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Vorwort

Im Sommer 2006 haben wir unsere erste Broschüre über liechtensteinische 
Anlagefonds herausgegeben. Diese und die darauffolgenden Publikationen 
dienten vielen Praktikern als Nachschlagewerk und erfreuten sich einer sehr 
grossen Beliebtheit. Seit dieser ersten Publikation sind nun mehr als zehn 
Jahre vergangen.

Rechtsentwicklungen in der EU, welche Liechtenstein in adäquater Weise 
umzusetzen hat, wie auch höhere Anforderungen von Regulatoren haben 
dazu geführt, dass sich das Recht immer schneller entwickelt. So ist am 
22. Juli 2013 die Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds (AIFM-Richtlinie oder AIFMD) europaweit in Kraft getre-
ten. Liechtenstein hat damals als erstes Land in Europa die AIFMD national 
umgesetzt und Rechtssicherheit geschaffen. Seit 1. Oktober 2016 besitzt das 
Land den EU/EWR-Pass für Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) 
sowie für alternative Investmentfonds (AIF).

Das Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa-
pieren (UCITSG) wurde im März 2016 angepasst und enthält die Vorschrif-
ten von UCITS V. So müssen die OGAWs respektive UCITS beispielsweise 
detaillierte Angaben zur Vergütung auf Stufe Anlagefonds und Verwaltungs-
gesellschaft ausweisen oder die angepassten Vorschriften im Bereich Risiko-
management beachten.

Seit 1. Oktober 2016 ist zudem auch das neu gestaltete liechtensteinische 
Investmentunternehmensgesetz (IUG) in Kraft und bietet für einen be-
stimmten Anlegerkreis mit vier von der Finanzmarktaufsicht beaufsichtigten 
Kategorien (Einanleger, Familien, Interessengemeinschaften oder Konzerne) 
von Investmentunternehmen (IU) erstklassige Möglichkeiten zur Struktu-
rierung von Gesellschafts- und Privatvermögen. Die Schnelligkeit bei der 
Auflage (time-to-market) durch das sogenannte Bescheinigungsverfahren ist 
neben der niedrigen Kostenstruktur ein besonderer Vorteil dieser kollektiven 
Kapitalanlagen. 

All diese Neuerungen und Entwicklungen haben wir zum Anlass genommen, 
unsere Broschüre in aktualisierter Form neu aufzulegen.

Mit der vorliegenden Ausgabe stellen wir Ihnen wieder ein handliches und 
umfassendes Arbeitshilfsmittel zur Verfügung. Sie erhalten damit einen gu-
ten Überblick über den aktuellen Stand der liechtensteinischen Investment-
fonds (inkl. Selbstregulierung) und die bewilligungs- und meldepflichtigen 
Tatbestände. Bei der Wiedergabe der Publikationen der Finanzmarktaufsicht 
Liechtenstein (FMA) und des liechtensteinischen Anlagefondsverbandes 
(LAFV) beschränken wir uns auf die wichtigsten Dokumente; diese sind in 
der aktuellsten Version über die Internetseiten  
(www.fma-li.li bzw. www.lafv.li) abrufbar.

Wir sind überzeugt, dass Ihnen auch die aktuelle Ausgabe von Investment-
fonds in Liechtenstein ein nützlicher Begleiter im Alltag sein wird.

Auf unserer Homepage (www.pwc.ch/asset_management) finden Sie weite-
re nützliche Informationen wie auch eine regelmässig aktualisierte Online-
version dieses Buches. 

Wir beraten Sie gerne bei der Umsetzung von regulatorischen Fragen und 
stehen Ihnen für weitere Auskünfte sehr gerne zur Verfügung. 

Herbst 2017, 

PricewaterhouseCoopers GmbH, Vaduz  
PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
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GesetzGesetz
vom 28. Juni 2011

Ÿber bestimmte Organismen fŸr gemeinsameŸber bestimmte Organismen fŸr gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine
Zustimmung:1

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

A. Zweck, Gegenstand, Geltungsbereich und BegriffsbestimmungenA. Zweck, Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

Art. 1

Gegenstand und Zweck

1) Dieses Gesetz regelt die Aufnahme, AusŸbung und Beaufsichtigung
der TŠtigkeit von Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW; "UCITS") sowie deren Verwaltungsgesellschaften.

2) Es bezweckt den Schutz der Anleger, die Sicherung des Vertrauens in
den liechtensteinischen Fondsplatz und die StabilitŠt des Finanzsystems.2

3) Es dient zudem der Umsetzung:
a) der Richtlinie 2009/65/EG des EuropŠischen Parlaments und des Rates

vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften betreffend bestimmte Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW) (EWR-Rechtssammlung: Anhang IX - 30.01;
ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32);
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b) der Richtlinie 2010/43/EU der Kommission vom 1. Juli 2010 zur Durch-
fŸhrung der Richtlinie 2009/65/EG des EuropŠischen Parlaments und
des Rates im Hinblick auf organisatorische Anforderungen, Interessen-
konflikte, Wohlverhalten, Risikomanagement und den Inhalt der Ver-
einbarung zwischen Verwahrstelle und Verwaltungsgesellschaft (ABl. L
176 vom 10.7.2010, S. 42); und

c) der Richtlinie 2010/44/EU der Kommission vom 1. Juli 2010 zur Durch-
fŸhrung der Richtlinie 2009/65/EG des EuropŠischen Parlaments und
des Rates in Bezug auf Bestimmungen Ÿber Fondsverschmelzungen,
Master-Feeder-Strukturen und das Anzeigeverfahren (ABl. L 176 vom
10.7.2010, S. 28, L 179 vom 14.7.2010, S. 16).

Art. 2

Geltungsbereich

1) Dieses Gesetz gilt fŸr OGAW und deren Verwaltungsgesellschaften,
die ihren Sitz in Liechtenstein haben oder Anteile eines OGAW in Liech-
tenstein oder von Liechtenstein aus šffentlich anbieten oder vertreiben.

2) Es gilt zudem fŸr Zusammensetzungen von OGAW aus verschie-
denen, vermšgens- und haftungsrechtlich getrennten Teilfonds. Das NŠhere
regelt die Regierung mit Verordnung.

3) Dieses Gesetz gilt nicht fŸr:
a) Organismen fŸr gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs;
b) Organismen fŸr gemeinsame Anlagen, welche ihre Anteile nicht beim

Publikum innerhalb des EWR vertreiben;
c) Organismen fŸr gemeinsame Anlagen, deren Anteile aufgrund der Ver-

tragsbedingungen oder aufgrund der Satzung der Investmentgesellschaft
nur an das Publikum von Drittstaaten verkauft werden dŸrfen;

d) Investmentgesellschaften, deren Vermšgen Ÿber Tochtergesellschaften
hauptsŠchlich in anderen VermšgensgegenstŠnden als Wertpapieren
angelegt ist;

e) von der Regierung mit Verordnung bestimmte Kategorien von Orga-
nismen fŸr gemeinsame Anlagen, fŸr welche die in Art. 50 bis 59 und
Art. 89 vorgesehenen Regeln zur Anlage- und Kreditpolitik ungeeignet
sind.
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Art. 2a3

Konsolidierte und zusŠtzliche Beaufsichtigung

1) Bilden Verwaltungsgesellschaften ein Finanzkonglomerat, so unter-
stehen sie den Bestimmungen des Finanzkonglomeratsgesetzes.

2) Gelangt das Finanzkonglomeratsgesetz nicht zur Anwendung, so
gelten fŸr die konsolidierte und die zusŠtzliche Beaufsichtigung von Ver-
waltungsgesellschaften die einschlŠgigen Bestimmungen des Bankenge-
setzes und des Versicherungsaufsichtsgesetzes betreffend Beaufsichtigung
von Banken und Wertpapierfirmen auf konsolidierter Basis sowie die
zusŠtzliche Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen einer Versiche-
rungsgruppe sinngemŠss.

3) FŸr die Beaufsichtigung nach Abs. 1 gilt eine Verwaltungsgesellschaft
als Teil der Branche, der sie nach Abs. 2 zugeordnet wird.

4) Die von Verwaltungsgesellschaften ausgeŸbten TŠtigkeiten sind nach
Art. 7 des Finanzkonglomeratsgesetzes als erhebliche, branchenŸbergrei-
fende TŠtigkeiten in die Bestimmung eines Finanzkonglomerats einzube-
ziehen.

Art. 3

Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als:
1. "OGAW": Organismen fŸr gemeinsame Anlagen:

a) deren ausschliesslicher Zweck es ist, beim Publikum beschaffte Gelder
fŸr gemeinsame Rechnung nach dem Grundsatz der Risikostreuung
in Wertpapieren und/oder anderen in Art. 51 genannten liquiden
Finanzanlagen zu investieren; und

b) deren Anteile auf Verlangen der Anteilinhaber unmittelbar oder mit-
telbar zu Lasten des Vermšgens dieser Organismen zurŸckge-
nommen oder ausgezahlt werden. Diesen RŸcknahmen oder Aus-
zahlungen gleichgestellt sind Handlungen, mit denen ein OGAW
sicherstellen will, dass der Kurs seiner Anteile nicht erheblich von
deren Nettoinventarwert abweicht;

2. "Verwahrstelle": eine Einrichtung, die mit der DurchfŸhrung der in Art.
33 genannten Pflichten betraut ist und den sonstigen in Kapitel IV fest-
gelegten Bestimmungen unterliegt;

UCITSG 951.31
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3. "GeschŠftsleiter der Verwahrstelle": die Personen, die die Verwahrstelle
aufgrund der gesetzlichen Vorschriften oder der Satzung vertreten oder
die Ausrichtung der TŠtigkeit der Verwahrstelle tatsŠchlich bestimmen;

4. "Verwaltungsgesellschaft": eine Gesellschaft, deren regulŠre GeschŠftstŠ-
tigkeit in der Verwaltung von OGAW besteht;

5. "GeschŠftsleiter der Verwaltungsgesellschaft": die Personen, die die
GeschŠfte der Verwaltungsgesellschaft tatsŠchlich leiten;

6. "Verwaltung" und "gemeinsame Portfolioverwaltung": die Anlageent-
scheidung, das Risikomanagement sowie die sonstige Anlageverwaltung,
administrative TŠtigkeiten und Vertrieb nach Anhang II der Richtlinie
2009/65/EG;

7. "Herkunftsmitgliedstaat der Verwaltungsgesellschaft": der EWR-Mit-
gliedstaat, in dem die Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat;

8. "Aufnahmemitgliedstaat der Verwaltungsgesellschaft": der EWR-Mit-
gliedstaat, der nicht der Herkunftsmitgliedstaat ist und in dessen
Hoheitsgebiet die Verwaltungsgesellschaft eine Zweigniederlassung hat
oder Dienstleistungen erbringt;

9. "Herkunftsmitgliedstaat des OGAW": der EWR-Mitgliedstaat, in dem
der OGAW nach Art. 8 zugelassen ist. Ein OGAW ist in seinem Her-
kunftsmitgliedstaat als niedergelassen anzusehen; ist ein OGAW nicht
zugelassen oder registriert, ist er dort niedergelassen, wo er seinen Sitz
und/oder seine Hauptverwaltung hat;

10. "Aufnahmemitgliedstaat des OGAW": der EWR-Mitgliedstaat, der
nicht der Herkunftsmitgliedstaat des OGAW ist und in dem die Anteile
des OGAW vertrieben werden;

11. "Zweigniederlassung": eine Niederlassung, die einen rechtlich unselb-
stŠndigen Teil einer Verwaltungsgesellschaft bildet und Dienstleistungen
erbringt, fŸr die der Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung erteilt
wurde. Hat eine Verwaltungsgesellschaft mit Hauptverwaltung in einem
anderen EWR-Mitgliedstaat in ein und demselben EWR-Mitgliedstaat
mehrere Niederlassungen errichtet, so werden diese als eine einzige
Zweigniederlassung betrachtet;

12. "enge Verbindungen": eine Situation, in der zwei oder mehrere natŸr-
liche oder juristische Personen verbunden sind durch:
a) "Beteiligung", d. h. das direkte Halten oder das Halten im Wege der

Kontrolle von mindestens 20 % der Stimmrechte oder des Kapitals
an einem Unternehmen; oder

951.31 UCITSG
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b) "Kontrolle", d. h. das VerhŠltnis zwischen einem Mutterunternehmen
und einem Tochterunternehmen oder ein Šhnliches VerhŠltnis zwi-
schen einer natŸrlichen oder juristischen Person und einem Unter-
nehmen. Ein Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens wird
auch als Tochterunternehmen des Mutterunternehmens angesehen,
das an der Spitze dieser Unternehmen steht. Eine Situation, in der
zwei oder mehrere natŸrliche oder juristische Personen mit ein und
derselben Person durch ein KontrollverhŠltnis dauerhaft verbunden
sind, gilt auch als enge Verbindung zwischen diesen Personen;

13. "qualifizierte Beteiligung": eine direkte oder indirekte Beteiligung an
einer Verwaltungsgesellschaft, die mindestens 10 % des Kapitals oder
der Stimmrechte entspricht oder die es ermšglicht, massgeblichen Ein-
fluss auf die GeschŠftsfŸhrung der Verwaltungsgesellschaft, an der die
Beteiligung gehalten wird, zu nehmen: FŸr die Feststellung der Stimm-
rechte sind die Art. 25, 26, 27 und 31 des Offenlegungsgesetzes anzu-
wenden;

14. "Kapitalausstattung": das Anfangskapital nach Art. 7 der Richtlinie
2009/65/EG mit den Eigenmitteln nach Art. 97 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013;4

15. "dauerhafter DatentrŠger": jedes Medium, das es einem Anleger
gestattet, an ihn persšnlich gerichtete Informationen derart zu speichern,
dass der Anleger sie in der Folge fŸr eine fŸr die Zwecke der Infor-
mationen angemessene Dauer einsehen kann, und das die unverŠnderte
Wiedergabe der gespeicherten Informationen ermšglicht;

16. "Wertpapiere": mit Ausnahme der in Art. 53 genannten Techniken und
Instrumente:
a) Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere ("Aktien");
b) Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel ("Schuld-

titel");
c) alle anderen marktfŠhigen Wertpapiere, die zum Erwerb von Wert-

papieren im Sinne dieses Gesetzes durch Zeichnung oder Austausch
berechtigen;

17. "mit OGAW vergleichbare Organismen fŸr gemeinsame Anlagen" oder
"Organismen fŸr gemeinsame Anlagen, die mit OGAW vergleichbar
sind": Organismen fŸr gemeinsame Anlagen des offenen Typs:
a) deren ausschliesslicher Zweck darin besteht, beim Publikum

beschaffte Gelder fŸr gemeinsame Rechnung nach dem Grundsatz

UCITSG 951.31
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der Risikostreuung in die in Art. 51 genannten liquiden Finanzan-
lagen zu investieren;

b) die nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht
unterstellen, welche nach Auffassung der zustŠndigen Behšrden des
Herkunftsstaates des OGAW derjenigen nach der Richtlinie 2009/
65/EG gleichwertig ist und ausreichende GewŠhr fŸr die Zusammen-
arbeit zwischen den Aufsichtsbehšrden besteht;

c) bei denen das Schutzniveau der Anleger dem Schutzniveau der
Anleger eines OGAW gleichwertig ist und insbesondere die Bestim-
mungen fŸr die getrennte Verwahrung des Sondervermšgens, die
Kreditaufnahme, die KreditgewŠhrung und LeerverkŠufe von Wert-
papieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der
Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind;

d) deren GeschŠftstŠtigkeiten Gegenstand von Halbjahres- und Jahres-
berichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil Ÿber das Vermšgen und
die Verbindlichkeiten, ErtrŠge und Transaktionen im Berichtszeit-
raum zu bilden; und

e) nach deren konstituierenden Dokumenten hšchstens 10 % des ver-
walteten Vermšgens in Anteilen anderer OGAW oder Organismen
fŸr gemeinsame Anlagen angelegt werden dŸrfen;

18. "Geldmarktinstrumente": Instrumente, die Ÿblicherweise auf dem Geld-
markt gehandelt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau
bestimmt werden kann;

19. "Verschmelzung": eine Transaktion, bei der:
a) ein oder mehrere OGAW oder Teilfonds davon, die "Ÿbertragenden

OGAW", bei ihrer Auflšsung ohne Abwicklung sŠmtliche Vermš-
genswerte und Verbindlichkeiten auf einen anderen bestehenden
OGAW oder einen Teilfonds davon, den "Ÿbernehmenden
OGAW", Ÿbertragen und ihre Anleger dafŸr Anteile des Ÿberneh-
menden OGAW sowie gegebenenfalls eine Barzahlung in Hšhe von
maximal 10 % des Nettobestandswerts dieser Anteile erhalten;

b) zwei oder mehrere OGAW oder Teilfonds davon, die "Ÿbertragenden
OGAW", bei ihrer Auflšsung ohne Abwicklung sŠmtliche Vermš-
genswerte und Verbindlichkeiten auf einen von ihnen gebildeten
OGAW oder einen Teilfonds davon, den "Ÿbernehmenden
OGAW", Ÿbertragen und ihre Anleger dafŸr Anteile des Ÿberneh-
menden OGAW sowie gegebenenfalls eine Barzahlung in Hšhe von
maximal 10 % des Nettobestandswerts dieser Anteile erhalten;

951.31 UCITSG
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c) ein oder mehrere OGAW oder Teilfonds davon, die "Ÿbertragenden
OGAW", die weiter bestehen, bis die Verbindlichkeiten getilgt sind,
ihr Nettovermšgen auf einen anderen Teilfonds davon, auf einen von
ihnen gebildeten oder anderen bestehenden OGAW oder einen Teil-
fonds davon, den "Ÿbernehmenden OGAW", Ÿbertragen;

20. "grenzŸberschreitende Verschmelzung": eine Verschmelzung von
OGAW:
a) von denen mindestens zwei in unterschiedlichen EWR-Mitglied-

staaten niedergelassen sind; oder
b) die in demselben EWR-Mitgliedstaat niedergelassen sind, zu einer neu

gegrŸndeten und in einem anderen EWR-Mitgliedstaat niedergelas-
senen OGAW.

21. "inlŠndische Verschmelzung": eine Verschmelzung von OGAW, die im
gleichen EWR-Mitgliedstaat niedergelassen sind, wenn mindestens einer
der betroffenen OGAW nach Art. 98 angezeigt wurde;

22. "Feeder-OGAW": ein OGAW oder ein Teilfonds davon, der abwei-
chend von Ziff. 1 Bst. a, Art. 51, 54, 57 und 58 Abs. 2 Bst. c mindestens
85 % seines Vermšgens in Anteile eines anderen OGAW oder eines
Teilfonds eines anderen OGAW ("Master-OGAW") anlegt;5

23. "Master-OGAW": ein OGAW oder ein Teilfonds eines OGAW, der:
a) mindestens einen Feeder-OGAW unter seinen Anlegern hat;
b) nicht selbst ein Feeder-OGAW ist; und
c) keine Anteile eines Feeder-OGAW hŠlt;

24. "konstituierende Dokumente": die Vertragsbedingungen eines Invest-
mentfonds, die Satzung der Investmentgesellschaft, der Treuhandvertrag
einer KollektivtreuhŠnderschaft, eine eventuell separate Beschreibung
der Anlagepolitik sowie Nebenabreden und Reglemente, die die Funk-
tion der vorgenannten Dokumente erfŸllen, und andere von der Regie-
rung mit Verordnung bestimmte Dokumente, in denen die Grundlagen
des OGAW geregelt sind;6

25. "AIF": jeder Organismus fŸr gemeinsame Anlagen einschliesslich seiner
Teilfonds, der:
a) von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemŠss

einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu
investieren; und

b) weder ein OGAW im Sinne dieses Gesetzes noch ein Investmentun-
ternehmen im Sinne des IUG ist.7

UCITSG 951.31
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FŸr die Eigenschaft als AIF ist es ohne Bedeutung, ob es sich bei dem
AIF um einen offenen oder geschlossenen Fonds handelt, ob der AIF in
der Vertragsform, der Form des Trust, der Satzungsform oder irgend-
einer anderen Rechtsform errichtet ist und welche Struktur der AIF hat;8

26. "Derivate": abgeleitete Finanzinstrumente, einschliesslich gleichwer-
tiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der unter den Art. 51
Abs. 1 Bst. a bezeichneten geregelten MŠrkten gehandelt werden, und/
oder abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an der Bšrse gehandelt
werden ("OTC-Derivate");

27. "ESMA": die EuropŠische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehšrde
nach der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010;

28. "staatlicher Emittent": ein EWR-Mitgliedstaat oder eine seiner Gebiets-
kšrperschaften, ein Drittstaat oder eine internationale Einrichtung
šffentlichrechtlichen Charakters, der ein oder mehrere EWR-Mitglied-
staaten angehšren;

29. "zustŠndige Behšrde": die von den EWR-Mitgliedstaaten nach Art. 97
der Richtlinie 2009/65/EG bezeichneten Behšrden, in Liechtenstein die
FMA.

30. "Originator": das Rechtssubjekt, das im Sinne von Art. 1 Ziff. 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 24/2009 der EuropŠischen Zentralbank die Sicherheit
oder den Sicherheitenpool und/oder das Kreditrisiko der Sicherheit oder
des Sicherheitenpools auf die Verbriefungsstruktur ŸbertrŠgt.9

31. "ESRB": der EuropŠische Ausschuss fŸr Systemrisiken nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1092/2010;10

32. "EBA": die EuropŠische Bankenaufsichtsbehšrde nach der Verordnung
(EU) Nr. 1093/2010;11

33. "EIOPA": die EuropŠische Aufsichtsbehšrde fŸr das Versicherungs-
wesen und die betriebliche Altersvorsorge nach der Verordnung (EU)
Nr. 1094/2010;12

34. "Leitungsorgan": das Organ, das in einer Verwaltungsgesellschaft, einer
selbstverwalteten Investmentgesellschaft oder einer Verwahrstelle die
Letztentscheidungsbefugnis besitzt und die Aufsichts- und FŸhrungs-
funktion bzw. bei Trennung der beiden Funktionen die FŸhrungsfunk-
tion wahrnimmt. Hat die Verwaltungsgesellschaft, die selbstverwaltete
Investmentgesellschaft oder die Verwahrstelle mehrere verschiedene
Organe mit bestimmten Funktionen eingerichtet, so gelten die in diesem
Gesetz festgelegten an das "Leitungsorgan" oder das "Leitungsorgan in
seiner Aufsichtsfunktion" gerichteten Anforderungen auch oder statt-
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dessen fŸr diejenigen Mitglieder anderer Organe der Verwaltungsge-
sellschaft, der selbstverwalteten Investmentgesellschaft oder der Ver-
wahrstelle, denen nach PGR die entsprechenden Befugnisse zugewiesen
sind.13

2) Die Regierung kann mit Verordnung die Begriffe nach Abs. 1 nŠher
umschreiben sowie weitere in diesem Gesetz verwendete Begriffe defi-
nieren.

3) Im †brigen finden die Begriffsbestimmungen des anwendbaren
EWR-Rechts, insbesondere der Richtlinien 2009/65/EG und 2007/16/EG,
ergŠnzend Anwendung.

4) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personen- und Funktions-
bezeichnungen sind Angehšrige weiblichen und mŠnnlichen Geschlechts zu
verstehen.

B. RechtsformenB. Rechtsformen

Art. 4

Grundsatz

1) Ein OGAW kann die Vertragsform (von einer Verwaltungsgesell-
schaft verwalteter "Investmentfonds"), die Form der TreuhŠnderschaft
("KollektivtreuhŠnderschaft") oder die Satzungsform ("Investmentgesell-
schaft") haben.

2) Aufgehoben14

3) Die Regierung kann mit Verordnung bestimmen, dass ein OGAW
eine andere als in Art. 5 bis 7 genannte Rechtsform aufweisen kann, soweit
der Schutz der Anleger und das šffentliche Interesse nicht entgegen stehen;
die Verordnung legt zugleich fest, ob die Vorschriften dieses Gesetzes fŸr
Investmentfonds, KollektivtreuhŠnderschaften oder Investmentgesell-
schaften entsprechend gelten.

Art. 5

Investmentfonds

1) Ein Investmentfonds ist eine durch einen inhaltlich identischen Ver-
trag begrŸndete Rechtsbeziehung mehrerer Anleger zu einer Verwaltungs-
gesellschaft und einer Verwahrstelle zu Zwecken der Vermšgensanlage,
Verwaltung und Verwahrung fŸr Rechnung der Anleger in Form einer
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rechtlich separaten Vermšgensmasse (der "Fonds"), an der die Anleger
beteiligt sind.

2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, richten sich
die RechtsverhŠltnisse zwischen den Anlegern und der Verwaltungsgesell-
schaft nach dem Fondsvertrag und, soweit dort keine Regelungen getroffen
sind, nach den Bestimmungen des ABGB. Soweit dort keine Regelungen
getroffen sind, gelten die Bestimmungen des PGR Ÿber die TreuhŠnder-
schaft entsprechend.

3) Der Fondsvertrag hat Regelungen zu enthalten Ÿber:
a) die Anlagen, Anlagepolitik und AnlagebeschrŠnkungen;
b) die Bewertung, Ausgabe und RŸcknahme von Anteilen und deren Ver-

briefung, wobei sich der Wert des Anteils aus der Teilung des Wertes der
Vermšgenswerte des Investmentfonds oder Teilfonds durch die Anzahl
der in Verkehr gelangten Anteile ergibt;

c) die Bedingungen der AnteilsrŸcknahme oder -aussetzung;
d) die von den Anlegern direkt oder indirekt zu tragenden Kosten und Auf-

wendungen und wie sich diese berechnen;
e) die Informationen fŸr die Anleger;
f) die KŸndigung und den Verlust des Rechts zur Verwaltung des Invest-

mentfonds;
g) die Voraussetzungen fŸr VertragsŠnderungen sowie zur Abwicklung,

Verschmelzung und Spaltung des Investmentfonds; und
h) die Anteilsklassen und bei Einbindung des Investmentfonds in eine

Umbrella-Struktur die Bedingungen fŸr den Wechsel von einem vermš-
gens- und haftungsrechtlich getrennten Teilfonds zu einem anderen.

4) Die Regierung kann mit Verordnung weitere Anforderungen an den
Fondsvertrag festlegen, sofern dies zum Schutz der Anleger und des šffent-
lichen Interesses erforderlich ist.

5) Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im eigenen Namen Ÿber
die zum Investmentfonds gehšrenden GegenstŠnde nach Massgabe dieses
Gesetzes und des Fondsvertrags zu verfŸgen und alle Rechte daraus aus-
zuŸben; das Handeln fŸr den Investmentfonds muss erkennbar sein. Der
Investmentfonds haftet nicht fŸr Verbindlichkeiten der Verwaltungsgesell-
schaft oder der Anleger. Zum Investmentfonds gehšrt auch alles, was die
Verwaltungsgesellschaft aufgrund eines zum Investmentfonds gehšrenden
Rechts oder durch ein RechtsgeschŠft mit Bezug zum Investmentfonds oder
als Ersatz fŸr ein zum Investmentfonds gehšrendes Recht erwirbt.
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6) Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, im Namen der
Anleger Verbindlichkeiten sowie Verpflichtungen aus BŸrgschaft oder
Garantie einzugehen oder Gelddarlehen zu gewŠhren. Die Verwaltungsge-
sellschaft kann sich wegen ihrer AnsprŸche auf VergŸtung und Aufwen-
dungsersatz nur aus dem Investmentfonds befriedigen. Die Anleger haften
persšnlich nur bis zur Hšhe des Anlagebetrags.

7) Der Fondsvertrag und jede seiner €nderungen bedarf zu seiner Wirk-
samkeit der Genehmigung der FMA. Der Fondsvertrag wird genehmigt,
wenn er die Anforderungen nach Abs. 3 bis 6 erfŸllt und der Schutz der
Anleger und das šffentliche Interesse nicht entgegen stehen. Die FMA kann
MusterfondsvertrŠge genehmigen oder zur VerfŸgung stellen, bei deren
Verwendung der Fondsvertrag als genehmigt gilt.

8) Der Investmentfonds ist nach Zulassung in das Handelsregister ein-
zutragen, die Eintragung ist jedoch keine Bedingung fŸr die Entstehung
des Investmentfonds und die Genehmigung des Fondsvertrages durch die
FMA. Das NŠhere zum Eintragungsverfahren regelt die Regierung mit Ver-
ordnung.15

Art. 6

KollektivtreuhŠnderschaft

1) Eine KollektivtreuhŠnderschaft ist das Eingehen einer inhaltlich iden-
tischen TreuhŠnderschaft mit einer unbestimmten Zahl von Anlegern zu
Zwecken der Vermšgensanlage und Verwaltung fŸr Rechnung der Anleger,
wobei die einzelnen Anleger gemŠss ihrem Anteil an dieser TreuhŠnder-
schaft beteiligt sind und nur bis zur Hšhe des Anlagebetrags persšnlich
haften.

2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, richten sich
die RechtsverhŠltnisse zwischen den Anlegern und der Verwaltungsgesell-
schaft nach dem Treuhandvertrag und, sofern dort keine Regelungen
getroffen sind, nach den Bestimmungen des PGR Ÿber die TreuhŠnder-
schaft. Soweit die konstituierenden Dokumente nicht ausdrŸcklich etwas
anderes festlegen, gilt nur die Verwaltungsgesellschaft als TreuhŠnder und
nur diese schliesst fŸr Rechnung des OGAW die massgeblichen Rechtsge-
schŠfte ab.16

3) Der Treuhandvertrag hat Regelungen zu enthalten Ÿber:
a) die Anlagen, Anlagepolitik und AnlagebeschrŠnkungen;
b) die Bewertung, Ausgabe und RŸcknahme von Anteilen und deren Ver-

briefung, wobei sich der Wert des Anteils aus der Teilung des Wertes
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der Vermšgenswerte der KollektivtreuhŠnderschaft oder des Teilfonds
durch die Anzahl der in Verkehr gelangten Anteile ergibt;

c) die Bedingungen der AnteilsrŸcknahme oder -aussetzung;
d) die von den Anlegern direkt oder indirekt zu tragenden Kosten und Auf-

wendungen und wie sich diese berechnen;
e) die Informationen fŸr die Anleger;
f) die KŸndigung und den Verlust des Rechts zur Verwaltung der Kollek-

tivtreuhŠnderschaft;
g) die Voraussetzungen fŸr €nderungen des Treuhandvertrags sowie zur

Abwicklung, Verschmelzung und Spaltung der KollektivtreuhŠnder-
schaft; und

h) die Anteilsklassen und bei Einbindung der KollektivtreuhŠnderschaft in
eine Umbrella-Struktur die Bedingungen fŸr den Wechsel von einem
vermšgens- und haftungsrechtlich getrennten Teilfonds zu einem
anderen.

4) Die Regierung kann mit Verordnung weitere Anforderungen an den
Treuhandvertrag festlegen, sofern dies zum Schutz der Anleger und des
šffentlichen Interesses erforderlich ist.

5) Der Treuhandvertrag und jede seiner €nderungen bedarf zu seiner
Wirksamkeit der Genehmigung der FMA. Der Treuhandvertrag wird
genehmigt, wenn er die Anforderungen nach Abs. 3 und 4 erfŸllt und der
Schutz der Anleger und das šffentliche Interesse nicht entgegen stehen.
Die FMA kann MustertreuhandvertrŠge genehmigen oder zur VerfŸgung
stellen, bei deren Verwendung der Treuhandvertrag als genehmigt gilt.

6) Die KollektivtreuhŠnderschaft ist nach Zulassung in das Handelsre-
gister einzutragen, die Eintragung ist jedoch keine Bedingung fŸr die Ent-
stehung der KollektivtreuhŠnderschaft oder die Genehmigung des Treu-
handvertrags durch die FMA. Das NŠhere zum Eintragungsverfahren regelt
die Regierung mit Verordnung.17

Art. 7

Investmentgesellschaft mit verŠnderlichem Kapital

1) Die Investmentgesellschaft mit verŠnderlichem Kapital (im Fol-
genden: Investmentgesellschaft) ist ein OGAW in Form der Aktiengesell-
schaft, der EuropŠischen Gesellschaft (SE) oder der Anstalt:18
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a) bei der die Haftung der Anleger als AktionŠre oder Beteiligte nach voll-
stŠndiger Einzahlung des Anlagebetrages auf dessen Hšhe beschrŠnkt
ist;

b) deren ausschliesslicher Zweck die Vermšgensanlage und Verwaltung fŸr
Rechnung der Anleger ist; und

c) deren Anteile bei Anlegern platziert werden.

2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, richten sich
die RechtsverhŠltnisse zwischen den Anlegern, der Investmentgesellschaft
und der Verwaltungsgesellschaft nach der Satzung der Investmentgesell-
schaft und, soweit dort keine Regelungen getroffen sind, nach den Bestim-
mungen des PGR Ÿber die Aktiengesellschaft oder die Anstalt oder nach
jenen des SEG Ÿber die EuropŠische Gesellschaft.

3) Die Satzung hat Regelungen zu enthalten Ÿber:
a) die Anlagen, Anlagepolitik und AnlagebeschrŠnkungen;
b) die Bewertung, Ausgabe und RŸcknahme von Anlegeraktien und deren

Verbriefung, wobei sich der Wert der Anlegeraktie aus der Teilung des
Wertes der zu Anlagezwecken gehaltenen Vermšgenswerte der Invest-
mentgesellschaft oder des Teilfonds durch die Anzahl der in Verkehr
gelangten Anlegeraktien ergibt;

c) die Bedingungen der RŸcknahme oder Aussetzung fŸr die Anlegeraktien;
d) die von den Anlegern direkt oder indirekt zu tragenden Kosten und Auf-

wendungen und wie sich diese berechnen;
e) die Informationen fŸr die Anleger;
f) die KŸndigung und den Verlust des Rechts zur Verwaltung der Invest-

mentgesellschaft;
g) die Voraussetzungen fŸr SatzungsŠnderungen sowie zur Abwicklung,

Verschmelzung und Spaltung der Investmentgesellschaft;
h) die Anteilsklassen und bei Einbindung der Investmentgesellschaft in eine

Umbrella-Struktur die Bedingungen fŸr den Wechsel von einem vermš-
gens- und haftungsrechtlich getrennten Teilfonds zu einem anderen; und

i) die Aufgaben und Funktionen der Gesellschaftsorgane bei der fremdver-
walteten Investmentgesellschaft.

4) Die Regierung kann mit Verordnung weitere Anforderungen an die
Satzung festlegen, sofern dies zum Schutz der Anleger und des šffentlichen
Interesses erforderlich ist.
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5) Die Investmentgesellschaft kann durch ihre Organe (selbstverwaltete
Investmentgesellschaft) oder durch eine Verwaltungsgesellschaft (fremd-
verwaltete Investmentgesellschaft) verwaltet werden. Die Verwaltung der
Investmentgesellschaft ist dem Interesse der Anleger verpflichtet.

6) Die Organe der Investmentgesellschaft kšnnen eingliedrig oder zwei-
gliedrig strukturiert sein. Im ersten Fall leitet und Ÿberwacht der Verwal-
tungsrat die GeschŠfte, im zweiten Fall leitet der Vorstand die GeschŠfte
und der Aufsichtsrat Ÿberwacht dessen GeschŠftsfŸhrung. Soweit die Sat-
zung und die Regierung mit Verordnung nichts anderes bestimmen, finden
auf die Bestellung und Zusammenarbeit der Gesellschaftsorgane die Bestim-
mungen dieses Gesetzes, des PGR und des SEG Anwendung; bei einer
zweigliedrigen Organstruktur finden ausschliesslich die Bestimmungen des
SEG sinngemŠss Anwendung.

7) Die Satzung muss angeben, ob und in welchem Umfang die Invest-
mentgesellschaft GrŸnder- und Anlegeranteile mit und ohne Stimmrecht
und mit oder ohne Recht zur Teilnahme an der Generalversammlung aus-
gibt sowie ob das eigene Vermšgen und das verwaltete Vermšgen getrennt
sind. Sind das eigene Vermšgen und das verwaltete Vermšgen getrennt, so
sind die Inhaber von Anlegeraktien bei Anstalten als Genussberechtigte zu
qualifizieren.19

8) Sofern die Regierung mit Verordnung keine hšhere Mindestgrund-
kapitalausstattung festlegt, muss im Fall der Vermšgenstrennung mittels
der GrŸnderaktien ein Grundkapital von mindestens 50 000 Euro oder den
Gegenwert in Schweizer Franken gehalten werden. Die erforderliche Kapi-
talausstattung nach Art. 17 bleibt unberŸhrt. Die Entscheidung Ÿber die
Ausgabe neuer Anteile trifft bei eingliedriger Struktur der Verwaltungsrat
und bei zweigliedriger Struktur der Vorstand, jedoch in Bezug auf GrŸn-
deraktien die Generalversammlung, sofern dieses Gesetz, die Satzung oder
die Verordnung nichts anderes bestimmen.20

9) Eine Investmentgesellschaft nach diesem Artikel hat in ihrer Firma
die Bezeichnung als "Investmentgesellschaft mit verŠnderlichem Kapital"
oder eine alternative Rechtsformbezeichnung nach Art. 12 Abs. 2 Bst. c zu
fŸhren.

10) Eine Investmentgesellschaft kann von einer Verwaltungsgesellschaft
fremdverwaltet oder von ihren Organen selbstverwaltet werden. Soweit
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten fŸr selbstverwaltete Invest-
mentgesellschaften die Vorschriften fŸr OGAW und Verwaltungsgesell-
schaften sinngemŠss mit der Massgabe, dass die Pflichten von OGAW und
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Verwaltungsgesellschaften von den Organen der Investmentgesellschaft zu
erfŸllen sind.

11) Die Satzung und jede ihrer €nderungen bedŸrfen zu ihrer Wirksam-
keit der Genehmigung der FMA. Die Satzung wird genehmigt, wenn sie die
Anforderungen nach Abs. 3 bis 10 erfŸllt und der Schutz der Anleger und
das šffentliche Interesse nicht entgegen stehen. Die FMA kann Mustersat-
zungen genehmigen oder zur VerfŸgung stellen, bei deren Verwendung die
Satzung als genehmigt gilt.

12) Die Investmentgesellschaft entsteht durch Eintragung in das Han-
delsregister. Vor der Eintragung gelten die Vorschriften des PGR Ÿber die
einfache Gesellschaft mit der Massgabe, dass eine Haftung der Anleger aus-
geschlossen ist. Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.21

II. Zulassung von OGAWII. Zulassung von OGAW

Art. 8

Zulassungspflicht und -umfang

1) Ein OGAW mit Sitz in Liechtenstein bedarf zur AusŸbung seiner
GeschŠftstŠtigkeit einer Zulassung durch die FMA. Art. 97 Abs. 1 bleibt
unberŸhrt.

2) Die Zulassung gilt in allen EWR-Mitgliedstaaten und berechtigt zum
Vertrieb der Anteile des OGAW auf der Grundlage der Dienstleistungs-
oder Niederlassungsfreiheit innerhalb des EWR.

3) FŸr den OGAW handeln im Fall der selbstverwalteten Investmentge-
sellschaft deren Organe, andernfalls die Verwaltungsgesellschaft.

Art. 9

Zulassungsvoraussetzungen

1) Die FMA erteilt einem OGAW die Zulassung nach vorheriger
Genehmigung:
a) des Antrages der zugelassenen Verwaltungsgesellschaft oder im Falle der

Selbstverwaltung der zugelassenen Investmentgesellschaft, den OGAW
zu verwalten;

b) der Bestellung der Verwahrstelle; und
c) der konstituierenden Dokumente.
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2) Die FMA verweigert die Zulassung, wenn:
a) der OGAW aus rechtlichen GrŸnden, insbesondere aufgrund einer

Bestimmung seiner Vertragsbedingungen oder Satzung, seine Anteile in
Liechtenstein nicht vertreiben darf;

b) die GeschŠftsleiter der Verwahrstelle nicht ausreichend gut beleumdet
sind und nicht Ÿber ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art des zu
verwaltenden OGAW verfŸgen;

c) die Verwaltungsgesellschaft nicht als Verwaltungsgesellschaft fŸr die Art
des zu verwaltenden OGAW zugelassen ist.

3) Bei grenzŸberschreitender TŠtigkeit innerhalb des EWR ist es nicht
erforderlich, dass der OGAW von einer Verwaltungsgesellschaft mit Sitz
oder GeschŠftstŠtigkeit in Liechtenstein verwaltet wird.

4) Die Regierung kann mit Verordnung fŸr einen OGAW ein Mindest-
vermšgen sowie die Frist, innert welcher dieses erreicht werden muss, fest-
legen.

Art. 10

Antrag und Zulassungsverfahren

1) Der Antrag auf Erteilung einer Zulassung eines OGAW ist von der
Verwaltungsgesellschaft oder im Falle der Selbstverwaltung von der Invest-
mentgesellschaft bei der FMA einzureichen.

2) Dem Antrag sind die zum Nachweis der Voraussetzungen nach Art.
9 erforderlichen Angaben und Unterlagen beizufŸgen. Zugleich hat die
GeschŠftsleitung der Verwaltungsgesellschaft zu bestŠtigen, dass kein Ver-
weigerungsgrund nach Art. 9 Abs. 2 vorliegt.

3) Die FMA Ÿbermittelt der Verwaltungsgesellschaft oder im Falle der
selbstverwalteten Investmentgesellschaft der Investmentgesellschaft binnen
drei Arbeitstagen nach Eingang des vollstŠndigen Antrags eine Eingangsbe-
stŠtigung.

4) Die FMA hat innerhalb von zehn Arbeitstagen, im Falle der Erstzu-
lassung einer selbstverwalteten Investmentgesellschaft innerhalb von einem
Monat, nach Eingang der vollstŠndigen Unterlagen Ÿber den Antrag zu ent-
scheiden. Sind zur Beurteilung des Antrags weitere Unterlagen, Informa-
tionen oder eine Anpassung der eingereichten Dokumente erforderlich, so
kann die FMA den Antragsteller auffordern, diese nachzureichen. Der Fort-
lauf der Fristen ist ab dem Zeitpunkt der Aufforderung bis zum Eingang der
Unterlagen bei der FMA gehemmt.22
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5) Die FMA kann die Frist nach Abs. 4 auf hšchstens zwei Monate, im
Falle der Erstzulassung einer selbstverwalteten Investmentgesellschaft auf
hšchstens sechs Monate, nach Eingang der vollstŠndigen Unterlagen ver-
lŠngern, wenn dies zum Schutz der Anleger und des šffentlichen Interesses
erforderlich ist.

6) VerlŠngert die FMA die Fristen nach Abs. 4 nicht, so gilt die Zulas-
sung mit jeweiligem Fristablauf als erteilt. Die FMA hat die Zulassungswir-
kung schriftlich zu bestŠtigen.23

7) Jede FristverlŠngerung, Ablehnung oder EinschrŠnkung der Zulas-
sung ist schriftlich zu begrŸnden. FŸr den Erlass einer beschwerdefŠhigen
VerfŸgung kann die FMA zusŠtzliche GebŸhren erheben.

8) Die Regierung kann das NŠhere Ÿber die Antragsform, die VollstŠn-
digkeit des Antrags, die EingangsbestŠtigung, das Verfahren, die Anwend-
barkeit der Frist nach Abs. 4, die FristverlŠngerung nach Abs. 5, die BestŠ-
tigung nach Abs. 6 sowie die BegrŸndung nach Abs. 7 mit Verordnung
regeln.

9) Die Regierung kann die FMA mit Verordnung ermŠchtigen, die
Zulassungswirkung nach Abs. 6 in AusnahmefŠllen auszusetzen.24

Art. 11

€nderung konstituierender Dokumente, Wechsel von Verwaltungsge-
sellschaft, Verwahrstelle, WirtschaftsprŸfer und GeschŠftsleiter der Ver-

wahrstelle

1) FŸr das Verfahren zur €nderung der konstituierenden Dokumente
nach Art. 5 Abs. 7, Art. 6 Abs. 5 und Art. 7 Abs. 11 gelten die Art. 8 bis 10
entsprechend, insbesondere in Bezug auf:25

a) inlŠndische oder grenzŸberschreitende Spaltungen von OGAW, Teil-
fonds oder Anteilsklassen oder von Organismen fŸr gemeinsame
Anlagen, die OGAW werden sollen;

b) den Wechsel der Verwaltungsgesellschaft;
c) den Wechsel der Verwahrstelle;
d) den Wechsel einer selbstverwalteten in eine fremdverwaltete Investment-

gesellschaft sowie im umgekehrten Fall der Umwandlung einer fremd-
verwalteten in eine selbstverwaltete Investmentgesellschaft;

e) die Umwandlung eines Teilfonds aus einer Umbrella-Struktur in einen
selbstŠndigen OGAW oder die Umwandlung eines selbstŠndigen
OGAW in einen Teilfonds einer Umbrella-Struktur;
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f) inlŠndische oder grenzŸberschreitende Rechtsformwechsel und Sitzverle-
gungen von OGAW.

2) Die €nderungen nach Abs. 1 sind nach der Genehmigung durch
die FMA von der Verwaltungsgesellschaft zu veršffentlichen. €nderungen
nach Abs. 1 Bst. a bis f werden zu Beginn des 20. Tages nach der Veršf-
fentlichung, alle Ÿbrigen €nderungen mit der Genehmigung durch die FMA
wirksam.26

3) Den Wechsel des WirtschaftsprŸfers des OGAW und eines
GeschŠftsleiters der Verwahrstelle hat die Verwaltungsgesellschaft der FMA
anzuzeigen. Zusammen mit der Anzeige ist der Name des neuen Wirt-
schaftsprŸfers oder des neuen GeschŠftsleiters mitzuteilen.

4) Das NŠhere regelt die Regierung mit Verordnung.

Art. 12

Name

1) Der Name eines OGAW darf nicht zu Verwechslungen und TŠu-
schungen Anlass geben. LŠsst der Name auf eine bestimmte Anlagestrategie
schliessen, ist diese Ÿberwiegend umzusetzen.

2) Sofern der Anlegerschutz und das šffentliche Interesse nicht entgegen
stehen, ist ein OGAW berechtigt, seinem Namen eine Bezeichnung der
Rechtsform oder eine der im Folgenden genannten Bezeichnungen oder
AbkŸrzungen beizufŸgen:
a) beim Investmentfonds: "common contractual fund", "CCF", "C.C.F.",

"fonds commun de placement", "FCP" oder "F.C.P.";
b) bei der KollektivtreuhŠnderschaft: "Anlagefonds", "unit trust", "autho-

rized unit trust" oder "AUT";
c) bei der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital: "open-ended

investment company", "OEIC", "sociŽtŽ d`investissement ˆ capital
variable" oder "SICAV";

d) eine andere von der Regierung mit Verordnung bestimmte Bezeichnung
oder AbkŸrzung.

3) Wird der Name eines OGAW, einschliesslich der Bezeichnung oder
AbkŸrzung, geŠndert, so sind auch die konstituierenden Dokumente anzu-
passen. Solche €nderungen bedŸrfen der Genehmigung der FMA.
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4) Andere als Verwaltungsgesellschaften oder OGAW dŸrfen keine
Bezeichnungen verwenden, die auf die TŠtigkeit einer Verwaltungsgesell-
schaft oder eines OGAW schliessen lassen.

5) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

III. Zulassung und Pflichten von VerwaltungsgesellschaftenIII. Zulassung und Pflichten von Verwaltungsgesellschaften

A. Zulassung von VerwaltungsgesellschaftenA. Zulassung von Verwaltungsgesellschaften

Art. 13

Zulassungspflicht und anwendbares Recht

1) Eine Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in Liechtenstein bedarf zur
AusŸbung ihrer GeschŠftstŠtigkeit der Zulassung durch die FMA. Vorbe-
halten bleiben die Bestimmungen nach Art. 96 bis 120.

2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, finden auf die selbstverwaltete
Investmentgesellschaft die Bestimmungen dieses Kapitels sinngemŠss
Anwendung.

Art. 14

Umfang der Zulassung

1) Die Zulassung als Verwaltungsgesellschaft gilt in allen EWR-Mit-
gliedstaaten und berechtigt die Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage
der Dienstleistungs- oder der Niederlassungsfreiheit innerhalb des EWR
zur Verwaltung von zugelassenen OGAW.

2) ZusŠtzlich zur Verwaltung von zugelassenen OGAW kann die FMA
der Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung fŸr die Erbringung folgender
Dienstleistungen erteilen:
a) individuelle Verwaltung einzelner Portfolios - einschliesslich der Portfo-

lios von Pensionsfonds und Stiftungen - mit einem Ermessensspielraum
im Rahmen eines Mandats der Anleger, sofern die betreffenden Portfo-
lios eines oder mehrere der in Anhang I Abschnitt C der Richtlinie 2004/
39/EG genannten Instrumente enthalten;

b) soweit die Zulassung Dienstleistungen nach Bst. a umfasst:
1. die Anlageberatung in Bezug auf eines oder mehrere der in Anhang I

Abschnitt C der Richtlinie 2004/39/EG genannten Instrumente;
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2. die Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug auf die Anteile
von Organismen fŸr gemeinsame Anlagen; und

3. in FŠllen, in denen die Verwaltungsgesellschaft sonstige Organismen
fŸr gemeinsame Anlagen verwaltet, die Annahme und †bermittlung
von AuftrŠgen, die ein oder mehrere Instrumente gemŠss Anhang I
Abschnitt C der Richtlinie 2004/39/EG zum Gegenstand haben;

c) die Verwaltung von AIF unter den im AIFMG nŠher bestimmten Vor-
aussetzungen; und27

d) andere durch Verordnung bestimmte TŠtigkeiten, soweit der Anleger-
schutz und das šffentliche Interesse nicht entgegen stehen.

3) Eine selbstverwaltete Investmentgesellschaft darf nur ihre eigenen
VermšgensgegenstŠnde verwalten.

4) Die FMA kann die Zulassung fŸr alle oder nur fŸr einzelne Arten von
OGAW erteilen.

5) Die Regierung kann das NŠhere, insbesondere im Hinblick auf die
Rechtsform der Verwaltungsgesellschaft und die Arten von OGAW nach
Abs. 4, mit Verordnung regeln.

Art. 15

Zulassungsvoraussetzungen

1) Die FMA erteilt der Verwaltungsgesellschaft die Zulassung, wenn:
a) die Kapitalausstattung nach Art. 17 ausreichend ist;
b) die GeschŠftsleiter der Verwaltungsgesellschaft oder andere Personen,

fŸr die die Verwaltungsgesellschaft nachweist, dass sie die GeschŠfte der
Verwaltungsgesellschaft tatsŠchlich fŸhren, ausreichend fachlich qualifi-
ziert und persšnlich integer sind; Ÿber die GeschŠftsfŸhrung der Verwal-
tungsgesellschaft mŸssen mindestens zwei Personen, die die genannten
Bedingungen erfŸllen, bestimmen;28

c) ein GeschŠftsplan vorliegt, aus dem zumindest der organisatorische
Aufbau der Verwaltungsgesellschaft hervorgeht;

d) die qualifiziert Beteiligten den zur GewŠhrleistung einer soliden und
umsichtigen FŸhrung der Verwaltungsgesellschaft zu stellenden
AnsprŸchen genŸgen;

e) die Hauptverwaltung und der Sitz der Verwaltungsgesellschaft in Liech-
tenstein sind.

1a) Die FMA unterrichtet die ESMA Ÿber jede erteilte Zulassung.29
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2) Die FMA verweigert die Zulassung, wenn:
a) sie durch enge Verbindungen zwischen der Verwaltungsgesellschaft und

anderen Personen an der Aufsicht gehindert wird;
b) sie durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittstaates,

denen Personen unterstehen, zu denen die Verwaltungsgesellschaft enge
Verbindungen besitzt, oder durch Schwierigkeiten bei deren Anwen-
dung an der Aufsicht gehindert wird.

3) Bei Zulassungen fŸr Dienstleistungen nach Art. 14 Abs. 2 Bst. a
und b finden die Art. 12, 13 und 19 der Richtlinie 2004/39/EG Ÿber die
Erbringung von Dienstleistungen als Gegenpartei, die Kapitalausstattung,
die organisatorischen Anforderungen und die Wohlverhaltensregeln bei der
Erbringung von Kundendienstleistungen sinngemŠss Anwendung. In
diesem Fall hat sich die Verwaltungsgesellschaft binnen zwei Monaten ab
Zulassung einem System fŸr die EntschŠdigung der Anleger anzuschliessen.
Sie darf die GeschŠftstŠtigkeit in Bezug auf die zusŠtzlich zugelassenen
TŠtigkeiten erst dann aufnehmen, wenn die sinngemŠss fŸr Wertpapier-
firmen nach Art. 7 des Bankengesetzes (BankG) massgeblichen Vorschriften
Ÿber den Anlegerschutz erfŸllt sind.30

4) Vermšgensverwaltungsgesellschaften, deren GeschŠftsbereich die
Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 des
Vermšgensverwaltungsgesetzes umfasst, dŸrfen als Verwaltungsgesell-
schaften zugelassen werden, wenn sie nach Art. 30 Abs. 1 Bst. c des Vermš-
gensverwaltungsgesetzes schriftlich auf ihre Bewilligung verzichten.31

5) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

Art. 16

Antrag und Zulassungsverfahren

1) Der Antrag auf Erteilung einer Zulassung als Verwaltungsgesellschaft
ist in der durch die Regierung mit Verordnung bestimmten Form bei der
FMA einzureichen.

2) Dem Antrag sind die zum Nachweis der Voraussetzungen nach Art.
15 erforderlichen Angaben und Unterlagen im Hinblick auf die Verwal-
tungsgesellschaft beizufŸgen. Zugleich hat die GeschŠftsleitung der Verwal-
tungsgesellschaft zu bestŠtigen, dass keine VerweigerungsgrŸnde nach Art.
15 Abs. 2 vorliegen.32

3) Die FMA Ÿbermittelt dem Antragsteller binnen drei Arbeitstagen
nach Eingang des vollstŠndigen Antrags eine EingangsbestŠtigung.
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4) Die FMA hat innerhalb von einer Frist von einem Monat nach Ein-
gang der vollstŠndigen Unterlagen Ÿber den Antrag zu entscheiden.

5) Die FMA kann die Frist nach Abs. 4 auf hšchstens sechs Monate nach
Eingang der vollstŠndigen Unterlagen verlŠngern, wenn dies zum Schutz
der Anleger oder des šffentlichen Interesses erforderlich ist.

6) Jede FristverlŠngerung, Ablehnung oder EinschrŠnkung der Zulas-
sung ist schriftlich zu begrŸnden. FŸr den Erlass einer beschwerdefŠhigen
VerfŸgung kann die FMA zusŠtzliche GebŸhren erheben.

7) Vor Erteilung der Zulassung hat die FMA die zustŠndigen Behšrden
des anderen betroffenen EWR-Mitgliedstaats zu hšren, wenn die Verwal-
tungsgesellschaft:
a) Tochter- oder Schwesterunternehmen einer anderen Verwaltungsgesell-

schaft, einer Wertpapierfirma, eines Kreditinstituts oder einer Versiche-
rungsgesellschaft mit einer Zulassung in einem anderen EWR-Mitglied-
staat ist;

b) von denselben natŸrlichen oder juristischen Personen kontrolliert wird
wie eine andere Verwaltungsgesellschaft, eine Wertpapierfirma, ein Kre-
ditinstitut oder eine Versicherungsgesellschaft mit einer Zulassung in
einem anderen EWR-Mitgliedstaat.

8) Nach Eingang der Zulassung kann die Verwaltungsgesellschaft ihre
TŠtigkeit in Liechtenstein sofort aufnehmen.33

9) Die Regierung kann das NŠhere Ÿber die EingangsbestŠtigung, die
Antragsform, das Verfahren, die VollstŠndigkeit des Antrages nach Abs. 4,
die FristverlŠngerung nach Abs. 5 und die BegrŸndung nach Abs. 6 mit Ver-
ordnung regeln.

10) Im Falle eines Antrags eines nach Art. 28 AIFMG und Art. 6 der
Richtlinie 2011/61/EU zugelassenen AIFM sind Unterlagen nach Abs. 1
und 2, soweit sie der FMA bereits vorliegen und noch aktuell sind, nicht
mehr zu Ÿbermitteln.34

B. Pflichten der VerwaltungsgesellschaftB. Pflichten der Verwaltungsgesellschaft

Art. 17

Kapitalausstattung

1) Die Kapitalausstattung muss mindestens betragen:
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a) bei selbstverwalteten Investmentgesellschaften: 300 000 Euro oder den
Gegenwert in Schweizer Franken;

b) bei Verwaltungsgesellschaften: 125 000 Euro oder den Gegenwert in
Schweizer Franken.

2) †berschreitet der Wert der von der Verwaltungsgesellschaft verwal-
teten Portfolios 250 Millionen Euro oder den Gegenwert in Schweizer
Franken, muss die Kapitalausstattung zusŠtzlich 0,02 % des Betrags aus-
machen, um den der Wert der verwalteten Portfolios den Betrag von 250
Millionen Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken Ÿbersteigt; die
Kapitalausstattung betrŠgt hšchstens 10 Millionen Euro oder den Gegen-
wert in Schweizer Franken. Als von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete
Portfolios gelten alle von ihr verwalteten OGAW und Organismen fŸr
gemeinsame Anlagen, einschliesslich Portfolios, mit deren Verwaltung sie
Dritte beauftragt hat, nicht jedoch Portfolios, die sie selbst im Auftrag
Dritter verwaltet.35

3) Ungeachtet von Abs. 2 muss die Kapitalausstattung mindestens einem
Viertel der fixen Gemeinkosten des Vorjahres entsprechen; bei NeugrŸn-
dungen sind die im GeschŠftsplan vorgesehenen fixen Gemeinkosten der
Verwaltungsgesellschaft massgeblich. Die FMA kann die Anforderung an
die Kapitalausstattung bei einer gegenŸber dem Vorjahr erheblich verŠn-
derten GeschŠftstŠtigkeit anpassen.36

4) Aufgehoben37

5) Die zusŠtzliche Kapitalausstattung nach Abs. 3 kann bis zu 50 %
durch eine von einem Kreditinstitut oder einem Versicherungsunternehmen
gestellte Garantie in derselben Hšhe nachgewiesen werden. Der Garantie-
geber muss seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat, in der Schweiz oder
einem Drittstaat mit gleichwertigen Aufsichtsbestimmungen haben und in
Liechtenstein zur GeschŠftstŠtigkeit entsprechend zugelassen sein.

6) FŸr die Umrechnung der BetrŠge nach Abs. 1 sind die von der Euro-
pŠischen Zentralbank (EZB) festgelegten Referenzkurse massgeblich.

7) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln. Sie kann mit
Verordnung bestimmen, dass die Kapitalausstattung in bestimmten FŠllen
bis zu 1 Million Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken betrŠgt.
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Art. 1838

Mitteilungspflichtige €nderungen39

1) Einer vorgŠngigen Mitteilung an die FMA bedŸrfen sŠmtliche wesent-
lichen €nderungen der nach Art. 15 Abs. 1 vorgelegten Angaben und
Unterlagen.40

2) Die FMA kann den €nderungen nach Abs. 1 binnen eines Monats
widersprechen.

3) Die FMA kann die Frist nach Abs. 2 durch begrŸndete Mitteilung an
die Verwaltungsgesellschaft jeweils um einen Monat verlŠngern.

4) Stimmt die FMA auf Antrag der €nderung binnen kŸrzerer Frist zu
oder widerspricht sie nicht binnen der Fristen nach Abs. 2 und 3, darf die
€nderung nach Abs. 1 durchgefŸhrt werden.41

5) Der FMA sind von der Verwaltungsgesellschaft alle Informationen
zur VerfŸgung zu stellen, die sie benštigt, um die €nderungen nach Abs.
1 umfassend zu beurteilen und sich zu vergewissern, dass sŠmtliche Zulas-
sungsvoraussetzungen weiterhin vorliegen.

6) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.42

Art. 1943

Qualifizierte Beteiligungen

1) Jeder beabsichtigte direkte oder indirekte Erwerb, jede beabsichtigte
direkte oder indirekte Erhšhung oder jede beabsichtigte VerŠusserung einer
qualifizierten Beteiligung an einer Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in
Liechtenstein ist der FMA von dem interessierten Erwerber schriftlich mit-
zuteilen, wenn aufgrund des Erwerbs, der Erhšhung oder der VerŠusserung
der Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital 20 %, 30 % oder 50 %
erreicht, Ÿber- oder unterschreitet oder die Verwaltungsgesellschaft zum
Tochterunternehmen eines Erwerbers wŸrde oder nicht mehr Tochterun-
ternehmen des VerŠusserers wŠre. FŸr die Festlegung der Stimmrechte sind
Art. 25, 26, 27 und 31 des Offenlegungsgesetzes anzuwenden.

2) Die FMA konsultiert nach einer Mitteilung gemŠss Abs. 1 die
Behšrde, die fŸr die Zulassung des Erwerbers bzw. des Unternehmens,
dessen Mutterunternehmen oder kontrollierende Person den Erwerb oder
die Erhšhung beabsichtigt, zustŠndig ist, wenn es sich beim interessierten
Erwerber um eine der nachfolgenden natŸrlichen oder juristischen Per-
sonen handelt:
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a) eine in einem anderen EWR-Mitgliedstaat zugelassene OGAW-Verwal-
tungsgesellschaft, Vermšgensverwaltungsgesellschaft, Wertpapierfirma,
Bank, ein Versicherungsunternehmen oder einen AIFM;

b) ein Mutterunternehmen eines Unternehmens nach Bst. a; oder
c) eine natŸrliche oder juristische Person, die ein Unternehmen nach Bst. a

kontrolliert.

3) ErhŠlt die Verwaltungsgesellschaft Kenntnis von einem Erwerb oder
einer VerŠusserung von Beteiligungen an ihrem Kapital nach Abs. 1, unter-
richtet sie die FMA. Ferner teilt die Verwaltungsgesellschaft der FMA min-
destens einmal jŠhrlich die Namen der Anteilseigner und Gesellschafter, die
qualifizierte Beteiligungen halten, sowie die jeweiligen BeteiligungsbetrŠge
mit.

4) Wird eine Beteiligung trotz Einspruchs der FMA erworben, dŸrfen
die Stimmrechte des Erwerbers bis zur AbŠnderung oder Aufhebung des
Einspruchs im Rechtsmittelweg oder der RŸcknahme des Einspruchs durch
die FMA nicht ausgeŸbt werden; eine dennoch erfolgte Stimmabgabe ist
nichtig.

5) Die FMA arbeitet bei der Beurteilung des Erwerbs oder der Erhšhung
einer Beteiligung nach Abs. 2 mit den zustŠndigen Behšrden der anderen
EWR-Mitgliedstaaten zusammen. Die Zusammenarbeit umfasst insbeson-
dere den Austausch sŠmtlicher fŸr die Beurteilung des Erwerbs oder der
Erhšhung einer Beteiligung relevanten Informationen.

6) Die Regierung regelt das NŠhere Ÿber das Verfahren und die Kriterien
zur Beurteilung des Erwerbs, der Erhšhung oder der VerŠusserung qualifi-
zierter Beteiligungen mit Verordnung. Sie kann fŸr selbstverwaltete Invest-
mentgesellschaften von Abs. 1 und 3 abweichende Regelungen treffen.

Art. 20

Wohlverhaltensregeln

1) Die Verwaltungsgesellschaft muss:
a) bei der AusŸbung ihrer TŠtigkeit recht und billig im besten Interesse der

OGAW und der MarktintegritŠt handeln;
b) ihre TŠtigkeit mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissen-

haftigkeit im besten Interesse der OGAW und der MarktintegritŠt aus-
Ÿben;

c) Ÿber die fŸr eine ordnungsgemŠsse GeschŠftstŠtigkeit erforderlichen
Mittel und Verfahren verfŸgen und diese wirksam einsetzen;
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d) sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten bemŸhen und, wenn
sich diese nicht vermeiden lassen, dafŸr sorgen, dass die von ihr verwal-
teten OGAW nach Recht und Billigkeit behandelt werden;

e) nach Massgabe der Gesetze und konstituierenden Dokumente unab-
hŠngig und ausschliesslich im Interesse der Anleger handeln.

2) Eine bestellte Verwaltungsgesellschaft, deren Zulassung auch die indi-
viduelle Portfolioverwaltung nach Art. 14 Abs. 2 Bst. a umfasst:
a) darf das Vermšgen des Kunden weder ganz noch teilweise in Anteilen der

von ihr verwalteten OGAW anlegen, es sei denn, der Kunde hat zuvor
eine allgemeine Zustimmung erteilt;

b) unterliegt in Bezug auf die Dienstleistungen gemŠss Art. 14 Abs. 2 Bst.
a und b den einschlŠgigen Vorschriften Ÿber Systeme fŸr die EntschŠdi-
gung der Anleger.

3) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

Art. 20a44

VergŸtung

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat VergŸtungsgrundsŠtze und -prak-
tiken fŸr die Kategorien von Angestellten einschliesslich GeschŠftsleitung,
RisikotrŠger, Angestellte mit Kontrollfunktionen und Angestellte, die sich
aufgrund ihrer GesamtvergŸtung in derselben Einkommensstufe befinden
wie die GeschŠftsleitung und RisikotrŠger, deren Handeln einen wesent-
lichen Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der
von ihr verwalteten OGAW haben, festzulegen und anzuwenden. Die Ver-
gŸtungsgrundsŠtze und -praktiken mŸssen mit einem vernŸnftigen und
wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem fšrderlich sein und
dŸrfen weder zur †bernahme von Risiken ermutigen, die mit den Risiko-
profilen oder den konstituierenden Dokumenten der von ihnen verwalteten
OGAW nicht vereinbar sind, noch die Verwaltungsgesellschaft daran hin-
dern, pflichtgemŠss im besten Interesse des OGAW zu handeln.

2) Die VergŸtungsgrundsŠtze und -praktiken mŸssen angemessen und
verhŠltnismŠssig zur Gršsse, internen Organisation der Verwaltungsgesell-
schaft sowie zur Art, zum Umfang und zur KomplexitŠt der GeschŠfte
der Verwaltungsgesellschaft sein. Sie mŸssen mit der GeschŠftsstrategie, den
Zielen, Werten und Interessen der Verwaltungsgesellschaft, der verwalteten
OGAW und der Anleger solcher OGAW vereinbar sein und Massnahmen
zur Vermeidung von Interessenskonflikten umfassen.
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3) Die VergŸtungsgrundsŠtze und -praktiken haben feste und variable
Bestandteile der GehŠlter und freiwillige Altersversorgungsleistungen zu
umfassen.

4) Die FMA hat auf Verlangen der ESMA AuskŸnfte Ÿber die VergŸ-
tungsgrundsŠtze und -praktiken zu erteilen.

Art. 20b45

Festlegung und Anwendung der VergŸtungsgrundsŠtze und -praktiken

1) Das Leitungsorgan der Verwaltungsgesellschaft legt im Rahmen
seiner Aufsichtsfunktion die VergŸtungsgrundsŠtze und -praktiken nach
Art. 20a fest, ŸberprŸft sie mindestens einmal jŠhrlich und ist fŸr deren
Umsetzung und †berwachung verantwortlich. Diese Aufgaben mŸssen von
Mitgliedern des Leitungsorgans ausgefŸhrt werden, die in der betreffenden
Verwaltungsgesellschaft keine GeschŠftsfŸhrungsfunktionen wahrnehmen
und Ÿber Sachkenntnisse in den Bereichen Risikomanagement und VergŸ-
tung verfŸgen.

2) Die Umsetzung der vom Leitungsorgan nach Abs. 1 festgelegten
VergŸtungsgrundsŠtze und -praktiken ist mindestens einmal jŠhrlich im
Rahmen einer zentralen und unabhŠngigen internen †berprŸfung festzu-
stellen.

3) Die VergŸtungsgrundsŠtze und -praktiken sind unter BerŸcksichti-
gung von Leitlinien oder Empfehlungen der ESMA insbesondere wie folgt
anzuwenden:
a) Angestellte mit Kontrollfunktionen werden je nach Erreichung der mit

ihren Aufgaben verbundenen Ziele entlohnt, unabhŠngig von der Leis-
tung der von ihnen kontrollierten GeschŠftsbereiche.

b) Die VergŸtung hšherer FŸhrungskrŠfte in den Bereichen Risikomanage-
ment und Compliance wird vom VergŸtungsausschuss unmittelbar
ŸberprŸft, soweit ein solcher Ausschuss besteht.

c) Bei erfolgsabhŠngiger VergŸtung basiert die GesamtvergŸtung auf einer
Bewertung sowohl der Leistung des betreffenden Angestellten und
seiner Abteilung bzw. des betreffenden OGAW sowie deren Risiken als
auch des Gesamtergebnisses der Verwaltungsgesellschaft; bei der Bewer-
tung der individuellen Leistung werden finanzielle und nicht finanzielle
Kriterien berŸcksichtigt.

d) Die Leistungsbewertung erfolgt in einem mehrjŠhrigen Rahmen, der der
Haltedauer, die den Anlegern des von der Verwaltungsgesellschaft ver-

UCITSG 951.31

Fassung: 01.10.2016 27

walteten OGAW empfohlen wurde, angemessen ist, um zu gewŠhr-
leisten, dass die Bewertung auf die lŠngerfristige Leistung des OGAW
und seiner Anlagerisiken abstellt und die tatsŠchliche Auszahlung
erfolgsabhŠngiger VergŸtungskomponenten Ÿber denselben Zeitraum
verteilt ist.

e) Eine garantierte variable VergŸtung wird nur ausnahmsweise bei der
Einstellung neuer Angestellter gezahlt und ist auf das erste Jahr ihrer
BeschŠftigung beschrŠnkt.

f) Die festen und variablen Bestandteile der GesamtvergŸtung stehen in
einem angemessenen VerhŠltnis zueinander, wobei der Anteil des festen
Bestandteils an der GesamtvergŸtung hoch genug ist, um in Bezug auf
die variablen VergŸtungskomponenten všllige FlexibilitŠt zu bieten, ein-
schliesslich der Mšglichkeit, auf die Zahlung einer variablen Kompo-
nente zu verzichten.

g) Zahlungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung eines Ver-
trags spiegeln den Erfolg im Laufe der Zeit wider und sind so gestaltet,
dass sie Versagen nicht belohnen.

h) Die Erfolgsmessung, anhand deren variable VergŸtungskomponenten
oder Pools von variablen VergŸtungskomponenten berechnet werden,
schliesst einen umfassenden Berichtigungsmechanismus fŸr alle Arten
laufender und kŸnftiger Risiken ein.

i) Je nach Rechtsform des OGAW und seinen konstituierenden Doku-
menten muss ein erheblicher Anteil, mindestens jedoch 50 % der varia-
blen VergŸtungskomponente aus Anteilen des betreffenden OGAW,
gleichwertigen Beteiligungen oder mit Anteilen verknŸpften Instru-
menten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten mit Anreizen
bestehen, die gleichermassen wirksam sind wie jedwedes der in diesem
Buchstaben genannten Instrumente; der Mindestwert von 50 % kommt
nicht zur Anwendung, wenn weniger als 50 % des von der Verwal-
tungsgesellschaft verwalteten Gesamtportfolios auf OGAW entfallen.
FŸr diese Instrumente gilt eine geeignete ZurŸckstellungspolitik, die
darauf abstellt, die Anreize an den Interessen der Verwaltungsgesell-
schaft und der von ihr verwalteten OGAW sowie den Interessen der
OGAW-Anleger auszurichten. Dieser Buchstabe gilt sowohl fŸr den
Anteil der variablen VergŸtungskomponente, die nach Bst. k zurŸckge-
stellt wird, als auch fŸr den Anteil der nicht zurŸckgestellten variablen
VergŸtungskomponente.

k) Ein wesentlicher Anteil, mindestens jedoch 40 % der variablen VergŸ-
tungskomponente wird Ÿber einen Zeitraum zurŸckgestellt, der ange-
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sichts der Haltedauer, die den Anlegern des betreffenden OGAW emp-
fohlen wurde, angemessen und korrekt auf die Art der Risiken dieses
OGAW ausgerichtet ist. Dieser Zeitraum betrŠgt mindestens drei Jahre.
Die im Rahmen von Regelungen zur RŸckstellung der VergŸtungszah-
lung zu zahlende VergŸtung wird nicht rascher als auf anteiliger Grund-
lage erworben; macht die variable Komponente einen besonders hohen
Betrag aus, so wird die Auszahlung von mindestens 60 % des Betrags
zurŸckgestellt.

l) Die variable VergŸtung, einschliesslich des zurŸckgestellten Anteils, wird
nur dann ausgezahlt oder verdient, wenn sie angesichts der Finanzlage
der Verwaltungsgesellschaft insgesamt tragbar und aufgrund der Leis-
tung der betreffenden GeschŠftsabteilung, des OGAW und der betref-
fenden Person gerechtfertigt ist. Ein schwaches oder negatives finan-
zielles Ergebnis der Verwaltungsgesellschaft oder des betreffenden
OGAW fŸhrt generell zu einer erheblichen Absenkung der gesamten
variablen VergŸtung, wobei sowohl laufende Kompensationen als auch
Verringerungen bei Auszahlungen von zuvor erwirtschafteten BetrŠgen,
auch durch Malus- oder RŸckforderungsvereinbarungen, berŸcksichtigt
werden.

m) Die Altersversorgungsregelungen stehen mit GeschŠftsstrategie, Zielen,
Werten und langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und
des von ihr verwalteten OGAW in Einklang. VerlŠsst der Angestellte
die Verwaltungsgesellschaft vor Eintritt in den Ruhestand, so werden
freiwillige Altersversorgungsleistungen von der Verwaltungsgesellschaft
fŸnf Jahre lang in Form der unter Bst. i genannten Instrumente zurŸck-
behalten. Tritt ein Angestellter in den Ruhestand, werden die freiwil-
ligen Altersversorgungsleistungen dem Angestellten nach einer Warte-
zeit von fŸnf Jahren in Form der unter Bst. i genannten Instrumente aus-
gezahlt.

n) Die Angestellten mŸssen sich verpflichten, keine persšnlichen Hedging-
Strategien oder vergŸtungs- und haftungsbezogenen Versicherungen
einzusetzen, um die in ihren VergŸtungsregelungen verankerten risiko-
orientierten Effekte zu unterlaufen.

o) Die variable VergŸtung wird nicht in Form von Instrumenten oder Ver-
fahren gezahlt, die eine Umgehung der Anforderungen dieses Gesetzes
erleichtern.

4) Die in Art. 20a und in Abs. 1 bis 3 dieses Artikels festgelegten Ver-
gŸtungsgrundsŠtze und -praktiken gelten fŸr jede Art von Leistung, die
von der Verwaltungsgesellschaft gewŠhrt wird, fŸr jeden direkt von dem
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OGAW selbst gezahlten Betrag, einschliesslich AnlageerfolgsprŠmien (per-
formance fees), und fŸr jede †bertragung von Anteilen des OGAW
zugunsten von Angestelltenkategorien, einschliesslich GeschŠftsleitung,
RisikotrŠgern, Angestellten mit Kontrollfunktionen und aller Angestellten,
die sich aufgrund ihrer GesamtvergŸtung in derselben Einkommensstufe
befinden wie GeschŠftsleitung und RisikotrŠger, deren TŠtigkeiten einen
wesentlichen Einfluss auf ihr Risikoprofil oder das Risikoprofil der von
ihnen verwalteten OGAW haben.

5) Die Regierung kann das NŠhere unter BerŸcksichtigung von Leitli-
nien oder Empfehlungen der ESMA mit Verordnung regeln, insbesondere:
a) EinschrŠnkungen bzw. Verbote hinsichtlich der Arten und Formen der

Instrumente nach Abs. 3 Bst. i;
b) Kriterien im Hinblick auf die Kategorien von Angestellten nach Art. 20a

Abs. 1, auf welche die VergŸtungsgrundsŠtze und -praktiken jedenfalls
anzuwenden sind.

Art. 20c46

VergŸtungsausschuss

1) Verwaltungsgesellschaften, die hinsichtlich ihrer Gršsse oder der
Gršsse der von ihnen verwalteten OGAW, ihrer internen Organisation und
der Art, des Umfangs und der KomplexitŠt ihrer GeschŠfte von erhebli-
cher Bedeutung sind, richten einen VergŸtungsausschuss ein. Der VergŸ-
tungsausschuss ist so einzurichten, dass er kompetent und unabhŠngig Ÿber
die VergŸtungspolitik und -praxis sowie die fŸr das Risikomanagement
geschaffenen Anreize urteilen kann.

2) Der VergŸtungsausschusses, der im Einklang mit den Leitlinien der
ESMA nach Abs. 1 gegebenenfalls eingerichtet wird, ist fŸr die Ausar-
beitung von Entscheidungen Ÿber die VergŸtung zustŠndig, einschliesslich
Entscheidungen mit Auswirkungen auf das Risiko und das Risikomanage-
ment der Verwaltungsgesellschaft oder der betreffenden OGAW, die vom
Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion zu fassen sind. Den Vorsitz im
VergŸtungsausschuss fŸhrt ein Mitglied des Leitungsorgans, das in der
betreffenden Verwaltungsgesellschaft keine GeschŠftsfŸhrungsfunktionen
wahrnimmt. Die Mitglieder des VergŸtungsausschusses sind Mitglieder des
Leitungsorgans, die in der betreffenden Verwaltungsgesellschaft keine
GeschŠftsfŸhrungsfunktionen wahrnehmen. Soweit nach dem Mitwir-
kungsgesetz eine Arbeitnehmervertretung im Leitungsorgan vorgesehen ist,
so umfasst der VergŸtungsausschuss einen oder mehrere Vertreter der
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Arbeitnehmer. Bei der Vorbereitung seiner BeschlŸsse berŸcksichtigt der
VergŸtungsausschuss die langfristigen Interessen der Anleger und anderer
Beteiligter und das šffentliche Interesse.

3) Die Regierung kann unter BerŸcksichtigung von Leitlinien oder Emp-
fehlungen der ESMA das NŠhere Ÿber die Feststellung einer erheblichen
Bedeutung einer Verwaltungsgesellschaft, Zusammensetzung und Organi-
sation eines VergŸtungsausschusses festlegen.

Art. 21

Organisation, getrennte Verwahrung

1) Eine Verwaltungsgesellschaft muss Ÿber eine ordnungsgemŠsse Ver-
waltung und Buchhaltung, Ÿber Kontroll- und Sicherheitsvorkehrungen in
Bezug auf die elektronische Datenverarbeitung sowie Ÿber angemessene
interne Kontrollverfahren verfŸgen. Dazu gehšren insbesondere Regeln fŸr
persšnliche GeschŠfte ihrer Angestellten und fŸr das Halten oder Verwalten
von Anlagen in Finanzinstrumenten zum Zwecke der Anlage auf eigene
Rechnung.

2) Die Regeln nach Abs. 1 mŸssen zumindest gewŠhrleisten, dass:
a) jedes den OGAW betreffende GeschŠft nach Herkunft, Gegenpartei, Art,

Abschlusszeitpunkt und -ort rekonstruiert werden kann; und
b) das Vermšgen des von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW

entsprechend den konstituierenden Dokumenten sowie nach den
Bestimmungen dieses Gesetzes angelegt wird.

3) Eine Verwaltungsgesellschaft muss so aufgebaut und organisiert sein,
dass das Risiko von Interessenkonflikten, die den Interessen des OGAW
oder denen von Anlegern und Kunden schaden, mšglichst gering ist und,
sofern es dennoch zu Konflikten kommt, diese erkannt und angemessen
behandelt werden. Dabei sind insbesondere Interessenkonflikte zwischen
der Verwaltungsgesellschaft, ihren Kunden, OGAW und Anlegern - jeweils
im VerhŠltnis zur Verwaltungsgesellschaft und untereinander - zu berŸck-
sichtigen.

3a) Eine Verwaltungsgesellschaft muss Ÿber angemessene Verfahren,
Ÿber die ihre Angestellten tatsŠchliche oder potenzielle Verstšsse gegen
dieses Gesetz und die dazu erlassenen Verordnungen intern Ÿber einen spe-
ziellen, unabhŠngigen und autonomen Berichtsweg melden kšnnen, ver-
fŸgen.47
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4) Eine Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, das Vermšgen eines
OGAW vom Vermšgen eines anderen OGAW und vom eigenen Vermšgen
getrennt zu halten.

5) Das NŠhere regelt die Regierung mit Verordnung.

Art. 22

AufgabenŸbertragung

1) Eine Verwaltungsgesellschaft kann einen Teil ihrer Aufgaben zum
Zwecke einer effizienteren GeschŠftsfŸhrung auf Dritte Ÿbertragen, wenn:
a) die †bertragung die Wirksamkeit der Beaufsichtigung der Verwaltungs-

gesellschaft nicht beeintrŠchtigt; sie darf weder die Verwaltungsgesell-
schaft daran hindern, im Interesse ihrer Anleger zu handeln, noch darf
sie verhindern, dass der OGAW im Interesse der Anleger verwaltet
wird;

b) bei der †bertragung der Anlageverwaltung der Auftrag nur Unter-
nehmen erteilt wird, die fŸr die Zwecke der Vermšgensverwaltung zuge-
lassen und beaufsichtigt sind; die †bertragung muss der von der Verwal-
tungsgesellschaft regelmŠssig festgelegten Verteilung der Anlagen ent-
sprechen;

c) bei der †bertragung der Anlageverwaltung an ein Unternehmen mit Sitz
in einem Drittstaat die Zusammenarbeit zwischen der FMA und der
Herkunftsstaatbehšrde des Unternehmens sichergestellt ist;

d) der Verwahrstelle und anderen Unternehmen, deren Interessen mit denen
der Verwaltungsgesellschaft oder der Anleger kollidieren kšnnen, kein
Auftrag fŸr die Anlageverwaltung erteilt wird;

e) die GeschŠftsleiter der Verwaltungsgesellschaft die TŠtigkeiten des
Unternehmens, dem der Auftrag erteilt wurde, jederzeit wirksam Ÿber-
wachen kšnnen;

f) die Verwaltungsgesellschaft befugt ist, dem Unternehmen, dem die Auf-
gaben Ÿbertragen wurden, jederzeit weitere Anweisungen zu erteilen
oder den Auftrag mit sofortiger Wirkung zu entziehen, sofern dies im
Interesse der Anleger ist;

g) unter BerŸcksichtigung der Art der zu Ÿbertragenden Aufgaben das
Unternehmen, dem die Aufgaben Ÿbertragen werden, Ÿber die notwen-
dige Qualifikation verfŸgt und die Aufgaben ausŸben kann;
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h) die Ÿbertragenen Aufgaben in den OGAW-Prospekten aufgelistet sind,
fŸr deren †bertragung die Verwaltungsgesellschaft gemŠss diesem
Artikel eine Genehmigung erhalten hat;

i) die Verwaltungsgesellschaft durch den Umfang der †bertragung nicht zu
einem Briefkastenunternehmen wird.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat der FMA die †bertragung von Auf-
gaben vor Wirksamkeit der †bertragungsvereinbarung mitzuteilen.48

3) Die †bertragung von Aufgaben lŠsst die Haftung der Verwaltungsge-
sellschaft oder der Verwahrstelle unberŸhrt.

4) Die Regierung kann das NŠhere, insbesondere den Umfang der zulŠs-
sigen AufgabenŸbertragung, mit Verordnung regeln.

Art. 23

Risikomanagement

1) Eine Verwaltungsgesellschaft hat das Risikomanagement und die
Anlageverwaltung verschiedenen Personen zuzuweisen. Eine Verwaltungs-
gesellschaft, bei der wegen der Art, Gršsse und KomplexitŠt des OGAW
die Funktionstrennung unangemessen ist, kann fŸr einzelne von der Regie-
rung mit Verordnung bestimmte Bereiche des Risikomanagements mit
Zustimmung der FMA auf die Funktionstrennung verzichten. Der Verzicht
darf die Wirksamkeit des Risikomanagementverfahrens nach Abs. 1a und 2
nicht beeintrŠchtigen.49

1a) Eine Verwaltungsgesellschaft hat ein Risikomanagementverfahren zu
verwenden, das es ihr erlaubt, das mit den Anlagepositionen verbundene
Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlage-
portfolios eines OGAW jederzeit zu Ÿberwachen und zu messen.50

2) Sie hat Verfahren einzusetzen, die insbesondere:51

a) eine prŠzise und unabhŠngige Bewertung des Werts von OTC-Derivaten
ermšglichen;

b) unter BerŸcksichtigung der Art, des Umfangs und der KomplexitŠt der
TŠtigkeiten des OGAW die BonitŠtsbewertung nicht ausschliesslich und
automatisch auf Ratings stŸtzen, die von Ratingagenturen im Sinne von
Art. 3 Abs. 1 Bst. b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 abgegeben
worden sind.52

3) Sie hat die Risikomanagementsysteme in angemessenen AbstŠnden,
mindestens aber einmal jŠhrlich, zu ŸberprŸfen und anzupassen.
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4) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

Art. 24

Haftung

1) Eine Verwaltungsgesellschaft, ein Liquidator oder ein Sachwalter
haftet den Anlegern fŸr den aus der Verletzung der Art. 20 bis 23 entstan-
denen Schaden, sofern ihrerseits ein Verschulden nachweislich nicht ausge-
schlossen werden kann. Eine AufgabenŸbertragung nach Art. 22 auf Dritte
lŠsst die Haftung unberŸhrt. Eine BeschrŠnkung dieser Haftung ist ausge-
schlossen.53

2) Sind wesentliche Angaben in einem Prospekt, einem Jahres- oder
Halbjahresbericht, der nach diesem Gesetz zu erstellen ist, unrichtig oder
unvollstŠndig oder wurde die Erstellung eines diesen Vorschriften entspre-
chenden Prospekts unterlassen, haften die verantwortlichen Personen nach
Abs. 1 jedem Anleger fŸr den Schaden, welcher diesem entstanden ist,
sofern sie nicht nachweisen, dass sie keinerlei Verschulden trifft. FŸr
Angaben in den wesentlichen Informationen fŸr den Anleger, der Zusam-
menfassung des Prospekts oder in der Werbung einschliesslich deren †ber-
setzungen wird nur gehaftet, wenn sie irrefŸhrend, unrichtig oder nicht mit
den einschlŠgigen Teilen des Prospekts vereinbar sind.

3) Die in Abs. 1 genannten sowie die handelnden und verantwortlichen
Personen haften den Anlegern fŸr die Richtigkeit der ErklŠrung nach Art.
10 Abs. 2 fŸr den Schaden, welcher diesem entstanden ist, sofern sie nicht
nachweisen, dass sie keinerlei Verschulden trifft.54

4) Mehrere Beteiligte haften im AussenverhŠltnis als Gesamtschuldner,
im InnenverhŠltnis nach dem ihnen anteilig zurechenbaren Verschulden.
Der RŸckgriff unter den Beteiligten bestimmt sich unter WŸrdigung aller
UmstŠnde.55

5) Der Anspruch auf Schadenersatz nach Abs. 1 bis 3 verjŠhrt mit dem
Ablauf von fŸnf Jahren nach Eintritt des Schadens, spŠtestens aber ein Jahr
nach der RŸckzahlung des Anteils oder nach Kenntnis vom Schaden.56

6) FŸr Klagen aus dem RechtsverhŠltnis mit einem inlŠndischen OGAW
oder einer inlŠndischen Verwaltungsgesellschaft oder fŸr Klagen eines
inlŠndischen Anlegers aus einem auslŠndischen OGAW, dessen Anteile im
Inland vertrieben werden, ist jedenfalls das Landgericht zustŠndig.57
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Art. 25

Geheimnisschutz

1) Die Mitglieder der Organe von Verwaltungsgesellschaften und ihre
Mitarbeiter sowie sonst fŸr solche Verwaltungsgesellschaften tŠtige Per-
sonen sind zur Geheimhaltung von Tatsachen verpflichtet, die ihnen auf
Grund der GeschŠftsverbindungen mit Kunden anvertraut oder zugŠnglich
gemacht worden sind. Die Geheimhaltungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt.

2) Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Vorschriften Ÿber die Zeugnis-
oder Auskunftspflicht gegenŸber den Strafgerichten, der Stabsstelle FIU
und den Behšrden und Stellen der Aufsicht sowie die Bestimmungen Ÿber
die Zusammenarbeit mit der Stabsstelle FIU oder mit den zustŠndigen
Behšrden und Stellen der Aufsicht.58

C. Erlšschen und Entzug von ZulassungenC. Erlšschen und Entzug von Zulassungen5959

Art. 2660

Aufgehoben

Art. 2761

Erlšschen der Zulassung

1) Zulassungen erlšschen, wenn:
a) schriftlich darauf verzichtet wird;
b) Ÿber die Verwaltungsgesellschaft der Konkurs rechtskrŠftig eršffnet

wird; oder
c) die Investmentgesellschaft im Handelsregister gelšscht wird.

2) In den FŠllen des Erlšschens nach Abs. 1 setzt die FMA als zustŠndige
Behšrde der Verwaltungsgesellschaft die zustŠndige Behšrde der Aufnahm-
emitgliedstaaten in Kenntnis.

3) Das Erlšschen der Zulassung ist auf Kosten der Verwaltungsgesell-
schaft in den von der Regierung bestimmten Publikationsorgangen zu ver-
šffentlichen.

Art. 2862

Entzug der Zulassung

1) Zulassungen kšnnen von der FMA entzogen werden, wenn:
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a) die GeschŠftstŠtigkeit nicht innert Jahresfrist aufgenommen wird;
b) die GeschŠftstŠtigkeit wŠhrend mindestens sechs Monaten nicht mehr

ausgeŸbt wird;
c) die Voraussetzungen fŸr deren Erteilung nicht mehr erfŸllt sind und

eine Wiederherstellung des gesetzlichen Zustandes binnen angemessener
Frist nicht zu erwarten ist;

d) die Verwaltungsgesellschaft die gesetzlichen Pflichten systematisch in
schwerwiegender Weise verletzt und Aufforderungen der FMA zur
Wiederherstellung des gesetzlichen Zustandes nicht Folge leistet;

e) die Verwaltungsgesellschaft die Zulassung aufgrund falscher ErklŠrungen
oder auf sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat;

f) die Kapitalausstattung der Verwaltungsgesellschaft den Voraussetzungen
nach Art. 17 - bei der individuellen Portfolioverwaltung nach Art. 14
Abs. 2 Bst. a zudem den Bestimmungen Ÿber die Kapitalausstattung
nach Art. 95 bis 98 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 - nicht mehr
genŸgt und eine Wiederherstellung des gesetzlichen Zustandes binnen
angemessener Frist nicht zu erwarten ist;

g) die Fortsetzung der GeschŠftstŠtigkeit der Verwaltungsgesellschaft vor-
aussichtlich das Vertrauen in den liechtensteinischen Fondsplatz, die
StabilitŠt des Finanzsystems oder den Anlegerschutz gefŠhrdet.

2) Auf eine selbstverwaltete Investmentgesellschaft findet Abs. 1 Bst. f
keine Anwendung.

3) Der Entzug der Zulassung ist der Verwaltungsgesellschaft mit schrift-
lich begrŸndeter VerfŸgung mitzuteilen und nach Eintritt der Rechtskraft
auf Kosten der Verwaltungsgesellschaft in den von der Regierung
bestimmten Publikationsorganen zu veršffentlichen.

4) In den FŠllen des Entzugs nach Abs. 1 setzt die FMA als zustŠndige
Behšrde der Verwaltungsgesellschaft die zustŠndige Behšrde der Aufnahm-
emitgliedstaaten in Kenntnis.

5) Die Vorschriften Ÿber Sofortmassnahmen nach Art. 129a bleiben
unberŸhrt.

Art. 28a63

Aufgehoben
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D. Liquidation, Sachwalterschaft, KonkursD. Liquidation, Sachwalterschaft, Konkurs

Art. 29

Auflšsung und Liquidation nach Verlust der Zulassung

1) Erlšschen und Entzug der Zulassung der Verwaltungsgesellschaft
bewirken die Auflšsung und Liquidation der Verwaltungsgesellschaft,
sofern sie nicht Ÿber eine weitere Zulassung nach AIFMG oder eine Bewil-
ligung nach IUG verfŸgt.64

2) Die FMA informiert das Amt fŸr Justiz und die Verwahrstelle Ÿber
den rechtskrŠftigen Verlust der Zulassung. Das Amt fŸr Justiz trŠgt die
Liquidation im Handelsregister ein und bestellt auf Vorschlag der FMA
einen Liquidator nach Massgabe von Art. 133 PGR. Die Vorschrift des Art.
133 Abs. 6 PGR kommt nur zur Anwendung, wenn die Regierung der Kos-
tenŸbernahme zustimmt.65

3) Die Kosten der Auflšsung und Liquidation gehen zu Lasten der Ver-
waltungsgesellschaft, bei Investmentgesellschaften im Fall der Vermšgenst-
rennung nach Art. 7 Abs. 7 zu Lasten des eigenen Vermšgens.

4) Die Auflšsung und Liquidation der Verwaltungsgesellschaft oder
des eigenen Vermšgens der Investmentgesellschaft erfolgt nach Art. 133 ff.
PGR oder einem anderen mit Zustimmung des Amtes fŸr Justiz und der
FMA bestimmten Liquidationsverfahrens, mit der Massgabe, dass die FMA
die Aufsicht Ÿber die Liquidation fŸhrt.66

5) FŸr das verwaltete Vermšgen von OGAW gilt Art. 31.

6) Die FMA kann vom Liquidator die Erstellung eines Liquidationsbe-
richtes verlangen.67

Art. 3068

Ernennung eines Sachwalters

1) Die FMA ernennt fŸr eine geschŠftsunfŠhige Verwaltungsgesellschaft
einen Sachwalter. Die Ernennung eines Sachwalters ist den Anlegern durch
den Sachwalter mitzuteilen.

2) Der Sachwalter:
a) fŸhrt die GeschŠfte der Verwaltungsgesellschaft, sieht aber von der Ver-

waltung neuer OGAW ab;
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b) entscheidet Ÿber die Anteilsausgabe und -rŸcknahme und veranlasst
gegebenenfalls die Aussetzung eines von der Verwaltungsgesellschaft
veranlassten Anteilshandels;

c) beantragt bei der FMA innerhalb von einem Jahr die Zustimmung zur
FortfŸhrung der GeschŠftstŠtigkeit, zur GrŸndung einer neuen Verwal-
tungsgesellschaft oder deren Auflšsung.

3) Die FMA entscheidet Ÿber die VergŸtung des Sachwalters. VergŸtung
und Aufwand des Sachwalters gehen zu Lasten der Verwaltungsgesellschaft.

4) Die Regierung kann das NŠhere Ÿber den Sachwalter, insbesondere
die Kriterien fŸr die VergŸtung und die persšnlichen Anforderungen an den
Sachwalter, mit Verordnung regeln.

Art. 31

Verwaltetes Vermšgen bei Auflšsung und Konkurs der Verwaltungsge-
sellschaft und Verwahrstelle

1) Das zum Zwecke der gemeinschaftlichen Kapitalanlage fŸr Rechnung
der Anleger verwaltete Vermšgen fŠllt im Fall der Auflšsung und des Kon-
kurses der Verwaltungsgesellschaft oder, sofern nach Art. 7 Abs. 7 eine
Vermšgenstrennung stattgefunden hat, der Investmentgesellschaft nicht in
deren Konkursmasse und wird nicht zusammen mit dem eigenen Vermšgen
aufgelšst. Jeder OGAW oder Teilfonds bildet zugunsten seiner Anleger ein
Sondervermšgen. Jedes Sondervermšgen ist mit Zustimmung der FMA auf
eine andere Verwaltungsgesellschaft zu Ÿbertragen oder, wenn sich nicht
binnen drei Monaten ab Eršffnung des Konkursverfahrens eine Verwal-
tungsgesellschaft zur †bernahme bereit erklŠrt, im Wege der abgesonderten
Befriedigung zugunsten der Anleger des jeweiligen OGAW oder Teilfonds
zu liquidieren. Die FMA kann die Frist auf bis zu zwšlf Monate verlŠngern,
wenn dies zum Schutz der Anleger geboten erscheint. Soweit die FMA
zum Schutz der Anleger oder des šffentlichen Interesses nichts anderes
bestimmt, erfolgt die Liquidation durch die Verwahrstelle als Liquidator.69

2) Im Fall des Konkurses der Verwahrstelle ist das verwaltete Vermšgen
jedes OGAW oder Teilfonds mit Zustimmung der FMA auf eine andere
Verwahrstelle zu Ÿbertragen oder im Wege der abgesonderten Befriedigung
zugunsten der Anleger des jeweiligen OGAW oder Teilfonds zu liqui-
dieren.

2a) Die Kosten der Liquidation des OGAW oder Teilfonds gehen in den
FŠllen des Abs. 1 und 2 zu Lasten der Anleger des jeweiligen Sondervermš-
gens.70
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3) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

IV. VerwahrstelleIV. Verwahrstelle7171

Art. 3272

Bestellung der Verwahrstelle

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat fŸr jeden von ihr verwalteten inlŠn-
dischen OGAW eine einzige Verwahrstelle mit schriftlichem Vertrag zu
bestellen. Der Vertrag regelt unter anderem den Informationsaustausch, der
fŸr die Verwahrstelle fŸr die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben fŸr
den OGAW erforderlich ist.

2) Als Verwahrstelle darf nur bestellt werden:
a) eine nach dem Bankengesetz fŸr die Verwahrung zugelassene Bank oder

Wertpapierfirma;
b) eine nach dem Bankengesetz errichtete und fŸr die Verwahrung zugelas-

sene inlŠndische Zweigstelle einer Bank oder Wertpapierfirma mit Sitz
innerhalb des EWR;

c) eine andere von der FMA prudentiell beaufsichtigte zur DurchfŸhrung
von VerwahrtŠtigkeiten im Rahmen dieses Gesetzes befugte juristische
Person mit Sitz oder Niederlassung im Inland, die Eigenmittelanfor-
derungen unterliegt, welche die entsprechend dem gewŠhlten Ansatz
nach Art. 315 oder 317 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 errechneten
Anforderungen nicht unterschreiten, und die in jedem Fall Ÿber Eigen-
mittel verfŸgt, die den in Art. 24 Abs. 1 Bst. b des Bankengesetzes
genannten Betrag des Anfangskapitals nicht unterschreiten, soweit sie
folgende Mindestanforderungen erfŸllt:
1. sie verfŸgt Ÿber die notwendige Ausstattung, um Finanzinstrumente

zu verwahren, die im Depot auf einem Konto fŸr Finanzinstrumente
verbucht werden kšnnen;

2. sie legt Strategien und Verfahren fest, die ausreichen, um sicherzu-
stellen, dass sie, ihre GeschŠftsleitung und ihre BeschŠftigten den
Verpflichtungen nach diesem Gesetz nachkommen;

3. sie verfŸgt Ÿber eine ordnungsgemŠsse Verwaltung und Buchhaltung,
interne Kontrollmechanismen, wirksame Verfahren zur Risikobe-
wertung sowie wirksame Kontroll- und Sicherheitsmechanismen fŸr
Datenverarbeitungssysteme;
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4. sie trifft wirksame organisatorische und administrative Vorkehrungen
zur Ergreifung aller angemessenen Massnahmen zur Vorbeugung
von Interessenkonflikten und behŠlt diese bei;

5. sie sorgt dafŸr, dass Aufzeichnungen Ÿber alle ihre Dienstleistungen,
TŠtigkeiten und GeschŠfte gefŸhrt werden, die ausreichen, um der
FMA zu ermšglichen, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen und
die in diesem Gesetz vorgesehenen Durchsetzungsmassnahmen zu
ergreifen;

6. sie trifft angemessene Vorkehrungen, um die KontinuitŠt und Vor-
schriftsmŠssigkeit ihrer Verwahrfunktionen zu gewŠhrleisten. Zu
diesem Zweck greift sie - auch im Hinblick auf die DurchfŸhrung
ihrer VerwahrtŠtigkeiten - auf geeignete und verhŠltnismŠssige Sys-
teme, Ressourcen und Verfahren zurŸck;

7. sŠmtliche Mitglieder ihres Leitungsorgans und der GeschŠftsleitung
mŸssen zu jeder Zeit ausreichend gut beleumundet sein und ausrei-
chende Kenntnisse, FŠhigkeiten und Erfahrungen besitzen;

8. ihr Leitungsorgan verfŸgt kollektiv Ÿber die zum VerstŠndnis der
TŠtigkeiten der Verwahrstelle samt ihrer Hauptrisiken notwendigen
Kenntnisse FŠhigkeiten und Erfahrungen;

9. jedes Mitglied ihres Leitungsorgans und der GeschŠftsleitung handelt
aufrichtig und integer;

10. sie verfŸgt Ÿber angemessene Verfahren, Ÿber die ihre Angestellten
tatsŠchliche oder potenzielle Verstšsse gegen dieses Gesetz und die
dazu erlassenen Verordnungen intern Ÿber einen speziellen, unab-
hŠngigen und autonomen Berichtsweg melden kšnnen.

3) Die Verwahrstelle stellt der FMA auf Anfrage alle Informationen zur
VerfŸgung, die sie in AusŸbung ihrer Pflichten erhalten hat und die die
FMA benštigen kšnnte. Die FMA Ÿbermittelt gegebenenfalls die Informa-
tionen an die zustŠndige Aufsichtsbehšrde des OGAW oder der Verwal-
tungsgesellschaft in einem anderen EWR-Mitgliedstaat.

4) Die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft oder der selbstverwalteten
Investmentgesellschaft und der Verwahrstelle dŸrfen nicht von ein und der-
selben Gesellschaft wahrgenommen werden. Die Verwaltungsgesellschaft
oder die selbstverwaltete Investmentgesellschaft und die Verwahrstelle han-
deln bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben ehrlich, redlich, pro-
fessionell, unabhŠngig und ausschliesslich im Interesse des OGAW und
seiner Anleger.
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5) Eine Verwahrstelle nimmt in Bezug auf den OGAW oder die fŸr
den OGAW handelnde Verwaltungsgesellschaft keine Aufgaben wahr, die
Interessenkonflikte zwischen dem OGAW, den Anlegern des OGAW, der
Verwaltungsgesellschaft und ihr selbst schaffen kšnnten, ausser wenn eine
funktionale und hierarchische Trennung der AusfŸhrung ihrer Aufgaben als
Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben
gegeben ist und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemŠss ermit-
telt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern des OGAW gegenŸber offen-
gelegt werden.

6) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die Einzelheiten, die in den in Abs. 1 genannten schriftlichen Vertrag auf-

zunehmen sind;
b) die Bedingungen zur ErfŸllung des in Abs. 4 genannten UnabhŠngig-

keitsgebots.

Art. 3373

Pflichten der Verwahrstelle

1) Die Verwahrstelle stellt sicher, dass:
a) Verkauf, Ausgabe, RŸcknahme, Auszahlung und Annullierung von

Anteilen des OGAW nach Massgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes
und den konstituierenden Dokumenten erfolgen;

b) die Bewertung der Anteile des OGAW nach Massgabe der Bestim-
mungen dieses Gesetzes und den konstituierenden Dokumenten erfolgt;

c) bei Transaktionen mit Vermšgenswerten des OGAW der Gegenwert
innerhalb der Ÿblichen Fristen an den OGAW Ÿberwiesen wird;

d) die ErtrŠge des OGAW nach Massgabe der Bestimmungen dieses
Gesetzes und den konstituierenden Dokumenten verwendet werden;

e) die Cashflows des OGAW ordnungsgemŠss Ÿberwacht werden und
gewŠhrleistet insbesondere, dass sŠmtliche bei der Zeichnung von
Anteilen eines OGAW von Anlegern oder im Namen von Anlegern
geleistete Zahlungen eingegangen sind und dass sŠmtliche Gelder des
OGAW auf Geldkonten verbucht wurden, die:
1. auf den Namen des OGAW, auf den Namen der fŸr den OGAW

handelnden Verwaltungsgesellschaft oder auf den Namen der fŸr den
OGAW handelnden Verwahrstelle eršffnet werden;
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2. bei einer in Art. 18 Abs. 1 Bst. a, b und c der Richtlinie 2006/73/EG
der Kommission genannten Stelle eršffnet werden; und

3. nach den in Art. 16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten Grund-
sŠtzen gefŸhrt werden.

Werden die Geldkonten auf den Namen der fŸr den OGAW handelnden
Verwahrstelle eršffnet, so werden auf solchen Konten weder Gelder der
in Ziff. 2 genannten Stelle noch Gelder der Verwahrstelle selbst ver-
bucht.

2) Die Verwahrstelle leistet den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft
oder einer selbstverwalteten Investmentgesellschaft Folge, es sei denn, diese
Weisungen verstossen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder die
konstituierenden Dokumente.

3) Das Vermšgen des OGAW wird der Verwahrstelle wie folgt zur Ver-
wahrung anvertraut:
a) FŸr Finanzinstrumente, die in Verwahrung genommen werden kšnnen,

gilt:
1. die Verwahrstelle verwahrt sŠmtliche Finanzinstrumente, die im

Depot auf einem Konto fŸr Finanzinstrumente verbucht werden
kšnnen, und sŠmtliche Finanzinstrumente, die der Verwahrstelle
physisch Ÿbergeben werden kšnnen;

2. die Verwahrstelle stellt sicher, dass alle Finanzinstrumente, die im
Depot auf einem Konto fŸr Finanzinstrumente verbucht werden
kšnnen, nach den in Art. 16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten
GrundsŠtzen in den BŸchern der Verwahrstelle auf gesonderten
Konten registriert werden, die auf den Namen des OGAW oder
der fŸr den OGAW handelnden Verwaltungsgesellschaft eršffnet
wurden, so- dass die Finanzinstrumente jederzeit eindeutig als nach
geltendem Recht im Eigentum des OGAW befindliche Instrumente
identifiziert werden kšnnen;

b) fŸr andere Vermšgenswerte gilt:
1. die Verwahrstelle prŸft, ob der OGAW oder die fŸr den OGAW han-

delnde Verwaltungsgesellschaft EigentŸmer der betreffenden Ver-
mšgenswerte ist, indem sie auf der Grundlage der vom OGAW oder
der Verwaltungsgesellschaft vorgelegten Informationen oder Unter-
lagen und, soweit verfŸgbar, anhand externer Nachweise feststellt, ob
der OGAW oder die fŸr den OGAW handelnde Verwaltungsgesell-
schaft EigentŸmer ist;
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2. die Verwahrstelle fŸhrt Aufzeichnungen Ÿber die Vermšgenswerte,
bei denen sie sich vergewissert hat, dass der OGAW oder die fŸr den
OGAW handelnde Verwaltungsgesellschaft EigentŸmer ist, und hŠlt
ihre Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand.

4) Die Verwahrstelle Ÿbermittelt der Verwaltungsgesellschaft oder der
selbstverwalteten Investmentgesellschaft regelmŠssig eine umfassende Auf-
stellung sŠmtlicher Vermšgenswerte des OGAW.

5) Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermšgenswerte dŸrfen von
der Verwahrstelle oder einem Dritten, dem die Verwahrfunktion Ÿbertragen
wurde, nicht fŸr eigene Rechnung wiederverwendet werden. Als Wieder-
verwendung gilt jede Transaktion verwahrter Vermšgenswerte, darunter
†bertragung, VerpfŠndung, Verkauf und Leihe.

6) Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermšgenswerte dŸrfen nur
wiederverwendet werden, sofern:
a) die Wiederverwendung der Vermšgenswerte fŸr Rechnung des OGAW

erfolgt;
b) die Verwahrstelle den Weisungen der im Namen des OGAW handelnden

Verwaltungsgesellschaft Folge leistet;
c) die Wiederverwendung dem OGAW zugute kommt sowie im Interesse

der Anteilinhaber liegt; und
d) die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher QualitŠt gedeckt ist, die

der OGAW gemŠss einer Vereinbarung Ÿber eine VollrechtsŸbertragung
erhalten hat. Der Verkehrswert der Sicherheiten muss jederzeit mindes-
tens so hoch sein wie der Verkehrswert der wiederverwendeten Vermš-
genswerte zuzŸglich eines Zuschlags.

7) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln. Sie kann die
Bedingungen fŸr die AusŸbung der Aufgaben einer Verwahrstelle nach Abs.
1 bis 3 festlegen, einschliesslich:
a) der Art der Finanzinstrumente, die nach Abs. 3 Bst. a unter die Verwahr-

aufgaben der Verwahrstelle fallen sollen;
b) der Bedingungen, unter denen die Verwahrstelle ihre Verwahraufgaben

Ÿber bei einem Zentralverwahrer registrierte Finanzinstrumente aus-
Ÿben kann;

c) der Bedingungen, unter denen die Verwahrstelle in nominativer Form
emittierte und beim Emittenten oder einer Registrierstelle registrierte
Finanzinstrumente nach Abs. 3 Bst. b zu verwahren hat.
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Art. 3474

†bertragung von Aufgaben an Dritte

1) Die Verwahrstelle darf ihre in Art. 33 Abs. 1 und 2 genannten Auf-
gaben nicht auf Dritte Ÿbertragen.

2) Die Verwahrstelle darf die in Art. 33 Abs. 3 genannten Aufgaben nur
unter folgenden Bedingungen auf Dritte Ÿbertragen:
a) die Aufgaben werden nicht in der Absicht Ÿbertragen, die Vorschriften

dieses Gesetzes zu umgehen;
b) die Verwahrstelle kann belegen, dass es einen objektiven Grund fŸr die

†bertragung gibt;
c) die Verwahrstelle ist bei der Auswahl und Bestellung eines Dritten, dem

sie Teile ihrer Aufgaben Ÿbertragen mšchte, mit der gebotenen Sach-
kenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorgegangen und geht bei der
regelmŠssigen †berprŸfung und laufenden Kontrolle von Dritten, denen
sie Teile ihrer Aufgaben Ÿbertragen hat, und von Vereinbarungen des
Dritten hinsichtlich der ihm Ÿbertragenen Aufgaben weiterhin mit der
gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vor.

3) Die Verwahrstelle kann die in Art. 33 Abs. 3 genannten Aufgaben nur
auf Dritte Ÿbertragen, die wŠhrend des gesamten Zeitraums der AusŸbung
der auf sie Ÿbertragenen Aufgaben:
a) Ÿber Organisationsstrukturen und Fachkenntnisse verfŸgen, die ange-

sichts der Art und KomplexitŠt der ihnen anvertrauten Vermšgenswerte
des OGAW oder der fŸr den OGAW handelnden Verwaltungsgesell-
schaft angemessen und geeignet sind;

b) bezogen auf die in Art. 33 Abs. 3 Bst. a genannten Verwahraufgaben:
1. einer wirksamen aufsichtlichen Regulierung, einschliesslich Min-

desteigenkapitalanforderungen, und einer Aufsicht im betreffenden
Rechtskreis unterliegen;

2. einer regelmŠssigen PrŸfung durch einen externen WirtschaftsprŸfer
unterliegen, durch die gewŠhrleistet wird, dass sich die Finanzinstru-
mente in ihrem Besitz befinden;

c) die Vermšgenswerte der Kunden der Verwahrstelle von ihren eigenen
Vermšgenswerten und von den Vermšgenswerten der Verwahrstelle in
einer Weise trennen, die gewŠhrleistet, dass diese jederzeit eindeutig
als Eigentum von Kunden einer bestimmten Verwahrstelle identifiziert
werden kšnnen;
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d) alle notwendigen Schritte unternehmen, um zu gewŠhrleisten, dass im
Fall der Insolvenz des Dritten die vom Dritten verwahrten Vermšgens-
werte des OGAW nicht an die GlŠubiger des Dritten ausgeschŸttet oder
zu deren Gunsten verwendet werden kšnnen; und

e) sich an die allgemeinen Verpflichtungen und Verbote nach Art. 32 Abs. 1
und 4 sowie Art. 33 Abs. 3 und 5 bis 7 halten.

4) Ungeachtet Abs. 3 Bst. b Ziff. 1 darf die Verwahrstelle, wenn laut
den Rechtsvorschriften eines Drittstaats vorgeschrieben ist, dass bestimmte
Finanzinstrumente von einer ortsansŠssigen Einrichtung verwahrt werden
mŸssen, und keine ortsansŠssigen Einrichtungen den in jener Ziffer festge-
legten Anforderungen an eine †bertragung genŸgen, ihre Aufgaben an eine
solche ortsansŠssige Einrichtung nur insoweit Ÿbertragen, wie es im Recht
des Drittstaats gefordert wird, und nur solange es keine ortsansŠssigen Ein-
richtungen gibt, die die Anforderungen an die †bertragung erfŸllen, wobei
folgende Bedingungen gelten:
a) die Anleger des betreffenden OGAW werden vor TŠtigung ihrer Anlage

ordnungsgemŠss Ÿber die Notwendigkeit einer solchen †bertragung
aufgrund rechtlicher ZwŠnge im Recht des Drittstaats, Ÿber die
UmstŠnde, die die †bertragung rechtfertigen, und Ÿber die Risiken, die
mit einer solchen †bertragung verbunden sind, unterrichtet;

b) die selbstverwaltete Investmentgesellschaft oder die im Namen des
OGAW handelnde Verwaltungsgesellschaft haben die Verwahrstelle
angewiesen, die Verwahrung dieser Finanzinstrumente auf eine solche
ortsansŠssige Einrichtung zu Ÿbertragen.

5) Der von der Verwahrstelle mit Aufgaben nach Art. 33 Abs. 3 beauf-
tragte Dritte kann diese Aufgaben seinerseits unter den gleichen Bedin-
gungen weiter Ÿbertragen. Art. 35 Abs. 4 gilt sinngemŠss fŸr alle Beteiligten.

6) FŸr die Zwecke dieses Artikels werden die Erbringung von Dienst-
leistungen im Sinne der Richtlinie 98/26/EG durch fŸr die Zwecke der
Richtlinie 98/26/EG benannte Wertpapierliefer- und -abrechnungssysteme
oder die Erbringung vergleichbarer Dienstleistungen durch Wertpapier-
liefer- und -abrechnungssysteme eines Drittlands nicht als †bertragung der
Verwahrfunktionen betrachtet.

7) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die Sorgfaltspflichten von Verwahrstellen nach Abs. 2 Bst. c;
b) die Sonderverwahrungspflicht nach Abs. 3 Bst. c;
c) die Schritte, die Dritte nach Abs. 3 Bst. d zu unternehmen haben.
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Art. 3575

Haftung der Verwahrstelle

1) Die Verwahrstelle haftet gegenŸber dem OGAW und dessen Anteil-
inhabern fŸr den Verlust durch sie oder einen Dritten, dem die Verwahrung
von nach Art. 33 Abs. 3 Bst. a verwahrten Finanzinstrumenten Ÿbertragen
wurde.

2) Die Verwahrstelle hat bei Verlust eines verwahrten Finanzinstruments
dem OGAW oder der fŸr den OGAW handelnden Verwaltungsgesellschaft
unverzŸglich ein Finanzinstrument gleicher Art zurŸckzugeben oder einen
entsprechenden Betrag zu erstatten. Sie haftet nicht, wenn sie nachweisen
kann, dass der Verlust auf Šussere Ereignisse, die nach vernŸnftigem
Ermessen nicht kontrolliert werden kšnnen und deren Konsequenzen trotz
aller angemessenen Anstrengungen nicht hŠtten vermieden werden kšnnen,
zurŸckzufŸhren ist.

3) Die Verwahrstelle haftet gegenŸber dem OGAW und den Anlegern
des OGAW auch fŸr sŠmtliche sonstige Verluste, die diese infolge einer
fahrlŠssigen oder vorsŠtzlichen NichterfŸllung der Verpflichtungen der
Verwahrstelle aus diesem Gesetz erleiden.

4) Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen †bertragung
nach Art. 34 unberŸhrt.

5) Die in Abs. 1 bis 3 genannte Haftung der Verwahrstelle kann nicht
im Wege einer Vereinbarung - bei sonstiger Nichtigkeit - aufgehoben oder
begrenzt werden.

6) Anteilinhaber des OGAW kšnnen die Haftung der Verwahrstelle
unmittelbar oder mittelbar Ÿber die Verwaltungsgesellschaft oder die selbst-
verwaltete Investmentgesellschaft geltend machen, vorausgesetzt, dass dies
weder zur Verdopplung von RegressansprŸchen noch zur Ungleichbehand-
lung der Anteilinhaber fŸhrt.

7) Der Anspruch auf Schadenersatz verjŠhrt mit dem Ablauf von fŸnf
Jahren nach Eintritt des Schadens, spŠtestens aber ein Jahr nach der RŸck-
zahlung eines Anteils oder der Kenntnis des Anspruchsberechtigten vom
Schaden.

8) Die Klage gegen eine Verwahrstelle eines OGAW mit Sitz in Liech-
tenstein kann unbeschadet einer konkurrierenden ZustŠndigkeit auslŠndi-
scher Gerichte jedenfalls in Liechtenstein erhoben werden. ZustŠndig ist das
Landgericht.
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9) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die Bedingungen und UmstŠnde, unter denen verwahrte Finanzinstru-

mente im Sinne dieser Bestimmung als Verlust zu betrachten sind;
b) was unter Šusseren Ereignissen, die nach vernŸnftigem Ermessen nicht

kontrolliert werden kšnnen und deren Konsequenzen trotz aller ange-
messenen Anstrengungen nicht hŠtten vermieden werden kšnnen, im
Sinne von Abs. 2 zu verstehen ist.

Art. 35a bis 35h76

Aufgehoben

V. StrukturmassnahmenV. Strukturmassnahmen

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 36

Grundsatz

1) Soweit in diesem Kapitel nichts anderes bestimmt ist:
a) schliesst fŸr die Zwecke dieses Kapitels ein OGAW die dazugehšrigen

Teilfonds ein; und
b) finden die Bestimmungen dieses Kapitels sinngemŠss auf selbstverwaltete

Investmentgesellschaften Anwendung.

2) Strukturmassnahmen nach diesem Kapitel sind in das Handelsregister
einzutragen. Soweit Bestimmungen des PGR mit den Bestimmungen dieses
Kapitels unvereinbar sind, gehen jene dieses Kapitels vor.77

3) Die Regierung regelt das Registerverfahren fŸr Strukturmassnahmen
mit Verordnung.78

Art. 37

Gestaltungsgrenze

Eine Umbildung eines OGAW in einen AIF oder eine andere Rechts-
, Unternehmens- oder Anlageform, die nicht unter dieses Gesetz oder die
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entsprechenden Regelungen anderer EWR-Mitgliedstaaten fŠllt, ist unzu-
lŠssig.

B. VerschmelzungB. Verschmelzung

Art. 38

Grundsatz

Ein OGAW kann sich im Rahmen einer inlŠndischen oder grenzŸber-
schreitenden Verschmelzung mit einem oder mehreren anderen OGAW
vereinigen und zwar unabhŠngig davon, welche Rechtsform der OGAW hat
und ob der aufnehmende oder Ÿbertragende OGAW seinen Sitz in Liech-
tenstein hat.

Art. 39

Genehmigungspflicht und Voraussetzungen

1) Die Verschmelzung bedarf der vorherigen Genehmigung der FMA,
soweit der Ÿbertragende OGAW seinen Sitz in Liechtenstein hat.

2) Der Ÿbertragende OGAW Ÿbermittelt der FMA folgende Unterlagen:
a) den von den an der Verschmelzung beteiligten OGAW gebilligten Ver-

schmelzungsplan nach Art. 40;
b) eine aktuelle Fassung des Prospekts und der wesentlichen Informationen

fŸr den Anleger des Ÿbernehmenden OGAW, soweit dieser in einem
anderen EWR-Mitgliedstaat niedergelassen ist;

c) eine von allen Verwahrstellen der an der Verschmelzung beteiligten
OGAW abgegebene ErklŠrung, mit der nach Massgabe von Art. 41
bestŠtigt wird, dass sie die †bereinstimmung der Angaben nach Art. 40
Abs. 2 Bst. a, b, g und h mit den Anforderungen dieses Gesetzes und den
konstituierenden Dokumenten des OGAW, fŸr den sie tŠtig sind, Ÿber-
prŸft haben;

d) die Informationen, die die an der Verschmelzung beteiligten OGAW an
ihre jeweiligen Anteilinhaber zur geplanten Verschmelzung nach Art. 43
Ÿbermitteln.

3) Die Unterlagen sind in Deutsch oder einer von der FMA fŸr diese
Zwecke akzeptierten Sprache und bei grenzŸberschreitenden Verschmel-
zungen zudem in der Amtssprache des EWR-Mitgliedstaats, in dem der
Ÿbernehmende OGAW niedergelassen ist, einzureichen. Die zustŠndige
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Behšrde des EWR-Mitgliedstaats, in dem der Ÿbernehmende OGAW nie-
dergelassen ist, kann auch Unterlagen in einer anderen Sprache zulassen.

4) Sind die Unterlagen nach Abs. 2 unvollstŠndig, hat die FMA binnen
zehn Arbeitstagen nach deren Zugang die VervollstŠndigung zu verlangen.
Liegt der vollstŠndige Antrag vor, Ÿbermittelt die FMA die Informationen
nach Abs. 2 umgehend an die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des Ÿberneh-
menden OGAW.

5) Die FMA und die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des Ÿberneh-
menden OGAW wŠgen die Auswirkungen auf die Anleger der an der Ver-
schmelzung beteiligten OGAW ab, um zu prŸfen, ob die Anleger ange-
messen Ÿber die Verschmelzung informiert werden.

6) Die FMA kann vom Ÿbertragenden OGAW schriftlich eine klarere
Ausgestaltung der Anlegerinformationen nach Abs. 2 Bst. d verlangen,
soweit sie es fŸr erforderlich erachtet.

7) Die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des Ÿbernehmenden OGAW hat
der FMA einen €nderungsbedarf betreffend die Anlegerinformationen
nach Abs. 2 Bst. d binnen 15 Arbeitstagen nach Erhalt der Unterlagen mit-
zuteilen. Nach einer €nderung der Anlegerinformationen auf diese Mit-
teilung hin hat die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des Ÿbernehmenden
OGAW der FMA binnen 20 Arbeitstagen mitzuteilen, ob die Anlegerinfor-
mationen nunmehr zufriedenstellend sind.

8) Die FMA genehmigt die Verschmelzung binnen 20 Arbeitstagen nach
Zugang der vollstŠndigen Unterlagen nach Abs. 2, wenn:
a) die Voraussetzungen der Art. 39 bis 42 bzw. der zur Umsetzung von Art.

39 bis 42 der Richtlinie 2009/65/EG ergangenen Vorschriften des Her-
kunftsmitgliedstaats des Ÿbertragenden OGAW erfŸllt sind;

b) der Ÿbernehmende OGAW gemŠss Art. 98 bzw. der zur Umsetzung
von Art. 93 der Richtlinie 2009/65/EG ergangenen Vorschriften anderer
EWR-Mitgliedstaaten fŸr den Vertrieb seiner Anteile in sŠmtlichen
EWR-Mitgliedstaaten angezeigt ist, in denen der Ÿbertragende OGAW
zugelassen oder fŸr den Vertrieb seiner Anteile nach denselben Vor-
schriften angezeigt ist;

c) die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der an der Verschmelzung betei-
ligten OGAW die Anlegerinformationen nach Abs. 2 Bst. d fŸr zufrie-
denstellend hŠlt oder die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des Ÿberneh-
menden OGAW der Genehmigungsbehšrde binnen der dafŸr
bestimmten Fristen keine Mitteilung nach Abs. 6 gemacht hat.
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9) Die FMA teilt ihre Entscheidung dem Ÿbertragenden OGAW und der
Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des Ÿbernehmenden OGAW mit.

10) Die Regierung kann mit Verordnung festlegen, welche Unterlagen
nach Abs. 2 die FMA in welchen Sprachen zu akzeptieren hat.

Art. 40

Verschmelzungsplan

1) Der Ÿbertragende und der Ÿbernehmende OGAW haben gemeinsam
einen Verschmelzungsplan zu erstellen.

2) Soweit die an der Verschmelzung beteiligten OGAW nicht
beschliessen, weitere Punkte in den Verschmelzungsplan aufzunehmen, hat
er die folgenden Angaben zu enthalten:
a) die beteiligten OGAW;
b) die Angabe, ob die Verschmelzung eine Verschmelzung durch Auf-

nahme, eine Verschmelzung durch NeugrŸndung oder eine Verschmel-
zung mit Teilliquidation ist;

c) den Hintergrund und BeweggrŸnde fŸr die geplante Verschmelzung;
d) die zu erwartenden Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die

Anleger des Ÿbertragenden und Ÿbernehmenden OGAW;
e) die beschlossenen Kriterien fŸr die Bewertung des Vermšgens und gege-

benenfalls der Verbindlichkeiten zu dem Zeitpunkt der Berechnung des
UmtauschverhŠltnisses nach Art. 47 Abs. 1;

f) die Methode zur Berechnung des UmtauschverhŠltnisses;
g) den geplanten effektiven Verschmelzungstermin;
h) die fŸr die †bertragung von Vermšgenswerten und den Umtausch von

Anteilen geltenden Bestimmungen;
i) im Falle einer Verschmelzung durch NeugrŸndung und einer Verschmel-

zung mit Teilliquidation die konstituierenden Dokumente des neu
gegrŸndeten Ÿbernehmenden OGAW;

k) gegebenenfalls weitere, nach den konstituierenden Dokumenten eines der
beteiligten OGAW erforderliche Angaben.79
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Art. 41

PrŸfung des Verschmelzungsplans durch die Verwahrstelle

Die Verwahrstellen der an der Verschmelzung beteiligten OGAW haben
die †bereinstimmung der Angaben nach Art. 40 Abs. 2 Bst. a, b, g und h mit
den gesetzlichen Anforderungen und denjenigen der Richtlinie 2009/65/EG
und den konstituierenden Dokumenten des OGAW zu ŸberprŸfen, fŸr den
sie tŠtig sind.

Art. 42

Bericht der Verwahrstelle oder des unabhŠngigen WirtschaftsprŸfers

1) Eine Verwahrstelle nach Art. 32 bis 35 oder ein unabhŠngiger Wirt-
schaftsprŸfer nach Art. 93 bis 95 bestŠtigt nach entsprechender PrŸfung:
a) die Kriterien fŸr die Bewertung des Vermšgens und gegebenenfalls der

Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschver-
hŠltnisses nach Art. 47 Abs. 1;

b) gegebenenfalls die Barzahlung je Anteil;
c) die Methode zur Berechnung des UmtauschverhŠltnisses und das tat-

sŠchliche UmtauschverhŠltnis zum Zeitpunkt fŸr die Berechnung dieses
UmtauschverhŠltnisses nach Art. 47 Abs. 1.

2) Die gesetzlichen AbschlussprŸfer des Ÿbertragenden oder Ÿberneh-
menden OGAW gelten fŸr die Zwecke des Abs. 1 als unabhŠngige Wirt-
schaftsprŸfer.

3) Ist ein Ÿbertragender OGAW in einem anderen EWR-Mitgliedstaat
ansŠssig, bestimmt das dortige Recht, ob die BestŠtigung von einer Ver-
wahrstelle oder einem unabhŠngigen WirtschaftsprŸfer zu erstellen ist.

4) Den Anlegern und Aufsichtsbehšrden der an der Verschmelzung
beteiligten OGAW ist eine Kopie des Berichts mit der BestŠtigung nach
Abs. 1 auf Verlangen kostenlos zur VerfŸgung zu stellen.

Art. 43

Anlegerinformation

1) Die an der Verschmelzung beteiligten OGAW haben ihre Anleger
angemessen und prŠzise Ÿber die geplante Verschmelzung zu informieren.
Diese Anlegerinformation muss den Anlegern ein fundiertes Urteil Ÿber
die Auswirkungen des Vorhabens auf ihre Anlage und die AusŸbung ihrer
Rechte nach Art. 44 und 45 ermšglichen.
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2) Die Anlegerinformation nach Abs. 1 enthŠlt die wesentlichen Infor-
mationen fŸr den Anleger des Ÿbernehmenden OGAW und darŸber hinaus
Angaben zu:
a) Hintergrund und BeweggrŸnden fŸr die geplante Verschmelzung;
b) potenziellen Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die

Anleger, einschliesslich wesentlicher Unterschiede in Bezug auf Anla-
gepolitik und -strategie, die Kosten, das erwartete Ergebnis, die peri-
odischen Berichte, eine etwaige VerwŠsserung der Leistung und soweit
erforderlich eine eindeutige Warnung, dass die steuerliche Behandlung
der Anleger im Zuge der Verschmelzung €nderungen unterworfen sein
kann;

c) den spezifischen Rechten der Anleger in Bezug auf die geplante Ver-
schmelzung, insbesondere des Rechts auf zusŠtzliche Informationen, des
Rechts auf Erhalt einer Kopie des Berichts nach Art. 42, des Rechts auf
AnteilsrŸcknahme oder gegebenenfalls Umwandlung ihrer Anteile nach
Art. 45 Abs. 1 und der Frist fŸr die Rechtswahrnehmung;

d) den massgeblichen Verfahrensaspekten und dem geplanten Verschmel-
zungstermin.

3) Wurde fŸr einen beteiligten OGAW eine Vertriebsanzeige nach Art.
98 oder der zur Umsetzung von Art. 93 der Richtlinie 2009/65/EG erlas-
senen Vorschriften des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW gemacht, wird
die Anlegerinformation auch in einer Amtssprache des Aufnahmemitglied-
staats des jeweiligen OGAW oder einer von dessen zustŠndigen Behšrden
gebilligten Sprache vorgelegt. Der betreffende OGAW ist fŸr die Erstellung
einer originalgetreuen †bersetzung verantwortlich.

4) Die Anlegerinformation nach Abs. 1 ist den Anlegern der beteiligten
OGAW zu Ÿbermitteln:
a) unverzŸglich nach der Zustimmung zur Verschmelzung durch die FMA

nach Art. 39 oder der zur Umsetzung von Art. 39 der Richtlinie 2009/
65/EG erlassenen Vorschriften des Herkunftsmitgliedstaats;

b) mindestens 30 Tage vor der letzten Frist fŸr einen Antrag auf Anteils-
rŸcknahme oder gegebenenfalls Umwandlung ohne Zusatzkosten nach
Art. 45 Abs. 1.

5) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.
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Art. 44

Zustimmung der Anleger

1) Soweit die konstituierenden Dokumente eines OGAW nichts anderes
vorsehen, bedarf die Verschmelzung von OGAW nicht der Zustimmung
der Anleger.

2) Bestimmen die konstituierenden Dokumente eines OGAW mit Sitz
in Liechtenstein, dass die Zustimmung der Anleger zu Verschmelzungen
zwischen OGAW erforderlich ist, vermittelt grundsŠtzlich jeder Anteil eine
Stimme. FŸr die Zustimmung ist die Mehrheit der tatsŠchlich abgegebenen
Stimmen der bei der Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen
Anleger erforderlich.

3) Die verbindliche Annahme des Umtauschangebots gilt in der Haupt-
versammlung nach Abs. 2 als Zustimmung zur Verschmelzung. Ist das
Quorum nach Abs. 2 bereits vor der Hauptversammlung erreicht, bedarf es
der DurchfŸhrung der Hauptversammlung nicht mehr.

Art. 45

Umtauschrecht, Aussetzungsbefugnis der FMA

1) Die Anleger der an der Verschmelzung beteiligten OGAW kšnnen
ohne weitere Kosten als jene, die vom OGAW zur Deckung der Auflš-
sungskosten einbehalten werden, verlangen:
a) den Wiederverkauf ihrer Anteile;
b) die RŸcknahme ihrer Anteile; oder
c) den Umtausch ihrer Anteile in solche eines anderen OGAW mit Šhnli-

cher Anlagepolitik; das Umtauschrecht besteht nur, soweit der OGAW
mit Šhnlicher Anlagepolitik von derselben Verwaltungsgesellschaft oder
einer mit der Verwaltungsgesellschaft eng verbundenen Gesellschaft ver-
waltet wird.

2) Das Recht nach Abs. 1 entsteht mit der †bermittlung der Anleger-
information nach Art. 43 und erlischt fŸnf Arbeitstage vor dem Zeitpunkt
fŸr die Berechnung des UmtauschverhŠltnisses nach Art. 47 Abs. 1.

3) Die FMA ist als zustŠndige Behšrde eines an der Verschmelzung
beteiligten OGAW berechtigt, die zeitweilige Aussetzung der Zeichnung,
der RŸcknahme oder der Auszahlung von Anteilen zu verlangen oder zu
gestatten, wenn dies zum Schutz der Anleger oder des šffentlichen Inter-
esses erforderlich ist.
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Art. 46

Verbot der Kostenzuweisung an die Anleger

Wird ein OGAW von einer Verwaltungsgesellschaft verwaltet, dŸrfen
Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und
DurchfŸhrung der Verschmelzung verbunden sind, weder einem der an der
Verschmelzung beteiligten OGAW noch den Anlegern angelastet werden.

Art. 47

Wirksamkeit der Verschmelzung

1) Ist der aufnehmende OGAW in Liechtenstein ansŠssig, gelten - im
Fall von Investmentgesellschaften abweichend von Art. 351h und 352 PGR
- die folgenden Wirksamkeitsfristen:
a) ist keine Zustimmung der Anleger zur Verschmelzung erforderlich, wird

die Verschmelzung zu Beginn des 45. Tages nach †bermittlung der
Anlegerinformation nach Art. 43 wirksam;

b) ist die Zustimmung der Anleger zur Verschmelzung nach Art. 44 erfor-
derlich, wird die Verschmelzung mit Rechtskraft der Zustimmung der
HauptversammlungsbeschlŸsse, frŸhestens aber zu Beginn des 45. Tages
nach †bermittlung der Anlegerinformation nach Art. 43 wirksam. Die
Rechtskraft der HauptversammlungsbeschlŸsse tritt ein, sofern nicht
binnen zwei Arbeitstagen nach dem Tag der Versammlung auf den
Antrag von Anlegern, deren Anteile mindestens 5 % des verwalteten
Vermšgens des OGAW ausmachen, das Landgericht eine einstweilige
VerfŸgung erlŠsst und binnen fŸnf Arbeitstagen nach dem Tag der Ver-
sammlung die Antragsteller Anfechtungsklage erheben. Das 5 %-
Quorum ist bei der Antragstellung nachzuweisen. Die Klage ist abzu-
weisen, wenn es wŠhrend der Dauer der nachfolgenden Klage unter-
schritten wird.

2) Die 45-Tages-Frist nach Abs. 1 kann durch den Verschmelzungsplan
oder durch VerfŸgung der FMA zum Schutz der Anleger oder des šffentli-
chen Interesses verlŠngert werden.80

3) Das Wirksamwerden der Verschmelzung wird in den von der Regie-
rung mit Verordnung bestimmten Publikationsorganen šffentlich bekannt
gegeben und den Herkunftsmitgliedstaatsbehšrden der an der Verschmel-
zung beteiligten OAGW mitgeteilt. Des Weiteren ist die Verschmelzung
von OGAW zu dem nach Abs. 1 und 2 bestimmten Zeitpunkt in das Han-
delsregister einzutragen und nach Art. 958 Ziff. 2 PGR bekanntzumachen.81
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4) Ist der aufnehmende OGAW in einem anderen EWR-Mitgliedstaat
ansŠssig, ist fŸr die Wirksamkeit der Verschmelzung und deren Bekanntma-
chung das dortige Recht massgeblich.

Art. 48

Rechtsfolgen der Verschmelzung

1) Eine Verschmelzung durch Aufnahme hat folgende Auswirkungen:
a) alle Vermšgenswerte und Verbindlichkeiten des Ÿbertragenden OGAW

werden auf den Ÿbernehmenden OGAW oder gegebenenfalls auf die
Verwahrstelle des Ÿbernehmenden OGAW Ÿbertragen;

b) die Anleger des Ÿbertragenden OGAW werden Anleger des Ÿberneh-
menden OGAW; sie haben gegebenenfalls Anspruch auf eine Barzah-
lung in Hšhe von hšchstens 10 % des Nettobestandswerts ihrer Anteile
an dem Ÿbertragenden OGAW;

c) der Ÿbertragende OGAW erlischt mit Wirksamkeit der Verschmelzung.

2) Eine Verschmelzung durch NeugrŸndung hat folgende Auswir-
kungen:
a) alle Vermšgenswerte und Verbindlichkeiten des Ÿbertragenden OGAW

werden auf den neu gegrŸndeten Ÿbernehmenden OGAW oder gegebe-
nenfalls auf die Verwahrstelle des Ÿbernehmenden OGAW Ÿbertragen;

b) die Anleger des Ÿbertragenden OGAW werden Anleger des neu gegrŸn-
deten Ÿbernehmenden OGAW; sie haben gegebenenfalls Anspruch auf
eine Barzahlung in Hšhe von hšchstens 10 % des Nettobestandswerts
ihrer Anteile an dem Ÿbertragenden OGAW;

c) der Ÿbertragende OGAW erlischt mit Wirksamkeit der Verschmelzung.

3) Eine Verschmelzung mit Teilliquidation hat folgende Auswirkungen:
a) die Nettovermšgenswerte des Ÿbertragenden OGAW werden auf den

Ÿbernehmenden OGAW oder gegebenenfalls auf die Verwahrstelle des
Ÿbernehmenden OGAW Ÿbertragen;

b) die Anleger des Ÿbertragenden OGAW werden Anleger des Ÿberneh-
menden OGAW;

c) der Ÿbertragende OGAW besteht weiter, bis alle Verbindlichkeiten
getilgt sind.

4) Die Verwaltungsgesellschaft des Ÿbernehmenden OGAW hat der
Verwahrstelle des Ÿbernehmenden OGAW unverzŸglich nach Abschluss
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schriftlich zu bestŠtigen, dass die †bertragung der Vermšgenswerte und
gegebenenfalls der Verbindlichkeiten abgeschlossen ist.

C. Entsprechende Geltung der Verschmelzungsvorschriften fŸr andereC. Entsprechende Geltung der Verschmelzungsvorschriften fŸr andere
StrukturmassnahmenStrukturmassnahmen

Art. 49

Grundsatz

Soweit die Regierung mit Verordnung nichts anderes bestimmt, gelten
die Vorschriften dieses Kapitels entsprechend fŸr:
a) Verschmelzungen von Organismen fŸr gemeinsame Anlagen, Teilfonds

und Anteilsklassen mit Sitz in einem Drittstaat auf OGAW oder deren
Teilfonds und Anteilsklassen mit Sitz in Liechtenstein;

b) inlŠndische Verschmelzungen von OGAW, Teilfonds und Anteilsklassen
und von inlŠndischen AIF auf OGAW oder deren Teilfonds und
Anteilsklassen;

c) grenzŸberschreitende Verschmelzungen von AIF, deren Teilfonds und
Anteilsklassen auf OGAW oder deren Teilfonds und Anteilsklassen;

d) die †bertragung eines Teilfonds aus einer Umbrella-Struktur in eine
andere Umbrella-Struktur.82

e) Aufgehoben83

f) Aufgehoben84

g) Aufgehoben85

h) Aufgehoben86

i) Aufgehoben87

k) Aufgehoben88

VI. AnlagepolitikVI. Anlagepolitik

Art. 50

Anwendbarkeit auf Teilfonds und selbstverwaltete OGAW

1) FŸr Zwecke der Art. 50 bis 59 wird bei einem OGAW, der aus
mehr als einem Teilfonds zusammengesetzt ist, jeder Teilfonds als eigener
OGAW betrachtet.
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2) Die Bestimmungen dieses Kapitels finden sinngemŠss auf selbstver-
waltete Investmentgesellschaften Anwendung, soweit in diesem Kapitel
nichts anderes bestimmt ist.

Art. 51

ZulŠssige AnlagegegenstŠnde

1) Ein OGAW darf die VermšgensgegenstŠnde fŸr Rechnung seiner
Anleger ausschliesslich in einen oder mehrere der folgenden Vermšgensge-
genstŠnde anlegen:
a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente:

1. die an einem geregelten Markt im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 14 der
Richtlinie 2004/39/EG notiert oder gehandelt werden;

2. die an einem anderen geregelten Markt eines EWR-Mitgliedstaats, der
anerkannt, fŸr das Publikum offen und dessen Funktionsweise ord-
nungsgemŠss ist, gehandelt werden;

3. die an einer Wertpapierbšrse eines Drittstaates amtlich notiert oder an
einem anderen geregelten Markt eines Drittstaates gehandelt werden,
der anerkannt, fŸr das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemŠss ist, sofern die Wahl dieser Bšrse oder dieses
Marktes durch die FMA genehmigt wurde oder in den konstituie-
renden Dokumenten des OGAW vorgesehen ist;

b) Wertpapiere aus Neuemissionen, sofern:
1. die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die

Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbšrse oder
an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, fŸr das Publikum
offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemŠss ist, beantragt
wird, und sofern die Wahl dieser Bšrse oder dieses Marktes durch die
FMA genehmigt wurde oder in den konstituierenden Dokumenten
des OGAW vorgesehen ist;

2. die unter Ziff. 1. genannte Zulassung spŠtestens vor Ablauf eines
Jahres nach der Emission erlangt wird;

c) Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Orga-
nismen fŸr gemeinsame Anlagen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Ziff. 17,
sofern diese nach ihren konstituierenden Dokumenten hšchstens 10 %
ihres Vermšgens in Anteile eines anderen OGAW oder vergleichbare
Organismen fŸr gemeinsame Anlagen anlegen dŸrfen;89
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d) Sichteinlagen oder kŸndbare Einlagen mit einer Laufzeit von hšchstens
zwšlf Monaten bei Kreditinstituten, die ihren Sitz in einem EWR-Mit-
gliedstaat oder einem Drittstaat haben, dessen Aufsichtsrecht dem des
EWR-Rechts gleichwertig ist;

e) Derivate, deren Basiswert AnlagegegenstŠnde im Sinne dieses Artikels
oder Finanzindizes, ZinssŠtze, Wechselkurse oder WŠhrungen sind, in
die der OGAW gemŠss seinen konstituierenden Dokumenten inves-
tieren darf. Im Fall von GeschŠften mit OTC-Derivaten mŸssen die
Gegenparteien beaufsichtigte Institute einer von der FMA zugelassenen
Kategorie sein und die OTC-Derivate einer zuverlŠssigen und ŸberprŸf-
baren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initia-
tive des OGAW zum angemessenen Zeitwert verŠussert, liquidiert oder
durch ein GegengeschŠft glattgestellt werden kšnnen;

f) Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt
werden, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente Vor-
schriften Ÿber den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, voraus-
gesetzt, sie werden:
1. von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Kšrperschaft

oder der Zentralbank eines EWR-Mitgliedstaats, der EuropŠischen
Zentralbank, der Gemeinschaft oder der EuropŠischen Investitions-
bank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem
Gliedstaat der Fšderation oder von einer internationalen Einrichtung
šffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein EWR-Mit-
gliedstaat angehšrt, ausgegeben oder garantiert;

2. von einem Unternehmen ausgegeben, dessen Wertpapiere auf den
unter Bst. a bezeichneten geregelten MŠrkten gehandelt werden;

3. von einem Institut, das gemŠss den im EWR-Recht festgelegten Kri-
terien einer Aufsicht unterstellt ist oder einem Institut ausgegeben
oder garantiert, dessen Aufsichtsrecht dem EWR-Recht gleichwertig
ist und das dieses Recht einhŠlt; oder

4. von einem Emittenten ausgegeben, der einer von der FMA zugelas-
senen Kategorie angehšrt, sofern fŸr Anlagen in diesen Instrumenten
den Ziff. 1 bis 3 gleichwertige Anlegerschutzvorschriften gelten und
der Emittent entweder ein Unternehmen mit einem Eigenkapital in
Hšhe von mindestens 10 Millionen Euro oder den Gegenwert in
Schweizer Franken ist und seinen Jahresabschluss nach den Vor-
schriften der Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veršffentlicht, oder
ein gruppenzugehšriger RechtstrŠger ist, der fŸr die Finanzierung
der Unternehmensgruppe mit zumindest einer bšrsennotierten
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Gesellschaft zustŠndig ist oder ein RechtstrŠger ist, der die wert-
papiermŠssige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung
einer von einer Bank eingerŠumten Kreditlinie finanzieren soll.

2) Ein OGAW darf nicht:
a) mehr als 10 % seines Vermšgens in andere als die in Abs. 1 genannten

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen;
b) Edelmetalle oder Zertifikate Ÿber Edelmetalle erwerben.

Er darf daneben flŸssige Mittel halten.

3) Eine Investmentgesellschaft darf bewegliches und unbewegliches Ver-
mšgen erwerben, das fŸr die unmittelbare AusŸbung ihrer TŠtigkeit uner-
lŠsslich ist.

4) Die Regierung kann mit Verordnung regeln:
a) die Wahl welcher Bšrsen oder MŠrkte im Sinne von Abs. 1 Bst. a und b

Ziff. 1 der Zulassung der FMA bedarf;
b) welche Kategorien die FMA nach Abs. 1 Bst. e Satz 2 und Bst. f Ziff. 4

zuzulassen hat;
c) die Aufsichtsbestimmungen welcher Drittstaaten nach Abs. 1 Bst. d und

Bst. f Ziff. 3 und 4 mit dem EWR-Recht gleichwertig sind.
d) welche Anforderungen ein Originator erfŸllen muss, damit ein OGAW

in Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente dieses Typs, die nach
dem 1. Januar 2011 emittiert werden, investieren darf, einschliesslich
der Anforderung, dass der Originator einen materiellen Nettoanteil von
mindestens 5 % behŠlt;90

e) welche qualitativen Anforderungen die OGAW, die in diese Wertpapiere
oder andere Finanzinstrumente investieren, erfŸllen mŸssen.91

Art. 52

Von Zweckgesellschaften ausgegebene Wertpapiere

Soweit es zum Schutz der Anleger und des šffentlichen Interesses
geboten ist, kann die Regierung mit Verordnung die Voraussetzungen
regeln, die Originatoren erfŸllen mŸssen, damit ein OGAW in Finanzin-
strumente, die von ihnen oder von fŸr sie handelnde Zweckgesellschaften
fŸr die Verbriefung von VermšgensgegenstŠnden ausgegeben werden,
investieren darf.
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Art. 53

Derivateeinsatz

1) Die Verwaltungsgesellschaft teilt der FMA regelmŠssig die Arten der
Derivate im Portfolio, die mit den jeweiligen Basiswerten verbundenen
Risiken, die Anlagegrenzen und fŸr jeden von ihr verwalteten OGAW die
verwendeten Methoden zur Messung der mit den DerivategeschŠften ver-
bundenen Risiken mit. Derivate im Sinne dieses Artikels sind auch Derivate,
die in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet sind.

2) Ein OGAW stellt sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesam-
trisiko den Gesamtnettowert seiner Portfolios nicht Ÿberschreitet. Ein
OGAW darf als Teil seiner Anlagestrategie innerhalb der in Art. 54 fest-
gelegten Grenzen Anlagen in Derivaten tŠtigen, sofern das Gesamtrisiko
der Basiswerte die Anlagegrenzen des Art. 54 nicht Ÿberschreitet. Bei der
Berechnung dieses Risikos werden der Marktwert der Basiswerte, das Aus-
fallrisiko, kŸnftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Posi-
tionen berŸcksichtigt.

3) Sofern der Schutz der Anleger und das šffentliche Interesse nicht
entgegen stehen, sind Anlagen des OGAW in indexbasierten Derivaten in
Bezug auf die Obergrenzen des Art. 54 nicht zu berŸcksichtigen. Die Inan-
spruchnahme dieser Ausnahme ist der FMA mitzuteilen.

3a) Die FMA Ÿbermittelt alle nach Abs. 2 und 3 eingehenden Infor-
mationen Ÿber alle von ihr beaufsichtigten Verwaltungsgesellschaften der
ESMA und dem ESRB zum Zwecke der †berwachung von Systemrisiken
auf EWR-Ebene.92

4) Ein OGAW darf mit Genehmigung der FMA zur effizienten Verwal-
tung der Portfolios unter Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes,
der konstituierenden Dokumente und der in den an die Anleger gerichteten
Informationen genannten Anlageziele Techniken und Instrumente ein-
setzen, die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand
haben. Die Genehmigung ist zu erteilen, soweit der Schutz der Anleger und
das šffentliche Interesse nicht entgegen stehen.

5) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung, insbesondere unter
welchen Voraussetzungen die FMA die Genehmigung nach Abs. 4 zum
Einsatz von Techniken und Instrumenten, die Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente zum Gegenstand haben, zu erteilen hat.93
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Art. 54

Emittentengrenzen

1) Ein OGAW darf hšchstens 5 % seines Vermšgens in Wertpapieren
oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten und hšchstens 20 %
seines Vermšgens in Einlagen desselben Emittenten anlegen.

2) Das Ausfallrisiko aus GeschŠften eines OGAW mit OTC-Derivaten
mit einem Kreditinstitut als Gegenpartei, das seinen Sitz in einem EWR-
Mitgliedstaat oder einem Drittstaat hat, dessen Aufsichtsrecht dem des
EWR-Rechts gleichwertig ist, darf 10 % des Vermšgens des OGAW nicht
Ÿberschreiten; bei anderen Gegenparteien betrŠgt das maximale Ausfallri-
siko 5 % des Vermšgens.

3) Sofern der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
der Emittenten, bei denen der OGAW jeweils mehr als 5 % seines Vermš-
gens anlegt, 40 % seines Vermšgens nicht Ÿberschreitet, ist die in Abs. 1
genannte Emittentengrenze von 5 % auf 10 % angehoben. Bei Inanspruch-
nahme der Anhebung werden die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
nach Abs. 5 und die Schuldverschreibungen nach Abs. 6 nicht berŸcksich-
tigt.94

3a) Die Anhebung der Grenze nach Abs. 3 auf 40 % findet keine
Anwendung fŸr Einlagen oder auf GeschŠfte mit OTC-Derivaten mit
beaufsichtigten Finanzinstituten.95

4) Ungeachtet der Einzelobergrenzen nach Abs. 1 und 2 darf ein OGAW
Folgendes nicht kombinieren, wenn dies zu einer Anlage von mehr als 20 %
seines Vermšgens bei ein und derselben Einrichtung fŸhren wŸrde:
a) von dieser Einrichtung ausgegebene Wertpapiere oder Geldmarktinstru-

mente;
b) Einlagen bei dieser Einrichtung;
c) von dieser Einrichtung erworbene OTC-Derivate.

5) Sofern die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem EWR-
Mitgliedstaat oder seinen Gebietskšrperschaften, von einem Drittstaat oder
von einer internationalen Einrichtung šffentlich-rechtlichen Charakters,
der mindestens ein EWR-Mitgliedstaat angehšrt, ausgegeben oder garan-
tiert werden, ist die in Abs. 1 genannte Obergrenze von 5 % auf hšchstens
35 % angehoben.

6) Sofern Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut mit Sitz in
einem EWR-Mitgliedstaat ausgegeben werden, das aufgrund gesetzlicher
Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer
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besonderen šffentlichen Aufsicht unterliegt und insbesondere die ErtrŠge
aus der Emission dieser Schuldverschreibungen in Vermšgenswerte anzu-
legen hat, die wŠhrend der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen
die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und vor-
rangig fŸr die beim Ausfall des Emittenten fŠllig werdende RŸckzahlung
des Kapitals und der Zinsen bestimmt sind, ist fŸr solche Schuldverschrei-
bungen die in Abs. 1 genannte Obergrenze von 5 % auf hšchstens 25 %
angehoben. In diesem Fall darf der Gesamtwert der Anlagen 80 % des Ver-
mšgens des OGAW nicht Ÿberschreiten. Die FMA Ÿbermittelt der ESMA
zu Zwecken der Weiterleitung und Veršffentlichung ein Verzeichnis der
Kategorien von Schuldverschreibungen und jener Emittenten, die in Liech-
tenstein die Kriterien erfŸllen. Die FMA fŸgt dem Verzeichnis eine ErlŠute-
rung des Status der gebotenen Garantien bei.96

7) Die in Abs. 1 bis 6 genannten Grenzen dŸrfen nicht kumuliert
werden. Die maximale Emittentengrenze betrŠgt 35 % des Vermšgens des
OGAW.

8) Gesellschaften derselben Unternehmensgruppe gelten fŸr die Berech-
nung der in diesem Artikel vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger
Emittent. FŸr Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten der-
selben Unternehmensgruppe ist die Emittentengrenze auf zusammen 20 %
des Vermšgens des OGAW angehoben.

9) Die Regierung kann mit Verordnung fŸr alle oder einzelne Kategorien
von OGAW vorsehen, dass die Anhebung der Emittentengrenzen nach
Abs. 3, 5, 6 und 8 nur mit Genehmigung der FMA in Anspruch genommen
werden kann, und die Voraussetzungen fŸr die Genehmigung festlegen. Die
FMA kann ihre Genehmigung unter Auflagen erteilen.

Art. 55

Erhšhte Emittentengrenzen fŸr Indexfonds

1) Die Emittentengrenzen nach Art. 54 sind in Bezug auf Aktien oder
Schuldtitel ein und desselben Emittenten auf hšchstens 20 % angehoben,
wenn die Anlagestrategie gemŠss den konstituierenden Dokumenten des
OGAW einen von der FMA oder den zustŠndigen Behšrden anderer EWR-
Mitgliedstaaten anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachbilden soll.
Die FMA hat den Index anzuerkennen, wenn:
a) die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist;
b) der Index eine adŠquate Bezugsgrundlage fŸr den Markt darstellt, auf den

er sich bezieht; und
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c) der Index in angemessener Weise veršffentlicht wird.

2) Die in Abs. 1 festgelegte Grenze ist auf hšchstens 35 % angehoben,
sofern dies aufgrund aussergewšhnlicher Marktbedingungen gerechtfertigt
ist, und zwar insbesondere auf geregelten MŠrkten, auf denen bestimmte
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Die Anlage in
einer Hšhe, die die Grenze des Abs. 1 Ÿbersteigt, bis zu dieser Obergrenze
ist nur in Anlagen eines einzigen Emittenten zulŠssig.

Art. 56

Ausnahmegenehmigung fŸr Anlage in Wertpapiere staatlicher Emit-
tenten

1) Mit einer Ausnahmegenehmigung der FMA, die unter Auflagen zu
erteilen ist, darf ein OGAW nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis
zu 100 % seines Vermšgens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
verschiedener Emissionen anlegen, die von ein und demselben staatlichen
Emittenten begeben oder garantiert werden. So ein OGAW muss zumin-
dest Wertpapiere aus sechs verschiedenen Emissionen halten, wobei die
Wertpapiere aus einer einzigen Emission 30 % des Gesamtbetrags ihres
Vermšgens nicht Ÿberschreiten dŸrfen. Die FMA erteilt die Ausnahmege-
nehmigung, wenn die Anleger des OGAW ebenso gut wie bei Einhaltung
der Emittentengrenzen nach Art. 54 geschŸtzt sind.

2) Ein OGAW nach Abs. 1 gibt in den konstituierenden Dokumenten
die staatlichen Emittenten an, deren Wertpapiere mehr als 35 % seines Ver-
mšgens ausmachen sollen. Die Aufnahme dieser Regelung in die konstitu-
ierenden Dokumente bedarf einer Ausnahmegenehmigung der FMA.

3) Ein OGAW nach Abs. 1 weist in den Prospekten sowie in der Wer-
bung deutlich auf die Ausnahmegenehmigung hin und gibt dabei die staat-
lichen Emittenten an, deren Wertpapiere mehr als 35 % seines Vermšgens
ausmachen sollen.

Art. 57

Anlage in andere OGAW und mit OGAW vergleichbare Organismen
fŸr gemeinsame Anlagen, GebŸhren bei und Information Ÿber Kaska-

denstrukturen

1) Ein OGAW darf Anteile von anderen OGAW oder anderen Orga-
nismen fŸr gemeinsame Anlagen im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Bst. c in Ver-
bindung mit Art. 3 Abs. 1 Ziff. 17 erwerben, sofern er hšchstens 20 % seines
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Sondervermšgens in Anteilen ein und desselben OGAW bzw. sonstigen
Organismen fŸr gemeinsame Anlagen anlegt.97

2) Die Anlagen in Anteile von mit OGAW vergleichbaren Organismen
fŸr gemeinsame Anlagen dŸrfen insgesamt 30 % des Vermšgens des
OGAW nicht Ÿbersteigen. Diese Anlagen sind in Bezug auf die Ober-
grenzen nach Art. 54 nicht zu berŸcksichtigen.98

3) Werden Anteile nach Abs. 1 unmittelbar oder mittelbar von der Ver-
waltungsgesellschaft des OGAW oder von einer Gesellschaft verwaltet,
mit der die Verwaltungsgesellschaft des OGAW durch eine gemeinsame
Verwaltung, Kontrolle oder qualifizierte Beteiligung verbunden ist, dŸrfen
weder die Verwaltungsgesellschaft des OGAW noch die andere Gesell-
schaft fŸr die Anteilsausgabe oder -rŸcknahme an den oder von dem
OGAW GebŸhren berechnen.

4) Machen die Anlagen nach Abs. 1 einen wesentlichen Teil des Vermš-
gens des OGAW aus, muss der Prospekt Ÿber die maximale Hšhe und der
Jahresbericht Ÿber den maximalen Anteil der VerwaltungsgebŸhren infor-
mieren, die vom OGAW selbst und von den Organismen fŸr gemeinsame
Anlagen nach Abs. 1, deren Anteile erworben wurden, zu tragen sind.

Art. 58

Kontrollverbot, emittentenbezogene Anlagegrenzen

1) Eine Verwaltungsgesellschaft erwirbt fŸr keine von ihr verwalteten
OGAW Stimmrechtsaktien desselben Emittenten, mit denen sie einen nen-
nenswerten Einfluss auf die GeschŠftsfŸhrung des Emittenten ausŸben
kann. Ein nennenswerter Einfluss wird ab 10 % der Stimmrechte des Emit-
tenten vermutet. Gilt in einem anderen EWR-Mitgliedstaat eine niedrigere
Grenze fŸr den Erwerb von Stimmrechtsaktien desselben Emittenten, ist
diese Grenze fŸr die Verwaltungsgesellschaft massgebend, wenn sie fŸr
einen OGAW Aktien eines Emittenten mit Sitz in diesem EWR-Mitglied-
staat erwirbt. Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten sinngemŠss fŸr
Investmentgesellschaften.

2) Ein OGAW darf Finanzinstrumente desselben Emittenten in einem
Umfang von hšchstens:
a) 10 % des Grundkapitals des Emittenten erwerben, soweit stimmrechts-

lose Aktien betroffen sind;
b) 10 % des Gesamtnennbetrags der in Umlauf befindlichen Schuldver-

schreibungen oder Geldmarktinstrumente des Emittenten erwerben,
soweit Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente betroffen
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sind. Diese Grenze braucht nicht eingehalten zu werden, wenn sich der
Gesamtnennbetrag zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht ermitteln lŠsst;

c) 25 % der Anteile desselben Organismus erwerben, soweit Anteile von
anderen OGAW oder von mit einem OGAW vergleichbaren Orga-
nismen fŸr gemeinsame Anlagen betroffen sind. Diese bestimmte
Grenze braucht nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Nettobetrag
zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht ermitteln lŠsst.

3) Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden:
a) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem staatlichen

Emittenten ausgegeben oder garantiert werden;
b) auf Aktien, die ein OGAW an dem Kapital einer Gesellschaft eines

Drittstaates besitzt, die ihr Vermšgen im Wesentlichen in Wertpapieren
von Emittenten anlegt, die in diesem Drittstaat ansŠssig sind, wenn eine
derartige Beteiligung fŸr den OGAW aufgrund der Rechtsvorschriften
dieses Drittstaates die einzige Mšglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpa-
pieren von Emittenten dieses Landes zu tŠtigen. DafŸr darf die Gesell-
schaft des Drittstaates die in den Art. 54 und 57 sowie in Abs. 1 und 2
festgelegten Grenzen nicht Ÿberschreiten. Kommt es dennoch zur †ber-
schreitung, ist Art. 59 entsprechend anzuwenden;

c) auf von Investmentgesellschaften gehaltene Anteile am Kapital ihrer
Tochtergesellschaften, die im Niederlassungsstaat ausschliesslich fŸr die
Investmentgesellschaft den RŸckkauf von Anteilen auf Wunsch der
Anleger organisieren.

Art. 59

Ausnahme fŸr BezugsrechtsausŸbung, RŸckfŸhrungspflicht, Befreiung
fŸr neue OGAW

1) Ein OGAW muss die Anlagegrenzen nach diesem Kapitel bei der
AusŸbung von zu seinem Vermšgen zŠhlenden Bezugsrechten aus Wertpa-
pieren oder Geldmarktinstrumenten nicht einhalten.

2) Bei †berschreitung der in Abs. 1 genannten Grenzen hat der OGAW
bei seinen VerkŠufen als vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage
unter BerŸcksichtigung der Interessen der Anleger anzustreben.

3) Ein OGAW darf binnen der ersten sechs Monate nach seiner Zulas-
sung von den Vorschriften dieses Kapitels abweichen. Dem Gebot der Risi-
kostreuung ist weiterhin Folge zu leisten.
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VII. Master-Feeder-StrukturenVII. Master-Feeder-Strukturen

A. Anwendungsbereich und GenehmigungA. Anwendungsbereich und Genehmigung

Art. 60

Anlagegrenzen

1) Ein Feeder-OGAW kann bis zu 15 % seines Vermšgens in einem
oder mehreren der folgenden VermšgensgegenstŠnden halten:
a) flŸssige Mittel nach Art. 51 Abs. 2 Satz 2;
b) derivative Finanzinstrumente nach Art. 51 Abs. 1 Bst. e und 53 Abs. 2 bis

4, die ausschliesslich fŸr Absicherungszwecke verwendet werden dŸrfen;
c) wenn es sich beim Feeder-OGAW um eine Investmentgesellschaft han-

delt, bewegliches und unbewegliches Vermšgen, das fŸr die unmittelbare
AusŸbung seiner TŠtigkeit unerlŠsslich ist.

2) FŸr die Zwecke der Einhaltung von Art. 53 Abs. 2 und 3 berechnet
der Feeder-OGAW sein Gesamtrisiko im Zusammenhang mit derivativen
Finanzinstrumenten anhand einer Kombination seines eigenen unmittel-
baren Risikos nach Abs. 1 Bst. b:
a) entweder mit dem tatsŠchlichen Risiko des Master-OGAW gegenŸber

derivativen Finanzinstrumenten im VerhŠltnis zur Anlage des Feeder-
OGAW in den Master-OGAW; oder

b) mit dem potenziellen Gesamthšchstrisiko des Master-OGAW in Bezug
auf derivative Finanzinstrumente gemŠss den konstituierenden Doku-
menten des Master-Fonds im VerhŠltnis zur Anlage des Feeder-OGAW
in den Master-OGAW.

3) FŸr einen Master-OGAW gelten folgende Abweichungen von den fŸr
OGAW geltenden AnlagebeschrŠnkungen:
a) Investieren mindestens zwei Feeder-OGAW in einen Master-OGAW,

gelten die BeschrŠnkungen nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 1 Bst. a und Art.
2 Abs. 3 Bst. b nicht und der Master-OGAW kann sich Kapital bei
anderen Anlegern beschaffen.

b) Beschafft sich ein Master-OGAW in einem anderen EWR-Mitgliedstaat
als seinem Sitzstaat, in dem er lediglich Ÿber einen oder mehrere Feeder-
OGAW verfŸgt, kein Kapital beim Publikum, gelten Art. 97 bis 102 und
118 Abs. 3 nicht.
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4) Soweit nichts anderes geregelt wird, gelten die Vorschriften der Art.
60 bis 69 sowohl fŸr in Liechtenstein ansŠssige Feeder-OGAW, als auch in
Liechtenstein ansŠssige Master-OGAW.

Art. 61

Genehmigungsverfahren vor Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des
Feeder-OGAW

1) Die FMA als Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des Feeder-OGAW hat
Anlagen eines Feeder-OGAW in einen bestimmten Master-OGAW, die die
Grenze nach Art. 57 Abs. 1 Anlagen in andere OGAW Ÿberschreiten, im
Voraus zu genehmigen.

2) Mit dem Genehmigungsantrag sind der FMA in deutscher oder einer
von ihr gebilligten Sprache die folgenden Dokumente zu Ÿbermitteln:
a) die konstituierenden Dokumente von Feeder- und Master-OGAW;
b) der Prospekt und die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger von

Feeder- und Master-OGAW;
c) die in Art. 62 Abs. 1 genannte Vereinbarung zwischen Feeder- und

Master-OGAW oder die entsprechenden internen Regelungen fŸr
GeschŠftstŠtigkeiten;

d) sofern zutreffend, die in Art. 66 Abs. 1 genannten Anlegerinformationen;
e) wenn Feeder- und Master-OGAW verschiedene Verwahrstellen haben,

die in Art. 63 Abs. 1 genannte Vereinbarung zwischen den Verwahr-
stellen;

f) wenn Feeder- und Master-OGAW verschiedene WirtschaftsprŸfer
haben, die in Art. 64 Abs. 1 genannte Vereinbarung zwischen den Wirt-
schaftsprŸfern;

g) wenn Feeder- und Master-OGAW in verschiedenen EWR-Mitglied-
staaten niedergelassen sind, eine BestŠtigung der Herkunftsmitglied-
staatsbehšrde des Master-OGAW, dass der Master-OGAW ein OGAW
oder ein OGAW-Teilfonds ist, der weder selbst ein Feeder-OGAW ist,
noch selbst Anteile eines Feeder-OGAW hŠlt.

3) Die FMA erteilt die Genehmigung nach Abs. 1, wenn der Feeder-
OGAW, seine Verwahrstelle und sein WirtschaftsprŸfer sowie der Master-
OGAW alle in diesem Kapitel dargelegten Anforderungen erfŸllen. Die
Genehmigung ist binnen zehn Arbeitstagen nach Zugang des vollstŠndigen
Antrags zu erteilen.
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B. Gemeinsame Bestimmungen fŸr Feeder-OGAW und Master-OGAWB. Gemeinsame Bestimmungen fŸr Feeder-OGAW und Master-OGAW

Art. 62

Vereinbarung und Verhaltensabstimmung zwischen Master- und
Feeder-OGAW, Rechtsfolgen der Aussetzung der AnteilsrŸcknahme

durch den Master-OGAW, Liquidation und Verschmelzung des Master-
OGAW

1) Der Master-OGAW hat dem Feeder-OGAW alle Informationen zur
VerfŸgung zu stellen, damit der Feeder-OGAW die Anforderungen dieses
Gesetzes erfŸllen kann. Dazu schliessen Feeder- und Master-OGAW eine
Vereinbarung. Werden Master- und Feeder-OGAW von der gleichen Ver-
waltungsgesellschaft verwaltet, kann die Vereinbarung durch interne Rege-
lungen fŸr GeschŠftstŠtigkeiten ersetzt werden, durch die sichergestellt
wird, dass die Bestimmungen dieses Absatzes eingehalten werden.

2) Der Feeder-OGAW tŠtigt erst Anlagen in Anteile des Master-
OGAW, die die Grenze nach Art. 57 Abs. 1 Ÿbersteigen, wenn die in Abs.
1 genannte Vereinbarung in Kraft getreten ist. Diese Vereinbarung wird auf
Anfrage allen Anlegern unentgeltlich zugŠnglich gemacht.

3) Master- und Feeder-OGAW treffen angemessene Vorkehrungen zur
Abstimmung ihrer ZeitplŠne fŸr die Berechnung und Veršffentlichung des
Nettovermšgenswertes, um das Market Timing mit ihren Anteilen und
Arbitragemšglichkeiten zu verhindern.

4) Wenn ein Master-OGAW im Einklang mit Art. 85 auf eigene Initia-
tive oder auf Ersuchen der zustŠndigen Behšrden die RŸcknahme, Aus-
zahlung oder Zeichnung seiner Anteile zeitweilig aussetzt, darf jeder seiner
Feeder-OGAW die RŸcknahme, Auszahlung oder Zeichnung seiner
Anteile gegenŸber seinen Anlegern, unabhŠngig von den in Art. 85 Abs.
2 formulierten Bedingungen, wŠhrend des gleichen Zeitraums wie der
Master-OGAW aussetzen.

5) Wird ein Master-OGAW liquidiert, so wird auch der Feeder-OGAW
liquidiert, es sei denn, die FMA genehmigt:
a) die Anlage von mindestens 85 % des Vermšgens des Feeder-OGAW in

Anteile eines anderen Master-OGAW; oder
b) die €nderung der konstituierenden Dokumente, um dem Feeder-

OGAW die Umwandlung in einen OGAW zu ermšglichen, der kein
Feeder-OGAW ist.
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6) Die Liquidation eines Master-OGAW erfolgt frŸhestens drei Monate
nach dem Zeitpunkt, an dem er all seine Anleger und die zustŠndige
Behšrde des Feeder-OGAW Ÿber die verbindliche Entscheidung zur Liqui-
dation informiert hat. Die Regierung kann mit Verordnung nach Abs. 8
einen lŠngeren Zeitraum bestimmen.

7) Bei der Verschmelzung eines Master-OGAW mit einem anderen
OGAW oder der Spaltung in zwei oder mehr OGAW wird der Feeder-
OGAW liquidiert, es sei denn, die FMA als zustŠndige Behšrde des Feeder-
OGAW genehmigt, dass der Feeder-OGAW:
a) Feeder-OGAW des Master-OGAW oder eines anderen OGAW bleibt,

der aus der Verschmelzung bzw. Spaltung des Master-OGAW hervor-
geht;

b) mindestens 85 % seines Vermšgens in Anteile eines anderen Master-
OGAW anlegt, der nicht aus der Verschmelzung bzw. Spaltung hervor-
gegangen ist; oder

c) seine konstituierenden Dokumente im Sinne einer Umwandlung in einen
OGAW Šndert, der kein Feeder-OGAW ist.

8) Eine Verschmelzung oder Spaltung eines Master-OGAW wird nur
wirksam, wenn der Master-OGAW seinen Anlegern und den Herkunfts-
mitgliedstaatsbehšrden seiner Feeder-OGAW bis 60 Tage vor dem vorge-
schlagenen Datum des Wirksamwerdens die in Art. 43 genannten Infor-
mationen oder mit diesen vergleichbare Informationen bereitgestellt hat.
Der Feeder-OGAW erhŠlt vom Master-OGAW die Mšglichkeit vor Wirk-
samwerden der Verschmelzung bzw. der Spaltung des Master-OGAW alle
Anteile am Master-OGAW zurŸckzunehmen oder auszuzahlen, es sei
denn, die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrden des Feeder-OGAW haben die
in Abs. 7 Bst. a vorgesehene Genehmigung erteilt.

9) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

C. Verwahrstellen und WirtschaftsprŸferC. Verwahrstellen und WirtschaftsprŸfer

Art. 63

Vereinbarung der Verwahrstellen und Informationspflichten

1) Haben Master- und Feeder-OGAW unterschiedliche Verwahrstellen,
mŸssen die Verwahrstellen eine Vereinbarung Ÿber den Informationsaus-
tausch abschliessen, um sicherzustellen, dass beide Verwahrstellen ihre
Pflichten erfŸllen.
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2) Der Feeder-OGAW tŠtigt Anlagen in Anteile des Master-OGAW
erst, wenn die Vereinbarung nach Abs. 1 wirksam geworden ist.

3) Der Feeder-OGAW bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft haben der
Verwahrstelle des Feeder-OGAW alle Informationen Ÿber den Master-
OGAW mitzuteilen, die fŸr die ErfŸllung der Pflichten der Verwahrstelle
des Feeder-OGAW erforderlich sind.

4) Die Verwahrstelle des Master-OGAW unterrichtet die Herkunftsmit-
gliedstaatsbehšrde des Master-OGAW, den Feeder-OGAW bzw. dessen
Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle des Feeder-OGAW unmit-
telbar Ÿber alle UnregelmŠssigkeiten in Bezug auf den Master-OGAW, die
negative Auswirkungen auf den Feeder-OGAW haben kšnnten.

5) Bei der Befolgung der Vorschriften dieses Abschnitts dŸrfen die Ver-
wahrstellen des Master- und des Feeder-OGAW keine vertraglichen oder
gesetzlichen Geheimhaltungs- oder Datenschutzbestimmungen verletzen.
Die Einhaltung der betreffenden Vorschriften zieht fŸr die Verwahrstelle
keine Haftung nach sich.

6) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

Art. 64

Vereinbarung, Informations- und Berichtspflichten der WirtschaftsprŸfer

1) Haben Master-OGAW und Feeder-OGAW unterschiedliche Wirt-
schaftsprŸfer, mŸssen die WirtschaftsprŸfer eine Vereinbarung Ÿber den
Informationsaustausch unter BerŸcksichtigung der Vorgaben nach Abs. 3
abschliessen, um sicherzustellen, dass beide WirtschaftsprŸfer ihre Pflichten
erfŸllen.

2) Der Feeder-OGAW tŠtigt Anlagen in Anteile des Master-OGAW
erst, wenn eine solche Vereinbarung wirksam geworden ist.

3) Der WirtschaftsprŸfer des Feeder-OGAW berŸcksichtigt in seinem
PrŸfbericht den PrŸfbericht des Master-OGAW. Bei abweichenden Rech-
nungsjahren erstellt der WirtschaftsprŸfer des Master-OGAW einen Ad-
hoc-Bericht zum Abschlusstermin des Feeder-OGAW. Der Wirtschafts-
prŸfer des Feeder-OGAW nennt in seinem Bericht insbesondere sŠmtliche
im PrŸfbericht des Master-OGAW festgestellten UnregelmŠssigkeiten
sowie deren Auswirkungen auf den Feeder-OGAW.

4) Bei der Befolgung der Vorschriften dieses Abschnitts dŸrfen die Wirt-
schaftsprŸfer des Master- und des Feeder-OGAW keine vertraglichen oder
gesetzlichen Geheimhaltungs- oder Datenschutzbestimmungen verletzen.
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Die Einhaltung der betreffenden Vorschriften zieht fŸr den Wirtschafts-
prŸfer keine Haftung nach sich.

5) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

D. Pflichtinformationen und Vertriebsmitteilungen des Feeder-OGAWD. Pflichtinformationen und Vertriebsmitteilungen des Feeder-OGAW

Art. 65

Erweiterte Prospekt- und Berichtspflichten des Feeder-OGAW

1) Der Prospekt des Feeder-OGAW hat zusŠtzlich zu den in Anhang
Schema A vorgesehenen Informationen zu enthalten:
a) eine ErklŠrung, der zufolge der Feeder-OGAW ein Feeder-Fonds eines

bestimmten Master-OGAW ist und als solcher dauerhaft mindestens 85
% seines Vermšgens in Anteile dieses Master-OGAW anlegt;

b) die Angabe des Anlageziels und der Anlagestrategie, einschliesslich des
Risikoprofils sowie, ob die Wertentwicklung von Feeder-OGAW und
Master-OGAW identisch sind bzw. in welchem Ausmass und aus wel-
chen GrŸnden sie sich unterscheiden, einschliesslich einer Beschreibung
zu der nach Art. 60 Abs. 1 getŠtigten Anlage;

c) eine kurze Beschreibung des Master-OGAW, seiner Struktur, seines
Anlageziels und seiner Anlagestrategie, einschliesslich des Risikoprofils,
und Angaben dazu, wie der aktualisierte Prospekt des Master-OGAW
erhŠltlich ist;

d) eine Zusammenfassung der zwischen Feeder- und Master-OGAW
geschlossenen Vereinbarung oder der entsprechenden internen Rege-
lungen fŸr GeschŠftstŠtigkeiten nach Art. 62 Abs. 1;

e) die Angabe der Mšglichkeiten zur Einholung weiterer Informationen
Ÿber den Master-OGAW und die nach Art. 62 Abs. 1 geschlossene
Vereinbarung bzw. internen Regelungen zwischen Feeder-OGAW und
Master-OGAW durch die Anleger;

f) eine Beschreibung sŠmtlicher VergŸtungen und Kosten, die aufgrund der
Anlage in Anteile des Master-OGAW durch den Feeder-OGAW zu
zahlen sind, sowie der aggregierten GebŸhren von Feeder-OGAW und
Master-OGAW;

g) eine Beschreibung der steuerlichen Auswirkungen der Anlage in den
Master-OGAW fŸr den Feeder-OGAW.

2) Der Jahresbericht des Feeder-OGAW enthŠlt zusŠtzlich zu den in
Anhang Schema B vorgesehenen Informationen eine ErklŠrung zu den
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aggregierten GebŸhren von Feeder- und Master-OGAW. Die Jahres- und
Halbjahresberichte des Feeder-OGAW geben an, wo der Jahres- bzw.
Halbjahresbericht des Master-OGAW verfŸgbar ist.

3) ZusŠtzlich zu den in den Art. 76 und 84 formulierten Anforderungen
Ÿbermittelt der Feeder-OGAW der FMA den Prospekt, die wesentlichen
Informationen fŸr den Anleger, einschliesslich jeder einschlŠgigen €nde-
rung, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Master-OGAW.

4) Ein Feeder-OGAW nimmt in jede relevante Werbung den Hinweis
auf, dass er dauerhaft mindestens 85 % seines Vermšgens in Anteile dieses
Master-OGAW anlegt.

5) Der Feeder-OGAW stellt den Anlegern auf Verlangen kostenlos eine
Papierfassung des Prospekts, des Jahres- und Halbjahresberichts des
Master-OGAW zur VerfŸgung.

E. Umwandlung von OGAW in Feeder-OGAW und €nderung desE. Umwandlung von OGAW in Feeder-OGAW und €nderung des
Master-OGAWMaster-OGAW

Art. 66

Information der Anleger Ÿber Umwandlung

1) Ein Feeder-OGAW, der als OGAW oder als Feeder-OGAW eines
anderen Master-OGAW tŠtig ist, muss den Anlegern spŠtestens 30 Tage
vor dem in Bst. c genannten Datum folgende Informationen zur VerfŸgung
stellen:
a) eine ErklŠrung, der zufolge die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des

Feeder-OGAW die Anlage des Feeder-OGAW in Anteile dieses
Master-OGAW genehmigt hat;

b) die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger betreffend Feeder- und
Master-OGAW;

c) das Datum der ersten Anlage des Feeder-OGAW in den Master-OGAW
oder, wenn er bereits in den Master angelegt hat, das Datum zu dem
seine Anlagen die Anlagegrenzen nach Art. 57 Abs. 1 Ÿbersteigen
werden;

d) eine ErklŠrung, der zufolge die Anleger innerhalb von 30 Tagen ab
Bereitstellung der in diesem Absatz genannten Informationen die kos-
tenlose AnteilsrŸcknahme verlangen kšnnen. Die Anleger dŸrfen nur
mit den vom OGAW zur Abdeckung der VerŠusserungskosten erho-
benen GebŸhren belastet werden.
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2) Wurde der Feeder-OGAW nach Art. 96 bis 102 zum Vertrieb in
Liechtenstein gemeldet, sind die in Abs. 1 genannten Informationen in deut-
scher oder einer von der FMA gebilligten Sprache vorzulegen. Der Feeder-
OGAW ist fŸr die Erstellung einer †bersetzung fremdsprachiger Informa-
tionen verantwortlich.

3) Die Anlagen des Feeder-OGAW dŸrfen vor Ablauf der Frist nach
Abs. 1 keine Anlagen in Anteile des betreffenden Master-OGAW tŠtigen,
die die Anlagegrenze nach Art. 57 Abs. 1 Ÿbersteigen.

4) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

F. Verpflichtungen und zustŠndige BehšrdenF. Verpflichtungen und zustŠndige Behšrden

Art. 67

†berwachung des Master-OGAW durch Feeder-OGAW, Zuordnung
von geldwerten Vorteilen zum Vermšgen des Feeder-OGAW

1) Ein Feeder-OGAW hat die TŠtigkeiten des Master-OGAW zu Ÿber-
wachen. Dazu darf sich der Feeder-OGAW auf Informationen und Unter-
lagen des Master-OGAW bzw. der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahr-
stelle oder des WirtschaftsprŸfers des Master-OGAW verlassen, sofern kein
Anlass zu Zweifeln an deren Richtigkeit besteht.

2) Eine an den Feeder-OGAW, dessen Verwaltungsgesellschaft oder
fŸr diese handelnde Person gezahlte VertriebsgebŸhr oder -provision oder
geldwerte Vorteile im Zusammenhang mit einer Anlage in Anteile des
Master-OGAW ist in das Vermšgen des Feeder-OGAW einzuzahlen.

Art. 68

Informationspflichten von Master-OGAW und Herkunftsmitglied-
staatsbehšrde, Verbot von Zeichnungs- oder RŸckkaufsgebŸhren

1) Der Master-OGAW informiert die FMA als Herkunftsmitgliedstaats-
behšrde unmittelbar Ÿber die IdentitŠt jedes Feeder-OGAW, der Anlagen
in seine Anteile tŠtigt.

2) Der Master-OGAW muss sŠmtliche Informationen nach diesem
Gesetz, der Richtlinie 2009/65/EG sowie den konstituierenden Doku-
menten der Fonds dem Feeder-OGAW bzw. dessen Verwaltungsgesell-
schaft, den zustŠndigen Behšrden, der Verwahrstelle und dem Wirtschafts-
prŸfer des Feeder-OGAW rechtzeitig zur VerfŸgung stellen.
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3) Sind Master- und Feeder-OGAW in unterschiedlichen EWR-Mit-
gliedstaaten ansŠssig, unterrichtet die FMA die Herkunftsmitgliedstaatsbe-
hšrde des Feeder-OGAW Ÿber die Anlagen des Feeder-OGAW in Anteile
des Master-OGAW.

4) Der Master-OGAW erhebt fŸr die Anlage des Feeder-OGAW in
seine Anteile bzw. deren VerŠusserung keine Zeichnungs- oder RŸckkauf-
gebŸhren.

Art. 69

Mitteilungspflichten der FMA Ÿber Massnahmen und Informationen
betreffend den Master-OGAW

1) Sind Master- und Feeder-OGAW in unterschiedlichen EWR-Mit-
gliedstaaten ansŠssig, unterrichtet die FMA die Herkunftsmitgliedstaats-
behšrde des Feeder-OGAW unmittelbar Ÿber jede Entscheidung, Mass-
nahme, Feststellung von Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen
dieses Kapitels sowie alle nach Art. 95 Abs. 1 mitgeteilten Informationen,
die den Master-OGAW bzw. seine Verwaltungsgesellschaft, seine Verwahr-
stelle oder seinen WirtschaftsprŸfer betreffen.

2) Die FMA unterrichtet den Feeder-OGAW mit Sitz in Liechtenstein
unmittelbar Ÿber jede Entscheidung, Massnahme, Feststellung von Zuwi-
derhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Kapitels sowie alle nach Art.
95 Abs. 1 mitgeteilten Informationen, die den Master-OGAW oder gege-
benenfalls seine Verwaltungsgesellschaft, seine Verwahrstelle oder seinen
WirtschaftsprŸfer betreffen. Dies gilt fŸr Kenntnisse, die die FMA als fŸr
den Master-OGAW zustŠndige Aufsichtsbehšrde und durch eine Abs. 1
entsprechende Mitteilung der Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des Master-
OGAW erlangt hat.

VIII. AnlegerinformationenVIII. Anlegerinformationen

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 70

Informationspflichten, Veršffentlichungsfristen

Die Verwaltungsgesellschaft oder selbstverwaltete Investmentgesell-
schaft hat fŸr jeden OGAW folgende Unterlagen zu veršffentlichen:
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a) einen Prospekt nach Abschnitt B;
b) vier Monate nach dem Ende des Berichtszeitraums einen Jahresbericht

nach Abschnitt B;
c) zwei Monate nach dem Ende des Berichtszeitraums einen Halbjahresbe-

richt Ÿber die ersten sechs Monate des GeschŠftsjahres nach Abschnitt
B;

d) den Ausgabe-, Verkaufs-, RŸcknahme- und Auszahlungspreis nach Art.
78; sowie

e) die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger (Key Investor Informa-
tion Document; KIID) nach Abschnitt E.

B. Prospekte und FinanzberichteB. Prospekte und Finanzberichte

Art. 71

Inhalt der Prospekte und Berichte

1) Der Prospekt eines OGAW enthŠlt die Angaben, die erforderlich
sind, damit sich die Anleger Ÿber Anlagen und die damit verbundenen
Risiken ein fundiertes Urteil bilden kšnnen. Der Prospekt muss - unab-
hŠngig von der Art der AnlagegegenstŠnde - eine eindeutige und leicht ver-
stŠndliche ErlŠuterung des Risikoprofils des Fonds enthalten. Der Prospekt
muss mindestens die Angaben enthalten, die in Anhang Schema A vor-
gesehen sind, soweit diese Angaben nicht bereits in den konstituierenden
Dokumenten des OGAW enthalten sind, die dem Prospekt nach Art. 73
Satz 1 als Anhang beizufŸgen sind. Die Regierung kann mit Verordnung die
Pflichtangaben nach Anhang Schema A konkretisieren oder weitere Pflicht-
angaben hinzufŸgen.

1a) Der Prospekt eines OGAW enthŠlt ferner:99

a) entweder die Einzelheiten der aktuellen VergŸtungsgrundsŠtze und -
praktiken, darunter eine Beschreibung darŸber, wie die VergŸtung und
die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die IdentitŠt der
fŸr die Zuteilung der VergŸtung und sonstigen Zuwendungen zustŠn-
digen Personen, einschliesslich der Zusammensetzung des VergŸtungs-
ausschusses, soweit es einen solchen Ausschuss gibt; oder

b) eine Zusammenfassung der VergŸtungsgrundsŠtze und -praktiken und
eine ErklŠrung, dass die Einzelheiten, darunter eine Beschreibung, wie
die VergŸtung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und
die IdentitŠt der fŸr die Zuteilung der VergŸtung und sonstigen Zuwen-
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dungen zustŠndigen Personen, einschliesslich der Zusammensetzung des
VergŸtungsausschusses, soweit es einen solchen Ausschuss gibt, Ÿber
eine Internetseite zugŠnglich sind, einschliesslich der Angabe dieser
Internetseite, und dass auf Anfrage kostenlos eine Papierversion zur
VerfŸgung gestellt wird.

2) Der Jahresbericht eines OGAW enthŠlt eine Bilanz oder eine Ver-
mšgensŸbersicht, eine gegliederte Rechnung Ÿber ErtrŠge und Aufwen-
dungen des GeschŠftsjahres, einen Bericht Ÿber die TŠtigkeiten des abgelau-
fenen GeschŠftsjahres und alle sonstigen in Anhang Schema B vorgesehenen
Angaben sowie alle wesentlichen Informationen, auf Grund derer sich die
Anleger in voller Sachkenntnis ein Urteil Ÿber die Entwicklung der TŠtig-
keit und der Ergebnisse des OGAW bilden kšnnen.

2a) Der Jahresbericht enthŠlt ferner:100

a) die Gesamtsumme der im abgelaufenen GeschŠftsjahr gezahlten VergŸ-
tungen, aufgegliedert nach den von der Verwaltungsgesellschaft und der
selbstverwalteten Investmentgesellschaft an ihre Angestellten gezahlten
festen und variablen VergŸtungen, der Zahl der BegŸnstigten und gege-
benenfalls allen direkt von dem OGAW selbst gezahlten BetrŠgen, ein-
schliesslich AnlageerfolgsprŠmien (performance fees);

b) die Gesamtsumme der gezahlten VergŸtungen, aufgegliedert nach den in
Art. 20a Abs. 1 genannten Kategorien von Angestellten oder anderen
BeschŠftigten;

c) eine Beschreibung darŸber, wie die VergŸtung und die sonstigen Zuwen-
dungen berechnet wurden;

d) die Ergebnisse der in Art. 20b Abs. 1 und 2 genannten †berprŸfungen,
einschliesslich aller aufgetretenen UnregelmŠssigkeiten;

e) wesentliche €nderungen an den angenommenen VergŸtungsgrundsŠtzen
und -praktiken.

3) Der Halbjahresbericht eines OGAW enthŠlt mindestens die in
Anhang Schema B Ziff. 1 bis 4 vorgesehenen Angaben. Die Zahlenangaben
mŸssen - wenn ein OGAW ZwischenausschŸttungen vorgenommen hat
oder dies vorschlŠgt - das Ergebnis nach Steuern fŸr das betreffende Halb-
jahr sowie die erfolgte oder vorgesehene ZwischenausschŸttung ausweisen.
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Art. 72

Hinweis auf AnlagegegenstŠnde und Derivate, Hinweis auf erhšhte
VolatilitŠt, weitere Information auf Verlangen

1) Im Prospekt ist anzugeben, in welche Kategorien von Anlagegegen-
stŠnden der OGAW investiert, und ob der OGAW GeschŠfte mit Derivaten
tŠtigen darf. Ist Letzteres der Fall, so wird im Prospekt an hervorgehobener
Stelle erlŠutert, ob diese GeschŠfte zur Deckung von Anlagepositionen oder
als Teil der Anlagestrategie getŠtigt werden dŸrfen und wie sich die Verwen-
dung von Derivaten mšglicherweise auf das Risikoprofil auswirkt.

2) Wenn ein OGAW sein Vermšgen hauptsŠchlich in andere Anlage-
gegen- stŠnde und Einlagen nach Art. 51 als Wertpapiere oder Geldmarktin-
strumente investiert oder einen Aktien- oder Schuldtitelindex nach Art. 55
nachbildet, haben Prospekt und Werbung darauf an hervorgehobener Stelle
hinzuweisen.

3) Weist das Nettovermšgen eines OGAW aufgrund der Zusammen-
setzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtech-
niken unter UmstŠnden eine erhšhte VolatilitŠt auf, haben Prospekt und
Werbung darauf an hervorgehobener Stelle hinzuweisen.

4) Auf Verlangen werden Anleger zusŠtzlich Ÿber die Anlagegrenzen
des Risikomanagements des OGAW, die Risikomanagementmethoden und
die jŸngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten
Kategorien von AnlagegegenstŠnden informiert.

Art. 73

Konstituierende Dokumente als Prospektinhalt

Die konstituierenden Dokumente sind als Bestandteil des Prospekts
diesem beizufŸgen. Dies ist nicht erforderlich, soweit dem Anleger ein
Zugang zu den konstituierenden Dokumenten sichergestellt wird.

Art. 74

Aktualisierungspflicht

Die Angaben von wesentlicher Bedeutung im Prospekt sind auf dem
neuesten Stand zu halten. Die Regierung kann mit Verordnung regeln,
welche Angaben von wesentlicher Bedeutung sind und in welchen Inter-
vallen deren Aktualisierung zu erfolgen hat.
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Art. 75

PrŸfungspflicht bei Jahresberichten

Die in den Jahresberichten enthaltenen Zahlenangaben sind von einem
WirtschaftsprŸfer zu prŸfen. Dessen BestŠtigungsvermerk und gegebenen-
falls EinschrŠnkungen sind in jedem Jahresbericht vollstŠndig wiederzu-
geben.

Art. 76

Information der Aufsichtsbehšrden

Die Verwaltungsgesellschaft oder selbstverwaltete Investmentgesell-
schaft hat fŸr jeden OGAW der FMA und auf Verlangen auch der zustŠn-
digen Behšrde des Herkunftsmitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft den
Prospekt, dessen €nderungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte
zu Ÿbermitteln. Die Regierung regelt mit Verordnung Form und Frist der
Bereitstellung.

Art. 77

PublizitŠt

1) Der OGAW stellt dem Anleger auf Verlangen den Prospekt und den
zuletzt veršffentlichten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur VerfŸ-
gung.

2) Der Prospekt kann auf einem dauerhaften DatentrŠger oder Ÿber eine
Internetseite zur VerfŸgung gestellt werden. Die Jahres- und die Halbjah-
resberichte werden dem Anleger in der im Prospekt und in den in Art.
80 genannten wesentlichen Informationen fŸr den Anleger beschriebenen
Form zur VerfŸgung gestellt. Eine Papierfassung der genannten Dokumente
wird den Anlegern auf Verlangen kostenlos zur VerfŸgung gestellt.

3) Es gilt Art. 38 der Kommissions-Verordnung (EU) Nr. 583/2010. Im
†brigen kann die Regierung das NŠhere mit Verordnung regeln.
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C. Ausgabe-, Verkaufs-, RŸcknahme- und AuszahlungspreisC. Ausgabe-, Verkaufs-, RŸcknahme- und Auszahlungspreis

Art. 78

Veršffentlichungspflicht

1) Der OGAW veršffentlicht den Ausgabe-, Verkaufs-, RŸcknahme-
oder Auszahlungspreis seiner Anteile jedes Mal in geeigneter Weise, wenn
eine Ausgabe, ein Verkauf, eine RŸcknahme oder Auszahlung seiner Anteile
stattfindet, mindestens aber zweimal im Monat.

2) Die FMA kann einem OGAW gestatten, die Veršffentlichung nach
Abs. 1 nur einmal monatlich vorzunehmen, sofern dies mit dem Schutz der
Anleger vereinbar ist.

D. WerbungD. Werbung

Art. 79

Redlichkeitsgebot, Hinweispflichten

1) Werbung muss eindeutig als solche erkennbar sein. Sie muss redlich,
eindeutig und darf nicht irrefŸhrend sein. Insbesondere darf Werbung, die
eine Aufforderung zum Erwerb von Anteilen eines OGAW und spezifische
Informationen Ÿber einen OGAW enthŠlt, keine Aussagen treffen, die im
Widerspruch zu Informationen des Prospekts und den wesentlichen Infor-
mationen fŸr den Anleger (KIID) stehen oder die Bedeutung dieser Infor-
mationen herabstufen.

2) In der Werbung ist auf die Existenz des Prospekts und der wesent-
lichen Informationen fŸr den Anleger (KIID), deren Bezugsquelle und
Sprache hinzuweisen und welche Zugangsmšglichkeiten bestehen. Die
FMA kann ein Muster der erforderlichen Hinweise erstellen.

E. Wesentliche Informationen fŸr den Anleger (Key Investor InformationE. Wesentliche Informationen fŸr den Anleger (Key Investor Information
Dokument; KIID)Dokument; KIID)

Art. 80

Grundsatz, Inhalt

1) FŸr jeden OGAW ist ein kurzes Dokument mit wesentlichen Infor-
mationen fŸr den Anleger nach Massgabe der Kommissions-Verordnung
(EU) Nr. 583/2010 zu erstellen, das als "wesentliche Informationen fŸr den
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Anleger" bezeichnet wird und fŸr den Anleger verstŠndlich ist. Der Aus-
druck "wesentliche Informationen fŸr den Anleger" wird in diesem Doku-
ment klar und deutlich in einer Amtssprache jedes Vertriebsstaats oder in
einer von den Vertriebsstaatbehšrden gebilligten Sprache erwŠhnt.

2) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger enthalten sinnvolle
Angaben zu den wesentlichen Merkmalen des betreffenden OGAW und
versetzen die Anleger in die Lage, Art und Risiken des angebotenen Anla-
geprodukts ohne Heranziehung zusŠtzlicher Dokumente zu verstehen und
auf dieser Grundlage eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen.

3) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger enthalten Angaben
zu folgenden wesentlichen Elementen des betreffenden OGAW:

a) IdentitŠt des OGAW und zustŠndige Behšrde des OGAW;101

b) eine kurze Beschreibung der Anlageziele und der Anlagestrategie;
c) Darstellung der bisherigen Wertentwicklung oder gegebenenfalls

Performance-Szenarien;
d) Kosten und GebŸhren;
e) Risiko-/Renditeprofil der Anlage unter Verwendung eines synthetischen

Indikators nach Art. 8 und Anhang I der Kommissions-Verordnung
(EU) 583/2010, einschliesslich angemessener Hinweise auf die mit der
Anlage in den betreffenden OGAW verbundenen Risiken und entspre-
chenden Warnhinweisen.

4) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger mŸssen eindeutige
Angaben darŸber enthalten, wo und wie zusŠtzliche Informationen Ÿber
die vorgeschlagene Anlage eingeholt werden kšnnen, einschliesslich der
Angabe, wo und wie der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte
jederzeit auf Anfrage kostenlos erhŠltlich sind und in welcher Sprache diese
Informationen verfŸgbar sind.

4a) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger umfassen auch eine
ErklŠrung darŸber, dass die Einzelheiten der aktuellen VergŸtungsgrund-
sŠtze und -praktiken, darunter eine Beschreibung, wie die VergŸtung und
die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die IdentitŠt der fŸr
die Zuteilung der VergŸtung und sonstigen Zuwendungen zustŠndigen Per-
sonen, einschliesslich der Zusammensetzung des VergŸtungsausschusses,
soweit es einen solchen Ausschuss gibt, Ÿber eine Internetseite zugŠnglich
sind, einschliesslich der Angabe dieser Internetseite, und dass auf Anfrage
kostenlos eine Papierversion zur VerfŸgung gestellt wird.102

5) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger sind kurz zu halten
und in allgemein verstŠndlicher Sprache abzufassen. Sie werden in einem
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einheitlichen Format erstellt, um Vergleiche zu ermšglichen, und in einer
Weise prŠsentiert, die fŸr Kleinanleger aller Voraussicht nach verstŠndlich
ist.

6) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger werden in allen
EWR-Mitgliedstaaten, in denen der Vertrieb der OGAW-Anteile nach Art.
98 angezeigt wurde, abgesehen von der †bersetzung, ohne €nderungen
oder ErgŠnzungen verwendet.

7) Unter Beachtung der Kommissions-Verordnung (EU) Nr. 583/2010
kann die Regierung das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 81

Materielle Richtigkeit, Aktualisierungspflicht, Haftung, Warnhinweis

1) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger mŸssen redlich, ein-
deutig und dŸrfen nicht irrefŸhrend sein. Sie mŸssen mit den einschlŠgigen
Teilen des Prospekts Ÿbereinstimmen.

2) Die Angaben zu den wesentlichen Elementen des betreffenden
OGAW nach Art. 80 Abs. 3 sind stets auf dem neuesten Stand zu halten.

3) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger sind vorvertragliche
Informationen. FŸr Angaben in den wesentlichen Informationen, ein-
schliesslich deren †bersetzungen, wird nur gehaftet, wenn sie im Zusam-
menhang mit anderen Teilen des Prospekts irrefŸhrend, unrichtig oder
widersprŸchlich sind.

4) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger mŸssen einen Warn-
hinweis enthalten, der die Regelung des Abs. 3 wiedergibt.

5) Unter Beachtung der Kommissions-Verordnung (EU) Nr. 583/2010
kann die Regierung das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 82

Bereitstellung

1) Die Verwaltungsgesellschaft, die den OGAW direkt oder Ÿber eine
andere natŸrliche oder juristische Person, die in ihrem Namen und unter
ihrer vollen und unbedingten Haftung handelt, vertreibt, hat den Anlegern
rechtzeitig vor der Zeichnung die wesentlichen Informationen fŸr den
Anleger fŸr diesen OGAW kostenlos zur VerfŸgung zu stellen.

2) In anderen FŠllen hat die Verwaltungsgesellschaft den Produktgestal-
tern und VertriebsintermediŠren die wesentlichen Informationen fŸr den
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Anleger auf Verlangen bereitzustellen. Beim Vertrieb oder bei der Anla-
geberatung haben die VertriebsintermediŠre den Kunden die wesentlichen
Informationen fŸr den Anleger kostenlos zur VerfŸgung zu stellen.

3) Abs. 1 und 2 gelten fŸr selbstverwaltete Investmentgesellschaften ent-
sprechend.

4) Es gilt Art. 38 der Kommissions-Verordnung (EU) Nr. 583/2010. Im
†brigen kann die Regierung das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 83

ZugŠnglichkeit

1) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger sind von der Ver-
waltungsgesellschaft oder der selbstverwalteten Investmentgesellschaft fŸr
den Anleger auf einem dauerhaften DatentrŠger oder Ÿber eine Internet-
seite, auf Verlangen der Anleger auch als Papierfassung, kostenlos zur Ver-
fŸgung zu stellen.

2) Die aktuelle Fassung der wesentlichen Informationen fŸr den Anleger
ist zusŠtzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft oder der
selbstverwalteten Investmentgesellschaft oder auf einer darŸber erreich-
baren Internetseite zugŠnglich zu machen.

3) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

Art. 84

Information der FMA

1) Die Verwaltungsgesellschaft oder selbstverwaltete Investmentgesell-
schaft hat der FMA fŸr jeden OGAW die wesentlichen Informationen fŸr
den Anleger und alle einschlŠgigen €nderungen zu Ÿbermitteln.

2) Die Regierung regelt das NŠhere, insbesondere Form und Fristen, mit
denen und innerhalb welcher die Pflicht nach Abs. 1 zu erfŸllen ist, mit Ver-
ordnung.
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IX. Allgemeine Verpflichtungen eines OGAWIX. Allgemeine Verpflichtungen eines OGAW

Art. 85

AnteilsrŸcknahme, Anteilsauszahlung und deren Aussetzung

1) Ein OGAW tŠtigt auf Verlangen eines Anlegers die AnteilsrŸcknahme
und -auszahlung.

2) Abweichend von Abs. 1 darf ein OGAW mit Sitz oder Vertrieb in
Liechtenstein die AnteilsrŸcknahme nach Massgabe der konstituierenden
Dokumente oder bei grenzŸberschreitender TŠtigkeit nach den Rechtsvor-
schriften des Aufnahmemitgliedstaats vorlŠufig aussetzen, wenn die Ausset-
zung unbedingt erforderlich und unter BerŸcksichtigung der Anlegerinter-
essen gerechtfertigt ist.

3) Eine vorlŠufige Aussetzung ist der FMA anzuzeigen. Diese Anzeige-
pflicht besteht fŸr einen OGAW mit Sitz in Liechtenstein auch gegenŸber
allen zustŠndigen Behšrden von EWR- Mitgliedstaaten, in denen er seine
Anteile vertreibt.

4) Zum Schutz der Anleger oder des šffentlichen Interesses ist die FMA
berechtigt, von einem OGAW mit Sitz in Liechtenstein die Aussetzung der
AnteilsrŸcknahme zu verlangen.

5) Die Regierung kann das NŠhere Ÿber die AnteilsrŸcknahme nach Abs.
2 und 4 mit Verordnung regeln.

Art. 86

Bewertung

1) Die Bewertung des Vermšgens sowie die Berechnung des Ausgabe-
oder Verkaufspreises und des RŸcknahme- oder Auszahlungspreises der
Anteile richten sich nach den konstituierenden Dokumenten des OGAW.

2) Die Regierung kann mit Verordnung die Bewertung des Vermšgens
sowie die Berechnung des Ausgabe- oder Verkaufspreises und des RŸck-
nahme- oder Auszahlungspreises der Anteile eines OGAW oder einer
bestimmten Art eines OGAW regeln. Abweichend von Art. 5 Abs. 3 Bst.
b, Art. 6 Abs. 3 Bst. b und Art. 7 Abs. 3 Bst. b genŸgt in diesem Fall in
den konstituierenden Dokumenten die Angabe, wo die einschlŠgigen Ver-
ordnungsbestimmungen zu finden sind.
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Art. 87

AusschŸttung und Wiederanlage

1) Die AusschŸttung oder Wiederanlage der ErtrŠge richtet sich nach
den konstituierenden Dokumenten des OGAW.

2) Die Regierung kann mit Verordnung die AusschŸttung und Wieder-
anlage der ErtrŠge regeln.

Art. 88

Zuweisung der Einnahmen aus der Anteilsausgabe zum Vermšgen des
OGAW

Der Gegenwert des Nettoausgabepreises aus der Anteilsausgabe hat dem
Vermšgen des OGAW innerhalb der Ÿblichen Fristen zuzufliessen. Dies
steht der Ausgabe von Gratis-Anteilen nicht entgegen.

Art. 89

Begrenzung der Kreditaufnahme

1) Die Kreditaufnahme durch einen OGAW ist auf vorŸbergehende
Kredite begrenzt, bei denen die Kreditaufnahme 10 % des Vermšgens des
OGAW nicht Ÿberschreitet; die Grenze gilt nicht fŸr den Erwerb von
FremdwŠhrungen durch ein "Back-to-back-Darlehen".

2) Ein OGAW darf Kredite zum Erwerb von Immobilien aufnehmen,
die fŸr die unmittelbare AusŸbung seiner TŠtigkeit unerlŠsslich sind und
sich im Falle von Investmentgesellschaften auf nicht mehr als 10 % ihres
Vermšgens belaufen.

3) Falls ein OGAW Kredite nach Abs. 1 und 2 aufnimmt, dŸrfen diese
Kredite zusammen 15 % seines Vermšgens nicht Ÿbersteigen.

4) †ber Abs. 1 bis 3 hinaus darf ein OGAW keine Kredite aufnehmen.
Gegen dieses Verbot verstossende Abreden binden weder den OGAW noch
die Anleger.

Art. 90

Verbot der KreditgewŠhrung und BŸrgschaft

1) Ein OGAW darf weder Kredite gewŠhren noch Dritten als BŸrge
einstehen. Gegen diese Verbote verstossende Abreden binden weder den
OGAW noch die Anleger.
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2) Abs. 1 steht dem Erwerb von noch nicht voll eingezahlten Finanzin-
strumenten nicht entgegen.

Art. 91

Verbot ungedeckter LeerverkŠufe

FŸr einen OGAW dŸrfen keine AnlagegegenstŠnde verkauft werden, die
im Zeitpunkt des GeschŠftsabschlusses nicht zum Vermšgen des OGAW
gehšren.

Art. 92

Verwaltungskosten

1) Die konstituierenden Dokumente des OGAW regeln die VergŸtung
und Kosten fŸr seine Verwaltung sowie die Art ihrer Berechnung.

2) Sofern es zum Schutz der Anleger und des šffentlichen Interesses
geboten ist, kann die Regierung mit Verordnung regeln, wie die Art, Hšhe
und Berechnung der VergŸtung und Kosten darzustellen und bekanntzu-
machen sind.

X. WirtschaftsprŸferX. WirtschaftsprŸfer

Art. 93

Bestellung des WirtschaftsprŸfers

1) OGAW, Verwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen haben einen
WirtschaftsprŸfer zu bestellen.

2) Der WirtschaftsprŸfer muss Ÿber eine Zulassung nach der Richtlinie
2006/43/EG oder nach dem Gesetz Ÿber WirtschaftsprŸfer und Revisions-
gesellschaften verfŸgen. Im †brigen gilt Art. 129 Abs. 4 und 5.103

3) Der WirtschaftsprŸfer hat sich ausschliesslich der PrŸfungstŠtigkeit
und den unmittelbar damit zusammenhŠngenden GeschŠften zu widmen.
Er darf keine Vermšgensverwaltungen besorgen. Der WirtschaftsprŸfer
muss von dem zu prŸfenden OGAW, der Verwaltungsgesellschaft und der
Verwahrstelle unabhŠngig sein.

4) Die WirtschaftsprŸfer der Verwaltungsgesellschaft, des OGAW sowie
der Verwahrstelle haben das Recht, in Bezug auf die Verwaltungsgesell-
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schaft und die von dieser verwalteten OGAW alle fŸr die PrŸfung notwen-
digen Informationen gegenseitig auszutauschen.104

Art. 94

Pflichten des WirtschaftsprŸfers

1) Vorbehaltlich abweichender Regelungen in diesem Gesetz prŸft der
WirtschaftsprŸfer insbesondere:
a) die fortwŠhrende ErfŸllung der Zulassungsvoraussetzungen;
b) die Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes und der konstituierenden

Dokumente bei der AusŸbung der GeschŠftstŠtigkeit;
c) die Jahresberichte des OGAW, der Verwaltungsgesellschaft und der Ver-

wahrstelle.

2) FŸr die Geheimhaltungspflicht des WirtschaftsprŸfers gilt Art. 25
entsprechend. Davon abweichend sind die WirtschaftsprŸfer des OGAW,
der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle zur Zusammenarbeit
berechtigt und verpflichtet.

3) Der PrŸfungsbericht mit AusfŸhrungen zum Aufsichtsrecht ist spŠ-
testens sechs Monate nach dem Ende des GeschŠftsjahrs gleichzeitig zu
Ÿbermitteln:105

a) der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Verwahrstelle;
b) dem WirtschaftsprŸfer der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Verwahr-

stelle; und
c) der FMA.

4) Die Pflicht nach Abs. 3 endet erst mit dem rechtskrŠftigen Verlust der
Zulassung oder, wenn dieser Zeitpunkt spŠter liegt, mit der Beendigung der
Liquidation.106

5) Der WirtschaftsprŸfer hat bei der PrŸfung des OGAW, der Verwal-
tungsgesellschaft und der Verwahrstelle die PrŸfstandards nach Art. 10a
Abs. 1 des Gesetzes Ÿber die WirtschaftsprŸfer und Revisionsgesellschaften
anzuwenden.107

6) Der WirtschaftsprŸfer haftet fŸr alle Pflichtverletzungen nach den
Vorschriften des PGR Ÿber die AbschlussprŸfung.108

7) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung, insbesondere:109

a) den nŠheren Inhalt des PrŸfungsberichts;
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b) die Frist zur Erstellung und Einreichung des PrŸfungsberichts bei der
FMA.

Art. 95

Anzeigepflichten

1) WirtschaftsprŸfer mŸssen der FMA unverzŸglich alle Tatsachen oder
Entscheidungen anzeigen, von denen sie bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben Kenntnis erhalten haben und die folgende Auswirkungen haben
kšnnen:
a) eine erhebliche Verletzung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften

sowie der konstituierenden Dokumente, welche fŸr die Zulassung oder
die AusŸbung der TŠtigkeit von einem OGAW, einer Verwaltungsge-
sellschaft, Verwahrstelle und anderer an ihrer GeschŠftstŠtigkeit mitwir-
kenden Unternehmen gelten;

b) die Behinderung der TŠtigkeit des OGAW oder einem an seiner
GeschŠftstŠtigkeit mitwirkenden Unternehmen; oder

c) die Versagung oder Nichtabgabe des PrŸfurteils im Rahmen der PrŸfung
des GeschŠftsberichts.110

2) Die Anzeigepflicht nach Abs. 1 besteht auch in Bezug auf Unter-
nehmen, die aus einem KontrollverhŠltnis heraus enge Verbindungen zum
OGAW oder den Unternehmen, die an seiner GeschŠftstŠtigkeit mitwirken,
unterhalten.

3) Zeigt der WirtschaftsprŸfer der FMA in gutem Glauben die in Abs.
1 genannten Tatsachen oder Entscheidungen an, verletzt er dabei keine ver-
tragliche oder gesetzliche Geheimhaltungspflicht. Er ist von jeglicher Haf-
tung fŸr die Anzeige ausgenommen.

4) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.111
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XI. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit innerhalb desXI. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit innerhalb des
EWREWR

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 96

Zahlstellen, Anlegerinformation und Beschwerderechte

1) Verwaltungsgesellschaften oder selbstverwaltete Investmentgesell-
schaften:
a) haben unter Einhaltung des Rechts des jeweiligen Aufnahme- oder Ver-

triebsstaates sicherzustellen, dass die Anleger in allen Vertriebsstaaten
Zahlungen empfangen, den RŸckkauf und die RŸcknahme von Anteilen
veranlassen kšnnen und die vom OGAW bereitgestellten Informationen
erhalten; Anlegerbeschwerden sind zumindest in einer Amtssprache des
Vertriebsstaats entgegenzunehmen und ordnungsgemŠss zu behandeln;

b) stellen sicher, dass die Anlegerrechte nicht dadurch beschrŠnkt sind, dass
nur die Verwaltungsgesellschaft, nicht aber der OGAW in Liechtenstein
zugelassen ist; und

c) haben Informationen auf Antrag der …ffentlichkeit oder der zustŠndigen
Behšrden des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW in allen Vertriebs-
staaten bereitzustellen.

2) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

B. GrenzŸberschreitender Vertrieb von Anteilen eines OGAW im EWRB. GrenzŸberschreitender Vertrieb von Anteilen eines OGAW im EWR

Art. 97

Grundsatz

1) Der Vertrieb von Anteilen einer selbstverwalteten Investmentgesell-
schaft mit Sitz in Liechtenstein oder eines OGAW, der von einer Verwal-
tungsgesellschaft mit Sitz in Liechtenstein verwaltet wird, in einem anderen
EWR-Mitgliedstaat ohne Errichtung einer Zweigniederlassung oder Aus-
Ÿbung weiterer erlaubter TŠtigkeiten nach Art. 14 Abs. 2 unterliegt nur den
Bestimmungen der EWR-Mitgliedstaaten, die Art. 96 bis 102 entsprechen.

2) Der Vertrieb von Anteilen eines OGAW durch eine Verwaltungs-
gesellschaft oder eine selbstverwaltete Investmentgesellschaft mit Sitz in
einem anderen EWR-Mitgliedstaat in Liechtenstein ohne Errichtung einer
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Zweigniederlassung oder AusŸbung weiterer erlaubter TŠtigkeiten nach
Art. 14 Abs. 2 unterliegt nur Art. 96 bis 102.

3) FŸr die Zwecke dieses Abschnitts schliesst ein OGAW die dazugehš-
rigen Teilfonds ein.

Art. 98

FMA als Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde: Vertriebsanzeige

1) Ein OGAW mit Sitz in Liechtenstein, der seine Anteile in anderen
EWR-Mitgliedstaaten vertreiben mšchte, zeigt dies der FMA im Voraus
an. Die Anzeige gibt die ModalitŠten des Vertriebs der OGAW-Anteile im
jeweiligen Vertriebsstaat und die betroffenen Anteilsklassen an. Eine Ver-
waltungsgesellschaft hat darauf hinzuweisen, dass der OGAW von ihr ver-
trieben wird.

2) Der OGAW hat der Vertriebsanzeige folgende Unterlagen, erforder-
lichenfalls zusammen mit einer †bersetzung entsprechend Art. 100 Abs. 2,
beizufŸgen:
a) die konstituierenden Dokumente, den Prospekt sowie den letzten Jahres-

und Halbjahresbericht nach Art. 71 bis 77;
b) die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger nach Art. 80 bis 84.

3) Die FMA prŸft, ob die vom OGAW nach Abs. 1 und 2 bereitge-
stellten Unterlagen vollstŠndig sind. Sie:
a) fŸgt den Unterlagen nach Abs. 1 und 2 eine Bescheinigung bei, der

zufolge der OGAW die in diesem Gesetz festgelegten Bedingungen
erfŸllt;

b) Ÿbermittelt die Unterlagen den zustŠndigen Behšrden des Vertriebs-
staates in elektronischer Form spŠtestens drei Arbeitstage nach Eingang
des Anzeigeschreibens und der vollstŠndigen Unterlagen nach Abs. 2;
diese Frist kann durch begrŸndete Mitteilung an den OGAW auf bis zu
zehn Arbeitstage verlŠngert werden; und

c) unterrichtet den OGAW unmittelbar Ÿber die †bermittlung der Anzeige
an die Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde.

4) Die Anzeige nach Abs. 1 und die Bescheinigung der FMA nach Abs.
3 sind in englischer Sprache abzufassen, soweit die FMA und der Vertriebs-
staat nicht vereinbaren, dass sie in deutscher oder einer von den zustŠn-
digen Behšrden beider EWR-Mitgliedstaaten gebilligten Sprache bereitge-
stellt werden.
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5) Der OGAW kann seine Anteile nach der Unterrichtung durch die
FMA nach Abs. 3 Bst. c im Aufnahmemitgliedstaat vertreiben.

6) Der OGAW hat die in Abs. 1 und 2 genannten Unterlagen und
soweit erforderlich die †bersetzungen auf dem neuesten Stand zu halten.
Der OGAW teilt den Aufnahmemitgliedstaatsbehšrden jede €nderung mit
und gibt bekannt, wo diese Unterlagen in elektronischer Form verfŸgbar
sind. Bei einer €nderung der ModalitŠten des Vertriebs oder der vertrie-
benen Anteilsklassen nach Abs. 1 teilt der OGAW diese den Aufnahmemit-
gliedstaatsbehšrden vor deren Umsetzung schriftlich mit.

Art. 99

FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde: Vertriebsanzeige

1) Ist die FMA Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde:
a) akzeptiert sie die †bermittlung der Art. 98 Abs. 3 entsprechenden Unter-

lagen durch die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrden in elektronischer
Form;

b) veranlasst sie die elektronische Archivierung und den kostenlosen elek-
tronischen Abruf.

2) Im †brigen verlangt sie im Rahmen des in Art. 98 beschriebenen
Anzeigeverfahrens keine zusŠtzlichen Unterlagen, Zertifikate oder Infor-
mationen.

3) Nach Eingang der Anzeige durch die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde
entsprechend Art. 98 Abs. 3 Bst. c darf der OGAW seine Anteile in Liech-
tenstein vertreiben.

4) Der OGAW unterrichtet die FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbe-
hšrde Ÿber jede €nderung:
a) der Unterlagen nach Art. 98 Abs. 3 und deren elektronische Bezugs-

quelle;
b) der im Anzeigeschreiben entsprechend Art. 98 Abs. 1 mitgeteilten Moda-

litŠten des Vertriebs oder der vertriebenen Anteilsklassen vor deren
Umsetzung.
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Art. 100

Anlegerinformation im Aufnahmestaat

1) Ein OGAW stellt den Anlegern in Liechtenstein alle Informationen
und Unterlagen, die er den Anlegern im Herkunftsmitgliedstaat zur VerfŸ-
gung stellen muss, in Einklang mit diesem Gesetz zur VerfŸgung.

2) FŸr die ErfŸllung der Pflicht nach Abs. 1 sind:
a) die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger in die deutsche oder eine

von der FMA akzeptierte Sprache zu Ÿbersetzen;
b) andere Informationen oder Unterlagen nach Wahl des OGAW in die

deutsche, eine von der FMA akzeptierte oder die englische Sprache zu
Ÿbersetzen.

3) Die †bersetzungen von Informationen und/oder Unterlagen nach
Abs. 2 sind unter der Verantwortung des OGAW zu erstellen und haben
den Inhalt der ursprŸnglichen Informationen getreu wiederzugeben.

4) Abs. 1 bis 3 gelten sinngemŠss fŸr €nderungen.

5) Die HŠufigkeit der Veršffentlichung der Ausgabe-, Verkaufs-, Wie-
derverkaufs- oder RŸcknahmepreise fŸr die Anteile eines OGAW bestimmt
sich nach dem Recht des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW.

Art. 101

Rechtsformbezeichnung

Werden Anteile von OGAW grenzŸberschreitend in Liechtenstein ver-
trieben, dŸrfen OGAW denselben Hinweis auf ihre Rechtsform wie in
ihrem Herkunftsmitgliedstaat verwenden.

Art. 102

AusfŸhrungsbestimmungen

1) Das NŠhere bestimmt sich nach Art. 1 bis 5 der Kommissions-Ver-
ordnung (EU) Nr. 584/2010.

2) Im †brigen regelt die Regierung das NŠhere zu den Art. 97 bis 101
mit Verordnung, insbesondere:
a) die elektronische ZugŠnglichkeit der fŸr den grenzŸberschreitenden Ver-

trieb in Liechtenstein einschlŠgigen Rechtsvorschriften im Einklang mit
Art. 30 der Kommissions-Richtlinie 2010/44/EU;

b) die Form der Vertriebsanzeige des OGAW nach Art. 98 Abs. 1 und 2;
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c) die Form der an den OGAW gerichteten Mitteilungen und Unterrich-
tungen durch die FMA nach Art. 98 Abs. 3;

d) den elektronischen Zugang der Aufnahmemitgliedstaatsbehšrden zu den
Unterlagen der FMA nach Art. 98 Abs. 3 und 4 im Einklang mit Art. 31
der Kommissions-Richtlinie 2010/44/EU;

e) die Form und den elektronischen Zugang von Aktualisierungen und
€nderungen nach Art. 99 Abs. 4 im Einklang mit Art. 32 der
Kommissions-Richtlinie 2010/44/EU; und

f) die Einbindung der FMA in EWR-weite elektronische Datenverarbei-
tungs- und Zentralspeichersysteme zur Erleichterung des Austausches
der nach Art. 98 und 99 erforderlichen Unterlagen und Informationen
im Einklang mit Art. 33 der Kommissions-Richtlinie 2010/44/EU;

g) die Bedingungen fŸr den durch liechtensteinische Banken und Wertpa-
pierfirmen nicht ans Publikum gerichteten Vertrieb von zugelassenen
OGAW aus anderen EWR-Mitgliedstaaten in Liechtenstein (Private
Placement).112

C. Sonstige grenzŸberschreitende TŠtigkeitC. Sonstige grenzŸberschreitende TŠtigkeit

Art. 103

Erstnotifizierung fŸr Zweigniederlassung

1) Verwaltungsgesellschaften eines OGAW, die beabsichtigen, im
Hoheitsgebiet eines anderen EWR-Mitgliedstaats eine Zweigniederlassung
fŸr die AusŸbung zugelassener TŠtigkeiten zu errichten, mŸssen die Bedin-
gungen der Abschnitte A und B des Kapitels III erfŸllen.

2) Die Absicht nach Abs. 1 ist der FMA anzuzeigen. Zusammen mit der
Anzeige sind folgende Angaben und Unterlagen vorzulegen:
a) die Bezeichnung des EWR-Mitgliedstaats, in dem eine Zweigniederlas-

sung errichtet werden soll;
b) ein GeschŠftsplan mit den geplanten TŠtigkeiten, der Organisations-

struktur der Zweigniederlassung, den praktizierten Risikomanagement-
verfahren und den Massnahmen zugunsten der im Aufnahmemitglied-
staat ansŠssigen Anleger nach Art. 96;

c) die Anschrift, unter der im Aufnahmemitgliedstaat Unterlagen angefor-
dert werden kšnnen;

d) die Namen der GeschŠftsfŸhrer der Zweigniederlassung.
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3) Bestehen nach Ansicht der FMA keine Zweifel an der Angemessen-
heit der Verwaltungsstruktur oder Finanzlage, Ÿbermittelt die FMA binnen
zehn Arbeitstagen nach Zugang der vollstŠndigen Unterlagen nach Abs. 2
diese den Aufnahmemitgliedstaatsbehšrden und teilt dies der Verwaltungs-
gesellschaft unter Angabe des †bermittlungsdatums mit. Die †bermitt-
lungsfrist kann durch begrŸndete Mitteilung auf bis zu zwei Monate ver-
lŠngert werden, soweit dies zum Schutz der Anleger oder des šffentlichen
Interesses erforderlich ist. Der †bermittlung sind beizufŸgen:
a) Einzelheiten zu EntschŠdigungssystemen, die den Schutz der Anleger

sicherstellen sollen;
b) wenn die Verwaltungsgesellschaft die gemeinsame Portfolioverwaltung

in einem anderen EWR-Mitgliedstaat ausŸben mšchte, eine Bescheini-
gung darŸber, dass die Verwaltungsgesellschaft die dafŸr erforderliche
Zulassung nach diesem Gesetz erhalten hat sowie eine Beschreibung des
Umfangs der Zulassung der Verwaltungsgesellschaft und Einzelheiten in
Bezug auf BeschrŠnkungen der Arten von OGAW, fŸr deren Verwal-
tung die Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung erhalten hat.

4) Bei Zweifeln an der Angemessenheit der Verwaltungsstruktur oder
Finanzlage lehnt die FMA die †bermittlung ab. Die Ablehnung ist unver-
zŸglich, spŠtestens binnen zwei Monaten nach Zugang der vollstŠndigen
Unterlagen zu begrŸnden. Im Fall der UntŠtigkeit gilt Art. 141 Abs. 2 und
3 entsprechend.

5) Die Verwaltungsgesellschaft darf ihre Zweigniederlassung erst
errichten und ihre TŠtigkeit aufnehmen, wenn ihr eine Mitteilung der Auf-
nahmemitgliedstaatsbehšrde Ÿber die Meldepflichten und anzuwendenden
Bestimmungen zugegangen ist oder, sofern sich diese nicht Šussert, seit der
†bermittlung der Angaben durch die FMA nach Abs. 3 zwei Monate ver-
gangen sind.

6) Das NŠhere regelt die Regierung mit Verordnung.

Art. 104

€nderung der Notifizierung fŸr die Zweigniederlassung

1) Im Falle einer €nderung der nach Art. 103 Abs. 2 Bst. b, c oder d
Ÿbermittelten Angaben teilt die Verwaltungsgesellschaft mindestens einen
Monat vor Wirksamwerden der €nderung diese der FMA und den Auf-
nahmemitgliedstaatsbehšrden schriftlich mit.
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2) Die FMA aktualisiert erforderlichenfalls ihre Entscheidungen und
Anordnungen und informiert darŸber die Aufnahmemitgliedstaatsbe-
hšrden. Art. 103 Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend.

3) Soweit durch tatsŠchliche oder rechtliche VerŠnderungen geboten,
aktualisiert die FMA ihre:
a) Entscheidung nach Art. 103 Abs. 3;
b) Angaben nach Art. 103 Abs. 3 Bst. a zu EntschŠdigungssystemen, die den

Schutz der Anleger sicherstellen sollen;
c) in der Bescheinigung nach Art. 103 Abs. 3 Bst. b enthaltenen Informa-

tionen;

und teilt jede €nderung den Aufnahmemitgliedstaatsbehšrden mit.

Art. 105

Erstnotifizierung fŸr grenzŸberschreitenden Dienstleistungsverkehr

1) Eine Verwaltungsgesellschaft, die TŠtigkeiten, fŸr die sie eine Zulas-
sung erhalten hat, erstmals in einem anderen EWR-Mitgliedstaat im Wege
des grenzŸberschreitenden Dienstleistungsverkehrs ausŸben mšchte, Ÿber-
mittelt der FMA die folgenden Angaben und Unterlagen:
a) die Bezeichnung des EWR-Mitgliedstaats, in dem die TŠtigkeit im Wege

des grenzŸberschreitenden Dienstleistungsverkehrs ausgeŸbt werden
soll;

b) einen GeschŠftsplan mit den geplanten TŠtigkeiten, den praktizierten
Risikomanagementverfahren und den Massnahmen zugunsten der im
Aufnahmemitgliedstaat ansŠssigen Anleger.

2) Die FMA Ÿbermittelt innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Zugang
der vollstŠndigen Unterlagen nach Abs. 1 diese den Aufnahmemitglied-
staatsbehšrden und teilt dies der Verwaltungsgesellschaft unter Angabe des
†bermittlungsdatums mit. Die Frist kann durch begrŸndete Mitteilung auf
bis zu einen Monat verlŠngert werden, soweit dies zum Schutz der Anleger
oder des šffentlichen Interesses geboten ist. Der †bermittlung sind beizu-
fŸgen:
a) erforderlichenfalls Einzelheiten zu Anleger-EntschŠdigungssystemen;
b) wenn die inlŠndische Verwaltungsgesellschaft die gemeinsame Portfo-

lioverwaltung in einem anderen EWR-Mitgliedstaat ausŸben mšchte,
eine Bescheinigung darŸber, dass die Verwaltungsgesellschaft die dafŸr
erforderliche Zulassung nach diesem Gesetz erhalten hat, sowie eine
Beschreibung des Umfangs der Zulassung der Verwaltungsgesellschaft
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und Einzelheiten in Bezug auf BeschrŠnkungen der Anlagen des
OGAW, fŸr deren Verwaltung die Verwaltungsgesellschaft eine Zulas-
sung erhalten hat.

3) Die Verwaltungsgesellschaft darf ihre TŠtigkeit unmittelbar nach
Unterrichtung der Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde durch die FMA auf-
nehmen. Art. 112 zur grenzŸberschreitenden gemeinsamen Portfoliover-
waltung eines OGAW und Art. 99 zum grenzŸberschreitenden Vertrieb
bleiben unberŸhrt.

4) Die Verwaltungsgesellschaft hat bei ihrer TŠtigkeit im Wege des
grenzŸberschreitenden Verkehrs die Wohlverhaltensregeln nach Art. 20
einzuhalten. Die FMA hat die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln nach
Art. 20 zu Ÿberwachen.

5) Das NŠhere regelt die Regierung mit Verordnung.

Art. 106

€nderung der Notifizierung fŸr grenzŸberschreitenden Dienstleistungs-
verkehr

1) Im Falle einer €nderung des Inhalts der nach Art. 105 Abs. 1 Bst.
b Ÿbermittelten Angaben teilt die Verwaltungsgesellschaft diese €nderung
vor deren Vornahme der FMA und den Aufnahmemitgliedstaatsbehšrden
schriftlich mit.

2) Die FMA aktualisiert die in der Bescheinigung nach Art. 105 Abs. 2
Bst. b enthaltenen Informationen und unterrichtet die Aufnahmemitglied-
staatsbehšrden Ÿber jede €nderung des Umfangs der Zulassung oder der
Einzelheiten in Bezug auf BeschrŠnkungen der Arten von OGAW, fŸr die
die Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung erhalten hat.

Art. 107

FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde: Aufnahme der TŠtigkeit

1) Eine in einem anderen EWR-Mitgliedstaat zugelassene Verwaltungs-
gesellschaft darf die durch ihre Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde entspre-
chend Art. 14 erlaubten TŠtigkeiten in Liechtenstein ohne Zulassung durch
die FMA Ÿber eine inlŠndische Zweigniederlassung oder im Rahmen des
grenzŸberschreitenden Dienstleistungsverkehrs ausŸben, wenn die Her-
kunftsmitgliedstaatsbehšrde der FMA die Absicht zur Errichtung einer
Zweigniederlassung entsprechend Art. 103 oder zur TŠtigkeit im Wege
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des grenzŸberschreitenden Dienstleistungsverkehrs entsprechend Art. 105
angezeigt hat.

2) Die FMA hat der Verwaltungsgesellschaft, die eine Zweigniederlas-
sung in Liechtenstein errichtet, innerhalb von zwei Monaten nach Ein-
gang der Anzeige nach Abs. 1 die der FMA gegenŸber bestehenden Mel-
depflichten und die fŸr ihre TŠtigkeit massgeblichen Bestimmungen dieses
Gesetzes mitzuteilen. Nach Eingang der Mitteilung spŠtestens nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist, kann die Zweigniederlassung errichtet werden
und ihre TŠtigkeit aufnehmen.

3) Die Verwaltungsgesellschaft, die in Liechtenstein im Wege des grenz-
Ÿberschreitenden Dienstleistungsverkehrs tŠtig werden mšchte, kann ihre
TŠtigkeit unmittelbar nach Zugang der Anzeige nach Abs. 1 aufnehmen.
Die FMA hat ihr die der FMA gegenŸber bestehenden Meldepflichten und
die fŸr die der TŠtigkeit der Verwaltungsgesellschaft massgeblichen Bestim-
mungen dieses Gesetzes mitzuteilen.

4) Ein inlŠndischer OGAW darf von einer Verwaltungsgesellschaft mit
Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat verwaltet werden. ZusŠtzlich zu
Abs. 1 bis 3 gelten die Art. 110 bis 113.

Art. 108

FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde: Folgepflichten fŸr inlŠndische
Zweigniederlassungen

1) Die Verwaltungsgesellschaft, die Ÿber eine Zweigniederlassung in
Liechtenstein tŠtig wird, hat die Wohlverhaltenspflichten nach Art. 20 ein-
zuhalten. Die FMA Ÿberwacht deren Einhaltung.

2) Zweigniederlassungen von Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in
einem EWR-Mitgliedstaat dŸrfen nicht schlechter gestellt werden, als solche
von Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat.

3) Mindestens einen Monat vor €nderungen des GeschŠftsplans, der
Anschrift der Verwaltungsgesellschaft in Liechtenstein oder der Namen
der GeschŠftsfŸhrer der Zweigniederlassung teilt die Verwaltungsgesell-
schaft diese der FMA mit. Sind infolge einer solchen Mitteilung oder einer
Aktualisierung der Angaben der Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde entspre-
chend Art. 104 Abs. 2 und 3 andere Vorschriften fŸr die grenzŸberschrei-
tende TŠtigkeit massgeblich, teilt die FMA dieser die weiteren ihr gegenŸber
bestehenden Meldepflichten und die fŸr die TŠtigkeit der Verwaltungsge-
sellschaft massgeblichen Bestimmungen dieses Gesetzes mit.
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Art. 109

FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde: Folgepflichten fŸr grenzŸber-
schreitenden Dienstleistungsverkehr

1) €nderungen des GeschŠftsplans teilt die Verwaltungsgesellschaft der
FMA vor deren Wirksamwerden schriftlich mit.

2) Sind wegen einer Mitteilung nach Abs. 1 oder infolge einer Aktua-
lisierung der Angaben der Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde entsprechend
Art. 106 Abs. 2 andere Vorschriften fŸr die grenzŸberschreitende TŠtigkeit
massgeblich, teilt die FMA die weiteren ihr gegenŸber bestehenden Melde-
pflichten und die fŸr die der TŠtigkeit der Verwaltungsgesellschaft massgeb-
lichen Bestimmungen dieses Gesetzes mit.

D. Gemeinsame PortfolioverwaltungD. Gemeinsame Portfolioverwaltung

Art. 110

Anwendbares Recht

1) FŸr die grenzŸberschreitende gemeinsame Portfolioverwaltung der
Verwaltungsgesellschaft ist eine Erstnotifizierung gemŠss Art. 103 bis 109
erforderlich. Des Weiteren gelten die Bestimmungen dieses Abschnittes.

2) Auf die Organisation der Verwaltungsgesellschaft ist das Recht des
Herkunftsmitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft anzuwenden, insbe-
sondere die Bestimmungen:
a) zu den †bertragungsvereinbarungen;
b) zum Risikomanagementverfahren;
c) zum Aufsichts- und †berwachungsrecht;
d) zum Verfahren zur Erkennung, Vermeidung und angemessenen Behand-

lung von Interessenkonflikten;
e) zu den Offenlegungspflichten.

3) Betreffend die GrŸndung und die GeschŠftstŠtigkeit des OGAW ist
das Recht des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW anzuwenden, insbeson-
dere die Bestimmungen:
a) zur Zulassung;
b) zur Ausgabe und VerŠusserung von Anteilen;
c) zur Anlagepolitik und zu den BeschrŠnkungen einschliesslich der Berech-

nung des gesamten Kreditrisikos und der Verschuldung;
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d) zu den BeschrŠnkungen in Bezug auf Kreditaufnahme, KreditgewŠhrung
und LeerverkŠufe;

e) zur Bewertung der Vermšgenswerte und der RechnungsfŸhrung;
f) zur Berechnung des Ausgabepreises und/oder des Auszahlungspreises

sowie fŸr den Fall fehlerhafter Berechnungen des Nettobestandswerts
und fŸr entsprechende EntschŠdigungen der Anleger;

g) zur AusschŸttung oder Wiederanlage der ErtrŠge;
h) zur Offenlegungs- und Berichtspflicht des OGAW einschliesslich des

Prospekts, der wesentlichen Informationen fŸr die Anleger und der
regelmŠssigen Berichte;

i) zu den ModalitŠten des Vertriebes;
k) zur Beziehung zu den Anlegern;
l) zur Verschmelzung und Umstrukturierung des OGAW;
m) zur Auflšsung und Liquidation des OGAW;
n) gegebenenfalls zum Inhalt des Verzeichnisses der Anteilsinhaber;
o) zu den GebŸhren fŸr Zulassung und Aufsicht;
p) zur AusŸbung der Stimmrechte der Anleger und weiterer Rechte der

Anleger im Zusammenhang mit den Bst. a bis m.

4) Die Verwaltungsgesellschaft hat den in den konstituierenden Doku-
menten und im Prospekt des OGAW enthaltenen Verpflichtungen nach-
zukommen. Diese Verpflichtungen mŸssen dem nach Abs. 2 und 3 jeweils
anzuwendenden Recht entsprechen.

5) Die Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich fŸr sŠmtliche Verein-
barungen und die Organisation zur ErfŸllung der Bestimmungen in Bezug
auf die GrŸndung und die Arbeitsweise des OGAW und der in den kon-
stituierenden Dokumenten und im Prospekt enthaltenen Verpflichtungen.
Sie hat die ModalitŠten und Organisation so zu gestalten, dass sie den Ver-
pflichtungen und Bestimmungen im Zusammenhang mit der GrŸndung und
der Arbeitsweise aller von ihr verwalteten OGAW nachkommen kann.

6) Ist die FMA Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwaltungsgesell-
schaft, Ÿberwacht sie die Einhaltung der Vorschriften nach Abs. 2 und 5. Ist
die FMA Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des OGAW, Ÿberwacht sie die
Einhaltung der Vorschriften nach Abs. 3 und 4.

7) Die Regierung legt durch Verordnung fest, welche Vorschriften den
Vorgaben von Abs. 2 bis 5 entsprechen.
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8) Eine in einem EWR-Mitgliedstaat zugelassene Verwaltungsgesell-
schaft, die die gemeinsame Portfolioverwaltung eines inlŠndischen OGAW
betreibt, darf, ausser in den gesetzlich vorgesehenen FŠllen, weder rechtlich
noch tatsŠchlich zusŠtzlichen Anforderungen unterworfen werden.

Art. 111113

Aufgehoben

Art. 112

Zulassung durch FMA als Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des OGAW

1) Eine Verwaltungsgesellschaft, die die grenzŸberschreitende gemein-
same Portfolioverwaltung beabsichtigt, legt der Herkunftsmitgliedstaatsbe-
hšrde des OGAW folgende Unterlagen vor:
a) der schriftliche Vertrag mit der Verwahrstelle entsprechend Art. 32 Abs.

1;114

b) Angaben Ÿber die AufgabenŸbertragung mit Bezug auf die gemeinsame
Portfolioverwaltung entsprechend Art. 22.

2) Nachfolgende €nderungen sind in gleicher Weise mitzuteilen. Ver-
waltet die Verwaltungsgesellschaft in Liechtenstein andere OGAW der glei-
chen Art, reicht der Hinweis auf die bereits vorgelegten Unterlagen aus.

3) Soweit fŸr die Einhaltung der ihrer Aufsicht unterliegenden Vor-
schriften erforderlich, fordert die FMA von der Herkunftsmitgliedstaats-
behšrde der Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen zu den Unter-
lagen nach Abs. 1 sowie darŸber an, inwieweit die Art des zu verwaltenden
OGAW in den Geltungsbereich der Zulassung der Verwaltungsgesellschaft
fŠllt.

4) Die FMA hat die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwaltungs-
gesellschaft vor Ablehnung eines Antrags zu konsultieren. Sie darf den
Antrag der Verwaltungsgesellschaft nur ablehnen, wenn:
a) die Verwaltungsgesellschaft den nach Art. 110 Abs. 6 von der FMA zu

Ÿberwachenden Bestimmungen nicht entspricht;
b) die Verwaltungsgesellschaft von ihrer Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde

keine Zulassung zur Verwaltung der Art von OGAW, fŸr die eine Zulas-
sung vor der FMA beantragt wird, erhalten hat; oder

c) die Verwaltungsgesellschaft die Unterlagen nach Abs. 1 nicht eingereicht
hat.
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5) Die Verwaltungsgesellschaft teilt der FMA alle sachlichen €nde-
rungen an den Unterlagen nach Abs. 1 mit.

6) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 113

FMA als Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwaltungsgesellschaft

Ist die FMA Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwaltungsgesell-
schaft, hat sie rechtmŠssige Informationsbegehren der Herkunftsmitglied-
staatsbehšrde des OGAW entsprechend Art. 112 Abs. 3 binnen zehn
Arbeitstagen zu beantworten.

E. Informationsaustausch und Kooperation der zustŠndigen Behšrden derE. Informationsaustausch und Kooperation der zustŠndigen Behšrden der
EWR-Mitgliedstaaten bei Sanktionen und AnlegerschutzEWR-Mitgliedstaaten bei Sanktionen und Anlegerschutz

Art. 114

FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde: InformationsŸbermittlung

1) Die Regierung kann mit Verordnung bestimmen oder die FMA
ermŠchtigen zu bestimmen, dass die Verwaltungsgesellschaften:
a) mit Zweigniederlassungen in Liechtenstein fŸr statistische Zwecke der

FMA in regelmŠssigen AbstŠnden Bericht Ÿber ihre in Liechtenstein aus-
geŸbten TŠtigkeiten zu erstatten haben; und/oder

b) mit Zweigniederlassungen in Liechtenstein oder solche, die im Rahmen
des freien Dienstleistungsverkehrs tŠtig sind, die Angaben machen, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu
Ÿberwachen, fŸr deren †berwachung Liechtenstein als Aufnahmemit-
gliedstaat zustŠndig ist.

2) Die Anforderungen nach Abs. 1 dŸrfen nicht strenger sein als die
Anforderungen fŸr Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in Liechtenstein zur
†berwachung derselben Vorschriften.

Art. 115

FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde: Behšrdenkooperation bei
Sanktionen und Anlegerschutz

1) Stellt die FMA fest, dass eine Verwaltungsgesellschaft gegen eine ihrer
Aufsicht unterliegende Bestimmung verstšsst, fordert sie die Verwaltungs-
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gesellschaft zur Beendigung des Verstosses auf und unterrichtet die Her-
kunftsmitgliedstaatsbehšrde.

2) Weigert sich die Verwaltungsgesellschaft der FMA die nach Art. 114
in ihre ZustŠndigkeit fallenden Informationen zukommen zu lassen oder
unternimmt sie nicht die erforderlichen Schritte, um den Verstoss nach Abs.
1 zu beenden, setzt die FMA die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrden davon in
Kenntnis.

3) Im Fall eines andauernden Verstosses trotz der von der Herkunftsmit-
gliedstaatsbehšrde getroffenen oder infolge unzureichender oder fehlender
Massnahmen darf die FMA nach Unterrichtung der Herkunftsmitglied-
staatsbehšrde im Rahmen ihrer allgemeinen Befugnisse geeignete Mass-
nahmen ergreifen, um weitere Verstšsse zu verhindern oder zu ahnden
und zu diesem Zweck neue GeschŠfte in Liechtenstein untersagen. Handelt
es sich bei der in Liechtenstein erbrachten Dienstleistung um die Verwal-
tung eines OGAW, kann die FMA die Einstellung der Verwaltung dieses
OGAW verfŸgen.

3a) FŸr den Fall, dass die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwal-
tungsgesellschaft nach ihrem DafŸrhalten nicht in angemessener Weise tŠtig
geworden ist, kann die FMA die ESMA Ÿber den Sachverhalt in Kenntnis
setzen.115

4) Wird im Fall der grenzŸberschreitenden gemeinsamen Portfoliover-
waltung die FMA von der Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwal-
tungsgesellschaft konsultiert, um der Verwaltungsgesellschaft die Zulassung
zu entziehen, trifft die FMA geeignete Massnahmen zur Wahrung der Anle-
gerinteressen. Die FMA kann zu diesem Zweck der Verwaltungsgesellschaft
neue GeschŠfte in Liechtenstein untersagen.

5) In dringenden FŠllen kann die FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbe-
hšrde vor Einleitung der Massnahmen nach Abs. 2 bis 3a Sicherungsmass-
nahmen zum Schutz der Anleger oder sonstiger DienstleistungsempfŠnger
ergreifen. Sie hat die EFTA-†berwachungsbehšrde, die ESMA und die
zustŠndigen Behšrden der anderen betroffenen EWR-Mitgliedstaaten von
solchen Massnahmen so frŸh wie mšglich zu unterrichten.116

Art. 116

FMA als Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde: Behšrdenkooperation der
EWR-Mitgliedstaaten bei Sanktionen und Anlegerschutz

1) Wird die FMA von einer Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde entspre-
chend Art. 115 Abs. 2 in Kenntnis gesetzt, trifft sie unverzŸglich alle geeig-
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neten Massnahmen zur Durchsetzung der dem Aufnahmemitgliedstaat
zustehenden InformationsansprŸche bzw. zur Beendigung des Verstosses.
Die FMA teilt die Art dieser Massnahmen der Aufnahmemitgliedstaatsbe-
hšrde mit.

2) Ist eine Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in Liechtenstein entspre-
chend Art. 115 Abs. 3 Adressat von Massnahmen der Aufnahmemitglied-
staatsbehšrde, Ÿbernimmt die FMA fŸr die Aufnahmemitgliedstaatsbe-
hšrde die Zustellung von Amts wegen innerhalb Liechtensteins, sofern
andere Arten der Zustellung scheitern.

3) Im Fall der grenzŸberschreitenden gemeinsamen Portfolioverwaltung
konsultiert die FMA die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des OGAW,
bevor sie der Verwaltungsgesellschaft die Zulassung entzieht.

Art. 117

Mitteilung an die ESMA und EFTA-†berwachungsbehšrde117

Die FMA teilt der ESMA und der EFTA-†berwachungsbehšrde die
Anzahl und die Art der FŠlle mit, in denen sie:118

a) als Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwaltungsgesellschaft die Erst-
notifizierung der Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde zu Zwecken der
Errichtung einer Zweigniederlassung nach Art. 103 oder als Herkunfts-
mitgliedstaatsbehšrde des OGAW einen Antrag einer Verwaltungsge-
sellschaft mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat auf grenzŸber-
schreitende gemeinsame Portfolioverwaltung nach Art. 112 abgelehnt
hat;

b) Massnahmen als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde gegen eine Verwal-
tungsgesellschaft nach Art. 115 Abs. 3 getroffen hat.

F. AufsichtF. Aufsicht

Art. 118

ZustŠndigkeit, Mitteilungspflichten

1) Die FMA ist als Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwaltungs-
gesellschaft befugt, bei Verletzung des die Verwaltungsgesellschaft betref-
fenden Rechts Massnahmen gegen die Verwaltungsgesellschaft zu ergreifen.

2) Die FMA ist als Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde eines OGAW
befugt, gegen diesen OGAW bei Verletzung des den OGAW betreffenden
Rechts sowie der konstituierenden Dokumente Massnahmen zu ergreifen.
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Sie hat jede Entscheidung Ÿber die Entziehung der Zulassung des OGAW,
jede andere schwerwiegende Massnahme und jede ihm auferlegte Ausset-
zung der Anteilsausgabe oder -rŸcknahme allen Aufnahmemitgliedstaats-
behšrden des OGAW und bei grenzŸberschreitender gemeinsamer Portfo-
lioverwaltung der Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwaltungsgesell-
schaft unverzŸglich mitzuteilen.

3) Die FMA ist als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde eines OGAW
befugt, gegen diesen OGAW bei Verletzung der Art. 96 und 100 Mass-
nahmen zu ergreifen.

4) Ist die FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde eines OGAW nicht
nach Abs. 3 zustŠndig, hat sie ihr bekannte Tatsachen, die auf Verstšsse
des OGAW gegen Verpflichtungen aus der Richtlinie 2009/65/EG hin-
weisen, der Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des OGAW mitzuteilen. Bei
nachhaltiger Verletzung der Interessen der Anleger des Aufnahmemitglied-
staats ist die FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde befugt, nach Unter-
richtung der Herkunftsmitgliedstaatsbehšrden des OGAW alle angemes-
senen Massnahmen zum Schutz der Anleger im Aufnahmemitgliedstaat zu
treffen, einschliesslich der Untersagung der weiteren Anteilsvermarktung
im Aufnahmemitgliedstaat. Sie hat die EFTA-†berwachungsbehšrde und
die ESMA unverzŸglich Ÿber jede derartige Massnahme zu unterrichten.119

5) Die FMA unterstŸtzt die Zustellung von SchriftstŸcken der zustŠn-
digen Behšrden fŸr Massnahmen nach diesem Artikel in Liechtenstein und
veranlasst die Zustellung innerhalb Liechtensteins notfalls im eigenen
Namen.

Art. 119

Kooperationspflicht der FMA bei grenzŸberschreitender TŠtigkeit

1) Bei grenzŸberschreitender TŠtigkeit der Verwaltungsgesellschaft
kooperieren die zustŠndigen Behšrden aller betroffenen EWR-Mitglied-
staaten. Die FMA stellt auf Anfrage alle die †berwachung der Verwal-
tungsgesellschaft erleichternden Informationen zur VerfŸgung, insbeson-
dere zur Verwaltung und den EigentumsverhŠltnissen dieser Verwaltungs-
gesellschaft. Die FMA als Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwal-
tungsgesellschaft erleichtert die Erhebung der Angaben, die erforderlich
sind, um die Einhaltung der fŸr die Verwaltungsgesellschaft massgeblichen
Bestimmungen des Aufnahmemitgliedstaats zu Ÿberwachen.

2) Soweit es fŸr die AusŸbung der Aufsichtsbefugnisse des Herkunfts-
mitgliedstaats erforderlich ist, unterrichten die Aufnahmemitgliedstaatsbe-
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hšrden die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwaltungsgesellschaft
Ÿber alle nach Art. 115 ergriffenen Massnahmen, Sanktionen oder TŠtig-
keitsbeschrŠnkungen.

3) Die FMA als Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwaltungsge-
sellschaft teilt der Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des OGAW unverzŸg-
lich Probleme der Verwaltungsgesellschaft mit, die deren FŠhigkeit zur
ErfŸllung ihrer Aufgaben in Bezug auf den OGAW erheblich beeinflussen
kšnnen. Zudem teilt sie alle Verstšsse gegen die Verpflichtungen der Ver-
waltungsgesellschaft nach Art. 13 bis 28, Art. 96 und Art. 103 bis 117 mit.

4) Die FMA als Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des OGAW teilt der
Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwaltungsgesellschaft unverzŸglich
Probleme des OGAW mit, die die FŠhigkeit der Verwaltungsgesellschaft
zur ErfŸllung ihrer Aufgaben und zur Einhaltung von Bestimmungen der
Richtlinie 2009/65/EG beeinflussen kšnnen, die in die Verantwortung des
Herkunftsmitgliedstaats des OGAW fallen.

Art. 120

†berprŸfungsrecht auslŠndischer Behšrden bei Zweigniederlassung in
Liechtenstein

1) †bt eine Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in einem anderen EWR-
Mitgliedstaat ihre TŠtigkeit in Liechtenstein Ÿber eine Zweigniederlassung
aus, ist die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der Verwaltungsgesellschaft
nach Unterrichtung der FMA befugt, die Angaben nach Art. 119 selbst oder
durch zu diesem Zweck benannte Beauftragte vor Ort zu ŸberprŸfen.

2) Das Recht der FMA, vor Ort †berprŸfungen dieser Zweigniederlas-
sung vorzunehmen, bleibt unberŸhrt.

XII. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit mit Bezug zuXII. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit mit Bezug zu
DrittstaatenDrittstaaten

Art. 121

AuslandstŠtigkeit inlŠndischer Verwaltungsgesellschaften

1) Verwaltungsgesellschaften haben, sofern sie beabsichtigen, im Dritt-
staat Organismen fŸr gemeinsame Anlagen zu verwalten, Anteile an solchen
Organismen zu vertreiben oder anderen zugelassenen TŠtigkeiten nach-
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zugehen, vor Aufnahme ihrer TŠtigkeit der FMA nachzuweisen, dass sie
zu der beabsichtigten TŠtigkeit im Drittstaat zugelassen sind oder keiner
Zulassungspflicht unterliegen.

2) Muss die Verwaltungsgesellschaft nach dem Recht des Drittstaates
eine gršssere Kapitalausstattung vorweisen, zusŠtzliche organisatorische
Vorkehrungen treffen oder sonstige weitergehende Voraussetzungen
erfŸllen, als nach diesem Gesetz erforderlich ist, kšnnen FMA und Ver-
waltungsgesellschaft vereinbaren, dass die Verwaltungsgesellschaft die wei-
tergehenden Voraussetzungen erfŸllen und die FMA die Einhaltung dieser
Voraussetzungen Ÿberwachen muss. FŸr diesen Fall:
a) gelten die weitergehenden Voraussetzungen als nach diesem Gesetz zu

erfŸllenden Voraussetzungen;
b) ist die FMA zu allen Massnahmen und Handlungen befugt, die zur †ber-

wachung und Sicherstellung der gesetzlichen Voraussetzungen zulŠssig
wŠren; und

c) bescheinigt die FMA der Verwaltungsgesellschaft oder auf Anfrage der
im Drittstaat zustŠndigen Behšrde, dass sich die Verwaltungsgesellschaft
zur Einhaltung der weitergehenden Voraussetzungen und die FMA zu
deren †berwachung verpflichtet hat und nach Kenntnis der FMA die
weiteren Voraussetzungen erfŸllt sind.

3) Auf den Informationsaustausch zwischen der FMA und der Auf-
sichtsbehšrde im Drittstaat findet Art. 138 sinngemŠss Anwendung. Im
†brigen richtet sich die TŠtigkeit nach den im Drittstaat geltenden Rechts-
und Verwaltungsvorschriften.

Art. 122

InlandstŠtigkeit auslŠndischer Verwaltungsgesellschaften

1) Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat bedŸrfen fŸr
die Ÿbrigen nach diesem Gesetz zulŠssigen TŠtigkeiten in Liechtenstein
einer Zulassung nach Art. 13 bis 31.120

2) Die Errichtung einer inlŠndischen Zweigstelle von Verwaltungsgesell-
schaften mit Sitz in einem Drittstaat bedarf der Zulassung. FŸr die Zulas-
sung gelten die Art. 13 bis 31 mit der Massgabe, dass:
a) die Verwaltungsgesellschaft einer der FMA gleichwertigen Aufsicht

untersteht;
b) die Aufsichtsbehšrde des Herkunftsmitgliedstaates keine EinwŠnde

gegen die Errichtung der Zweigniederlassung erhebt und erklŠrt, die
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FMA unverzŸglich Ÿber UmstŠnde zu unterrichten, die den Schutz der
Anleger und die StabilitŠt des Finanzsystems gefŠhrden kšnnen;

c) die Leiter der Zweigniederlassung die Einhaltung der fŸr die Verwal-
tungsgesellschaft geltenden Vorschriften sicherstellen;

d) die Kapitalausstattung der Zweigniederlassung von denen der Verwal-
tungsgesellschaft getrennt gehalten werden; die Kapitalausstattung muss
die Voraussetzungen nach Art. 17 erfŸllen und dauernd zur VerfŸgung
stehen;

e) die fŸr die Zweigniederlassung verantwortlichen Personen die Anfor-
derungen an die ZuverlŠssigkeit, fachliche Erfahrung und die weiteren
Voraussetzungen des Art. 180a PGR erfŸllen;

f) die Zweigniederlassung Ÿber eine angemessene Organisations- und
Finanzstruktur in Liechtenstein verfŸgt;

g) im †brigen zumindest die fŸr Zweigniederlassungen von Verwaltungs-
gesellschaften aus EWR-Mitgliedstaaten geltenden Voraussetzungen
erfŸllt sind; und

h) der Schutz der Anleger und das šffentliche Interesse nicht entgegen-
stehen.

3) Auf die Auskunfts- und Berichterstattungspflicht der Verwaltungsge-
sellschaft nach Abs. 1 oder 2 finden Art. 121 und auf den Informationsaus-
tausch zwischen der FMA und der Aufsichtsbehšrde im Drittstaat Art. 138
sinngemŠss Anwendung. Verletzt eine Verwaltungsgesellschaft nach Abs.
1 oder 2 liechtensteinische Rechtsvorschriften, findet Art. 143 sinngemŠss
Anwendung.

4) Die Regierung kann durch Verordnung von den Voraussetzungen des
Abs. 1 sowie den Voraussetzungen des Abs. 2 Bst. a, b, c und d befreien,
wenn die Zweigniederlassung oder deren Verwaltungsgesellschaft durch
geeignete Massnahmen einen gleichwertigen Schutz der Anleger, des
Finanzplatzes und des Finanzsystems gewŠhrleisten und das šffentliche
Interesse nicht entgegen steht.

5) AllfŠllige Gegenrechtsvereinbarungen bleiben vorbehalten.
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Art. 122a121

InlŠndischer Vertrieb von auslŠndischen mit OGAW vergleichbaren
Organismen fŸr gemeinsame Anlagen

1) Der alleinige Vertrieb von Anteilen von auslŠndischen mit OGAW
vergleichbaren Organismen fŸr gemeinsame Anlagen bedarf der Zulassung
durch die FMA.

2) Die Zulassung wird erteilt, wenn:
a) die Voraussetzungen nach Abs. 3 bis 5 erfŸllt sind;
b) der mit OGAW vergleichbare Organismus fŸr gemeinsame Anlagen

im Herkunftsstaat einer der liechtensteinischen Aufsicht gleichwertigen
konsolidierten Aufsicht untersteht;

c) die Bezeichnung des mit OGAW vergleichbaren Organismus fŸr gemein-
same Anlagen nicht zur TŠuschung oder Verwechslung Anlass gibt;

d) die Ÿbrigen Bestimmungen dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Ver-
ordnung in sinngemŠsser Anwendung erfŸllt sind.

3) Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet:
a) die in Liechtenstein geltenden Vorschriften zu beachten;
b) eine Bank im Sinne des Bankengesetzes als Zahlstelle in Liechtenstein zu

bestellen;
c) eine Person als Vertreter zu bestellen, die Ÿber eine spezialgesetzliche

Bewilligung nach liechtensteinischem Recht sowie Ÿber das erforder-
liche Fachwissen verfŸgt; und

d) den Prospekt, die wesentliche Information fŸr den Anleger (KIID), die
Jahres- und Halbjahresberichte sowie die anderen in Kapitel VIII
genannten Informationen in Liechtenstein zu veršffentlichen.

4) Die Unterlagen nach Abs. 3 sind in einer von der FMA genehmigten
Sprache zu erstellen.

5) Besteht die Gefahr einer Verwechslung, so kann die FMA einen erlŠu-
ternden Zusatz zur Bezeichnung des mit OGAW vergleichbaren Orga-
nismus fŸr gemeinsame Anlagen verlangen.

6) Der Vertrieb von Anteilen von auslŠndischen mit OGAW vergleich-
baren Organismen fŸr gemeinsame Anlagen bedarf keiner Zulassung nach
Abs. 1 und 2, wenn:
a) keine šffentliche Werbung stattfindet;
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b) der Personenkreis bestimmt ist und die Angesprochenen in einer qualifi-
zierten Beziehung zum Werbenden stehen;

c) der Personenkreis zahlenmŠssig klein und begrenzt ist, wobei es irrele-
vant ist, in welchem Zeitraum und ob diese Personen gleichzeitig oder
gestaffelt angesprochen werden oder ob die Werbung Erfolg hatte;

d) die šffentliche Werbung eine gewisse HŠufigkeit nicht erreicht; oder
e) ein Vermšgensverwaltungsvertrag vorliegt, welcher die reine Vermittlung

von Anteilen von auslŠndischen mit OGAW vergleichbaren Orga-
nismen fŸr gemeinsame Anlagen ohne BeratungstŠtigkeit beinhaltet.

7) AllfŠllige Gegenrechtsvereinbarungen bleiben vorbehalten.

8) Die Regierung regelt das NŠhere insbesondere Ÿber die Rechte und
Pflichten der Zahlstelle und des Vertreters mit Verordnung; sie kann Aus-
nahmen von der Zulassungspflicht festlegen.

Art. 123

TŠtigkeitshindernisse in Drittstaaten

1) Die FMA teilt der ESMA und der EFTA-†berwachungsbehšrde alle
allgemeinen Schwierigkeiten mit:122

a) auf die Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in Liechtenstein bei ihrer
Niederlassung oder bei der Erbringung von Dienstleistungen und/oder
AnlagetŠtigkeiten in Drittstaaten stossen;

b) auf die OGAW mit Sitz in Liechtenstein bei der Vermarktung ihrer
Anteile in Drittstaaten stossen.

2) Auf eine Feststellung in einem Verfahren nach Art. 15 der Richtlinie
2004/39/EG hin kann die FMA ihre Entscheidungen Ÿber Zulassungsan-
trŠge und den Erwerb von Beteiligungen durch Mutterunternehmen aus
dem betreffenden Drittstaat fŸr einen Zeitraum von maximal drei Monaten
aussetzen.

3) Die FMA kann der EFTA-†berwachungsbehšrde in einem Verfahren
nach Art. 15 der Richtlinie 2004/39/EG zudem auf Ersuchen Folgendes
mitteilen:
a) jeden Antrag auf Zulassung einer Verwaltungsgesellschaft, die direkt oder

indirekt Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens ist, das dem
Recht des betreffenden Drittstaats unterliegt;

b) jede der FMA gemeldete Absicht eines solchen Mutterunternehmens,
eine Beteiligung an einer Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in einem
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EWR-Mitgliedstaat zu erwerben, wodurch letztere dessen Tochterun-
ternehmen wŸrde.

4) Abs. 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Massnahmen der EFTA-†berwa-
chungsbehšrde oder der FMA mit den Verpflichtungen der EWR-Mitglied-
staaten aus bi- oder multilateralen internationalen Abkommen unvereinbar
sind.

XIII. AufsichtXIII. Aufsicht

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 124

Grundsatz

Mit der DurchfŸhrung dieses Gesetzes werden betraut:
a) die Finanzmarktaufsicht (FMA);
b) das Landgericht;
c) die Schlichtungsstelle.

Art. 125123

Datenbearbeitung und -bekanntgabe

1) Die zustŠndigen inlŠndischen Behšrden und Stellen dŸrfen alle erfor-
derlichen Personendaten, einschliesslich Persšnlichkeitsprofile und beson-
ders schŸtzenswerte Personendaten Ÿber administrative oder strafrechtliche
Verfolgungen und Sanktionen, bearbeiten, welche fŸr die ErfŸllung ihrer
Aufsichtsaufgaben im Rahmen dieses Gesetzes notwendig sind.

2) Die zustŠndigen inlŠndischen Behšrden und Stellen dŸrfen einander
sowie den zustŠndigen auslŠndischen Behšrden in anderen EWR-Mitglied-
staaten oder - unter den Voraussetzungen nach Art. 8 des Datenschutzge-
setzes - Drittstaaten alle erforderlichen Personendaten, einschliesslich Per-
sšnlichkeitsprofile und besonders schŸtzenswerte Personendaten Ÿber
administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen, bekannt
geben, soweit dies fŸr die ErfŸllung ihrer Aufsichtsaufgaben notwendig ist.
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Art. 126

Amtsgeheimnis

1) Alle Personen, die fŸr die FMA und der von ihr zugezogenen
Behšrden tŠtig sind oder waren sowie die in ihrem Auftrag tŠtigen Wirt-
schaftsprŸfer und SachverstŠndigen unterliegen dem Amtsgeheimnis.

2) Vertrauliche Informationen, die diese Personen in ihrer beruflichen
Eigenschaft erhalten, dŸrfen an keine Person oder Behšrde weitergegeben
werden, es sei denn, in zusammengefasster oder allgemeiner Form, so dass
der OGAW, die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle nicht zu
erkennen sind. Vorbehalten bleiben strafrechtliche Bestimmungen sowie
besondere gesetzliche Vorschriften.

3) Wurde gegen einen OGAW oder ein an seiner GeschŠftstŠtigkeit mit-
wirkendes Unternehmen durch Gerichtsbeschluss das Konkursverfahren
eršffnet oder die Liquidation eingeleitet, kšnnen vertrauliche Informa-
tionen, die sich nicht auf Dritte beziehen, welche an Rettungsversuchen
beteiligt sind, in zivilgerichtlichen oder handelsgerichtlichen Verfahren wei-
tergegeben werden.

4) Das Amtsgeheimnis steht dem Informationsaustausch zwischen der
FMA und den zustŠndigen Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten oder
zustŠndigen Behšrden von Drittstaaten sowie der †bermittlung dieser
Informationen an die ESMA, die EFTA-†berwachungsbehšrde oder den
ESRB nach diesem Gesetz nicht entgegen. Die ausgetauschten Informa-
tionen fallen unter das Amtsgeheimnis. Die FMA hat bei der †bermittlung
von Informationen an die zustŠndigen Behšrden anderer EWR-Mitglied-
staaten oder zustŠndigen Behšrden von Drittstaaten darauf hinzuweisen,
dass die Ÿbermittelten Informationen nur mit ausdrŸcklicher Zustimmung
der FMA veršffentlicht und weitergegeben werden dŸrfen. Die Zustim-
mung darf nur erteilt werden, wenn der Informationsaustausch mit dem
šffentlichen Interesse sowie dem Schutz der Anleger vereinbar ist.124

5) Die Regierung oder mit deren ErmŠchtigung die FMA kann Koopera-
tionsvereinbarungen Ÿber den Informationsaustausch mit den zustŠndigen
Behšrden von Drittstaaten oder mit Behšrden oder Stellen von Drittstaaten
im Sinne von Abs. 4 sowie Art. 138 Abs. 1 nur zur ErfŸllung der aufsichts-
rechtlichen Aufgaben dieser Behšrden oder Stellen und nur dann treffen,
wenn die Geheimhaltung der mitgeteilten Informationen ebenso gewŠhr-
leistet ist wie nach diesem Artikel. Stammen die Informationen aus einem
anderen EWR-Mitgliedstaat, dŸrfen sie nur mit ausdrŸcklicher Zustim-
mung der Ÿbermittelnden Behšrden und gegebenenfalls nur fŸr Zwecke
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veršffentlicht und weitergegeben werden, denen diese Behšrden zuge-
stimmt haben.125

6) ErhŠlt die FMA nach Abs. 1 bis 4 vertrauliche Informationen, darf sie
diese Informationen nur fŸr folgende Zwecke verwenden:
a) zur PrŸfung, ob die Zulassungsbedingungen fŸr den OGAW oder die

Unternehmen, die an ihrer GeschŠftstŠtigkeit mitwirken, erfŸllt werden
und zur leichteren †berwachung der Bedingungen der TŠtigkeitsaus-
Ÿbung, der verwaltungsmŠssigen und buchhalterischen Organisation
und der internen Kontrollmechanismen;

b) zur VerhŠngung von Sanktionen;
c) im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens Ÿber die Anfechtung einer Ent-

scheidung der zustŠndigen Behšrden;
d) im Rahmen von Verfahren nach Art. 140.

7) Die Regierung kann mit Verordnung fŸr die nach Abs. 5 erhaltenen
Informationen Ausnahmen vorsehen.

8) Abs. 1 bis 3 und 6 stehen der †bermittlung vertraulicher Informa-
tionen an die mit der Verwaltung der EntschŠdigungssysteme betrauten
Stellen im EWR nicht entgegen.

Art. 127

Aufsichtsabgaben und GebŸhren

Die Aufsichtsabgaben und GebŸhren richten sich nach der Finanz-
marktaufsichtsgesetzgebung.

B. FMAB. FMA

Art. 128

Aufgaben

1) Die FMA Ÿberwacht den Vollzug dieses Gesetzes und der dazu erlas-
senen Verordnungen. Sie trifft die notwendigen Massnahmen direkt, in
Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsorganen oder durch Anzeige bei der
Staatsanwaltschaft.

2) Der FMA obliegen insbesondere:

a) die Erteilung, die AbŠnderung und der Entzug von Zulassungen;126
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b) die Genehmigung der konstituierenden Dokumente und Musterdoku-
mente;

c) die †berprŸfung der Berichte der WirtschaftsprŸfer;
d) die Ernennung von Sachwaltern und die Entscheidung Ÿber deren Ver-

gŸtung;
e) die Zusammenarbeit zur Erleichterung der Aufsicht mit den zustŠndigen

Behšrden der anderen EWR-Mitgliedstaaten;
f) die Ahndung von †bertretungen nach Art. 143.
g) die †berwachung der Einhaltung der nach Art. 20a festgelegten VergŸ-

tungsgrundsŠtze und -praktiken;127

h) die †berwachung der Angemessenheit der nach Art. 23 Abs. 1a ver-
wendeten Verfahren und die Bewertung von Bezugnahmen auf externe
Ratings.128

Art. 129

Befugnisse

1) ErhŠlt die FMA von Verletzungen dieses Gesetzes oder von sonstigen
MissstŠnden Kenntnis, so ergreift sie die zur Herstellung des rechtmŠssigen
Zustandes und zur Beseitigung der MissstŠnde notwendigen Massnahmen.

2) Die FMA ist insbesondere befugt:
a) von den diesem Gesetz und ihrer Aufsicht Unterstellten, jeder mit den

TŠtigkeiten der Verwaltungsgesellschaft oder dem OGAW in Verbin-
dung stehenden Person sowie solchen Personen, die unter dem Verdacht
stehen, unter Verstoss gegen die Zulassungspflicht nach diesem Gesetz
TŠtigkeiten auszuŸben, alle fŸr den Vollzug dieses Gesetzes erforderli-
chen AuskŸnfte, Informationen und Unterlagen zu verlangen;129

b) Entscheidungen und VerfŸgungen zu erlassen; sie kann diese nach vor-
hergehender Androhung veršffentlichen, wenn sich die Verwaltungsge-
sellschaft diesen dauerhaft widersetzt bzw. sich weigert, den gesetzlichen
Zustand wiederherzustellen;130

c) ein vorŸbergehendes BerufsausŸbungsverbot zu verhŠngen;
d) die Staatsanwaltschaft zu ersuchen, Massnahmen zur Sicherung des Ver-

falls von Vermšgenswerten nach Massgabe der Strafprozessordnung zu
beantragen;131
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e) angekŸndigte und unangekŸndigte †berprŸfungen oder Ermittlungen
vor Ort vorzunehmen oder durch qualifizierte WirtschaftsprŸfer oder
SachverstŠndige vornehmen zu lassen;132

f) im Interesse der Anteilinhaber oder der …ffentlichkeit die Aussetzung der
Ausgabe, RŸcknahme oder Auszahlung von Anteilen zu verlangen;

g) bereits existierende Aufzeichnungen von TelefongesprŠchen, elektroni-
schen Mitteilungen oder anderen DatenŸbermittlungen im Besitz von
OGAW, Verwaltungsgesellschaften, selbstverwalteten Investmentge-
sellschaften, Verwahrstellen oder sonstigen Stellen gemŠss diesem
Gesetz anzufordern;133

h) vom OGAW, der Verwaltungsgesellschaft oder dem VergŸtungsaus-
schuss eine schriftliche ErklŠrung darŸber zu verlangen, inwieweit die
variablen VergŸtungsanteile die Anforderungen an VergŸtungsgrund-
sŠtze und -praktiken nach Art. 20a erfŸllen;134

i) ein vorŸbergehendes Verbot oder fŸr wiederholte schwere Verstšsse ein
dauerhaftes Verbot fŸr das verantwortliche Mitglied des Leitungsorgans
der Verwaltungsgesellschaft, der selbstverwalteten Investmentgesell-
schaft oder eine andere verantwortliche natŸrliche Person, in diesen
Gesellschaften oder anderen Gesellschaften dieser Art Leitungsaufgaben
wahrzunehmen, zu verhŠngen;135

k) Praktiken, die gegen dieses Gesetz oder die dazu erlassenen Verord-
nungen verstossen, zu untersagen.136

3) Die FMA ist berechtigt, von den Verwaltungsgesellschaften und
Investmentgesellschaften in Bezug auf sie selbst und jeden von ihnen ver-
walteten OGAW oder Teilfonds einen Quartalsbericht zu verlangen. Die
Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

4) Die Regierung kann mit Verordnung festlegen, dass nur qualifizierte
WirtschaftsprŸfer zu den nach diesem Gesetz erforderlichen PrŸfungen und
Berichten berechtigt sind und das Verfahren zur Feststellung der Qualifika-
tion der WirtschaftsprŸfer festlegen. Davon ausgenommen ist die PrŸfung
von Zahlenangaben in den Jahresberichten nach Art. 70 Bst. b.137

5) Die FMA kann fŸr alle oder einzelne einem Zulassungs- oder Geneh-
migungsantrag beigefŸgte oder zu Aufsichtszwecken erhobene Darstel-
lungen, Angaben zu oder Informationen Ÿber Tatsachen die BestŠtigung
durch einen nach Abs. 4 qualifizierten WirtschaftsprŸfer verlangen. Die
Regierung kann mit Verordnung die Befugnis der FMA auf bestimmte Tat-
sachen beschrŠnken.
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6) Veršffentlicht die FMA Formulare fŸr die Erstattung von nach
diesem Gesetz erforderlichen AntrŠgen, Meldungen, Mitteilungen und
Anzeigen, sind diese von den Antragstellern und Melde-, Mitteilungs- und
Anzeigepflichtigen zu verwenden. Andernfalls ist die FMA berechtigt, den
Antrag als nicht gestellt und die Melde-, Mitteilungs- und Anzeigepflicht als
nicht erfŸllt anzusehen.

7) Bei der Beaufsichtigung der WirtschaftsprŸfer kann die FMA ins-
besondere QualitŠtskontrollen durchfŸhren und die WirtschaftsprŸfer bei
ihrer PrŸftŠtigkeit bei dem OGAW und deren Verwaltungsgesellschaften
begleiten. Die Befugnis zur Vor-Ort-Kontrolle nach Art. 26 Abs. 4 des
Finanzmarktaufsichtsgesetzes bleibt unberŸhrt.138

8) Aufgehoben139

Art. 129a140

Sofortmassnahmen

1) Liegen UmstŠnde vor, die den Schutz der Anleger, den Ruf des
Finanzplatzes Liechtenstein oder die StabilitŠt des Finanzsystems als
gefŠhrdet erscheinen lassen, kann die FMA insbesondere ohne Mahnung
und Fristsetzung:
a) von der Verwaltungsgesellschaft, vom WirtschaftsprŸfer, von der Ver-

wahrstelle, von allen Auftragnehmern im Sinne von Art. 22 und 34 Abs.
2 bis 5 und von allen sonstigen Beteiligten Informationen erheben; dabei
kann die FMA auch vor Ort tŠtig werden;141

b) einen Beobachter einsetzen, der Informationen fŸr die FMA erhebt und
dem alle GeschŠftsvorfŠlle zu berichten sind;

c) einen KommissŠr einsetzen, ohne dessen Zustimmung die Verwaltungs-
gesellschaft oder deren GeschŠftsleiter keine WillenserklŠrungen fŸr die
Verwaltungsgesellschaft oder die OGAW abgeben dŸrfen;

d) in Bezug auf einige oder alle OGAW:
1. die Sistierung der Anteilsausgabe und -rŸcknahme verlangen;
2. den Vertrieb von OGAW untersagen;
3. die Zulassung entziehen;

e) einen KommissŠr einsetzen, ohne dessen Mitwirkung die Verwaltungs-
gesellschaft oder die GeschŠftsleiter der Verwaltungsgesellschaft keine
WillenserklŠrungen fŸr die Verwaltungsgesellschaft oder die OGAW
abgeben kšnnen;

951.31 UCITSG

114 Fassung: 01.10.2016

Vorwort
Gesetze und 

Verordnungen Praxishilfen KontakteFMA-Richtlinien
FMA-Mitteilungen und 

WegleitungenÜberblick



12
4

12
5

f) in Bezug auf die VermšgensgegenstŠnde der Verwaltungsgesellschaft ein
VerfŸgungsverbot erlassen;

g) anstelle der bisherigen GeschŠftsleiter einen Sachwalter mit den Auf-
gaben nach Art. 30 einsetzen;

h) den Entzug der Zulassung der Verwaltungsgesellschaft verfŸgen;
i) die Auflšsung der Verwaltungsgesellschaft verfŸgen.

2) Die Massnahmen nach Abs. 1 Bst. d bis i sind abweichend von Art.
963 Abs. 5 PGR unter Hinweis auf die ausstehende Rechtskraft der Ver-
fŸgung im Handelsregister bei der Verwaltungsgesellschaft und den betrof-
fenen OGAW zu vermerken und kšnnen, soweit dies zum Schutz der
Anleger und des šffentlichen Interesses erforderlich ist, den Anlegern mit-
geteilt und auf der Internetseite der FMA veršffentlicht werden.142

3) Die FMA kann von der Verwaltungsgesellschaft fŸr die Massnahmen
nach Abs. 1 und 2 einen Kostenvorschuss verlangen. Die Pflicht zum Kos-
tenvorschuss kann mit der Massnahme verbunden werden. Der Vorschuss
ist zurŸckzuerstatten, wenn keine Rechtsverstšsse festzustellen sind. Er
darf einbehalten werden, soweit aufgrund weiterer Massnahmen nach Abs.
1 und 2 mit Kosten in mindestens derselben Hšhe zu rechnen ist.

4) Die FMA hat bei der Auswahl der Massnahmen nach Abs. 1 der Ver-
hŠltnismŠssigkeit der Mittel Rechnung zu tragen.

5) Die Regierung regelt das NŠhere durch Verordnung, insbesondere
Ÿber:
a) die Aufgaben des Beobachters nach Abs. 1 Bst. b;
b) die Zusammenarbeit der bisherigen GeschŠftsleiter mit dem KommissŠr

nach Abs. 1 Bst. c und e;
c) die Art der Veršffentlichung und der Mitteilung an die Anleger nach Abs.

2;
d) die nŠheren Anforderungen zur Auswahl der Beobachter, KommissŠre

und Sachwalter.

Art. 130

Zulassung unter Auflagen, verbindliche Auskunft und Musterdoku-
mente

1) Soweit das šffentliche Interesse nicht entgegen steht, kann die FMA in
geeigneten FŠllen auf Antrag eine oder mehrere Zulassungen unter Auflagen
erteilen. Auflagen kšnnen formeller, zeitlicher oder sachlicher Art sein. Die
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Zulassungswirkung tritt mit der ErfŸllung der Auflagen ein. Die FMA hat
den Eintritt der Zulassungswirkung auf Antrag zu bestŠtigen.

2) Sofern die massgeblichen Tatsachen bei Antragstellung vollstŠndig
und richtig offengelegt werden, kann die FMA EinschŠtzungen zu Rechts-
und Tatsachenfragen auf Antrag durch verbindliche Auskunft vorab beant-
worten. Soweit das šffentliche Interesse nicht entgegensteht, ist die FMA
durch eine verbindliche Auskunft bei einer nachfolgenden Tatbestands-
auslegung und ErmessensausŸbung im Umfang ihrer schriftlichen Fest-
stellungen gebunden. MŸndliche Aussagen begrŸnden keinen Vertrauens-
schutz.

3) Die FMA kann Musterdokumente fŸr die Genehmigung von konsti-
tuierenden Dokumenten genehmigen und veršffentlichen, bei deren Ver-
wendung die Genehmigung als erteilt gilt, soweit das šffentliche Interesse
nicht entgegensteht.

4) Die FMA kann fŸr die Massnahmen und ErklŠrungen nach diesem
Artikel separate GebŸhren erheben.

5) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 131

ProspektprŸfung

1) Die PrŸfung eingereichter Prospekte durch die FMA beschrŠnkt sich
darauf, dass:
a) die konstituierenden Dokumente oder eine Bezugsadresse dafŸr beige-

fŸgt sind;
b) der Prospektinhalt mit den Mindestanforderungen gemŠss Anhang in

formeller Hinsicht Ÿbereinstimmt;
c) eine Versicherung der GeschŠftsleitung der Verwaltungsgesellschaft bei-

gefŸgt ist, wonach die Angaben von wesentlicher Bedeutung im Pro-
spekt zutreffend und auf dem neuen Stand sind;

d) soweit diese beigefŸgt sind, die Jahresberichte mit dem Vermerk des
WirtschaftsprŸfers versehen sind;

e) der Prospekt den Anlegern gemŠss den Anforderungen dieses Gesetzes
zur VerfŸgung gestellt wird.

2) Soweit die Reihenfolge der Darstellung im Prospekt von der Reihen-
folge im Anhang abweicht oder andere Gliederungspunkte auffŸhrt, hat die
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Verwaltungsgesellschaft eine †bersicht einzureichen, aus der die †berein-
stimmung mit den Anforderungen des Anhangs hervorgeht.

3) Die FMA ist nicht verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der Pro-
spektangaben zu prŸfen.

Art. 132143

Haftung der FMA

Die zivilrechtliche Haftung der FMA richtet sich nach Art. 21 des
Finanzmarktaufsichtsgesetzes.

C. AmtshilfeC. Amtshilfe

1. Zusammenarbeit mit inlŠndischen Behšrden, Behšrden anderer EWR-1. Zusammenarbeit mit inlŠndischen Behšrden, Behšrden anderer EWR-
Mitgliedstaaten, der ESMA und der EFTA-†berwachungsbehšrdeMitgliedstaaten, der ESMA und der EFTA-†berwachungsbehšrde144144

Art. 133

Grundsatz

1) Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit anderen inlŠndischen
Behšrden, den zustŠndigen Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten, der
ESMA und der EFTA-†berwachungsbehšrde zusammen.145

2) Sie ist im Rahmen der Zusammenarbeit mit der ESMA, der EFTA-
†berwachungsbehšrde und den zustŠndigen Behšrden anderer EWR-Mit-
gliedstaaten berechtigt und verpflichtet:146

a) von ihren Befugnissen Gebrauch zu machen, auch wenn die Verhaltens-
weise, die Gegenstand der Ermittlung ist, keinen Verstoss gegen liech-
tensteinische Rechtsvorschriften darstellt;

b) der ESMA, der EFTA-†berwachungsbehšrde und den zustŠndigen
Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten unverzŸglich die zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben und Befugnisse erforderlichen Informationen zu
Ÿbermitteln.147

Art. 134

Gemeinsame MissbrauchsbekŠmpfung

1) Hat die FMA begrŸndeten Anlass zur Vermutung, dass Personen,
die nicht ihrer Aufsicht unterliegen, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat
gegen EWR-Rechtsvorschriften verstossen oder verstossen haben, teilt die
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FMA diesen Umstand der zustŠndigen Behšrde so genau wie mšglich mit.
Die Befugnisse der FMA bleiben davon unberŸhrt.

2) ErhŠlt die FMA eine Mitteilung im Sinne von Abs. 1 von der zustŠn-
digen Behšrde eines anderen EWR-Mitgliedstaats, so ergreift sie geeignete
Massnahmen und unterrichtet die mitteilende Behšrde Ÿber den Ausgang
dieser Massnahmen sowie - soweit mšglich - Ÿber wesentliche zwischen-
zeitlich eingetretene Entwicklungen.

3) Die FMA setzt ESMA in Kenntnis, wenn eine Mitteilung nach Abs.
1 zurŸckgewiesen oder binnen einer angemessenen Zeit nicht beantwortet
wurde.

Art. 135

Vor-Ort-Untersuchungen der FMA in anderen EWR-Mitgliedstaaten

1) Die FMA kann die zustŠndigen Behšrden eines anderen EWR-Mit-
gliedstaats um Zusammenarbeit bei einer †berwachung, einer †berprŸfung
vor Ort oder einer Ermittlung im Hoheitsgebiet dieses EWR-Mitgliedstaats
ersuchen.

2) Die FMA kann ESMA in Kenntnis setzen, wenn ein Ersuchen:
a) um eine †berprŸfung oder eine Ermittlung vor Ort oder einen Informati-

onsaustausch zurŸckgewiesen wurde oder innerhalb einer angemessenen
Frist zu keiner Reaktion gefŸhrt hat; oder

b) um die Zulassung zur Begleitung der zustŠndigen Behšrde zurŸckge-
wiesen wurde oder innerhalb einer angemessenen Frist zu keiner Reak-
tion gefŸhrt hat.

3) Im †brigen finden Art. 6 bis 11 der Kommissions-Verordnung (EU)
Nr. 584/2010 Anwendung.

Art. 136

Vor-Ort-Untersuchungen zustŠndiger Behšrden eines anderen EWR-
Mitgliedstaats in Liechtenstein

1) ErhŠlt die FMA ein Ersuchen um Zusammenarbeit bei einer †berwa-
chung, einer †berprŸfung vor Ort oder einer Ermittlung in Liechtenstein
von der zustŠndigen Behšrde eines anderen EWR-Mitgliedstaats:
a) nimmt sie die †berprŸfung oder Ermittlung selbst vor. Die ersuchende

Behšrde kann die FMA begleiten;
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b) gestattet sie der ersuchenden Behšrde die DurchfŸhrung der †berprŸ-
fung oder Ermittlung. Die FMA hat die ersuchende Behšrde zu
begleiten; oder

c) beauftragt sie WirtschaftsprŸfer oder SachverstŠndige mit der DurchfŸh-
rung der †berprŸfung oder Ermittlung.

2) Die FMA kann ein Ersuchen um Informationsaustausch oder Zusam-
menarbeit bei einer Ermittlung oder einer †berprŸfung vor Ort ablehnen,
wenn:
a) die Ermittlung, die †berprŸfung vor Ort oder der Informationsaustausch

die SouverŠnitŠt, die Sicherheit oder die šffentliche Ordnung Liechten-
steins beeintrŠchtigen kšnnte;

b) gegen die betreffende Person aufgrund derselben Handlungen in Liech-
tenstein ein Gerichtsverfahren anhŠngig oder bereits rechtskrŠftig ent-
schieden ist.

3) Die Ablehnung ist der ersuchenden Behšrde unter Angabe von
GrŸnden mitzuteilen.

4) Im †brigen finden Art. 6 bis 11 der Kommissions-Verordnung (EU)
Nr. 584/2010 Anwendung.

5) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 137

Schlichtung von Streitigkeiten zwischen der FMA und den zustŠndigen
Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten

Die FMA hat sich der von ESMA etablierten Mechanismen zur Streit-
schlichtung zu bedienen, wenn sie und eine zustŠndige Behšrde eines
anderen EWR-Mitgliedstaats unterschiedlicher Auffassung in Bezug auf
behšrdliche Massnahmen, Rechte und Pflichten nach diesem Gesetz sind.

Art. 138

Informationsaustausch

1) Die FMA tauscht mit anderen inlŠndischen Behšrden oder den
zustŠndigen Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten Informationen aus,
wenn diese Behšrden:
a) mit der †berwachung von Banken, Kreditinstituten, Wertpapierfirmen,

Versicherungsunternehmen oder anderen Finanzinstituten oder mit der
†berwachung der FinanzmŠrkte betraut sind;
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b) mit der Liquidation, dem Konkurs oder vergleichbaren Verfahren eines
OGAW und an seiner GeschŠftstŠtigkeit mitwirkenden Unternehmen
befasst sind;

c) mit der Beaufsichtigung der Personen, denen die Kontrolle der Rech-
nungslegung von Versicherungsunternehmen, Banken, Kreditinstituten,
Wertpapierfirmen oder anderen Finanzinstituten obliegt, betraut sind.

1a) Die FMA tauscht ausserdem Informationen aus mit der ESMA, der
EFTA-†berwachungsbehšrde, der EBA, der EIOPA und dem ESRB.148

2) Die FMA kann zum Schutz der StabilitŠt und IntegritŠt des Finanz-
systems Informationen auch mit anderen als den in Abs. 1 genannten inlŠn-
dischen und in EWR-Mitgliedsstaaten und der Schweiz zustŠndigen
Behšrden austauschen.

3) Die Weitergabe von Informationen, die im Rahmen eines Informa-
tionsaustausches nach Abs. 1, 1a und 2 Ÿbermittelt wurden, ist zulŠssig,
wenn:149

a) die Informationen nur zur ErfŸllung der spezifischen Beaufsichtigungs-
aufgabe verwendet werden;

b) das Amtsgeheimnis nach Art. 126 gewahrt wird;
c) bei Informationen, die von der zustŠndigen Behšrde eines anderen EWR-

Mitgliedstaates Ÿbermittelt wurden, deren Zustimmung zur Weitergabe
vorliegt. Die FMA teilt im Auftrag der zustŠndigen inlŠndischen
Behšrden nach Abs. 1 und 3 den Ÿbermittelnden Behšrden die Namen
und die genaue Aufgabe der Personen mit, an die die betreffenden Infor-
mationen weitergegeben werden sollen.

4) Die FMA kann die ESMA in Kenntnis setzen, wenn ein Ersuchen um
Informationsaustausch nach Art. 119 zurŸckgewiesen wurde oder innerhalb
einer angemessenen Frist zu keiner Reaktion gefŸhrt hat.150

Art. 139

Informationsweitergabe an Zentralbanken und Šhnliche Einrichtungen

1) Die FMA tauscht mit den Zentralbanken anderer EWR-Mitglied-
staaten und anderen Einrichtungen mit Šhnlichen Aufgaben in ihrer Eigen-
schaft als WŠhrungsbehšrden Informationen aus, die diesen zur ErfŸllung
ihrer Aufgaben dienen.

2) Die FMA tauscht Informationen, die unter das Amtsgeheimnis nach
Art. 126 fallen, mit einer Clearingstelle oder einer Šhnlichen anerkannten
Stelle aus, um Clearing- oder Abwicklungsdienstleistungen in Liechtenstein
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sicherzustellen, sofern diese Informationen erforderlich sind, um das ord-
nungsgemŠsse Funktionieren dieser Stellen im Fall von Verstšssen - oder
auch nur mšglichen Verstšssen - der Marktteilnehmer sicherzustellen. Die
im Wege des Informationsaustauschs von zustŠndigen Behšrden anderer
EWR-Mitgliedstaaten Ÿbermittelten Informationen darf die FMA nur mit
der ausdrŸcklichen Zustimmung der Ÿbermittelnden Behšrden weiter-
geben.151

3) Die nach Abs. 1 und 2 Ÿbermittelten Informationen fallen unter das
Amtsgeheimnis (Art. 126).

4) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

2. Zusammenarbeit mit zustŠndigen Behšrden von Drittstaaten2. Zusammenarbeit mit zustŠndigen Behšrden von Drittstaaten

Art. 140

Informationsaustausch mit zustŠndigen Behšrden von Drittstaaten

Die FMA kann mit zustŠndigen Behšrden von Drittstaaten Informa-
tionen austauschen, sofern die Informationsweitergabe zum Schutz der
Anleger und des šffentlichen Interesses notwendig ist. Art. 138 und 139
finden sinngemŠss Anwendung.

XIV. Rechtsmittel, Verfahren und aussergerichtliche Streit-XIV. Rechtsmittel, Verfahren und aussergerichtliche Streit-
beilegungbeilegung

Art. 141

Rechtsmittel und Verfahren

1) Gegen Entscheidungen und VerfŸgungen der FMA kann binnen 14
Tagen ab Zustellung Beschwerde bei der FMA-Beschwerdekommission
erhoben werden.

2) Wird Ÿber einen vollstŠndigen Antrag auf Zulassung einer Verwal-
tungsgesellschaft oder selbstverwalteten Investmentgesellschaft nicht
binnen drei Monaten nach seinem Eingang entschieden, kann Beschwerde
bei der FMA-Beschwerdekommission erhoben werden.

3) Gegen Entscheidungen und VerfŸgungen der FMA-Beschwerdekom-
mission kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde beim Verwal-
tungsgerichtshof erhoben werden.
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4) Im Interesse oder auf Initiative der Anleger stehen dem Amt fŸr
Volkswirtschaft sŠmtliche Rechtsmittel und -behelfe zur VerfŸgung, um
dafŸr zu sorgen, dass die Vorschriften dieses Gesetzes angewandt werden.152

5) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, finden auf das Ver-
fahren die Bestimmungen des Gesetzes Ÿber die allgemeine Landesverwal-
tungspflege Anwendung.

Art. 142

Aussergerichtliche Schlichtungsstelle

1) Zur Beilegung von StreitfŠllen zwischen Anlegern, Verwaltungsge-
sellschaften, selbstverwalteten OGAW und Verwahrstellen bestimmt die
Regierung mit Verordnung eine Schlichtungsstelle.

2) Die Schlichtungsstelle hat zur Aufgabe, im Streitfall zwischen den
Parteien auf geeignete Weise zu vermitteln und auf diese Weise eine Eini-
gung zwischen den Parteien herbeizufŸhren.

3) Kann keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden, so sind
sie auf den ordentlichen Rechtsweg zu verweisen.

4) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung, insbesondere die
organisatorische Ausgestaltung, die Zusammensetzung und das Verfahren.
Sie kann dabei fŸr professionelle Kunden und Privatkunden unterschied-
liche Regelungen treffen.

XV. StrafbestimmungenXV. Strafbestimmungen

Art. 143

Vergehen153

1) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren bestraft, wer:154

a) als Organmitglied oder Mitarbeiter oder sonst fŸr einen OGAW oder
eine Verwaltungsgesellschaft tŠtige Person oder als WirtschaftsprŸfer die
Pflicht zur Geheimhaltung wissentlich verletzt oder wer hierzu verleitet
oder zu verleiten sucht;

b) ohne Zulassung einen OGAW verwaltet oder dessen Anteile in Liech-
tenstein vertreibt oder zu diesem Zweck Vermšgenswerte Dritter entge-
gennimmt oder hŠlt;
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c) in den Prospekten, periodischen Berichten oder wesentlichen Informa-
tionen fŸr den Anleger sowie den Mitteilungen und Anzeigen an die
FMA oder andere zustŠndige Aufsichtsbehšrden von EWR-Mitglied-
staaten oder von Drittstaaten wissentlich falsche Angaben macht oder
wesentliche Tatsachen verschweigt.

2) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 TagessŠtzen bestraft, wer:155

a) die mit einer Zulassung verbundenen Auflagen der FMA verletzt;
b) unter Verstoss gegen Art. 12 Abs. 4 Bezeichnungen verwendet;
c) der FMA oder dem WirtschaftsprŸfer keine, falsche oder unvollstŠndige

AuskŸnfte erteilt;
d) als WirtschaftsprŸfer seine Pflichten grob verletzt, insbesondere im

Bericht wissentlich unwahre Angaben macht oder wesentliche Tatsa-
chen verschweigt oder eine vorgeschriebene Aufforderung an die Ver-
waltungsgesellschaft unterlŠsst oder vorgeschriebene Berichte und Mel-
dungen nicht erstattet;

e) als Organmitglied einer Verwaltungsgesellschaft oder selbstverwalteten
Investmentgesellschaft die Pflicht zur Vermšgenstrennung nach Art. 21
Abs. 4 und zur †bertragung des Vermšgens auf eine Verwahrstelle nach
Art. 32 Abs. 1 verletzt;156

f) die GeschŠftsbŸcher nicht ordnungsgemŠss fŸhrt oder GeschŠftsbŸcher,
Unterlagen und Belege nicht aufbewahrt;

g) die Pflichten zur Kapitalausstattung nach Art. 17 verletzt.

3) Die Verantwortlichkeit von juristischen Personen fŸr ein Vergehen
nach Abs. 1 oder 2 richtet sich nach den ¤¤ 74a ff. des Strafgesetzbuches.157

4) Soweit das Landgericht aufgrund eines Tatbestandes des Strafgesetz-
buches oder dieses Artikels in derselben Sache zustŠndig ist, ist das Land-
gericht anstelle der FMA auch fŸr die Verfolgung von †bertretungen nach
Art. 143a zustŠndig. Wird das Verfahren vom Landgericht eingestellt, fŠllt
die ZustŠndigkeit an die FMA zurŸck.158

5) Beim Zusammentreffen mehrerer strafbarer Handlungen findet Art.
V Abs. 5 des Strafrechtsanpassungsgesetzes mit der Massgabe Anwendung,
dass:159

a) die besonderen StrafzumessungsgrŸnde des Art. 143b fŸr Vergehen und
†bertretungen nach diesem Artikel und Art. 143a sowie die Bussgeld-
kriterien nach Art. 143a heranzuziehen sind; und
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b) die fŸr den Fall der Uneinbringlichkeit an ihre Stelle tretende Freiheits-
strafe im Fall des Art. 143a Abs. 1 zwei Jahre, im Fall des Art. 143a Abs.
2 ein Jahr nicht Ÿberschreiten darf.

6) Ein Schuldspruch nach diesem Artikel ist mit Bezug auf die Beur-
teilung der Schuld und der Widerrechtlichkeit sowie die Bestimmung des
Schadens fŸr den Zivilrichter nicht verbindlich.160

7) Bei fahrlŠssiger Begehung werden die Strafobergrenzen nach Abs. 1
und 2 auf die HŠlfte herabgesetzt.161

Art. 143a162

†bertretungen

1) Von der FMA wird, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in
die ZustŠndigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wegen
†bertretung mit Busse nach Abs. 3 bestraft, wer:
a) eine Zulassung durch falsche Angaben oder auf andere Weise erschlichen

hat;
b) die Vorschriften Ÿber das Risikomanagement (Art. 23) systematisch und

in schwerwiegender Weise verletzt.

2) Von der FMA wird, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in
die ZustŠndigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wegen
†bertretung mit Busse bis zu 200 000 Franken bestraft, wer:
a) die periodischen Berichte an die FMA und die Anleger nicht vorschrifts-

gemŠss erstellt bzw. nicht oder verspŠtet einreicht;
b) die ordentliche oder eine von der FMA vorgeschriebene WirtschaftsprŸ-

fung nicht durchfŸhren lŠsst;
c) seine Pflichten gegenŸber dem WirtschaftsprŸfer nicht erfŸllt;
d) die vorgeschriebenen Berichte, Meldungen und Anzeigen an die FMA

oder zustŠndigen Behšrden eines anderen EWR-Mitgliedstaates unzu-
treffend, nicht oder verspŠtet erstattet;

e) einer Aufforderung zur Herstellung des rechtmŠssigen Zustandes oder
einer anderen VerfŸgung der FMA nicht nachkommt;

f) einer Aufforderung zur Zusammenarbeit in einem Ermittlungsverfahren
der FMA nicht nachkommt;

g) in der Werbung fŸr einen OGAW oder eine Verwaltungsgesellschaft
unzulŠssige, falsche oder irrefŸhrende Angaben macht;

h) den Wohlverhaltensregeln (Art. 20) nicht nachkommt;
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i) entgegen Art. 21 keine wirksamen organisatorischen und verwaltungs-
mŠssigen Vorkehrungen zur Verhinderung der negativen Beeinflussung
von Kundeninteressen durch Interessenskonflikte trifft oder beibehŠlt;

k) die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger oder andere speziell an
Privatkunden gerichtete Kurzinformationen Ÿber OGAW in einer Form
prŠsentiert, die fŸr Privatkunden aller Voraussicht nach unverstŠndlich
ist;

l) die Angaben zu den wesentlichen Elementen des OGAW in den wesent-
lichen Informationen fŸr den Anleger nach Art. 80 Abs. 3 nicht, unzu-
treffend, unvollstŠndig, unverstŠndlich oder verspŠtet macht;

m) als WirtschaftsprŸfer seine Pflichten nach diesem Gesetz, insbesondere
nach Art. 93 Abs. 3, Art. 94 Abs. 1 und 3 sowie Art. 95 Abs. 1 und 2 ver-
letzt;

n) entgegen Art. 11 Abs. 1 die Genehmigung zur €nderung der konstitu-
ierenden Dokumente nicht beantragt oder entgegen Art. 11 Abs. 3 den
Wechsel des WirtschaftsprŸfers und eines GeschŠftsleiters der Verwahr-
stelle nicht, unzutreffend oder verspŠtet anzeigt;

o) entgegen Art. 19 Abs. 1 als interessierter Erwerber keine schriftliche Mit-
teilung an die FMA richtet;

p) entgegen Art. 19 Abs. 3 als Verwaltungsgesellschaft es unterlŠsst:
1. die FMA Ÿber ihr zur Kenntnis gelangte Beteiligungserwerbe oder -

verŠusserungen bezŸglich ihres Kapitals, die die Schwellenwerte nach
Art. 19 Abs. 1 Ÿber- oder unterschreiten zu unterrichten;

2. der FMA mindestens einmal jŠhrlich die Namen der Anteilseigner und
Gesellschafter, die qualifizierte Beteiligungen halten, sowie die jewei-
ligen BeteiligungsbetrŠge mitzuteilen;

q) als Verwaltungsgesellschaft die Anforderungen an die †bertragung von
Aufgaben nach Art. 22 nicht erfŸllt;

r) als Verwaltungsgesellschaft die Anforderungen an das Risikomanagement
nach Art. 23 nicht erfŸllt und seine Pflichten bezŸglich der Anlagestra-
tegie nach Kapitel VI wiederholt nicht nachkommt;

s) als Verwahrstelle seine Pflichten nach Art. 33 nicht erfŸllt;
t) als Verwaltungsgesellschaft oder selbstverwaltete Investmentgesellschaft

die Anforderungen an die Anlegerinformationen nach Kapitel VIII wie-
derholt nicht erfŸllt;

u) als Verwaltungsgesellschaft versŠumt, die Anzeige nach Art. 98 Abs. 1
der FMA zu Ÿbermitteln.
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3) Die Busse nach Abs. 1 betrŠgt:
a) bei juristischen Personen bis zu 6 Millionen Franken oder bis zu 10 % des

jŠhrlichen Gesamtumsatzes der juristischen Person entsprechend dem
letzten verfŸgbaren durch das Leitungsorgan genehmigten Abschluss;
bei einer Muttergesellschaft oder einer Tochtergesellschaft der Mutter-
gesellschaft, die einen konsolidierten Abschlusses nach der Richtlinie
2013/34/EU aufzustellen hat, ist der relevante Gesamtumsatz der jŠhr-
liche Gesamtumsatz oder die entsprechende Einkunftsart gemŠss dem
einschlŠgigen EWR-Recht im Bereich der Rechnungslegung, der bzw.
die im letzten verfŸgbaren konsolidierten Abschluss ausgewiesen ist, der
vom Leitungsorgan der Muttergesellschaft an der Spitze gebilligt wird;

b) bei natŸrlichen Personen bis zu 6 Millionen Franken oder mindestens das
Zweifache des aus dem Verstoss gezogenen Nutzens, soweit sich dieser
beziffern lŠsst, auch wenn dieser Betrag Ÿber den Hšchstbetrag von 6
Millionen Franken hinausgeht.

4) Die FMA hat Bussen nach Abs. 2 und 3 Bst. a zu verhŠngen, wenn
die †bertretungen nach Abs. 1 und 2 in AusŸbung geschŠftlicher Ver-
richtungen der juristischen Person (Anlasstaten) durch Personen begangen
werden, die entweder allein oder als Mitglied des Verwaltungsrats, der
GeschŠftsleitung, des Vorstands oder Aufsichtsrats der juristischen Person
oder aufgrund einer anderen FŸhrungsposition innerhalb der juristischen
Person gehandelt haben, aufgrund derer sie:
a) befugt sind, die juristische Person nach aussen zu vertreten;
b) Kontrollbefugnisse in leitender Stellung ausŸben; oder
c) sonst massgeblichen Einfluss auf die GeschŠftsfŸhrung der juristischen

Person ausŸben.

5) FŸr †bertretungen nach Abs. 1 und 2, welche von Mitarbeitern der
juristischen Person, wenngleich nicht schuldhaft, begangen werden, ist die
juristische Person auch dann verantwortlich, wenn die †bertretung
dadurch ermšglicht oder wesentlich erleichtert worden ist, dass die in Abs.
4 genannten Personen es unterlassen haben, die erforderlichen und zumut-
baren Massnahmen zur Verhinderung derartiger Anlasstaten zu ergreifen.

6) Die Verantwortlichkeit der juristischen Person fŸr die Anlasstat und
die Strafbarkeit der in Abs. 4 genannten Personen oder von Mitarbeitern
nach Abs. 5 wegen derselben Tat schliessen einander nicht aus. Die FMA
kann von der Bestrafung einer natŸrlichen Person absehen, wenn fŸr den-
selben Verstoss bereits eine Geldbusse gegen die juristische Person verhŠngt

951.31 UCITSG

126 Fassung: 01.10.2016

Vorwort
Gesetze und 

Verordnungen Praxishilfen KontakteFMA-Richtlinien
FMA-Mitteilungen und 

WegleitungenÜberblick



13
6

13
7

wird und keine besonderen UmstŠnde vorliegen, die einem Absehen von
der Bestrafung entgegenstehen.

7) Ein Schuldspruch nach diesem Artikel ist mit Bezug auf die Beurtei-
lung der Schuld und der Widerrechtlichkeit sowie die Bestimmungen des
Schadens fŸr Zivilrichter nicht verbindlich.

8) Bei fahrlŠssiger Begehung werden die Strafobergrenzen nach Abs. 1
bis 3 auf die HŠlfte herabgesetzt.

Art. 143b163

VerhŠltnismŠssigkeit und Effizienzgebot

1) Bei der VerhŠngung von Strafen nach Art. 143 und 143a berŸcksich-
tigen das Landgericht und die FMA:
a) in Bezug auf den Verstoss insbesondere:

1. dessen Schwere und Dauer;
2. die erzielten Gewinne oder verhinderten Verluste, soweit bezifferbar;
3. Dritten entstandener Schaden, soweit bezifferbar;
4. mšgliche systemrelevante Auswirkungen;

b) in Bezug auf die fŸr den Verstoss verantwortlichen natŸrlichen oder
juristischen Personen insbesondere:
1. den Grad an Verantwortung;
2. die Finanzkraft;
3. die Kooperationsbereitschaft mit der FMA;
4. Meldungen an das interne Meldesystem einer Verwaltungsgesellschaft

oder Verwahrstelle nach Art. 21 Abs. 3a oder Art. 32 Abs. 2 Ziff. 10
oder das Meldesystem der FMA nach Art. 146a;

5. frŸhere Verstšsse und die Massnahmen zur Verhinderung einer Wie-
derholung dieser Verstšsse.

2) Im †brigen findet der Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches sinnge-
mŠss Anwendung.

Art. 143c164

Vorteilsabschšpfung

1) Wird eine †bertretung nach Art. 143a begangen und dadurch ein
wirtschaftlicher Vorteil erlangt, ordnet die FMA die Abschšpfung des wirt-
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schaftlichen Vorteils an und verpflichtet den BegŸnstigten zur Zahlung
eines entsprechenden Geldbetrages.

2) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn der wirtschaftliche Vorteil
durch Schadenersatz- oder sonstige Leistungen ausgeglichen ist. Soweit der
BegŸnstigte solche Leistungen erst nach der Vorteilsabschšpfung erbringt,
ist der bezahlte Geldbetrag in Hšhe der nachgewiesenen Zahlungen
zurŸckzuerstatten. Die Hšhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschŠtzt
werden.

3) Die Vorteilsabschšpfung verjŠhrt nach einem Ablauf von fŸnf Jahren
seit Beendigung der Zuwiderhandlung.

4) Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes Ÿber
die allgemeine Landesverwaltungspflege.

5) Der Verfall bei Vergehen nach Art. 143 Abs. 1 und 2 richtet sich nach
den ¤¤ 20 ff. des Strafgesetzbuches.

Art. 144

Verantwortlichkeit

Werden Widerhandlungen im GeschŠftsbetrieb einer juristischen
Person, einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder einer Einzel-
firma im Zusammenhang mit einem OGAW begangen, so finden die Straf-
bestimmungen auf die Personen Anwendung, die fŸr sie gehandelt haben
oder hŠtten handeln sollen, jedoch unter solidarischer Mithaftung der juris-
tischen Person, der Gesellschaft oder der Einzelfirma fŸr Geldstrafen und
Bussen.

Art. 145165

Veršffentlichung von Sanktionen und Mitteilung an die ESMA

1) Die FMA veršffentlicht auf ihrer Internetseite alle rechtskrŠftig ver-
hŠngten Bussen und Massnahmen sowie die Ergebnisse von damit im
Zusammenhang stehenden Rechtsmittelverfahren unverzŸglich, nachdem
die Person, gegen die die Sanktion verhŠngt wurde, Ÿber diese Entscheidung
unterrichtet wurde. Eine solche Veršffentlichung stellt keine Verletzung des
Amtsgeheimnisses nach Art. 126 dar. Die Veršffentlichung - soweit mit
der Entscheidung keine Massnahmen mit Ermittlungscharakter verhŠngt
werden - enthŠlt:
a) die Art und Natur des Verstosses;
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b) den Namen bzw. die Firma der verantwortlichen natŸrlichen oder juris-
tischen Personen.

2) Sofern die Veršffentlichung der Angaben nach Abs. 1 Bst. b zur Iden-
titŠt unverhŠltnismŠssig wŠre oder die StabilitŠt der FinanzmŠrkte oder lau-
fende Ermittlungen gefŠhrden wŸrde, kann die FMA:
a) die Entscheidung erst dann veršffentlichen, wenn die GrŸnde fŸr ihre

Nichtveršffentlichung weggefallen sind;
b) die Entscheidung in anonymisierter Form veršffentlichen; oder
c) von der Veršffentlichung der Entscheidung absehen, wenn die Mšglich-

keiten nach Bst. a und b als nicht ausreichend angesehen werden, um zu
gewŠhrleisten, dass:
1. die StabilitŠt der FinanzmŠrkte nicht gefŠhrdet wird;
2. bei Massnahmen, die als geringfŸgig angesehen werden, bei einer

Veršffentlichung solcher Entscheidungen die VerhŠltnismŠssigkeit
gewahrt ist.

3) Die FMA kann eine Veršffentlichung nach Abs. 2 Bst. b um einen
angemessenen Zeitraum aufschieben, wenn abzusehen ist, dass die GrŸnde
fŸr eine anonymisierte Veršffentlichung im Laufe dieses Zeitraums weg-
fallen werden.

4) Die Veršffentlichung hat mindestens fŸnf Jahre lang auf der Inter-
netseite zugŠnglich zu bleiben. Dabei ist die Veršffentlichung enthaltener
personenbezogener Daten nur so lange aufrecht zu erhalten, so lange nicht
eines der Kriterien nach Abs. 2 erfŸllt werden wŸrde.

5) Die Veršffentlichung nach Abs. 1 ist von der FMA zu verfŸgen; dies
gilt nicht fŸr anonymisierte Veršffentlichungen nach Abs. 2 Bst. b.

6) Die FMA Ÿbermittelt der ESMA jŠhrlich eine Zusammenfassung aller
nach Art. 143 und 143a verhŠngten Strafen und Bussen sowie aller damit
zusammenhŠngenden Rechtsmittel und die Ergebnisse dieser Rechtsmit-
telverfahren. Veršffentlichungen nach Abs. 1 sind - ebenso wie FŠlle, in
welchen nach Abs. 2 Bst. c von einer Veršffentlichung abgesehen wird -
zugleich der ESMA zu melden.

Art. 146166

Zusammenarbeit

1) Die Gerichte Ÿbermitteln der FMA in vollstŠndiger Ausfertigung alle
Urteile und EinstellungsbeschlŸsse, welche Mitglieder der Verwaltung oder
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GeschŠftsfŸhrung von Verwaltungsgesellschaften und WirtschaftsprŸfer
betreffen. Ebenso verstŠndigt die Staatsanwaltschaft die FMA Ÿber einge-
stellte Verfahren und diversionelle Verfahrenserledigungen.

2) Die FMA ist berechtigt, von der Staatsanwaltschaft und den Gerichten
bestimmte Informationen in Bezug auf strafrechtliche Ermittlungen oder
Verfahren zu verlangen, die wegen mutmasslicher Verstšsse gegen dieses
Gesetz eingeleitet wurden; entsprechenden Informationsersuchen von den
zustŠndigen Aufsichtsbehšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten oder von
ESMA kommt die FMA im Rahmen ihrer Pflicht zur Zusammenarbeit fŸr
die Zwecke dieses Gesetzes nach.

3) Die FMA kann auch zur Erleichterung der Einziehung von Bussgel-
dern mit den zustŠndigen Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten zusam-
menarbeiten.

4) Die FMA darf ein Auskunftsersuchen oder ein Ersuchen auf Zusam-
menarbeit bei einer Ermittlung einer zustŠndigen Behšrde in einem anderen
EWR-Mitgliedstaat nur dann verweigern, wenn:
a) die Weitergabe einschlŠgiger Informationen die Sicherheit Liechtensteins

beeintrŠchtigen kšnnte, insbesondere die BekŠmpfung von Terrorismus
und anderen schwerwiegenden Straftaten;

b) dadurch wahrscheinlich ihre eigenen Ermittlungen, Durchsetzungsmass-
nahmen oder gegebenenfalls strafrechtliche Ermittlungen beeintrŠchtigt
werden;

c) aufgrund derselben Tat und gegen dieselben Personen bereits ein Ver-
fahren vor einem inlŠndischen Gericht anhŠngig ist; oder

d) gegen diese Personen aufgrund derselben Tat bereits ein rechtskrŠftiges
Urteil in Liechtenstein ergangen ist.

Art. 146a167

Meldung von Gesetzesverstšssen

1) Die FMA hat Ÿber ein wirksames und verlŠssliches Meldesystem zu
verfŸgen, in das Ÿber einen allgemein zugŠnglichen, sicheren Berichtsweg
potenzielle oder tatsŠchliche Verstšsse gegen Bestimmungen dieses
Gesetzes und die dazu erlassenen Verordnungen gemeldet werden kšnnen.

2) Das Meldesystem umfasst zumindest:
a) spezielle Verfahren fŸr den Empfang der Meldungen Ÿber Verstšsse und

deren Weiterverfolgung;
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b) einen angemessenen Schutz fŸr Angestellte von Verwaltungsgesell-
schaften, selbstverwaltete Investmentgesellschaften und Verwahrstellen,
die innerhalb dieser Gesellschaften bzw. Stellen begangene Verstšsse
melden, zumindest vor Vergeltungsmassnahmen, Diskriminierung und
anderen Arten von unfairer Behandlung;

c) den Schutz personenbezogener Daten im Einklang mit dem Datenschutz-
gesetz sowohl fŸr die Person, die die Verstšsse anzeigt, als auch fŸr die
natŸrliche Person, von der behauptet wird, sie sei fŸr den Verstoss ver-
antwortlich;

d) klare Vorschriften, die gewŠhrleisten, dass in Bezug auf die Person, die
einen Verstoss meldet, in allen FŠllen Vertraulichkeit garantiert wird, es
sei denn, eine Weitergabe der Information ist im Rahmen eines staatsan-
waltlichen, gerichtlichen oder verwaltungsrechtlichen Verfahrens erfor-
derlich.

3) Eine Meldung durch Angestellte von Verwaltungsgesellschaften,
selbstverwalteten Investmentgesellschaften und Verwahrstellen an die FMA
oder an die ESMA gilt nicht als Verstoss gegen eine vertragliche oder gesetz-
liche Geheimhaltungspflicht und hat keine diesbezŸgliche Haftung der mel-
denden Person zur Folge.

4) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

XVI. †bergangs- und SchlussbestimmungenXVI. †bergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 147

DurchfŸhrungsverordnungen

Die Regierung erlŠsst die fŸr die DurchfŸhrung dieses Gesetzes erfor-
derlichen Verordnungen.

Art. 148

Elektronische Bereitstellung von Rechtsvorschriften

Die FMA stellt dieses Gesetz und die dazu erlassenen DurchfŸhrungs-
verordnungen in deutscher und englischer Sprache in der jeweils geltenden
Fassung auf ihrer oder einer von ihrer Internetseite erreichbaren Inter-
netseite zum Abruf bereit. Die Regierung regelt mit Verordnung, wer die
†bersetzung der Rechtsvorschriften zu veranlassen hat.
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Art. 149

†bergangsbestimmungen

1) OGAW und deren Verwaltungsgesellschaften, die in Liechtenstein
bereits vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zugelassen wurden und die
unter dieses Gesetz fallen, gelten im Sinne dieses Gesetzes als zugelassen
und kšnnen ihre TŠtigkeit nach Massgabe der Bestimmungen dieses
Gesetzes fortsetzen.

2) Der vereinfachte Prospekt ist spŠtestens bis zum 1. Juli 2012 durch die
wesentlichen Anlegerinformationen nach Art. 80 bis 84 (KIID) zu ersetzen.

3) Bis zum Ausserkrafttreten des Investmentunternehmensgesetzes
haben Verwaltungsgesellschaften, die sowohl OGAW als auch andere
Organismen fŸr gemeinsame Anlagen verwalten, die fŸr den betreffenden
Organismus fŸr gemeinsame Anlagen geltenden Vorschriften zu beachten.

4) Verwaltungsgesellschaften, die bereits vor dem 13. Februar 2004 in
ihrem Herkunftsmitgliedstaat gemŠss der Richtlinie 85/611/EWG eine
Zulassung fŸr die Verwaltung von OGAW in Form eines Anlagefonds oder
einer Anlagegesellschaft erhalten haben, gelten im Sinne dieses Gesetzes als
zugelassen, wenn die Rechtsvorschriften dieser EWR-Mitgliedstaaten vor-
sehen, dass die Gesellschaften zur Aufnahme dieser TŠtigkeit Bedingungen
genŸgen mŸssen, die den Zulassungsvoraussetzungen nach diesem Gesetz
bzw. den Art. 7 und 8 der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind.

5) Abweichend von Art. 10 Abs. 4 bis 6 betrŠgt die Frist fŸr die Antrags-
bearbeitung durch die FMA bis zum 30. April 2012 fŸr die Zulassung
von OGAW und die HinzufŸgung von Teilfonds sechs Wochen nach Ein-
gang des vollstŠndigen Antrags. Die Genehmigungswirkung des Fristab-
laufs nach Art. 10 Abs. 6 gilt erstmals fŸr AntrŠge, die nach dem 30. Sep-
tember 2012 bei der FMA eingegangen sind.

6) Abweichend von Art. 16 Abs. 4 und 5 sowie Art. 98 Abs. 3 Bst. b
betrŠgt die Frist fŸr die Antragsbearbeitung durch die FMA bis zum 30. Juni
2014:
a) fŸr die Zulassung von Verwaltungsgesellschaften und die Erstzulassung

von selbstverwalteten Investmentgesellschaften nach Art. 16 drei
Monate ab Eingang des vollstŠndigen Antrags; und

b) fŸr die †bermittlung der Unterlagen an die zustŠndigen Behšrden des
Vertriebsstaats nach Art. 98 zehn Arbeitstage nach Eingang des Anzei-
geschreibens und der vollstŠndigen Unterlagen.
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7) Auf bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits hŠngige Verfahren findet
das bisherige Recht Anwendung.

Art. 150

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Refe-
rendumsfrist am 1. August 2011 in Kraft, andernfalls am Tage der Kundma-
chung.

In Stellvertretung des LandesfŸrsten:
gez. Alois
Erbprinz

gez. Dr. Klaus TschŸtscher
FŸrstlicher Regierungschef
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AnhangAnhang168168

(Art. 65, 71, 131)

Prospektgliederung und Pflichtinformationen inProspektgliederung und Pflichtinformationen in

periodischen Berichtenperiodischen Berichten

I. Prospektgliederung (Schema A)I. Prospektgliederung (Schema A)

1. Informationen Ÿber den
Investmentfonds

1. Informationen Ÿber die
Verwaltungsgesellschaft mit
einem Hinweis darauf, ob
die Verwaltungsgesellschaft
in einem anderen EWR-Mit-
gliedstaat niedergelassen ist
als im Herkunftsmitglied-
staat des OGAW

1. Informationen Ÿber die
Investmentgesellschaft

1.1. Bezeichnung 1.1. Bezeichnung oder
Firma, Rechtsform, Gesell-
schaftssitz und Ort der
Hauptverwaltung, wenn
dieser nicht mit dem Gesell-
schaftssitz zusammenfŠllt

1.1. Bezeichnung oder
Firma, Rechtsform, Gesell-
schaftssitz und Ort der
Hauptverwaltung, wenn
dieser nicht mit dem Gesell-
schaftssitz zusammenfŠllt

1.2. Zeitpunkt der GrŸn-
dung des Investmentfonds.
Angabe der Dauer, falls
diese begrenzt ist

1.2. Zeitpunkt der GrŸndung
der Gesellschaft. Angabe der
Dauer, falls diese begrenzt ist

1.2. Zeitpunkt der GrŸndung
der Gesellschaft. Angabe der
Dauer, falls diese begrenzt ist

1.3. Falls die Gesellschaft
weitere Investmentfonds
verwaltet, Angabe dieser
weiteren Investmentfonds

1.3. Im Falle von Invest-
mentgesellschaften mit
unterschiedlichen Teilfonds,
Angabe dieser Teilfonds

1.4. Angabe der Stelle, bei
der die Vertragsbedin-
gungen, wenn auf deren Bei-
fŸgung verzichtet wird,
sowie die periodischen
Berichte erhŠltlich sind

1.4. Angabe der Stelle, bei
der die Satzung, wenn auf
deren BeifŸgung verzichtet
wird, sowie die periodischen
Berichte erhŠltlich sind

1.5. Kurzangaben Ÿber die
auf den Investmentfonds
anwendbaren Steuervor-
schriften, wenn sie fŸr den
Anleger von Bedeutung
sind. Angabe, ob auf die von

1.5. Kurzangaben Ÿber die
auf die Gesellschaft anwend-
baren Steuervorschriften,
wenn sie fŸr den Anleger von
Bedeutung sind. Angabe, ob
auf die von den Anlegern
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den Anlegern vom Invest-
mentfonds bezogenen Ein-
kŸnfte und KapitalertrŠge
QuellenabzŸge erhoben
werden

von der Gesellschaft bezo-
genen EinkŸnfte und Kapi-
talertrŠge QuellenabzŸge
erhoben werden

1.6. Stichtag fŸr den Jahres-
abschluss und HŠufigkeit
der AusschŸttung

1.6. Stichtag fŸr den Jahres-
abschluss und HŠufigkeit der
DividendenausschŸttung

1.7. Name der Personen, die
mit der PrŸfung der in Art.
70 vorgesehenen Zahlenan-
gaben beauftragt sind

1.7. Name der Personen, die
mit der PrŸfung der in Art.
70 vorgesehenen Zahlenan-
gaben beauftragt sind

1.8. Name und Funktion der
Mitglieder der Verwaltungs-
, Leitungs- und Aufsichtsor-
gane. Angabe der Haupt-
funktionen, die diese Per-
sonen ausserhalb der Gesell-
schaft ausŸben, wenn sie fŸr
diese von Bedeutung sind

1.8. Name und Funktion der
Mitglieder der Verwaltungs-
, Leitungs- und Aufsichtsor-
gane. Angabe der Haupt-
funktionen, die diese Per-
sonen ausserhalb der Gesell-
schaft ausŸben, wenn sie fŸr
diese von Bedeutung sind

1.9. Kapital: Hšhe des
gezeichneten Kapitals mit
Angabe des eingezahlten
Kapitals

1.9. Kapital

1.10. Angabe der Art und
der Hauptmerkmale der
Anteile, insbesondere:
- Art des Rechts (dingliches,
Forderungs- oder anderes
Recht), das der Anteil reprŠ-
sentiert
- Original-Urkunden oder
Zertifikate Ÿber diese
Urkunden, Eintragung in
einem Register oder auf
einem Konto
- Merkmale der Anteile:
Namens- oder Inhaberpa-
piere, gegebenenfalls
Angabe der StŸckelung
- Beschreibung des Stimm-
rechts der Anleger, falls
dieses besteht
- Voraussetzungen, unter
denen die Auflšsung des
Investmentfonds

1.10. Angabe der Art und der
Hauptmerkmale der Anteile,
insbesondere:
- Original-Urkunden oder
Zertifikate Ÿber diese
Urkunden, Eintragung in
einem Register oder auf
einem Konto
- Merkmale der Anteile:
Namens- oder Inhaberpa-
piere, gegebenenfalls Angabe
der StŸckelung
- Beschreibung des Stimm-
rechts der Anleger
- Voraussetzungen, unter
denen die Auflšsung der
Investmentgesellschaft
beschlossen werden kann,
und Einzelheiten der Auflš-
sung, insbesondere in Bezug
auf die Rechte der Anleger
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beschlossen werden kann,
und Einzelheiten der Auflš-
sung, insbesondere in Bezug
auf die Rechte der Anleger

1.11. Gegebenenfalls Angabe
der Bšrsen oder MŠrkte, an
denen die Anteile notiert
oder gehandelt werden

1.11. Gegebenenfalls Angabe
der Bšrsen oder MŠrkte, an
denen die Anteile notiert
oder gehandelt werden

1.12. ModalitŠten und
Bedingungen fŸr die Aus-
gabe und/oder den Verkauf
der Anteile

1.12. ModalitŠten und
Bedingungen fŸr die Aus-
gabe und/oder den Verkauf
der Anteile

1.13. ModalitŠten und
Bedingungen der RŸck-
nahme oder Auszahlung der
Anteile und Vorausset-
zungen, unter denen diese
ausgesetzt werden kann

1.13. ModalitŠten und
Bedingungen der RŸck-
nahme oder Auszahlung der
Anteile und Vorausset-
zungen, unter denen diese
ausgesetzt werden kann. Im
Falle von Investmentgesell-
schaften mit unterschiedli-
chen Teilfonds, Angabe der
Art und Weise, wie ein
Anleger von einem Teilfonds
in den anderen wechseln
kann, und welche Kosten
damit verbunden sind

1.14. Beschreibung der
Regeln fŸr die Ermittlung
und Verwendung der
ErtrŠge

1.14. Beschreibung der
Regeln fŸr die Ermittlung
und Verwendung der
ErtrŠge

1.15. Beschreibung der
Anlageziele des Investment-
fonds, einschliesslich der
finanziellen Ziele (z. B.
Kapital- oder Ertragssteige-
rung), der Anlagepolitik (z.
B. Spezialisierung auf geo-
grafische Gebiete oder Wirt-
schaftsbereiche), etwaiger
BeschrŠnkungen bei dieser
Anlagepolitik sowie der
Angabe etwaiger Techniken
und Instrumente oder
Befugnisse zur Kreditauf-
nahme, von denen bei der
Verwaltung des Investment-

1.15. Beschreibung der Anla-
geziele der Gesellschaft, ein-
schliesslich der finanziellen
Ziele (z. B. Kapital- oder
Ertragssteigerung), der Anla-
gepolitik (z. B. Spezialisie-
rung auf geografische
Gebiete oder Wirtschaftsbe-
reiche), etwaiger BeschrŠn-
kungen bei dieser Anlagepo-
litik sowie der Angabe
etwaiger Techniken und
Instrumente oder Befugnisse
zur Kreditaufnahme, von
denen bei der Verwaltung
der Gesellschaft Gebrauch
gemacht werden kann
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fonds Gebrauch gemacht
werden kann

1.16. Regeln fŸr die Vermš-
gensbewertung

1.16. Regeln fŸr die Vermš-
gensbewertung

1.17. Ermittlung der Ver-
kaufs- oder Ausgabe- und
der Auszahlungs- oder
RŸcknahmepreise der
Anteile, insbesondere:
- Methode und HŠufigkeit
der Berechnung dieser Preise
- Angaben der mit dem Ver-
kauf, der Ausgabe, der
RŸcknahme oder Auszah-
lung der Anteile verbun-
denen Kosten
- Angabe von Art, Ort und
HŠufigkeit der Veršffentli-
chung dieser Preise

1.17. Ermittlung der Ver-
kaufs- oder Ausgabe- und
der Auszahlungs- oder
RŸcknahmepreise der
Anteile, insbesondere:
- Methode und HŠufigkeit
der Berechnung dieser Preise
- Angaben der mit dem Ver-
kauf, der Ausgabe, der RŸck-
nahme oder Auszahlung der
Anteile verbundenen Kosten
- Angabe von Art, Ort und
HŠufigkeit der Veršffentli-
chung dieser Preise(1)

1.18. Angaben Ÿber die
Methode, die Hšhe und die
Berechnung der zu Lasten
des Investmentfonds
gehenden VergŸtungen fŸr
die Verwaltungsgesellschaft,
die Verwahrstelle oder
Dritte und der Unkostener-
stattungen an die Verwal-
tungsgesellschaft, die Ver-
wahrstelle oder Dritte durch
den Investmentfonds

1.18. Angaben Ÿber die
Methode, die Hšhe und die
Berechnung der VergŸ-
tungen, die von der Gesell-
schaft zu zahlen sind an ihre
GeschŠftsleiter und Mit-
glieder der Verwaltungs-,
Leitungs- und Aufsichtsor-
gane, an die Verwahrstelle
oder an Dritte, und der
Unkostenerstattungen an die
GeschŠftsleiter der Gesell-
schaft, an die Verwahrstelle
oder an Dritte durch die
Gesellschaft

(1) Die in Art. 32 Abs. 5 der Richtlinie 2009/65/EG bezeichneten Investmentgesellschaften
geben ausserdem an:
- Methode und HŠufigkeit der Ermittlung des Nettoinventarwerts der Anteile;
- Art, Ort und HŠufigkeit der Veršffentlichung dieses Wertes;
- Bšrse im Vertriebsstaat, deren Notierung den Preis der in diesem Staat ausserbšrslich
getŠtigten GeschŠfte bestimmt.

2. Angaben Ÿber die Verwahrstelle:
2.1. IdentitŠt der Verwahrstelle des OGAW und Beschreibung ihrer

Pflichten sowie der Interessenkonflikte, die entstehen kšnnen;
2.2. Beschreibung sŠmtlicher von der Verwahrstelle Ÿbertragener Verwah-

rungsfunktionen, Liste der Beauftragten und Unterbeauftragten und
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Angabe sŠmtlicher Interessenkonflikte, die sich aus der Aufgaben-
Ÿbertragung ergeben kšnnen;

2.3 ErklŠrung, dass den Anlegern auf Antrag Informationen auf dem neu-
esten Stand hinsichtlich der Ziff. 2.1 und 2.2 Ÿbermittelt werden.

3. Angaben Ÿber die externen Beratungsfirmen oder Anlageberater, wenn ihre
Dienste auf Vertragsbasis in Anspruch genommen und die VergŸtungen
hierfŸr dem Vermšgen des OGAW entnommen werden:
3.1. Name der Firma oder des Beraters;
3.2. Einzelheiten des Vertrags mit der Verwaltungsgesellschaft oder der

Investmentgesellschaft, die fŸr die Anleger von Interesse sind; ausge-
nommen sind Einzelheiten betreffend die VergŸtungen;

3.3. andere TŠtigkeiten von Bedeutung.
4. Angaben Ÿber die Massnahmen, die getroffen worden sind, um die Zah-

lungen an die Anleger, den RŸckkauf oder die RŸcknahme der Anteile
sowie die Verbreitung der Informationen Ÿber den OGAW vorzunehmen.
Diese Angaben sind auf jeden Fall hinsichtlich des EWR-Mitgliedstaats
zu machen, in dem der OGAW niedergelassen ist. Falls ferner die Anteile
in einem anderen EWR-Mitgliedstaat vermarktet werden, sind die oben
bezeichneten Angaben hinsichtlich dieses EWR-Mitgliedstaats zu machen
und in den dort verbreiteten Prospekt aufzunehmen.

5. Weitere Anlageinformationen:
5.1. gegebenenfalls bisherige Ergebnisse des OGAW; diese Angaben

kšnnen entweder im Prospekt enthalten oder diesem beigefŸgt sein;
5.2. Profil des typischen Anlegers, fŸr den der OGAW konzipiert ist.

6. Wirtschaftliche Informationen:
6.1. etwaige Kosten oder GebŸhren mit Ausnahme der unter Ziff. 1.17

genannten Kosten, aufgeschlŸsselt nach denjenigen, die vom Anleger
zu entrichten sind, und denjenigen, die aus dem Vermšgen des
OGAW zu zahlen sind.

II. Pflichtinformationen in periodischen Berichten (Schema B)II. Pflichtinformationen in periodischen Berichten (Schema B)
1. Vermšgensstand:

1.1 Wertpapiere;
1.2 Bankguthaben;
1.3 sonstige Vermšgen;
1.4 Vermšgen insgesamt;
1.5 Verbindlichkeiten;
1.6 Nettobestandswert;
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2. Anzahl der umlaufenden Anteile;
3. Nettobestandswert je Anteil;
4. Wertpapierbestand, wobei zu unterscheiden ist zwischen:

4.1 Wertpapieren, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbšrse
zugelassen sind;

4.2 Wertpapieren, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt
werden;

4.3 in Art. 51 Abs. 1 Bst. b bezeichneten neu emittierten Wertpapieren;
4.4 den sonstigen in Art. 51 Abs. 2 Bst. a bezeichneten Wertpapieren.

Es ist eine Gliederung nach den geeignetsten Kriterien unter BerŸcksichti-
gung der Anlagepolitik des OGAW (z. B. nach wirtschaftlichen oder geo-
grafischen Kriterien, nach Devisen usw.) nach prozentualen Anteilen am
Reinvermšgen vorzunehmen; fŸr jedes vorstehend bezeichnete Wertpapier
ist sein Anteil am Gesamtvermšgen des OGAW anzugeben. Zudem sind
VerŠnderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes wŠh-
rend des Berichtszeitraums anzugeben;

5. Angaben Ÿber die Entwicklung des Vermšgens des OGAW wŠhrend des
Berichtszeitraums, die Folgendes umfassen:
5.1 ErtrŠge aus Anlagen;
5.2 sonstige ErtrŠge;
5.3 Aufwendungen fŸr die Verwaltung;
5.4 Aufwendungen fŸr die Verwahrstelle;
5.5 sonstige Aufwendungen und GebŸhren;
5.6 Nettoertrag;
5.7 AusschŸttungen und wiederangelegte ErtrŠge;
5.8 Erhšhung oder Verminderung der Kapitalrechnung;
5.9 Mehr- oder Minderwert der Anlagen;
5.10 etwaige sonstige €nderungen, welche das Vermšgen und die Verbind-

lichkeiten des OGAW berŸhren;
5.11 Transaktionskosten (Kosten, die dem OGAW bei GeschŠften mit

seinem Portfolio entstehen);
6. Vergleichende †bersicht Ÿber die letzten drei GeschŠftsjahre, wobei zum

Ende jeden GeschŠftsjahres Folgendes anzugeben ist:
6.1 gesamter Nettobestandswert;
6.2 Nettobestandswert je Anteil;
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7. Angabe des Betrags der bestehenden Verbindlichkeiten aus vom OGAW im
Berichtszeitraum getŠtigten GeschŠften im Sinne von Art. 53, wobei nach
Kategorien zu differenzieren ist.

8. Angaben zu den VergŸtungsgrundsŠtzen und -praktiken im Sinne von Art.
71 Abs. 2a.
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†bergangsbestimmungen†bergangsbestimmungen

951.31 G Ÿber bestimmte Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in Wertpa-951.31 G Ÿber bestimmte Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in Wertpa-
pieren (UCITSG)pieren (UCITSG)
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2014 Nr. 355 ausgegeben am 23. Dezember 2014Jahrgang 2014 Nr. 355 ausgegeben am 23. Dezember 2014

GesetzGesetz
vom 7. November 2014

betreffend die AbŠnderung des Gesetzes Ÿberbetreffend die AbŠnderung des Gesetzes Ÿber
bestimmte Organismen fŸr gemeinsame Anlagen inbestimmte Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in

WertpapierenWertpapieren

......

II.II.
†bergangsbestimmung†bergangsbestimmung

Verwaltungsgesellschaften, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes169 fŸr die Erbringung der Dienstleistungen nach Art. 14 Abs. 2 Bst. a
und b zugelassen sind, kšnnen ihre TŠtigkeit weiterhin ausŸben, wenn sie sich
spŠtestens neun Monate nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an ein System
fŸr die EntschŠdigung von Anlegern anschliessen. Der Anschluss ist der FMA
unverzŸglich nachzuweisen. Wird diese Frist nicht eingehalten, findet Art. 28
Abs. 1 Bst. a UCITSG Anwendung.

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2016 Nr. 12 ausgegeben am 28. Januar 2016Jahrgang 2016 Nr. 12 ausgegeben am 28. Januar 2016

GesetzGesetz
vom 2. Dezember 2015

betreffend die AbŠnderung des Gesetzes Ÿberbetreffend die AbŠnderung des Gesetzes Ÿber
bestimmte Organismen fŸr gemeinsame Anlagen inbestimmte Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in

WertpapierenWertpapieren

......

II.II.
†bergangsbestimmungen†bergangsbestimmungen

1) Verwaltungsgesellschaften, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens170 dieses
Gesetzes Ÿber eine Zulassung verfŸgen, haben binnen eines Jahres VergŸ-
tungsgrundsŠtze und -praktiken nach Art. 20a und 20b festzulegen und anzu-
wenden sowie Informationen dazu nach Art. 71 Abs. 1a und 2a in den Pro-
spekt bzw. Jahresbericht und nach Art. 80 Abs. 4a in die wesentlichen Infor-
mationen fŸr den Anleger (KIID) aufzunehmen. Die VergŸtungsgrundsŠtze
und -praktiken sowie die Prospekte und KIID sind der FMA fristgerecht vor-
zulegen.

2) Verwaltungsgesellschaften, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes Ÿber eine Zulassung verfŸgen, haben binnen sechs Monaten einen
speziellen, unabhŠngigen autonomen Berichtsweg nach Art. 21 Abs. 1 einzu-
richten und der FMA unmittelbar nach Einrichtung nachzuweisen. Innert der-
selben Frist haben dieser Verpflichtung auch Verwahrstellen nach Art. 32 Abs.
2 Bst. c Ziff. 8 nachzukommen.

3) Wenn Verwaltungsgesellschaften oder selbstverwaltete Investmentge-
sellschaften, die fŸr die von ihnen verwalteten OGAW handeln, im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits eine Einrichtung, die die Anforde-
rungen nach Art. 32 Abs. 2 nicht erfŸllt, als Verwahrstelle bestellt haben, so
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bestellen sie bis zum 18. MŠrz 2018 eine Verwahrstelle, die diese Anforde-
rungen erfŸllt.

4) Verwaltungsgesellschaften oder selbstverwaltete Investmentgesell-
schaften haben den Inhalt von im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
bereits bestehenden Prospekten entsprechend Anhang Ziff. I Unterziff. 2
binnen eines Jahres anzupassen und bei der FMA fristgerecht einzureichen.

5) Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hŠngige Verfahren
findet das bisherige Recht Anwendung.

......
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1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 26/2011 und 58/2011

2 Art. 1 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

3 Art. 2a eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

4 Art. 3 Abs. 1 Ziff. 14 abgeŠndert durch LGBl. 2014 Nr. 355.

5 Art. 3 Abs. 1 Ziff. 22 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

6 Art. 3 Abs. 1 Ziff. 24 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

7 Art. 3 Abs. 1 Ziff. 25 Bst. b abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 55.

8 Art. 3 Abs. 1 Ziff. 25 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

9 Art. 3 Abs. 1 Ziff. 30 eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

10 Art. 3 Abs. 1 Ziff. 31 eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

11 Art. 3 Abs. 1 Ziff. 32 eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

12 Art. 3 Abs. 1 Ziff. 33 eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

13 Art. 3 Abs. 1 Ziff. 34 eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

14 Art. 4 Abs. 2 aufgehoben durch LGBl. 2013 Nr. 50.

15 Art. 5 Abs. 8 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 6.

16 Art. 6 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

17 Art. 6 Abs. 6 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 6.

18 Art. 7 Abs. 1 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

19 Art. 7 Abs. 7 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

20 Art. 7 Abs. 8 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

21 Art. 7 Abs. 12 eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

22 Art. 10 Abs. 4 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

23 Art. 10 Abs. 6 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

24 Art. 10 Abs. 9 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

25 Art. 11 Abs. 1 abgeŠndert durch LGBl. 2015 Nr. 114.

26 Art. 11 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2015 Nr. 198.

27 Art. 14 Abs. 2 Bst. c abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.
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28 Art. 15 Abs. 1 Bst. b abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

29 Art. 15 Abs. 1a eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

30 Art. 15 Abs. 3 abgeŠndert durch LGBl. 2014 Nr. 355.

31 Art. 15 Abs. 4 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

32 Art. 16 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

33 Art. 16 Abs. 8 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

34 Art. 16 Abs. 10 eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

35 Art. 17 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

36 Art. 17 Abs. 3 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

37 Art. 17 Abs. 4 aufgehoben durch LGBl. 2014 Nr. 355.

38 Art. 18 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

39 Art. 18 SachŸberschrift abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

40 Art. 18 Abs. 1 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

41 Art. 18 Abs. 4 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

42 Art. 18 Abs. 6 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

43 Art. 19 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

44 Art. 20a eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

45 Art. 20b eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

46 Art. 20c eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

47 Art. 21 Abs. 3a eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

48 Art. 22 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

49 Art. 23 Abs. 1 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

50 Art. 23 Abs. 1a eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

51 Art. 23 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

52 Art. 23 Abs. 2 Bst. b tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses betreffend die †bernahme der Richtlinie 2013/14/EU in Kraft.

53 Art. 24 Abs. 1 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.
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54 Art. 24 Abs. 3 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

55 Art. 24 Abs. 4 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

56 Art. 24 Abs. 5 eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

57 Art. 24 Abs. 6 eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

58 Art. 25 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 40.

59 †berschrift vor Art. 26 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

60 Art. 26 aufgehoben durch LGBl. 2016 Nr. 12.

61 Art. 27 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

62 Art. 28 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

63 Art. 28a aufgehoben durch LGBl. 2016 Nr. 12.

64 Art. 29 Abs. 1 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

65 Art. 29 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

66 Art. 29 Abs. 4 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 6.

67 Art. 29 Abs. 6 eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

68 Art. 30 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

69 Art. 31 Abs. 1 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

70 Art. 31 Abs. 2a eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

71 †berschrift vor Art. 32 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

72 Art. 32 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

73 Art. 33 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

74 Art. 34 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

75 Art. 35 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

76 Art. 35a bis 35h aufgehoben durch LGBl. 2016 Nr. 12.

77 Art. 36 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 6.

78 Art. 36 Abs. 3 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

79 Art. 40 Abs. 2 Bst. k eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

80 Art. 47 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.
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81 Art. 47 Abs. 3 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

82 Art. 49 Bst. d abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

83 Art. 49 Bst. e aufgehoben durch LGBl. 2015 Nr. 114.

84 Art. 49 Bst. f aufgehoben durch LGBl. 2015 Nr. 114.

85 Art. 49 Bst. g aufgehoben durch LGBl. 2015 Nr. 114.

86 Art. 49 Bst. h aufgehoben durch LGBl. 2015 Nr. 114.

87 Art. 49 Bst. i aufgehoben durch LGBl. 2015 Nr. 114.

88 Art. 49 Bst. k aufgehoben durch LGBl. 2015 Nr. 114.

89 Art. 51 Bst. c abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

90 Art. 51 Abs. 4 Bst. d eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

91 Art. 51 Abs. 4 Bst. e eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

92 Art. 53 Abs. 3a eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

93 Art. 53 Abs. 5 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

94 Art. 54 Abs. 3 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

95 Art. 54 Abs. 3a eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

96 Art. 54 Abs. 6 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

97 Art. 57 Abs. 1 abgeŠndert durch LGBl. 2014 Nr. 355.

98 Art. 57 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

99 Art. 71 Abs. 1a eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

100 Art. 71 Abs. 2a eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

101 Art. 80 Abs. 3 Bst. a abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

102 Art. 80 Abs. 4a eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

103 Art. 93 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2015 Nr. 198.

104 Art. 93 Abs. 4 eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

105 Art. 94 Abs. 3 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

106 Art. 94 Abs. 4 eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

107 Art. 94 Abs. 5 eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.
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108 Art. 94 Abs. 6 eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

109 Art. 94 Abs. 7 eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

110 Art. 95 Abs. 1 Bst. c abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

111 Art. 95 Abs. 4 eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

112 Art. 102 Abs. 2 Bst. g eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

113 Art. 111 aufgehoben durch LGBl. 2016 Nr. 12.

114 Art. 112 Abs. 1 Bst. a abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

115 Art. 115 Abs. 3a eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

116 Art. 115 Abs. 5 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

117 Art. 117 SachŸberschrift abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

118 Art. 117 Einleitungssatz abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

119 Art. 118 Abs. 4 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

120 Art. 122 Abs. 1 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 55.

121 Art. 122a eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 55.

122 Art. 123 Abs. 1 Einleitungssatz abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

123 Art. 125 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

124 Art. 126 Abs. 4 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

125 Art. 126 Abs. 5 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 55.

126 Art. 128 Abs. 2 Bst. a abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

127 Art. 128 Abs. 2 Bst. g eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

128 Art. 128 Abs. 2 Bst. h eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

129 Art. 129 Abs. 2 Bst. a abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

130 Art. 129 Abs. 2 Bst. b abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 55.

131 Art. 129 Abs. 2 Bst. d abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 161.

132 Art. 129 Abs. 2 Bst. e abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

133 Art. 129 Abs. 2 Bst. g abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

134 Art. 129 Abs. 2 Bst. h abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.
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135 Art. 129 Abs. 2 Bst. i eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

136 Art. 129 Abs. 2 Bst. k eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

137 Art. 129 Abs. 4 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

138 Art. 129 Abs. 7 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

139 Art. 129 Abs. 8 aufgehoben durch LGBl. 2013 Nr. 50.

140 Art. 129a eingefŸgt durch LGBl. 2013 Nr. 50.

141 Art. 129a Abs. 1 Bst. a abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

142 Art. 129a Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

143 Art. 132 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

144 †berschrift vor Art. 133 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

145 Art. 133 Abs. 1 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

146 Art. 133 Abs. 2 Einleitungssatz abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

147 Art. 133 Abs. 2 Bst. b abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

148 Art. 138 Abs. 1a eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

149 Art. 138 Abs. 3 Einleitungssatz abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

150 Art. 138 Abs. 4 eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

151 Art. 139 Abs. 2 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 55.

152 Art. 141 Abs. 4 abgeŠndert durch LGBl. 2013 Nr. 50.

153 Art. 143 SachŸberschrift abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

154 Art. 143 Abs. 1 Einleitungssatz abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

155 Art. 143 Abs. 2 Einleitungssatz abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

156 Art. 143 Abs. 2 Bst. e abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

157 Art. 143 Abs. 3 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

158 Art. 143 Abs. 4 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

159 Art. 143 Abs. 5 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

160 Art. 143 Abs. 6 eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

161 Art. 143 Abs. 7 eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.
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162 Art. 143a abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

163 Art. 143b eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

164 Art. 143c eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

165 Art. 145 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

166 Art. 146 abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

167 Art. 146a eingefŸgt durch LGBl. 2016 Nr. 12.

168 Anhang abgeŠndert durch LGBl. 2016 Nr. 12.

169 Inkrafttreten: 1. Februar 2014.

170 Inkrafttreten: 18. MŠrz 2016.
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951.311

Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2011Jahrgang 2011 Nr. 312Nr. 312 ausgegeben am 1. August 2011ausgegeben am 1. August 2011

VerordnungVerordnung
vom 5. Juli 2011

Ÿber bestimmte Organismen fŸr gemeinsameŸber bestimmte Organismen fŸr gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (UCITSV)Anlagen in Wertpapieren (UCITSV)

Aufgrund von Art. 2 Abs. 2, Art. 3 Abs. 2, Art. 5 Abs. 4 und 8, Art. 6
Abs. 4 und 6, Art. 7 Abs. 4, Art. 9 Abs. 4, Art. 10 Abs. 8 und 9, Art. 11 Abs.
4, Art. 14 Abs. 5, Art. 15 Abs. 5, Art. 16 Abs. 9, Art. 17 Abs. 7, Art. 18 Abs.
4, Art. 19 Abs. 4, Art. 20 Abs. 3, Art. 21 Abs. 5, Art. 22 Abs. 4, Art. 23 Abs.
4, Art. 31 Abs. 3, Art. 33 Abs. 4, Art. 34 Abs. 5, Art. 35 Abs. 5, Art. 36 Abs.
3, Art. 39 Abs. 10, Art. 43 Abs. 5, Art. 49, Art. 51 Abs. 4, Art. 53 Abs. 5,
Art. 62 Abs. 9, Art. 63 Abs. 6, Art. 64 Abs. 5, Art. 66 Abs. 4, Art. 71 Abs. 1,
Art. 77 Abs. 3, Art. 80 Abs. 7, Art. 81 Abs. 5, Art. 82 Abs. 4, Art. 83 Abs.
3, Art. 84 Abs. 2, Art. 85 Abs. 5, Art. 86 Abs. 2, Art. 92 Abs. 2, Art. 96 Abs.
2, Art. 102 Abs. 2, Art. 103 Abs. 6, Art. 105 Abs. 5, Art. 110 Abs. 7, Art.
111 Abs. 2, Art. 114 Abs. 1, Art. 126 Abs. 7, Art. 129 Abs. 3 und 4, Art. 136
Abs. 5, Art. 139 Abs. 4, Art. 142 Abs. 4 und Art. 147 des Gesetzes vom 28.
Juni 2011 Ÿber bestimmte Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in Wertpa-
pieren (UCITSG), LGBl. 2011 Nr. 2951, verordnet die Regierung:

Fassung: 18.03.2016 1

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

A. Zweck, Gegenstand, Geltungsbereich und BegriffsbestimmungenA. Zweck, Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

Art. 1

Gegenstand und Zweck

1) Diese Verordnung regelt in DurchfŸhrung des Gesetzes das NŠhere
Ÿber die Aufnahme, AusŸbung und Beaufsichtigung der TŠtigkeit von
Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie
deren Verwaltungsgesellschaften, insbesondere:
a) die Rechtsformen und die Ausgestaltung der konstituierenden Doku-

mente;
b) die Zulassung von OGAW;
c) die Zulassung und Pflichten von Verwaltungsgesellschaften;
d) die Verwahrstelle;
e) die Verschmelzung von OGAW;
f) die Master-Feeder-Strukturen;
g) die Pflichten eines OGAW; und
h) die Aufsicht.

2) Sie dient der Umsetzung:
a) der Richtlinie 2009/65/EG des EuropŠischen Parlaments und des Rates

vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften betreffend bestimmte Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW) (EWR-Rechtssammlung: Anh. IX - 30.01; ABl.
L 302 vom 17.11.2009, S. 32);

b) der Richtlinie 2007/16/EG der Kommission vom 19. MŠrz 2007 zur
DurchfŸhrung der Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Orga-
nismen fŸr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick
auf die ErlŠuterungen gewisser Definitionen (EWR-Rechtssammlung:
Anh. IX - 30b.01; ABl. Nr. L 79 vom 20.3.2007, S. 11);

c) der Richtlinie 2010/43/EU der Kommission vom 1. Juli 2010 zur Durch-
fŸhrung der Richtlinie 2009/65/EG des EuropŠischen Parlaments und
des Rates im Hinblick auf organisatorische Anforderungen, Interessen-
konflikte, Wohlverhalten, Risikomanagement und den Inhalt der Ver-
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einbarung zwischen Verwahrstelle und Verwaltungsgesellschaft (ABl.
Nr. L 176 vom 10.7.2010, S. 42); und

d) der Richtlinie 2010/44/EU der Kommission vom 1. Juli 2010 zur Durch-
fŸhrung der Richtlinie 2009/65/EG des EuropŠischen Parlaments und
des Rates in Bezug auf Bestimmungen Ÿber Fondsverschmelzungen,
Master-Feeder-Strukturen und das Anzeigeverfahren (ABl. Nr. L 176
vom 10.7.2010, S. 28).

3) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, finden auf
selbstverwaltete Investmentgesellschaften die Vorschriften fŸr Verwal-
tungsgesellschaften sinngemŠss Anwendung.

Art. 2

Teilfonds

1) Teilfonds im Sinne von Art. 2 Abs. 2 UCITSG sind auch Teilgesell-
schaftsvermšgen einer Investmentgesellschaft.

2) FŸr jeden Teilfonds ist eine Verwahrstelle zu bestellen. Die Ver-
mšgensgegenstŠnde mehrerer Teilfonds unter einem gemeinsamen Dach
(Umbrella) kšnnen bei unterschiedlichen Verwahrstellen verwahrt werden.

3) Umbrellafonds mit einem einzigen Teilfonds sind zulŠssig. Auf den
Umstand, dass nur ein Teilfonds unter dem Umbrella besteht, ist im Doku-
ment mit wesentlichen Informationen fŸr den Anleger (KIID) nach Art.
80 UCITSG und im Prospekt nach Art. 71 UCITSG hinzuweisen. Bis zur
Zulassung eines zweiten Teilfonds unter einem Umbrella darf der Name des
einen Teilfonds nicht darauf schliessen lassen, dass eine Wechselmšglichkeit
in andere Teilfonds besteht.

Art. 3

Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen

1) Auf die in dieser Verordnung verwendeten Begriffe finden die
Begriffsbestimmungen der anwendbaren EWR-Rechtsvorschriften, insbe-
sondere der Kommissions-Richtlinien 2007/16/EG, 2010/43/EU und 2010/
44/EU sowie der Delegierten Verordnung der Kommission vom 17.
Dezember 2015 zur ErgŠnzung der Richtlinie 2009/65/EG des EuropŠi-
schen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Pflichten der Verwahr-
stellen2 Anwendung.3

1a) Als Vertrieb im Sinne dieser Verordnung gilt das direkte oder indi-
rekte, auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft oder in deren Auftrag erfol-
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gende Anbieten oder Platzieren von Anteilen des OGAW an Anleger oder
bei Anlegern mit Wohnsitz oder Sitz innerhalb des EWR.4

2) Unter den in dieser Verordnung verwendeten Personen- und Funk-
tionsbezeichnungen sind Angehšrige weiblichen und mŠnnlichen
Geschlechts zu verstehen.

B. RechtsformenB. Rechtsformen

1. Inhalt der konstituierenden Dokumente1. Inhalt der konstituierenden Dokumente

Art. 4

Richtlinien der Anlagepolitik

1) Die in den konstituierenden Dokumenten enthaltene Anlagepolitik
des OGAW hat das Anlageziel und die Anlagestrategie nach Art. 50 bis 59
UCITSG zu definieren sowie die zulŠssigen Anlagen wie folgt festzulegen:
a) nach ihrer Art;
b) nach Branchen, LŠndern oder LŠndergruppen; oder
c) nach ihrem Anteil am Vermšgen.

2) Bildet der OGAW einen Index nach, so ist dieser zu benennen und
das Mass der Nachbildung zu beziffern.

Art. 5

Regelungen zur Anteilsbewertung

1) Die Regeln in den konstituierenden Dokumenten zur Bewertung des
Vermšgens sowie die Berechnung des Ausgabe- oder Verkaufspreises und
des RŸcknahme- oder Auszahlungspreises der Anteile eines OGAW oder
einer bestimmten Art eines OGAW haben den Marktusancen und interna-
tionalen Standards zu entsprechen.

2) Die FMA kann Abs. 1 entsprechende Standards fŸr verbindlich
erklŠren.
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Art. 6

Transparenzgebot

1) Belastungen des Vermšgens eines OGAW oder des Anlegers durch
Kosten und GebŸhren sind in den konstituierenden Dokumenten detailliert
aufzufŸhren.

2) Die Regelungen zu Kosten und GebŸhren in den konstituierenden
Dokumenten mŸssen transparent sein. Transparenz ist gegeben, wenn die
Angaben nach Art. 10 bis 14 und Anhang II der Kommissions-Verordnung
(EU) Nr. 583/2010 fŸr den Anleger aufgrund der Regelungen in den kon-
stituierenden Dokumenten nachvollziehbar und verstŠndlich sind.

Art. 7

Allgemeine inhaltliche Anforderungen

1) Die Art, Hšhe und Berechnung der VerwaltervergŸtung, GebŸhren
und Kosten in den konstituierenden Dokumenten mŸssen neben den Vor-
schriften des Gesetzes und dieser Verordnung den Marktusancen und inter-
nationalen Standards entsprechen.

2) Die FMA kann Abs. 1 entsprechende Standards fŸr verbindlich
erklŠren.

Art. 8

Ausweis der laufenden GebŸhren, Art der GebŸhren5

1) Die Belastung des Vermšgens des OGAW mit laufenden GebŸhren
ist in den konstituierenden Dokumenten mit Angaben zum Betrag oder
Prozentsatz zu unterteilen in:6

a) vom Vermšgen abhŠngiger Aufwand (variabel);
b) vom Vermšgen unabhŠngiger Aufwand (fix);
c) vom Anlageerfolg abhŠngiger Aufwand.

2) Die Erhebung von MindestgebŸhren bei vom Vermšgen abhŠngigem
Aufwand ist zulŠssig.

3) Die Belastung des Vermšgens des OGAW mit laufenden GebŸhren
ist der Art nach unterteilbar in:
a) Einzelaufwand nach Art. 9;
b) Pauschalaufwand, d.h. die Zusammenfassung von Einzelaufwand nach

Art. 9 zu einer oder mehreren PauschalgebŸhren.
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4) Eine Regelung, wonach neben Einzelaufwand zusŠtzlich ein fixer
Pauschalaufwand fŸr dieselbe Gegenleistung geschuldet wird, ist unzu-
lŠssig.

5) Aufgehoben7

Art. 9

Mindestregelungen zu den laufenden GebŸhren

1) Die GebŸhrenregelung in den konstituierenden Dokumenten hat
zumindest Regelungen Ÿber Aufwendungen zu enthalten fŸr:
a) die Verwaltungsgesellschaft, allenfalls unterteilt nach Administration,

Anlageentscheid und Risikomanagement sowie Vertrieb;

b) die Verwahrstelle;8

c) die WirtschaftsprŸfung;
d) die Aufsicht;
e) Transaktionskosten;
f) Veršffentlichungen;
g) Kosten des Auslandsvertriebs; und
h) ausserordentliche Dispositionskosten.

2) Ein erfolgsabhŠngiger Aufwand (Performance Fee) ist als separate
Angabe zusŠtzlich bei dem Aufwand fŸr die Verwaltungsgesellschaft auszu-
weisen.

3) Transaktionsbezogene VergŸtungen im ZustŠndigkeitsbereich der
Verwaltungsgesellschaft sind beim Aufwand fŸr die Verwaltungsgesell-
schaft je nach Entstehungsbereich unterteilt nach Administration oder Risi-
komanagement auszuweisen. Transaktionsbezogene VergŸtungen fŸr den
Anlageentscheid oder den Vertrieb sind nicht zulŠssig.

4) Ausserordentliche Dispositionskosten setzen sich aus dem Aufwand
zusammen, der ausschliesslich der Wahrung des Anlegerinteresses dient,
im Laufe der regelmŠssigen GeschŠftstŠtigkeit entsteht und bei GrŸndung
des Fonds nicht vorhersehbar war. Ausserordentliche Dispositionskosten
sind insbesondere Rechtsberatungs- und Verfahrenskosten im Interesse des
OGAW oder der Anleger.
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Art. 10

Regeln zur Anteilsausgabe und -rŸcknahme

1) Die Regeln in den konstituierenden Dokumenten zur Anteilsausgabe
und -rŸcknahme mŸssen:
a) Marktusancen und internationalen Standards entsprechen, welche von

der FMA fŸr verbindlich erklŠrt wurden;
b) den Annahmeschluss pro Bšrsentag konkret angeben;
c) Kriterien fŸr die Aussetzung nach Art. 85 Abs. 2 UCITSG festlegen.

2) Die Verwaltungsgesellschaft ist fŸr die Einhaltung des Annahme-
schlusses nach Abs. 1 Bst. b durch die VertriebsintermediŠre zustŠndig.

3) Unbeschadet der Pflicht, Anteile zu jedem Bewertungstermin nach
Art. 86 UCITSG zurŸckzunehmen, kann die AnteilsrŸcknahme in den kon-
stituierenden Dokumenten wie folgt geregelt werden:
a) bšrsentŠglich;
b) wšchentlich;
c) zweiwšchentlich; oder
d) in AusnahmefŠllen monatlich, soweit sich dies nicht nachteilig auf die

Interessen der Anleger auswirkt.

Art. 11

Regelungen zur Auflšsung9

1) Die Regelungen in den konstituierenden Dokumenten zur Auflšsung
haben mindestens vorzusehen, dass die Verwaltungsgesellschaft den
Beschluss Ÿber die Auflšsung eines OGAW oder eines Teilfonds:
a) den Anlegern unverzŸglich, mindestens aber 30 Tage vor dem Wirksam-

werden der Auflšsung, mitteilt; und
b) der FMA unverzŸglich nach Mitteilung an die Anleger mitteilt; gleich-

zeitig ist bei der FMA eine Kopie der Anlegerinformation einzurei-
chen.10

2) Mit Abschluss der Auflšsung erlischt die Zulassung.

3) Sofern die konstituierenden Dokumente keine hinreichend konkreten
Regelungen zur Auflšsung enthalten, kann die FMA das NŠhere festlegen.11
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2. Eintragung in das Handelsregister2. Eintragung in das Handelsregister1212

Art. 1213

Grundsatz

Die Verwaltungsgesellschaft hat binnen 30 Tagen nach Zustellung des
Zulassungsentscheids oder der schriftlichen BestŠtigung der FMA nach Art.
10 Abs. 6 UCITSG fŸr den Investmentfonds und die KollektivtreuhŠnder-
schaft beim Amt fŸr Justiz die Eintragung in das Handelsregister zu bean-
tragen.

II. Zulassung eines OGAWII. Zulassung eines OGAW

Art. 13

Mindestvermšgen

1) Sofern die GeschŠftstŠtigkeit nicht mit der Zulassung aufgenommen
wird, ist die Aufnahme der GeschŠftstŠtigkeit eines zugelassenen OGAW
der FMA unverzŸglich anzuzeigen. Als Aufnahme der GeschŠftstŠtigkeit
gilt die Erstausgabe von Anteilen.14

2) Das Mindestvermšgen nach Art. 9 Abs. 4 UCITSG betrŠgt 1,25 Mil-
lionen Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken und ist binnen
eines Jahres nach der Zulassung oder, sofern die GeschŠftstŠtigkeit mit einer
Anzeige nach Abs. 1 aufgenommen wird, binnen eines Jahres nach Zugang
der Anzeige bei der FMA nach Abs. 1 zu erreichen. Die Unterschreitung
des Mindestvermšgens ist der FMA unverzŸglich anzuzeigen. In den kon-
stituierenden Dokumenten darf fŸr jeden OGAW ein hšheres Mindestver-
mšgen festgesetzt sein.15

3) Die FMA kann auf begrŸndeten Antrag der Verwaltungsgesellschaft
von der Anzeigepflicht nach Abs. 1 befreien oder die Frist nach Abs. 2 bis
zu zwei Mal auf bis zu jeweils sechs Monate verlŠngern.16

4) Im Fall der Befreiung oder der FristverlŠngerung dŸrfen dem OGAW
keine MindestgebŸhren berechnet werden.

5) Abs. 2 bis 4 gelten sinngemŠss fŸr den Fall, dass das Mindestvermšgen
zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder unterschritten wird.17

6) Wird das Mindestvermšgen innert der in Abs. 2 und 3 vorgesehenen
Fristen nicht erreicht, so erlischt die Zulassung des OGAW.
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Art. 1418

Erstmalige Geltung der kurzen Bearbeitungsfrist und der Zulassungs-
wirkung

Die Frist nach Art. 10 Abs. 4 UCITSG mit der Zulassungswirkung
nach Art. 10 Abs. 6 UCITSG gilt bei einem neuen Antragsteller erst, wenn
mehrere OGAW einer Verwaltungsgesellschaft in Liechtenstein zugelassen
worden sind. Bis dahin gelten die Fristen nach Art. 10 Abs. 5 UCITSG.

Art. 15

GrŸnde fŸr die FristverlŠngerung

1) Die FMA kann die Fristen nach Art. 10 Abs. 4 UCITSG verlŠngern,
wenn:
a) der Antragsteller nicht das von der FMA bereitgestellte Formular ver-

wendet oder nicht vollstŠndig ausfŸllt;
b) der Antragsteller keine Musterdokumente verwendet oder von den Mus-

terdokumenten abweicht;
c) aufgrund von Mitteilungen anderer Aufsichtsbehšrden innerhalb des

EWR oder von Drittstaaten zur Verwaltungsgesellschaft oder ihren
GeschŠftsleitern eine FristverlŠngerung angemessen oder erforderlich
ist;

d) das GebŸhrenmodell in den konstituierenden Dokumenten nicht den
Anforderungen der Art. 6 bis 9 entspricht oder intransparent dargestellt
ist;

e) die Regelungen zur Anteilsbewertung nicht den Anforderungen des Art.
5 entsprechen oder intransparent dargestellt sind;

f) Anhaltspunkte fŸr einen Gesetzesverstoss gegeben sind, zu dessen Auf-
klŠrung weitere Informationen erforderlich sind; oder

g) aus den AusfŸhrungen zur Anlagepolitik nicht klar erkennbar ist, ob die
Anlagepolitik den Bestimmungen des Gesetzes, insbesondere den Art.
50 bis 59 UCITSG, entspricht.

2) Im Fall der FristverlŠngerung ist der VerlŠngerungsgrund nach Abs. 1
mit Angabe der massgeblichen Verordnungsbestimmung anzugeben.
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Art. 16

Aussetzung der Zulassungswirkung in AusnahmefŠllen19

1) Die FMA kann die Zulassungswirkung nach Art. 10 Abs. 6 iVm
Abs. 4 UCITSG in AusnahmefŠllen aussetzen, wenn Sinn und Zweck des
Gesetzes gefŠhrdet erscheinen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn:20

a) der Anlegerschutz oder das šffentliche Interesse der Anwendung der
Zulassungswirkung entgegenstehen;21

b) eine rechtsmissbrŠuchliche Ausnutzung der Zulassungswirkung anzu-
nehmen ist; oder22

c) sonstige aussergewšhnliche UmstŠnde vorliegen.

2) Aussergewšhnliche UmstŠnde ergeben sich namentlich aus der
Anzahl der bei der FMA eingegangenen AntrŠge, den personellen oder
technischen Ressourcen der FMA oder ausserordentlichen Ereignissen auf
dem Finanzplatz.

3) Im Fall der Aussetzung gelten die Fristen nach Art. 10 Abs. 5
UCITSG.

4) Die Aussetzung ist bekanntzumachen.

Art. 1723

BestŠtigung der Zulassungswirkung

Die FMA hat die Zulassungswirkung des Fristablaufs unverzŸglich
schriftlich zu bestŠtigen.

Art. 18

VollstŠndigkeit des Antrags

1) Der Antrag nach Art. 10 UCITSG ist vollstŠndig, wenn:
a) die fŸr den Antrag notwendigen Unterlagen eingereicht wurden;
b) das Antragsformular der FMA ordnungsgemŠss und in nicht handschrift-

licher Form ausgefŸllt wurde;
c) eine BestŠtigung von mindestens einem GeschŠftsleiter der Verwaltungs-

gesellschaft vorliegt, dass die in den Unterlagen beschriebenen Tatsachen
zutreffen;

d) gegebenenfalls eine ErklŠrung darŸber vorliegt, dass die eingereichten
Unterlagen keine Abweichungen von den genehmigten Musterdoku-
menten enthalten, oder, wenn es zu Abweichungen kommt, in trans-
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parenter oder durch optische Hilfsmittel unterstŸtzte Weise dargestellt
wird, in welcher Form die eingereichten Unterlagen von den geneh-
migten Musterdokumenten abweichen.

2) Die FMA hat auf dem Antragsformular die gesetzlich geforderten
Begleitdokumente anzufŸhren.

3) Die FMA kann weitere Unterlagen und Angaben verlangen, soweit
dies aufgrund des šffentlichen Interesses erforderlich ist.

Art. 19

Mitteilung des GeschŠftsleiterwechsels bei der Verwahrstelle

Die Mitteilung einer neuen GeschŠftsleitung nach dem Bankengesetz
ersetzt die nach Art. 11 Abs. 3 UCITSG erforderliche Mitteilung fŸr Ver-
wahrstellen in Liechtenstein.

III. Zulassung und Pflichten von VerwaltungsgesellschaftenIII. Zulassung und Pflichten von Verwaltungsgesellschaften

A. Zulassung von VerwaltungsgesellschaftenA. Zulassung von Verwaltungsgesellschaften

Art. 20

Rechtsform und GeschŠftsplan

1) Die Verwaltungsgesellschaft muss eine juristische Person oder eine
Kommanditgesellschaft sein.

2) Die Verwaltungsgesellschaft muss Ÿber einen Verwaltungs- oder Auf-
sichtsrat verfŸgen, dessen Aufgaben nach der Satzung oder dem Gesell-
schaftsvertrag denen eines Verwaltungsrats nach Art. 344 bis 349 PGR oder
eines Aufsichtsrats nach Art. 27 bis 34 SEG entspricht.

3) Der GeschŠftsplan nach Art. 15 Abs. 1 Bst. c UCITSG muss insbe-
sondere enthalten:
a) Angaben Ÿber:

1. Organisation;
2. Personal;
3. BŸro- und GeschŠftsausstattung;
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b) eine vom WirtschaftsprŸfer auf rechnerische Richtigkeit und PlausibilitŠt
geprŸfte Planbilanz und eine Planerfolgsrechnung zumindest fŸr die
ersten drei GeschŠftsjahre.

4) Die Angaben nach Abs. 3 Bst. a Ziff. 1 sind in folgende Aufgabenbe-
reiche zu unterteilen:24

a) Anlageverwaltung, bestehend aus Anlageentscheid und Risikomanage-
ment;

b) Administration;
c) Vertrieb.

5) Im GeschŠftsplan sind die ZeitrŠume anzugeben, in denen die Plan-
ziele erreicht werden sollen.

Art. 21

GewŠhr fŸr einwandfreie GeschŠftstŠtigkeit

1) Die GeschŠftsleiter der Verwaltungsgesellschaft mŸssen gemeinsam
aufgrund ihrer Ausbildung oder ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn
fachlich fŸr die vorgesehene Aufgabe ausreichend qualifiziert sein.

2) Die FMA berŸcksichtigt bei der Festlegung der qualitativen Anforde-
rungen unter anderem die Richtlinien der Anlagepolitik.

3) Die GeschŠftsleiter mŸssen auch unter BerŸcksichtigung ihrer wei-
teren Verpflichtungen, ihres Wohnorts und der Infrastruktur sowie Orga-
nisation des Unternehmens in der Lage sein, ihre Aufgaben einwandfrei zu
erfŸllen.

4) Zum Zwecke der Sicherstellung einer ordnungsgemŠssen GeschŠftstŠ-
tigkeit kann die FMA ein Kollektivzeichnungsrecht der GeschŠftsleiter zu
zweien anordnen.

5) Im †brigen findet Art. 7 Abs. 1 Bst. c des Vermšgensverwaltungsge-
setzes sinngemŠss Anwendung.

B. Pflichten der VerwaltungsgesellschaftB. Pflichten der Verwaltungsgesellschaft

Art. 22

€nderungen des GeschŠftsplans

1) Nur materielle €nderungen des GeschŠftsplans bedŸrfen der Mittei-
lung nach Art. 18 Abs. 1 UCITSG.25
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2) Eine materielle €nderung liegt vor, wenn eine Verwaltungsgesell-
schaft Gršssen- oder Risikoklassen Ÿber- oder unterschreitet. Eine
Gršssen- oder Risikoklasse wird Ÿber- oder unterschritten, wenn infolge
der VerŠnderung des GeschŠftsplans zusŠtzliche rechtliche oder organisato-
rische Anforderungen entstehen oder solche Anforderungen entfallen.

3) Die FMA ist berechtigt, die Gršssen- oder Risikoklassen nach Abs. 2
zu konkretisieren.

4) Wird von der FMA ein Antragsformular bereitgestellt, sind €nde-
rungen, die nach Art. 18 Abs. 1 UCITSG der Mitteilungspflicht unterliegen,
nur solche €nderungen des GeschŠftsplans, die zu einer €nderung der
Angaben im Antragsformular der Verwaltungsgesellschaft fŸhren. Die
FMA kann die Verwaltungsgesellschaft von der Pflicht zur Einreichung ein-
zelner Angaben befreien.26

Art. 2327

Qualifizierte Beteiligungen

1) Die Absicht, eine qualifizierte Beteiligung im Sinne von Art. 19 Abs.
1 UCITSG zu erwerben, zu erhšhen oder zu verŠussern, liegt vor, wenn ein
verbindliches Angebot oder ein endgŸltiger Beschluss der GeschŠftsleitung
oder des Verwaltungsrats zum Erwerb, zur Erhšhung oder zur VerŠusse-
rung gefasst wurde. Der jeweils frŸhere Zeitpunkt ist massgeblich.

2) Das Verfahren und die Kriterien zur Beurteilung des Erwerbs, der
Erhšhung oder der VerŠusserung von qualifizierten Beteiligungen an einer
Verwaltungsgesellschaft richten sich sinngemŠss nach Anhang 8 der Ban-
kenverordnung.

Art. 24

AufgabenŸbertragung

1) Eine Verwaltungsgesellschaft hat der FMA die †bertragung von Auf-
gaben nach Art. 22 UCITSG spŠtestens zehn Werktage vor der zivilrecht-
lichen Wirksamkeit und der tatsŠchlichen Aufnahme der GeschŠfte durch
den beauftragten Dritten unter Verwendung eines amtlichen Formulars
anzuzeigen.

2) Die Anzeige nach Abs. 1 hat zu enthalten:
a) den beauftragten Dritten;
b) die Ÿbertragenen Aufgaben; und
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c) die organisatorischen Folgewirkungen.

C. WohlverhaltensregelnC. Wohlverhaltensregeln

Art. 25

Pflicht, im besten Interesse der OGAW und ihrer Anleger zu handeln

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat eine faire Behandlung der Anleger
von verwalteten OGAW sicherzustellen. Sie stellt die Interessen einer
bestimmten Gruppe von Anlegern nicht Ÿber die Interessen einer anderen
Anlegergruppe.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene GrundsŠtze und Ver-
fahren zur Verhinderung unzulŠssiger Praktiken anzuwenden, von denen
normalerweise eine BeeintrŠchtigung der MarktstabilitŠt und -integritŠt zu
erwarten wŠre.

3) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass fŸr die von ihr
verwalteten OGAW faire, korrekte und transparente Kalkulationsmodelle
und Bewertungssysteme verwendet werden, damit der Pflicht, im besten
Interesse der Anleger zu handeln, GenŸge getan ist. Sie muss nachweisen
kšnnen, dass die OGAW-Portfolios prŠzise bewertet wurden.

4) Die Verwaltungsgesellschaft hat durch ihre Handlungsweise zu ver-
hindern, dass den OGAW und ihren Anlegern Ÿberzogene Kosten in Rech-
nung gestellt werden.

Art. 26

Sorgfaltspflichten

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat im besten Interesse der OGAW und
der MarktintegritŠt bei der Auswahl und laufenden †berwachung der
Anlagen grosse Sorgfalt walten zu lassen.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass sie Ÿber ausrei-
chendes Wissen und ausreichende Erkenntnisse Ÿber die Anlagen, in die die
OGAW investiert werden, verfŸgen.

3) Die Verwaltungsgesellschaft hat schriftliche GrundsŠtze und Ver-
fahren zum Thema Sorgfaltspflichten festzulegen und wirksame Vorkeh-
rungen zu treffen, um zu gewŠhrleisten, dass Anlageentscheidungen, die fŸr
die OGAW getroffen werden, mit deren Zielen, Anlagestrategie und Risi-
kolimits Ÿbereinstimmen.
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4) Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Umsetzung ihrer
Risikomanagement-GrundsŠtze und soweit dies unter BerŸcksichtigung der
Art einer geplanten Anlage angemessen ist, in Bezug auf den Beitrag, den die
Anlage zur Zusammensetzung des OGAW-Portfolios, zu dessen LiquiditŠt
und zu dessen Risiko- und Ertragsprofil leistet, vor TŠtigung der Anlage
Prognosen abzugeben und Analysen anzustellen. Die Analysen dŸrfen sich
quantitativ wie qualitativ nur auf verlŠssliche und aktuelle Daten stŸtzen.

5) Wenn Verwaltungsgesellschaften mit Dritten Vereinbarungen Ÿber
die AusfŸhrung von TŠtigkeiten im Bereich des Risikomanagements
schliessen, solche Vereinbarungen verwalten oder beenden, lassen sie dabei
die gebotene Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit walten. Vor
dem Abschluss solcher Vereinbarungen leiten die Verwaltungsgesell-
schaften die notwendigen Schritte ein, um sich zu vergewissern, dass der
Dritte Ÿber die erforderlichen FŠhigkeiten und KapazitŠten verfŸgt, um
die betreffenden TŠtigkeiten zuverlŠssig, professionell und wirksam auszu-
fŸhren. Die Verwaltungsgesellschaft legt Methoden fŸr die laufende Bewer-
tung der Leistungen des Dritten fest.

Art. 27

Mitteilungspflichten in Bezug auf die AusfŸhrung von Zeichnungs- und
RŸcknahmeauftrŠgen

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat einem Anleger, dessen Zeichnungs-
oder RŸcknahmeauftrag sie ausgefŸhrt hat, diese AusfŸhrung schnellstmšg-
lich, spŠtestens jedoch am ersten GeschŠftstag nach AuftragsausfŸhrung
oder - sofern die Verwaltungsgesellschaft die BestŠtigung von einem Dritten
erhŠlt - spŠtestens am ersten GeschŠftstag nach Eingang der BestŠtigung
des Dritten auf einem dauerhaften DatentrŠger zu bestŠtigen. Diese Bestim-
mung findet jedoch keine Anwendung, wenn die BestŠtigungsmitteilung
die gleichen Informationen enthalten wŸrde wie eine BestŠtigung, die dem
Anleger von einer anderen Person unverzŸglich zuzusenden ist.

2) Die Mitteilung nach Abs. 1 enthŠlt, sofern anwendbar, folgende
Angaben:
a) Name der Verwaltungsgesellschaft;
b) Name oder sonstige Bezeichnung des Anlegers;
c) Datum und Uhrzeit des Auftragseingangs sowie Zahlungsweise;
d) Datum der AusfŸhrung;
e) Name des OGAW;
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f) Art des Auftrags (Zeichnung oder RŸcknahme);
g) Zahl der betroffenen Anteile;
h) StŸckwert, zu dem die Anteile gezeichnet bzw. zurŸckgenommen

wurden;
i) Referenz-Wertstellungsdatum;
k) Bruttoauftragswert einschliesslich ZeichnungsgebŸhren oder Nettobe-

trag nach RŸcknahmegebŸhren;
l) Summe der in Rechnung gestellten Provisionen und Auslagen sowie auf

Wunsch des Anlegers AufschlŸsselung nach Einzelposten.

3) Bei regelmŠssiger AuftragsausfŸhrung fŸr einen Anleger verfŠhrt die
Verwaltungsgesellschaft entweder nach Abs. 1 oder Ÿbermittelt dem
Anleger mindestens alle sechs Monate die in Abs. 2 aufgefŸhrten Informa-
tionen Ÿber die betreffenden GeschŠfte.

4) Die Verwaltungsgesellschaft Ÿbermittelt dem Anleger auf Wunsch
Informationen Ÿber den Status seines Auftrags.

Art. 28

AusfŸhrung von Handelsentscheidungen fŸr die verwalteten OGAW

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat im besten Interesse der von ihr ver-
walteten OGAW zu handeln, wenn sie fŸr diese bei der Verwaltung ihrer
Portfolios Handelsentscheidungen ausfŸhrt.

2) FŸr die Zwecke von Abs. 1 hat die Verwaltungsgesellschaft alle ange-
messenen Massnahmen zu ergreifen, um das bestmšgliche Ergebnis fŸr den
OGAW zu erzielen, wobei sie den Kurs, die Kosten, die Geschwindigkeit
und Wahrscheinlichkeit der AusfŸhrung und Abrechnung, den Umfang
und die Art des Auftrags sowie alle sonstigen, fŸr die AuftragsausfŸhrung
relevanten Aspekte berŸcksichtigt. Die relative Bedeutung dieser Faktoren
wird anhand folgender Kriterien bestimmt:
a) Ziele, Anlagepolitik und spezifische Risiken des OGAW, wie im Pro-

spekt oder gegebenenfalls in den Vertragsbedingungen oder der Satzung
des OGAW dargelegt;

b) Merkmale des Auftrags;
c) Merkmale der Finanzinstrumente, die Gegenstand des betreffenden Auf-

trags sind;
d) Merkmale der AusfŸhrungsplŠtze, an die der Auftrag weitergeleitet

werden kann.
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3) Die Verwaltungsgesellschaft hat wirksame Vorkehrungen fŸr die Ein-
haltung der in Abs. 2 niedergelegten Verpflichtung zu treffen und umzu-
setzen. Sie legt insbesondere GrundsŠtze fest, die ihr bei OGAW-AuftrŠgen
die Erzielung des bestmšglichen Ergebnisses nach Abs. 2 gestatten, und
setzt diese um. Sie holt zu den GrundsŠtzen fŸr die AuftragsausfŸhrung die
vorherige Zustimmung der Investmentgesellschaft ein. Sie stellt den Anle-
gern angemessene Informationen Ÿber die nach diesem Artikel festgelegten
GrundsŠtze und wesentliche €nderungen daran zur VerfŸgung.

4) Die Verwaltungsgesellschaft Ÿberwacht die Wirksamkeit ihrer Vor-
kehrungen und GrundsŠtze fŸr die AuftragsausfŸhrung regelmŠssig, um
etwaige MŠngel aufzudecken und bei Bedarf zu beheben. Ausserdem unter-
zieht die Verwaltungsgesellschaft ihre GrundsŠtze fŸr die AuftragsausfŸh-
rung alljŠhrlich einer †berprŸfung. Eine †berprŸfung findet auch immer
dann statt, wenn eine wesentliche VerŠnderung eintritt, die die FŠhigkeit der
Verwaltungsgesellschaft beeintrŠchtigt, fŸr die verwalteten OGAW auch
weiterhin das bestmšgliche Ergebnis zu erzielen.

5) Die Verwaltungsgesellschaft kann nachweisen, dass sie AuftrŠge fŸr
OGAW entsprechend ihren GrundsŠtzen fŸr die AuftragsausfŸhrung aus-
gefŸhrt hat.

Art. 29

Weiterleitung von OGAW-HandelsauftrŠgen an andere AusfŸhrungs-
einrichtungen

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat im besten Interesse der von ihr ver-
walteten OGAW zu handeln, wenn sie bei der Verwaltung ihrer Portfolios
HandelsauftrŠge fŸr die verwalteten OGAW zur AusfŸhrung an andere
Einrichtungen weiterleitet.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat alle angemessenen Massnahmen zu
ergreifen, um das bestmšgliche Ergebnis fŸr den OGAW zu erzielen, wobei
sie den Kurs, die Kosten, die Geschwindigkeit und die Wahrscheinlichkeit
der AusfŸhrung und Abrechnung, den Umfang und die Art des Auftrags
sowie alle sonstigen, fŸr die AuftragsausfŸhrung relevanten Aspekte
berŸcksichtigt. Die relative Bedeutung dieser Faktoren wird anhand von
Art. 28 Abs. 2 bestimmt. FŸr diese Zwecke legt die Verwaltungsgesellschaft
GrundsŠtze fest, die ihr die ErfŸllung dieser Verpflichtung gestattet, und
setzt diese um. In diesen GrundsŠtzen werden fŸr jede Instrumentengattung
die Einrichtungen genannt, bei denen AuftrŠge platziert werden dŸrfen. Die
Verwaltungsgesellschaft geht nur dann AusfŸhrungsvereinbarungen ein,
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wenn diese mit den in diesem Artikel niedergelegten Verpflichtungen ver-
einbar sind. Die Verwaltungsgesellschaft stellt den Anlegern angemessene
Informationen Ÿber die nach diesem Absatz festgelegten GrundsŠtze und
wesentliche €nderungen daran zur VerfŸgung.

3) Die Verwaltungsgesellschaft Ÿberwacht die Wirksamkeit der nach
Abs. 2 festgelegten GrundsŠtze, insbesondere die QualitŠt der AusfŸhrung
durch die in diesen GrundsŠtzen genannten Einrichtungen regelmŠssig und
behebt bei Bedarf etwaige MŠngel. Ausserdem unterzieht die Verwaltungs-
gesellschaft ihre GrundsŠtze alljŠhrlich einer †berprŸfung. Eine solche
†berprŸfung findet auch immer dann statt, wenn eine wesentliche VerŠn-
derung eintritt, die die FŠhigkeit der Verwaltungsgesellschaft beeintrŠchtigt,
fŸr die verwalteten OGAW auch weiterhin das bestmšgliche Ergebnis zu
erzielen.

4) Die Verwaltungsgesellschaft kann nachweisen, dass sie AuftrŠge fŸr
OGAW entsprechend den nach Abs. 2 festgelegten GrundsŠtzen platziert
hat.

Art. 30

Bearbeitung von AuftrŠgen

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat Verfahren und Vorkehrungen festzu-
legen und umzusetzen, die fŸr die umgehende, redliche und zŸgige AusfŸh-
rung der fŸr OGAW getŠtigten PortfoliogeschŠfte sorgen. Die von der Ver-
waltungsgesellschaft umgesetzten Verfahren und Vorkehrungen erfŸllen
folgende Voraussetzungen:
a) Sie gewŠhrleisten, dass fŸr OGAW ausgefŸhrte AuftrŠge umgehend und

korrekt registriert und zugewiesen werden.
b) Ansonsten vergleichbare OGAW-AuftrŠge werden der Reihe nach

umgehend ausgefŸhrt, es sei denn, die Merkmale des Auftrags oder die
herrschenden Marktbedingungen machen dies unmšglich oder die Inter-
essen des OGAW verlangen etwas anderes.

2) Finanzinstrumente oder Gelder, die zur Abwicklung der ausgefŸhrten
AuftrŠge eingegangen sind, werden umgehend und korrekt auf dem Konto
des betreffenden OGAW verbucht.

3) Eine Verwaltungsgesellschaft darf Informationen im Zusammenhang
mit laufenden OGAW-AuftrŠgen nicht missbrauchen und trifft alle ange-
messenen Massnahmen, um den Missbrauch derartiger Informationen
durch ihre relevanten Personen zu verhindern.
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Art. 31

Zusammenlegung und Zuweisung von HandelsauftrŠgen

1) Die Verwaltungsgesellschaft darf keinen OGAW-Auftrag zusammen
mit dem Auftrag eines anderen OGAW oder sonstigen Kunden oder
zusammen mit einem Auftrag fŸr eigene Rechnung ausfŸhren, es sei denn,
die folgenden Bedingungen sind erfŸllt:
a) Es muss unwahrscheinlich sein, dass die Zusammenlegung der AuftrŠge

fŸr einen OGAW oder Kunden, dessen Auftrag mit anderen zusammen-
gelegt wird, insgesamt von Nachteil ist.

b) Es mŸssen GrundsŠtze fŸr die Auftragszuweisung festgelegt und umge-
setzt werden, die die faire Zuweisung zusammengelegter AuftrŠge prŠ-
zise genug regeln, auch im Hinblick darauf, wie Auftragsvolumen und -
preis die Zuweisungen bestimmen und wie bei TeilausfŸhrungen zu ver-
fahren ist.

2) Eine Verwaltungsgesellschaft, die einen OGAW-Auftrag mit einem
oder mehreren anderen OGAW- oder KundenauftrŠgen zusammenlegt und
den zusammengelegten Auftrag teilweise ausfŸhrt, hat die zugehšrigen
GeschŠfte entsprechend ihren GrundsŠtzen fŸr die Auftragszuweisung
zuzuweisen.

3) Eine Verwaltungsgesellschaft, die GeschŠfte fŸr eigene Rechnung mit
einem oder mehreren AuftrŠgen von OGAW oder sonstigen Kunden
zusammengelegt hat, hat bei der Zuweisung der zugehšrigen GeschŠfte
nicht in einer fŸr den OGAW oder sonstigen Kunden nachteiligen Weise zu
verfahren.

4) Eine Verwaltungsgesellschaft, die einen OGAW- oder sonstigen Kun-
denauftrag mit einem GeschŠft fŸr eigene Rechnung zusammenlegt und
den zusammengelegten Auftrag teilweise ausfŸhrt, hat bei der Zuweisung
der zugehšrigen GeschŠfte dem OGAW oder sonstigen Kunden gegenŸber
ihren EigengeschŠften Vorrang einzurŠumen. Kann die Verwaltungsgesell-
schaft gegenŸber dem OGAW oder ihrem sonstigen Kunden jedoch
schlŸssig darlegen, dass sie den Auftrag ohne die Zusammenlegung nicht
zu derart gŸnstigen Bedingungen oder Ÿberhaupt nicht hŠtte ausfŸhren
kšnnen, kann sie das GeschŠft fŸr eigene Rechnung in Einklang mit ihren
nach Abs. 1 Bst. b festgelegten GrundsŠtzen anteilsmŠssig zuweisen.
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Art. 32

Schutz der besten Interessen des OGAW

1) Die Verwaltungsgesellschaft gilt nicht als ehrlich, redlich und pro-
fessionell im besten Interesse des OGAW handelnd, wenn sie im Zusam-
menhang mit der Anlageverwaltung fŸr den OGAW eine GebŸhr oder Pro-
vision zahlt oder erhŠlt oder wenn sie eine nicht in Geldform angebotene
Zuwendung gewŠhrt oder annimmt, es sei denn:
a) es handelt sich um eine GebŸhr, eine Provision oder eine nicht in Geld-

form angebotene Zuwendung, die dem OGAW oder einer in seinem
Auftrag handelnden Person gezahlt bzw. vom OGAW oder einer in
seinem Auftrag handelnden Person gewŠhrt wird;

b) es handelt sich um GebŸhren, die die Erbringung der betreffenden
Dienstleistung ermšglichen oder dafŸr notwendig sind - einschliesslich
VerwahrungsgebŸhren, Abwicklungs- und HandelsplatzgebŸhren, Ver-
waltungsabgaben oder gesetzliche GebŸhren - und die wesensbedingt
keine Konflikte mit der Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft her-
vorrufen kšnnen, im besten Interesse des OGAW ehrlich, redlich und
professionell zu handeln; oder

c) es handelt sich um eine GebŸhr, eine Provision oder eine nicht in Geld-
form angebotene Zuwendung, die einem Dritten oder einer in seinem
Auftrag handelnden Person gezahlt bzw. von einer dieser Personen
gewŠhrt wird, sofern die folgenden Voraussetzungen erfŸllt sind:
1. Die Existenz, die Art und der Betrag der GebŸhr, Provision oder

Zuwendung oder - wenn der Betrag nicht feststellbar ist - die Art
und Weise der Berechnung dieses Betrages mŸssen dem OGAW vor
Erbringung der betreffenden Dienstleistung in umfassender, zutref-
fender und verstŠndlicher Weise unmissverstŠndlich offengelegt
werden.

2. Die Zahlung der GebŸhr oder der Provision bzw. die GewŠhrung der
nicht in Geldform angebotenen Zuwendung muss den Zweck ver-
folgen, die QualitŠt der betreffenden Dienstleistung zu verbessern
und darf die Verwaltungsgesellschaft nicht daran hindern, pflichtge-
mŠss im besten Interesse des OGAW zu handeln.

2) Die Verwaltungsgesellschaft kann fŸr die Zwecke von Abs. 1 Bst. c
Ziff. 1 die wesentlichen Bestimmungen der Vereinbarungen Ÿber GebŸhren,
Provisionen und nicht in Geldform angebotene Zuwendungen in zusam-
mengefasster Form offenlegen, sofern sich die Verwaltungsgesellschaft ver-
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pflichtet, auf Wunsch des Anlegers weitere Einzelheiten offenzulegen, und
dieser Verpflichtung auch nachkommt.

Art. 33

Befugnisse der FMA im Zusammenhang mit Pflichten der Verwaltungs-
gesellschaft

1) Die FMA kann die Wohlverhaltensregeln nach diesem Abschnitt kon-
kretisieren.

2) †ber Abs. 1 hinaus kann die FMA folgende Regelungen nach dem
UCITSG und dieser Verordnung konkretisieren, insbesondere um Ent-
wicklungen innerhalb des EWR Rechnung zu tragen:
a) Anforderungen an Verfahren und Organisation nach Abschnitt D;
b) Interessenkonflikte nach Abschnitt E;
c) Risikomanagement nach Abschnitt F;
d) Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren nach Abschnitt G;
e) interne Kontrollmechanismen nach Abschnitt H.

3) Die FMA kann geeignete Massnahmen zur Durchsetzung der
Pflichten von Verwaltungsgesellschaften ergreifen.

D. Anforderungen an Verfahren und OrganisationD. Anforderungen an Verfahren und Organisation

Art. 34

Allgemeine Anforderungen

1) Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet:
a) Entscheidungsprozesse und eine Organisationsstruktur, bei der Berichts-

pflichten klar festgelegt und dokumentiert und Funktionen und Auf-
gaben klar zugewiesen und dokumentiert sind, zu schaffen, umzusetzen
und aufrechtzuerhalten;

b) sicherzustellen, dass ihre relevanten Personen Ÿber die Verfahren, die fŸr
eine ordnungsgemŠsse Wahrnehmung ihrer Aufgaben einzuhalten sind,
im Bilde sind;

c) angemessene interne Kontrollmechanismen, die die Einhaltung von
BeschlŸssen und Verfahren auf allen Ebenen der Verwaltungsgesell-
schaft sicherstellen sollen, zu schaffen, umzusetzen und aufrechtzuer-
halten;
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d) eine reibungslos funktionierende interne Berichterstattung und Weiter-
gabe von Informationen auf allen massgeblichen Ebenen der Verwal-
tungsgesellschaft sowie einen reibungslosen Informationsfluss mit allen
beteiligten Dritten einzufŸhren, zu praktizieren und aufrechtzuerhalten;

e) angemessene und systematische Aufzeichnungen Ÿber ihre GeschŠftstŠ-
tigkeit und interne Organisation zu fŸhren.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat der Art, dem Umfang und der Kom-
plexitŠt ihrer GeschŠfte sowie der Art und dem Spektrum der im Zuge
dieser GeschŠfte erbrachten Dienstleistungen und TŠtigkeiten Rechnung zu
tragen.

3) Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene Systeme und Verfahren
zum Schutz von Sicherheit, IntegritŠt und Vertraulichkeit von Daten, ins-
besondere im Zusammenhang mit dem Meldesystem nach Art. 21 Abs. 3a
UCITSG, einzurichten, anzuwenden und aufrechtzuerhalten und dabei der
Art dieser Daten Rechnung zu tragen.28

4) Die Verwaltungsgesellschaft hat eine angemessene Notfallplanung
festzulegen, umzusetzen und aufrechtzuerhalten, die bei einer Stšrung ihrer
Systeme und Verfahren gewŠhrleisten soll, dass wesentliche Daten und
Funktionen erhalten bleiben und Dienstleistungen und TŠtigkeiten fortge-
fŸhrt werden oder - sollte dies nicht mšglich sein - diese Daten und Funk-
tionen bald zurŸckgewonnen und die Dienstleistungen und TŠtigkeiten
bald wieder aufgenommen werden.

5) Die Verwaltungsgesellschaft hat zur Festlegung, Umsetzung und Auf-
rechterhaltung von RechnungslegungsgrundsŠtzen und -methoden, die es
ihnen ermšglichen, der FMA auf Verlangen rechtzeitig AbschlŸsse vorzu-
legen, die ein den tatsŠchlichen VerhŠltnissen entsprechendes Bild ihrer Ver-
mšgens- und Finanzlage vermitteln und mit allen geltenden Rechnungsle-
gungsstandards und -vorschriften in Einklang stehen.

6) Die Verwaltungsgesellschaft hat die Angemessenheit und Wirksam-
keit ihrer nach Abs. 1 bis 4 geschaffenen Systeme, internen Kontrollme-
chanismen und Vorkehrungen zu Ÿberwachen und regelmŠssig zu bewerten
und die zur Abstellung etwaiger MŠngel erforderlichen Massnahmen zu
ergreifen.
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Art. 35

Ressourcen

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat Mitarbeiter, die Ÿber die zur ErfŸl-
lung der ihnen zugewiesenen Aufgaben notwendigen FŠhigkeiten, Kennt-
nisse und Erfahrungen verfŸgen, zu beschŠftigen.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat die Ressourcen und Fachkenntnisse,
die fŸr eine wirksame †berwachung der von Dritten im Rahmen einer Ver-
einbarung mit der Verwaltungsgesellschaft ausgefŸhrten TŠtigkeiten erfor-
derlich sind, zu halten, was insbesondere fŸr das Management der mit sol-
chen Vereinbarungen verbundenen Risiken gilt.

3) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass fŸr den Fall, dass
relevante Personen mit mehreren Aufgaben betraut sind, diese Personen
dadurch weder tatsŠchlich noch voraussichtlich daran gehindert werden, die
betreffenden Aufgaben solide, redlich und professionell zu erfŸllen.

4) Die Verwaltungsgesellschaft hat fŸr die in Abs. 1 bis 3 festgelegten
Zwecke der Art, dem Umfang und der KomplexitŠt ihrer GeschŠfte sowie
der Art und dem Spektrum der im Zuge dieser GeschŠfte erbrachten Dienst-
leistungen und TŠtigkeiten Rechnung zu tragen.

E. InteressenkonflikteE. Interessenkonflikte

Art. 36

Kriterien fŸr die Feststellung von Interessenkonflikten

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Feststellung der Arten von
Interessenkonflikten, die bei der Dienstleistungserbringung und der Aus-
fŸhrung von TŠtigkeiten auftreten und den Interessen eines OGAW abtrŠg-
lich sein kšnnen, zumindest der Frage Rechnung zu tragen, ob auf die Ver-
waltungsgesellschaft, eine relevante Person oder eine Person, die direkt oder
indirekt durch Kontrolle mit der Verwaltungsgesellschaft verbunden ist,
aufgrund der Tatsache, dass sie in der gemeinsamen Portfolioverwaltung
oder einem anderen Bereich tŠtig ist, eine der folgenden Situationen zutrifft:
a) Die Verwaltungsgesellschaft oder die betreffende Person wird voraus-

sichtlich einen finanziellen Vorteil erzielen oder einen finanziellen Ver-
lust vermeiden, was zu Lasten des OGAW geht.

b) Die Verwaltungsgesellschaft oder die betreffende Person hat am Ergebnis
einer fŸr den OGAW oder einen anderen Kunden erbrachten Dienstleis-
tung oder eines fŸr den OGAW oder einen anderen Kunden getŠtigten
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GeschŠfts ein Interesse, das sich nicht mit dem Interesse des OGAW an
diesem Ergebnis deckt.

c) FŸr die Verwaltungsgesellschaft oder die betreffende Person gibt es einen
finanziellen oder sonstigen Anreiz, die Interessen eines anderen Kunden
oder einer anderen Kundengruppe Ÿber die Interessen des OGAW zu
stellen.

d) Die Verwaltungsgesellschaft oder die betreffende Person fŸhrt fŸr den
OGAW und fŸr einen oder mehrere andere Kunden, bei denen es sich
nicht um OGAW handelt, die gleichen TŠtigkeiten aus.

e) Die Verwaltungsgesellschaft oder die betreffende Person erhŠlt aktuell
oder kŸnftig von einer anderen Person als dem OGAW in Bezug auf
Leistungen der gemeinsamen Portfolioverwaltung, die fŸr den OGAW
erbracht werden, zusŠtzlich zu der hierfŸr Ÿblichen Provision oder
GebŸhr einen Anreiz in Form von Geld, GŸtern oder Dienstleistungen.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Ermittlung der Arten von
Interessenkonflikten Folgendes zu berŸcksichtigen:
a) ihre eigenen Interessen, einschliesslich solcher, die aus der Zugehšrigkeit

der Verwaltungsgesellschaft zu einer Gruppe oder aus der Erbringung
von Dienstleistungen und TŠtigkeiten resultieren, die Interessen der
Kunden und die Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft gegenŸber
dem OGAW;

b) die Interessen von zwei oder mehreren verwalteten OGAW.

Art. 37

GrundsŠtze fŸr den Umgang mit Interessenkonflikten

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat wirksame GrundsŠtze fŸr den
Umgang mit Interessenkonflikten festzulegen, einzuhalten und aufrecht-
zuerhalten. Diese GrundsŠtze sind schriftlich festzulegen und mŸssen der
Gršsse und Organisation der Verwaltungsgesellschaft sowie der Art, dem
Umfang und der KomplexitŠt ihrer GeschŠfte angemessen sein. Gehšrt die
Verwaltungsgesellschaft einer Gruppe an, mŸssen diese GrundsŠtze darŸber
hinaus allen UmstŠnden Rechnung tragen, die der Gesellschaft bekannt
sind oder sein sollten und die aufgrund der Struktur und der GeschŠfts-
tŠtigkeiten anderer Gruppenmitglieder zu einem Interessenkonflikt Anlass
geben kšnnten.

2) In den nach Abs. 1 festgelegten GrundsŠtzen fŸr den Umgang mit
Interessenkonflikten wird:
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a) im Hinblick auf die Leistungen der gemeinsamen Portfolioverwaltung,
die von oder fŸr die Verwaltungsgesellschaft erbracht werden, festgelegt,
unter welchen UmstŠnden ein Interessenkonflikt, der den Interessen des
OGAW oder eines oder mehrerer anderer Kunden erheblich schaden
kšnnte, vorliegt oder entstehen kšnnte;

b) festgelegt, welche Verfahren fŸr den Umgang mit diesen Konflikten ein-
zuhalten und welche Massnahmen zu treffen sind.

Art. 38

UnabhŠngigkeit beim Konfliktmanagement

1) Die in Art. 37 Abs. 2 Bst. b vorgesehenen Verfahren und Massnahmen
mŸssen so gestaltet sein, dass relevante Personen, die verschiedene TŠtig-
keiten ausfŸhren, die einen Interessenkonflikt nach sich ziehen, diese TŠtig-
keiten mit einem Grad an UnabhŠngigkeit ausfŸhren, der der Gršsse und
dem BetŠtigungsfeld der Verwaltungsgesellschaft und der Gruppe, der sie
angehšrt, sowie der Erheblichkeit des Risikos, dass die Interessen von
Kunden geschŠdigt werden, angemessen ist.

2) Die Verfahren und Massnahmen, die nach Art. 37 Abs. 2 Bst. b einzu-
halten bzw. zu treffen sind, schliessen - soweit dies zur GewŠhrleistung des
geforderten Grades an UnabhŠngigkeit der Verwaltungsgesellschaft not-
wendig und angemessen ist - Folgendes ein:
a) wirksame Verfahren, die den Austausch von Informationen zwischen

relevanten Personen, die in der gemeinsamen Portfolioverwaltung tŠtig
sind und deren TŠtigkeiten einen Interessenkonflikt nach sich ziehen
kšnnten, verhindern oder kontrollieren, wenn dieser Informationsaus-
tausch den Interessen eines oder mehrerer Kunden schaden kšnnte;

b) die gesonderte Beaufsichtigung relevanter Personen, zu deren Hauptauf-
gaben die gemeinsame Portfolioverwaltung fŸr Kunden oder die Erbrin-
gung von Dienstleistungen fŸr Kunden oder Anleger gehšrt, deren
Interessen mšglicherweise kollidieren oder die in anderer Weise unter-
schiedliche, mšglicherweise kollidierende Interessen vertreten, was auch
die Interessen der Verwaltungsgesellschaft einschliesst;

c) die Beseitigung jeder direkten Verbindung zwischen der VergŸtung rele-
vanter Personen, die sich hauptsŠchlich mit einer TŠtigkeit beschŠftigen,
und der VergŸtung oder den Einnahmen anderer relevanter Personen,
die sich hauptsŠchlich mit einer anderen TŠtigkeit beschŠftigen, wenn bei
diesen TŠtigkeiten ein Interessenkonflikt entstehen kšnnte;
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d) Massnahmen, die jeden ungebŸhrlichen Einfluss auf die Art und Weise,
in der eine relevante Person die gemeinsame Portfolioverwaltung aus-
fŸhrt, verhindern oder einschrŠnken;

e) Massnahmen, die die gleichzeitige oder anschliessende Beteiligung einer
relevanten Person an einer anderen gemeinsamen Portfolioverwaltung
verhindern oder kontrollieren, wenn eine solche Beteiligung einem ein-
wandfreien Konfliktmanagement im Wege stehen kšnnte.

3) Sollten eine oder mehrere der Massnahmen und Verfahren nach Abs. 2
in der Praxis nicht das erforderliche Mass an UnabhŠngigkeit gewŠhrleisten,
hat die Verwaltungsgesellschaften, die fŸr die genannten Zwecke erforder-
lichen und angemessenen alternativen oder zusŠtzlichen Massnahmen und
Verfahren festzulegen.

Art. 39

Umgang mit TŠtigkeiten, die einen schŠdlichen Interessenkonflikt nach
sich ziehen

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat Aufzeichnungen darŸber zu fŸhren,
bei welchen Arten der von ihr oder fŸr sie erbrachten gemeinsamen Portfo-
lioverwaltung ein Interessenkonflikt aufgetreten ist bzw. bei laufender Port-
folioverwaltung noch auftreten kšnnte, bei dem das Risiko, dass die Inter-
essen eines oder mehrerer OGAW oder anderer Kunden Schaden nehmen,
erheblich ist, und diese Aufzeichnungen regelmŠssig zu aktualisieren.

2) In FŠllen, in denen die organisatorischen oder administrativen Vor-
kehrungen der Verwaltungsgesellschaft zum Umgang mit Interessenkon-
flikten nicht ausreichen, um nach vernŸnftigem Ermessen zu gewŠhrleisten,
dass das Risiko einer SchŠdigung der Interessen des OGAW oder seiner
Anleger ausgeschlossen werden kann, ist die GeschŠftsleitung oder eine
andere zustŠndige interne Stelle der Verwaltungsgesellschaft umgehend zu
informieren, damit sie die notwendigen Entscheidungen treffen kann, um
zu gewŠhrleisten, dass die Verwaltungsgesellschaft stets im besten Interesse
des OGAW und seiner Anleger handelt.

3) Die Verwaltungsgesellschaft setzt die Anleger auf einem zweckmŠs-
sigen dauerhaften DatentrŠger Ÿber die in Abs. 2 genannten Gegebenheiten
in Kenntnis und begrŸndet ihre Entscheidung.
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Art. 40

Strategien fŸr die AusŸbung von Stimmrechten

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat wirksame und angemessene Strate-
gien im Hinblick darauf auszuarbeiten, wann und wie die mit den Instru-
menten in den verwalteten Portfolios verbundenen Stimmrechte ausgeŸbt
werden sollen, damit dies ausschliesslich zum Nutzen des betreffenden
OGAW ist.

2) Die in Abs. 1 genannte Strategie enthŠlt Massnahmen und Verfahren,
die:
a) eine Verfolgung der massgeblichen Corporate Events ermšglichen;
b) sicherstellen, dass die AusŸbung von Stimmrechten mit den Anlagezielen

und der Anlagepolitik des jeweiligen OGAW in Einklang steht;
c) Interessenkonflikte, die aus der AusŸbung von Stimmrechten resultieren,

verhindern oder regeln.

3) Den Anlegern wird eine Kurzbeschreibung der in Abs. 1 genannten
Strategien zur VerfŸgung gestellt.

4) NŠhere Angaben zu den aufgrund dieser Strategien getroffenen Mass-
nahmen sind den Anlegern auf Verlangen kostenlos zur VerfŸgung zu
stellen.

F. RisikomanagementF. Risikomanagement

1. Risikomanagement-GrundsŠtze und Risikobeurteilung1. Risikomanagement-GrundsŠtze und Risikobeurteilung

Art. 41

Risikomanagement-GrundsŠtze

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene und dokumentierte
Risikomanagement-GrundsŠtze festzulegen, umzusetzen und aufrechtzuer-
halten, in denen die Risiken genannt werden, denen die von ihr verwalteten
OGAW ausgesetzt sind oder sein kšnnten.

2) Die Risikomanagement-GrundsŠtze umfassen die Verfahren, die not-
wendig sind, damit die Verwaltungsgesellschaft bei jedem von ihr verwal-
teten OGAW dessen Markt-, LiquiditŠts- und Kontrahentenrisiko sowie
alle sonstigen Risiken, einschliesslich operationeller Risiken, bewerten
kann, die fŸr die einzelnen von ihr verwalteten OGAW wesentlich sein
kšnnten.
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3) Die Verwaltungsgesellschaft hat in ihren Risikomanagement-Grund-
sŠtzen zumindest folgende Punkte zu behandeln:
a) Methoden, Mittel und Vorkehrungen, die ihr die ErfŸllung der in den

Art. 43 und 44 festgelegten Pflichten ermšglichen;
b) ZustŠndigkeitsverteilung innerhalb der Verwaltungsgesellschaft in Bezug

auf das Risikomanagement.

4) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass in den in Abs.
1 und 2 vorgesehenen Risikomanagement-GrundsŠtzen ModalitŠten, Inhalt
und HŠufigkeit der in Art. 55 vorgesehenen Berichterstattung der
Risikomanagement-Funktion an das Leitungs- oder Verwaltungsorgan und
die GeschŠftsleitung sowie gegebenenfalls an die Aufsichtsfunktion festge-
legt werden.

5) FŸr die Zwecke der Abs. 1 bis 4 hat die Verwaltungsgesellschaft der
Art, dem Umfang und der KomplexitŠt ihrer GeschŠfte und der von ihr ver-
walteten OGAW Rechnung zu tragen.

Art. 42

Bewertung, †berwachung und †berprŸfung der Risikomanagement-
GrundsŠtze

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat Folgendes zu bewerten, zu Ÿberwa-
chen und periodisch zu ŸberprŸfen:
a) Angemessenheit und Wirksamkeit der Risikomanagement-GrundsŠtze

sowie der in den Art. 43 und 44 vorgesehenen Vorkehrungen, Prozesse
und Verfahren;

b) Einhaltung der Risikomanagement-GrundsŠtze sowie der in den Art. 43
und 44 vorgesehenen Vorkehrungen, Prozesse und Verfahren durch die
Verwaltungsgesellschaft;

c) Angemessenheit und Wirksamkeit der Massnahmen zur Behebung
etwaiger SchwŠchen in der LeistungsfŠhigkeit des Risikomanagement-
Prozesses.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat die FMA Ÿber alle wesentlichen
€nderungen am Risikomanagement-Prozess zu unterrichten.

3) Die in Abs. 1 niedergelegten Anforderungen sind von der FMA lau-
fend und insbesondere auch bei Erteilung der Zulassung zu ŸberprŸfen.
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2. Risikomanagement-Prozesse, Kontrahentenrisiko und Emittentenkon-2. Risikomanagement-Prozesse, Kontrahentenrisiko und Emittentenkon-
zentrationzentration

Art. 43

Messung und Management von Risiken

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene und wirksame Vorkeh-
rungen, Prozesse und Verfahren einzufŸhren, um:
a) die Risiken, denen die von ihr verwalteten OGAW ausgesetzt sind oder

sein kšnnten, jederzeit messen und managen zu kšnnen;
b) die Einhaltung der Obergrenzen fŸr das Gesamtrisiko und das Kontra-

hentenrisiko nach den Art. 44 und 46 sicherzustellen.

2) Die Vorkehrungen, Prozesse und Verfahren nach Abs. 1 sind der Art,
dem Umfang und der KomplexitŠt der GeschŠfte der Verwaltungsgesell-
schaft und der von ihr verwalteten OGAW angemessen und entsprechen
dem OGAW-Risikoprofil.

3) FŸr die Zwecke von Abs. 1 hat die Verwaltungsgesellschaft fŸr jeden
von ihr verwalteten OGAW folgende Massnahmen zu ergreifen:
a) EinfŸhrung der notwendigen Risikomanagement-Vorkehrungen, -Pro-

zesse und -Verfahren, um sicherzustellen, dass die Risiken Ÿbernom-
mener Positionen und deren Beitrag zum Gesamtrisikoprofil auf der
Grundlage solider und verlŠsslicher Daten genau gemessen werden und
dass die Risikomanagement-Vorkehrungen, -Prozesse und -Verfahren
adŠquat dokumentiert werden;

b) gegebenenfalls DurchfŸhrung periodischer RŸckvergleiche (Backtesting)
zur †berprŸfung der Stichhaltigkeit der Risikomessvorkehrungen, zu
denen modellbasierte Prognosen und SchŠtzungen gehšren;

c) gegebenenfalls DurchfŸhrung periodischer Stresstests und Szenarioana-
lysen zur Erfassung der Risiken aus potenziellen VerŠnderungen der
Marktbedingungen, die sich nachteilig auf den OGAW auswirken
kšnnten;

d) Festlegung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines dokumentierten
Systems interner Limits fŸr die Massnahmen, mit denen die einschlŠ-
gigen Risiken fŸr jeden OGAW gemanagt und kontrolliert werden,
wobei allen in Art. 41 genannten Risiken, die fŸr den OGAW wesentlich
sein kšnnten, Rechnung getragen und die †bereinstimmung mit dem
Risikoprofil des OGAW sichergestellt wird;
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e) GewŠhrleistung, dass der jeweilige Risikostand bei jedem OGAW mit
dem unter Bst. d dargelegten Risikolimit-System in Einklang steht;

f) Festlegung, Umsetzung und Aufrechterhaltung angemessener Verfahren,
die im Falle von tatsŠchlichen oder zu erwartenden Verstšssen gegen
das Risikolimit-System des OGAW zu zeitnahen Abhilfemassnahmen
im besten Interesse der Anleger fŸhren.

4) Die Verwaltungsgesellschaft hat einen angemessenen
Risikomanagement-Prozess fŸr LiquiditŠtsrisiken anzuwenden, um zu
gewŠhrleisten, dass jeder von ihr verwaltete OGAW jederzeit zur ErfŸllung
von Art. 85 Abs. 1 UCITSG imstande ist. Gegebenenfalls fŸhrt die Verwal-
tungsgesellschaft Stresstests durch, die die Bewertung des LiquiditŠtsrisikos
des OGAW unter aussergewšhnlichen UmstŠnden ermšglichen.

5) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass das LiquiditŠts-
profil der OGAW-Anlagen bei jedem von ihr verwalteten OGAW den in
den Vertragsbedingungen oder der Satzung oder dem Prospekt niederge-
legten RŸcknahmegrundsŠtzen entspricht.

Art. 44

Berechnung des Gesamtrisikos

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat das Gesamtrisiko eines verwalteten
OGAW im Sinne von Art. 53 Abs. 2 UCITSG als eine der folgenden beiden
Gršssen zu berechnen:
a) zusŠtzliches Risiko und zusŠtzliche Leverage, die der verwaltete OGAW

durch die Nutzung derivativer Finanzinstrumente einschliesslich einge-
betteter Derivate im Sinne von Art. 53 Abs. 1 UCITSG erzeugt und die
den Gesamtbetrag des OGAW-Nettoinventarwerts nicht Ÿbersteigen
dŸrfen;

b) Marktrisiko des OGAW-Portfolios.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat das OGAW-Gesamtrisiko mindes-
tens einmal tŠglich zu berechnen.

3) Die Verwaltungsgesellschaft kann das Gesamtrisiko je nach Zweck-
dienlichkeit nach dem Commitment-Ansatz, dem Value-at-Risk-Modell
oder einem fortgeschrittenen Messansatz ermitteln. FŸr die Zwecke dieser
Bestimmung bezeichnet der "Value at risk" den bei einem gegebenen Konfi-
denzniveau Ÿber einen bestimmten Zeitraum maximal zu erwartenden Ver-
lust. Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass die zur Messung
des Gesamtrisikos gewŠhlte Methode der vom OGAW verfolgten Anlage-
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strategie sowie der Art und KomplexitŠt der genutzten derivativen Finanz-
instrumente und dem Anteil derivativer Finanzinstrumente am OGAW-
Portfolio angemessen ist.

4) Nutzt ein OGAW nach Art. 53 Abs. 4 UCITSG Techniken und
Instrumente einschliesslich RŸckkaufsvereinbarungen oder Wertpapierver-
leihgeschŠfte, um seine Leverage oder sein Marktrisiko zu erhšhen, hat die
Verwaltungsgesellschaft die betreffenden GeschŠfte bei der Berechnung des
Gesamtrisikos zu berŸcksichtigen.

Art. 45

Commitment-Ansatz

1) Wird das Gesamtrisiko nach dem Commitment-Ansatz berechnet, hat
die Verwaltungsgesellschaft diesen Ansatz auf sŠmtliche Positionen in deri-
vativen Finanzinstrumenten einschliesslich eingebetteter Derivate im Sinne
von Art. 53 Abs. 3 UCITSG anzuwenden, und zwar unabhŠngig davon, ob
sie im Zuge der allgemeinen Anlagepolitik des OGAW, zum Zwecke der
Risikominderung oder zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung im
Sinne von Art. 53 Abs. 4 UCITSG genutzt werden.

2) Wird das Gesamtrisiko nach dem Commitment-Ansatz berechnet,
hat die Verwaltungsgesellschaft jede Position in derivativen Finanzinstru-
menten in den Marktwert einer gleichwertigen Position im Basiswert des
betreffenden Derivats umzurechnen (Standard-Commitment-Ansatz). Die
Verwaltungsgesellschaft kann andere Berechnungsmethoden anwenden,
wenn diese dem Standard-Commitment-Ansatz gleichwertig sind.

3) Die Verwaltungsgesellschaft kann bei der Berechnung des Gesamtri-
sikos Netting- und Hedging-Vereinbarungen berŸcksichtigen, sofern diese
offenkundige und wesentliche Risiken nicht ausser Acht lassen und ein-
deutig zu einer Verringerung des Risikos fŸhren.

4) Erzeugt die Nutzung derivativer Finanzinstrumente fŸr den OGAW
kein zusŠtzliches Risiko, braucht die zugrunde liegende Risikoposition
nicht in die Commitment-Berechnung einbezogen zu werden.

5) Bei Anwendung des Commitment-Ansatzes brauchen vorŸberge-
hende Kreditvereinbarungen, die nach Art. 89 UCITSG fŸr den OGAW
abgeschlossen werden, bei der Berechnung des Gesamtrisikos nicht berŸck-
sichtigt zu werden.
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Art. 46

Kontrahentenrisiko und Emittentenkonzentration

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass fŸr das Kontra-
hentenrisiko aus nicht bšrsengehandelten derivativen Finanzinstrumenten
("OTC-Derivaten") die in Art. 54 UCITSG festgelegten Obergrenzen
gelten.

2) FŸr die Berechnung des Kontrahentenrisikos eines OGAW in Ein-
klang mit den in Art. 54 Abs. 2 UCITSG festgelegten Obergrenzen legt
die Verwaltungsgesellschaft den positiven Neubewertungswert (Mark-to-
Market-Wert) des OTC-Derivatkontrakts mit der betreffenden Gegen-
partei zugrunde. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Derivatpositionen
eines OGAW mit ein und derselben Gegenpartei miteinander verrechnen
(Netting), wenn die Verwaltungsgesellschaft die Mšglichkeit hat, Netting-
vereinbarungen mit der betreffenden Gegenpartei fŸr den OGAW rechtlich
durchzusetzen. Das Netting ist nur bei den OTC-Derivaten mit einer
Gegenpartei, nicht bei anderen Positionen des OGAW gegenŸber dieser
Gegenpartei zulŠssig.

3) Die Verwaltungsgesellschaft kann das Kontrahentenrisiko eines
OGAW aus einem OTC-Derivat durch die Entgegennahme von Sicher-
heiten mindern. Die entgegengenommene Sicherheit muss ausreichend
liquide sein, damit sie rasch zu einem Preis verŠussert werden kann, der
nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewertung liegt.

4) Die Verwaltungsgesellschaft hat Sicherheiten bei der Berechnung des
Ausfallrisikos im Sinne von Art. 54 Abs. 2 UCITSG zu berŸcksichtigen,
wenn die Verwaltungsgesellschaft einer OTC-Gegenpartei fŸr den OGAW
eine Sicherheit stellt. Die gestellte Sicherheit darf nur dann auf Nettobasis
berŸcksichtigt werden, wenn die Verwaltungsgesellschaft die Mšglichkeit
hat, Nettingvereinbarungen mit der betreffenden Gegenpartei fŸr den
OGAW rechtlich durchzusetzen.

5) Die Verwaltungsgesellschaft hat die in Art. 54 UCITSG fŸr die Emit-
tentenkonzentration vorgesehenen Obergrenzen auf Basis des zugrunde lie-
genden Risikos zu berechnen, das nach dem Commitment-Ansatz durch die
Nutzung derivativer Finanzinstrumente entsteht.

6) Im Hinblick auf das Risiko aus GeschŠften mit OTC-Derivaten im
Sinne von Art. 54 Abs. 3 UCITSG hat die Verwaltungsgesellschaft etwaige
Kontrahentenrisiken aus OTC-Derivaten in die Berechnung einzubeziehen.
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3. Verfahren fŸr die Bewertung der OTC-Derivate3. Verfahren fŸr die Bewertung der OTC-Derivate

Art. 47

Verfahren fŸr die Ermittlung des Wertes von OTC-Derivaten

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat sich zu vergewissern, dass den
Risiken von OGAW aus OTC-Derivaten ein beizulegender Zeitwert zuge-
wiesen wird, der sich nicht nur auf die Marktnotierungen der Kontrahenten
der OTC-GeschŠfte stŸtzt und die in Art. 8 Abs. 4 der Kommissions-Richt-
linie 2007/16/EG niedergelegten Kriterien erfŸllt.

2) FŸr die Zwecke von Abs. 1 werden von der Verwaltungsgesellschaft
Vorkehrungen und Verfahren festgelegt, umgesetzt und aufrechterhalten,
die eine geeignete, transparente und faire Bewertung der OGAW-Risiken
aus OTC-Derivaten sicherstellen. Die Verwaltungsgesellschaft hat sicher-
zustellen, dass der beizulegende Zeitwert von OTC-Derivaten angemessen,
prŠzise und unabhŠngig bewertet wird. Die Bewertungsvorkehrungen und
-verfahren sind der Art und KomplexitŠt der betreffenden OTC-Derivate
angemessen und stehen in einem angemessenen VerhŠltnis dazu. Schliessen
die Vorkehrungen und Verfahren fŸr die Bewertung von OTC-Derivaten
die DurchfŸhrung bestimmter Aufgaben durch Dritte ein, muss die Verwal-
tungsgesellschaft die in Art. 26 Abs. 5 und Art. 35 Abs. 2 niedergelegten
Anforderungen erfŸllen.

3) FŸr die Zwecke der Abs. 1 und 2 werden der Risikomanagement-
Funktion spezielle Pflichten und ZustŠndigkeiten Ÿbertragen.

4) Die in Abs. 2 genannten Bewertungsvorkehrungen und -verfahren
werden adŠquat dokumentiert.

4. †bermittlung von Informationen zu Derivaten4. †bermittlung von Informationen zu Derivaten

Art. 48

Berichte Ÿber Derivate

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat der FMA zumindest einmal jŠhrlich
Berichte mit Informationen zu Ÿbermitteln, die ein den tatsŠchlichen Ver-
hŠltnissen entsprechendes Bild der fŸr jeden verwalteten OGAW genutzten
Derivate, der zugrunde liegenden Risiken, der Anlagegrenzen und der
Methoden vermitteln, die zur SchŠtzung der mit den DerivatgeschŠften ver-
bundenen Risiken angewandt werden.
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2) Die FMA hat die regelmŠssige †bermittlung und VollstŠndigkeit der
in Abs. 1 vorgesehenen Informationen zu ŸberprŸfen und bei Bedarf einzu-
greifen.

G. Verwaltungs- und RechnungslegungsverfahrenG. Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren

Art. 49

Bearbeitung von Beschwerden

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat wirksame und transparente Ver-
fahren fŸr die angemessene und prompte Bearbeitung von Anlegerbe-
schwerden zu schaffen, anzuwenden und aufrechtzuerhalten.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass alle
Beschwerden und alle zu deren Beilegung getroffenen Massnahmen aufge-
zeichnet werden.

3) Anleger mŸssen kostenlos Beschwerde einlegen kšnnen. Informa-
tionen Ÿber die in Abs. 1 genannten Verfahren sind den Anlegern kostenlos
zur VerfŸgung zu stellen.

Art. 50

Elektronische Datenverarbeitung

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene Vorkehrungen fŸr
geeignete elektronische Systeme zu treffen, um eine zeitnahe und ordnungs-
gemŠsse Aufzeichnung jedes PortfoliogeschŠfts und jedes Zeichnungs- oder
RŸcknahmeauftrags und damit die Einhaltung der Art. 57 und 58 zu ermšg-
lichen.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der elektronischen Datenverar-
beitung ein hohes Mass an Sicherheit zu gewŠhrleisten und gegebenenfalls
fŸr die IntegritŠt und vertrauliche Behandlung der aufgezeichneten Daten
zu sorgen.

Art. 51

Rechnungslegungsverfahren

1) Um den Schutz der Anleger zu gewŠhrleisten, hat die Verwaltungs-
gesellschaft die Anwendung der in Art. 34 Abs. 5 genannten Rechnungsle-
gungsgrundsŠtze und -methoden sicherzustellen.
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2) Die OGAW-Rechnungslegung ist so ausgelegt, dass alle Vermšgens-
werte und Verbindlichkeiten des OGAW jederzeit direkt ermittelt werden
kšnnen.

3) Hat ein OGAW mehrere Teilfonds, werden fŸr jeden dieser Teilfonds
getrennte Konten gefŸhrt.

4) Um eine prŠzise Berechnung des Nettoinventarwerts jedes einzelnen
OGAW anhand der Rechnungslegung zu gewŠhrleisten und sicherzu-
stellen, dass Zeichnungs- und RŸcknahmeauftrŠge zu diesem Nettoinven-
tarwert ordnungsgemŠss ausgefŸhrt werden kšnnen, hat die Verwaltungs-
gesellschaft RechnungslegungsgrundsŠtze und -methoden festzulegen,
anzuwenden und aufrechtzuerhalten, die den Rechnungslegungsvor-
schriften des OGAW-Herkunftsmitgliedstaats entsprechen.

5) Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene Verfahren zu schaffen,
um eine ordnungsgemŠsse und prŠzise Bewertung der Vermšgenswerte und
Verbindlichkeiten des OGAW in Einklang mit den in Art. 86 UCITSG
genannten anzuwendenden Regeln zu gewŠhrleisten.

H. Interne KontrollmechanismenH. Interne Kontrollmechanismen

Art. 52

Kontrolle durch GeschŠftsleitung und Aufsichtsfunktion

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der internen Aufgabenverteilung
sicherzustellen, dass die GeschŠftsleitung und gegebenenfalls die Aufsichts-
funktion die Verantwortung dafŸr tragen, dass die Verwaltungsgesellschaft
ihren Pflichten nach dem Gesetz und dieser Verordnung nachkommt.

2) Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass ihre GeschŠftsleitung:
a) die Verantwortung dafŸr trŠgt, dass die allgemeine Anlagepolitik, wie

sie gegebenenfalls im Prospekt, in den Vertragsbedingungen oder in der
Satzung der Investmentgesellschaft festgelegt ist, bei jedem verwalteten
OGAW umgesetzt wird;

b) fŸr jeden verwalteten OGAW die Genehmigung der Anlagestrategien
Ÿberwacht;

c) die Verantwortung dafŸr trŠgt, dass die Verwaltungsgesellschaft Ÿber
die in Art. 53 genannte dauerhafte und wirksame Compliance-Funktion
verfŸgt, selbst wenn diese Funktion einem Dritten Ÿbertragen wurde;

d) dafŸr sorgt und sich regelmŠssig vergewissert, dass die allgemeine Anla-
gepolitik, die Anlagestrategien und die Risikolimits jedes verwalteten
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OGAW ordnungsgemŠss und wirkungsvoll umgesetzt und eingehalten
werden, auch wenn die Risikomanagement-Funktion einem Dritten
Ÿbertragen wurde;

e) die Angemessenheit der internen Verfahren, nach denen fŸr jeden verwal-
teten OGAW die Anlageentscheidungen getroffen werden, feststellt und
regelmŠssig ŸberprŸft, um zu gewŠhrleisten, dass solche Entscheidungen
mit den genehmigten Anlagestrategien in Einklang stehen;

f) die in Art. 41 genannten GrundsŠtze fŸr das Risikomanagement sowie die
zur Umsetzung dieser GrundsŠtze genutzten Vorkehrungen, Verfahren
und Methoden billigt und regelmŠssig ŸberprŸft, was auch die Risikoli-
mits fŸr jeden verwalteten OGAW betrifft.

3) Die Verwaltungsgesellschaft stellt ebenfalls sicher, dass ihre
GeschŠftsfŸhrung und gegebenenfalls ihre Aufsichtsfunktion:
a) die Wirksamkeit der GrundsŠtze, Vorkehrungen und Verfahren, die zur

ErfŸllung der im Gesetz und dieser Verordnung festgelegten Pflichten
eingefŸhrt wurden, bewerten und regelmŠssig ŸberprŸfen;

b) angemessene Massnahmen ergreifen, um etwaige MŠngel zu beseitigen.

4) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass ihre GeschŠfts-
leitung hŠufig, mindestens aber einmal jŠhrlich, schriftliche Berichte zu
Fragen der Rechtsbefolgung, der Innenrevision und des Risikomanage-
ments erhŠlt, in denen insbesondere angegeben wird, ob zur Beseitigung
etwaiger MŠngel geeignete Abhilfemassnahmen getroffen wurden.

5) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass ihre GeschŠfts-
leitung regelmŠssig Berichte Ÿber die Umsetzung der in Abs. 2 Bst. b bis
e genannten Anlagestrategien und internen Verfahren fŸr Anlageentschei-
dungen erhŠlt.

6) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass die Aufsichts-
funktion - falls vorhanden - regelmŠssig schriftliche Berichte zu den in Abs.
4 genannten Punkten erhŠlt.

Art. 53

StŠndige Compliance-Funktion

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene GrundsŠtze und Ver-
fahren festzulegen, anzuwenden und aufrechtzuerhalten, die darauf ausge-
legt sind, jedes Risiko der Nichteinhaltung der im Gesetz und dieser Ver-
ordnung festgelegten Pflichten durch die betreffende Verwaltungsgesell-
schaft sowie die damit verbundenen Risiken aufzudecken. Des Weiteren
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hat die Verwaltungsgesellschaft angemessene Massnahmen und Verfahren
zu schaffen, um das Risiko der Nichteinhaltung der im Gesetz und dieser
Verordnung festgelegten Pflichten auf ein Minimum zu begrenzen und die
FMA in die Lage zu versetzen, ihre Befugnisse wirksam auszuŸben.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat der Art, dem Umfang und der Kom-
plexitŠt ihrer GeschŠfte sowie der Art und dem Spektrum der im Zuge
dieser GeschŠfte erbrachten Dienstleistungen und TŠtigkeiten Rechnung zu
tragen.

3) Die Verwaltungsgesellschaft hat eine wirksame Compliance-Funktion
einzurichten und aufrechtzuerhalten, die unabhŠngig ist und folgende Auf-
gaben hat:
a) †berwachung und regelmŠssige Bewertung der Angemessenheit und

Wirksamkeit der nach Abs. 1 festgelegten Massnahmen, GrundsŠtze und
Verfahren, sowie der Schritte, die zur Beseitigung etwaiger Defizite der
Verwaltungsgesellschaft bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten unter-
nommen wurden;

b) Beratung und UnterstŸtzung der fŸr Dienstleistungen und TŠtigkeiten
zustŠndigen relevanten Personen im Hinblick auf die ErfŸllung der im
Gesetz und dieser Verordnung fŸr Verwaltungsgesellschaften festge-
legten Pflichten.

4) Damit die in Abs. 3 genannte Compliance-Funktion ihre Aufgaben
ordnungsgemŠss und unabhŠngig wahrnehmen kann, stellen die Verwal-
tungsgesellschaften sicher, dass:
a) die Compliance-Funktion Ÿber die notwendigen Befugnisse, Ressourcen

und Fachkenntnisse verfŸgt und zu allen fŸr sie relevanten Informa-
tionen Zugang hat;

b) ein Compliance-Beauftragter benannt wird, der fŸr die Compliance-
Funktion und die Erstellung der Berichte verantwortlich ist, die der
GeschŠftsleitung regelmŠssig, mindestens aber einmal jŠhrlich, zu
Fragen der Rechtsbefolgung vorgelegt werden und in denen insbeson-
dere angegeben wird, ob die zur Beseitigung etwaiger MŠngel erforder-
lichen Abhilfemassnahmen getroffen wurden;

c) relevante Personen, die in diese Funktion eingebunden sind, nicht in die
von ihnen Ÿberwachten Dienstleistungen oder TŠtigkeiten eingebunden
sind;

d) das Verfahren, nach dem die BezŸge der in die Compliance-Funktion
eingebundenen relevanten Personen bestimmt wird, weder deren Objek-
tivitŠt beeintrŠchtigt noch dies wahrscheinlich erscheinen lŠsst.
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5) Kann eine Verwaltungsgesellschaft jedoch nachweisen, dass die in
Abs. 4 Bst. c oder d genannte Anforderung mit Blick auf die Art, den
Umfang und die KomplexitŠt ihrer GeschŠfte sowie die Art und das Spek-
trum ihrer Dienstleistungen und TŠtigkeiten unverhŠltnismŠssig ist und
dass die Compliance-Funktion dennoch ihre Aufgabe erfŸllt, ist sie von
dieser Anforderung befreit.

Art. 54

StŠndige Innenrevisionsfunktion

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat - soweit dies angesichts der Art, des
Umfangs und der KomplexitŠt ihrer GeschŠfte sowie der Art und des Spek-
trums der im Zuge dieser GeschŠfte erbrachten gemeinsamen Portfoliover-
waltungsdienste angemessen und verhŠltnismŠssig ist - eine von den Ÿbrigen
Funktionen und TŠtigkeiten der Verwaltungsgesellschaft getrennte, unab-
hŠngige Innenrevisionsfunktion einzurichten und aufrechtzuerhalten.

2) Die in Abs. 1 genannte Innenrevisionsfunktion hat folgende Auf-
gaben:
a) Erstellung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines Revisionspro-

gramms mit dem Ziel, die Angemessenheit und Wirksamkeit der Sys-
teme, internen Kontrollmechanismen und Vorkehrungen der Verwal-
tungsgesellschaft zu prŸfen und zu bewerten;

b) Ausgabe von Empfehlungen auf der Grundlage der Ergebnisse der nach
Bst. a ausgefŸhrten Arbeiten;

c) †berprŸfung der Einhaltung der unter Bst. b genannten Empfehlungen;
d) Erstellung von Berichten zu Fragen der Innenrevision nach Art. 52 Abs.

4.

Art. 55

StŠndige Risikomanagement-Funktion

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat eine stŠndige Risikomanagement-
Funktion einzurichten und aufrechtzuerhalten.

2) Die in Abs. 1 genannte stŠndige Risikomanagement-Funktion ist von
den operativen Abteilungen hierarchisch und funktionell unabhŠngig.

3) Von den Auflagen nach Abs. 2 kann abgewichen werden, wenn dies
angesichts der Art, des Umfangs und der KomplexitŠt der GeschŠfte der
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Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW angemessen
und verhŠltnismŠssig ist.

4) Eine Verwaltungsgesellschaft muss nachweisen kšnnen, dass ange-
messene Massnahmen zum Schutz vor Interessenkonflikten getroffen
wurden, um ein unabhŠngiges Risikomanagement zu ermšglichen, und dass
ihr Risikomanagement-Prozess den Anforderungen des Art. 23 und 53
UCITSG entspricht.

5) Die stŠndige Risikomanagement-Funktion hat die Aufgabe:
a) die Risikomanagement-GrundsŠtze und -Verfahren umzusetzen;
b) fŸr die Einhaltung der OGAW-Risikolimits zu sorgen, worunter auch

die gesetzlichen Limits fŸr das Gesamt- und das Kontrahentenrisiko
nach den Art. 44 bis 46 fallen;

c) das Leitungs- oder Verwaltungsorgan bei der Ermittlung des Risikopro-
fils der einzelnen verwalteten OGAW zu beraten;

d) dem Leitungs- oder Verwaltungsorgan und - falls vorhanden - der Auf-
sichtsfunktion regelmŠssig zu folgenden Themen Bericht zu erstatten:
1. KohŠrenz zwischen dem aktuellen Risikostand bei jedem verwalteten

OGAW und dem fŸr diesen vereinbarten Risikoprofil;
2. Einhaltung der jeweiligen Risikolimits durch die einzelnen verwal-

teten OGAW;
3. Angemessenheit und Wirksamkeit des Risikomanagement-Prozesses,

wobei insbesondere angegeben wird, ob bei eventuellen MŠngeln
angemessene Abhilfemassnahmen eingeleitet wurden;

e) der GeschŠftsleitung regelmŠssig Ÿber den aktuellen Risikostand bei
jedem verwalteten OGAW und jede tatsŠchliche oder vorhersehbare
†berschreitung der fŸr den jeweiligen OGAW geltenden Limits Bericht
zu erstatten, um zu gewŠhrleisten, dass umgehend angemessene Mass-
nahmen eingeleitet werden kšnnen;

f) die in Art. 47 dargelegten Vorkehrungen und Verfahren fŸr die Bewer-
tung von OTC-Derivaten zu ŸberprŸfen und gegebenenfalls zu ver-
stŠrken.

6) Die stŠndige Risikomanagement-Funktion verfŸgt Ÿber die notwen-
dige AutoritŠt und Ÿber Zugang zu allen relevanten Informationen, die zur
ErfŸllung der in Abs. 5 genannten Aufgaben erforderlich sind.
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Art. 56

Persšnliche GeschŠfte

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat zur Festlegung, Umsetzung und Auf-
rechterhaltung angemessener Vorkehrungen, die relevante Personen, deren
TŠtigkeiten zu einem Interessenkonflikt Anlass geben kšnnten, oder die
aufgrund von TŠtigkeiten, die sie fŸr die Verwaltungsgesellschaft ausŸben,
Zugang zu Insider-Informationen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie
2003/6/EG oder zu anderen vertraulichen Informationen Ÿber OGAW
oder Ÿber die mit oder fŸr OGAW getŠtigten GeschŠfte haben, daran hin-
dern sollen:
a) ein persšnliches GeschŠft zu tŠtigen, bei dem zumindest eine der fol-

genden Bedingungen erfŸllt ist:
1. Die Person darf das persšnliche GeschŠft nach der Richtlinie 2003/6/

EG nicht tŠtigen.
2. Es geht mit dem Missbrauch oder der vorschriftswidrigen Weitergabe

vertraulicher Informationen einher.
3. Es kollidiert mit einer Pflicht der Verwaltungsgesellschaft nach dem

Gesetz oder dieser Verordnung oder der Richtlinie 2004/39/EG oder
wird voraussichtlich damit kollidieren.

b) ausserhalb ihres regulŠren BeschŠftigungsverhŠltnisses oder Dienstleis-
tungsvertrags einer anderen Person ein GeschŠft mit Finanzinstru-
menten zu empfehlen, das - wŸrde es sich um ein persšnliches GeschŠft
der relevanten Person handeln - unter Bst. a oder unter Art. 25 Abs. 2
Bst. a oder b der Kommissions-Richtlinie 2006/73/EG fiele oder einen
anderweitigen Missbrauch von Informationen Ÿber laufende AuftrŠge
darstellen wŸrde, oder diese Person zu einem solchen GeschŠft zu ver-
anlassen;

c) ausserhalb ihres regulŠren BeschŠftigungsverhŠltnisses oder Dienstleis-
tungsvertrags und unbeschadet des Art. 3 Bst. a der Richtlinie 2003/
6/EG Informationen oder Meinungen an eine andere Person weiter-
zugeben, wenn der relevanten Person klar ist oder nach vernŸnftigem
Ermessen klar sein sollte, dass diese Weitergabe die andere Person dazu
veranlassen wird oder veranlassen dŸrfte:
1. ein GeschŠft mit Finanzinstrumenten einzugehen, das - wŸrde es sich

um ein persšnliches GeschŠft der relevanten Person handeln - unter
Bst. a oder unter Art. 25 Abs. 2 Bst. a oder b der Kommissions-
Richtlinie 2006/73/EG fiele oder einen anderweitigen Missbrauch
von Informationen Ÿber laufende AuftrŠge darstellen wŸrde;
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2. einer anderen Person zu einem solchen GeschŠft zu raten oder zu ver-
helfen.

2) Die in Abs. 1 vorgeschriebenen Vorkehrungen gewŠhrleisten insbe-
sondere, dass:
a) jede unter Abs. 1 fallende relevante Person Ÿber die BeschrŠnkungen fŸr

persšnliche GeschŠfte und die Massnahmen, die die Verwaltungsgesell-
schaft im Hinblick auf persšnliche GeschŠfte und Informationsweiter-
gabe nach Abs. 1 getroffen hat, im Bilde ist;

b) die Verwaltungsgesellschaft umgehend Ÿber jedes persšnliche GeschŠft
einer relevanten Person unterrichtet wird, und zwar entweder durch
Meldung des GeschŠfts oder durch andere Verfahren, die der Verwal-
tungsgesellschaft die Feststellung solcher GeschŠfte ermšglichen;

c) ein bei der Verwaltungsgesellschaft gemeldetes oder von dieser festge-
stelltes persšnliches GeschŠft sowie jede Erlaubnis und jedes Verbot im
Zusammenhang mit einem solchen GeschŠft festgehalten wird.

3) Werden bestimmte TŠtigkeiten von Dritten ausgefŸhrt, stellt die Ver-
waltungsgesellschaft fŸr die Zwecke von Abs. 2 Bst. b sicher, dass das
Unternehmen, das die TŠtigkeit ausfŸhrt, persšnliche GeschŠfte aller rele-
vanten Personen festhŠlt und der Verwaltungsgesellschaft diese Informa-
tionen auf Verlangen unverzŸglich vorlegt.

4) Von den Abs. 1 bis 3 ausgenommen sind:
a) persšnliche GeschŠfte, die im Rahmen eines Vertrags Ÿber die Port-

folioverwaltung mit Ermessensspielraum getŠtigt werden, sofern vor
GeschŠftsabschluss keine diesbezŸglichen Kontakte zwischen dem Port-
folioverwalter und der relevanten Person oder der Person, fŸr deren
Rechnung das GeschŠft getŠtigt wird, stattfinden;

b) persšnliche GeschŠfte mit OGAW oder mit Anteilen an OGAW, die
nach der Rechtsvorschrift eines EWR-Mitgliedstaats, die fŸr deren
Anlagen ein gleich hohes Mass an Risikostreuung vorschreibt, der Auf-
sicht unterliegen, wenn die relevante Person oder jede andere Person, fŸr
deren Rechnung die GeschŠfte getŠtigt werden, nicht an der GeschŠfts-
leitung dieses Organismus beteiligt ist.

5) FŸr die Zwecke der Abs. 1 bis 4 hat der Begriff "persšnliches
GeschŠft" die gleiche Bedeutung wie in Art. 11 der Kommissions-Richtlinie
2006/73/EG.
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Art. 57

Aufzeichnung von PortfoliogeschŠften

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass jedes Portfoli-
ogeschŠft im Zusammenhang mit OGAW unverzŸglich so aufgezeichnet
wird, dass der Auftrag und das ausgefŸhrte GeschŠft im Einzelnen rekon-
struiert werden kšnnen.

2) Die in Abs. 1 genannte Aufzeichnung enthŠlt:
a) den Namen oder die sonstige Bezeichnung des OGAW und der Person,

die fŸr Rechnung des OGAW handelt;
b) die zur Feststellung des betreffenden Instruments notwendigen Einzel-

heiten;
c) die Menge;
d) die Art des Auftrags oder des GeschŠfts;
e) den Preis;
f) bei AuftrŠgen das Datum und die genaue Uhrzeit der AuftragsŸbermitt-

lung und den Namen oder die sonstige Bezeichnung der Person, an die
der Auftrag Ÿbermittelt wurde, bzw. bei GeschŠften das Datum und die
genaue Uhrzeit der GeschŠftsentscheidung und -ausfŸhrung;

g) den Namen der Person, die den Auftrag Ÿbermittelt oder das GeschŠft
ausfŸhrt;

h) gegebenenfalls die GrŸnde fŸr den Widerruf eines Auftrags;
i) bei ausgefŸhrten GeschŠften die Gegenpartei und den AusfŸhrungsplatz.

3) FŸr die Zwecke von Abs. 2 Bst. i bezeichnet "AusfŸhrungsplatz"
einen geregelten Markt im Sinne von Art. 4 Ziff. 14 der Richtlinie 2004/
39/EG, ein multilaterales Handelssystem im Sinne von Art. 4 Ziff. 15 der
genannten Richtlinie, einen systematischen Internalisierer im Sinne von Art.
4 Ziff. 7 der genannten Richtlinie oder einen Marktmacher, einen sonstigen
LiquiditŠtsgeber oder eine Einrichtung, die in einem Drittland eine Šhnliche
Funktion erfŸllt.

Art. 58

Aufzeichnung von Zeichnungs- und RŸcknahmeauftrŠgen

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene Vorkehrungen zu
treffen, um zu gewŠhrleisten, dass die eingegangenen OGAW-Zeichnungs-
und -RŸcknahmeauftrŠge unmittelbar nach ihrem Eingang zentral erfasst
und aufgezeichnet werden.
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2) Aufgezeichnet werden folgende Angaben:
a) Name des betreffenden OGAW;
b) Person, die den Auftrag erteilt oder Ÿbermittelt;
c) Person, die den Auftrag erhŠlt;
d) Datum und Uhrzeit des Auftrags;
e) Zahlungsbedingungen und -mittel;
f) Art des Auftrags;
g) Datum der AuftragsausfŸhrung;
h) Zahl der gezeichneten oder zurŸckgenommenen Anteile;
i) Zeichnungs- oder RŸcknahmepreis fŸr jeden Anteil;
k) Gesamtzeichnungs- oder -rŸcknahmewert der Anteile;
l) Bruttowert des Auftrags einschliesslich ZeichnungsgebŸhren oder Netto-

betrag nach Abzug von RŸcknahmegebŸhren.

Art. 59

Aufzeichnungspflichten

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat die Aufbewahrung der in den Art. 57
und 58 genannten Aufzeichnungen fŸr einen Zeitraum von mindestens fŸnf
Jahren sicherzustellen.

2) Unter aussergewšhnlichen UmstŠnden kann die FMA verlangen, dass
die Verwaltungsgesellschaft alle oder einige dieser Aufzeichnungen fŸr
einen lŠngeren, von der Art des Instruments oder PortfoliogeschŠfts abhŠn-
gigen Zeitraum aufbewahrt, wenn dies notwendig ist, um der FMA die
Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktion nach dem Gesetz und der Verord-
nung zu ermšglichen.

3) Ist die Zulassung einer Verwaltungsgesellschaft abgelaufen, kann die
FMA von der Verwaltungsgesellschaft verlangen, dass sie die in Abs. 1
genannten Aufzeichnungen bis zum Ende des FŸnfjahreszeitraums aufbe-
wahrt.

4) †bertrŠgt die Verwaltungsgesellschaft die Aufgaben, die sie im
Zusammenhang mit dem OGAW hat, auf eine andere Verwaltungsgesell-
schaft, kann die FMA Vorkehrungen im Hinblick darauf verlangen, dass
dieser Gesellschaft die Aufzeichnungen fŸr die vorangegangenen fŸnf Jahre
zur VerfŸgung gestellt werden.
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5) Die Aufzeichnungen sind auf einem DatentrŠger aufzubewahren, auf
dem sie so gespeichert werden kšnnen, dass die FMA auch kŸnftig auf sie
zugreifen kann und die folgenden Bedingungen erfŸllt sind:
a) Die FMA muss ohne weiteres auf die Aufzeichnungen zugreifen und jede

massgebliche Stufe der Bearbeitung jedes einzelnen PortfoliogeschŠfts
rekonstruieren kšnnen.

b) Jede Korrektur oder sonstige €nderung sowie der Inhalt der Aufzeich-
nungen vor einer solchen Korrektur oder sonstigen €nderung mŸssen
leicht feststellbar sein.

c) Die Aufzeichnungen dŸrfen nicht anderweitig manipulierbar oder zu ver-
Šndern sein.

I. Auflšsung und Liquidation, Fortsetzung der VerwaltungsgesellschaftI. Auflšsung und Liquidation, Fortsetzung der Verwaltungsgesellschaft2929

Art. 6030

Grundsatz

1) Soweit im UCITSG nichts anderes bestimmt wird und die FMA zum
Schutz der Anleger kein anderes Verfahren anordnet, richten sich die Auf-
lšsung und Liquidation (Art. 29 und 31 UCITSG) nach den Bestimmungen
des PGR. Der Liquidator muss fachlich geeignet sein oder eine fachlich
geeignete Person beiziehen.

2) Mit Zustimmung der FMA kann die nach Art. 29 Abs. 1 UCITSG
aufgelšste Verwaltungsgesellschaft die Fortsetzung ihrer GeschŠftstŠtigkeit
mit einem anderen Gesellschaftszweck beschliessen. Der Fortsetzungsbe-
schluss kann auch so gefasst werden, dass er zusammen mit der Auflšsung
nach Art. 29 Abs. 1 UCITSG wirksam wird.

3) Eine Verwaltungsgesellschaft kann auf die Zulassung erst verzichten,
wenn sie keine OGAW mehr verwaltet.

IV. VerwahrstelleIV. Verwahrstelle

Art. 6131

Grundsatz

1) Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, richtet sich das
NŠhere Ÿber die Bestellung, die Pflichten, die AufgabenŸbertragung und die
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Haftung von Verwahrstellen (Art. 32 bis 35 UCITSG) nach der Delegierten
Verordnung der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur ErgŠnzung der
Richtlinie 2009/65/EG des EuropŠischen Parlaments und des Rates in
Bezug auf die Pflichten der Verwahrstellen.

2) Die FMA ist befugt, auf Kosten der Verwaltungsgesellschaft einen
Hinweis auf anhŠngige Gerichtsverfahren gegen die Verwahrstelle nach Art.
35 UCITSG im Publikationsorgan nach Art. 94 zu veršffentlichen.

3) Ein Vergleich zwischen der Verwaltungsgesellschaft und Verwahr-
stelle ist binnen sieben Tagen im Publikationsorgan nach Art. 94 zu veršf-
fentlichen und der FMA mitzuteilen. Die FMA und die Anleger sind befugt,
einen Vergleich binnen sechs Monaten vor dem Landgericht anzufechten.

V. StrukturmassnahmenV. Strukturmassnahmen

A. VerschmelzungA. Verschmelzung

1. Inhalt der Informationen Ÿber die Verschmelzung1. Inhalt der Informationen Ÿber die Verschmelzung

Art. 62

Allgemeine Bestimmungen hinsichtlich des Inhalts der Informationen
fŸr die Anleger

1) Die Informationen, die den Anlegern nach Art. 43 Abs. 1 UCITSG
zur VerfŸgung gestellt werden mŸssen, sind kurz zu halten und in allgemein
verstŠndlicher Sprache abzufassen, damit die Anleger sich ein fundiertes
Urteil Ÿber die Auswirkungen der vorgeschlagenen Verschmelzung auf ihre
Anlage bilden kšnnen.

2) Wird eine grenzŸberschreitende Verschmelzung vorgeschlagen, erlŠu-
tern der Ÿbertragende OGAW und der Ÿbernehmende OGAW in leicht
verstŠndlicher Sprache sŠmtliche Begriffe und Verfahren in Bezug auf den
anderen OGAW, die sich von den im anderen EWR-Mitgliedstaat Ÿblichen
Begriffen und Verfahren unterscheiden.

3) Die Informationen fŸr die Anleger des Ÿbertragenden OGAW sind
auf Anleger abzustimmen, die von den Merkmalen des Ÿbernehmenden
OGAW und der Art seiner TŠtigkeiten keine Kenntnis haben. Diese werden
auf die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger des Ÿbernehmenden
OGAW verwiesen und aufgefordert, diese zu lesen.

UCITSV 951.311

Fassung: 18.03.2016 45

4) Bei den Informationen fŸr die Anleger des Ÿbernehmenden OGAW
liegt der Schwerpunkt auf dem Vorgang der Verschmelzung und den poten-
ziellen Auswirkungen auf den Ÿbernehmenden OGAW.

Art. 63

Besondere Bestimmungen hinsichtlich des Inhalts der Informationen fŸr
die Anleger

1) Die Informationen, die den Anlegern des Ÿbertragenden OGAW nach
Art. 43 Abs. 2 Bst. b UCITSG zur VerfŸgung gestellt werden mŸssen,
haben Folgendes zu umfassen:
a) Einzelheiten zu Unterschieden hinsichtlich der Rechte von Anlegern des

Ÿbertragenden OGAW vor und nach Wirksamwerden der vorgeschla-
genen Verschmelzung;

b) wenn die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger des Ÿbertragenden
OGAW und des Ÿbernehmenden OGAW synthetische Risiko- und
Ertragsindikatoren in unterschiedlichen Kategorien aufweisen oder in
der begleitenden erlŠuternden Beschreibung unterschiedliche wesent-
liche Risiken beschrieben werden, einen Vergleich dieser Unterschiede;

c) einen Vergleich sŠmtlicher Kosten, GebŸhren und Aufwendungen beider
OGAW auf der Grundlage der in den jeweiligen wesentlichen Informa-
tionen fŸr den Anleger genannten BetrŠge;

d) wenn der Ÿbertragende OGAW eine an die Wertentwicklung gebundene
GebŸhr erhebt, eine ErlŠuterung der Erhebung dieser GebŸhr bis Wirk-
samwerden der Verschmelzung;

e) wenn der Ÿbernehmende OGAW eine an die Wertentwicklung gebun-
dene GebŸhr erhebt, eine ErlŠuterung der Erhebung dieser GebŸhr
unter GewŠhrleistung einer fairen Behandlung der Anleger, die vorher
Anteile des Ÿbertragenden OGAW hielten;

f) wenn dem Ÿbertragenden oder Ÿbernehmenden OGAW oder deren Anle-
gern nach Art. 46 UCITSG Kosten im Zusammenhang mit der Vor-
bereitung und DurchfŸhrung der Verschmelzung angelastet werden
dŸrfen, die Einzelheiten der Allokation dieser Kosten;

g) eine ErklŠrung, ob die Verwaltungsgesellschaft des Ÿbertragenden
OGAW beabsichtigt, vor Wirksamwerden der Verschmelzung eine
Neuordnung des Portfolios vorzunehmen.

2) Die Informationen, die den Anlegern des Ÿbernehmenden OGAW
nach Art. 43 Abs. 2 Bst. b UCITSG zu Ÿbermitteln sind, haben auch eine
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ErklŠrung zu umfassen, in der mitgeteilt wird, ob die Verwaltungsgesell-
schaft des Ÿbernehmenden OGAW davon ausgeht, dass die Verschmelzung
wesentliche Auswirkungen auf das Portfolio des Ÿbernehmenden OGAW
hat, und ob sie beabsichtigt, vor oder nach Wirksamwerden der Verschmel-
zung eine Neuordnung des Portfolios vorzunehmen.

3) Die Informationen, die nach Art. 43 Abs. 2 Bst. c UCITSG zur Ver-
fŸgung gestellt werden mŸssen, haben Folgendes zu umfassen:
a) Angaben zum Umgang mit den aufgelaufenen ErtrŠgen des betreffenden

OGAW;
b) einen Hinweis darauf, wie der in Art. 42 Abs. 4 UCITSG genannte

Bericht des unabhŠngigen WirtschaftsprŸfers oder der Verwahrstelle
erhalten werden kann.

4) Ist im Verschmelzungsplan eine Barzahlung nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 19
Bst. a und b UCITSG vorgesehen, haben die Informationen fŸr die Anleger
des Ÿbertragenden OGAW Angaben zur vorgeschlagenen Zahlung zu ent-
halten, einschliesslich Angaben zu Zeitpunkt und ModalitŠten der Barzah-
lung an die Anleger des Ÿbertragenden OGAW.

5) Die Informationen, die nach Art. 43 Abs. 2 Bst. d UCITSG zur Ver-
fŸgung gestellt werden mŸssen, haben Folgendes zu umfassen:
a) sofern fŸr den betreffenden OGAW relevant, das Verfahren fŸr das Ersu-

chen der Anleger um Genehmigung der vorgeschlagenen Verschmel-
zung und Angaben zu den Vorkehrungen, die getroffen werden, um sie
Ÿber das Ergebnis zu informieren;

b) Einzelheiten jeder geplanten Aussetzung des Anteilehandels mit dem
Ziel, eine effiziente DurchfŸhrung der Verschmelzung zu ermšglichen;

c) Angabe des Zeitpunkts des Wirksamwerdens der Verschmelzung nach
Art. 47 Abs. 1 und 2 UCITSG.

6) Muss die vorgeschlagene Verschmelzung nach den fŸr den betref-
fenden OGAW geltenden Rechtsvorschriften von den Anlegern genehmigt
werden, kšnnen die Informationen eine Empfehlung der Verwaltungsge-
sellschaft bzw. des Leitungs- oder Verwaltungsorgans der Investmentgesell-
schaft enthalten.

7) Die Informationen fŸr die Anleger des Ÿbertragenden OGAW haben
Folgendes zu umfassen:
a) Angabe des Zeitraums, wŠhrend dessen die Anleger im Ÿbertragenden

OGAW noch AuftrŠge fŸr die Zeichnung und Auszahlung von Anteilen
erteilen kšnnen;
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b) Angabe des Zeitraums, wŠhrend dessen Anleger, die ihre nach Art. 45
Abs. 1 und 2 UCITSG gewŠhrten Rechte nicht innerhalb der einschlŠ-
gigen Frist wahrnehmen, ihre Rechte als Anleger des Ÿbernehmenden
OGAW wahrnehmen kšnnen;

c) wenn die vorgeschlagene Verschmelzung von den Anlegern des Ÿbertra-
genden OGAW genehmigt werden muss und der Vorschlag die erfor-
derliche Mehrheit erhŠlt, eine ErklŠrung, der zufolge Anleger, die gegen
die vorgeschlagene Verschmelzung stimmen oder sich der Stimme ent-
halten und ihre nach Art. 45 Abs. 1 und 2 UCITSG gewŠhrten Rechte
nicht innerhalb der einschlŠgigen Frist wahrnehmen, Anleger des Ÿber-
nehmenden OGAW werden.

8) Wird den Informationsunterlagen eine Zusammenfassung der wich-
tigsten Punkte der vorgeschlagenen Verschmelzung vorangestellt, muss
darin auf die Abschnitte der Informationsunterlagen verwiesen werden, die
weitere Informationen enthalten.

Art. 64

Wesentliche Informationen fŸr den Anleger

1) Den Anlegern des Ÿbertragenden OGAW ist eine aktuelle Fassung
der wesentlichen Informationen fŸr den Anleger des Ÿbernehmenden
OGAW zur VerfŸgung zu stellen.

2) Werden aufgrund der vorgeschlagenen Verschmelzung €nderungen
an den wesentlichen Informationen fŸr den Anleger des Ÿbernehmenden
OGAW vorgenommen, so werden diese Informationen den Anlegern des
Ÿbernehmenden OGAW Ÿbermittelt.

Art. 65

Neue Anleger

Zwischen dem Datum der †bermittlung der Informationen nach Art.
43 Abs. 1 UCITSG an die Anleger und dem Datum des Wirksamwerdens
der Verschmelzung werden die Informationsunterlagen und die aktuellen
wesentlichen Informationen fŸr den Anleger des Ÿbernehmenden OGAW
jeder Person Ÿbermittelt, die entweder im Ÿbertragenden oder im Ÿberneh-
menden OGAW Anteile kauft oder zeichnet oder Kopien der Vertragsbe-
dingungen oder der Satzung, des Prospekts oder der wesentlichen Informa-
tionen fŸr den Anleger eines der beiden OGAW anfordert.
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2. InformationsŸbermittlung2. InformationsŸbermittlung

Art. 66

Verfahren fŸr die †bermittlung der Informationen an die Anleger

1) Der Ÿbertragende und der Ÿbernehmende OGAW haben den Anle-
gern die nach Art. 43 Abs. 1 UCITSG zu Ÿbermittelnden Informationen auf
Papier oder einem anderen dauerhaften DatentrŠger zur VerfŸgung stellen.

2) Sollen die Informationen allen oder bestimmten Anlegern auf einem
anderen dauerhaften DatentrŠger als Papier zur VerfŸgung gestellt werden,
mŸssen folgende Bedingungen erfŸllt sein:
a) Die Bereitstellung der Informationen ist den Rahmenbedingungen ange-

messen, unter denen die GeschŠftstŠtigkeiten zwischen Anleger und dem
Ÿbertragenden bzw. Ÿbernehmenden OGAW oder, sofern relevant, der
jeweiligen Verwaltungsgesellschaft ausgefŸhrt werden oder werden
sollen.

b) Der Anleger, dem die Informationen zur VerfŸgung zu stellen sind,
entscheidet sich bei der Wahl zwischen Informationen auf Papier oder
einem anderen dauerhaften DatentrŠger ausdrŸcklich fŸr Letzteres.

3) FŸr die Zwecke der Abs. 1 und 2 wird die Bereitstellung von Infor-
mationen auf elektronischem Wege im Hinblick auf die Rahmenbedin-
gungen, unter denen die GeschŠftstŠtigkeiten zwischen Ÿbertragendem und
Ÿbernehmendem OGAW bzw. deren Verwaltungsgesellschaften und dem
Anleger ausgefŸhrt werden oder werden sollen, als angemessen betrachtet,
wenn der Anleger nachweislich Ÿber einen regelmŠssigen Zugang zum
Internet verfŸgt. Dies gilt als nachgewiesen, wenn der Anleger fŸr die Aus-
fŸhrung dieser GeschŠfte eine E-Mail-Adresse angegeben hat.

B. Andere StrukturmassnahmenB. Andere Strukturmassnahmen

Art. 6732

Verbot der Kostenzuweisung an die Anleger

FŸr VerschmelzungsfŠlle nach Art. 49 Bst. a bis c UCITSG gilt Art. 46
UCITSG sinngemŠss.

UCITSV 951.311

Fassung: 18.03.2016 49

C. RegisterverfahrenC. Registerverfahren

Art. 6833

Grundsatz

FŸr die Eintragung der Verschmelzung und anderer Strukturmass-
nahmen in das Handelsregister gelten die Vorschriften der Art. 113a bis
113e der Handelsregisterverordnung entsprechend.

Art. 68a34

Aufgehoben

VI. AnlagepolitikVI. Anlagepolitik

Art. 69

Derivateeinsatz

1) Der Derivateeinsatz hat den Marktusancen und internationalen Stan-
dards zu entsprechen.

2) Die FMA kann entsprechende Standards fŸr verbindlich erklŠren.

Art. 70

Wertpapierleihe und PensionsgeschŠft

1) Wertpapierleihe und PensionsgeschŠfte sind zulŠssig.

2) Die Verwahrstelle haftet fŸr die marktkonforme einwandfreie
Abwicklung der Wertpapierleihe und des PensionsgeschŠfts.

3) Banken, Wertpapierfirmen, Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsin-
stitute, Versicherungsunternehmen und Clearing-Organisationen dŸrfen
bei der Wertpapierleihe als Entleiher herangezogen werden, sofern sie auf
die Wertpapierleihe spezialisiert sind und Sicherheiten leisten, die dem
Umfang und dem Risiko der beabsichtigten GeschŠfte entsprechen. Unter
den gleichen Bedingungen darf das PensionsgeschŠft mit den genannten
Instituten abgewickelt werden.

4) Die Wertpapierleihe und das PensionsgeschŠft sind in einem standar-
disierten Rahmenvertrag zu regeln.
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5) Die FMA kann Richtlinien Ÿber die Wertpapierleihe und Pensionsge-
schŠfte erlassen.

VII. Master-Feeder-StrukturenVII. Master-Feeder-Strukturen

A. Gemeinsame Bestimmungen fŸr Feeder- OGAW und Master-OGAWA. Gemeinsame Bestimmungen fŸr Feeder- OGAW und Master-OGAW

1. Inhalt der Vereinbarung zwischen Feeder-OGAW und1. Inhalt der Vereinbarung zwischen Feeder-OGAW und
Master-OGAWMaster-OGAW

Art. 71

Zugang zu Informationen

Die in Art. 62 Abs. 1 UCITSG genannte Vereinbarung zwischen
Master-OGAW und Feeder-OGAW in Bezug auf den Zugang zu Informa-
tionen hat folgende Angaben zu enthalten:
a) wie und wann der Master-OGAW dem Feeder-OGAW Kopien seiner

Vertragsbedingungen bzw. Satzung, des Prospekts und der wesentlichen
Informationen fŸr den Anleger Ÿbermittelt;

b) wie und wann der Master-OGAW den Feeder-OGAW Ÿber die †bertra-
gung von Aufgaben des Investment- und Risikomanagements an Dritte
nach Art. 22 UCITSG unterrichtet;

c) wie und wann der Master-OGAW dem Feeder-OGAW - sofern relevant
- interne Betriebsdokumente wie die Beschreibung des
Risikomanagement-Verfahrens und die Compliance-Berichte Ÿbermit-
telt;

d) welche Angaben zu Verstšssen des Master-OGAW gegen Rechtsvor-
schriften, Vertragsbedingungen oder Satzung und die Vereinbarung zwi-
schen Master-OGAW und Feeder-OGAW der Master-OGAW dem
Feeder-OGAW meldet, einschliesslich Angaben zu ModalitŠten und
Zeitpunkt dieser Meldung;

e) falls der Feeder-OGAW zu Sicherungszwecken in derivative Finanzin-
strumente investiert, wie und wann der Master-OGAW dem Feeder-
OGAW Informationen Ÿber seine tatsŠchliche Risikoexponierung
gegenŸber derivativen Finanzinstrumenten Ÿbermittelt, damit der
Feeder-OGAW sein eigenes Gesamtrisiko nach Art. 60 Abs. 2 Bst. a
UCITSG ermitteln kann;
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f) eine ErklŠrung, der zufolge der Master-OGAW den Feeder-OGAW
Ÿber jegliche weitere Vereinbarungen Ÿber den Informationsaustausch
mit Dritten unterrichtet, und gegebenenfalls wie und wann der Master-
OGAW dem Feeder-OGAW diese Vereinbarungen Ÿber den Informa-
tionsaustausch Ÿbermittelt.

Art. 72

Anlage- und VerŠusserungsbasis des Feeder-OGAW

Die in Art. 62 Abs. 1 UCITSG genannte Vereinbarung zwischen
Master-OGAW und Feeder-OGAW hat in Bezug auf die Investitions- und
VerŠusserungsbasis des Feeder-OGAW folgende Angaben zu enthalten:
a) die Angabe, in welche Anteilklassen des Master-OGAW der Feeder-

OGAW investieren kann;
b) Kosten und Aufwendungen, die vom Feeder-OGAW zu tragen sind,

sowie NachlŠsse oder RŸckvergŸtungen von GebŸhren oder Aufwen-
dungen des Master-OGAW;

c) sofern zutreffend, die ModalitŠten fŸr jegliche anfŠngliche oder spŠtere
†bertragung von Sacheinlagen vom Feeder-OGAW auf den Master-
OGAW.

Art. 73

Standardvereinbarungen

Die in Art. 62 Abs. 1 UCITSG genannte Vereinbarung zwischen
Master-OGAW und Feeder-OGAW hat in Bezug auf Standardvereinba-
rungen Folgendes zu enthalten:
a) Abstimmung der HŠufigkeit und des Zeitplans fŸr die Berechnung des

Nettoinventarwerts und die Veršffentlichung der Anteilpreise;
b) Abstimmung der Weiterleitung von AuftrŠgen durch den Feeder-

OGAW, gegebenenfalls einschliesslich einer Beschreibung der Rolle der
fŸr die Weiterleitung zustŠndigen Personen oder Dritter;

c) sofern relevant, die erforderlichen Vereinbarungen zur BerŸcksichtigung
der Tatsache, dass einer oder beide OGAW auf einem SekundŠrmarkt
notiert sind oder gehandelt werden;

d) sofern erforderlich, weitere angemessene Massnahmen, die nštig sind,
um die Einhaltung der Anforderungen nach Art. 62 Abs. 3 UCITSG zu
gewŠhrleisten;
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e) falls die Anteile von Feeder-OGAW und Master-OGAW auf unter-
schiedliche WŠhrungen lauten, die Grundlage fŸr die Umrechnung von
AuftrŠgen;

f) Abwicklungszyklen und ZahlungsmodalitŠten fŸr Kauf und Zeichnung
sowie RŸcknahme oder Auszahlung von Anteilen des Master-OGAW,
bei entsprechenden Vereinbarungen zwischen den Parteien, einschliess-
lich der ModalitŠten fŸr die Erledigung von AuszahlungsauftrŠgen im
Wege der †bertragung von Sacheinlagen vom Master-OGAW auf den
Feeder-OGAW, insbesondere in den in Art. 62 Abs. 5 und 7 UCITSG
genannten FŠllen;

g) Verfahren zur GewŠhrleistung einer angemessenen Bearbeitung von
Anfragen und Beschwerden der Anleger;

h) wenn Vertragsbedingungen oder Satzung und Prospekt des Master-
OGAW diesem bestimmte Rechte oder Befugnisse in Bezug auf die
Anleger gewŠhren und der Master-OGAW beschliesst, in Bezug auf
den Feeder-OGAW alle oder bestimmte Rechte und Befugnisse nur in
beschrŠnktem Masse oder gar nicht wahrzunehmen, eine Beschreibung
der einschlŠgigen ModalitŠten.

Art. 74

Ereignisse mit Auswirkungen auf Handelsvereinbarungen

Die in Art. 62 Abs. 1 UCITSG genannte Vereinbarung zwischen
Master-OGAW und Feeder-OGAW hat in Bezug auf Ereignisse mit Aus-
wirkung auf Handelsvereinbarungen Folgendes zu enthalten:
a) ModalitŠten und Zeitplan fŸr die Mitteilung der befristeten Aussetzung

und Wiederaufnahme von RŸcknahme, Auszahlung, Kauf oder Zeich-
nung von Anteilen eines OGAW durch den betreffenden OGAW;

b) Vorkehrungen fŸr Meldung und Korrektur von Fehlern bei der Preisfest-
setzung im Master-OGAW.

Art. 75

Standardvereinbarungen fŸr den PrŸfbericht

Die in Art. 62 Abs. 1 UCITSG genannte Vereinbarung zwischen
Master-OGAW und Feeder-OGAW hat in Bezug auf Standardvereinba-
rungen fŸr den PrŸfbericht Folgendes zu enthalten:
a) sofern Feeder- und Master-OGAW die gleichen Rechnungsjahre haben,

Abstimmung der Erstellung der regelmŠssigen Berichte;
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b) sofern Feeder- und Master-OGAW unterschiedliche Rechnungsjahre
haben, Vorkehrungen fŸr die †bermittlung aller erforderlichen Infor-
mationen durch den Master-OGAW an den Feeder-OGAW, damit
dieser seine regelmŠssigen Berichte rechtzeitig erstellen kann, und um
sicherzustellen, dass der WirtschaftsprŸfer des Master-OGAW in der
Lage ist, zum Abschlusstermin des Feeder-OGAW einen Ad-hoc-
Bericht nach Art. 64 Abs. 3 UCITSG zu erstellen.

Art. 76

€nderungen von Dauervereinbarungen

Die in Art. 62 Abs. 1 UCITSG genannte Vereinbarung zwischen
Master-OGAW und Feeder-OGAW hat in Bezug auf Dauervereinba-
rungen Folgendes zu enthalten:
a) ModalitŠten und Zeitplan fŸr die Mitteilung vorgeschlagener und bereits

wirksamer €nderungen der Vertragsbedingungen oder der Satzung, des
Prospekts und der wesentlichen Informationen fŸr den Anleger durch
den Master-OGAW, wenn diese Informationen von den in den Ver-
tragsbedingungen, der Satzung oder dem Prospekt des Master-OGAW
festgelegten Standardvereinbarungen fŸr die Unterrichtung der Anleger
abweichen;

b) ModalitŠten und Zeitplan fŸr die Mitteilung einer geplanten oder vor-
geschlagenen Liquidation, Verschmelzung oder Spaltung durch den
Master-OGAW;

c) ModalitŠten und Zeitplan fŸr die Mitteilung eines OGAW, dass die
Bedingungen fŸr einen Feeder-OGAW bzw. Master-OGAW nicht
mehr erfŸllt sind oder nicht mehr erfŸllt sein werden;

d) ModalitŠten und Zeitplan fŸr die Mitteilung der Absicht eines OGAW,
seine Verwaltungsgesellschaft, seine Verwahrstelle, seinen Wirtschafts-
prŸfer oder jegliche Dritte, die mit Aufgaben des Investment- oder Risi-
komanagements betraut sind, zu ersetzen;

e) ModalitŠten und Zeitplan fŸr die Mitteilung anderer €nderungen von
Dauervereinbarungen durch den Master-OGAW.

Art. 77

Wahl des anzuwendenden Rechts

1) Sind Feeder-OGAW und Master-OGAW in Liechtenstein niederge-
lassen, so ist in der in Art. 62 Abs. 1 UCITSG genannten Vereinbarung zwi-
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schen Master-OGAW und Feeder-OGAW das liechtensteinische Recht als
auf die Vereinbarung anzuwendendes Recht festzulegen und beide Parteien
haben die ausschliessliche ZustŠndigkeit der liechtensteinischen Gerichte
anzuerkennen.

2) Sind Feeder-OGAW und Master-OGAW in unterschiedlichen EWR-
Mitgliedstaaten niedergelassen, so ist in der in Art. 62 Abs. 1 UCITSG
genannten Vereinbarung zwischen Master-OGAW und Feeder-OGAW als
anzuwendendes Recht entweder das Recht des EWR-Mitgliedstaats, in dem
der Feeder-OGAW niedergelassen ist, oder das Recht des EWR-Mitglied-
staats, in dem der Master-OGAW niedergelassen ist, festzulegen. Des Wei-
teren mŸssen beide Parteien in der Vereinbarung die ausschliessliche
ZustŠndigkeit der Gerichte des EWR-Mitgliedstaats anerkennen, dessen
Recht sie als fŸr die Vereinbarung anzuwendendes Recht festgelegt haben.

2. Inhalt der internen Regelungen fŸr GeschŠftstŠtigkeiten2. Inhalt der internen Regelungen fŸr GeschŠftstŠtigkeiten

Art. 78

Interessenkonflikte

Die in Art. 62 Abs. 1 UCITSG genannten internen Regelungen fŸr
GeschŠftstŠtigkeiten haben angemessene Massnahmen zur AbschwŠchung
von Interessenkonflikten zu enthalten, die zwischen Feeder-OGAW und
Master-OGAW oder zwischen Feeder-OGAW und anderen Anlegern des
Master-OGAW entstehen kšnnen, sofern die Massnahmen, die die Verwal-
tungsgesellschaft ergreift, um den Anforderungen nach Art. 20 Abs. 1 Bst. d
und Art. 21 Abs. 3 UCITSG sowie Kapitel III Abschnitt E dieser Verord-
nung zu genŸgen, nicht ausreichen.

Art. 79

Anlage- und VerŠusserungsbasis des Feeder-OGAW

Die in Art. 62 Abs. 1 UCITSG genannten internen Regelungen fŸr
GeschŠftstŠtigkeiten der Verwaltungsgesellschaft haben in Bezug auf die
Anlage- und VerŠusserungsbasis des Feeder-OGAW Folgendes zu ent-
halten:
a) die Angabe, in welche Anteilklassen des Master-OGAW der Feeder-

OGAW investieren kann;
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b) Kosten und Aufwendungen, die vom Feeder-OGAW zu tragen sind,
sowie NachlŠsse oder RŸckvergŸtungen von GebŸhren oder Aufwen-
dungen des Master-OGAW;

c) sofern zutreffend, die ModalitŠten fŸr jegliche anfŠngliche oder spŠtere
†bertragung von Sacheinlagen vom Feeder-OGAW auf den Master-
OGAW.

Art. 80

Standardvereinbarungen

Die in Art. 62 Abs. 1 UCITSG genannten internen Regelungen fŸr
GeschŠftstŠtigkeiten der Verwaltungsgesellschaft haben in Bezug auf Stan-
dardvereinbarungen Folgendes zu enthalten:
a) Abstimmung der HŠufigkeit und des Zeitplans fŸr die Berechnung des

Nettoinventarwerts und die Veršffentlichung der Anteilpreise;
b) Abstimmung der Weiterleitung von AuftrŠgen durch den Feeder-

OGAW, gegebenenfalls einschliesslich einer Beschreibung der Rolle der
fŸr die Weiterleitung zustŠndigen Personen oder Dritter;

c) sofern relevant, die erforderlichen Vereinbarungen zur BerŸcksichtigung
der Tatsache, dass einer oder beide OGAW auf einem SekundŠrmarkt
notiert sind oder gehandelt werden;

d) angemessene Massnahmen zur GewŠhrleistung der Einhaltung der
Anforderungen von Art. 62 Abs. 3 UCITSG;

e) falls die Anteile von Feeder-OGAW und Master-OGAW auf unter-
schiedliche WŠhrungen lauten, die Grundlage fŸr die Umrechnung von
AuftrŠgen;

f) Abwicklungszyklen und ZahlungsmodalitŠten fŸr Kauf und Auszahlung
von Anteilen des Master-OGAW, bei entsprechenden Vereinbarungen
zwischen den Parteien, einschliesslich der ModalitŠten fŸr die Erledi-
gung von AuszahlungsauftrŠgen im Wege der †bertragung von Sachein-
lagen vom Master-OGAW auf den Feeder-OGAW, insbesondere in den
in Art. 62 Abs. 5 und 7 UCITSG genannten FŠllen;

g) wenn Vertragsbedingungen oder Satzung und Prospekt des Master-
OGAW diesem bestimmte Rechte oder Befugnisse in Bezug auf die
Anleger gewŠhren und der Master-OGAW beschliesst, in Bezug auf
den Feeder-OGAW alle oder bestimmte Rechte und Befugnisse nur in
beschrŠnktem Masse oder gar nicht wahrzunehmen, eine Beschreibung
der einschlŠgigen ModalitŠten.
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Art. 81

Ereignisse mit Auswirkungen auf Handelsvereinbarungen

Die in Art. 62 Abs. 1 UCITSG genannten internen Regelungen fŸr
GeschŠftstŠtigkeiten der Verwaltungsgesellschaft haben in Bezug auf Ereig-
nisse mit Auswirkungen auf Handelsvereinbarungen Folgendes zu ent-
halten:
a) ModalitŠten und Zeitplan fŸr die Mitteilung der befristeten Aussetzung

und Wiederaufnahme von RŸcknahme, Auszahlung oder Zeichnung von
Anteilen eines OGAW durch den betreffenden OGAW;

b) Vorkehrungen fŸr Meldung und Korrektur von Fehlern bei der Preisfest-
setzung im Master-OGAW.

Art. 82

Standardvereinbarungen fŸr den PrŸfbericht

Die in Art. 62 Abs. 1 UCITSG genannten internen Regelungen fŸr
GeschŠftstŠtigkeiten der Verwaltungsgesellschaft haben in Bezug auf den
PrŸfbericht Folgendes zu enthalten:
a) sofern Feeder- und Master-OGAW die gleichen Rechnungsjahre haben,

Abstimmung der Erstellung der regelmŠssigen Berichte;
b) sofern Feeder- und Master-OGAW unterschiedliche Rechnungsjahre

haben, Vereinbarungen fŸr die †bermittlung aller erforderlichen Infor-
mationen durch den Master-OGAW an den Feeder-OGAW, damit
dieser seine regelmŠssigen Berichte rechtzeitig erstellen kann, und um
sicherzustellen, dass der WirtschaftsprŸfer des Master-OGAW in der
Lage ist, zum Abschlusstermin des Feeder-OGAW einen Ad-hoc-
Bericht nach Art. 64 Abs. 3 UCITSG zu erstellen.

3. Verfahren im Falle der Liquidation3. Verfahren im Falle der Liquidation

Art. 83

Antrag auf Genehmigung

1) Ein Feeder-OGAW mit Sitz in Liechtenstein hat spŠtestens zwei
Monate nach Mitteilung der verbindlichen Entscheidung zur Liquidation
durch den Master-OGAW der FMA folgende Unterlagen zu Ÿbermitteln:
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a) wenn der Feeder-OGAW beabsichtigt, nach Art. 62 Abs. 5 Bst. a
UCITSG mindestens 85 % seiner Vermšgenswerte in Anteile eines
anderen Master-OGAW anzulegen:
1. den Antrag auf Genehmigung dieser Anlage;
2. den Antrag auf Genehmigung der vorgeschlagenen €nderungen seiner

Vertragsbedingungen oder Satzung;
3. die €nderungen des Prospekts und der wesentlichen Informationen

fŸr den Anleger nach den Art. 76 und 84 UCITSG;
4. die anderen nach Art. 61 Abs. 2 UCITSG erforderlichen Dokumente;

b) wenn der Feeder-OGAW nach Art. 62 Abs. 5 Bst. b UCITSG eine
Umwandlung in einen OGAW, der kein Feeder-OGAW ist, beabsich-
tigt:
1. den Antrag auf Genehmigung der vorgeschlagenen €nderungen seiner

Vertragsbedingungen oder Satzung;
2. die €nderungen des Prospekts und der wesentlichen Informationen

fŸr den Anleger nach den Art. 76 und 84 UCITSG;
c) wenn der Feeder-OGAW eine Liquidation plant, die Mitteilung dieser

Absicht.

2) Wenn der Master-OGAW den Feeder-OGAW mit Sitz in Liechten-
stein mehr als fŸnf Monate vor dem Beginn der Liquidation Ÿber seine
verbindliche Entscheidung zur Liquidation informiert hat, Ÿbermittelt der
Feeder-OGAW abweichend von Abs. 1 der FMA seinen Antrag bzw. seine
Mitteilung nach Abs. 1 Bst. a, b oder c spŠtestens drei Monate vor diesem
Datum.

3) Der Feeder-OGAW unterrichtet seine Anleger unverzŸglich Ÿber die
beabsichtigte Liquidation.

Art. 84

Genehmigung

1) Der Feeder-OGAW mit Sitz in Liechtenstein wird innerhalb von 15
Arbeitstagen nach Vorlage der vollstŠndigen, in Art. 83 Abs. 1 Bst. a oder
b genannten Unterlagen darŸber informiert, ob die FMA die erforderlichen
Genehmigungen erteilt hat.

2) Nach Erhalt der Genehmigung der FMA nach Abs. 1 unterrichtet der
Feeder-OGAW den Master-OGAW entsprechend.
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3) Sobald die zustŠndigen Behšrden die erforderlichen Genehmigungen
nach Art. 83 Abs. 1 Bst. a erteilt haben, ergreift der Feeder-OGAW alle
erforderlichen Massnahmen, um die Anforderungen von Art. 66 UCITSG
so rasch wie mšglich zu erfŸllen.

4) Wird der Liquidationserlšs des Master-OGAW vor dem Datum aus-
gezahlt, zu dem der Feeder-OGAW damit beginnt, entweder nach Art. 83
Abs. 1 Bst. a in andere Master-OGAW zu investieren oder in Einklang
mit seinen neuen Anlagezielen und seiner neuen Anlagepolitik nach Art. 83
Abs. 1 Bst. b Anlagen zu tŠtigen, erteilt die FMA als Aufsichtsbehšrde des
Feeder-OGAW ihre Genehmigung unter folgenden Bedingungen:
a) der Feeder-OGAW erhŠlt:

1. den Liquidationserlšs in bar; oder
2. einen Teil des Erlšses oder den gesamten Erlšs in Form einer †bertra-

gung von Sacheinlagen, sofern dies dem Wunsch des Feeder-OGAW
entspricht und in der Vereinbarung zwischen Feeder-OGAW und
Master-OGAW oder den internen Regelungen fŸr GeschŠftstŠtig-
keiten und der verbindlichen Entscheidung zur Liquidation vorge-
sehen ist;

b) sŠmtliche nach diesem Absatz gehaltenen oder erhaltenen Barmittel
kšnnen vor dem Datum, zu dem der Feeder-OGAW beginnt, Anlagen
in einen anderen Master-OGAW oder in Einklang mit seinen neuen
Anlagezielen und seiner neuen Anlagepolitik zu tŠtigen, ausschliesslich
zum Zweck eines effizienten LiquiditŠtsmanagements neu angelegt
werden.

5) Kommt Abs. 4 Bst. a Ziff. 2 zur Anwendung, kann der Feeder-
OGAW jeden Teil der als Sacheinlagen Ÿbertragenen Vermšgenswerte
jederzeit in Barwerte umwandeln.

4. Verfahren im Falle der Verschmelzung oder Spaltung4. Verfahren im Falle der Verschmelzung oder Spaltung

Art. 85

Antrag auf Genehmigung

1) Der Feeder-OGAW mit Sitz in Liechtenstein hat der FMA innerhalb
eines Monats nach dem Datum, zu dem er nach Art. 62 Abs. 8 UCITSG
Ÿber die geplante Verschmelzung oder Spaltung unterrichtet wurde, fol-
gende Unterlagen zu unterbreiten:
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a) wenn der Feeder-OGAW beabsichtigt, Feeder-OGAW des gleichen
Master-OGAW zu bleiben:
1. den entsprechenden Genehmigungsantrag;
2. sofern relevant, den Antrag auf Genehmigung der vorgeschlagenen

€nderungen seiner Vertragsbedingungen oder Satzung;
3. sofern relevant, die €nderungen des Prospekts und der wesentlichen

Informationen fŸr den Anleger nach den Art. 76 und 84 UCITSG;
b) wenn der Feeder-OGAW beabsichtigt, Feeder-OGAW eines anderen,

aus der vorgeschlagenen Verschmelzung oder Spaltung des Master-
OGAW hervorgegangenen Master-OGAW zu werden oder mindestens
85 % seines Vermšgens in Anteile eines anderen, nicht aus der vor-
geschlagenen Verschmelzung oder Spaltung hervorgegangenen Master-
OGAW anzulegen:
1. den Antrag auf Genehmigung dieser Anlage;
2. den Antrag auf Genehmigung der vorgeschlagenen €nderungen seiner

Vertragsbedingungen oder Satzung;
3. die €nderungen des Prospekts und der wesentlichen Informationen

fŸr den Anleger nach den Art. 76 und 84 UCITSG;
4. die anderen nach Art. 61 Abs. 2 UCITSG erforderlichen Dokumente;

c) wenn der Feeder-OGAW nach Art. 62 Abs. 5 Bst. b UCITSG eine
Umwandlung in einen OGAW, der kein Feeder-OGAW ist, beabsich-
tigt:
1. den Antrag auf Genehmigung der vorgeschlagenen €nderungen seiner

Vertragsbedingungen oder Satzung;
2. die €nderungen des Prospekts und der wesentlichen Informationen

fŸr den Anleger nach den Art. 76 und 84 UCITSG;
d) wenn der Feeder-OGAW eine Liquidation plant, die Mitteilung dieser

Absicht.

2) Zum Zweck der Anwendung von Abs. 1 Bst. a und b ist Folgendes zu
berŸcksichtigen:
a) Der Ausdruck "bleibt Feeder-OGAW des Master-OGAW" bezieht sich

auf FŠlle, in denen:
1. der Master-OGAW Ÿbernehmender OGAW einer vorgeschlagenen

Verschmelzung ist;
2. der Master-OGAW ohne wesentliche VerŠnderungen einer der aus

der vorgeschlagenen Spaltung hervorgehenden OGAW bleibt.
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b) Der Ausdruck "wird Feeder-OGAW eines anderen, aus der vorgeschla-
genen Verschmelzung oder Spaltung des Master-OGAW hervorgegan-
genen Master-OGAW" bezieht sich auf FŠlle, in denen:
1. der Master-OGAW Ÿbertragender OGAW ist und der Feeder-

OGAW infolge der Verschmelzung Anleger des Ÿbernehmenden
OGAW wird;

2. der Feeder-OGAW Anleger eines aus einer Spaltung hervorgegan-
genen OGAW wird, der sich wesentlich vom Master-OGAW unter-
scheidet.

3) Wenn der Master-OGAW dem Feeder-OGAW die in Art. 43
UCITSG genannten oder vergleichbare Informationen mehr als vier
Monate vor dem vorgeschlagenen Datum des Wirksamwerdens der Ver-
schmelzung bzw. Spaltung Ÿbermittelt, unterbreitet der Feeder-OGAW
der FMA abweichend von Abs. 1 seinen Antrag bzw. seine Mitteilung
nach Abs. 1 Bst. a bis d spŠtestens drei Monate vor dem vorgeschlagenen
Datum des Wirksamwerdens der Verschmelzung bzw. Spaltung des Master-
OGAW.

4) Der Feeder-OGAW unterrichtet seine Anleger und den Master-
OGAW unverzŸglich Ÿber die beabsichtigte Liquidation.

Art. 86

Genehmigung

1) Der Feeder-OGAW mit Sitz in Liechtenstein wird innerhalb von 15
Arbeitstagen nach Vorlage der vollstŠndigen, in Art. 85 Abs. 1 Bst. a bis c
genannten Unterlagen darŸber informiert, ob die FMA die erforderlichen
Genehmigungen erteilt hat.

2) Sobald der Feeder-OGAW die Mitteilung nach Abs. 1 erhŠlt, unter-
richtet er den Master-OGAW entsprechend.

3) Nachdem der Feeder-OGAW darŸber informiert wurde, dass die
FMA die erforderlichen Genehmigungen nach Art. 85 Abs. 1 Bst. b erteilt
hat, ergreift er alle erforderlichen Massnahmen, um die Anforderungen von
Art. 66 UCITSG unverzŸglich zu erfŸllen.

4) In den in Art. 85 Abs. 1 Bst. b und c beschriebenen FŠllen hat der
Feeder-OGAW das Recht, nach Art. 62 Abs. 8 und Art. 45 Abs. 1 und
2 UCITSG die RŸcknahme und Auszahlung seiner Anteile im Master-
OGAW zu verlangen, sofern die FMA bis zum Arbeitstag, der dem letzten
Tag, an dem der Feeder-OGAW vor Wirksamwerden der Verschmelzung
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bzw. Spaltung eine RŸcknahme oder Auszahlung seiner Anteile im Master-
OGAW verlangen kann, vorausgeht, die nach Art. 85 Abs. 1 erforderlichen
Genehmigungen nicht erteilt hat.

5) Der Feeder-OGAW Ÿbt das Recht nach Abs. 4 auch aus, um das
Recht seiner Anleger, die RŸcknahme oder Auszahlung ihrer Anteile im
Feeder-OGAW nach Art. 66 Abs. 1 Bst. d UCITSG zu verlangen, zu
wahren.

6) Vor Wahrnehmung des in Abs. 4 genannten Rechts prŸft der Feeder-
OGAW mšgliche Alternativen, die dazu beitragen kšnnen, Transaktions-
kosten oder andere negative Auswirkungen auf seine Anleger zu vermeiden
oder zu verringern.

7) Verlangt der Feeder-OGAW die RŸcknahme oder Auszahlung seiner
Anteile im Master-OGAW, so erhŠlt er:
a) entweder den Erlšs aus der RŸcknahme oder Auszahlung in bar; oder
b) einen Teil oder den gesamten Erlšs aus der RŸcknahme oder Auszahlung

in Form einer †bertragung von Sacheinlagen, sofern dies dem Wunsch
des Feeder-OGAW entspricht und in der Vereinbarung zwischen
Feeder-OGAW und Master-OGAW vorgesehen ist. In diesem Fall kann
der Feeder-OGAW jeden Teil der Ÿbertragenen Vermšgenswerte jeder-
zeit in Barwerte umwandeln.

8) Die FMA erteilt die Genehmigung unter der Bedingung, dass sŠmt-
liche gehaltene oder nach Abs. 7 erhaltene Barmittel vor dem Datum, zu
dem der Feeder-OGAW beginnt, Anlagen in den neuen Master-OGAW
oder in Einklang mit seinen neuen Investitionszielen und seiner neuen
Investitionspolitik zu tŠtigen, ausschliesslich zum Zweck eines effizienten
LiquiditŠtsmanagements neu angelegt werden kšnnen.

B. Verwahrstellen und WirtschaftsprŸferB. Verwahrstellen und WirtschaftsprŸfer

1. Verwahrstellen1. Verwahrstellen

Art. 87

Inhalt der Vereinbarung Ÿber den Informationsaustausch zwischen Ver-
wahrstellen

1) Die in Art. 63 Abs. 1 UCITSG genannte Vereinbarung Ÿber den
Informationsaustausch zwischen der Verwahrstelle des Master-OGAW
und der Verwahrstelle des Feeder-OGAW enthŠlt Folgendes:
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a) Beschreibung der Unterlagen und Kategorien von Informationen, die
die beiden Verwahrstellen routinemŠssig austauschen, und die Angabe,
ob diese Informationen oder Unterlagen von einer Verwahrstelle an die
andere Ÿbermittelt oder auf Anfrage zur VerfŸgung gestellt werden;

b) ModalitŠten und Zeitplanung, einschliesslich der Angabe aller Fristen,
fŸr die †bermittlung von Informationen durch die Verwahrstelle des
Master-OGAW an die Verwahrstelle des Feeder-OGAW;

c) Koordinierung der Beteiligung beider Verwahrstellen unter angemes-
sener BerŸcksichtigung ihrer Pflichten hinsichtlich operationeller
Fragen, einschliesslich:
1. des Verfahrens zur Berechnung des Nettoinventarwerts jedes OGAW

und aller angemessenen Massnahmen zum Schutz vor Market Timing
nach Art. 62 Abs. 3 UCITSG;

2. der Bearbeitung von AuftrŠgen des Feeder-OGAW fŸr Kauf, Zeich-
nung, RŸcknahme oder Auszahlung von Anteilen im Master-
OGAW und der Abwicklung dieser Transaktionen unter BerŸck-
sichtigung von Vereinbarungen zur †bertragung von Sacheinlagen;

d) Koordinierung der Verfahren zur Erstellung der JahresabschlŸsse;
e) Angabe, welche Verstšsse des Master-OGAW gegen Rechtsvorschriften

und die Vertragsbedingungen oder die Satzung von der Verwahrstelle
des Master-OGAW der Verwahrstelle des Feeder-OGAW mitgeteilt
werden, sowie ModalitŠten und Zeitpunkt fŸr die Bereitstellung dieser
Informationen;

f) Verfahren fŸr die Bearbeitung von Ad-hoc-Ersuchen um UnterstŸtzung
zwischen Verwahrstellen;

g) Beschreibung von Eventualereignissen, Ÿber die sich die Verwahrstellen
auf Ad-hoc-Basis gegenseitig unterrichten sollten, sowie ModalitŠten
und Zeitpunkt hierfŸr.

Art. 88

Wahl des anzuwendenden Rechts

1) Haben Feeder-OGAW und Master-OGAW eine Vereinbarung nach
Art. 62 Abs. 1 UCITSG geschlossen, ist nach der Vereinbarung zwischen
den Verwahrstellen des Master-OGAW und des Feeder-OGAW das Recht
des EWR-Mitgliedstaats, das nach Art. 77 fŸr diese Vereinbarung gilt, auch
auf die Vereinbarung Ÿber den Informationsaustausch zwischen den beiden
Verwahrstellen anzuwenden. Zudem mŸssen beide Verwahrstellen die aus-
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schliessliche ZustŠndigkeit der Gerichte des betreffenden EWR-Mitglied-
staats anerkennen.

2) Wurde die Vereinbarung zwischen Feeder-OGAW und Master-
OGAW nach Art. 62 Abs. 1 UCITSG durch interne Regelungen fŸr
GeschŠftstŠtigkeiten ersetzt, muss gemŠss der Vereinbarung zwischen den
Verwahrstellen des Master-OGAW und des Feeder-OGAW auf die Ver-
einbarung Ÿber den Informationsaustausch zwischen den beiden Verwahr-
stellen entweder das Recht des EWR-Mitgliedstaats, in dem der Feeder-
OGAW niedergelassen ist, oder - sofern abweichend - das Recht des EWR-
Mitgliedstaats, in dem der Master-OGAW niedergelassen ist, angewendet
werden. Beide Verwahrstellen haben die ausschliessliche ZustŠndigkeit der
Gerichte des EWR-Mitgliedstaats anzuerkennen, dessen Recht auf die Ver-
einbarung Ÿber den Informationsaustausch anzuwenden ist.

Art. 89

Berichterstattung Ÿber UnregelmŠssigkeiten durch die Verwahrstelle des
Master-OGAW

Die in Art. 63 Abs. 4 UCITSG genannten UnregelmŠssigkeiten, die die
Verwahrstelle des Master-OGAW feststellt und die negative Auswirkungen
auf den Feeder-OGAW haben kšnnen, umfassen insbesondere folgende
Ereignisse:
a) Fehler bei der Berechnung des Nettoinventarwerts des Master-OGAW;
b) Fehler bei Transaktionen oder bei der Abwicklung von Kauf und Zeich-

nung oder von AuftrŠgen zur RŸcknahme oder Auszahlung von
Anteilen im Master-OGAW durch den Feeder-OGAW;

c) Fehler bei der Zahlung oder Kapitalisierung von ErtrŠgen aus dem
Master-OGAW oder bei der Berechnung der damit zusammenhŠn-
genden Quellensteuer;

d) Verstšsse gegen die in den Vertragsbedingungen oder der Satzung, dem
Prospekt oder den wesentlichen Informationen fŸr den Anleger
beschriebenen Anlageziele, -politik oder -strategie des Master-OGAW;

e) Verstšsse gegen im Gesetz oder der Verordnung, in den Vertragsbedin-
gungen oder der Satzung, dem Prospekt oder den wesentlichen Informa-
tionen fŸr den Anleger festgelegte Hšchstgrenzen fŸr Anlagen und Kre-
ditaufnahme.
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2. WirtschaftsprŸfer2. WirtschaftsprŸfer

Art. 90

Vereinbarung Ÿber den Informationsaustausch zwischen WirtschaftsprŸ-
fern

1) Die in Art. 64 Abs. 1 UCITSG genannte Vereinbarung Ÿber den
Informationsaustausch zwischen den WirtschaftsprŸfern von Master-
OGAW und Feeder-OGAW enthŠlt Folgendes:
a) Beschreibung der Unterlagen und Kategorien von Informationen, die die

beiden WirtschaftsprŸfer routinemŠssig austauschen;
b) Angabe, ob die unter Bst. a genannten Informationen oder Unterlagen

von einem WirtschaftsprŸfer an den anderen Ÿbermittelt oder auf
Anfrage zur VerfŸgung gestellt werden;

c) ModalitŠten und Zeitplanung, einschliesslich Angabe aller Fristen, fŸr
die †bermittlung von Informationen durch den WirtschaftsprŸfer des
Master-OGAW an den WirtschaftsprŸfer des Feeder-OGAW;

d) Koordinierung der Rolle der WirtschaftsprŸfer in den Verfahren zur
Erstellung der JahresabschlŸsse der OGAW;

e) Angabe der UnregelmŠssigkeiten, die im PrŸfbericht des WirtschaftsprŸ-
fers des Master-OGAW fŸr die Zwecke von Art. 64 Abs. 3 UCITSG zu
nennen sind;

f) ModalitŠten und Zeitplan fŸr die Bearbeitung von Ad-hoc-Ersuchen
um UnterstŸtzung zwischen WirtschaftsprŸfern, einschliesslich Ersu-
chen um weitere Informationen Ÿber UnregelmŠssigkeiten, die im PrŸf-
bericht des WirtschaftsprŸfers des Master-OGAW genannt werden.

2) Die in Abs. 1 genannte Vereinbarung enthŠlt Bestimmungen fŸr die
Erstellung der in Art. 64 Abs. 3 und Art. 75 UCITSG genannten PrŸf-
berichte sowie ModalitŠten und Zeitplan fŸr die †bermittlung des PrŸf-
berichts fŸr den Master-OGAW und von dessen EntwŸrfen an den Wirt-
schaftsprŸfer des Feeder-OGAW.

3) Haben Feeder- und Master-OGAW unterschiedliche Abschlussstich-
tage, so werden in der unter Abs. 1 genannten Vereinbarung ModalitŠten
und Zeitplan fŸr die Erstellung des in Art. 64 Abs. 3 UCITSG geforderten
Ad-hoc-Berichts des WirtschaftsprŸfers des Master-OGAW sowie fŸr
dessen †bermittlung, einschliesslich EntwŸrfen, an den WirtschaftsprŸfer
des Feeder-OGAW geregelt.
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Art. 91

Wahl des anzuwendenden Rechts

1) Haben Feeder-OGAW und Master-OGAW eine Vereinbarung nach
Art. 62 Abs. 1 UCITSG geschlossen, muss gemŠss der Vereinbarung zwi-
schen den WirtschaftsprŸfern des Master-OGAW und des Feeder-OGAW
das Recht des EWR-Mitgliedstaats, das nach Art. 77 fŸr diese Vereinbarung
gilt, auch auf die Vereinbarung Ÿber den Informationsaustausch zwischen
den beiden WirtschaftsprŸfern angewendet werden. Zudem mŸssen beide
WirtschaftsprŸfer die ausschliessliche ZustŠndigkeit der Gerichte des
betreffenden EWR-Mitgliedstaats anerkennen.

2) Wurde die Vereinbarung zwischen Feeder-OGAW und Master-
OGAW nach Art. 62 Abs. 1 UCITSG durch interne Regelungen fŸr
GeschŠftstŠtigkeiten ersetzt, muss gemŠss der Vereinbarung zwischen den
WirtschaftsprŸfern des Master-OGAW und des Feeder-OGAW auf die
Vereinbarung Ÿber den Informationsaustausch zwischen den beiden Wirt-
schaftsprŸfern entweder das Recht des EWR-Mitgliedstaats, in dem der
Feeder-OGAW niedergelassen ist, oder - sofern abweichend - das Recht des
EWR-Mitgliedstaats, in dem der Master-OGAW niedergelassen ist, ange-
wendet werden. Zudem mŸssen beide WirtschaftsprŸfer die ausschliessliche
ZustŠndigkeit der Gerichte des EWR-Mitgliedstaats anerkennen, dessen
Recht auf die Vereinbarung Ÿber den Informationsaustausch anzuwenden
ist.

Art. 92

Verfahren fŸr die †bermittlung von Informationen an die Anleger

Die Bereitstellung der in Art. 66 Abs. 1 UCITSG genannten Informa-
tionen durch den Feeder-OGAW hat anhand des in Art. 66 beschriebenen
Verfahrens zu erfolgen.
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VIII. AnlegerinformationVIII. Anlegerinformation

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 93

Grundsatz

1) Soweit das Gesetz und diese Verordnung nicht ausdrŸcklich eine Ver-
šffentlichung von Informationen fŸr Anleger im Publikationsorgan nach
Art. 94 vorsehen, kann die Verwaltungsgesellschaft die entsprechenden
Informationen dem Anleger in anderer physischer oder elektronischer
Form zur VerfŸgung stellen.

2) Soweit das Gesetz und diese Verordnung keine Fristen fŸr die Ver-
šffentlichung von genehmigungspflichtigen Informationen vorsehen, sind
diese so bald als mšglich, spŠtestens jedoch 30 Tage nach Genehmigung
durch die FMA, zu publizieren.

3) Bei der Veršffentlichung wesentlicher €nderungen der konstituie-
renden Dokumente sind die Anleger darauf hinzuweisen, dass sie ihre
Anteile zurŸckgeben kšnnen.

Art. 94

Publikationsorgan

Sofern mit dem EWR-Recht vereinbar, ist das Publikationsorgan im
Sinne dieser Verordnung die Internetseite des Liechtensteinischen Anla-
gefondsverbands (LAFV). Die FMA kann weitere Publikationsorgane fŸr
zulŠssig erklŠren.

B. Prospekte und FinanzberichteB. Prospekte und Finanzberichte

Art. 95

Kostentransparenz im Rahmen der Finanzberichterstattung

SŠmtliche Kommissionen und Kosten, die laufend dem Vermšgen eines
OGAW belastet werden, sind im GeschŠfts- und Halbjahresbericht nach
den Marktusancen und internationalen Standards (Total Expense Ratio)
offen zu legen. Die FMA kann bestimmte Marktusancen und internationale
Standards fŸr verbindlich erklŠren.
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C. Wesentliche Informationen fŸr den AnlegerC. Wesentliche Informationen fŸr den Anleger

Art. 96

Anwendbares Recht

Auf die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger ist das Recht des
Herkunftsmitgliedstaats des OGAW anzuwenden.

Art. 97

Aktualisierung

1) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger sind jedenfalls zu
aktualisieren, wenn eine der angegebenen Zahlen oder ProzentsŠtze in
einem Umfang von mehr als 5 % von der Zahl abweicht, die in den letzten
bereitgestellten wesentlichen Informationen fŸr den Anleger veršffentlicht
worden sind.

2) Ist aufgrund von Vertriebsmassnahmen eine erhebliche Anzahl von
neuen Anlegern zu erwarten, hat stets eine Aktualisierung zu erfolgen.

Art. 98

Bereitstellung und Weiterleitung an FMA

1) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger sind Ÿber das Publi-
kationsorgan nach Art. 94 unmittelbar nach deren Aktualisierung bereitzu-
stellen.

2) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger nach Abs. 1 sind der
FMA unmittelbar mit der Bereitstellung nach Abs. 1 mitzuteilen.

3) Vor der Bereitstellung nach Abs. 1 und der Mitteilung nach Abs. 2
dŸrfen die Anteile des OGAW nicht vertrieben werden.

D. PrivatplatzierungD. Privatplatzierung3535

Art. 98a36

Ausnahmen von der Prospektpflicht

Die Prospektpflicht gilt nicht bei einem Angebot von Anteilen an
OGAW in Liechtenstein:
a) das sich ausschliesslich an professionelle Anleger richtet;
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b) das sich an weniger als 150 nicht professionelle Anleger in Liechtenstein
richtet;

c) sofern die MindestanteilsstŸckelung oder die minimale Einzahlung pro
Anleger 100 000 Euro oder den entsprechenden Gegenwert in anderer
WŠhrung betrŠgt; oder

d) wenn nach den konstituierenden Dokumenten des OGAW ein Erwerb
zur Einbindung in andere Finanzinstrumente und AnlagevertrŠge,
welche an Privatanleger vertrieben werden, ausgeschlossen ist; ein
Erwerb zur Einbindung erfolgt insbesondere bei Erwerb durch OGAW,
AIF, Indexfonds sowie als Referenzwert eines strukturierten Produkts
oder Zertifikats und als Anlagegegenstand einer Lebensversicherung.

IX. Allgemeine Verpflichtungen eines OGAWIX. Allgemeine Verpflichtungen eines OGAW

Art. 99

Inhalt der Aussetzungsanzeige

In der Anzeige zur Aussetzung der AnteilsrŸcknahme nach Art. 85 Abs.
3 UCITSG ist anzugeben:
a) Grund der Aussetzung;
b) Zeitpunkt der Aussetzung;
c) voraussichtliche Dauer der Aussetzung;
d) ob und wie die Anleger Ÿber die Aussetzung informiert worden sind; und
e) wann die Anzeige an die zustŠndigen Behšrden der EWR-Mitglied-

staaten nach Art. 85 Abs. 3 UCITSG erfolgt ist oder erfolgen wird.

Art. 99a37

Verbot der KreditgewŠhrung und BŸrgschaft

Die zum Vermšgen gehšrenden Sachen und Rechte dŸrfen nicht ver-
pfŠndet werden, ausser fŸr die nach dem Gesetz zulŠssige Kreditaufnahme
und fŸr nach dem Gesetz zulŠssige GeschŠfte mit derivativen Finanzinstru-
menten.
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X. WirtschaftsprŸferX. WirtschaftsprŸfer

Art. 10038

Qualifikation des WirtschaftsprŸfers

1) WirtschaftsprŸfer sind nach Art. 129 Abs. 4 UCITSG qualifiziert,
wenn sie Ÿber die fŸr die PrŸfung des Portfolio- und des Risikomanage-
ments der Verwaltungsgesellschaft - nach Massgabe des Zulassungsumfangs
nach Art. 14 Abs. 4 UCITSG - erforderlichen Kenntnisse verfŸgen und auf-
grund ihrer Betriebsorganisation eine sachgemŠsse und dauernde ErfŸllung
der PrŸfungs- und BerichtstŠtigkeiten - insbesondere durch angemessene
Vertretungsregeln - gewŠhrleisten.

2) WirtschaftsprŸfer, die nach der Kommissions-Richtlinie 2006/43/EG
in einem anderen EWR-Mitgliedstaat zugelassen sind und PrŸfungs- und
BerichtstŠtigkeiten nach dem UCITSG in Liechtenstein ausŸben wollen,
mŸssen regelmŠssig eine mit der PrŸfungs- und BerichtstŠtigkeit nach dem
UCITSG vergleichbare TŠtigkeit gegenŸber Aufsichtsbehšrden anderer
EWR-Mitgliedstaaten ausŸben.39

3) WirtschaftsprŸfer im Sinne des UCITSG und dieser Verordnung sind
auch Revisionsgesellschaften nach dem Gesetz Ÿber WirtschaftsprŸfer und
Revisionsgesellschaften.40

Art. 10141

Nachweis der Qualifikation

1) Der WirtschaftsprŸfer hat der FMA gegenŸber den Nachweis fŸr
seine Qualifikation zu erbringen.

2) Die FMA veršffentlicht auf ihrer Internetseite eine Liste der Wirt-
schaftsprŸfer, die im Sinne von Art. 129 Abs. 4 UCITSG und Art. 100 dieser
Verordnung qualifiziert sind.

Art. 10242

Vorgaben zur PrŸfung

1) Die FMA kann nach Anhšrung der Liechtensteinischen Wirtschafts-
prŸfervereinigung verbindliche PrŸfungsformulare fŸr OGAW und deren
Verwaltungsgesellschaften bereitstellen.
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2) Die FMA kann den Grundsatz der risikoorientierten PrŸfung sowie
Form und Inhalt des jŠhrlichen PrŸfungsberichts durch Richtlinien konkre-
tisieren.

Art. 103

Pflichten der WirtschaftsprŸfer

1) Die Honorareinnahmen aus einem PrŸfungsmandat dŸrfen im Durch-
schnitt nicht mehr als 20 % der gesamten jŠhrlichen Honorareinnahmen des
WirtschaftsprŸfers ausmachen. PrŸfungsmandate aller Organismen fŸr die
gemeinsamen Anlagen, die von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet
werden, gelten als ein einziges PrŸfungsmandat.43

2) Die WirtschaftsprŸfer sind verpflichtet:
a) der FMA jede €nderung der Statuten und Reglemente sowie jede per-

sonelle €nderung in der Zusammensetzung ihrer Organe und der lei-
tenden WirtschaftsprŸfer zu melden;

b) die PrŸfungsleitung nur WirtschaftsprŸfern anzuvertrauen, die der FMA
gemeldet wurden und die erforderlichen Voraussetzungen erfŸllen;

c) den Mandatsleiter und den leitenden WirtschaftsprŸfer der FMA vor PrŸ-
fungsbeginn zu melden; und

d) der FMA alljŠhrlich den GeschŠftsbericht einzureichen.

3) Die FMA kann Ÿber die GrŸnde des Ausscheidens von Mitgliedern
der GeschŠftsleitung und den der FMA gemeldeten leitenden Wirtschafts-
prŸfern Auskunft verlangen.

Art. 104

Wechsel des WirtschaftsprŸfers

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat den Wechsel des WirtschaftsprŸfers
sechs Wochen vor Wirksamkeit schriftlich begrŸndet der FMA anzu-
zeigen.44

2) Die Anzeige nach Abs. 1 ist vom bisherigen WirtschaftsprŸfer mit
zu unterzeichnen. Kšnnen sich Verwaltungsgesellschaft und Wirtschafts-
prŸfer Ÿber den Grund fŸr den Wechsel nicht einigen, hat der bisherige
WirtschaftsprŸfer eine eigene Anzeige nach Abs. 1 zu machen.45

3) Der Wechsel des WirtschaftsprŸfers ist im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens von der Verwaltungsgesellschaft im Publikationsorgan zu veršf-
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fentlichen. Dabei sind die Anleger darauf hinzuweisen, dass sie die RŸck-
gabe ihrer Anteile verlangen kšnnen.

4) EntfŠllt die Qualifikation des WirtschaftsprŸfers oder wird einem
WirtschaftsprŸfer die Zulassung entzogen, hat die Verwaltungsgesellschaft
unverzŸglich, spŠtestens binnen eines Monats, einen neuen Wirtschafts-
prŸfer zu bestellen. In AusnahmefŠllen kann die FMA auf Antrag diese Frist
angemessen verlŠngern. Der FMA ist die Bestellung des neuen Wirtschafts-
prŸfers binnen einer Woche nach Beauftragung mitzuteilen.46

Art. 10547

ZwischenprŸfung der Verwaltungsgesellschaft und des OGAW48

1) Der WirtschaftsprŸfer fŸhrt im Laufe des Rechnungsjahres mindes-
tens eine unangemeldete ZwischenprŸfung bei der Verwaltungsgesellschaft
durch.

2) AnlŠsslich der ZwischenprŸfung der Verwaltungsgesellschaft prŸft
der WirtschaftsprŸfer unter Beachtung des risikobasierten Ansatzes insbe-
sondere die Einhaltung:
a) der Zulassungsvoraussetzungen;
b) der Vorschriften zum Risikomanagement;
c) der Wohlverhaltensregeln;
d) der Vorschriften zur AufgabenŸbertragung und damit verbundener

Pflichten der Verwaltungsgesellschaft; sowie
e) der Vorschriften zur Vertriebsorganisation der Verwaltungsgesellschaft.

3) AnlŠsslich der ZwischenprŸfung des OGAW prŸft der Wirtschafts-
prŸfer insbesondere, ob:
a) die Buchhaltung ordnungsgemŠss gefŸhrt wird;
b) der Gegenwert der neu ausgegebenen Anteile dem Vermšgen des

OGAW zugeflossen ist;
c) die Bewertung des Vermšgens, die Berechnung und Publikation der

Ausgabe- und RŸcknahmepreise sowie die Ausgabe und RŸcknahme
von Anteilen den Vorschriften des Gesetzes und den konstituierenden
Dokumenten entsprechen;49

d) die das Vermšgen bildenden Vermšgenswerte vollstŠndig erhalten sind;
e) die Anlagevorschriften eingehalten werden;
f) allfŠllige unbelehnte Schuldbriefe von der Verwahrstelle aufbewahrt

werden;
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g) die Vorschriften zum Mindestvermšgen nach Art. 13 stŠndig eingehalten
sind.

4) Die FMA ist berechtigt, weitere PrŸfungsschwerpunkte festzulegen.

5) †ber das Ergebnis der ZwischenprŸfung ist im jŠhrlichen PrŸfungs-
bericht zu berichten.

6) Stellt der WirtschaftsprŸfer anlŠsslich der ZwischenprŸfung schwere
Verstšsse oder MissstŠnde fest, benachrichtigt er unverzŸglich die FMA
und Ÿbermittelt ihr innert 30 Tagen einen Bericht Ÿber die ZwischenprŸ-
fung.

Art. 106

Ausserordentliche PrŸfung

1) Die FMA kann fŸr die DurchfŸhrung einer ausserordentlichen PrŸ-
fung im Sinne von Art. 129 Abs. 2 Bst. e UCITSG einen qualifizierten Wirt-
schaftsprŸfer nach Art. 129 Abs. 4 UCITSG iVm Art. 100 dieser Verord-
nung beauftragen.

2) Die FMA kann von der Verwaltungsgesellschaft einen Kostenvor-
schuss verlangen.

Art. 106a50

Bestellung des WirtschaftsprŸfers fŸr Verwaltungsgesellschaften nach
UCITSG mit einer Zulassung als Verwaltungsgesellschaft nach IUG

oder als AIFM nach AIFMG

Eine Verwaltungsgesellschaft hat fŸr TŠtigkeiten nach dem UCITSG,
dem IUG oder dem AIFMG denselben WirtschaftsprŸfer zu bestellen.

Art. 106b51

Anzeigepflichten

1) Anzeigen im Sinne von Art. 95 Abs. 1 UCITSG sind innerhalb von
drei Arbeitstagen ab der Verifizierung des Sachverhalts bei der FMA zu
erstatten.

2) Aufgehoben52
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Art. 106c53

PrŸfungsberichte

1) Die PrŸfungsberichte sind die vertraulichen, ausfŸhrlichen Berichte
des WirtschaftsprŸfers Ÿber die aufsichtsrechtliche PrŸfung der Verwal-
tungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW. Sie sind nicht zu ver-
šffentlichen.

2) Der PrŸfungsbericht muss auf alle der Verwaltungsgesellschaft und
der von ihr verwalteten OGAW schriftlich und mŸndlich erteilten Infor-
mationen und Hinweise mit Bezug zu Beanstandungen und rechtlichen
Zweifel eingehen.

3) Der PrŸfungsbericht fŸr die Verwaltungsgesellschaft hat Ÿber die
Angaben im Jahresbericht hinaus zumindest zu enthalten:
a) Angaben Ÿber die dauernde Einhaltung der Zulassungsvoraussetzungen

nach Art. 15 UCITSG;
b) Angaben Ÿber die Einhaltung der Pflichten der Verwaltungsgesellschaft

nach Art. 17 bis 25 UCITSG; und
c) die Ergebnisse der ZwischenprŸfung der Verwaltungsgesellschaft nach

Art. 105.

4) Der PrŸfungsbericht fŸr den OGAW hat Ÿber die Angaben im Jah-
resbericht hinaus zumindest zu enthalten:
a) Angaben Ÿber die dauernde Einhaltung der Bestimmungen zur Anlage-

politik nach Art. 50 ff. UCITSG; und
b) die Ergebnisse der ZwischenprŸfung des OGAW nach Art. 105.

5) Sofern der WirtschaftsprŸfer der Verwaltungsgesellschaft und des
OGAW identisch sind, dŸrfen PrŸfungsberichte Ÿber die Verwaltungsge-
sellschaft und solche Ÿber den OGAW zusammengefasst werden. Die Aus-
fŸhrungen Ÿber die Verwaltungsgesellschaft und Ÿber den OGAW sind in
getrennten Abschnitten eines PrŸfungsberichts aufzufŸhren. Der PrŸfungs-
bericht Ÿber den OGAW darf sich auf die Angaben im PrŸfungsbericht
Ÿber die Verwaltungsgesellschaft beziehen.

6) Die PrŸfungsberichte nach UCITSG und AIFMG dŸrfen zusammen-
gefasst werden. Im †brigen gilt Abs. 5 entsprechend.
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XI. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit innerhalb desXI. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit innerhalb des
EWREWR

A. GrenzŸberschreitender Vertrieb des OGAWA. GrenzŸberschreitender Vertrieb des OGAW

Art. 107

Anlegerinformationen und Bestellung einer Zahlstelle

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat folgende Informationen Ÿber die ein-
schlŠgigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften nach Art. 96 Abs. 1
UCITSG bereitzustellen:
a) die Bestimmung des Begriffs "Vermarktung von OGAW-Anteilen" oder

des gleichwertigen rechtlichen Begriffs nach liechtensteinischem Recht
oder allgemeiner Praxis;

b) Anforderungen an Inhalt, Format und PrŠsentation von Marketing-
Anzeigen, einschliesslich aller obligatorischer Warnungen und
BeschrŠnkungen hinsichtlich der Verwendung bestimmter Wšrter oder
SŠtze;

c) unbeschadet Kapitel VIII UCITSG zu Anlegerinformationen Einzel-
heiten aller zusŠtzlichen Informationen, die den Anlegern bereitgestellt
werden mŸssen;54

d) Einzelheiten zu allen Befreiungen von Bestimmungen und Anforde-
rungen an Vermarktungsvereinbarungen, die in Liechtenstein fŸr
bestimmte OGAW, bestimmte Anteilsklassen von OGAW oder
bestimmte Anlegerkategorien gelten;

e) Anforderungen an die Berichterstattung oder †bermittlung von Infor-
mationen an die FMA und das Verfahren fŸr die †bermittlung aktuali-
sierter Fassungen der erforderlichen Unterlagen;

f) Anforderungen hinsichtlich GebŸhren oder anderer Summen, die in
Liechtenstein entweder bei Beginn der Vermarktung oder danach in
regelmŠssigen AbstŠnden an die FMA oder eine andere Einrichtung des
šffentlichen Rechts zu zahlen sind;

g) Anforderungen in Bezug auf die Mšglichkeiten, die den Anlegern nach
Art. 96 Abs. 1 Bst. a UCITSG zur VerfŸgung stehen mŸssen;

h) Bedingungen fŸr die Einstellung der Vermarktung von OGAW-Anteilen
in Liechtenstein durch einen OGAW, der in einem anderen EWR-Mit-
gliedstaat niedergelassen ist;
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i) detaillierte Angaben zum Inhalt der Informationen, die in Liechtenstein
in Teil B des in Art. 1 der Kommissions-Verordnung (EG) Nr. 584/
2010 zur DurchfŸhrung der Richtlinie 2009/65/EG im Hinblick auf
Form und Inhalt des Standardmodells fŸr das Anzeigeschreiben und
die OGAW-Bescheinigung, die Nutzung elektronischer Kommunika-
tionsmittel durch die zustŠndigen Behšrden fŸr die Anzeige und die
Verfahren fŸr †berprŸfungen vor Ort und Ermittlungen sowie fŸr den
Informationsaustausch zwischen zustŠndigen Behšrden genannten
Anzeigeschreibens aufgenommen werden mŸssen;55

k) die zu den Zwecken von Art. 109 mitgeteilte E-Mail-Adresse.

2) Die in Abs. 1 genannten Informationen sind in Form einer erlŠu-
ternden Beschreibung oder einer Kombination aus erlŠuternder Beschrei-
bung und Verweisen oder VerknŸpfungen zu den Quellendokumenten zu
erteilen.

3) Wird keine Zweigniederlassung im Inland errichtet, ist den Pflichten
nach Art. 96 Abs. 1 durch Bestellung einer Zahlstelle Rechnung zu tragen.

Art. 108

Zugang des Aufnahmemitgliedstaats des OGAW zu Unterlagen

1) OGAW haben eine elektronische Kopie jeder in Art. 98 Abs. 2
UCITSG genannten Unterlage auf einer Internetseite des OGAW, einer
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft dieses OGAW oder einer anderen
Internetseite bereitzustellen, die der OGAW in dem nach Art. 98 Abs.
1 UCITSG zu Ÿbermittelnden Anzeigeschreiben oder jeglichen Aktuali-
sierungen dieses Schreibens angibt. Jede auf einer Website zur VerfŸgung
gestellte Unterlage wird dort in einem allgemein Ÿblichen elektronischen
Format eingestellt.

2) Der Aufnahmemitgliedstaat des OGAW muss Zugang zu der in Abs.
1 genannten Internetseite haben.

Art. 109

Aktualisierung von Unterlagen

1) Die FMA teilt eine E-Mail-Adresse mit, an die nach Art. 98 Abs. 6
UCITSG Aktualisierungen und €nderungen der in Art. 98 Abs. 2 UCITSG
genannten Unterlagen gerichtet werden kšnnen.

2) OGAW kšnnen Aktualisierungen oder €nderungen der in Art. 98
Abs. 2 UCITSG genannten Unterlagen nach Art. 98 Abs. 6 UCITSG per E-
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Mail an die in Abs. 1 genannte E-Mail-Adresse melden. In der E-Mail, mit
der eine solche Aktualisierung oder €nderung mitgeteilt wird, kann ent-
weder die vorgenommene Aktualisierung oder €nderung beschrieben oder
eine neue Fassung der Unterlage als Anlage beigefŸgt werden.

3) Jede Unterlage, die der in Abs. 2 genannten E-Mail als Anlage beige-
fŸgt wird, ist in einem allgemein Ÿblichen elektronischen Format bereitzu-
stellen.

Art. 110

Entwicklung gemeinsamer Datenverarbeitungssysteme

1) Die FMA darf sich mit den zustŠndigen Behšrden anderer EWR-Mit-
gliedstaaten in der Frage der Einrichtung moderner elektronischer Daten-
verarbeitungs- und Zentralspeichersysteme fŸr alle EWR-Mitgliedstaaten
abstimmen, um den zustŠndigen Behšrden der Aufnahmemitgliedstaaten
des OGAW den Zugang zu den in Art. 98 Abs. 1 bis 3 sowie Art. 99 Abs. 1
und 2 UCITSG genannten Informationen oder Unterlagen zu den Zwecken
von Art. 98 Abs. 6 UCITSG zu erleichtern.

2) Die Abstimmung der EWR-Mitgliedstaaten nach Abs. 1 erfolgt im
Rahmen der EuropŠischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehšrde
(ESMA).

B. Sonstige grenzŸberschreitende TŠtigkeitB. Sonstige grenzŸberschreitende TŠtigkeit

Art. 111

Erstnotifizierung und €nderungsmitteilung fŸr Zweigniederlassungen

1) Die Anzeige Ÿber die beabsichtigte Errichtung einer Zweigniederlas-
sung nach Art. 103 UCITSG hat unter Verwendung des von der FMA zur
VerfŸgung gestellten Formulars zu erfolgen.

2) FŸr die Mitteilung von €nderungen nach Art. 104 UCITSG gilt Abs.
1 sinngemŠss.
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Art. 112

Erstnotifizierung und €nderungsmitteilung fŸr den grenzŸberschrei-
tenden Dienstleistungsverkehr

1) Die Anzeige Ÿber die beabsichtigte Aufnahme des grenzŸberschrei-
tenden Dienstleistungsverkehrs nach Art. 105 UCITSG hat unter Verwen-
dung des von der FMA zur VerfŸgung gestellten Formulars zu erfolgen.

2) FŸr die Mitteilung von €nderungen nach Art. 106 UCITSG gilt Abs.
1 sinngemŠss.

C. Gemeinsame PortfolioverwaltungC. Gemeinsame Portfolioverwaltung

1. Allgemeines1. Allgemeines

Art. 113

Anwendbares Recht bei der grenzŸberschreitenden gemeinsamen Port-
folioverwaltung

1) Ist Liechtenstein Herkunftsmitgliedstaat einer Verwaltungsgesell-
schaft, so gelten die Voraussetzungen nach Art. 110 Abs. 2 UCITSG als
erfŸllt, wenn die Verwaltungsgesellschaft die Bestimmungen nach Art. 13
bis 31 UCITSG einhŠlt.

2) Ist Liechtenstein Herkunftsmitgliedstaat des OGAW, so gelten die
Voraussetzungen nach Art. 110 Abs. 3 und 4 UCITSG als erfŸllt, wenn
die Bestimmungen nach Art. 4 bis 12 sowie 32 bis 92 UCITSG eingehalten
werden.

3) Die Ÿbrigen Vorschriften des UCITSG gelten in den FŠllen des Abs.
1 fŸr die Verwaltungsgesellschaft und in den FŠllen des Abs. 2 fŸr den
OGAW.

2. Standardvereinbarung zwischen Verwahrstelle und2. Standardvereinbarung zwischen Verwahrstelle und
VerwaltungsgesellschaftVerwaltungsgesellschaft

Art. 114 bis 12156

Aufgehoben
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Art. 122

ErmŠchtigung zur Datenerhebung von inlŠndischen Zweigstellen

Die FMA kann verlangen, dass die Verwaltungsgesellschaften die nach
Art. 114 Abs. 1 UCITSG erforderlichen Informationen und Angaben zu
erstatten haben.

XII. AufsichtXII. Aufsicht

Art. 123

Verzeichnisse

1) Die FMA erstellt jeweils ein gesondertes Verzeichnis Ÿber die in
Liechtenstein zugelassenen:
a) Verwaltungsgesellschaften;
b) OGAW; und
c) Verwahrstellen.

d) Aufgehoben.57

2) Die Verzeichnisse werden Interessenten in geeigneter Weise zur Ver-
fŸgung gestellt.

Art. 123a58

Sprachen

1) ZulassungsantrŠge nach dem UCITSG sind in deutscher oder engli-
scher Sprache zu stellen. Die FMA kann die Antragstellung in deutscher
Sprache verlangen. Die FMA kann AntrŠge in anderen Sprachen akzep-
tieren.

2) Die Dokumente, die den AntrŠgen beizufŸgen sind, sind in deutscher
oder englischer Sprache einzureichen. Die FMA kann die Dokumente in
anderen Sprachen akzeptieren oder beglaubigte †bersetzungen solcher
Dokumente verlangen.

3) Die FMA kann auf Antrag und Kosten eines Antragstellers eine †ber-
setzung einer VerfŸgung nach dem UCITSG in eine Fremdsprache erstellen
oder erstellen lassen und den Inhalt dieser †bersetzung bestŠtigen.
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Art. 124

Quartals- und Halbjahresberichte in Bezug auf den OGAW und die
Verwaltungsgesellschaft

1) Die FMA kann zu Aufsichtszwecken von einzelnen Verwaltungs-
gesellschaften oder zu einzelnen OGAW Quartalsberichte verlangen. In
diesem Fall haben die Verwaltungsgesellschaften die Quartalsberichte nach
Massgabe des von der FMA zur VerfŸgung gestellten Formulars zu erstellen
und diese jeweils innerhalb von zwei Monaten nach dem von der FMA
bestimmten Stichtag bei der FMA einzureichen.59

2) Verwaltungsgesellschaften haben halbjŠhrlich einen Bericht nach
Massgabe des von der FMA zur VerfŸgung gestellten Formulars zu erstellen
und diesen jeweils innerhalb von zwei Monaten nach dem entsprechenden
Stichtag bei der FMA einzureichen.60

3) FŸr die inlŠndischen Zweigniederlassungen auslŠndischer Verwal-
tungsgesellschaften gelten Abs. 1 und 2 sinngemŠss mit der Massgabe, dass
sich der Bericht auf die Einhaltung der Vorschriften nach Art. 108 und 109
UCITSG beschrŠnkt.

XIII. Aussergerichtliche StreitbeilegungXIII. Aussergerichtliche Streitbeilegung

Art. 12561

Aussergerichtliche Schlichtungsstelle

Auf die aussergerichtliche Schlichtungsstelle finden die Bestimmungen
der Finanzdienstleistungs-Schlichtungsstellen-Verordnung Anwendung.

XIV. SchlussbestimmungenXIV. Schlussbestimmungen6262

Art. 12663

†bersetzungen

Die Stabsstelle fŸr internationale Finanzplatzagenden sorgt nach Art.
148 UCITSG fŸr die †bersetzung des Gesetzes und dieser Verordnung.
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Art. 127

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 28. Juni 2011
Ÿber bestimmte Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(UCITSG) in Kraft.

FŸrstliche Regierung:
gez. Dr. Klaus TschŸtscher
FŸrstlicher Regierungschef
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2013Jahrgang 2013 Nr. 49Nr. 49 ausgegeben am 8. Februar 2013ausgegeben am 8. Februar 2013

GesetzGesetz
vom 19. Dezember 2012

Ÿber die Verwalter alternativer InvestmentfondsŸber die Verwalter alternativer Investmentfonds
(AIFMG)(AIFMG)

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine
Zustimmung:1

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

A. Gegenstand, Zweck, Geltungsbereich und BegriffsbestimmungenA. Gegenstand, Zweck, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

Art. 1

Gegenstand und Zweck

1) Dieses Gesetz regelt die Aufnahme, AusŸbung und Beaufsichtigung
der TŠtigkeit von Verwaltern alternativer Investmentfonds ("alternative
investment fund managers - AIFM") und von alternativen Investmentfonds
(AIF).

2) Es bezweckt den Schutz der Anleger, die Sicherung des Vertrauens in
den liechtensteinischen Fondsplatz und die StabilitŠt des Finanzsystems.

3) Es dient zudem der Umsetzung bzw. DurchfŸhrung folgender EWR-
Rechtsvorschriften:2

a) Richtlinie 2011/61/EU des EuropŠischen Parlaments und des Rates vom
8. Juni 2011 Ÿber die Verwaltung alternativer Investmentfonds und zur
€nderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Ver-
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ordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174
vom 1.7.2011, S. 1).

Art. 2

Geltungsbereich

1) Dieses Gesetz gilt fŸr:
a) einen AIFM mit Sitz in Liechtenstein, der einen oder mehrere AIF ver-

waltet, unabhŠngig davon, wo der AIF seinen Sitz hat;
b) einen AIFM mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder in einem

Drittstaat, der einen oder mehrere AIF mit Sitz in Liechtenstein ver-
waltet;

c) einen AIFM mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder in einem
Drittstaat, der einen oder mehrere AIF in Liechtenstein vertreibt, unab-
hŠngig davon, wo der AIF seinen Sitz hat;

d) einen AIFM mit Sitz in einem Drittstaat und mit Liechtenstein als EWR-
Referenzstaat, unabhŠngig davon, wo der AIF seinen Sitz hat.

2) Dieses Gesetz gilt nicht fŸr:
a) einen AIFM, der nur einen oder mehrere AIF verwaltet, deren einzige

Anleger der AIFM selbst oder dessen Mutter- oder Tochterunter-
nehmen bzw. Tochterunternehmen der Mutterunternehmen sind, wenn
keiner der Anleger selbst ein AIF ist;

b) Holdinggesellschaften;
c) Institute, die durch die Richtlinie 2003/41/EG des EuropŠischen Par-

laments und des Rates vom 3. Juni 2003 Ÿber die TŠtigkeiten und die
Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung
und der zu ihrer Umsetzung erlassenen Vorschriften reguliert sind, ein-
schliesslich allfŠlliger zugelassener AIFM von Pensionsfonds und der fŸr
sie handelnden Personen nach Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2003/41/EG
oder der bestellten Vermšgensverwalter nach Art. 19 Abs. 1 der Richt-
linie 2003/41/EG;

d) supranationale Institutionen, insbesondere die EuropŠische Zentralbank,
der Internationale WŠhrungsfonds und die Weltbank, sowie vergleich-
bare internationale Organisationen, falls solche Einrichtungen bzw.
Organisationen AIF im šffentlichen Interesse verwalten;

e) nationale Zentralbanken;
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f) staatliche Stellen und Gebietskšrperschaften oder andere Einrichtungen,
die Organismen fŸr gemeinsame Anlagen zur UnterstŸtzung von Sozi-
alversicherungs- und Pensionssystemen verwalten;

g) Arbeitnehmerbeteiligungssysteme oder -sparplŠne;
h) Zweckgesellschaften fŸr die Verbriefung von VermšgensgegenstŠnden;
i) Wertpapierfirmen, wie z. B. Family-Office-Vehikel, die das Privatver-

mšgen von Anlegern investieren, ohne Fremdkapital zu beschaffen.

3) Aufgehoben3

4) Aufgehoben4

5) Aufgehoben5

Art. 3

Kleiner AIFM

1) Dieses Gesetz gilt mit Ausnahme der Vorschriften Ÿber die grenz-
Ÿberschreitende TŠtigkeit nach Kapitel XI und XII sowie vorbehaltlich der
nachfolgenden Bestimmungen auch fŸr kleine AIFM nach Abs. 2 und 3.

2) Ein kleiner AIFM verwaltet AIF, deren Gesamtvermšgen:
a) einschliesslich der durch Hebelfinanzierung erworbenen Vermšgens-

werte nicht mehr als einen Betrag ausmacht, der 100 Millionen Euro
oder den Gegenwert in Schweizer Franken oder einem geringeren von
der Regierung mit Verordnung bestimmten Betrag entspricht; oder

b) 500 Millionen Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken oder
einen geringeren von der Regierung mit Verordnung bestimmten Betrag
nicht Ÿberschreitet, wenn fŸr die verwalteten AIF auf den Einsatz von
Hebelfinanzierung verzichtet wird und binnen der ersten fŸnf Jahre
nach der Erstanlage in den jeweiligen AIF keine RŸcknahmerechte aus-
geŸbt werden dŸrfen.

3) Bei der Ermittlung des verwalteten Gesamtvermšgens nach Abs. 2 ist
das Vermšgen zu berŸcksichtigen, das der AIFM direkt oder indirekt Ÿber
eine Gesellschaft verwaltet, mit der er durch eine gemeinsame Verwaltung
oder Kontrolle oder durch eine qualifizierte direkte oder indirekte Beteili-
gung verbunden ist.

4) Kleine AIFM werden im Rahmen eines vereinfachten Zulassungsver-
fahrens registriert. Auf die Registrierung finden die Vorschriften Ÿber die
Zulassung eines AIFM nach Kapitel III Abschnitt A sinngemŠss mit der
Massgabe Anwendung, dass:

AIFMG 951.32
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a) keine Mindestkapitalausstattung (Art. 30 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 32)
erforderlich ist;

b) sich der Umfang der einzureichenden Unterlagen nach dem massgeb-
lichen EWR-Recht richtet; die FMA kann in einem Formblatt weitere
Angaben verlangen;

c) die Vorschriften Ÿber die VergŸtungspolitik (Art. 30 Abs. 1 Bst. f) nicht
gelten; und

d) der kleine AIFM einen zugelassenen Administrator (Art. 65 bis 68) zu
bestellen hat.

5) FŸr kleine AIFM gelten die Vorschriften nach Kapitel III Abschnitt B
Ÿber:
a) die Mitteilung und Genehmigung von €nderungen (Art. 33) sowie die

qualifizierte Beteiligung (Art. 34);
b) die Wohlverhaltensregeln (Art. 35 Abs. 1);
c) die Bewertung (Art. 42 bis 45);
d) die AufgabenŸbertragung (Art. 46); und
e) die Haftung und den Geheimnisschutz (Art. 47 und 48) sowie das Erlš-

schen und den Entzug der Zulassung (Art. 50 bis 52).6

6) Der kleine AIFM und der Administrator haben die Anforderungen an
die Organisation, das Risiko- und LiquiditŠtsmanagement und die Admi-
nistration des kleinen AIFM in einem Organisationsvertrag festzulegen.
Ist aufgrund des Organisationsvertrags nicht sichergestellt, dass der Anle-
gerschutz und die šffentlichen Interessen ausreichend gewahrt sind, kann
die FMA die Registrierung verweigern. Ein Organisationsvertrag, der die
Anforderungen an zugelassene AIFM wiedergibt, wahrt jedenfalls den
Anlegerschutz und die šffentlichen Interessen. Der AIFM und der Admi-
nistrator haben den Abschluss, die Aufhebung und die †bertragung des
Organisationsvertrages der FMA mitzuteilen.

7) Die GeschŠftsleiter des kleinen AIFM haben zu prŸfen, ob das ver-
waltete Vermšgen des kleinen AIFM die nach Abs. 2 und 3 bestimmten
Schwellenwerte Ÿberschreitet.

8) Ein kleiner AIFM hat die Zulassung als AIFM zu beantragen, wenn:
a) er die vollstŠndige Anwendung dieses Gesetzes beschliesst; der Beschluss

ist unwiderruflich, wenn:
1. der AIFM nach Kapitel XI oder XII innerhalb oder ausserhalb des

EWR grenzŸberschreitend tŠtig geworden ist;
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2. der AIFM die Schwellenwerte nach Abs. 2 und 3 Ÿberschritten hat;
oder

3. der AIFM in Anlegerinformationen auf den Beschluss oder eine bean-
tragte Zulassung als AIFM durch die FMA hingewiesen hat, soweit
von ihm verwaltete AIF nicht ausschliesslich an professionelle
Anleger vertrieben wurden und nicht alle Anleger dem Verzicht auf
die Zulassung als AIFM zustimmen; oder

b) das verwaltete Vermšgen des kleinen AIFM die nach Abs. 2 und 3
bestimmten Schwellenwerte Ÿberschreitet; in diesem Fall ist die Zulas-
sung bei der FMA binnen 30 Kalendertagen zu beantragen.

9) Das Zulassungsverfahren richtet sich in FŠllen des Abs. 8 nach Kapitel
III Abschnitt A mit der Massgabe, dass sich die ZulassungsprŸfung auf
die bei vollstŠndiger Anwendung dieses Gesetzes zusŠtzlich zu erfŸllenden
Voraussetzungen beschrŠnkt. Die FMA verzichtet vorbehaltlich einer wei-
tergehenden gesetzlichen Verpflichtung oder neuer Tatsachen auf die Her-
anziehung von Unterlagen und PrŸfungen, die bereits fŸr die Registrierung
vorgelegt bzw. durchgefŸhrt wurden.

10) Dieser Artikel gilt entsprechend fŸr selbstverwaltete AIF mit der
Massgabe, dass an die Stelle des AIFM die Organe des AIF treten.

11) Die Regierung kann das NŠhere Ÿber kleine AIFM mit Verordnung
regeln, insbesondere:
a) die Berechnung der Schwellenwerte nach Abs. 2 und 3;
b) die Konkretisierung der Administratorpflichten nach Abs. 4 Bst. d, ins-

besondere in Bezug auf die Verwaltung von Nicht-EWR-AIF;
c) die Mindestanforderungen an den Organisationsvertrag sowie die Mittei-

lungspflicht gegenŸber der FMA nach Abs. 6.

Art. 4

Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als:
1. "AIF": jeder Organismus fŸr gemeinsame Anlagen einschliesslich seiner

Teilfonds, der:
a) von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemŠss

einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu
investieren; und
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b) weder ein OGAW im Sinne des UCITSG noch ein Investmentunter-
nehmen im Sinne des Investmentunternehmensgesetzes ist.7

FŸr die Eigenschaft als AIF ist es ohne Bedeutung, ob es sich bei dem
AIF um einen offenen oder geschlossenen Fonds handelt, ob der AIF in
der Vertragsform, der Form des Trust, der Satzungsform oder irgend-
einer anderen Rechtsform errichtet ist und welche Struktur der AIF hat;

2. "AIFM": jede juristische Person, deren regulŠre GeschŠftstŠtigkeit darin
besteht, einen oder mehrere AIF zu verwalten;

3. "Zweigniederlassung": in Bezug auf einen AIFM eine Betriebsstelle, die
einen rechtlich unselbststŠndigen Teil eines AIFM bildet und diejenigen
Dienstleistungen erbringt, fŸr die dem AIFM eine Zulassung erteilt
wurde; alle Betriebsstellen eines AIFM innerhalb eines EWR-Mitglied-
staats gelten als eine Zweigniederlassung;

4. "carried interest": jede gewinnbezogene VergŸtung, welche der AIFM
vom AIF erhŠlt, mit Ausnahme von Gewinnanteilen, die der AIFM als
Rendite fŸr Anlagen des AIFM in den AIF bezieht;

5. "enge Verbindungen": eine Situation, in der zwei oder mehrere natŸrliche
oder juristische Personen verbunden sind durch:
a) Beteiligung, d. h. das direkte Halten oder das Halten im Wege der

Kontrolle von mindestens 20 % der Stimmrechte oder des Kapitals
an einem Unternehmen; oder

b) Kontrolle, d. h. das VerhŠltnis zwischen einem Mutterunternehmen
und einem Tochterunternehmen oder ein Šhnliches VerhŠltnis zwi-
schen einer natŸrlichen oder juristischen Person und einem Unter-
nehmen. Ein Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens wird
auch als Tochterunternehmen des Mutterunternehmens angesehen,
das an der Spitze dieser Unternehmen steht. Eine Situation in der
zwei oder mehrere natŸrliche oder juristische Personen mit ein und
derselben Person durch ein KontrollverhŠltnis dauerhaft verbunden
sind, gilt auch als enge Verbindung zwischen diesen Personen;

6. "zustŠndige Behšrden":8

a) die von den EWR-Mitgliedstaaten nach Art. 44 der Richtlinie 2011/
61/EU bezeichneten Behšrden, die mit der Beaufsichtigung von
AIFM eines AIF beauftragt sind, in Liechtenstein die FMA.

7. "zustŠndige Behšrden" in Bezug auf eine Verwahrstelle:
a) die zustŠndigen Behšrden im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Ziff. 40 der

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, wenn die Verwahrstelle ein zugelas-
senes Kreditinstitut ist;9
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b) die zustŠndigen Behšrden im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Ziff. 22 der
Richtlinie 2004/39/EG, wenn die Verwahrstelle eine nach jener
Richtlinie und in Liechtenstein nach dem Bankengesetz zugelassene
Wertpapierfirma ist;

c) wenn die Verwahrstelle eine Einrichtung nach Art. 57 Abs. 3 Bst. c ist,
die nach dieser Vorschrift zustŠndige Behšrde, in Liechtenstein die
FMA;

d) in anderen FŠllen die zustŠndige Behšrde des EWR-Mitgliedstaats,
in dem die Verwahrstelle ihren Satzungssitz hat, in Liechtenstein die
FMA;

e) die betreffenden nationalen Behšrden des Drittstaats, in dem die Ver-
wahrstelle ihren Satzungssitz hat, wenn die Verwahrstelle nach Art.
58 Abs. 2 als Verwahrstelle fŸr einen Nicht-EWR-AIF benannt wird
und nicht unter die Bst. a bis d fŠllt;

8. "zustŠndige Behšrden des EWR-AIF": die nationalen Behšrden eines
EWR-Mitgliedstaats, die aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften zur Beaufsichtigung von AIF befugt sind;

9. "mit Sitz in":
a) bei AIFM eines AIF: "mit Satzungssitz in";
b) bei AIF: "zugelassen oder registriert in", oder, falls der AIF nicht

zugelassen oder registriert ist: "mit Satzungssitz in";
c) bei Verwahrstellen: "mit Satzungssitz oder Zweigniederlassung in";
d) bei gesetzlichen Vertretern, die juristische Personen sind: "mit Sat-

zungssitz oder Zweigniederlassung in";
e) bei gesetzlichen Vertretern, die natŸrliche Personen sind: "mit Wohn-

sitz in";
10. "EWR-AIF":

a) ein AIF, der nach einschlŠgigem nationalen Recht in einem EWR-Mit-
gliedstaat zugelassen oder registriert ist; oder

b) ein AIF, dessen Satzungssitz und/oder Hauptverwaltung in einem
EWR-Mitgliedstaat ist;

11. "EWR-AIFM": ein AIFM mit Satzungssitz in einem EWR-Mitglied-
staat;

12. "Feeder-AIF": ein AIF, der:
a) mindestens 85 % seiner Vermšgenswerte in Anteilen eines anderen

AIF ("Master-AIF") anlegt; oder
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b) mindestens 85 % seiner Vermšgenswerte in mehr als einem Master-
AIF anlegt, wenn diese Master-AIF identische Anlagestrategien ver-
folgen; oder

c) anderweitig ein Engagement von mindestens 85 % seiner Vermšgens-
werte in solch einem Master-AIF hat;

13. "Finanzinstrument": eines der in Anhang I Abschnitt C der Richtlinie
2004/39/EG genannten Instrumente;

14. "Holdinggesellschaft": eine Gesellschaft, die an einem oder mehreren
anderen Unternehmen eine Beteiligung hŠlt, deren GeschŠftsgegenstand
darin besteht, durch ihre Tochterunternehmen oder verbundenen
Unternehmen oder Beteiligungen eine GeschŠftsstrategie oder -strate-
gien zur Fšrderung deren langfristigen Werts zu verfolgen, und bei der
es sich um eine Gesellschaft handelt, die entweder:
a) auf eigene Rechnung tŠtig ist und deren Anteile zum Handel auf einem

geregelten Markt im EWR zugelassen sind; oder
b) die ausweislich ihres Jahresberichts oder anderer amtlicher Unter-

lagen nicht mit dem Hauptzweck gegrŸndet wurde, ihren Anlegern
durch VerŠusserung ihrer Tochterunternehmen oder verbundenen
Unternehmen eine Rendite zu verschaffen;

15. "Herkunftsmitgliedstaat des AIF": der EWR-Mitgliedstaat, in dem der
AIF nach den geltenden nationalen Rechtsvorschriften zugelassen, regis-
triert oder in Liechtenstein autorisiert ist. Ein AIF ist in seinem Her-
kunftsmitgliedstaat als niedergelassen anzusehen. Ist ein AIF nicht zuge-
lassen, registriert oder in Liechtenstein autorisiert, ist er dort niederge-
lassen, wo er seinen Sitz und/oder seine Hauptverwaltung hat;

16. "Herkunftsmitgliedstaat des AIFM": der EWR-Mitgliedstaat, in dem
der AIFM seinen Satzungssitz hat; im Falle von Nicht-EWR-AIFM der
EWR-Referenzstaat nach Kapitel XII Abschnitt A;

17. "Aufnahmemitgliedstaat des AIFM": ein EWR-Mitgliedstaat, der nicht
der Herkunftsmitglied- oder EWR-Referenzstaat nach Kapitel XII
Abschnitt A ist und in dessen Hoheitsgebiet der AIFM AIF verwaltet
oder Anteile eines AIF vertreibt;

18. "Kapitalausstattung": das Anfangskapital nach Art. 9 der Richtlinie
2011/61/EU mit den Eigenmitteln nach Art. 97 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013;10

19. "Emittent": jeder Emittent im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. f des Offen-
legungsgesetzes, der seinen Satzungssitz innerhalb des EWR hat, und
dessen Wertpapiere im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Bst. h des Vermšgens-
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verwaltungsgesetzes zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen
sind;

20. "gesetzlicher Vertreter": jede natŸrliche Person mit Wohnsitz innerhalb
des EWR oder jede juristische Person mit Sitz innerhalb des EWR, die
von einem Nicht-EWR-AIFM ausdrŸcklich dazu ernannt worden ist,
im Namen des Nicht-EWR-AIFM innerhalb des EWR hinsichtlich der
Verpflichtungen des Nicht-EWR-AIFM nach diesem Gesetz und der
Richtlinie 2011/61/EU zu handeln;

21. "Hebelfinanzierung": jede Methode, mit der ein AIFM das Verlustrisiko
eines von ihm verwalteten AIF Ÿber das Vermšgen des AIF hinaus
durch Kreditaufnahme, Wertpapierleihe und PensionsgeschŠfte, Deri-
vate oder auf andere Weise erhšht;

22. "Verwaltung": mindestens die in Anhang I Ziff. 1 Bst. a oder b der
Richtlinie 2011/61/EU genannten Anlageverwaltungsfunktionen fŸr
einen oder mehrere AIF;11

23. "Vertrieb": das direkte oder indirekte, auf Initiative des AIFM oder in
dessen Auftrag erfolgende Anbieten oder Platzieren von Anteilen des
AIF an Anleger oder bei Anlegern mit Wohnsitz oder Sitz innerhalb des
EWR;

24. "Master-AIF": jeder AIF, in den ein anderer AIF investiert oder Risiken
an ihm nach Ziff. 12 Ÿbernommen hat;

25. "EWR-Referenzstaat": der nach Kapitel XII Abschnitt A festgelegte
EWR-Mitgliedstaat;

26. "Nicht-EWR-AIF": ein AIF, der kein EWR-AIF ist;
27. "Nicht-EWR-AIFM": jeder AIFM, der kein EWR-AIFM ist;
28. "nicht bšrsennotiertes Unternehmen": ein Unternehmen, das seinen

Satzungssitz innerhalb des EWR hat und dessen Anteile im Sinne von
Art. 4 Abs. 1 Ziff. 14 der Richtlinie 2004/39/EG nicht zum Handel auf
einem regulierten Markt zugelassen sind;

29. "Mutterunternehmen": ein Mutterunternehmen im Sinne der Art. 1
und 2 der Richtlinie 83/349/EWG, fŸr in Liechtenstein ansŠssige Unter-
nehmen ein Mutterunternehmen nach den Rechnungslegungsvor-
schriften im 20. Titel des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR);

30. "Primebroker": ein Kreditinstitut, eine regulierte Wertpapierfirma oder
eine andere Einheit, die einer Regulierungsaufsicht und stŠndigen †ber-
wachung unterliegt und professionellen Anlegern Dienstleistungen
anbietet, in erster Linie, um als Gegenpartei GeschŠfte mit Finanzin-
strumenten zu finanzieren oder durchzufŸhren, und die mšglicherweise
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auch andere Dienstleistungen wie Clearing und Abwicklung von
GeschŠften, Verwahrungsdienstleistungen, Wertpapierleihe und indivi-
duell angepasste Technologien und Einrichtungen zur betrieblichen
UnterstŸtzung anbietet;

31. "professioneller Anleger": jeder Anleger, der im Sinne von Anhang II
der Richtlinie 2004/39/EG als ein professioneller Kunde angesehen wird
oder auf Antrag als professionelle Kunden behandelt werden kann;

32. "qualifizierte Beteiligung": eine direkte oder indirekte Beteiligung an
einem AIFM, die mindestens 10 % des Kapitals oder der Stimmrechte
entspricht oder die es ermšglicht, massgeblichen Einfluss auf die
GeschŠftsfŸhrung des AIFM, an dem die Beteiligung gehalten wird, zu
nehmen. FŸr die Feststellung der Stimmrechte sind die Art. 25, 26, 27
und 31 des Offenlegungsgesetzes anzuwenden;

33. "Arbeitnehmervertreter": Vertreter der Arbeitnehmer im Sinne von Art.
3 ff. des Mitwirkungsgesetzes;

34. "Privatanleger": jeder Anleger, der kein professioneller Anleger ist;
35. "Tochterunternehmen": ein Tochterunternehmen nach der Definition in

Art. 1 und 2 der Richtlinie 83/349/EWG, fŸr in Liechtenstein ansŠssige
Unternehmen ein Tochterunternehmen nach den Rechnungslegungs-
vorschriften im 20. Titel des PGR;

36. "Aufsichtsbehšrden": in Bezug auf:
a) Nicht-EWR-AIF die fŸr die Beaufsichtigung von AIF zustŠndigen

Behšrden eines Drittstaats;
b) Nicht-EWR-AIFM die fŸr die Beaufsichtigung von AIFM zustŠn-

digen Behšrden eines Drittstaats;
37. "Verbriefungszweckgesellschaften": Gesellschaften, deren einziger

Zweck die Verbriefung im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 der Verordnung (EG)
Nr. 24/2009 der EuropŠischen Zentralbank vom 19. Dezember 2008
Ÿber die Statistik Ÿber die Aktiva und Passiva von finanziellen Mantelka-
pitalgesellschaften, die VerbriefungsgeschŠfte betreiben (ABl. L 15 vom
20. Januar 2009, S. 1) nebst den zur ErfŸllung dieses Zwecks geeigneten
TŠtigkeiten ist;

38. "OGAW": Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach
Art. 3 Abs. 1 Ziff. 1 UCITSG, die nach Art. 8 Abs. 1 UCITSG oder den
Art. 5 der Richtlinie 2009/65/EG entsprechenden Vorschriften anderer
EWR-Mitgliedstaaten zugelassen sind;

39. "konstituierende Dokumente": die Vertragsbedingungen eines Invest-
mentfonds, die Satzung der Investmentgesellschaft, der Kommanditge-
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sellschaft oder KommanditŠrengesellschaft, der Treuhandvertrag einer
KollektivtreuhŠnderschaft, eine eventuell separate Beschreibung der
Anlagepolitik sowie Nebenabreden und Reglemente, die die Funktion
der vorgenannten Dokumente erfŸllen, und andere von der Regierung
mit Verordnung bestimmte Dokumente, in denen die Grundlagen des
AIF geregelt sind;

40. "Originator": das Rechtssubjekt, das im Sinne von Art. 1 Ziff. 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 24/2009 der EuropŠischen Zentralbank die Sicherheit
oder den Sicherheitenpool und/oder das Kreditrisiko der Sicherheit oder
des Sicherheitenpools auf die Verbriefungsstruktur ŸbertrŠgt;

41. "ESMA": die EuropŠische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehšrde
nach der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010;

42. "ESRB": der EuropŠische Ausschuss fŸr Systemrisiken nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1092/2010;

43. "Administration": rechtliche Dienstleistungen sowie Dienstleistungen
der Fondsbuchhaltung und Rechnungslegung, Kundenanfragen, Bewer-
tung und Preisfestsetzung der Anteile von AIF, einschliesslich Steuerer-
klŠrungen, †berwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften, FŸh-
rung eines Anlegerregisters, GewinnausschŸttung, Ausgabe und RŸck-
nahme von Anteilen, Kontraktabrechnungen, einschliesslich Versand
der Zertifikate, und FŸhrung von Aufzeichnungen.

2) Die Regierung kann mit Verordnung die Begriffe nach Abs. 1 nŠher
umschreiben sowie weitere in diesem Gesetz verwendete Begriffe defi-
nieren.

3) Im †brigen finden die Begriffsbestimmungen des anwendbaren
EWR-Rechts, insbesondere der Richtlinie 2011/61/EU, ergŠnzend Anwen-
dung.

4) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personen- und Funkti-
onsbezeichnungen sind Angehšrige des weiblichen und mŠnnlichen
Geschlechts zu verstehen.

Art. 5

Bezeichnung und Verantwortung des AIFM

1) FŸr jeden AIF, der in Liechtenstein verwaltet oder vertrieben wird,
muss ein AIFM die Verantwortung fŸr die Einhaltung der Bestimmungen
dieses Gesetzes Ÿbernehmen. In Bezug auf die Administration, den Vertrieb
und sonstige TŠtigkeiten nach Anhang I Ziff. 2 der Richtlinie 2011/61/EU
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kšnnen auch andere nach Kapitel IV dieses Gesetzes zugelassene Personen
die Verantwortung Ÿbernehmen; die Regierung bestimmt das NŠhere, ins-
besondere die Voraussetzungen, unter denen solche Personen als Auftrag-
nehmer des AIFM gelten, mit Verordnung.

2) Der AIFM kann:
a) eine von einem AIF oder im Namen des AIF bestellte juristische Person

sein, die aufgrund dieser Bestellung verantwortlich ist (externer AIFM);
oder

b) der AIF selbst sein, wenn die Verwaltung des AIF entscheidet, keinen
externen AIFM zu bestellen, und dies nach der Rechtsform des AIF
mšglich ist; in diesem Fall ist der AIF als AIFM zuzulassen.

3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten fŸr selbstverwaltete AIF die
Bestimmungen dieses Gesetzes fŸr AIFM mit der Massgabe entsprechend,
dass an die Stelle des AIFM die Organe des AIF treten.

B. RechtsformenB. Rechtsformen

1. Allgemeines1. Allgemeines

Art. 6

Grundsatz

1) Ein AIF mit Sitz in Liechtenstein kann die Vertragsform ("Invest-
mentfonds"), die Form der TreuhŠnderschaft ("KollektivtreuhŠnder-
schaft"), die Satzungsform ("Investmentgesellschaft") oder die Form einer
Personengesellschaft ("Anlage-Kommanditgesellschaft"; "Anlage-Kom-
manditŠrengesellschaft") haben.

2) Die Regierung kann mit Verordnung bestimmen, dass ein AIF mit
Sitz in Liechtenstein eine andere inlŠndische Rechtsform als die in Art.
6 bis 14 genannten Rechtsformen aufweisen kann, soweit der Zweck des
Gesetzes, insbesondere der Schutz der Anleger und das šffentliche Inter-
esse, nicht entgegen steht; die Verordnung legt zugleich fest, ob die Vor-
schriften dieses Gesetzes fŸr Investmentfonds, KollektivtreuhŠnder-
schaften, Investmentgesellschaften, Anlage-Kommanditgesellschaften oder
Anlage-KommanditŠrengesellschaften entsprechend gelten.12
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2. Investmentfonds2. Investmentfonds

Art. 7

Grundsatz

1) Ein Investmentfonds ist eine durch einen inhaltlich identischen Ver-
trag begrŸndete Rechtsbeziehung mehrerer Anleger zu einem AIFM und
einer Verwahrstelle zu Zwecken der Vermšgensanlage, Verwaltung und
Verwahrung fŸr Rechnung der Anleger in Form einer rechtlich separaten
Vermšgensmasse ("Fonds"), an der die Anleger beteiligt sind.

2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, richten sich
die RechtsverhŠltnisse zwischen den Anlegern und dem AIFM nach dem
Fondsvertrag und, soweit dort keine Regelungen getroffen sind, nach den
Bestimmungen des ABGB. Soweit dort keine Regelungen getroffen sind,
gelten die Bestimmungen des PGR Ÿber die TreuhŠnderschaft entspre-
chend.

3) Der Fondsvertrag hat Regelungen zu enthalten Ÿber:
a) die Anlagen, Anlagepolitik und AnlagebeschrŠnkungen;
b) die Bewertung, Ausgabe und RŸcknahme von Anteilen und deren Ver-

briefung, wobei sich der Wert des Anteils aus der Teilung des Wertes der
Vermšgenswerte des Investmentfonds oder Teilfonds durch die Anzahl
der in Verkehr gelangten Anteile ergibt;

c) die Bedingungen der AnteilsrŸcknahme oder -aussetzung;
d) die von den Anlegern direkt oder indirekt zu tragenden Kosten und Auf-

wendungen und wie sich diese berechnen;
e) die Informationen fŸr die Anleger;
f) die KŸndigung und den Verlust des Rechts zur Verwaltung des Invest-

mentfonds;
g) die Voraussetzungen fŸr VertragsŠnderungen sowie zur Abwicklung,

Verschmelzung und Spaltung des Investmentfonds; und
h) die Anteilsklassen und bei Einbindung des Investmentfonds in eine

Umbrella-Struktur die Bedingungen fŸr den Wechsel von einem vermš-
gens- und haftungsrechtlich getrennten Teilfonds zu einem anderen.

4) Die Regierung kann mit Verordnung weitere Anforderungen an den
Fondsvertrag festlegen, sofern dies zum Schutz der Anleger und des šffent-
lichen Interesses erforderlich ist.
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5) Der AIFM ist berechtigt, im eigenen Namen Ÿber die zum Invest-
mentfonds gehšrenden GegenstŠnde nach Massgabe dieses Gesetzes und
des Fondsvertrags zu verfŸgen und alle Rechte daraus auszuŸben; das Han-
deln fŸr den Investmentfonds muss erkennbar sein. Der Investmentfonds
haftet nicht fŸr Verbindlichkeiten des AIFM oder der Anleger. Zum Invest-
mentfonds gehšrt auch alles, was der AIFM aufgrund eines zum Invest-
mentfonds gehšrenden Rechts oder durch ein RechtsgeschŠft mit Bezug
zum Investmentfonds oder als Ersatz fŸr ein zum Investmentfonds gehš-
rendes Recht erwirbt.

6) Der AIFM kann sich wegen seiner AnsprŸche auf VergŸtung und
Aufwendungsersatz nur aus dem Investmentfonds befriedigen. Die Anleger
haften persšnlich nur bis zur Hšhe des Anlagebetrags.13

7) Soweit der AIF zulassungspflichtig ist, bedŸrfen der Fondsvertrag
und jede seiner €nderungen zu seiner Wirksamkeit der Genehmigung der
FMA. Der Fondsvertrag wird genehmigt, wenn er die Anforderungen nach
Abs. 3 bis 6 erfŸllt und der Schutz der Anleger und das šffentliche Interesse
nicht entgegen stehen. Die FMA kann MusterfondsvertrŠge genehmigen
oder zur VerfŸgung stellen, bei deren Verwendung der Fondsvertrag als
genehmigt gilt.

8) Der Investmentfonds ist nach seiner Autorisierung oder Zulassung
in das Handelsregister einzutragen. Die Eintragung ist jedoch keine Bedin-
gung fŸr die Entstehung des Investmentfonds und die Genehmigung des
Fondsvertrages durch die FMA. Die Regierung regelt das NŠhere Ÿber das
Eintragungsverfahren mit Verordnung.

3. KollektivtreuhŠnderschaft3. KollektivtreuhŠnderschaft

Art. 8

Grundsatz

1) Eine KollektivtreuhŠnderschaft ist das Eingehen einer inhaltlich iden-
tischen TreuhŠnderschaft mit einer Anzahl von Anlegern zu Zwecken der
Vermšgensanlage und Verwaltung fŸr Rechnung der Anleger, wobei die
einzelnen Anleger gemŠss ihrem Anteil an dieser TreuhŠnderschaft beteiligt
sind und nur bis zur Hšhe des Anlagebetrags persšnlich haften.

2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, richten sich
die RechtsverhŠltnisse zwischen den Anlegern und dem AIFM nach dem
Treuhandvertrag und, sofern dort keine Regelungen getroffen sind, nach
den Bestimmungen des PGR Ÿber die TreuhŠnderschaft. Soweit die konsti-
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tuierenden Dokumente nicht ausdrŸcklich etwas anderes festlegen, gilt nur
der AIFM als TreuhŠnder und nur dieser schliesst fŸr Rechnung des AIF
die massgeblichen RechtsgeschŠfte ab.

3) Der Treuhandvertrag hat Regelungen zu enthalten Ÿber:
a) die Anlagen, Anlagepolitik und AnlagebeschrŠnkungen;
b) die Bewertung, Ausgabe und RŸcknahme von Anteilen und deren Ver-

briefung, wobei sich der Wert des Anteils aus der Teilung des Wertes
der Vermšgenswerte der KollektivtreuhŠnderschaft oder des Teilfonds
durch die Anzahl der in Verkehr gelangten Anteile ergibt;

c) die Bedingungen der AnteilsrŸcknahme oder -aussetzung;
d) die von den Anlegern direkt oder indirekt zu tragenden Kosten und Auf-

wendungen und wie sich diese berechnen;
e) die Informationen fŸr die Anleger;
f) die KŸndigung und den Verlust des Rechts zur Verwaltung der Kollek-

tivtreuhŠnderschaft;
g) die Voraussetzungen fŸr €nderungen des Treuhandvertrags sowie zur

Abwicklung, Verschmelzung und Spaltung der KollektivtreuhŠnder-
schaft; und

h) die Anteilsklassen und bei Einbindung der KollektivtreuhŠnderschaft in
eine Umbrella-Struktur die Bedingungen fŸr den Wechsel von einem
vermšgens- und haftungsrechtlich getrennten Teilfonds zu einem
anderen.

4) Die Regierung kann mit Verordnung weitere Anforderungen an den
Treuhandvertrag festlegen, sofern dies zum Schutz der Anleger und des
šffentlichen Interesses erforderlich ist.

5) Soweit der AIF zulassungspflichtig ist, bedŸrfen der Treuhandvertrag
und jede seiner €nderungen zu seiner Wirksamkeit der Genehmigung der
FMA. Der Treuhandvertrag wird genehmigt, wenn er die Anforderungen
nach Abs. 3 und 4 erfŸllt und der Schutz der Anleger und das šffentliche
Interesse nicht entgegenstehen. Die FMA kann MustertreuhandvertrŠge
genehmigen oder zur VerfŸgung stellen, bei deren Verwendung der Treu-
handvertrag als genehmigt gilt.

6) Die KollektivtreuhŠnderschaft ist nach ihrer Autorisierung oder
Zulassung in das Handelsregister einzutragen. Die Eintragung ist jedoch
keine Bedingung fŸr die Entstehung der KollektivtreuhŠnderschaft oder die
Genehmigung des Treuhandvertrags durch die FMA. Die Regierung regelt
das NŠhere Ÿber das Eintragungsverfahren mit Verordnung.
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4. Investmentgesellschaft4. Investmentgesellschaft

Art. 9

Grundsatz

1) Die Investmentgesellschaft ist ein AIF in Form der Aktiengesellschaft,
der EuropŠischen Gesellschaft (SE), der Anstalt oder der Stiftung:
a) bei der die Haftung der Anleger als AktionŠre oder Beteiligte nach voll-

stŠndiger Einzahlung des Anlagebetrages auf dessen Hšhe beschrŠnkt
ist;

b) deren ausschliesslicher Zweck die Vermšgensanlage und Verwaltung fŸr
Rechnung der Anleger ist; und

c) deren Anteile bei Anlegern platziert werden.

2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, richten sich
die RechtsverhŠltnisse zwischen den Anlegern, der Investmentgesellschaft
und dem AIFM nach der Satzung der Investmentgesellschaft und, soweit
dort keine Regelungen getroffen sind, nach den Bestimmungen des PGR
Ÿber die Aktiengesellschaft, die Anstalt oder die Stiftung oder nach jenen
des SEG Ÿber die EuropŠische Gesellschaft.

3) Die Satzung hat Regelungen zu enthalten Ÿber:
a) die Anlagen, Anlagepolitik und AnlagebeschrŠnkungen;
b) die Bewertung, Ausgabe und RŸcknahme von Anlegeraktien und deren

Verbriefung, wobei sich der Wert der Anlegeraktie aus der Teilung des
Wertes der zu Anlagezwecken gehaltenen Vermšgenswerte der Invest-
mentgesellschaft oder des Teilfonds durch die Anzahl der in Verkehr
gelangten Anlegeraktien ergibt;

c) die Bedingungen der RŸcknahme oder Aussetzung fŸr die Anlegeraktien;
d) die von den Anlegern direkt oder indirekt zu tragenden Kosten und Auf-

wendungen und wie sich diese berechnen;
e) die Informationen fŸr die Anleger;
f) die KŸndigung und den Verlust des Rechts zur Verwaltung der Invest-

mentgesellschaft;
g) die Voraussetzungen fŸr SatzungsŠnderungen sowie zur Abwicklung,

Verschmelzung und Spaltung der Investmentgesellschaft;
h) die Anteilsklassen und bei Einbindung der Investmentgesellschaft in eine

Umbrella-Struktur die Bedingungen fŸr den Wechsel von einem vermš-
gens- und haftungsrechtlich getrennten Teilfonds zu einem anderen; und
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i) die Aufgaben und Funktionen der Gesellschaftsorgane bei der fremdver-
walteten Investmentgesellschaft.

4) Die Regierung kann mit Verordnung weitere Anforderungen an die
Satzung festlegen, sofern dies zum Schutz der Anleger und des šffentlichen
Interesses erforderlich ist.

5) Die Investmentgesellschaft kann durch ihre Organe (selbstverwaltete
Investmentgesellschaft) oder durch einen AIFM (fremdverwaltete Invest-
mentgesellschaft) verwaltet werden. Die Verwaltung der Investmentgesell-
schaft ist dem Interesse der Anleger verpflichtet.

6) Die Organe der Investmentgesellschaft kšnnen eingliedrig oder zwei-
gliedrig strukturiert sein. Im ersten Fall leitet und Ÿberwacht der Verwal-
tungsrat die GeschŠfte, im zweiten Fall leitet der Vorstand die GeschŠfte
und der Aufsichtsrat Ÿberwacht dessen GeschŠftsfŸhrung. Soweit die Sat-
zung und die Regierung mit Verordnung nichts anderes bestimmen, finden
auf die Bestellung und Zusammenarbeit der Gesellschaftsorgane die Bestim-
mungen dieses Gesetzes, des PGR und des SEG Anwendung; bei einer
zweigliedrigen Organstruktur finden ausschliesslich die Bestimmungen des
SEG sinngemŠss Anwendung.

7) Die Satzung muss angeben, ob und in welchem Umfang die Invest-
mentgesellschaft GrŸnder- und Anlegeranteile mit und ohne Stimmrecht
und mit oder ohne Recht zur Teilnahme an der Generalversammlung aus-
gibt sowie ob das eigene Vermšgen und das verwaltete Vermšgen getrennt
sind. Sind das eigene Vermšgen und das verwaltete Vermšgen getrennt, so
sind die Inhaber von Anlegeraktien bei Anstalten als Genussberechtigte zu
qualifizieren.

8) Sofern die Regierung mit Verordnung keine hšhere Mindestgrund-
kapitalausstattung festlegt, muss im Fall der Vermšgenstrennung mittels
der GrŸnderaktien ein Grundkapital von mindestens 50 000 Euro oder den
Gegenwert in Schweizer Franken gehalten werden. Die erforderliche Kapi-
talausstattung nach Art. 32 bleibt unberŸhrt. Die Entscheidung Ÿber die
Ausgabe neuer Anteile trifft bei eingliedriger Struktur der Verwaltungsrat
und bei zweigliedriger Struktur der Vorstand, jedoch in Bezug auf GrŸn-
deraktien die Generalversammlung, sofern dieses Gesetz, die Satzung oder
die Verordnung nichts anderes bestimmen.

9) Eine Investmentgesellschaft nach diesem Artikel hat in ihrer Firma die
Bezeichnung "Investmentgesellschaft" oder eine alternative Rechtsformbe-
zeichnung nach Art. 27 Abs. 2 Bst. c zu fŸhren.
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10) Eine Investmentgesellschaft kann von einem AIFM fremdverwaltet
oder von ihren Organen selbstverwaltet werden. Soweit dieses Gesetz
nichts anderes bestimmt, gelten fŸr selbstverwaltete Investmentgesell-
schaften die Vorschriften fŸr AIF und AIFM sinngemŠss mit der Massgabe,
dass die Pflichten von AIF und AIFM von den Organen der Investmentge-
sellschaft zu erfŸllen sind.

11) Soweit der AIF zulassungspflichtig ist, bedŸrfen die Satzung und
jede ihrer €nderungen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der FMA.
Die Satzung wird genehmigt, wenn sie die Anforderungen nach Abs. 3 bis
10 erfŸllt und der Schutz der Anleger und das šffentliche Interesse nicht
entgegen stehen. Die FMA kann Mustersatzungen genehmigen oder zur
VerfŸgung stellen, bei deren Verwendung die Satzung als genehmigt gilt.

12) Die Investmentgesellschaft entsteht durch Eintragung in das Han-
delsregister. Vor der Eintragung gelten die Vorschriften des PGR Ÿber die
einfache Gesellschaft mit der Massgabe, dass eine Haftung der Anleger aus-
geschlossen ist. Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

5. Anlage-Kommanditgesellschaft5. Anlage-Kommanditgesellschaft

Art. 10

Grundsatz

1) Die Anlage-Kommanditgesellschaft ist ein AIF in Form einer Per-
sonengesellschaft oder einer juristischen Person, bei der die Haftung der
Anleger als KommanditŠre nach vollstŠndiger Einzahlung des Anlagebe-
trags auf dessen Hšhe beschrŠnkt ist und deren ausschliesslicher Zweck die
Vermšgensanlage und Verwaltung fŸr Rechnung der Anleger ist.

2) Soweit in diesem Gesetz und den darauf gestŸtzten Verordnungen
nichts anderes bestimmt ist, richten sich die RechtsverhŠltnisse der Anlage-
Kommanditgesellschaft nach dem Gesellschaftsvertrag der Anlage-Kom-
manditgesellschaft und, soweit dort keine Regelungen getroffen sind, nach
den Bestimmungen des PGR Ÿber die Kommanditgesellschaft.

3) Aufgehoben14

4) Die Anlage-Kommanditgesellschaft kann als selbstverwaltete Kom-
manditgesellschaft durch ihren KomplementŠr (unbeschrŠnkt haftendes
Mitglied) oder einen dazu bestellten KommanditŠr oder als fremdverwaltete
Kommanditgesellschaft durch einen AIFM verwaltet werden. Die Verwal-
tung der Anlage-Kommanditgesellschaft ist dem Interesse der Anleger ver-
pflichtet.

951.32 AIFMG

18 Fassung: 01.10.2016

Vorwort
Gesetze und 

Verordnungen Praxishilfen KontakteFMA-Richtlinien
FMA-Mitteilungen und 

WegleitungenÜberblick



26
6

26
7

5) Ein AIFM haftet bei einer fremdverwalteten Anlage-Kommanditge-
sellschaft in gleicher Weise wie bei der fremdverwalteten Investmentge-
sellschaft. Ein zugelassener AIFM kann fŸr mehrere Anlage-Kommandit-
gesellschaften, sonstige AIF oder bestimmte Organismen fŸr gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren gleichzeitig tŠtig sein.

6) Die Anleger als KommanditŠre sind von der GeschŠftsfŸhrung ausge-
schlossen, sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt ist. Sind
die Anleger nicht mit der Verwaltung betraut, sind sie in Abweichung von
Art. 740 PGR zwingend von der Vertretung der Kommanditgesellschaft
ausgeschlossen und unterliegen keiner Treuepflicht.

7) Die Anlage-Kommanditgesellschaft fŸhrt ein Register der Anleger als
KommanditŠre. Dieses Register bzw. die IdentitŠt der Anleger sind nicht
dem Handelsregister anzumelden.

8) Die gesamte auf die Anleger als KommanditŠre entfallende Kom-
manditsumme ist im Handelsregister einzutragen. FŸr Anlage-Komman-
ditgesellschaften des offenen Typs genŸgt die Angabe eines Mindest- und
Hšchstbetrags.

9) Die Regierung regelt das Verfahren Ÿber den Ausschluss von Anle-
gern aus der Gesellschaft mit Verordnung. Wird die Anlage-Kommandit-
gesellschaft an Privatanleger vertrieben, kšnnen Anleger nur aus wichtigem
Grund ausgeschlossen werden.

10) Die Anlage-Kommanditgesellschaft haftet nicht fŸr die Verbindlich-
keiten des AIFM oder der Anleger.

Art. 11

Gesellschaftsvertrag

1) Der Gesellschaftsvertrag hat insbesondere Regelungen zu enthalten
Ÿber:
a) die Firma und den Sitz der Anlage-Kommanditgesellschaft und der Kom-

plementŠre;
b) den Betrag des Kommanditkapitals bzw. im Fall der Anlage-Komman-

ditgesellschaft des offenen Typs den Mindest- und Hšchstbetrag des
Kommanditkapitals sowie die Voraussetzungen, unter denen der Beitritt
und das Ausscheiden von KommanditŠren erfolgt;

c) die Dauer der Gesellschaft;
d) die FŸhrung eines Registers der KommanditŠre;
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e) die Delegation der GeschŠftsfŸhrung;
f) die †bertragbarkeit des Kommanditanteils;
g) die Rechte und Pflichten, insbesondere die Einlagepflichten der Kom-

manditŠre;
h) die Eigenschaft als Personengesellschaft oder juristische Person;
i) die Anlagen, die Anlagepolitik und die AnlagebeschrŠnkungen;
k) die Bewertung, Ausgabe und RŸcknahme von Anteilen und deren Ver-

briefung, wobei sich der Wert des Anteils aus der Teilung des Wertes
der zu Anlagezwecken gehaltenen Vermšgenswerte der Kommanditge-
sellschaft oder der massgeblichen Anteilsklasse durch die Anzahl der in
Verkehr gelangten Anteile ergibt;

l) die Bedingungen der AnteilsrŸcknahme oder -aussetzung;
m) die von den Anlegern direkt oder indirekt zu tragenden Kosten und Auf-

wendungen und wie sich diese berechnen;
n) die VergŸtung des AIFM und/oder des zur Verwaltung bestellten Kom-

plementŠrs oder KommanditŠrs;
o) die Informationen fŸr die Anleger;
p) die KŸndigung und den Verlust des Rechts zur Verwaltung der Kom-

manditgesellschaft bzw. die Voraussetzungen fŸr die Bestellung und
Abberufung der zur Verwaltung bestimmten Personen;

q) die Voraussetzungen fŸr VertragsŠnderungen sowie die Abwicklung,
Verschmelzung und Spaltung der Kommanditgesellschaft;

r) die Anteilsklassen und bei Einbindung der Kommanditgesellschaft in eine
Umbrella-Struktur die Bedingungen fŸr den Wechsel von einem vermš-
gens- und haftungsrechtlich getrennten Teilfonds zu einem anderen;

s) im Fall der selbstverwalteten Anlage-Kommanditgesellschaft die Per-
sonen (KomplementŠr oder KommanditŠr), die Aufgaben des AIFM
wahrnehmen.

2) Die Regierung kann mit Verordnung weitere Anforderungen an den
Gesellschaftsvertrag festlegen, sofern dies zum Schutz der Anleger und des
šffentlichen Interesses erforderlich ist.15

3) Soweit der AIF zulassungspflichtig ist, bedŸrfen der Gesellschaftsver-
trag und jede seiner €nderungen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung
der FMA. Der Gesellschaftsvertrag wird genehmigt, wenn er die Anforde-
rungen nach Abs. 1 und 2 erfŸllt und der Schutz der Anleger und das šffent-
liche Interesse nicht entgegenstehen. Die FMA kann Mustergesellschafts-
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vertrŠge genehmigen oder zur VerfŸgung stellen, bei deren Verwendung der
Gesellschaftsvertrag als genehmigt gilt.16

Art. 12

KomplementŠr und KommanditŠr

1) KomplementŠre kšnnen eine oder mehrere in- oder auslŠndische
natŸrliche oder juristische Personen sein.

2) Selbstverwaltete Anlage-Kommanditgesellschaften mŸssen im Zeit-
punkt der Antragstellung und jederzeit danach Ÿber ein einbezahltes
Kapital verfŸgen, das im Zeitpunkt der Antragstellung einem Betrag von
mindestens 300 000 Euro oder dem Gegenwert in Schweizer Franken ent-
spricht. Der zur Verwaltung bestellte KomplementŠr oder KommanditŠr
hat eine Einlage einzubringen, die dem Betrag von mindestens 50 000 Euro
oder dem Gegenwert in Schweizer Franken entspricht. Ist eine Anlage-
Kommanditgesellschaft eine juristische Person, kann der KomplementŠr
zusŠtzlich auch Kommanditanteile besitzen.

Art. 13

Entstehung der Anlage-Kommanditgesellschaft

1) Die Anlage-Kommanditgesellschaft muss ihren Sitz in Liechtenstein
haben.

2) Die KommanditŠre, mit Ausnahme eines allenfalls zur Verwaltung
bestellten KommanditŠrs, sind nicht in das Handelsregister einzutragen.

3) Die Anlage-Kommanditgesellschaft entsteht durch Eintragung in das
Handelsregister. Vor der Eintragung gelten die Vorschriften des PGR Ÿber
die einfache Gesellschaft mit der Massgabe, dass eine Haftung der Anleger
ausgeschlossen ist.

4) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

6. Anlage-KommanditŠrengesellschaft6. Anlage-KommanditŠrengesellschaft

Art. 14

Grundsatz

1) Die Anlage-KommanditŠrengesellschaft ist ein AIF in Form einer
Personengesellschaft oder einer juristischen Person, bei der die Haftung der
Anleger als KommanditŠre nach vollstŠndiger Einzahlung des Anlagebe-
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trages auf dessen Hšhe beschrŠnkt ist und deren ausschliesslicher Zweck
die Vermšgensanlage und Verwaltung fŸr Rechnung der Anleger sind. Im
Unterschied zur Anlage-Kommanditgesellschaft hat die Anlage-Komman-
ditŠrengesellschaft keinen unbeschrŠnkt haftenden KomplementŠr.

2) Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, gelten fŸr die Anlage-
KommanditŠrengesellschaft die Art. 10 Abs. 2 bis 10 sowie Art. 11 bis 13
Ÿber die Anlage-Kommanditgesellschaft sinngemŠss.17

3) Bei selbstverwalteten Anlage-KommanditŠrengesellschaften ist im
Gesellschaftsvertrag ein anlageverwaltender KommanditŠr zu bestimmen.
Dieser ist im Handelsregister einzutragen und hat eine Kommanditeinlage
zu erbringen, welche mindestens 50 000 Euro oder dem Gegenwert in
Schweizer Franken entspricht. Die nicht zur Verwaltung bestellten Kom-
manditŠre sind von der Vertretung der Anlage-KommanditŠrengesellschaft
ausgeschlossen und unterliegen keiner Treuepflicht. Mit Ausnahme der
Haftungsbegrenzung auf seine Kommanditsumme gelten fŸr den zur Ver-
waltung bestellten KommanditŠr der Anlage-KommanditŠrengesellschaft
dieselben Regeln wie fŸr den KomplementŠr der Anlage-Kommanditgesell-
schaft.

C. WertpapiereigenschaftC. Wertpapiereigenschaft

Art. 15

Grundsatz

Anteile eines AIF sind Ÿbertragbare Wertpapiere, sofern die Anteile
nach den konstituierenden Dokumenten des AIF standardisiert ausgestaltet
und handelbar sind und deren †bertragbarkeit nicht beschrŠnkt ist.

II. Autorisierung und Zulassung von AIF in LiechtensteinII. Autorisierung und Zulassung von AIF in Liechtenstein

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 16

Autorisierungs- oder Zulassungspflicht

1) Ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein hat einen von ihm verwalteten
EWR-AIF nach Massgabe der Art. 17 bis 20 der FMA anzuzeigen und von
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ihr autorisieren zu lassen, wenn er die Anteile des EWR-AIF in Liechten-
stein:
a) ausschliesslich an professionelle Anleger vertreiben mšchte; oder
b) an professionelle Anleger und Privatanleger vertreiben mšchte und keine

Zulassungspflicht nach Abs. 2 besteht.

1a) FŸr die Verwaltung von AIF ohne Vertrieb gilt Abs. 1 entspre-
chend.18

2) Ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein hat bei der FMA die Zulassung
eines von ihm verwalteten EWR-AIF nach Massgabe von Art. 21 bis 25 zu
beantragen, wenn er die Anteile des EWR-AIF in Liechtenstein an Privat-
anleger vertreiben mšchte und:19

a) es sich um einen hebelfinanzierten EWR-AIF nach Kapitel VI Abschnitt
B handelt;

b) der Schutz der Anleger und des šffentlichen Interesses eine Zulassung
erfordert; die Regierung bestimmt die FŠlle, in denen eine Zulassung
erforderlich ist, mit Verordnung; oder

c) die Anlagestrategie des EWR-AIF, soweit Art. 92 zur Anwendung
gelangt, keinem von der Regierung bestimmten Fondstypen nach Art. 91
entspricht.20

3) Ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein kann bei der FMA nach Massgabe
der Art. 21 bis 25 die Zulassung eines von ihm verwalteten EWR-AIF bean-
tragen, insbesondere um in Drittstaaten eine Vertriebszulassung zu erlangen
oder um die Anlagebestimmungen bestimmter professioneller Anleger zu
erfŸllen.

4) Mit der Zulassung nach Abs. 2 und 3 ist das Recht zum Vertrieb
von AIF an professionelle Anleger und Privatanleger in Liechtenstein ver-
bunden.

5) Ist der EWR-AIF ein Feeder-AIF, richten sich die Autorisierungs-
und Zulassungspflicht und das Vertriebsrecht nur nach diesem Kapitel,
wenn auch der Master-AIF ein EWR-AIF ist, der von einem AIFM mit Sitz
und Zulassung in Liechtenstein verwaltet wird. Andernfalls gelten die Art.
126 bis 128.

6) Die FMA teilt der EFTA-†berwachungsbehšrde die Anforderungen
an den Vertrieb von AIF an Privatanleger in Liechtenstein mit.
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B. Autorisierte AIFB. Autorisierte AIF

Art. 17

Vertriebsanzeige

1) Der AIFM hat der FMA eine Anzeige fŸr jeden EWR-AIF, den er
zu vertreiben beabsichtigt, in elektronischer Form in deutscher, englischer
oder einer anderen von der FMA anerkannten Sprache vorzulegen.

2) Die Vertriebsanzeige nach Abs. 1 muss insbesondere enthalten:
a) einen GeschŠftsplan mit Angaben zum AIF und dessen Sitz;
b) die konstituierenden Dokumente des AIF;
c) die Nachweise Ÿber die Bestellung der Verwahrstelle und des Wirt-

schaftsprŸfers;
d) eine Beschreibung des AIF oder die Ÿber den AIF verfŸgbaren Anleger-

informationen;
e) bei Feeder-AIF den Sitz des Master-AIF;
f) die Vertriebsinformationen fŸr Anleger nach Art. 105 Abs. 1, sofern diese

nicht schon nach Bst. d beigefŸgt wurden;
g) eine ErklŠrung der GeschŠftsleitung des AIFM, dass die Vorschriften der

Richtlinie 2011/61/EU vollumfŠnglich eingehalten wurden.

3) Soweit beabsichtigt ist, die Anteile des AIF ausschliesslich an profes-
sionelle Anleger zu vertreiben, ist der Anzeige zusŠtzlich zu den Angaben
nach Abs. 2 eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Verhinderung eines
Vertriebs von AIF an Privatanleger beizufŸgen, die auch den RŸckgriff auf
vom AIFM unabhŠngige Unternehmen berŸcksichtigt.

4) Soweit beabsichtigt ist, die Anteile des AIF auch an Privatanleger zu
vertreiben, und die Anforderungen an eine Privatplatzierung nicht erfŸllt
sind, ist der Anzeige zusŠtzlich zu den Angaben nach Abs. 2 beizufŸgen:
a) eine rechtsverbindliche ErklŠrung der GeschŠftsleitung des AIFM, dass:

1. in Bezug auf den autorisierten AIF keine Zulassungspflicht nach Art.
16 Abs. 2 besteht;

2. fŸr den AIF regelmŠssig ein Prospekt, eine aktuelle "wesentliche
Anlegerinformation" sowie Jahres- und Halbjahresberichte erstellt
und in Liechtenstein zugŠnglich gemacht werden;

b) ein Prospekt mit Vertriebsinformationen fŸr Anleger, sofern diese nicht
schon nach Abs. 2 Bst. d beigefŸgt wurden;
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c) eine "wesentliche Anlegerinformation" zur Anlagestrategie des AIF.

5) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbesondere
Ÿber:
a) die Anforderungen an die Erstellung, Aktualisierung und Veršffentli-

chung:
1. des Prospekts nach Abs. 4 Bst. b; vorbehalten bleiben die Bestim-

mungen des Wertpapierprospektgesetzes und Anhang XV der Ver-
ordnung (EG) Nr. 809/2004;

2. der "wesentlichen Anlegerinformation" nach Abs. 4 Bst. c;
3. des Halbjahres- und Jahresberichts nach Abs. 4 Bst. a Ziff. 2;

b) die Voraussetzungen, unter denen eine Privatplatzierung gegeben ist und
diese erfolgen darf.

Art. 18

PrŸfung durch die FMA

1) Die FMA prŸft nach vollstŠndigem Eingang der Unterlagen nach Art.
17 ausschliesslich, ob der AIFM die Vorschriften der Richtlinie 2011/61/EU
einhŠlt. Bei einem Verstoss gegen die Bestimmungen der Richtlinie 2011/
61/EU untersagt die FMA den Vertrieb.

2) Werden die Anteile des AIF auch an Privatanleger vertrieben, kann
die FMA den Vertrieb an Privatanleger zudem untersagen bei:
a) begrŸndetem Verdacht eines Verstosses gegen andere gesetzliche Bestim-

mungen; oder
b) Vorliegen von UmstŠnden, die den Ruf des Finanzplatzes oder die

FinanzstabilitŠt als gefŠhrdet erscheinen lassen.

3) Wird der Vertrieb nicht sofort untersagt, schliesst dies die spŠtere
Untersagung des Vertriebs an professionelle Anleger oder Privatanleger
nach Zugang der Autorisierung nach Art. 19 nicht aus.

Art. 19

Autorisierung durch die FMA

1) Die FMA Ÿbermittelt dem AIFM binnen einer Frist von hšchstens 20
Arbeitstagen nach Eingang der vollstŠndigen Anzeige eine Autorisierung.21

2) Aufgehoben22
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3) Mit der Autorisierung bestŠtigt die FMA, dass der AIFM alle fŸr die
Anzeige notwendigen Unterlagen eingereicht hat und nach Kenntnis der
FMA die Vorschriften der Richtlinie 2011/61/EU eingehalten sind.

4) Jede Untersagung des Vertriebs nach Art. 18 Abs. 1 und 2 ist schrift-
lich zu begrŸnden. FŸr den Erlass einer beschwerdefŠhigen VerfŸgung kann
die FMA zusŠtzliche GebŸhren erheben.23

5) Mit Zugang der Autorisierung darf der AIFM mit dem Vertrieb des
AIF in Liechtenstein beginnen.

6) Auf das Erlšschen und den Entzug der Autorisierung finden die Art.
50 bis 52 sinngemŠss Anwendung.24

7) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung. Sie kann insbeson-
dere festlegen:
a) ein Mindestvermšgen mit einem Gegenwert von bis zu 10 Millionen Euro

oder den entsprechenden Gegenwert in Schweizer Franken;
b) die Frist, innert welcher dieses Mindestvermšgen erreicht werden muss.

Art. 20

Anzeigepflicht bei wesentlichen €nderungen

1) Wesentliche €nderungen der nach Art. 17 Abs. 2 und 4 Ÿbermittelten
Angaben teilt der AIFM der FMA mindestens einen Monat vor Durch-
fŸhrung der €nderung oder unverzŸglich nach Eintreten einer ungeplanten
€nderung schriftlich mit.

2) Bei einem Verstoss gegen die Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/
EU untersagt die FMA die €nderung. Werden die Anteile des AIF auch
an Privatanleger vertrieben, kann die FMA den Vertrieb an Privatanleger
zudem untersagen bei:
a) begrŸndetem Verdacht eines Verstosses gegen andere gesetzliche Bestim-

mungen; oder
b) Vorliegen von UmstŠnden, die den Ruf des Finanzplatzes oder die

FinanzstabilitŠt als gefŠhrdet erscheinen lassen.

3) Die Regierung kann das NŠhere, insbesondere die FŠlle, in denen eine
wesentliche €nderung im Sinne des Abs. 1 vorliegt, mit Verordnung regeln.
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C. Zulassungspflichtige AIFC. Zulassungspflichtige AIF

Art. 21

Zulassungsvoraussetzungen

1) Die FMA erteilt einem AIF die Zulassung nach vorheriger Genehmi-
gung:
a) des Antrags des zugelassenen AIFM oder des selbstverwalteten AIF, den

AIF zu verwalten;
b) der Bestellung der Verwahrstelle und des WirtschaftsprŸfers; und
c) der konstituierenden Dokumente.

2) Die FMA verweigert die Zulassung, wenn:
a) der AIF aus rechtlichen GrŸnden, insbesondere aufgrund einer Bestim-

mung seiner konstituierenden Dokumente, seine Anteile in Liechten-
stein nicht vertreiben darf;

b) die GeschŠftsleiter oder andere verantwortliche Personen der Verwahr-
stelle nicht Ÿber ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art des zu ver-
waltenden AIF verfŸgen;

c) der AIFM nicht als AIFM fŸr die Art des zu verwaltenden AIF zuge-
lassen ist;

d) UmstŠnde vorliegen, die darauf schliessen lassen, dass die nach Art. 95
von der FMA festgesetzten Risikolimits voraussichtlich Ÿberschritten
werden, oder der AIFM unzureichende Massnahmen zur Einhaltung der
Risikolimits trifft;

e) der fŸr den AIF zustŠndige WirtschaftsprŸfer nicht Ÿber ausreichende
Erfahrung in Bezug auf die Art des zu prŸfenden AIF verfŸgt.

3) Bei grenzŸberschreitender TŠtigkeit nach Kapitel XI und XII ist es
nicht erforderlich, dass der AIF von einem AIFM mit Sitz oder GeschŠfts-
tŠtigkeit in Liechtenstein verwaltet wird.

4) Die Regierung kann mit Verordnung fŸr bestimmte Arten von AIF
festlegen:
a) ein Mindestvermšgen mit einem Gegenwert von bis zu 10 Millionen Euro

oder den entsprechenden Gegenwert in Schweizer Franken;
b) die Frist, innert welcher dieses Mindestvermšgen erreicht werden muss.
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Art. 22

Zulassungsantrag

1) Der Antrag auf Erteilung einer Zulassung eines AIF ist vom AIFM
oder vom selbstverwalteten AIF bei der FMA einzureichen.

2) Der Zulassungsantrag muss insbesondere enthalten:
a) einen GeschŠftsplan mit Angaben zum AIF und dessen Sitz;
b) die konstituierenden Dokumente des AIF;
c) die Nachweise Ÿber die Bestellung der Verwahrstelle und des Wirt-

schaftsprŸfers;
d) eine Beschreibung des AIF oder die Ÿber den AIF verfŸgbaren Anleger-

informationen;
e) bei Feeder-AIF den Sitz des Master-AIF;
f) die Vertriebsinformationen fŸr Anleger nach Art. 105 Abs. 1, sofern diese

nicht schon nach Bst. d beigefŸgt wurden;
g) eine ErklŠrung der GeschŠftsleitung des AIFM, dass die gesetzlichen

Vorschriften eingehalten wurden.

3) Soweit beabsichtigt ist, die Anteile des EWR-AIF ausschliesslich an
professionelle Anleger zu vertreiben, ist dem Zulassungsantrag zusŠtzlich
zu den Angaben nach Abs. 2 eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Ver-
hinderung eines Vertriebs von AIF an Privatanleger beizufŸgen, die auch
den RŸckgriff auf vom AIFM unabhŠngige Unternehmen berŸcksichtigt.

4) Soweit beabsichtigt ist, die Anteile des EWR-AIF auch an Privatan-
leger zu vertreiben, und die Anforderungen an eine Privatplatzierung nicht
erfŸllt sind, ist der Anzeige zusŠtzlich zu den Angaben nach Abs. 2 beizu-
fŸgen:
a) eine rechtsverbindliche ErklŠrung der GeschŠftsleitung des AIFM, dass

fŸr den AIF regelmŠssig ein Prospekt, eine aktuelle "wesentliche Anle-
gerinformation" sowie Jahres- und Halbjahresberichte erstellt und in
Liechtenstein zugŠnglich gemacht werden;

b) ein Prospekt mit Vertriebsinformationen fŸr Anleger, sofern diese nicht
schon nach Abs. 2 Bst. d beigefŸgt wurden;

c) eine "wesentliche Anlegerinformation" zur Anlagestrategie des AIF.

5) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbesondere
Ÿber:
a) die Form und den Inhalt des Antrags nach Abs. 1;
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b) die Anforderungen an die Erstellung, Aktualisierung und Veršffentli-
chung:
1. des Prospekts nach Abs. 4 Bst. b; vorbehalten bleiben die Bestim-

mungen des Wertpapierprospektgesetzes;
2. der "wesentlichen Anlegerinformation" nach Abs. 4 Bst. c;
3. des Halbjahres- und Jahresberichts nach Abs. 4 Bst. a;

c) die Voraussetzungen, unter denen eine Privatplatzierung gegeben ist und
diese erfolgen darf.

Art. 23

PrŸfung durch die FMA

Die FMA prŸft nach vollstŠndigem Eingang der Unterlagen nach Art.
22, ob aufgrund der ihr vorliegenden Informationen gegen Vorschriften
dieses Gesetzes verstossen wird.

Art. 24

Verfahren vor der FMA

1) Die FMA Ÿbermittelt dem AIFM binnen drei Arbeitstagen nach Ein-
gang des vollstŠndigen Antrags eine EingangsbestŠtigung.

2) Die FMA hat innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang der voll-
stŠndigen Unterlagen Ÿber den Antrag zu entscheiden. Die FMA kann die
Frist auf hšchstens zwei Monate verlŠngern.25

3) FŸr hebelfinanzierte AIF ist der Fristlauf nach Abs. 2 fŸr die Dauer
der Konsultation mit der ESMA und Aufsichtsbehšrden anderer EWR-
Mitgliedstaaten nach Art. 95 gehemmt. Die FMA hat:
a) die Konsultation gleichzeitig mit der Versendung der EingangsbestŠti-

gung nach Abs. 1 einzuleiten; und
b) den AIFM unmittelbar nach Erhalt der Stellungnahmen Ÿber das

Ergebnis der Konsultation zu informieren.

4) Jede FristverlŠngerung, Ablehnung oder EinschrŠnkung der Zulas-
sung ist schriftlich zu begrŸnden. FŸr den Erlass einer beschwerdefŠhigen
VerfŸgung kann die FMA zusŠtzliche GebŸhren erheben.

5) Mit Eingang der Zulassung beim AIFM darf der AIFM entsprechend
dem zugelassenen Umfang mit dem Vertrieb des AIF in Liechtenstein
beginnen.
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6) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbesondere
Ÿber:
a) die EingangsbestŠtigung nach Abs. 1;
b) die GrŸnde fŸr eine FristverlŠngerung nach Abs. 2.

Art. 25

€nderungen

1) FŸr das Verfahren zur €nderung der konstituierenden Dokumente
eines zugelassenen AIF gelten die Art. 21 bis 24 entsprechend.

2) Der Wechsel des AIFM, des Administrators, des Risikomanagers und
der Verwahrstelle bedŸrfen der Genehmigung der FMA auch dann, wenn
damit keine €nderung der konstituierenden Dokumente verbunden ist. Das
NŠhere bestimmt sich nach Art. 33.

3) Der AIFM hat der FMA den Wechsel des WirtschaftsprŸfers des AIF,
eines GeschŠftsleiters des AIFM sowie der Wechsel eines Verwaltungsrats
bzw. eines Aufsichtsrats des AIFM anzuzeigen. Zusammen mit der Anzeige
sind Name, Adresse und Eignungsnachweise fŸr den neuen Wirtschafts-
prŸfer, den neuen GeschŠftsleiter oder das Mitglied des Verwaltungsrats
mitzuteilen.

4) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

Art. 2626

Erlšschen und Entzug der Zulassung

Auf das Erlšschen und den Entzug der Zulassung des AIF finden die
Art. 50 bis 52 sinngemŠss Anwendung.

D. Name des AIFD. Name des AIF

Art. 27

Grundsatz

1) Der Name eines AIF darf nicht zu Verwechslungen und TŠuschungen
Anlass geben. LŠsst der Name auf eine bestimmte Anlagestrategie
schliessen, ist diese Ÿberwiegend umzusetzen.

2) Sofern der Anlegerschutz und das šffentliche Interesse nicht ent-
gegenstehen, ist ein AIF berechtigt, seinem Namen eine Bezeichnung der
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Rechtsform oder eine der im Folgenden genannten Bezeichnungen oder
AbkŸrzungen beizufŸgen:
a) beim Investmentfonds: "common contractual fund", "CCF", "C.C.F.",

"fonds commun de placement", "FCP" oder "F.C.P.";
b) bei der KollektivtreuhŠnderschaft: "Anlagefonds", "unit trust", "autho-

rized unit trust" oder "AUT";
c) bei der Investmentgesellschaft:

1. mit variablem Kapital: "open-ended investment company", "OEIC",
"sociŽtŽ d`investissement ˆ capital variable" oder "SICAV";

2. mit fixem Kapital: "closed-ended investment company", "CEIC",
"sociŽtŽ d`investissement ˆ capital fix" oder "SICAF";

d) bei der Anlage-Kommanditgesellschaft: "Anlage-KG", "limited part-
nership" oder "L.P.", "sociŽtŽ en commandite de placements collectives"
oder "SCPC";

e) bei der Anlage-KommanditŠrengesellschaft: "Anlage-KommanditŠ-
renG", "limited liability partnership" oder "LLP";27

f) eine andere von der Regierung mit Verordnung bestimmte Bezeichnung
oder AbkŸrzung.

3) Wird der Name eines AIF, einschliesslich der Bezeichnung oder
AbkŸrzung, geŠndert, so sind auch die konstituierenden Dokumente anzu-
passen. Solche €nderungen sind der FMA anzuzeigen.

4) Andere als AIFM oder AIF dŸrfen keine Bezeichnungen verwenden,
die auf die TŠtigkeit eines AIFM oder eines AIF schliessen lassen.

5) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

III. Zulassung und Pflichten von AIFMIII. Zulassung und Pflichten von AIFM

A. Zulassung von AIFMA. Zulassung von AIFM

Art. 28

Zulassungspflicht und anwendbares Recht

1) Ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein bedarf zur AusŸbung seiner
GeschŠftstŠtigkeit der Zulassung durch die FMA. Vorbehalten bleiben die
Bestimmungen zur grenzŸberschreitenden TŠtigkeit nach Kapitel XI und
XII.
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2) Banken, Wertpapierfirmen und Vermšgensverwaltungsgesellschaften
bedŸrfen fŸr Wertpapierdienstleistungen, die sie im Auftrag von AIFM
fŸr AIF erbringen, insbesondere die individuelle Portfolioverwaltung, keine
Zulassung nach Abs. 1. Sie dŸrfen nur dann Anteile an AIF innerhalb des
EWR anbieten oder platzieren, wenn die Anteile nach Kapitel XI und XII
dieses Gesetzes oder nach den dem Kapitel VI der Richtlinie 2011/61/EU
entsprechenden Vorschriften anderer EWR-Mitgliedstaaten innerhalb des
EWR vertrieben werden dŸrfen.

Art. 29

Umfang der Zulassung

1) Die Zulassung als AIFM gilt in allen EWR-Mitgliedstaaten und
berechtigt den AIFM nach Massgabe der Vorschriften von Kapitel XI und
XII innerhalb des EWR zur Verwaltung und zum Vertrieb von AIF.

2) Die Zulassung kann zusŠtzlich zur Anlageverwaltung und zum Ver-
trieb im Rahmen der kollektiven Verwaltung eines AIF umfassen:
a) die Administration;
b) TŠtigkeiten im Zusammenhang mit den Vermšgenswerten des AIF, wor-

unter Dienstleistungen, die zur ErfŸllung der treuhŠnderischen Pflichten
des AIFM erforderlich sind, insbesondere das Facility Management, die
Immobilienverwaltung, die Beratung von Unternehmen Ÿber die Kapi-
talstruktur, die industrielle Strategie und damit verbundene Fragen,
Beratungs- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und
dem Erwerb von Unternehmen sowie weitere Dienstleistungen in Ver-
bindung mit der Verwaltung der AIF und der Unternehmen und anderer
Vermšgenswerte, in die fŸr Rechnung des AIF investiert wurde, fallen.

3) ZusŠtzlich zur Verwaltung von AIF kann die FMA dem AIFM eine
Zulassung fŸr die Erbringung folgender Dienstleistungen erteilen:
a) individuelle Verwaltung einzelner Portfolios mit einem Ermessensspiel-

raum im Rahmen eines Mandats der Anleger;
b) soweit die Zulassung Dienstleistungen nach Bst. a umfasst:

1. die Anlageberatung;
2. die Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug auf die Anteile

von Organismen fŸr gemeinsame Anlagen; und
3. in FŠllen, in denen der AIFM sonstige Organismen fŸr gemeinsame

Anlagen verwaltet, die Annahme und †bermittlung von AuftrŠgen,
die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben; und
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c) die Verwaltung von OGAW unter den im UCITSG nŠher bestimmten
Voraussetzungen.

4) Der AIFM muss von den TŠtigkeiten der Anlageverwaltung zumin-
dest die Portfolioverwaltung oder das Risikomanagement Ÿbernehmen. Art.
46 bleibt unberŸhrt.

5) Ein selbstverwalteter AIF darf nur seine eigenen Vermšgensgegen-
stŠnde verwalten.

6) Die FMA kann die Zulassung fŸr alle oder nur fŸr einzelne Arten von
AIF erteilen.

7) Die Regierung kann das NŠhere, insbesondere im Hinblick auf die
Rechtsform des AIFM und die Arten von AIF nach Abs. 6, mit Verordnung
regeln.

Art. 30

Zulassungsvoraussetzungen

1) Die FMA erteilt dem AIFM die Zulassung, wenn:
a) die Kapitalausstattung nach Art. 32 ausreichend ist;
b) die GeschŠftsleiter des AIFM oder andere Personen, fŸr die der AIFM

nachweist, dass sie die GeschŠfte des AIFM tatsŠchlich fŸhren, aus-
reichend fachlich qualifiziert und persšnlich integer sind; Ÿber die
GeschŠftsfŸhrung des AIFM mŸssen mindestens zwei Personen, die die
genannten Bedingungen erfŸllen, bestimmen;

c) ein GeschŠftsplan vorliegt, aus dem zumindest der organisatorische
Aufbau des AIFM hervorgeht und dem zu entnehmen ist, wie der AIFM
seinen gesetzlichen Pflichten nachkommen wird;

d) die qualifiziert Beteiligten den zur GewŠhrleistung einer soliden und
umsichtigen FŸhrung des AIFM zu stellenden AnsprŸchen genŸgen;

e) die Hauptverwaltung und der Sitz des AIFM in Liechtenstein sind;
f) die VergŸtungspolitik die Vorschriften des Art. 36 berŸcksichtigt; und
g) die Vereinbarungen zur †bertragung und UnterŸbertragung von Auf-

gaben an Dritte Art. 46 entsprechen.

2) Die FMA verweigert die Zulassung, wenn:
a) die gesetzlichen Anforderungen an die TŠtigkeit eines AIFM nicht erfŸllt

sind;
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b) sie durch enge Verbindungen zwischen dem AIFM und anderen Per-
sonen an der Aufsicht gehindert wird;

c) sie durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittstaats,
denen Personen unterstehen, zu denen der AIFM enge Verbindungen
besitzt, oder durch Schwierigkeiten bei deren Anwendung an der Auf-
sicht gehindert wird;

d) die qualifiziert Beteiligten den zur GewŠhrleistung einer soliden und
umsichtigen FŸhrung des AIFM zu stellenden AnsprŸchen nicht
genŸgen.

3) Bei Zulassungen fŸr Dienstleistungen nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a
und b finden die Art. 12, 13 und 19 der Richtlinie 2004/39/EG Ÿber die
Erbringung von Dienstleistungen als Gegenpartei, die Kapitalausstattung,
die organisatorischen Anforderungen und die Wohlverhaltensregeln bei der
Erbringung von Kundendienstleistungen entsprechend Anwendung. In
diesem Fall hat sich der AIFM binnen zwei Monaten ab Zulassung einem
System fŸr die EntschŠdigung der Anleger anzuschliessen. Der AIFM darf
die GeschŠftstŠtigkeit in Bezug auf die zusŠtzlich zugelassenen TŠtigkeiten
erst dann aufnehmen, wenn die sinngemŠss fŸr Wertpapierfirmen nach Art.
7 des Bankengesetzes (BankG) massgeblichen Vorschriften Ÿber den Anle-
gerschutz erfŸllt sind.28

4) Vermšgensverwaltungsgesellschaften, deren GeschŠftsbereich die
Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 des
Vermšgensverwaltungsgesetzes umfasst, dŸrfen als AIFM zugelassen
werden, wenn sie nach Art. 30 Abs. 1 Bst. c des Vermšgensverwaltungsge-
setzes schriftlich auf ihre Bewilligung verzichten.29

5) Die Regierung kann das NŠhere, insbesondere den Mindestinhalt des
GeschŠftsplans nach Abs. 1 Bst. c, mit Verordnung regeln.

Art. 31

Antrag und Zulassungsverfahren

1) Der Antrag auf Erteilung einer Zulassung als AIFM ist in der durch
die Regierung mit Verordnung bestimmten Form bei der FMA einzurei-
chen.

2) Dem Antrag sind die zum Nachweis der Voraussetzungen nach Art.
30 erforderlichen Angaben und Unterlagen im Hinblick auf den AIFM bei-
zufŸgen. Zugleich hat die GeschŠftsleitung des AIFM zu bestŠtigen, dass
keine VerweigerungsgrŸnde nach Art. 30 Abs. 2 vorliegen.
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3) Dem Antrag sind in Bezug auf jeden zu verwaltenden AIF insbeson-
dere beizufŸgen:
a) Informationen zu den Anlagestrategien, der Risikostruktur, dem Einsatz

von Hebelfinanzierungen und dem Sitz des AIF;
b) fŸr Feeder-AIF Informationen zum Sitz des Master-AIF, fŸr Dachfonds

Angaben zu den Arten der Zielfonds;
c) die konstituierenden Dokumente;
d) Angaben zur Bestellung von Verwahrstellen;
e) die Anlegerinformationen nach Art. 105;
f) im Fall des Vertriebs an Privatanleger in Liechtenstein ein Prospekt nach

Art. 17 Abs. 4 Bst. b bzw. Art. 22 Abs. 4 Bst. b.

4) Die FMA Ÿbermittelt dem Antragsteller binnen zehn Arbeitstagen
nach Eingang des vollstŠndigen Antrags eine EingangsbestŠtigung. Ein
Antrag gilt als vollstŠndig, wenn der AIFM mindestens die Angaben nach
Art. 30 Abs. 1 Bst. a bis d und die ErklŠrung der GeschŠftsleitung in Bezug
auf die Angaben nach Art. 30 Abs. 2 Bst. a und b vorgelegt hat.

5) Die FMA hat innerhalb von drei Monaten nach Eingang des vollstŠn-
digen Antrags Ÿber diesen zu entscheiden.

6) Die FMA kann die Frist nach Abs. 5 auf hšchstens sechs Monate nach
Eingang des vollstŠndigen Antrags verlŠngern, wenn dies zum Schutz der
Anleger oder des šffentlichen Interesses erforderlich ist.

7) Jede FristverlŠngerung, Ablehnung oder EinschrŠnkung der Zulas-
sung ist schriftlich zu begrŸnden. FŸr den Erlass einer beschwerdefŠhigen
VerfŸgung kann die FMA zusŠtzliche GebŸhren erheben.

8) Vor Erteilung der Zulassung hat die FMA die zustŠndigen Behšrden
des anderen betroffenen EWR-Mitgliedstaats zu konsultieren, wenn der
AIFM:
a) Tochter- oder Schwesterunternehmen eines anderen AIFM, einer

UCITS-Verwaltungsgesellschaft, einer Wertpapierfirma, eines Kreditin-
stituts oder einer Versicherungsgesellschaft mit einer Zulassung in einem
anderen EWR-Mitgliedstaat ist;

b) von denselben natŸrlichen oder juristischen Personen kontrolliert wird
wie ein anderer AIFM, eine UCITS-Verwaltungsgesellschaft, eine Wert-
papierfirma, ein Kreditinstitut oder eine Versicherungsgesellschaft mit
einer Zulassung in einem anderen EWR-Mitgliedstaat.
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9) Nach Eingang der Zulassung kann der AIFM seine TŠtigkeit in Liech-
tenstein sofort aufnehmen, frŸhestens jedoch einen Monat nach Einrei-
chung etwaiger fehlender Angaben nach Abs. 2 und 3.

10) Die Regierung kann das NŠhere Ÿber die EingangsbestŠtigung, die
Antragsform, das Verfahren, die VollstŠndigkeit des Antrags nach Abs. 4,
die FristverlŠngerung nach Abs. 6 und die BegrŸndung nach Abs. 7 mit Ver-
ordnung regeln.

11) Im Falle eines Antrags einer nach Art. 13 UCITSG und Art. 6 der
Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen Verwaltungsgesellschaft sind Unter-
lagen nach Abs. 2 und 3, soweit sie der FMA bereits vorliegen und noch
aktuell sind, nicht mehr zu Ÿbermitteln.

B. Pflichten des AIFMB. Pflichten des AIFM

1. Organisatorische Anforderungen1. Organisatorische Anforderungen

Art. 32

Kapitalausstattung

1) Die Kapitalausstattung muss mindestens betragen:
a) bei selbstverwalteten AIF: 300 000 Euro oder den Gegenwert in

Schweizer Franken;
b) bei AIFM: 125 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken.

2) †berschreitet der Wert der vom AIFM verwalteten Portfolios 250
Millionen Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken, muss die Kapi-
talausstattung zusŠtzlich 0,02 % des Betrags ausmachen, um den der Wert
der verwalteten Portfolios den Betrag von 250 Millionen Euro oder den
Gegenwert in Schweizer Franken Ÿbersteigt; die Kapitalausstattung betrŠgt
hšchstens 10 Millionen Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken.
Als vom AIFM verwaltete Portfolios gelten alle von ihm verwalteten
OGAW und AIF sowie etwaiger sonstiger Organismen fŸr gemeinsame
Anlagen, einschliesslich Portfolios, mit deren Verwaltung er Dritte beauf-
tragt hat, nicht jedoch Portfolios, die er selbst im Auftrag Dritter verwaltet.

3) Ungeachtet von Abs. 2 muss die Kapitalausstattung mindestens einem
Viertel der fixen Gemeinkosten des Vorjahres entsprechen; bei NeugrŸn-
dungen sind die im GeschŠftsplan vorgesehenen fixen Gemeinkosten des
AIFM massgeblich. Die FMA kann die Anforderung an die Kapitalausstat-
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tung bei einer gegenŸber dem Vorjahr erheblich verŠnderten GeschŠftstŠ-
tigkeit anpassen.

4) Aufgehoben30

5) Die zusŠtzliche Kapitalausstattung nach Abs. 2 kann bis zu 50 %
durch eine von einem Kreditinstitut oder einem Versicherungsunternehmen
gestellte Garantie in derselben Hšhe nachgewiesen werden. Der Garantie-
geber muss seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat, in der Schweiz oder
einem Drittstaat mit gleichwertigen Aufsichtsbestimmungen haben und in
Liechtenstein zur GeschŠftstŠtigkeit entsprechend zugelassen sein.31

6) Der AIFM hat zur Abdeckung von Haftungsrisiken entweder Ÿber
eine zusŠtzliche Kapitalausstattung oder eine Berufshaftpflichtversicherung
fŸr Risiken aus fahrlŠssigem Handeln zu verfŸgen.

7) Die Kapitalausstattung muss voll einbezahlt und in flŸssige Vermš-
genswerte oder Vermšgenswerte investiert sein, die kurzfristig unmittelbar
in Bargeld umgewandelt werden kšnnen. Sie darf keine spekulativen Posi-
tionen enthalten.

8) FŸr die Umrechnung der BetrŠge nach Abs. 1 und 2 sind die von der
EuropŠischen Zentralbank (EZB) festgelegten Referenzkurse massgeblich.

9) Eine Verwaltungsgesellschaft mit Zulassung nach Art. 13 UCITSG
hat neben Bestimmungen des UCITSG nur die Abs. 6 und 7 einzuhalten.

10) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln. Sie kann
unter BerŸcksichtigung des VerhŠltnismŠssigkeitsgebots und in †berein-
stimmung mit den Vorschriften des EWR-Rechts insbesondere bestimmen:
a) dass die Kapitalausstattung in bestimmten FŠllen bis zu 1 Million Euro

oder den Gegenwert in Schweizer Franken betrŠgt;
b) welche Risiken durch die Berufshaftpflichtversicherung oder die Kapital-

ausstattung abzudecken sind, welche Voraussetzungen fŸr die Bestim-
mung deren Angemessenheit gelten und wie die Kapitalausstattung oder
Berufshaftpflichtversicherung anzupassen ist;

c) die Anlagemšglichkeiten nach Abs. 7.

Art. 33

Mitteilungspflichtige €nderungen32

1) Einer vorgŠngigen Mitteilung an die FMA bedŸrfen sŠmtliche wesent-
lichen €nderungen der nach Art. 31 Abs. 2 und 3 vorgelegten Angaben und
Unterlagen.
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2) Die FMA kann den €nderungen nach Abs. 1 binnen eines Monats
widersprechen.

3) Die FMA kann die Frist nach Abs. 2 durch begrŸndete Mitteilung an
den AIFM jeweils um einen Monat verlŠngern.

4) Stimmt die FMA auf Antrag der €nderung binnen kŸrzerer Frist zu
oder widerspricht sie nicht binnen der Fristen nach Abs. 2 und 3, darf die
€nderung nach Abs. 1 durchgefŸhrt werden.33

5) Der FMA sind vom AIFM alle Informationen zur VerfŸgung zu
stellen, die sie benštigt, um die €nderungen nach Abs. 1 umfassend zu
beurteilen und sich zu vergewissern, dass sŠmtliche Zulassungsvorausset-
zungen weiterhin vorliegen.

6) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbesondere
die FŠlle, in denen:
a) eine Neuzulassung erforderlich ist;
b) eine wesentliche €nderung im Sinne des Abs. 1 vorliegt.

Art. 3434

Qualifizierte Beteiligungen

1) Jeder beabsichtigte direkte oder indirekte Erwerb, jede beabsichtigte
direkte oder indirekte Erhšhung oder jede beabsichtigte VerŠusserung einer
qualifizierten Beteiligung an einem AIFM ist der FMA von dem interes-
sierten Erwerber schriftlich mitzuteilen, wenn aufgrund des Erwerbs, der
Erhšhung oder der VerŠusserung der Anteil an den Stimmrechten oder am
Kapital 20 %, 30 % oder 50 % erreicht, Ÿber- oder unterschreitet oder der
AIFM zum Tochterunternehmen eines Erwerbers wŸrde oder nicht mehr
Tochterunternehmen des VerŠusserers wŠre. FŸr die Festlegung der Stimm-
rechte sind Art. 25, 26, 27 und 31 des Offenlegungsgesetzes anzuwenden.

2) Die FMA konsultiert nach einer Mitteilung nach Abs. 1 die Behšrde,
die fŸr die Zulassung des Erwerbers bzw. des Unternehmens, dessen Mut-
terunternehmen oder kontrollierende Person den Erwerb oder die Erhš-
hung beabsichtigt, zustŠndig ist, wenn es sich beim interessierten Erwerber
um eine der nachfolgenden natŸrlichen oder juristischen Personen handelt:
a) eine in einem EWR-Mitgliedstaat zugelassene OGAW-Verwaltungsge-

sellschaft, Vermšgensverwaltungsgesellschaft, Wertpapierfirma, Bank,
ein Versicherungsunternehmen oder einen AIFM;

b) ein Mutterunternehmen eines Unternehmens nach Bst. a; oder

951.32 AIFMG

38 Fassung: 01.10.2016

Vorwort
Gesetze und 

Verordnungen Praxishilfen KontakteFMA-Richtlinien
FMA-Mitteilungen und 

WegleitungenÜberblick



28
6

28
7

c) eine natŸrliche oder juristische Person, die ein Unternehmen nach Bst. a
kontrolliert.

3) ErhŠlt der AIFM Kenntnis von einem Erwerb oder einer VerŠus-
serung von Beteiligungen an seinem Kapital nach Abs. 1, unterrichtet er
die FMA. Ferner teilt der AIFM der FMA mindestens einmal jŠhrlich die
Namen der Anteilseigner und Gesellschafter, die qualifizierte Beteiligungen
halten, sowie die jeweiligen BeteiligungsbetrŠge mit.

4) Wird eine Beteiligung trotz Einspruchs der FMA erworben, dŸrfen
die Stimmrechte des Erwerbers bis zur AbŠnderung oder Aufhebung des
Einspruchs im Rechtsmittelweg oder der RŸcknahme des Einspruchs durch
die FMA nicht ausgeŸbt werden; eine dennoch erfolgte Stimmabgabe ist
nichtig.

5) Die FMA arbeitet bei der Beurteilung des Erwerbs oder der Erhšhung
einer Beteiligung nach Abs. 2 mit den zustŠndigen Behšrden der anderen
EWR-Mitgliedstaaten zusammen. Die Zusammenarbeit umfasst insbeson-
dere den Austausch sŠmtlicher fŸr die Beurteilung des Erwerbs oder der
Erhšhung einer Beteiligung relevanten Informationen.

6) Die Regierung regelt das NŠhere Ÿber das Verfahren und die Kriterien
zur Beurteilung des Erwerbs, der Erhšhung oder der VerŠusserung quali-
fizierter Beteiligungen mit Verordnung. Sie kann fŸr selbstverwaltete AIF
von Abs. 1 und 3 abweichende Regelungen treffen.

Art. 35

Wohlverhaltensregeln

1) Der AIFM muss:
a) seine TŠtigkeit ehrlich, mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt, Gewis-

senhaftigkeit und Redlichkeit ausŸben;
b) bei der AusŸbung seiner TŠtigkeit recht und billig im besten Interesse der

AIF, der Anleger und der MarktintegritŠt handeln;
c) Ÿber die fŸr eine ordnungsgemŠsse GeschŠftstŠtigkeit erforderlichen

Mittel und Verfahren verfŸgen und diese wirksam einsetzen;
d) sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten bemŸhen und, wenn

sich diese nicht vermeiden lassen, dafŸr sorgen, dass die von ihm verwal-
teten AIF nach Recht und Billigkeit behandelt werden;

e) alle fŸr die AusŸbung seiner TŠtigkeit geltenden Vorschriften im besten
Interesse der AIF, der Anleger und der MarktintegritŠt einhalten;
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f) alle Anleger der AIF fair behandeln. Kein Anleger eines AIF darf eine
Vorzugsbehandlung erhalten, es sei denn, eine solche Vorzugsbehand-
lung ist in konstituierenden Dokumenten des AIF vorgesehen.

2) Ein AIFM, dessen Zulassung sich auch auf die individuelle Portfolio-
verwaltung mit Ermessensspielraum nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a erstreckt:
a) darf das Vermšgen des Kunden weder ganz noch teilweise in Anteilen der

von ihm verwalteten AIF anlegen, es sei denn, der Kunde hat zuvor eine
allgemeine Zustimmung erteilt;

b) unterliegt in Bezug auf die Dienstleistungen nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a
und b den einschlŠgigen Vorschriften Ÿber Systeme fŸr die EntschŠdi-
gung der Anleger.

3) Die Regierung regelt das NŠhere in †bereinstimmung mit dem EWR-
Recht mit Verordnung.

Art. 36

VergŸtung

1) Der AIFM muss unter BerŸcksichtigung von Anhang II der Richtlinie
2011/61/EU VergŸtungsgrundsŠtze und -praktiken fŸr alle Angestellten,
auch seine leitenden Angestellten, aufstellen, deren Handeln einen wesent-
lichen Einfluss auf die Risikostruktur des von ihnen verwalteten AIF haben
kann. Die GrundsŠtze und Praktiken mŸssen mit einem vernŸnftigen und
wirksamen Risikomanagement Ÿbereinstimmen beziehungsweise ein sol-
ches Risikomanagement fšrdern; das Risikomanagement muss mit der Risi-
kostruktur und den konstituierenden Dokumenten des AIF vereinbar sein.

2) Die VergŸtungsgrundsŠtze und -praktiken mŸssen angemessen und
verhŠltnismŠssig sein zur Art, zum Umfang und zur KomplexitŠt der TŠtig-
keiten des AIFM und der von ihm verwalteten AIF.

3) Die Regierung regelt das NŠhere Ÿber die VergŸtungsgrundsŠtze und
-praktiken in †bereinstimmung mit dem EWR-Recht mit Verordnung.

Art. 37

Interessenkonflikte

1) Jeder AIFM muss so aufgebaut und organisiert sein, dass das Risiko
von Interessenkonflikten, die den Interessen des AIF oder denen der
Kunden schaden, mšglichst gering ist und, sofern es dennoch zu Konflikten
kommt, diese erkannt und angemessen behandelt werden. Dabei sind ins-
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besondere Interessenkonflikte zwischen dem AIFM, seinen Kunden, AIF,
Anlegern und gegebenenfalls Primebrokern - jeweils im VerhŠltnis zum
AIFM und untereinander - zu berŸcksichtigen.

2) AIFM mŸssen:
a) wirksame organisatorische und administrative Vorkehrungen zur Ergrei-

fung aller angemessenen Massnahmen zur Ermittlung, Vorbeugung, Bei-
legung und Beobachtung von Interessenkonflikten treffen und beibe-
halten;

b) innerhalb ihrer BetriebsablŠufe Aufgaben und Verantwortungsbereiche
trennen, die als miteinander unvereinbar angesehen werden kšnnten
oder potenziell systematische Interessenkonflikte hervorrufen;

c) prŸfen, ob die Bedingungen der AusŸbung ihrer TŠtigkeit wesentliche
andere Interessenkonflikte nach sich ziehen kšnnten und diese den
Anlegern der AIF gegenŸber offenlegen.

3) Reichen die vom AIFM getroffenen organisatorischen Vorkehrungen
nicht aus, setzt der AIFM die Anleger vor dem Abschluss von GeschŠften
unmissverstŠndlich Ÿber die allgemeine Art und die Quellen der Interes-
senkonflikte in Kenntnis und entwickelt angemessene Strategien und Ver-
fahren.

4) Die Regierung regelt das NŠhere Ÿber die Interessenkonflikte in
†bereinstimmung mit dem EWR-Recht mit Verordnung.

Art. 38

Organisation

1) Der AIFM muss Ÿber eine ordnungsgemŠsse Verwaltung und Buch-
haltung, Ÿber Kontroll- und Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf die elek-
tronische Datenverarbeitung sowie Ÿber angemessene interne Kontrollver-
fahren verfŸgen. Dazu gehšren insbesondere Regeln fŸr persšnliche
GeschŠfte seiner Angestellten und fŸr das Halten oder Verwalten von
Anlagen in Finanzinstrumenten zum Zwecke der Anlage auf eigene Rech-
nung.

2) Die Regeln nach Abs. 1 mŸssen zumindest gewŠhrleisten, dass:
a) jedes den AIF betreffende GeschŠft nach Herkunft, Gegenpartei, Art,

Abschlusszeitpunkt und -ort rekonstruiert werden kann; und
b) das Vermšgen des AIF gemŠss den konstituierenden Dokumenten sowie

dem geltenden Recht angelegt wird.
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3) Die Regierung regelt das NŠhere Ÿber die Organisation in †berein-
stimmung mit dem EWR-Recht mit Verordnung.

Art. 39

Risikomanagement

1) Ein AIFM hat das Risikomanagement und die Portfolioverwaltung
verschiedenen Personen zuzuweisen. Ein AIFM, bei dem wegen der Art,
Gršsse und KomplexitŠt des AIF die Funktionstrennung unangemessen ist,
kann fŸr einzelne von der Regierung mit Verordnung bestimmte Bereiche
des Risikomanagements mit Zustimmung der FMA auf die Funktionstren-
nung verzichten. Der Verzicht darf die Wirksamkeit der Risikomanage-
mentverfahren nach Abs. 2 nicht beeintrŠchtigen.35

2) Ein AIFM verwendet geeignete Risikomanagementverfahren, die es
ihm erlauben, das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie den
jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu
Ÿberwachen und zu messen. Die Risikomanagementverfahren sind mindes-
tens einmal jŠhrlich zu ŸberprŸfen und anzupassen.

3) Der AIFM muss:
a) fŸr den AIF ein angemessenes, dokumentiertes und regelmŠssig aktua-

lisiertes PrŸfverfahren ("due diligence") durchfŸhren, wenn er fŸr den
AIF Anlagen tŠtigt;

b) sicherstellen, dass die Risiken aus jedem Anlagegegenstand und deren
Auswirkungen auf das Portfolio des AIF angemessen und fortlaufend
erkannt, eingeschŠtzt und Ÿberwacht werden, insbesondere durch ange-
messene Stresstests;

c) sicherstellen, dass die Risikostruktur des AIF seiner Gršsse, der Zusam-
mensetzung seiner AnlagegegenstŠnde, seiner Anlagestrategie, den Anla-
gezielen sowie den Angaben in den konstituierenden Dokumenten, dem
Prospekt und den Vertriebsunterlagen entspricht.

4) Der AIFM begrenzt fŸr jeden AIF:
a) den Umfang der maximalen Hebelfinanzierungen;
b) die Bestellung von Sicherheiten im Rahmen der Vereinbarung Ÿber die

Hebelfinanzierung.

5) Der AIFM hat im Rahmen der Begrenzung nach Abs. 4 Folgendes zu
berŸcksichtigen:
a) die Art und Anlagestrategie des AIF;
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b) die Herkunft der Hebelfinanzierung;
c) Systemrisiken aus der Verbindung oder relevanten Beziehung zu anderen

Finanzdienstleistungsinstituten;
d) die Notwendigkeit, das Risiko gegenŸber jeder einzelnen Gegenpartei zu

begrenzen;
e) die Sicherheiten fŸr die Hebelfinanzierung;
f) das VerhŠltnis von Aktiva und Passiva;
g) Umfang, Wesen und Ausmass der GeschŠftstŠtigkeiten des AIFM auf den

betreffenden MŠrkten.

6) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung. Sie kann in †ber-
einstimmung mit dem EWR-Recht festlegen:
a) die Bedingungen, unter denen von dem Erfordernis einer Funktionstren-

nung abgewichen werden kann;
b) die nŠheren Vorgaben fŸr das Risikomanagement des AIFM und die

Massnahmen nach Abs. 3;
c) fŸr welche Bereiche des Risikomanagements und unter welchen Voraus-

setzungen mit Zustimmung der FMA von dem Gebot der funktionalen
und hierarchischen Trennung abgewichen werden kann.

Art. 40

LiquiditŠtsmanagement

1) Der AIFM hat zur †berwachung und EinschŠtzung von LiquiditŠts-
risiken:
a) fŸr AIF des offenen Typs oder bei Einsatz von Hebelfinanzierungen

angemessene LiquiditŠtsmanagementsysteme und -verfahren einzu-
setzen;

b) regelmŠssig Stresstests unter normalen und aussergewšhnlichen Bedin-
gungen durchzufŸhren;

c) sicherzustellen, dass die Anlagestrategie, die LiquiditŠt der Vermšgensge-
genstŠnde und die Verpflichtungen des AIF, insbesondere zur Anteils-
rŸcknahme, miteinander vereinbar sind.

2) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln. Sie kann in
†bereinstimmung mit dem EWR-Recht festlegen:
a) die Definitionen der LiquiditŠtsmanagementsysteme und -verfahren;
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b) unter welchen UmstŠnden ein AIF als solcher des offenen Typs gilt oder
Hebelfinanzierungen einsetzt.

Art. 41

Vermeidung von Fehlanreizen fŸr Anlagen in verbriefte Vermšgensge-
genstŠnde

Zur GewŠhrleistung bereichsŸbergreifender Regelungsstimmigkeit und
zur Vermeidung von Fehlanreizen zwischen den Interessen von Origina-
toren und von AIFM, die fŸr AIF in Finanzinstrumente aus Verbriefungs-
transaktionen investieren, kann die Regierung in †bereinstimmung mit dem
EWR-Recht mit Verordnung regeln:
a) die Voraussetzungen, unter denen ein AIFM in Finanzinstrumente aus

Verbriefungstransaktionen eines Originators investieren darf, insbeson-
dere:
1. dass beim Originator ein škonomisches Interesse von nicht weniger

als 5 % verbleiben muss;
2. dass beim Vertrieb an Privatanleger in Liechtenstein der Originator

ein prudentiell beaufsichtigtes Institut ist; und
3. wie mit Interessenkonflikten zwischen AIFM und Originator umzu-

gehen ist;
b) die qualitativen und formalen Anforderungen, die AIFM, die im Namen

eines oder mehrerer AIF in diese Wertpapiere oder andere Finanzinstru-
mente investieren, erfŸllen mŸssen.

2. Bewertung2. Bewertung

Art. 42

Bewertungspflicht

Der AIFM stellt fŸr jeden AIF angemessene und stimmige Bewertungs-
verfahren nach Art. 43 bis 45 sicher.

Art. 43

GrundsŠtze der Bewertung

1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, richten sich die Bewer-
tung der VermšgensgegenstŠnde sowie die Berechnung des Nettoinventar-
wertes je Anteil ("net asset value"; NAV) und - im Fall eines offenen AIF
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- des Ausgabe- oder Verkaufspreises und des RŸcknahme- oder Auszah-
lungspreises nach den konstituierenden Dokumenten des AIF.

2) Mindestens einmal jŠhrlich sind die VermšgensgegenstŠnde zu
bewerten und der Nettoinventarwert je Anteil zu berechnen. Die Anleger
werden Ÿber die Bewertung der VermšgensgegenstŠnde und die Berech-
nung des Nettoinventarwertes je Anteil nach Massgabe der konstituie-
renden Dokumente des AIF informiert.

3) FŸr AIF des offenen Typs werden die Bewertungen und Berech-
nungen in einer HŠufigkeit durchgefŸhrt, die im VerhŠltnis zu den Eigen-
heiten der VermšgensgegenstŠnde und den Regeln zur Ausgabe und RŸck-
nahme von Anteilen angemessen sind.

4) UnabhŠngig von Abs. 2 ist fŸr AIF der geschlossenen Form eine
Bewertung zumindest im Fall der Kapitalerhšhung oder Kapitalherabset-
zung vorzunehmen.

5) Die Bewertung muss durchgefŸhrt werden:
a) von einem externen Bewerter nach Art. 44;
b) vom AIFM selbst, wenn die Bewertungsaufgabe von der Portfoliover-

waltung und der VergŸtungspolitik funktional unabhŠngig ist und die
VergŸtungspolitik und andere Massnahmen sicherstellen, dass Interes-
senkonflikte gemindert und ein unzulŠssiger Einfluss auf die Mitarbeiter
verhindert werden.

6) Findet keine unabhŠngige Bewertung statt, kann die FMA als Her-
kunftsmitgliedstaatsbehšrde verlangen, dass der AIFM seine Bewertungs-
verfahren und/oder Bewertungen durch einen externen Bewerter oder den
WirtschaftsprŸfer ŸberprŸfen lŠsst.

7) Kommt der AIFM dem Verlangen der FMA binnen angemessener
Frist nicht nach, darf die FMA auf Kosten des AIFM einen externen
Bewerter bestellen.

Art. 44

Anforderungen an die externe Bewertung

1) Der AIFM ist fŸr die ordnungsgemŠsse Bewertung der Vermšgensge-
genstŠnde sowie die Berechnung und Bekanntgabe des Nettoinventarwertes
verantwortlich. Er muss die TŠtigkeit des externen Bewerters wirksam
Ÿberwachen. Die TŠtigkeit eines externen Bewerters darf insbesondere nicht
den AIFM daran hindern, im besten Interesse der Anleger zu handeln.

2) Ein externer Bewerter muss:
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a) qualifiziert, zur Bewertung befŠhigt und mit Sorgfalt ausgesucht sein;
b) einer gesetzlich anerkannten, einer obligatorischen berufsstŠndischen

oder einer gesetzlichen Registrierungs-, Bewilligungs- oder Zulassungs-
pflicht unterliegen;

c) gewŠhrleisten, dass er die Bewertung wirksam durchfŸhren kann;
d) den Anforderungen an die AufgabenŸbertragung nach Art. 46 genŸgen;
e) von dem AIF, dem AIFM und anderen Personen mit engen Verbin-

dungen zum AIF oder zum AIFM unabhŠngig sein.

3) Der externe Bewerter darf die Bewertung nicht an Dritte Ÿbertragen.

4) Die fŸr einen AIF bestellte Verwahrstelle kann gleichzeitig als
externer Bewerter bestellt werden, soweit eine funktionale und hierarchi-
sche Trennung der AusfŸhrung der Verwahrfunktionen von der AusfŸh-
rung der Bewertungsfunktion vorliegt und die potenziellen Interessenkon-
flikte ordentlich bestimmt, verwaltet und den Anlegern des AIF mitgeteilt
werden.

5) Die Inanspruchnahme eines externen Bewerters ist der FMA als Her-
kunftsmitgliedstaatsbehšrde des AIFM anzuzeigen. Die FMA kann bei
Fehlen der UnabhŠngigkeit und bei einem Verstoss gegen Abs. 2 die Beauf-
tragung eines anderen Bewerters verlangen. Art. 43 Abs. 7 gilt entsprechend.

6) Der AIFM ist fŸr die ordnungsgemŠsse Bewertung der Vermšgens-
gegenstŠnde, die Berechnung des Nettoinventarwertes und die Bekanntgabe
des Anteilwertes verantwortlich. Ein Haftungsausschluss ist gegenŸber dem
AIF und den Anlegern unwirksam.

7) Der externe Bewerter hat seine Aufgaben mit der gebotenen Sach-
kenntnis, Sorgfalt und Aufmerksamkeit auszuŸben. Er haftet fŸr SchŠden,
die er beim AIFM durch eine schuldhafte Nicht- oder SchlechterfŸllung der
Pflichten des Bewerters verursacht.

Art. 45

AusfŸhrungsbestimmungen

Die Regierung regelt das NŠhere Ÿber die Bewertung von Vermšgensge-
genstŠnden mit Verordnung. Sie kann in †bereinstimmung mit dem EWR-
Recht festlegen:
a) die Kriterien fŸr die angemessene Bewertung von GegenstŠnden und

Anteilen eines AIF;
b) das angemessene Niveau der UnabhŠngigkeit des Bewerters;
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c) unter welchen UmstŠnden die Bewertung nicht als unabhŠngig gilt;
d) die Angemessenheit der professionellen Vorkehrungen zur effektiven

DurchfŸhrung einer Bewertung;
e) die Angemessenheit einer Haftpflichtversicherung im VerhŠltnis zu den

aus der Bewertung entstehenden Risiken;
f) unter welchen Voraussetzungen die FMA die Bewertung nach Art. 43

Abs. 6 verlangen kann;
g) binnen welcher Frist nach Art. 43 Abs. 7 ein externer Bewerter zu

bestellen ist.

3. AufgabenŸbertragung3. AufgabenŸbertragung

Art. 46

Grundsatz

1) Ein AIFM kann Teile seiner Aufgaben zum Zwecke einer effizien-
teren GeschŠftsfŸhrung auf Dritte Ÿbertragen, wenn:
a) der AIFM in der Lage ist, seine gesamte Struktur zur †bertragung von

Aufgaben mit objektiven GrŸnden zu rechtfertigen;
b) der Auftragnehmer Ÿber ausreichende Ressourcen fŸr die AusfŸhrung

der jeweiligen Aufgaben verfŸgt und die Personen, die die GeschŠfte des
Auftragnehmers tatsŠchlich fŸhren, gut beleumdet sind und Ÿber ausrei-
chende Erfahrung verfŸgen;

c) die †bertragung die Wirksamkeit der Beaufsichtigung des AIFM nicht
beeintrŠchtigt; insbesondere darf sie weder den AIFM daran hindern, im
Interesse seiner Anleger zu handeln, noch verhindern, dass der AIF im
Interesse der Anleger verwaltet wird;

d) der AIFM nachweisen kann, dass:
1. der betreffende Auftragnehmer Ÿber die erforderliche Qualifikation

verfŸgt, in der Lage ist, die betreffenden Funktionen wahrzunehmen,
und vom AIFM sorgfŠltig ausgewŠhlt wurde;

2. der AIFM in der Lage ist, jederzeit die Ÿbertragenen Aufgaben
wirksam zu Ÿberwachen, jederzeit weitere Anweisungen an den Auf-
tragnehmer zu erteilen und die †bertragung mit sofortiger Wirkung
zurŸckzunehmen, wenn dies im Interesse der Anleger ist;

e) der AIFM fortwŠhrend die von den Auftragnehmern erbrachten Dienst-
leistungen ŸberprŸft; und
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f) sichergestellt ist, dass der AIFM seine Funktionen nicht in einem Umfang
ŸbertrŠgt, der darauf hinaus lŠuft, dass er nicht lŠnger als Verwalter des
AIF angesehen werden kann und er zu einem blossen Briefkastenunter-
nehmen wird.

2) †bertrŠgt ein AIFM die Portfolioverwaltung oder das Risikomanage-
ment, ist zusŠtzlich zu den Anforderungen des Abs. 1 zu gewŠhrleisten,
dass:36

a) die †bertragung nur an Auftragnehmer erfolgt, die fŸr die Vermšgens-
verwaltung oder - soweit nur das Risikomanagement betroffen ist - das
Risikomanagement nach Art. 65 zugelassen und beaufsichtigt sind; kann
diese Bedingung nicht eingehalten werden, ist eine AufgabenŸbertra-
gung nur nach vorheriger Genehmigung durch die FMA zulŠssig;37

b) bei AufgabenŸbertragung an einen Auftragnehmer mit Sitz in einem
Drittstaat ergŠnzend zu den Anforderungen nach Bst. a sichergestellt ist,
dass die FMA und die fŸr den Auftragnehmer zustŠndige Aufsichtsbe-
hšrde im Drittstaat zusammenarbeiten;

c) keine Aufgaben Ÿbertragen werden an:
1. die Verwahrstelle oder einen Auftragnehmer der Verwahrstelle; oder
2. einen anderen Auftragnehmer, dessen Interessen mit denen des AIFM

oder der Anleger des AIF im Konflikt stehen kšnnten, ausser wenn
ein solcher Auftragnehmer eine funktionale und hierarchische Tren-
nung der AusfŸhrung seiner Aufgaben bei der Anlageverwaltung von
seinen anderen potenziell dazu im Interessenkonflikt stehenden Auf-
gaben vorgenommen hat und die potenziellen Interessenkonflikte
ordnungsgemŠss ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern
des AIF gegenŸber offengelegt werden.

3) Der AIFM hat der FMA die †bertragung von Aufgaben vor Wirk-
samkeit der †bertragungsvereinbarung mitzuteilen.

4) Die †bertragung und UnterŸbertragung von Aufgaben lassen die
Haftung des AIFM oder der Verwahrstelle unberŸhrt.

5) Der Auftragnehmer kann die Aufgaben an weitere Personen Ÿber-
tragen, wenn:
a) der AIFM vorher zugestimmt hat;
b) der AIFM die UnterŸbertragung der FMA als Herkunftsmitgliedstaats-

behšrde vor Wirksamkeit der †bertragung angezeigt hat;38
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c) die in Abs. 1 und 2 genannten Bedingungen in Ansehung des Unter-
auftragnehmers erfŸllt sind; insbesondere muss der Auftragnehmer die
Dienstleistungen des Unterauftragnehmers fortwŠhrend ŸberprŸfen.

6) Abs. 4 gilt fŸr †bertragungen durch den Unterauftragnehmer und
nachfolgende Unterauftragnehmer entsprechend.

7) Die Regierung kann in †bereinstimmung mit dem EWR-Recht das
NŠhere Ÿber die AufgabenŸbertragung mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die Bedingungen zur ErfŸllung der Anforderungen nach diesem Artikel;
b) wann der AIFM durch den Umfang der AufgabenŸbertragung nicht

lŠnger als Verwalter des AIF angesehen werden kann und er zu einem
blossen Briefkastenunternehmen wird;

c) unter welchen Voraussetzungen die Aufsicht eines Drittstaats nach Abs.
2 Bst. b gleichwertig ist;

d) die Frist fŸr die Anzeige nach Abs. 3.

4. Haftung und Geheimnisschutz4. Haftung und Geheimnisschutz

Art. 47

Haftung

1) Ein AIFM, ein Liquidator oder ein Sachwalter haftet den Anlegern fŸr
den aus der Verletzung der Art. 32 bis 46 entstandenen Schaden, sofern er
nicht nachweist, dass ihn keinerlei Verschulden trifft. Eine AufgabenŸber-
tragung und eine UnterŸbertragung nach Art. 46 auf Dritte lassen die Haf-
tung unberŸhrt. Eine BeschrŠnkung dieser Haftung ist ausgeschlossen.

2) Sind wesentliche Angaben in einem Prospekt, einem Jahres- oder
Halbjahresbericht, der nach diesem Gesetz zu erstellen ist, unrichtig oder
unvollstŠndig oder wurde die Erstellung eines diesen Vorschriften entspre-
chenden Prospekts unterlassen, haften die verantwortlichen Personen nach
Abs. 1 jedem Anleger fŸr den Schaden, welcher diesem entstanden ist,
sofern sie nicht nachweisen, dass sie keinerlei Verschulden trifft. FŸr
Angaben in den wesentlichen Informationen fŸr den Anleger, der Zusam-
menfassung des Prospekts oder in der Werbung einschliesslich deren †ber-
setzungen wird nur gehaftet, wenn sie irrefŸhrend, unrichtig oder nicht mit
den einschlŠgigen Teilen des Prospekts vereinbar sind.

3) Die in Abs. 1 genannten sowie die handelnden und verantwortlichen
Personen haften den Anlegern fŸr die Richtigkeit der ErklŠrung nach Art.
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17 Abs. 4 Bst. a und Art. 22 Abs. 4 Bst. a fŸr den Schaden, welcher diesen
entstanden ist, sofern sie nicht nachweisen, dass sie keinerlei Verschulden
trifft.

4) Mehrere Beteiligte haften im AussenverhŠltnis als Gesamtschuldner,
im InnenverhŠltnis nach dem ihnen anteilig zurechenbaren Verschulden.
Der RŸckgriff unter den Beteiligten bestimmt sich unter WŸrdigung aller
UmstŠnde.

5) Der Anspruch auf Schadenersatz nach Abs. 1 bis 3 verjŠhrt mit dem
Ablauf von fŸnf Jahren nach Eintritt des Schadens, spŠtestens aber ein Jahr
nach der RŸckzahlung des Anteils oder nach Kenntnis vom Schaden.

6) FŸr Klagen aus dem RechtsverhŠltnis mit einem inlŠndischen AIF
oder eines inlŠndischen AIFM oder fŸr Klagen eines inlŠndischen Anlegers
aus einem auslŠndischen AIF, dessen Anteile im Inland vertrieben werden,
ist jedenfalls das Landgericht zustŠndig.

Art. 48

Geheimnisschutz

1) Die Mitglieder der Organe von AIFM und ihre Mitarbeiter sowie
sonst fŸr solche AIFM tŠtige Personen sind zur Geheimhaltung von Tat-
sachen verpflichtet, die ihnen auf Grund der GeschŠftsverbindungen mit
Kunden anvertraut oder zugŠnglich gemacht worden sind. Die Geheimhal-
tungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt.

2) Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Vorschriften Ÿber Zeugnis- oder
Auskunftspflicht gegenŸber den Strafgerichten, der Stabsstelle FIU und
den Behšrden und Stellen der Aufsicht sowie die Bestimmungen Ÿber die
Zusammenarbeit mit der Stabsstelle FIU oder mit den zustŠndigen
Behšrden und Stellen der Aufsicht.39

C. Erlšschen und Entzug von ZulassungenC. Erlšschen und Entzug von Zulassungen4040

Art. 4941

Aufgehoben

Art. 5042

Erlšschen der Zulassung

1) Zulassungen erlšschen, wenn:
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a) schriftlich darauf verzichtet wird;
b) Ÿber den AIFM der Konkurs rechtskrŠftig eršffnet wird; oder
c) die Investmentgesellschaft, die Anlage-Kommanditgesellschaft oder die

Anlage-KommanditŠrengesellschaft im Handelsregister gelšscht wird.

2) In den FŠllen des Erlšschens nach Abs. 1 setzt die FMA als zustŠndige
Behšrde des AIFM die zustŠndige Behšrde der Aufnahmemitgliedstaaten
in Kenntnis.

3) Das Erlšschen der Zulassung ist auf Kosten des AIFM in den von der
Regierung bestimmten Publikationsorganen zu veršffentlichen.

Art. 5143

Entzug der Zulassung

1) Zulassungen kšnnen von der FMA entzogen werden, wenn:
a) die GeschŠftstŠtigkeit nicht innert Jahresfrist aufgenommen wird;
b) die GeschŠftstŠtigkeit wŠhrend mindestens sechs Monaten nicht mehr

ausgeŸbt wird;
c) die Voraussetzungen fŸr deren Erteilung nicht mehr erfŸllt sind und

eine Wiederherstellung des gesetzlichen Zustandes binnen angemessener
Frist nicht zu erwarten ist;

d) der AIFM die gesetzlichen Pflichten systematisch in schwerwiegender
Weise verletzt und Aufforderungen der FMA zur Wiederherstellung des
gesetzlichen Zustandes nicht Folge leistet;

e) der AIFM die Zulassung aufgrund falscher ErklŠrungen oder auf sonstige
rechtswidrige Weise erhalten hat;

f) die Kapitalausstattung des AIFM den Voraussetzungen nach Art. 32 - bei
der individuellen Portfolioverwaltung nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a zudem
den Bestimmungen zur Kapitalausstattung nach Art. 95 bis 98 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 - nicht mehr genŸgt und eine Wiederher-
stellung des gesetzlichen Zustandes binnen angemessener Frist nicht zu
erwarten ist;

g) die Fortsetzung der GeschŠftstŠtigkeit des AIFM voraussichtlich das
Vertrauen in den liechtensteinischen Fondsplatz, die StabilitŠt des
Finanzsystems oder den Anlegerschutz gefŠhrdet.

2) Der Entzug der Zulassung ist dem AIFM mit schriftlich begrŸndeter
VerfŸgung mitzuteilen und nach Eintritt der Rechtskraft auf Kosten des
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AIFM in den von der Regierung bestimmten Publikationsorganen zu ver-
šffentlichen.

3) In den FŠllen des Entzugs nach Abs. 1 setzt die FMA als zustŠndige
Behšrde des AIFM die zustŠndige Behšrde der Aufnahmemitgliedstaaten
in Kenntnis.

4) Die Vorschriften Ÿber Sofortmassnahmen nach Art. 158 bleiben unbe-
rŸhrt.

Art. 5244

Aufgehoben

D. Mitteilungspflicht bei Gesetzes- oder RichtlinienverstossD. Mitteilungspflicht bei Gesetzes- oder Richtlinienverstoss

Art. 53

Grundsatz

1) Kann ein AIFM die Einhaltung der Anforderungen dieses Gesetzes
oder der Richtlinie 2011/61/EU fŸr AIF nicht sicherstellen, hat er unver-
zŸglich zu unterrichten:
a) die zustŠndige Behšrde seines Herkunftsmitgliedstaats;
b) die fŸr von ihm verwalteten EWR-AIF zustŠndigen Behšrden in anderen

EWR-Mitgliedstaaten; und
c) die FMA.

2) Die FMA als zustŠndige Behšrde des AIFM verpflichtet den AIFM
zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustandes. Wird dennoch weiterhin
gegen die Anforderungen dieses Gesetzes verstossen, entzieht die FMA:
a) sofern ein EWR-AIFM oder ein EWR-AIF betroffen ist, als zustŠndige

Behšrde dem AIFM das Recht zur Verwaltung des AIF; mit dem Entzug
erlischt das Recht zum Vertrieb von AIF an professionelle Anleger in
Liechtenstein und anderen EWR-Mitgliedstaaten nach Art. 115 sowie
das Recht zum Vertrieb von AIF an professionelle Anleger und Privat-
anleger in Liechtenstein nach Art. 119 und 128; oder

b) sofern ein Nicht-EWR-AIFM einen AIF verwaltet, als EWR-Referenz-
staatbehšrde dem AIFM das Recht zum Vertrieb von AIF an professio-
nelle Anleger in Liechtenstein und anderen EWR-Mitgliedstaaten nach
Art. 115 sowie das Recht zum Vertrieb von AIF an professionelle und
Privatanleger in Liechtenstein nach Art. 150 und 151.
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3) Im †brigen finden Art. 50 Abs. 2 und 3 sowie Art. 51 sinngemŠss
Anwendung.45

4) Die FMA setzt die zustŠndigen Behšrden der Aufnahmemitglied-
staaten Ÿber den Entzug in Kenntnis.

E. Liquidation, Sachwalterschaft, KonkursE. Liquidation, Sachwalterschaft, Konkurs

Art. 54

Auflšsung und Liquidation nach Verlust der Zulassung

1) Erlšschen und Entzug der Zulassung des AIFM bewirken die Auflš-
sung und Liquidation des AIFM, sofern er nicht Ÿber eine weitere Zulas-
sung nach dem UCITSG oder Bewilligung nach dem IUG verfŸgt.46

2) Die FMA informiert das Amt fŸr Justiz und die Verwahrstelle Ÿber
den rechtskrŠftigen Verlust der Zulassung. Das Amt fŸr Justiz trŠgt die
Liquidation im Handelsregister ein und bestellt auf Vorschlag der FMA
einen Liquidator nach Massgabe von Art. 133 PGR. Die Vorschrift des Art.
133 Abs. 6 PGR kommt nur zur Anwendung, wenn die Regierung der Kos-
tenŸbernahme zustimmt.

3) Die Kosten der Auflšsung und Liquidation gehen zu Lasten des
AIFM, bei Investmentgesellschaften im Fall der Vermšgenstrennung nach
Art. 9 Abs. 7 zu Lasten des eigenen Vermšgens sowie bei Anlage-Kom-
manditgesellschaften und Anlage-KommanditŠrengesellschaften zu Lasten
des Vermšgens des KomplementŠrs und daneben gegebenenfalls zu Lasten
eines anlageverwaltenden Kommanditisten bzw. KommanditŠrs.

4) Die Auflšsung und Liquidation des AIFM oder des eigenen Ver-
mšgens der Investmentgesellschaft, Anlage-Kommanditgesellschaft oder
Anlage-KommanditŠrengesellschaft erfolgt nach Art. 133 ff. PGR oder
einem anderen mit Zustimmung des Amtes fŸr Justiz und der FMA
bestimmten Liquidationsverfahren, mit der Massgabe, dass die FMA die
Aufsicht Ÿber die Liquidation fŸhrt.

5) FŸr das verwaltete Vermšgen von AIF gilt Art. 56.

6) Die FMA kann vom Liquidator die Erstellung eines Liquidationsbe-
richtes verlangen.
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Art. 55

Ernennung eines Sachwalters

1) Die FMA ernennt fŸr einen geschŠftsunfŠhigen AIFM einen Sach-
walter. Die Ernennung eines Sachwalters ist den Anlegern durch den Sach-
walter mitzuteilen.

2) Der Sachwalter:
a) fŸhrt die GeschŠfte des AIFM, sieht aber von der Verwaltung neuer AIF

ab;
b) entscheidet Ÿber die Anteilsausgabe und -rŸcknahme und veranlasst

gegebenenfalls die Aussetzung eines vom AIFM veranlassten Anteils-
handels;

c) beantragt bei der FMA innerhalb von einem Jahr die Zustimmung zur
FortfŸhrung der GeschŠftstŠtigkeit, zur GrŸndung eines neuen AIFM
oder dessen Auflšsung.

3) Die FMA entscheidet Ÿber die VergŸtung des Sachwalters. VergŸtung
und Aufwand des Sachwalters gehen zu Lasten des AIFM.

4) Die Regierung kann das NŠhere Ÿber den Sachwalter, insbesondere
die Kriterien fŸr die VergŸtung und die persšnlichen Anforderungen an den
Sachwalter, mit Verordnung regeln.

Art. 56

Verwaltetes Vermšgen bei Auflšsung und Konkurs des AIFM und der
Verwahrstelle

1) Das zum Zwecke der gemeinschaftlichen Kapitalanlage fŸr Rechnung
der Anleger verwaltete Vermšgen fŠllt im Fall der Auflšsung und des Kon-
kurses des AIFM oder, sofern eine Vermšgenstrennung stattgefunden hat,
bei selbstverwalteten AIF nicht in deren Konkursmasse und wird nicht
zusammen mit dem eigenen Vermšgen aufgelšst. Jeder AIF oder Teilfonds
bildet zugunsten seiner Anleger ein Sondervermšgen. Jedes Sonderver-
mšgen ist mit Zustimmung der FMA auf einen anderen AIFM zu Ÿber-
tragen oder, wenn sich nicht binnen drei Monaten ab Eršffnung des Kon-
kursverfahrens ein AIFM zur †bernahme bereit erklŠrt, im Wege der abge-
sonderten Befriedigung zugunsten der Anleger des jeweiligen AIF oder
Teilfonds zu liquidieren. Die FMA kann die Frist auf bis zu zwšlf Monate
verlŠngern, wenn dies zum Schutz der Anleger geboten erscheint. Soweit
die FMA zum Schutz der Anleger oder des šffentlichen Interesses nichts
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anderes bestimmt, erfolgt die Liquidation durch die Verwahrstelle als Liqui-
dator.

2) Im Fall des Konkurses der Verwahrstelle ist das verwaltete Vermšgen
jedes AIF oder Teilfonds mit Zustimmung der FMA auf eine andere Ver-
wahrstelle zu Ÿbertragen oder im Wege der abgesonderten Befriedigung
zugunsten der Anleger des jeweiligen AIF oder Teilfonds zu liquidieren.

3) Die Kosten der Liquidation des AIF oder Teilfonds gehen in den
FŠllen des Abs. 1 und 2 zu Lasten der Anleger des jeweiligen Sondervermš-
gens.

4) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

IV. Verwahrstelle und sonstige GeschŠftspartner des AIFMIV. Verwahrstelle und sonstige GeschŠftspartner des AIFM
und der Verwahrstelleund der Verwahrstelle

A. VerwahrstelleA. Verwahrstelle

Art. 57

Verwahrstelle eines inlŠndischen AIF und eines EWR-AIF

1) Die Verwahrung des Vermšgens ist zu Ÿbertragen:
a) bei einem inlŠndischen AIF einer Verwahrstelle in Liechtenstein;
b) bei einem EWR-AIF einer Verwahrstelle im Herkunftsmitgliedstaat des

AIF.

2) Die Bestellung der Verwahrstelle ist durch einen schriftlichen Ver-
wahrstellenvertrag zu regeln.

3) Als Verwahrstelle darf nur bestellt werden:
a) eine nach dem Bankengesetz fŸr die Verwahrung zugelassene Bank oder

Wertpapierfirma;
b) eine nach dem Bankengesetz errichtete und fŸr die Verwahrung zugelas-

sene inlŠndische Zweigstelle einer Bank oder Wertpapierfirma mit Sitz
innerhalb des EWR; oder

c) ein bzw. eine nach dem TreuhŠndergesetz zugelassener TreuhŠnder oder
zugelassene Treuhandgesellschaft, soweit es sich um AIF handelt:47

1. bei denen innerhalb von fŸnf Jahren nach TŠtigung der ersten Anlagen
keine RŸcknahmerechte ausgeŸbt werden kšnnen; und
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2. die nach ihrer Hauptanlagestrategie grundsŠtzlich nicht in Vermš-
genswerte, die nach Art. 59 Abs. 1 Bst. a verwahrt werden mŸssen,
in Emittenten oder nicht bšrsennotierte Unternehmen investieren,
um nach Kapitel VI Abschnitt C mšglicherweise die Kontrolle Ÿber
solche Unternehmen zu erlangen.

4) Als Verwahrstelle darf nicht bestellt werden:
a) der AIFM des AIF;
b) ein Primebroker, der als GeschŠftspartner eines AIF auftritt, ausser wenn

die AusfŸhrung seiner Verwahrfunktionen von seinen Aufgaben als
Prime-broker funktional und hierarchisch getrennt sind und die poten-
ziellen Interessenkonflikte ordentlich ermittelt, gesteuert, beobachtet
und den Anlegern des AIF offengelegt werden. Die Verwahrstelle darf
dem Primebroker Verwahraufgaben in †bereinstimmung mit den
Bedingungen fŸr die AufgabenŸbertragung Ÿbertragen.

Art. 58

Verwahrstelle eines Nicht-EWR-AIF

1) FŸr Nicht-EWR-AIF kann die Verwahrstelle unter den in den Abs. 2
und 3 genannten Voraussetzungen auch ein einer Bank oder einer Wertpa-
pierfirma Šhnliches Unternehmen sein.48

2) FŸr Nicht-EWR-AIF muss die Verwahrstelle ihren Sitz im Sitzstaat
des AIF, im Herkunftsmitgliedstaat des AIFM oder im EWR-Referenzstaat
des AIFM haben.

3) †ber die Anforderungen fŸr EWR-AIF nach Art. 57 hinaus gelten fŸr
Verwahrstellen mit Sitz in einem Drittstaat die folgenden Bedingungen:
a) Herkunftsmitgliedstaats- und Vertriebsstaatenbehšrden des AIF, des

AIFM und der Verwahrstelle haben Vereinbarungen Ÿber die Zusam-
menarbeit und den Informationsaustausch abgeschlossen.

b) In dem Sitzstaat der Verwahrstelle sind Verwahrstellen nach Massgabe
der Vorgaben des EWR-Rechts wirksam reguliert und beaufsichtigt.

c) Der Sitzstaat der Verwahrstelle steht nicht auf der Liste der nicht koope-
rativen Staaten der Arbeitsgruppe "Finanzielle Massnahmen gegen
GeldwŠsche und Terrorismusfinanzierung".

d) Der Sitzstaat der Verwahrstelle hat mit dem Herkunftsmitgliedstaat des
AIFM sowie mit jedem Vertriebsstaat eine Vereinbarung unterzeichnet,
die den Standards von Art. 26 des OECD-Musterabkommens zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung von Einkommen und Vermšgen voll-
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stŠndig entspricht und einen wirksamen Informationsaustausch in Steu-
erangelegenheiten, einschliesslich multilateraler Steuerabkommen,
gewŠhrleistet.

e) Die Verwahrstelle haftet nach Art. 60 und 61 aus Vertrag gegenŸber dem
AIF oder dessen Anlegern und stimmt ausdrŸcklich der Einhaltung der
Bestimmungen Ÿber die AufgabenŸbertragung nach Art. 60 zu.

4) Wenn Behšrden eines anderen EWR-Mitgliedstaats nicht mit der
Bewertung der Anwendung von Abs. 3 durch die Herkunftsmitgliedstaats-
behšrde des AIFM einverstanden sind, kšnnen die Behšrden nach Mass-
gabe des EWR-Abkommens die Angelegenheit der ESMA zur Kenntnis
bringen, die im Rahmen ihrer Befugnisse tŠtig werden kann.

Art. 59

Pflichten der Verwahrstelle

1) Die Verwahrstelle ist verpflichtet:
a) auf einem Konto verbuchungsfŠhige und sonstige ihr Ÿbergebene Finanz-

instrumente zu verwahren. Die Verwahrstelle gewŠhrleistet die Ver-
buchung verbuchungsfŠhiger Finanzinstrumente auf gesonderten, im
Namen oder fŸr Rechnung des AIF gefŸhrten Konten in einer Weise,
dass diese eindeutig als solche des AIF identifiziert werden kšnnen. Die
Regierung kann das NŠhere in †bereinstimmung mit Art. 16 der Richt-
linie 2006/73/EG mit Verordnung regeln;

b) bei allen anderen VermšgensgegenstŠnden aufgrund von Informationen
oder Unterlagen, die vom AIF oder von der Verwaltungsgesellschaft
geliefert werden, die Rechtsinhaberschaft des AIF oder gegebenenfalls
des fŸr Rechnung des AIF tŠtigen AIFM zu prŸfen und zu registrieren.
Die Beurteilung der Rechtsinhaberschaft beruht, soweit verfŸgbar, auf
externen Nachweisen. Die Verwahrstelle hŠlt das Register der Vermš-
gensgegenstŠnde auf dem neuesten Stand;

c) allgemein sicherzustellen, dass:
1. der Zahlungsverkehr des AIF ordnungsgemŠss Ÿberwacht ist;
2. sŠmtliche Zahlungen aus der Anteilszeichnung von oder im Namen

von Anlegern eingehen; und
3. flŸssige Mittel des AIF auf Konten verbucht werden, die fŸr Rech-

nung des AIF im Namen des AIFM oder der Verwahrstelle gefŸhrt
werden bei:
aa) einer liechtensteinischen Bank;
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bb) einer Zentralbank;
cc) einem Kreditinstitut mit Sitz im EWR; oder
dd) einem mit Bst. aa bis cc vergleichbaren Institut in dem Drittstaat,

in dem Geldkonten verlangt werden.

Falls die Verwahrstelle, die fŸr Rechnung des AIF handelt, Konten
eršffnet, dŸrfen dort keine flŸssigen Mittel der Verwahrstelle und/
oder der nach Bst. aa bis cc genannten Institute verbucht werden.

2) †ber die in Abs. 1 genannten Aufgaben hinaus stellt die Verwahrstelle
sicher, dass:
a) der Verkauf, die Ausgabe, die RŸcknahme, die Auszahlung und die Auf-

hebung von Anteilen des AIF den Bestimmungen dieses Gesetzes und
der konstituierenden Dokumente des AIF entsprechen;

b) die Berechnung des Wertes der Anteile des AIF nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes und den konstituierenden Dokumenten des AIF sowie
den Anforderungen an die Bewertung nach Art. 42 bis 45 erfolgt;

c) die Weisungen des AIFM ausgefŸhrt werden, soweit sie nicht gegen die
Bestimmungen dieses Gesetzes und die konstituierenden Dokumente
des AIF verstossen; verstšsst der AIFM gegen die Bestimmungen dieses
Gesetzes oder der konstituierenden Dokumente, ist unverzŸglich der
WirtschaftsprŸfer zu informieren; verstšsst der AIFM in einer Weise,
dass ein begrŸndeter Verdacht fŸr den Entzug der Zulassung nach Art.
26 und 51 vorliegt, informiert die Verwahrstelle die FMA;

d) bei Transaktionen mit VermšgensgegenstŠnden von AIF der Gegenwert
innerhalb der Ÿblichen Fristen Ÿbertragen wird;

e) die ErtrŠge des AIF nach den Bestimmungen dieses Gesetzes und der
konstituierenden Dokumente des AIF verwendet werden.

3) Die Verwahrstelle handelt ehrlich, redlich, professionell, unabhŠngig
und im Interesse des AIF oder seiner Anleger.

4) Eine Verwahrstelle darf keine Aufgaben wahrnehmen, die Interessen-
konflikte zwischen dem AIF, seinen Anlegern, dem AIFM und der Ver-
wahrstelle schaffen kšnnten. Dies gilt nicht, wenn die Aufgaben der Ver-
wahrstelle von ihren anderen potenziell dazu in Konflikt stehenden Auf-
gaben funktional und hierarchisch getrennt sind und die potenziellen Inter-
essenkonflikte ordnungsgemŠss ermittelt, gesteuert, beobachtet und den
Anlegern des AIF gegenŸber offengelegt werden.

5) Die Verwahrstelle oder das Unternehmen, an welche bzw. welches die
Verwahrstelle Aufgaben nach Art. 60 Ÿbertragen hat, dŸrfen Vermšgensge-
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genstŠnde des AIF nicht ohne Zustimmung des AIF oder des AIFM wie-
derverwenden.

Art. 60

AufgabenŸbertragung

1) Die Verwahrstelle darf ihre Aufgaben nach Art. 59 nicht an Dritte
Ÿbertragen; davon ausgenommen sind Aufgaben nach Art. 59 Abs. 1 Bst. a
und b. Dienstleistungen im Rahmen von Wertpapierabrechnungssystemen,
die mit der Verwahrung von Vermšgenswerten nach dem FinalitŠtsgesetz
und der Richtlinie 98/26/EG oder Šhnlichen Dienstleistungen durch Nicht-
EWR-Wertpapierabrechnungssysteme betraut sind, sind keine Aufgaben-
Ÿbertragung im Sinne dieses Artikels.

2) Die Aufgaben nach Art. 59 Abs. 1 Bst. a und b kšnnen auf Dritte
Ÿbertragen werden, wenn:
a) die AufgabenŸbertragung nicht zur Umgehung der Vorschriften dieses

Gesetzes und der Richtlinie 2011/61/EU erfolgt;
b) ein objektiver Grund fŸr die †bertragung vorliegt;
c) die Auswahl und Bestellung des Auftragnehmers mit der gebotenen Sach-

kenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erfolgen;
d) die Verwahrstelle den Auftragnehmer sachkundig, sorgfŠltig, gewissen-

haft und regelmŠssig kontrolliert und ŸberprŸft;
e) die Verwahrstelle gewŠhrleistet, dass der Auftragnehmer wŠhrend der

AusŸbung der ihm Ÿbertragenen Aufgaben:
1. Ÿber fŸr die Art und KomplexitŠt der anvertrauten Vermšgensge-

genstŠnde angemessene und geeignete Organisationsstrukturen und
Fachkenntnisse verfŸgt;

2. bezogen auf die †bertragung von Verwahraufgaben nach Art. 59 Abs.
1 Bst. a einem wirksamen Aufsichtsrecht (einschliesslich Mindestei-
genkapitalanforderungen), einer wirksamen Aufsicht und einer regel-
mŠssigen WirtschaftsprŸfung unterliegt, welche gewŠhrleistet, dass
sich die Finanzinstrumente in seinem Besitz befinden;

3. die VermšgensgegenstŠnde der Kunden der Verwahrstelle von seinem
eigenen und dem Vermšgen der Verwahrstelle trennt, so dass die
VermšgensgegenstŠnde zu jeder Zeit eindeutig als solche der Kunden
einer bestimmten Verwahrstelle identifiziert werden kšnnen;

4. die Vermšgenswerte nicht ohne vorherige Zustimmung des AIF oder
des AIFM und vorherige Information der Verwahrstelle verwendet;
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5. Art. 59 Abs. 1 Bst. a und b sowie Abs. 3 bis 5 einhŠlt.

3) Die Auftragnehmer der Verwahrstelle nach Abs. 1 kšnnen ihrerseits
diese Aufgaben unter der Voraussetzung weiter Ÿbertragen, dass die glei-
chen Bedingungen eingehalten werden und auch die jeweiligen Unterauf-
tragnehmer und - im Fall der Unter-UnterŸbertragung - die nachfolgenden
Auftragnehmer zur Einhaltung verpflichtet sind; Art. 61 gilt fŸr die jeweils
Beteiligten entsprechend.

Art. 61

Haftung der Verwahrstelle

1) Bei Verlust von Finanzinstrumenten nach Art. 59 Abs. 1 Bst. a muss
die Verwahrstelle unverzŸglich Finanzinstrumente desselben Typs und der
gleichen Anzahl dem AIF beschaffen oder dessen Anlegern Ÿbertragen oder
Schadenersatz leisten, es sei denn, die Verluste sind Folge hšherer Gewalt,
deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Gegenmassnahmen unab-
wendbar waren.

2) Die †bertragung an Dritte nach Art. 60 beeinflusst die Haftung der
Verwahrstelle nicht.

3) Die Verwahrstelle kann jedoch fŸr den Fall eines Verlusts von Finanz-
instrumenten durch eine Unterverwahrstelle durch Vertrag ihre Haftung
fŸr den Fall ausschliessen, dass:
a) die Verwahrstelle allen ihren Verpflichtungen bei der AufgabenŸbertra-

gung und der †berwachung nachgekommen ist;
b) ein Vertrag zwischen der Verwahrstelle und dem Auftragnehmer mindes-

tens Folgendes regelt:
1. den Umstand, dass die Haftung der Verwahrstelle ausdrŸcklich auf

den Auftragnehmer Ÿbertragen ist;
2. das Recht des AIF oder des fŸr Rechnung des AIF tŠtigen AIFM

oder der Verwahrstelle, einen Anspruch wegen des Abhandenkom-
mens von Finanzinstrumenten gegen den Auftragnehmer geltend zu
machen; und

c) ein Vertrag zwischen der Verwahrstelle und dem AIF oder dem fŸr Rech-
nung des AIF handelnden AIFM mindestens enthŠlt:
1. einen Haftungsausschluss der Verwahrstelle; und
2. einen objektiven Grund fŸr den Haftungsausschluss.
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4) Die Verwahrstelle haftet dem AIF oder den Anlegern Ÿber Abs.
1 hinaus fŸr alle sonstigen Verluste, die diese infolge einer schuldhaften
NichterfŸllung der Verwahrstellenpflichten erleiden.

5) Zur Geltendmachung der HaftungsansprŸche der Anleger ist jeden-
falls der AIFM berechtigt und verpflichtet. Daneben sind die einzelnen
Anleger zur Geltendmachung berechtigt.

6) Der Anspruch auf Schadensersatz verjŠhrt mit dem Ablauf von fŸnf
Jahren nach Eintritt des Schadens, spŠtestens aber ein Jahr nach der RŸck-
zahlung eines Anteils oder der Kenntnis des Anspruchsberechtigten vom
Schaden.

7) Die Klage gegen eine Verwahrstelle eines AIF mit Sitz in Liech-
tenstein kann unbeschadet einer konkurrierenden ZustŠndigkeit auslŠndi-
scher Gerichte jedenfalls in Liechtenstein erhoben werden. ZustŠndig ist das
Landgericht.

Art. 62

Verwahrstellenzwang in Drittstaat

1) Wenn nach dem Recht eines Drittstaats bestimmte Finanzinstrumente
von einer ortsansŠssigen Einrichtung verwahrt werden mŸssen und es keine
ortsansŠssige Verwahrstelle gibt, die den Anforderungen nach Art. 60 Abs.
2 Bst. e Ziff. 2 genŸgt, gelten die Vorschriften dieses Artikels.

2) Die Verwahrstelle darf ihre Funktionen an eine andere ortsansŠssige
Einrichtung nur insoweit und solange Ÿbertragen, wie es von dem Recht des
Drittstaats gefordert wird und keine ortsansŠssige Verwahrstelle den gesetz-
lichen Anforderungen entspricht. Des Weiteren mŸssen:
a) die Anleger des jeweiligen AIF vor TŠtigung ihrer Anlage ordnungsge-

mŠss unterrichtet werden, dass eine solche Beauftragung aufgrund recht-
licher ZwŠnge im Recht des Drittstaats erforderlich ist; dabei sind die
UmstŠnde anzugeben, die die †bertragung rechtfertigen; und

b) der AIF oder der fŸr Rechnung des AIF tŠtige AIFM die Verwahrstelle
anweisen, die Verwahrung dieser Finanzinstrumente an eine solche Ein-
richtung zu Ÿbertragen.

3) Der Auftragnehmer kann seinerseits seine Funktionen unter den
Bedingungen nach Abs. 1 und 2 weiter Ÿbertragen; Art. 61 Abs. 2 und 3 gilt
fŸr die jeweils Beteiligten entsprechend.

4) Die Verwahrstelle ist aus der Haftung nach Art. 61 entlassen, wenn:
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a) die konstituierenden Dokumente des AIF einen Haftungsausschluss
unter den weiteren Voraussetzungen dieses Artikels ausdrŸcklich
gestatten;

b) die Anleger in gebŸhrender Weise Ÿber den Haftungsausschluss und
dessen Voraussetzungen vor der Anlageentscheidung informiert werden;

c) der AIF oder AIFM die Verwahrstelle angewiesen hat, die Verwahrung
dieser Finanzinstrumente der ortsansŠssigen Einrichtung zu Ÿbertragen;

d) ein schriftlicher Vertrag zwischen der Verwahrstelle und dem AIF oder
dem AIFM den Haftungsausschluss ausdrŸcklich gestattet;

e) in einem schriftlichen Vertrag zwischen Verwahrstelle und Auftrag-
nehmer der Auftragnehmer die Haftung der Verwahrstelle ausdrŸcklich
Ÿbernimmt und dem AIF, dem AIFM oder der Verwahrstelle das Recht
einrŠumt, die AnsprŸche nach Art. 61 gegenŸber dem Auftragnehmer
geltend zu machen.

Art. 63

Informationsaustausch

Die Verwahrstelle stellt den zustŠndigen Behšrden ihres Herkunftsmit-
gliedstaates auf Anfrage alle Informationen zur VerfŸgung, die die Ver-
wahrstelle bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben erhalten hat und die die
zustŠndigen Behšrden der Verwahrstelle, des AIF oder des AIFM benš-
tigen. Handelt es sich um unterschiedliche Behšrden, tauschen diese die
erhaltenen Informationen unverzŸglich untereinander aus.

Art. 64

AusfŸhrungsbestimmungen

Die Regierung kann das NŠhere Ÿber die Verwahrstellen in †berein-
stimmung mit dem EWR-Recht mit Verordnung regeln, insbesondere:
a) die Einzelheiten, welche in den Verwahrstellenvertrag nach Art. 57 Abs.

2 aufzunehmen sind;
b) das NŠhere zu Art. 57 Abs. 3 Bst. c;
c) die allgemeinen Kriterien fŸr eine wirksame Regulierung, Aufsicht und

Durchsetzung in Drittstaaten nach Art. 58 Abs. 3;
d) die Bedingungen fŸr die AusŸbung der Aufgaben einer Verwahrstelle

nach Art. 59, einschliesslich:
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1. der Art der Finanzinstrumente, die nach Art. 59 Abs. 1 Bst. a von der
Verwahrstelle verwahrt werden;

2. der Bedingungen, unter denen die Verwahrstelle ihre Verwahrauf-
gaben Ÿber bei einem Zentralverwahrer verwahrte Finanzinstru-
mente ausŸben darf;

3. der Bedingungen, unter denen die Verwahrstelle den Bestand auf den
Namen lautender VermšgensgegenstŠnde nach Art. 59 Abs. 1 Bst. b
sichert;

4. die Voraussetzungen fŸr die Qualifikation einer Bank nach Art. 59
Abs. 1 Bst. c Ziff. 3;

e) die Sorgfaltspflichten der Verwahrstelle nach Art. 60 Abs. 2 Bst. c und d;
f) die Pflicht zur Trennung von VermšgensgegenstŠnden nach Art. 60 Abs.

2 Bst. e Ziff. 3;
g) die Bedingungen und UmstŠnde, unter denen verwahrte Finanzinstru-

mente nach Art. 61 Abs. 1 als abhandengekommen angesehen werden;
h) was unter hšherer Gewalt im Sinne von Art. 61 Abs. 1 verstanden wird;
i) die Bedingungen und UmstŠnde, unter denen objektive GrŸnde fŸr einen

vertraglichen Haftungsausschluss nach Art. 61 und 62 vorliegen;
k) welche Personen unter welchen Voraussetzungen als Verwahrstellen in

Liechtenstein handeln dŸrfen und wie die Zulassung erfolgt;
l) die Voraussetzungen und UmstŠnde, unter denen eine AufgabenŸbertra-

gung und UnterŸbertragung zulŠssig sind.

B. Administrator und RisikomanagerB. Administrator und Risikomanager

Art. 65

Zulassungspflicht

1) Der Administrator und der Risikomanager von AIF bedŸrfen der
Zulassung durch die FMA.

2) Die Zulassung als AIFM nach Kapitel III Abschnitt A beinhaltet auch
die Zulassung als Risikomanager und kann die Zulassung als Administrator
beinhalten, sofern die jeweils einschlŠgigen Voraussetzungen erfŸllt sind.

3) FŸr rechtliche, wirtschaftsberatende und buchfŸhrende Dienstleis-
tungen nach den dafŸr massgeblichen berufsstŠndischen Vorschriften
bedarf es keiner Zulassung nach Abs. 1.
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Art. 66

Zulassungsvoraussetzungen und Pflichten

1) FŸr Administratoren und Risikomanager gelten die Vorschriften fŸr
die Zulassung und Pflichten des AIFM nach dem Kapitel III sinngemŠss mit
der Massgabe, dass die Zulassungsvoraussetzungen und Pflichten sich aus-
schliesslich auf die Administration oder das Risikomanagement beziehen.

2) Die Regierung kann das NŠhere Ÿber die Zulassungsvoraussetzungen
und die Pflichten eines Administrators und eines Risikomanagers mit Ver-
ordnung regeln, insbesondere:
a) die Anforderungen an die GeschŠftsleitung;
b) die organisatorischen Vorkehrungen;
c) die Hšhe und Berechnungsgrundlage fŸr die Kapitalausstattung, wobei

das Anfangskapital bis zu 1 Million Franken betragen darf.

Art. 67

Delegation an zugelassene Administratoren und Risikomanager

1) †bertrŠgt ein zugelassener AIFM nach Massgabe von Art. 46
bestimmte Teile oder die ganze Administration an einen zugelassenen
Administrator oder das ganze Risikomanagement oder bestimmte Teile des
Risikomanagements an einen zugelassenen Risikomanager, gelten die fŸr
die Administration oder das Risikomanagement erforderlichen, personellen
und organisatorischen Anforderungen an den AIFM als erfŸllt.49

2) Die FMA prŸft im Rahmen der Zulassung des AIFM in Bezug auf
die Administration oder das Risikomanagement nur, ob die Anforderungen
an die AufgabenŸbertragung nach Art. 46 sowie das Risikomanagement der
Gesamtorganisation eingehalten sind.

3) Der zugelassene Administrator oder Risikomanager ist der FMA
gegenŸber zur Auskunft und Mitteilung in gleicher Weise verpflichtet, als
ob die TŠtigkeit von dem AIFM selbst ausgeŸbt wird.

4) Der Administrator oder Risikomanager hat erhebliche Verletzungen
von Bestimmungen dieses Gesetzes und der konstituierenden Dokumente
der FMA mitzuteilen. Art. 111 gilt entsprechend.

5) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die Melde- und Mitteilungspflichten des Administrators und Risikoma-

nagers;
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b) welche Verletzungen von Bestimmungen dieses Gesetzes und der konsti-
tuierenden Dokumente jedenfalls als erheblich gelten.

Art. 68

Haftung des Administrators und Risikomanagers

1) Der Administrator und der Risikomanager haften fŸr die schuldhafte
Verletzung der ihnen obliegenden Pflichten.

2) Soweit die Aufgaben vom AIFM auf den Administrator oder Risiko-
manager nach Massgabe von Art. 46 Ÿbertragen wurden, haftet der Admi-
nistrator oder Risikomanager gegenŸber dem AIFM. Bei einem Entzug der
Zulassung oder der Insolvenz des AIFM haftet der Administrator oder Risi-
komanager den Anlegern des jeweiligen AIF unmittelbar. In diesem Fall ist
nur der nach Befriedigung der Anleger verbleibende Betrag der Liquida-
tions- bzw. Insolvenzmasse des AIFM zuzuordnen.

3) FŸr kleine AIFM nach Art. 3 besteht die Haftung des Administrators
oder Risikomanagers bei der Investmentgesellschaft, Anlage-Kommandit-
gesellschaft und Anlage-KommanditŠrengesellschaft gegenŸber dem AIF,
im †brigen gegenŸber den Anlegern des jeweiligen AIF.

C. VertriebstrŠgerC. VertriebstrŠger

Art. 69

Zulassungspflicht

1) Der VertriebstrŠger von AIF in Liechtenstein bedarf der Zulassung
durch die FMA.

2) Die Zulassung als AIFM nach Kapitel III Abschnitt A beinhaltet auch
die Zulassung als VertriebstrŠger der von ihm verwalteten AIF.

3) Die Zulassung zum Vertrieb von AIF nach EWR-Recht bleibt von
Abs. 1 unberŸhrt.

Art. 70

Zulassungsvoraussetzungen und Pflichten

1) FŸr VertriebstrŠger gelten die Vorschriften Ÿber die Zulassung und
Pflichten des AIFM nach Kapitel III sinngemŠss mit der Massgabe, dass die
Zulassungsvoraussetzungen und Pflichten sich ausschliesslich auf den Ver-
trieb beziehen.
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2) Die Hšhe der Kapitalausstattung eines VertriebstrŠgers betrŠgt min-
destens 125 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken.

3) Keine Zulassung zum Vertrieb benštigen VertriebstrŠger:
a) die nach anderen Vorschriften einer prudentiellen Aufsicht durch die

FMA unterliegen; und
b) bei denen davon auszugehen ist, dass sie fŸr den Vertrieb von AIF Ÿber

das erforderliche Fachwissen verfŸgen.

4) Die Regierung kann das NŠhere Ÿber die Zulassungsvoraussetzungen
und die Pflichten eines VertriebstrŠgers mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die Anforderungen an die GeschŠftsleitung des VertriebstrŠgers;
b) die organisatorischen Vorkehrungen, die der VertriebstrŠger zu treffen

hat;
c) die Personen und Personengruppen, welche die Voraussetzungen nach

Abs. 3 erfŸllen.

Art. 71

Delegation an zugelassene VertriebstrŠger

1) †bertrŠgt ein zugelassener AIFM bestimmte Teile oder den ganzen
Vertrieb an einen zugelassenen VertriebstrŠger nach Massgabe von Art. 46,
gelten die fŸr den Vertrieb erforderlichen personellen und organisatorischen
Anforderungen an den AIFM als erfŸllt.

2) Die FMA prŸft im Rahmen der Zulassung des AIFM in Bezug auf den
Vertrieb nur, ob die Anforderungen an die AufgabenŸbertragung nach Art.
46 sowie das Risikomanagement der Gesamtorganisation eingehalten sind.

3) Der VertriebstrŠger ist der FMA gegenŸber zur Auskunft und Mit-
teilung in gleicher Weise verpflichtet, als ob die TŠtigkeit von dem AIFM
selbst ausgeŸbt wird.

4) Der VertriebstrŠger hat erhebliche Verletzungen von Bestimmungen
dieses Gesetzes und der konstituierenden Dokumente der FMA mitzu-
teilen. Art. 111 gilt entsprechend.

5) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die Melde- und Mitteilungspflichten des VertriebstrŠgers in Bezug auf

den Vertrieb;
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b) welche Verletzungen von Bestimmungen dieses Gesetzes und der konsti-
tuierenden Dokumente jedenfalls als erheblich gelten.

Art. 72

Haftung des VertriebstrŠgers

1) Der VertriebstrŠger haftet fŸr die schuldhafte Verletzung der ihm
obliegenden Pflichten.

2) Soweit die Aufgaben von dem AIFM auf den VertriebstrŠger nach
Massgabe von Art. 46 Ÿbertragen wurden, haftet der VertriebstrŠger gegen-
Ÿber dem AIFM. Bei einem Entzug der Zulassung oder der Insolvenz des
AIFM haftet der VertriebstrŠger gegenŸber den Anlegern des jeweiligen
AIF unmittelbar. In diesem Fall ist nur der nach Befriedigung der Anleger
verbleibende Betrag der Liquidations- bzw. Insolvenzmasse des AIFM
zuzuordnen.

3) Soweit die Aufgaben des VertriebstrŠgers nicht nach Massgabe von
Art. 46 Ÿbertragen wurden, besteht die Haftung des VertriebstrŠgers gegen-
Ÿber den Anlegern des jeweiligen AIF.

D. PrimebrokerD. Primebroker

Art. 73

Beauftragung eines Primebrokers

1) Die Auswahl und Beauftragung eines Primebrokers muss mit den
konstituierenden Dokumenten des AIF im Einklang stehen.

2) Der AIFM und der Primebroker mŸssen die Auftragsbedingungen in
einem schriftlichen Vertrag vereinbaren.

3) Im Vertrag nach Abs. 2 muss insbesondere vereinbart werden:
a) die Mšglichkeit einer †bertragung und Wiederverwendung von Vermš-

genswerten des AIF; und
b) die Bezeichnung der Verwahrstelle.

4) Die Regierung kann das NŠhere in †bereinstimmung mit dem EWR-
Recht mit Verordnung regeln.
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Art. 74

Primebroker als Unterverwahrstelle

†ber Art. 73 hinaus gelten fŸr die Bestellung und Aufgaben eines Pri-
mebrokers als Unterverwahrstelle die Vorschriften von Kapitel IV.

Art. 75

Primebroker als GeschŠftspartner des AIFM

1) Soweit nicht nur Aufgaben einer Verwahrstelle wahrgenommen
werden, kšnnen Primebroker mit dem AIFM mit Wirkung fŸr oder fŸr
Rechnung des AIF sonstige Primebroker-Dienste (Primebroker als
GeschŠftspartner) erbringen.

2) Die Dienste eines Primebrokers als GeschŠftspartner des AIFM sind
nicht Teil der Vereinbarungen Ÿber die AufgabenŸbertragung an eine
Unterverwahrstelle.

3) Der AIFM hat einen Primebroker als GeschŠftspartner mit der gebo-
tenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit auszuwŠhlen und zu
beauftragen.

4) Die Verantwortung fŸr die Auswahl und †berwachung der Prime-
broker als GeschŠftspartner liegt beim AIFM.

5) Primebroker als GeschŠftspartner kšnnen eine Kontenbeziehung zum
AIFM eingehen.

6) Die Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach Art. 59 Abs. 1 Bst.
c.

7) Die Regierung kann das NŠhere in †bereinstimmung mit dem EWR-
Recht mit Verordnung regeln, insbesondere:
a) wie der AIFM seiner Pflicht zur Auswahl und †berwachung der Prime-

broker nachkommen muss;
b) wie der AIFM in AusfŸhrung von Abs. 5 in Bezug auf Primebroker

sicherstellt, dass die Cashflows der AIF ordnungsgemŠss Ÿberwacht
werden;

c) die Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und deren
Offenlegung.
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V. StrukturmassnahmenV. Strukturmassnahmen

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 76

Grundsatz

1) Soweit in diesem Kapitel nichts anderes bestimmt ist:
a) schliesst fŸr die Zwecke dieses Kapitels ein AIF die dazugehšrigen Teil-

fonds ein;
b) finden die Bestimmungen dieses Kapitels sinngemŠss auf selbstverwaltete

AIF Anwendung;
c) sind die Bestimmungen dieses Kapitals auf in- und auslŠndische AIF

anzuwenden, sofern das Recht des auslŠndischen AIF nicht entgegen
steht; vorbehalten bleiben die Bestimmungen Ÿber die grenzŸberschrei-
tende TŠtigkeit nach Kapitel XI und XII.

2) Beteiligen sich AIF in Form der Aktiengesellschaft und der EuropŠi-
schen Gesellschaft (SE) an einer Spaltung oder Fusion, so gelten folgende
Vorschriften:
a) bei einer Spaltung neben den Vorschriften dieses Kapitels die Vor-

schriften der Richtlinie 82/891/EWG, in der Fassung der Richtlinien
2007/63/EG und 2009/109/EG;

b) bei einer Fusion (Verschmelzung) neben den Vorschriften dieses Kapitels
die Vorschriften der Richtlinie 2011/35/EU sowie bei Beteiligung von
AIF des geschlossenen Typs aus verschiedenen EWR-Mitgliedstaaten in
der Rechtsform von Kapitalgesellschaften die Vorschriften der Richt-
linie 2005/56/EG.

3) In den FŠllen nach Abs. 2 sind die nach diesem Kapitel erforderlichen
PrŸfvorgŠnge, Dokumente und Informationen mit den nach den EWR-
Rechtsvorschriften erforderlichen PrŸfvorgŠngen, Dokumenten und Infor-
mationen mšglichst zusammenzufassen. Sind die Bestimmungen der in Abs.
2 genannten EWR-Rechtsvorschriften mit einzelnen Bestimmungen dieses
Kapitels unvereinbar, gehen die Bestimmungen in den genannten EWR-
Rechtsvorschriften vor. Soweit sonstige Bestimmungen des PGR mit den
Bestimmungen dieses Kapitels unvereinbar sind, gehen jene dieses Kapitels
vor.

4) FŸr Strukturmassnahmen zwischen OGAW und AIF gelten die
Bestimmungen des UCITSG.
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5) Strukturmassnahmen nach diesem Kapitel sind in das Handelsregister
einzutragen.

6) Die Regierung regelt das Registerverfahren fŸr Strukturmassnahmen
mit Verordnung.

Art. 77

Gestaltungsgrenze

Bei grenzŸberschreitenden Strukturmassnahmen unter Beteiligung von
AIF muss die Strukturmassnahme nach dem Recht derjenigen Staaten, in
denen die beteiligten AIF ihren Sitz haben, zulŠssig sein.

B. VerschmelzungB. Verschmelzung

Art. 78

Grundsatz

Ein AIF kann sich im Rahmen einer inlŠndischen oder grenzŸberschrei-
tenden Verschmelzung mit einem oder mehreren anderen AIF vereinigen
und zwar unabhŠngig davon, welche Rechtsform der AIF hat und ob der
aufnehmende oder Ÿbertragende AIF seinen Sitz in Liechtenstein hat.

Art. 79

Autorisierungspflicht

1) Die Verschmelzung von AIF bedarf der vorherigen Anzeige an die
FMA, soweit alle beteiligten AIF ihren Sitz in Liechtenstein haben und der
Ÿbertragende AIF nicht zulassungspflichtig ist.

2) FŸr jeden AIF nach Abs. 1 Ÿbermittelt der AIFM der FMA folgende
Unterlagen:
a) den von den an der Verschmelzung beteiligten AIF gebilligten Ver-

schmelzungsplan nach Art. 81 oder den Nachweis, dass die Anleger nach
Art. 81 Abs. 3 auf die Erstellung eines Verschmelzungsplans verzichtet
haben;

b) die fŸr die Anzeige nach Art. 17 bis 20 erforderlichen Unterlagen in der
Fassung, wie sie nach der Wirksamkeit der Verschmelzung verwendet
werden sollen;
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c) eine von allen Verwahrstellen der an der Verschmelzung beteiligten AIF
abgegebene ErklŠrung, dass sie die †bereinstimmung der Angaben mit
den Anforderungen dieses Gesetzes und den konstituierenden Doku-
menten des AIF, fŸr den sie tŠtig sind, ŸberprŸft haben, oder den Nach-
weis, dass die Anleger nach Art. 82 Abs. 2 auf die PrŸfung verzichtet
haben;

d) die Informationen, die die an der Verschmelzung beteiligten AIF an
ihre jeweiligen Anteilinhaber zur geplanten Verschmelzung nach Art. 84
Ÿbermitteln, oder den Nachweis, dass die Anleger auf die Anlegerinfor-
mation nach Art. 84 Abs. 6 verzichtet haben.

3) Die Unterlagen sind in deutscher, englischer oder einer von der FMA
fŸr diese Zwecke akzeptierten Sprache einzureichen.

4) Soweit die Anteile des AIF nur an professionelle Anleger vertrieben
werden, hat die FMA binnen zehn Arbeitstagen nach Zugang der Unter-
lagen den AIFM Ÿber die VollstŠndigkeit der Unterlagen zu informieren
oder deren VervollstŠndigung zu verlangen. Liegt der vollstŠndige Antrag
vor, Ÿbermittelt die FMA den beteiligten AIFM binnen zehn Arbeitstagen
eine VollstŠndigkeitsbestŠtigung. Die FMA kann diese Fristen mit begrŸn-
deter Mitteilung auf jeweils 20 Tage verlŠngern. Mit Zugang der VollstŠn-
digkeitsbestŠtigung kann der AIFM mit dem Vollzug der Verschmelzung
beginnen.

5) Sind an der Verschmelzung AIF beteiligt, deren Anteile auch an Pri-
vatanleger vertrieben werden, und haben nicht alle Privatanleger auf die
Erteilung oder PrŸfung des Verschmelzungsplans und der Anlegerinforma-
tionen ausdrŸcklich nach Art. 82 Abs. 2 verzichtet:
a) wŠgt die FMA die Auswirkungen auf die Anleger der an der Verschmel-

zung beteiligten AIF ab, um zu prŸfen, ob die Anleger angemessen Ÿber
die Verschmelzung informiert werden;

b) kann die FMA vom AIFM des Ÿbertragenden AIF schriftlich eine ver-
besserte Ausgestaltung der Anlegerinformationen nach Abs. 2 Bst. d ver-
langen, soweit sie dies fŸr erforderlich hŠlt;

c) teilt die FMA binnen 20 Arbeitstagen nach Zugang der vollstŠndigen oder
der nach Bst. b geŠnderten Unterlagen mit, dass die Anlegerinforma-
tionen zufriedenstellend sind;

d) darf der AIFM ab dem Zugang der Mitteilung nach Bst. c mit dem
Vollzug der Verschmelzung beginnen.

6) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung. Sie kann in †ber-
einstimmung mit dem EWR-Recht insbesondere festlegen:
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a) die Voraussetzungen fŸr den Verzicht nach Abs. 5;
b) die Form des Nachweises nach Abs. 2 Bst. a, c und d.

Art. 80

Genehmigungspflicht

1) Die Verschmelzung von AIF bedarf der vorherigen Genehmigung der
FMA, wenn:
a) der Ÿbertragende AIF seinen Sitz in Liechtenstein hat und zulassungs-

pflichtig ist;
b) ein beteiligter AIF seinen Sitz im Ausland hat; oder
c) der aufnehmende AIF seinen Sitz in Liechtenstein hat und die Verschmel-

zung eine wesentliche €nderung der Zulassung nach Art. 25 darstellt.

2) FŸr jeden Ÿbertragenden AIF Ÿbermittelt dessen AIFM der FMA fol-
gende Unterlagen:
a) den von den an der Verschmelzung beteiligten AIF gebilligten Ver-

schmelzungsplan nach Art. 81 oder den Nachweis, dass die Anleger auf
die Erstellung eines Verschmelzungsplans nach Art. 81 Abs. 3 verzichtet
haben;50

b) die fŸr die Anzeige nach Art. 17 erforderlichen Unterlagen in der Fas-
sung, wie sie nach der Wirksamkeit der Verschmelzung verwendet
werden sollen;

c) eine von allen Verwahrstellen der an der Verschmelzung beteiligten AIF
abgegebene ErklŠrung, dass sie die †bereinstimmung der Angaben mit
den Anforderungen dieses Gesetzes und den konstituierenden Doku-
menten des AIF, fŸr den sie tŠtig sind, ŸberprŸft haben oder den Nach-
weis, dass die Anleger nach Art. 82 Abs. 2 auf die PrŸfung verzichtet
haben;

d) die Informationen, die die an der Verschmelzung beteiligten OGAW an
ihre jeweiligen Anteilinhaber zur geplanten Verschmelzung nach Art. 84
Ÿbermitteln, oder den Nachweis, dass die Anleger nach Art. 84 Abs. 6
auf die Anlegerinformation verzichtet haben.

3) Die Unterlagen sind in deutscher, englischer oder einer von der FMA
fŸr diese Zwecke akzeptierten Sprache einzureichen.

4) Sind die Unterlagen nach Abs. 2 unvollstŠndig, hat die FMA binnen
zehn Arbeitstagen nach deren Zugang die VervollstŠndigung zu verlangen.
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Liegt der vollstŠndige Antrag vor, Ÿbermittelt die FMA den beteiligten
AIFM binnen zehn Arbeitstagen eine VollstŠndigkeitsbestŠtigung.

5) Die FMA entscheidet binnen eines Monats nach Zugang der vollstŠn-
digen Unterlagen nach Abs. 2 Ÿber die Zulassung der Verschmelzung. Die
Frist kann mit begrŸndeter Mitteilung auf sechs Monate verlŠngert werden.

6) Die FMA genehmigt die Verschmelzung, wenn:
a) die gesetzlichen Voraussetzungen erfŸllt sind;
b) gegebenenfalls weitere, im Rahmen všlkerrechtlicher VertrŠge oder der

Zusammenarbeit mit auslŠndischen Aufsichtsbehšrden festgelegte
Anforderungen erfŸllt sind.

7) Die FMA teilt ihre Entscheidung an die AIFM der an der Verschmel-
zung beteiligten AIF sowie gegebenenfalls den Aufsichtsbehšrden mit, die
fŸr an der Verschmelzung beteiligte AIF zustŠndig sind.

8) AIFM dŸrfen mit Zugang der Genehmigung mit dem Vollzug der
Verschmelzung beginnen.

9) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln. Sie kann
unter BerŸcksichtigung des VerhŠltnismŠssigkeitsgebots und in †berein-
stimmung mit den Vorschriften des EWR-Rechts insbesondere festlegen:
a) welche Anforderungen im Rahmen des Informationsaustauschs zwischen

der FMA und anderen Aufsichtsbehšrden verlangt werden dŸrfen;
b) die Form des Nachweises nach Abs. 2 Bst. a, c und d.

Art. 81

Verschmelzungsplan

1) FŸr den Ÿbertragenden und den Ÿbernehmenden AIF ist ein gemein-
samer Verschmelzungsplan zu erstellen.

2) Sind an der Verschmelzung AIF beteiligt, deren Anteile auch an Pri-
vatanleger vertrieben werden, hat der Verschmelzungsplan die folgenden
Angaben zu enthalten:
a) die beteiligten AIF;
b) die Angabe, ob die Verschmelzung eine Verschmelzung durch Auf-

nahme, eine Verschmelzung durch NeugrŸndung oder eine Verschmel-
zung mit Teilliquidation ist;

c) den Hintergrund und die BeweggrŸnde fŸr die geplante Verschmelzung;
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d) die zu erwartenden Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die
Anleger des Ÿbertragenden und Ÿbernehmenden AIF;

e) die beschlossenen Kriterien fŸr die Bewertung des Vermšgens und gege-
benenfalls der Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Berechnung des
UmtauschverhŠltnisses nach Art. 86 Abs. 1;

f) die Methode zur Berechnung des UmtauschverhŠltnisses;

g) Aufgehoben51

h) die fŸr die †bertragung von Vermšgenswerten und den Umtausch von
Anteilen geltenden Bestimmungen;

i) im Falle einer Verschmelzung durch NeugrŸndung und einer Verschmel-
zung mit Teilliquidation die konstituierenden Dokumente des neu
gegrŸndeten Ÿbernehmenden AIF;

k) gegebenenfalls weitere, nach den konstituierenden Dokumenten eines der
beteiligten AIF erforderliche Angaben.

3) AIFM kšnnen mit qualifizierter Zustimmung aller Anleger der an der
Verschmelzung beteiligten AIF auf die Erstellung des Verschmelzungsplans
verzichten.

4) Werden die Anteile der an der Verschmelzung beteiligten AIF nur an
professionelle Anleger vertrieben, sind im Verschmelzungsplan zumindest
die nach den konstituierenden Dokumenten eines der beteiligten AIF erfor-
derlichen Angaben aufzunehmen. Enthalten die konstituierenden Doku-
mente keine Bestimmungen, genŸgt jedenfalls ein Verschmelzungsplan mit
den Angaben nach Abs. 2.

5) Die Haftung des AIFM fŸr die Richtigkeit der Angaben im Ver-
schmelzungsplan kann nicht ausgeschlossen werden.

6) Die Regierung kann das NŠhere Ÿber den Verschmelzungsplan in
†bereinstimmung mit Art. 5 bis 7 der Richtlinie 2005/56/EG und Art. 5, 6,
9 und 11 der Richtlinie 2011/35/EU mit Verordnung regeln, insbesondere:
a) die Anforderungen an die qualifizierte Zustimmung aller Anleger nach

Abs. 3;
b) die Veršffentlichung des Verschmelzungsplans.

Art. 82

PrŸfung des Verschmelzungsplans durch die Verwahrstelle

1) Die Verwahrstellen der an der Verschmelzung beteiligten AIF haben
die †bereinstimmung der Angaben nach Art. 81 Abs. 2 Bst. a, b, g und h mit
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den Anforderungen dieses Gesetzes und der Richtlinie 2011/61/EU sowie
den konstituierenden Dokumenten des AIF zu ŸberprŸfen, fŸr den sie tŠtig
sind.

2) AIFM kšnnen mit qualifizierter Zustimmung aller Anleger der an der
Verschmelzung beteiligten AIF auf eine PrŸfung des Verschmelzungsplans
durch die Verwahrstelle verzichten.

3) Werden die Anteile aller an der Verschmelzung beteiligten AIF nur an
professionelle Anleger vertrieben:
a) entfŠllt die PrŸfungspflicht, soweit die Angaben nach Art. 81 Abs. 2 nicht

erforderlich sind;
b) kšnnen die konstituierenden Dokumente der beteiligten AIF abwei-

chende Regelungen vorsehen.

4) Die Regierung kann das NŠhere, insbesondere Ÿber die qualifizierte
Zustimmung und den mindestens einzuhaltenden PrŸfungsumfang, in
†bereinstimmung mit den Vorschriften des EWR-Rechts mit Verordnung
regeln.

Art. 83

Bericht der Verwahrstelle oder des unabhŠngigen WirtschaftsprŸfers

1) Eine Verwahrstelle nach Art. 57 bis 64 oder ein unabhŠngiger Wirt-
schaftsprŸfer nach Art. 109 bis 111 bestŠtigt nach entsprechender PrŸfung:
a) die Kriterien fŸr die Bewertung des Vermšgens und gegebenenfalls der

Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschver-
hŠltnisses nach Art. 88 Abs. 1;

b) gegebenenfalls die Barzahlung je Anteil;
c) die Methode zur Berechnung des UmtauschverhŠltnisses und das tat-

sŠchliche UmtauschverhŠltnis zum Zeitpunkt fŸr die Berechnung dieses
UmtauschverhŠltnisses nach Art. 88 Abs. 1.

2) Die gesetzlichen AbschlussprŸfer des Ÿbertragenden oder Ÿberneh-
menden AIF gelten fŸr die Zwecke des Abs. 1 als unabhŠngige Wirtschafts-
prŸfer.

3) Ist ein Ÿbertragender AIF in einem anderen Staat ansŠssig, bestimmt
das dortige Recht, ob die BestŠtigung von einer Verwahrstelle oder einem
unabhŠngigen WirtschaftsprŸfer zu erstellen ist.
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4) Den Anlegern und Aufsichtsbehšrden der an der Verschmelzung
beteiligten AIF ist eine Kopie des Berichts mit der BestŠtigung nach Abs. 1
auf Verlangen kostenlos zur VerfŸgung zu stellen.

5) AIFM kšnnen mit Zustimmung aller Anleger der an der Verschmel-
zung beteiligten AIF auf den Bericht der Verwahrstelle oder des unabhŠn-
gigen WirtschaftsprŸfers verzichten.

6) Werden die Anteile aller an der Verschmelzung beteiligten AIF nur an
professionelle Anleger vertrieben:
a) entfŠllt die Berichtspflicht, soweit die Angaben nach Art. 81 Abs. 2 nicht

erforderlich sind;
b) kšnnen die konstituierenden Dokumente der beteiligten AIF abwei-

chende Regelungen vorsehen.

7) Die Regierung kann das NŠhere in †bereinstimmung mit den Vor-
schriften des EWR-Rechts, insbesondere Art. 8 der Richtlinie 2005/56/EG
und Art. 10 der Richtlinie 2011/35/EU, mit Verordnung regeln.

Art. 84

Anlegerinformationen

1) AIFM haben die Anleger der an der Verschmelzung beteiligten AIF
angemessen und prŠzise Ÿber die geplante Verschmelzung zu informieren.
Die gleiche Pflicht besteht, wenn die Verschmelzung eine €nderung der
Anzeige nach Art. 16 Abs. 1 oder der Zulassung nach Art. 16 Abs. 2 mit sich
bringt. Diese Anlegerinformationen mŸssen den Anlegern ein fundiertes
Urteil Ÿber die Auswirkungen des Vorhabens auf ihre Anlage und die Aus-
Ÿbung ihrer Rechte nach Art. 85 und 86 ermšglichen.

2) Die Anlegerinformationen nach Abs. 1 enthalten die wesentlichen
Informationen fŸr den Anleger des Ÿbernehmenden AIF und darŸber
hinaus Angaben zu:
a) Hintergrund und BeweggrŸnden fŸr die geplante Verschmelzung;
b) potenziellen Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die

Anleger, einschliesslich wesentlicher Unterschiede in Bezug auf Anla-
gepolitik und -strategie, die Kosten, das erwartete Ergebnis, die peri-
odischen Berichte, eine etwaige VerwŠsserung der Leistung und soweit
erforderlich eine eindeutige Warnung, dass die steuerliche Behandlung
der Anleger im Zuge der Verschmelzung €nderungen unterworfen sein
kann;
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c) den spezifischen Rechten der Anleger in Bezug auf die geplante Ver-
schmelzung, insbesondere des Rechts auf zusŠtzliche Informationen, des
Rechts auf Erhalt einer Kopie des Berichts nach Art. 83, des Rechts auf
AnteilsrŸcknahme oder gegebenenfalls Umwandlung ihrer Anteile nach
Art. 86 Abs. 1 und der Frist fŸr die Rechtswahrnehmung;

d) den massgeblichen Verfahrensaspekten und dem geplanten Verschmel-
zungstermin.

3) Die Anlegerinformationen nach Abs. 1 sind den Anlegern aller auto-
risierungs- oder zulassungspflichtigen AIF (Art. 79 Abs. 1 und Art. 80 Abs.
1) zu Ÿbermitteln:
a) bei autorisierungspflichtigen AIF unverzŸglich nach der Mitteilung der

FMA nach Art. 79 Abs. 4 und 5 Bst. c, dass die Anlegerinformationen
zufriedenstellend sind;

b) bei zulassungspflichtigen AIF unverzŸglich nach der Zustimmung zur
Verschmelzung durch die FMA nach Art. 80 Abs. 6;

c) sofern ein AIF mit Sitz in einem anderen Staat betroffen ist und dessen
zustŠndige Behšrden an der Verschmelzung des AIF mitwirken mŸssen,
sobald die Mitwirkung dieser Behšrde erfolgt ist.

4) Die Anlegerinformation ist mindestens 30 Tage vor der letzten Frist
fŸr einen Antrag auf AnteilsrŸcknahme oder gegebenenfalls Umwandlung
ohne Zusatzkosten nach Art. 86 Abs. 2, jedenfalls mindestens 30 Tage vor
der Wirksamkeit der Verschmelzung nach Art. 88 zu Ÿbermitteln.

5) Soweit die GrundsŠtze nach Abs. 1 eingehalten werden, kann mit
Zustimmung aller Anleger:
a) auf die Anlegerinformation nach Abs. 2 ganz oder teilweise verzichtet

werden;
b) die Frist nach Abs. 4 verkŸrzt oder auf diese verzichtet werden.

6) Sofern die Anteile des jeweiligen AIF ausschliesslich an professionelle
Anleger vertrieben werden, kšnnen die konstituierenden Dokumente des
AIF vorsehen, dass:
a) keine Anlegerinformation nach Abs. 2 zu erstellen ist; oder
b) die Frist nach Abs. 4 verkŸrzt oder auf diese verzichtet wird.

7) Wird der Ÿbernehmende AIF bisher ausschliesslich an professionelle
Anleger vertrieben und sind an der Verschmelzung AIF beteiligt, die auch
an Privatanleger vertrieben werden, hat der AIFM ab dem Zeitpunkt der
Wirksamkeit der Verschmelzung die Anforderungen des Art. 17 Abs. 4 zu
erfŸllen.
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8) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

Art. 85

Zustimmung der Anleger

1) Soweit die konstituierenden Dokumente eines AIF nichts anderes
vorsehen, bedarf die Verschmelzung von AIF nicht der Zustimmung der
Anleger.

2) Bestimmen die konstituierenden Dokumente eines AIF mit Sitz in
Liechtenstein, dass die Zustimmung der Anleger zu Verschmelzungen zwi-
schen AIF erforderlich ist, vermittelt grundsŠtzlich jeder Anteil eine
Stimme. FŸr die Zustimmung ist die Mehrheit der tatsŠchlich abgegebenen
Stimmen der bei der Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen
Anleger erforderlich.

3) Die verbindliche Annahme des Umtauschangebots gilt in der Haupt-
versammlung nach Abs. 2 als Zustimmung zur Verschmelzung. Ist das
Quorum nach Abs. 2 bereits vor der Hauptversammlung erreicht, bedarf es
der DurchfŸhrung der Hauptversammlung nicht mehr.

Art. 86

Umtauschrecht, Aussetzungsbefugnis der FMA

1) Die Anleger jedes autorisierungs- oder zulassungspflichtigen AIF
(Art. 79 Abs. 1 und Art. 80 Abs. 1) kšnnen ohne weitere Kosten als jene,
die vom AIF zur Deckung der Auflšsungskosten einbehalten werden, ver-
langen:
a) den Wiederverkauf ihrer Anteile;
b) die RŸcknahme ihrer Anteile; oder
c) den Umtausch ihrer Anteile in solche eines anderen AIF mit Šhnlicher

Anlagepolitik; das Umtauschrecht besteht nur, soweit der AIF mit Šhnli-
cher Anlagepolitik von demselben AIFM oder einer mit dem AIFM eng
verbundenen Gesellschaft verwaltet wird.

2) Das Recht nach Abs. 1 entsteht mit der †bermittlung der Anleger-
information nach Art. 84 und erlischt fŸnf Arbeitstage vor dem Zeitpunkt
fŸr die Berechnung des UmtauschverhŠltnisses nach Art. 88 Abs. 1. Die
konstituierenden Dokumente kšnnen eine lŠngere Frist vorsehen.

3) Soweit Anteile des AIF auch an Privatanleger vertrieben werden, kann
die FMA als zustŠndige Behšrde eines an der Verschmelzung beteiligten
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AIF die zeitweilige Aussetzung der Zeichnung, der RŸcknahme oder der
Auszahlung von Anteilen verlangen oder gestatten, wenn dies zum Schutz
der Anleger oder des šffentlichen Interesses erforderlich ist.

4) Mit qualifizierter Zustimmung aller Anleger kann der AIFM von der
GewŠhrung eines Umtauschrechts absehen.

5) Soweit die Anteile des AIF nur an professionelle Anleger vertrieben
werden:
a) kšnnen die konstituierenden Dokumente des AIF die Rechte der Anleger

nach diesem Artikel abbedingen oder die Frist nach Abs. 2 abŠndern
oder auf diese verzichten;

b) kann der AIFM die Anleger binnen eines Jahres vor der Verschmelzung
auffordern, sich verbindlich zur AusŸbung der Rechte nach diesem
Artikel mit der Massgabe zu erklŠren, dass Anleger, die auf die Auffor-
derung nicht reagieren, ihre Rechte nach Abs. 4 verwirken.

6) Die Regierung kann das NŠhere, insbesondere Ÿber die Anforde-
rungen an die Zustimmung der Anleger nach Abs. 4, unter BerŸcksich-
tigung des VerhŠltnismŠssigkeitsgebots und in †bereinstimmung mit den
Vorschriften des EWR-Rechts mit Verordnung regeln.

Art. 87

Verbot der Kostenzuweisung an die Anleger

1) Wird ein AIF von einem AIFM verwaltet, dŸrfen Rechts-, Beratungs-
oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und DurchfŸhrung der
Verschmelzung verbunden sind, weder einem der an der Verschmelzung
beteiligten AIF noch den Anlegern angelastet werden.

2) Auf das Verbot der Kostenzuweisung kann mit qualifizierter Zustim-
mung aller Anleger verzichtet werden. Die Regierung regelt das NŠhere mit
Verordnung.

3) Soweit die Anteile des AIF nur an professionelle Anleger vertrieben
werden:
a) kšnnen die konstituierenden Dokumente des AIF das Verbot der Kos-

tenzuweisung abbedingen;
b) kann der AIFM die Anleger binnen eines Jahres vor der Verschmelzung

auffordern, sich verbindlich zur Befreiung des AIFM vom Verbot der
Kostenzuweisung nach diesem Artikel mit der Massgabe zu erklŠren,
dass Anleger, die auf die Aufforderung nicht reagieren, ihr Wider-
spruchsrecht verwirken.
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Art. 88

Wirksamkeit der Verschmelzung

1) Ist der Ÿbernehmende AIF in Liechtenstein ansŠssig, gelten - soweit
die Bestimmungen in Art. 351h und 352 PGR nichts anderes bestimmen -
die folgenden Wirksamkeitsfristen:52

a) Ist keine Zustimmung der Anleger zur Verschmelzung erforderlich, wird
die Verschmelzung zu Beginn des 30. Tages nach †bermittlung der
Anlegerinformation wirksam.

b) Ist die Zustimmung der Anleger zur Verschmelzung nach Art. 85 erfor-
derlich, wird die Verschmelzung mit Rechtskraft der Zustimmung der
HauptversammlungsbeschlŸsse, frŸhestens aber zu Beginn des 30. Tages
nach †bermittlung der Anlegerinformation wirksam. Die Rechtskraft
der HauptversammlungsbeschlŸsse tritt ein, sofern nicht binnen zwei
Arbeitstagen nach dem Tag der Versammlung auf den Antrag von Anle-
gern, deren Anteile mindestens 5 % des verwalteten Vermšgens des
AIF ausmachen, das Landgericht eine einstweilige VerfŸgung erlŠsst und
binnen fŸnf Arbeitstagen nach dem Tag der Versammlung die Antrag-
steller Anfechtungsklage erheben. Das 5 %-Quorum ist bei der Antrag-
stellung nachzuweisen. Die Klage ist abzuweisen, wenn es wŠhrend der
Dauer der nachfolgenden Klage unterschritten wird.

2) Die 30-Tages-Frist nach Abs. 1 kann:53

a) durch den Verschmelzungsplan oder durch VerfŸgung der FMA zum
Schutz der Anleger oder des šffentlichen Interesses verlŠngert werden;

b) mit qualifizierter Zustimmung aller an den AIF beteiligten Anleger ver-
kŸrzt oder auf diese verzichtet werden;

c) soweit die Anteile des AIF ausschliesslich an professionelle Anleger ver-
trieben werden, durch Bestimmungen in den konstituierenden Doku-
menten des AIF verkŸrzt oder auf diese verzichtet werden.

3) Das Wirksamwerden der Verschmelzung wird in den von der Regie-
rung mit Verordnung bestimmten Publikationsorganen šffentlich bekannt
gegeben und den Herkunftsmitgliedstaatsbehšrden der an der Verschmel-
zung beteiligten AIF mitgeteilt. Des Weiteren ist die Verschmelzung von
AIF zu dem nach Abs. 1 und 2 bestimmten Zeitpunkt in das Handelsregister
einzutragen und nach Art. 958 Ziff. 2 PGR bekanntzumachen.

4) Ist der Ÿbernehmende AIF in einem anderen Staat ansŠssig, ist fŸr die
Wirksamkeit der Verschmelzung und deren Bekanntmachung das dortige
Recht massgeblich. Die Fristen nach Abs. 1 sind jedenfalls einzuhalten.
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5) Die Regierung kann das NŠhere in †bereinstimmung mit den Vor-
schriften des EWR-Rechts, insbesondere Art. 12 und 13 der Richtlinie 2005/
56/EG und Art. 7, 8, 17 und 18 der Richtlinie 2011/35/EU, mit Verordnung
regeln.

Art. 89

Rechtsfolgen der Verschmelzung

1) Eine Verschmelzung durch Aufnahme hat folgende Auswirkungen:
a) Alle Vermšgenswerte und Verbindlichkeiten des Ÿbertragenden AIF

werden auf den Ÿbernehmenden AIF oder gegebenenfalls auf die Ver-
wahrstelle des Ÿbernehmenden AIF Ÿbertragen.

b) Die Anleger des Ÿbertragenden AIF werden Anleger des Ÿbernehmenden
AIF; sie haben gegebenenfalls Anspruch auf eine Barzahlung in Hšhe
von hšchstens 10 % des Nettobestandswerts ihrer Anteile an dem Ÿber-
tragenden AIF.

c) Der Ÿbertragende AIF erlischt mit Wirksamkeit der Verschmelzung.

2) Eine Verschmelzung durch NeugrŸndung hat folgende Auswir-
kungen:
a) Alle Vermšgenswerte und Verbindlichkeiten des Ÿbertragenden AIF

werden auf den neu gegrŸndeten Ÿbernehmenden AIF oder gegebenen-
falls auf die Verwahrstelle des Ÿbernehmenden AIF Ÿbertragen.

b) Die Anleger des Ÿbertragenden AIF werden Anleger des neu gegrŸndeten
Ÿbernehmenden AIF; sie haben gegebenenfalls Anspruch auf eine Bar-
zahlung in Hšhe von hšchstens 10 % des Nettobestandswerts ihrer
Anteile an dem Ÿbertragenden AIF.

c) Der Ÿbertragende AIF erlischt mit Wirksamkeit der Verschmelzung.

3) Eine Verschmelzung mit Teilliquidation hat folgende Auswirkungen:
a) Die Nettovermšgenswerte des Ÿbertragenden AIF werden auf den Ÿber-

nehmenden AIF oder gegebenenfalls auf die Verwahrstelle des Ÿberneh-
menden AIF Ÿbertragen.

b) Die Anleger des Ÿbertragenden AIF werden Anleger des Ÿbernehmenden
AIF.

c) Der Ÿbertragende AIF besteht weiter, bis alle Verbindlichkeiten getilgt
sind.

4) Der AIFM des Ÿbernehmenden AIF hat der Verwahrstelle des Ÿber-
nehmenden AIF unverzŸglich nach Abschluss schriftlich zu bestŠtigen, dass
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die †bertragung der Vermšgenswerte und gegebenenfalls der Verbindlich-
keiten abgeschlossen ist.

5) Die Regierung kann das NŠhere in †bereinstimmung mit den Vor-
schriften des EWR-Rechts, insbesondere Art. 14 der Richtlinie 2005/56/EG
und Art. 19 in Verbindung mit Art. 23 der Richtlinie 2011/35/EU, mit Ver-
ordnung regeln.

C. Entsprechende Geltung der Verschmelzungsvorschriften fŸr andereC. Entsprechende Geltung der Verschmelzungsvorschriften fŸr andere
StrukturmassnahmenStrukturmassnahmen

Art. 9054

Grundsatz

Soweit die Regierung mit Verordnung nichts anderes bestimmt, gelten
die Vorschriften der Art. 78 bis 89 entsprechend fŸr:
a) inlŠndische oder grenzŸberschreitende Verschmelzungen bei Teilfonds

und Anteilsklassen;
b) inlŠndische oder grenzŸberschreitende Spaltungen von AIF und Teil-

fonds;
c) die †bertragung eines Teilfonds von einer Umbrella-Struktur auf eine

andere Umbrella-Struktur;
d) sonstige den AIF oder Teilfonds betreffende Strukturmassnahmen.

VI. AnlagepolitikVI. Anlagepolitik

A. Fondstypen und TypenzwangA. Fondstypen und Typenzwang

Art. 91

Fondstypen

1) Die Regierung bestimmt mit Verordnung in AbhŠngigkeit von der
gewŠhlten Anlagestrategie Fondstypen. Sie kann sich dabei an den Empfeh-
lungen der EuropŠischen Kommission oder ESMA orientieren.

2) Die mit Verordnung nach Abs. 1 bestimmten Fondstypen sind nicht
abschliessend. Vorbehaltlich eines Typenzwangs nach Art. 92, der Zulas-
sung, der Organisation und der Befugnisse des AIFM sowie der Ÿbrigen
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Vorschriften dieses Gesetzes sind AIFM berechtigt, AIF mit beliebigen
Anlagestrategien zu verwalten.

3) Aufgehoben55

4) Die nach diesem Artikel bestimmten Fondstypen sind auch fŸr die
Beurteilung des Umfangs der Zulassung nach Art. 29 Abs. 6 heranzuziehen.

Art. 92

Typenzwang fŸr kleine AIFM

1) Ein kleiner AIFM, der nach Art. 3 Abs. 1 bis 7 die Vorschriften dieses
Gesetzes nicht vollstŠndig anwendet, muss jeden von ihm verwalteten AIF
einem der Fondstypen nach Art. 91 Abs. 1 zuordnen und die Einhaltung der
dafŸr massgeblichen Bestimmungen sicherstellen.

2) Abs. 1 gilt entsprechend fŸr selbstverwaltete AIF mit der Massgabe,
dass anstelle des AIFM die Organe des selbstverwalteten AIF verpflichtet
sind.

Art. 93

Typenfreiheit fŸr AIFM und bestimmte kleine AIFM

1) AIFM und kleine AIFM, die die Vorschriften dieses Gesetzes voll-
stŠndig anwenden, dŸrfen nach Massgabe ihrer Zulassung, der konstituie-
renden Dokumente und dieses Gesetzes:
a) das Vermšgen des AIF in jeden Anlagegegenstand anlegen; und
b) das Vermšgen des AIF mit den entsprechenden Anlagestrategien, Tech-

niken und Instrumenten verwalten.

2) Der AIFM kann sich entschliessen, AIF mit einer einem bestimmten
Fondstyp nach Art. 91 Abs. 1 entsprechenden Anlagestrategie zu verwalten.
In diesem Fall:
a) ist der Fondstyp in den konstituierenden Dokumenten des AIF festzu-

legen; und
b) hat der AIFM die fŸr den jeweiligen Fondstyp nach Art. 91 Abs. 1 fest-

gelegten Vorgaben zur Anlagestrategie einzuhalten.
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B. HebelfinanzierungenB. Hebelfinanzierungen

Art. 94

Nutzung und Austausch von Informationen durch Aufsichtsbehšrden

1) Die nach Art. 107 erlangten Informationen hat die FMA zur Iden-
tifikation systemischer Risiken, dem Risiko von Marktstšrungen oder von
langfristigen Risiken fŸr das Wirtschaftswachstum zu verwenden.

2) Die FMA hat die Informationen Ÿber den Einsatz von Hebelfinanzie-
rungen den fŸr die Finanzmarktaufsicht und die †berwachung von System-
risiken zustŠndigen Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten, der ESMA
und dem ESRB im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Zusammenarbeit zur
VerfŸgung zu stellen. Die Informationspflicht besteht auch dann, wenn ein
AIFM oder ein AIF ein wesentliches Gegenparteirisiko fŸr ein Kreditin-
stitut oder ein systemisch wichtiges Finanzinstitut in einem anderen EWR-
Mitgliedstaat darstellen kšnnte.

Art. 95

Begrenzung der Hebelfinanzierung

1) Der AIFM muss nachweisen, dass die Begrenzung der Hebelfinan-
zierung fŸr jeden AIF angemessen ist und die festgelegten Grenzwerte zu
keinem Zeitpunkt Ÿberschritten werden.

2) Die FMA hat die Risiken aus dem Einsatz von Hebelfinanzierungen
fŸr AIFM mit Sitz in Liechtenstein einzuschŠtzen.

3) Zur Sicherung der StabilitŠt und IntegritŠt des Finanzsystems hat die
FMA:
a) den Umfang der Hebelfinanzierung nach Abs. 1 zu begrenzen und/

oder andere geeignete Massnahmen zu treffen, um Systemrisiken im
Finanzsystem und Marktstšrungen zu vermeiden oder einzudŠmmen;
der AIFM ist dafŸr verantwortlich, dass die Begrenzung eingehalten und
den anderen Massnahmen Folge geleistet wird;

b) spŠtestens zehn Arbeitstage vor dem geplanten Wirksamwerden oder der
Erneuerung der vorgeschlagenen Massnahme nach Bst. a die ESMA, den
ESRB und gegebenenfalls die zustŠndige Behšrde des AIF zu unter-
richten; die Mitteilung enthŠlt Einzelheiten der vorgeschlagenen Mass-
nahme, deren GrŸnde und den Zeitpunkt, zu dem sie wirksam werden
soll;
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c) in dringenden FŠllen die sofortige oder alsbaldige Wirksamkeit der Mass-
nahme nach Bst. a zu verfŸgen; die Unterrichtung nach Bst. b erfolgt in
diesem Fall unverzŸglich.

4) Die FMA befolgt die Empfehlungen der ESMA zum Umfang der
Hebelfinanzierung nach Massgabe des EWR-Abkommens.

5) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung, insbesondere:
a) unter welchen Bedingungen die Ÿbrigen zustŠndigen Behšrden der

EWR-Mitgliedstaaten und die ESMA zu unterrichten sind. Dabei ist den
unterschiedlichen Strategien von AIF, dem unterschiedlichen Marktum-
feld der AIF und mšglichen prozyklischen Folgen der Anwendung der
Bestimmungen Rechnung zu tragen;

b) was unter angemessener Hebelfinanzierung zu verstehen ist.

C. Erwerb der Kontrolle Ÿber UnternehmenC. Erwerb der Kontrolle Ÿber Unternehmen

Art. 96

Anwendungsbereich

1) Dieser Abschnitt ist auf AIFM anzuwenden, die Ÿber AIF allein
oder aufgrund einer Vereinbarung mit anderen AIFM zusammen die Kon-
trolle Ÿber eine nicht bšrsennotierte Zielgesellschaft erlangen oder erlangen
kšnnen.

2) Kontrolle im Sinne dieses Abschnitts bedeutet in Bezug auf nicht bšr-
sennotierte Zielgesellschaften das Halten von mehr als 50 % der Stimm-
rechte. Der Anteil der Stimmrechte berechnet sich ausgehend von der
Gesamtzahl der mit Stimmrechten versehenen Aktien, auch wenn die Aus-
Ÿbung dieser Stimmrechte ausgesetzt ist. Bei der Berechnung des Anteils
gehaltener Stimmrechte werden neben den von AIF direkt gehaltenen
Stimmrechten diejenigen Stimmrechte berŸcksichtigt, die gehalten werden
von:
a) Unternehmen, die der AIF kontrolliert;
b) natŸrlichen oder juristischen Personen, die in ihrem eigenen Namen, aber

im Auftrag des AIF oder eines von dem AIF kontrollierten Unterneh-
mens handeln.

3) Dieser Abschnitt ist nicht anwendbar auf den Kontrollerwerb an:
a) kleinen und mittleren Unternehmen; kleine und mittlere Unternehmen

sind Unternehmen, die weniger als 250 Personen beschŠftigen und die
entweder hšchstens einen Jahresumsatz erzielen, der 50 Millionen Euro
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oder dem Gegenwert in einer anderen WŠhrung entspricht, oder deren
Jahresbilanzsumme hšchstens einen Betrag ausmacht, der 43 Millionen
Euro oder dem Gegenwert in einer anderen WŠhrung entspricht;

b) Zweckgesellschaften fŸr den Erwerb, den Besitz und die Verwaltung von
Immobilien.

4) Art. 98 Abs. 1 und 2 sowie Art. 101 sind auch auf den Kontrollerwerb
an Emittenten sinngemŠss anzuwenden. Abweichend von Abs. 2 bemisst
sich die Kontrolle in Bezug auf Emittenten nach Art. 25 des †bernahmege-
setzes.

5) Die Bedingungen und BeschrŠnkungen nach Art. 6 der Richtlinie
2002/14/EG bleiben von den Bestimmungen dieses Abschnitts unberŸhrt.

6) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbesondere
Ÿber:
a) den Kontrollerwerb an Zielgesellschaften mit Sitz in Liechtenstein; die

Regierung kann abweichend von Abs. 1 bis 5 strengere Vorschriften
Ÿber den Kontrollerwerb erlassen;

b) die Rechtsformen der Zielgesellschaft;
c) die Voraussetzungen, die ein Unternehmen erfŸllen muss, um Emittent

im Sinne dieses Abschnitts zu sein.

Art. 97

Anzeige des Kontrollerwerbs

1) Ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein hat binnen zehn Arbeitstagen
nach dem Kontrollerwerb den Umstand des Kontrollerwerbs der Zielgesell-
schaft, den Gesellschaftern, deren Adressen ihm bekannt oder zugŠnglich
sind, sowie der FMA mitzuteilen.

2) Die Mitteilung nach Abs. 1 muss die folgenden Informationen ent-
halten:
a) die durch den Kontrollerwerb entstandenen StimmrechtsverhŠltnisse;
b) die Bedingungen des Kontrollerwerbs, insbesondere Informationen Ÿber

die beteiligten Gesellschafter, Ÿber Personen, die fŸr Gesellschafter
Stimmrechte ausŸben dŸrfen, sowie Ÿber die Unternehmen, Ÿber welche
der AIF die Stimmrechte hŠlt;

c) den Tag des Kontrollerwerbs;
d) eine Aufforderung an die GeschŠftsleitung der Zielgesellschaft, die

Arbeitnehmervertreter oder die Arbeitnehmer unverzŸglich Ÿber den
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Kontrollerwerb zu informieren; der AIFM soll bestmšglich gewŠhr-
leisten, dass die GeschŠftsleitung dieser Aufforderung nachkommt.

Art. 98

Offenlegungspflicht bei Kontrollerwerb

1) Ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein hat nach dem Kontrollerwerb die
in Abs. 2 genannten Informationen mitzuteilen:
a) der Zielgesellschaft;
b) den Gesellschaftern der Zielgesellschaft, deren Adressen ihm bekannt

oder zugŠnglich sind;
c) der FMA;
d) der fŸr die Zielgesellschaft zustŠndigen Behšrde; hat die Zielgesellschaft

ihren Sitz in Liechtenstein, ist eine Mitteilung nach Bst. c ausreichend.

2) Die Mitteilung nach Abs. 1 hat die folgenden Informationen zu ent-
halten:
a) den Namen des AIFM, der allein oder mit anderen AIFM zusammen die

Kontrolle erworben hat;
b) die Regeln zur Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten,

insbesondere zwischen AIFM und Zielgesellschaft, einschliesslich Infor-
mationen zu den besonderen Sicherheitsmassnahmen, die sicherstellen
sollen, dass Vereinbarungen zwischen dem AIFM und/oder den AIF
und dem Unternehmen als solche zwischen unabhŠngigen Partnern
geschlossen werden;

c) die Regeln fŸr die externe und interne Kommunikation in Bezug auf die
Zielgesellschaft, insbesondere in Bezug auf die Arbeitnehmer;

d) eine Aufforderung an die GeschŠftsleitung der Zielgesellschaft, die
Arbeitnehmervertreter oder die Arbeitnehmer unverzŸglich Ÿber die
Informationen nach Bst. a bis c zu informieren; der AIFM hat best-
mšglich zu gewŠhrleisten, dass die GeschŠftsleitung dieser Aufforde-
rung nachkommt.

3) Die Mitteilung an Zielgesellschaft und Gesellschafter nach Abs. 1 hat
zudem die Absichten bezŸglich der zukŸnftigen GeschŠftsentwicklung und
die voraussichtlichen Auswirkungen auf die BeschŠftigung, einschliesslich
wesentlicher €nderungen der Arbeitsbedingungen, darzulegen.
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Art. 99

Mitteilung Ÿber den Erwerb bedeutender Beteiligungen

1) Beim Erwerb, Verkauf oder Halten von Anteilen an einer Zielgesell-
schaft durch einen AIF teilt der AIFM der FMA mit, wenn der Anteil des
AIF Schwellenwerte von 10 %, 20 %, 30 %, 50 % und 75 % der Stimm-
rechte erreicht, Ÿberschreitet oder unterschreitet.

2) Sobald ein AIF die Kontrolle Ÿber eine nicht bšrsennotierte Gesell-
schaft ausŸben kann, informiert der AIFM die Anleger des AIF und die
FMA Ÿber die Finanzierung des Kontrollerwerbs.

Art. 100

Jahresbericht des AIF

1) Der AIFM stellt die fristgerechte Offenlegung des Jahresberichts der
Zielgesellschaft nach Abs. 2 oder der Informationen Ÿber die Zielgesell-
schaft im Jahresbericht des AIF nach Abs. 3 sicher und macht diese nach
Abs. 4 bekannt.

2) Der AIFM stellt sicher, dass der Jahresbericht der Zielgesellschaft
innerhalb der einschlŠgigen nationalen Fristen, bei einer Zielgesellschaft
mit Sitz in Liechtenstein innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des
GeschŠftsjahres (Art. 1048 Abs. 2 PGR), unter Einbeziehung der in Abs. 3
genannten Informationen erstellt wird.

3) Der AIFM nimmt die folgenden Informationen zu den Zielgesell-
schaften in ihren Jahresbericht nach Art. 104 auf:
a) einen Bericht Ÿber die Lage am Ende des GeschŠftsjahres, der ein den tat-

sŠchlichen VerhŠltnissen entsprechendes Bild vermittelt;
b) Ereignisse von besonderer Bedeutung nach Abschluss des GeschŠfts-

jahres;
c) die voraussichtliche Entwicklung der Zielgesellschaft;
d) die in Art. 1068 PGR bezeichneten Angaben Ÿber den Erwerb eigener

Aktien.

4) Der AIFM:
a) wirkt bestmšglich darauf hin, dass die GeschŠftsleitung der Zielgesell-

schaft die Berichte nach Abs. 2 und 3, den Arbeitnehmervertretern oder
den Arbeitnehmern Ÿbermittelt; die †bermittlung hat in den FŠllen
nach Abs. 3 binnen sechs Monaten nach Ende des GeschŠftsjahres zu
erfolgen;
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b) macht die Berichte nach Abs. 1 ihren Anlegern nach Beendigung der
Abschlusserstellung, spŠtestens aber binnen sechs Monaten nach Ende
des GeschŠftsjahres zugŠnglich.

Art. 101

Zerschlagen von Unternehmen

1) Der AIFM darf innerhalb von 24 Monaten nach dem Kontrollerwerb
die Reduzierung der Eigenkapitalausstattung der Zielgesellschaft durch
AusschŸttung, Kapitalherabsetzung oder AktienrŸckkauf weder gestatten
noch ermšglichen, unterstŸtzen oder anordnen noch in den Leitungsgre-
mien der Zielgesellschaft dafŸr stimmen. Der AIFM hat sich bestmšglich
gegen die Reduzierung der Eigenkapitalausstattung einzusetzen.

2) Die Regierung regelt das NŠhere, insbesondere den Umfang der
Pflichten nach Abs. 1, mit Verordnung.

VII. Master-Feeder-Strukturen und TeilfondsVII. Master-Feeder-Strukturen und Teilfonds

Art. 102

Master-Feeder-Struktur

1) Jeder AIF kann Teil einer Master-Feeder-Struktur sein.

2) Die konstituierenden Dokumente mŸssen bestimmen, ob der AIF ein
Master-Fonds oder Feeder-Fonds sein soll.

3) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbesondere
die Voraussetzungen fŸr eine Umgestaltung eines Feeder- oder Master-AIF
in einen AIF und umgekehrt.

Art. 103

Teilfonds

1) Bei einem AIF, der aus mehr als einem Teilfonds zusammengesetzt
ist, ist jeder Teilfonds als eigener AIF zu betrachten.

2) Die konstituierenden Dokumente mŸssen das Recht zur Eršffnung
weiterer Teilfonds und zur Auflšsung oder Zusammenlegung bestehender
Teilfonds einrŠumen. Verbleibt nach der Auflšsung oder Zusammenlegung
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von Teilfonds nur ein Teilfonds, sind die Vorschriften dieses Kapitels nicht
mehr anwendbar.

3) FŸr jeden Teilfonds ist sicherzustellen, dass:
a) eine Trennung der Vermšgenswerte der einzelnen Teilfonds erfolgt;
b) VergŸtungen und Verbindlichkeiten den einzelnen Teilfonds verursa-

chergerecht zugeordnet werden;
c) Kosten, die nicht verursachergerecht zugeordnet werden kšnnen, den

einzelnen Teilfonds im VerhŠltnis zum Vermšgen belastet werden;
d) der Anleger nur am Vermšgen und Ertrag jener Teilfonds berechtigt ist,

an denen er beteiligt ist.

4) AnsprŸche von Anlegern und GlŠubigern, die sich gegen einen Teil-
fonds richten oder die anlŠsslich der GrŸndung, wŠhrend des Bestehens
oder bei der Liquidation des Teilfonds entstanden sind, sind auf diesen Teil-
fonds beschrŠnkt.

5) Die an Anleger und Behšrden gerichteten Informationen kšnnen fŸr
alle Teilfonds zusammengefasst werden. Diese Informationen mŸssen:
a) auf die Eigenschaften des Umbrella-AIF nach Abs. 3 hinweisen;
b) einen Hinweis enthalten, falls der Wechsel von einem Teilfonds zu einem

anderen Teilfonds nicht spesenfrei ist.

6) Die aus dem Wechsel von einem Teilfonds zu einem anderen Teil-
fonds entstehenden Transaktionskosten mŸssen durch eine fixe RŸck-
nahme- und Ausgabekommission zugunsten des Fonds ausgeglichen
werden.

7) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) den Umfang eines Kostenbelastungsverbots zwischen den Teilfonds;
b) mšgliche AnlagebeschrŠnkungen bei Anlagen von Teilfonds in andere

Teilfonds.

951.32 AIFMG

90 Fassung: 01.10.2016

Vorwort
Gesetze und 

Verordnungen Praxishilfen KontakteFMA-Richtlinien
FMA-Mitteilungen und 

WegleitungenÜberblick



33
8

33
9

VIII. Anleger- und BehšrdeninformationenVIII. Anleger- und Behšrdeninformationen

Art. 104

Jahresbericht

1) Der AIFM muss fŸr jeden EWR-AIF und jeden in den EWR-Mit-
gliedstaaten vertriebenen AIF binnen der ersten sechs Monate nach dem
Ende des GeschŠftsjahres:
a) einen Jahresbericht erstellen;
b) den Jahresbericht der Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des AIFM und

des AIF zur VerfŸgung stellen;
c) den Jahresbericht auf Verlangen den Anlegern kostenlos zur VerfŸgung

stellen.

2) Soweit der AIF einen Jahresbericht nach dem Offenlegungsgesetz
oder der Richtlinie 2004/109/EG erstellen und zugŠnglich machen muss:
a) ist der Jahresbericht binnen der ersten vier Monate nach dem Ende des

GeschŠftsjahres zugŠnglich zu machen;
b) sind den Anlegern die in Abs. 3 genannten Informationen gesondert oder

als Teil des Jahresberichts zur VerfŸgung zu stellen.

3) Der Jahresbericht nach Abs. 1 hat in Bezug auf das abgelaufene
GeschŠftsjahr zu enthalten:
a) eine Bilanz oder VermšgensŸbersicht;
b) eine Aufstellung der ErtrŠge und Aufwendungen;
c) einen Bericht Ÿber die TŠtigkeiten;
d) die Gesamtsumme der gezahlten VergŸtungen, gegliedert in feste und

variable vom AIFM an seine Angestellten gezahlte VergŸtungen, die
Zahl der BegŸnstigten und gegebenenfalls die vom AIF gezahlten carried
interests;

e) die Gesamtsumme der VergŸtung, aufgeteilt nach hšherem Management
und sonstigen Angestellten, deren TŠtigkeit wesentlichen Einfluss auf
die Risikostruktur des AIF hat;

f) jede wesentliche €nderung der in Art. 105 aufgefŸhrten Informationen.

4) Die in den Jahresberichten enthaltenen Zahlenangaben werden in
†bereinstimmung mit den konstituierenden Dokumenten und unter
Angabe des gewŠhlten Rechnungslegungsstandards wie folgt erstellt:
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a) fŸr AIF in Liechtenstein nach Wahl des AIFM nach den Rechnungs-
legungsvorschriften des 20. Kapitels des PGR oder, soweit dies nicht
gegen EWR-Recht verstšsst, auch nach anderen international aner-
kannten Rechnungslegungsstandards;

b) fŸr andere EWR-AIF nach den Rechnungslegungsstandards, die nach
dem Recht des Herkunftsmitgliedstaat des AIF zulŠssig sind;

c) fŸr Nicht-EWR-AIF nach Wahl des AIFM nach den Rechnungslegungs-
vorschriften des 20. Kapitels des PGR, nach den Rechnungslegungsstan-
dards des Drittstaats oder nach anderen international anerkannten Rech-
nungslegungsstandards.

5) Die Zahlenangaben sind von einem WirtschaftsprŸfer zu prŸfen.
Dessen BestŠtigungsvermerk und gegebenenfalls EinschrŠnkungen sind im
Jahresbericht vollstŠndig wiederzugeben.

6) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) den Inhalt und die Form des Jahresberichts;
b) die fŸr die jeweilige Rechtsform zulŠssigen Rechnungslegungsstandards;
c) die FŠlle, in denen eine wesentliche €nderung im Sinne von Abs. 3 Bst. f

vorliegt;
d) wer BegŸnstigter im Sinne von Abs. 3 Bst. d ist;
e) eine VerkŸrzung der Frist nach Abs. 1 auf vier Monate oder eine Ver-

šffentlichung des Jahresberichts in den von der Regierung bestimmten
Publikationsorganen, sofern der Vertrieb des AIF auch an Privatanleger
in Liechtenstein erfolgt.

Art. 105

Anlegerinformation56

1) Ein AIFM stellt den Anlegern fŸr jeden von ihm verwalteten sowie
fŸr jeden von ihm vertriebenen EWR-AIF oder im EWR vertriebenen AIF
die folgenden Informationen in jeweils aktueller Form vor deren Anteilser-
werb gemŠss der in den konstituierenden Dokumenten bestimmten Form
- im Fall des Vertriebs des AIF auch an Privatanleger in Liechtenstein als
Prospekt und wesentliche Anlegerinformation - zur VerfŸgung:57

a) die Beschreibung der Anlagestrategie und Ziele des AIF;
b) Angaben Ÿber den Sitz eines eventuellen Master-AIF, wenn es sich bei

dem AIF um einen Feeder-AIF handelt;
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c) Angaben Ÿber den Sitz der Zielfonds, wenn es sich bei dem AIF um einen
Dachfonds handelt;

d) die Beschreibung:
1. der Art der Vermšgenswerte, in die der AIF investieren darf;
2. der Techniken, die er einsetzen darf und aller damit verbundener

Risiken, etwaiger AnlagebeschrŠnkungen, der UmstŠnde, unter
denen der AIF Hebelfinanzierungen einsetzen kann, der Art und
Herkunft der zulŠssigen Hebelfinanzierung und damit verbundener
Risiken, sonstiger BeschrŠnkungen fŸr den Einsatz von Hebelfinan-
zierungen und Vereinbarungen Ÿber Sicherheiten und Ÿber die Wie-
derverwendung von Vermšgenswerten sowie des maximalen
Umfangs der Hebelfinanzierung, die der AIFM fŸr Rechnung des
AIF einsetzen darf;

3. des Verfahrens und der Voraussetzungen fŸr die €nderung der Anla-
gestrategie und -politik;

e) die Beschreibung der wichtigsten rechtlichen Merkmale der fŸr die
Anlage eingegangenen Vertragsbeziehung, einschliesslich Informationen
Ÿber:
1. die zustŠndigen Gerichte;
2. das anwendbare Recht; und
3. die Vollstreckbarkeit von Urteilen im Sitzstaat des AIF;

f) die IdentitŠt und die Pflichten aller fŸr den AIF tŠtigen Dienstleistungs-
unternehmen, insbesondere der AIFM, die Verwahrstelle des AIF und
der WirtschaftsprŸfer, mit einer Beschreibung der Rechte der Anleger;

g) die Beschreibung, wie der AIFM eine potenzielle Haftung aus beruflicher
TŠtigkeit abdeckt;

h) die Beschreibung von Ÿbertragenen Verwaltungs- oder Verwahrfunk-
tionen, die Bezeichnung des Auftragnehmers und jedes mit der †bertra-
gung verbundenen Interessenkonflikts;

i) eine Beschreibung der vom AIF verwendeten Bewertungsverfahren und -
methoden, unter BerŸcksichtigung der schwer bewertbaren Vermšgens-
gegenstŠnde nach Kapitel III Abschnitt B;

k) eine Beschreibung der Verfahren zum Umgang mit LiquiditŠtsrisiken
des AIF unter BerŸcksichtigung von RŸcknahmerechten unter normalen
und aussergewšhnlichen UmstŠnden und der RŸcknahmevereinba-
rungen mit den Anlegern;
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l) eine Beschreibung aller Entgelte, GebŸhren und sonstiger Kosten unter
Angabe des jeweiligen Hšchstbetrags, soweit diese direkt oder indirekt
von den Anlegern zu tragen sind;

m) eine Beschreibung der Art und Weise, wie der AIFM eine faire Behand-
lung der Anleger gewŠhrleistet, sowie eine Beschreibung gegebenenfalls
eingerŠumter Vorzugsbehandlungen unter Angabe der Art der begŸns-
tigten Anleger sowie gegebenenfalls der rechtlichen oder wirtschaft-
lichen Verbindungen zwischen diesen Anlegern, dem AIF oder dem
AIFM;

n) den letzten Jahresbericht;
o) das Verfahren und die Bedingungen fŸr die Ausgabe und den Verkauf

von Anteilen eines AIF;
p) den letzten Nettoinventarwert des AIF oder den letzten Marktpreis

seiner Anteile nach Art. 43;
q) sofern verfŸgbar, die bisherige Wertentwicklung des AIF;
r) gegebenenfalls zum Primebroker:

1. dessen IdentitŠt;
2. eine Beschreibung jeder wesentlichen Vereinbarung zwischen AIF

und den Primebrokern, der Art und Weise, in der diesbezŸgliche
Interessenskonflikte beigelegt werden, die Bestimmung im Vertrag
mit der Verwahrstelle Ÿber die Mšglichkeit einer †bertragung und
einer Wiederverwendung von Vermšgenswerten des AIF sowie
Angaben Ÿber jede eventuell bestehende HaftungsŸbertragung auf
den Primebroker;

s) die Beschreibung, in welcher Weise und zu welchem Zeitpunkt die nach
den Art. 106 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 erforderlichen Informationen
offengelegt werden.

2) Der AIFM muss die Anleger vor deren Anteilserwerb und danach
unverzŸglich Ÿber einen Haftungsausschluss und €nderungen der Haftung
der Verwahrstelle nach Art. 61 und 62 in Kenntnis setzen.

3) Sofern der AIF einen Prospekt nach der Richtlinie 2003/71/EG oder
nach den Vorschriften des Wertpapierprospektgesetzes erstellen muss, sind
die in den Abs. 1 und 2 aufgefŸhrten Informationen, die nicht im Prospekt
enthalten sind, gesondert oder ergŠnzend in dem Prospekt offenzulegen.

4) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
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a) in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt die Informationen nach Abs.
1 und 2 zugŠnglich zu machen bzw. mitzuteilen sind;

b) den Inhalt der IdentitŠtsangabe und den Umfang der Pflichten im Sinne
von Abs. 1 Bst. f;

c) zu den Angaben des Abs. 1 Bst. b und c;
d) die Gliederung der nach diesem Artikel zu erstellenden Vertriebsinfor-

mation;
e) den Inhalt der Vertriebsinformationen, namentlich den Hinweis, ob der

AIF durch die FMA autorisiert oder zugelassen wurde.

Art. 106

RegelmŠssige Informationen

1) WŠhrend des Anlagezeitraums ist der AIFM verpflichtet:
a) Anleger Ÿber VerŠnderungen der Haftung der Verwahrstelle eines AIF

unverzŸglich in Kenntnis zu setzen;
b) fŸr jeden von ihm verwalteten EWR-AIF und von ihm innerhalb des

EWR vertriebenen Nicht-EWR-AIF den Anlegern regelmŠssig offenzu-
legen:
1. den Prozentanteil der VermšgensgegenstŠnde des AIF, die wegen

ihrer IlliquiditŠt speziellen Vorkehrungen unterworfen sind;
2. jede neue Regelung zur Steuerung der LiquiditŠt des AIF;
3. das aktuelle Risikoprofil des AIF und die vom AIFM zur Steuerung

dieser Risiken eingesetzten Risikomanagement-Systeme.

2) Ein AIFM, der fŸr von ihm verwaltete EWR-AIF und von ihm inner-
halb des EWR vertriebene Nicht-EWR-AIF Hebelfinanzierungen einsetzt,
muss regelmŠssig offen legen:
a) VerŠnderungen des maximalen Verschuldungsgrads;
b) etwaige Rechte zur Wiederverwendung von fŸr die Hebelfinanzierung

bestellter Sicherheiten;
c) die Gesamthšhe der Verschuldung.

3) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung, insbesondere:
a) die Einzelheiten der Offenlegungspflicht nach Abs. 1 Bst. b und Abs. 2;
b) die Gliederung der Informationen nach diesem Artikel.
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Art. 107

Periodische und anlassbezogene Berichtspflichten gegenŸber der FMA

1) Der AIFM mit Sitz in Liechtenstein berichtet der FMA regelmŠssig
Ÿber:
a) die fŸr ihre AIF wichtigsten MŠrkte und Instrumente, auf bzw. mit denen

fŸr Rechnung des AIF gehandelt wird; und
b) die wesentlichen Risikopositionen und -konzentrationen.

2) FŸr jeden von ihm verwalteten EWR-AIF und im EWR vertriebenen
AIF stellt der AIFM mit Sitz in Liechtenstein der FMA die folgenden Infor-
mationen zur VerfŸgung:
a) den Prozentanteil der VermšgensgegenstŠnde des AIF, die wegen ihrer

IlliquiditŠt speziellen Vorkehrungen unterworfen sind;
b) jede neue Regelung zur Steuerung der LiquiditŠt des AIF;
c) das aktuelle Risikoprofil des AIF und die vom AIFM eingesetzten Risi-

komanagementsysteme zur Verwaltung der Markt-, LiquiditŠts-,
Gegenpartei- und anderen, insbesondere operationellen Risiken;

d) die wichtigsten Arten von VermšgensgegenstŠnden;
e) das Ergebnis der Stresstests nach Art. 39 und 40.

3) Auf Verlangen stellt der AIFM mit Sitz in Liechtenstein der FMA die
folgenden Informationen zur VerfŸgung:
a) den Jahresbericht (Art. 104) fŸr jeden EWR-AIF und jeden innerhalb des

EWR vertriebenen Nicht-EWR-AIF;
b) zum Ende jedes Quartals eine detaillierte Aufstellung der von ihm ver-

walteten AIF.

4) Ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein, der AIF mit erheblicher Hebelfi-
nanzierung verwaltet, stellt der FMA folgende Angaben zur VerfŸgung:
a) den Gesamtumfang der eingesetzten Hebelfinanzierungen fŸr jeden der

von ihm verwalteten AIF;
b) eine AufschlŸsselung nach Hebelfinanzierungen, die durch Kreditauf-

nahme oder Wertpapierleihe begrŸndet wurden, und solchen, die in
Derivate eingebettet sind;

c) Angaben zu dem Umfang, in dem die Vermšgenswerte der AIF im
Rahmen von Hebelfinanzierungen wiederverwendet wurden.

5) Die Angaben nach Abs. 4 umfassen fŸr jeden AIF:
a) Angaben zur IdentitŠt der fŸnf gršssten Finanzierungspartner; und
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b) Angaben zur jeweiligen Hšhe der aus diesen Quellen fŸr jeden der
genannten AIF erhaltenen Hebelfinanzierung.

6) FŸr Nicht-EWR-AIFM sind die Berichtspflichten nach Abs. 4 und 5
auf die von ihnen verwalteten EWR-AIF und die von ihnen innerhalb des
EWR vertriebenen Nicht-EWR-AIF beschrŠnkt.

7) Die FMA kann, sofern dies fŸr die wirksame †berwachung von Sys-
temrisiken erforderlich ist, regelmŠssig oder spontan ergŠnzende Informa-
tionen zu den in diesem Artikel festgelegten Informationen anfordern; sie
hat die ESMA hierŸber zu informieren.

8) Bei Vorliegen aussergewšhnlicher UmstŠnde und soweit zur Siche-
rung der StabilitŠt und IntegritŠt des Finanzsystems oder zur Fšrderung
eines langfristigen nachhaltigen Wachstums erforderlich, legt die FMA auf
Ersuchen der ESMA dem AIFM mit Sitz in Liechtenstein zusŠtzliche
Berichtspflichten auf.

9) Die Regierung kann das NŠhere in †bereinstimmung mit den Vor-
schriften des EWR-Rechts und unter Vermeidung eines ŸbermŠssigen Ver-
waltungsaufwandes mit Verordnung regeln, insbesondere:
a) wann davon auszugehen ist, dass fŸr die Zwecke des Abs. 4 erhebliche

Hebelfinanzierungen eingesetzt werden;
b) die Berichts- und Informationspflichten;
c) die Arten von VermšgensgegenstŠnden; und
d) das Formblatt, welches fŸr die Berichterstattung zu verwenden ist.

IX. AnteilsrŸcknahme, AusschŸttung und WiederanlageIX. AnteilsrŸcknahme, AusschŸttung und Wiederanlage

Art. 108

Grundsatz

Die Regierung kann die Anforderungen an die AnteilsrŸcknahme, Aus-
schŸttung und Wiederanlage mit Verordnung regeln, wobei diese Anfor-
derungen nicht strenger sein dŸrfen als die entsprechenden Vorgaben nach
Kapitel IX des UCITSG.
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X. WirtschaftsprŸferX. WirtschaftsprŸfer

Art. 109

Bestellung des WirtschaftsprŸfers

1) FŸr jeden AIF und jeden ZulassungstrŠger nach diesem Gesetz ist
ein WirtschaftsprŸfer zu bestellen. FŸr die Zwecke dieses Kapitels gilt der
kleine AIFM als ZulassungstrŠger. Sofern eine Verwahrstelle nicht nach
anderen Gesetzen einer PrŸfung durch einen WirtschaftsprŸfer in Bezug auf
ihre VerwahrtŠtigkeit unterliegt, ist fŸr diese TŠtigkeit ebenfalls ein Wirt-
schaftsprŸfer zu bestellen.

2) Der WirtschaftsprŸfer muss Ÿber eine Zulassung nach der Richtlinie
2006/43/EG oder nach dem Gesetz Ÿber WirtschaftsprŸfer und Revisions-
gesellschaften verfŸgen. Im †brigen gilt Art. 157 Abs. 4 und 5.58

3) Der WirtschaftsprŸfer hat sich ausschliesslich der PrŸfungstŠtigkeit
und den unmittelbar damit zusammenhŠngenden GeschŠften zu widmen.
Er darf keine Vermšgensverwaltungen besorgen. Der WirtschaftsprŸfer
muss von dem zu prŸfenden AIF, dem AIFM und der Verwahrstelle unab-
hŠngig sein.

4) Die WirtschaftsprŸfer des AIF, der ZulassungstrŠger nach diesem
Gesetz und der Verwahrstelle haben das Recht, in Bezug auf den AIFM und
sŠmtliche von diesem verwalteten AIF alle fŸr die PrŸfung notwendigen
Informationen gegenseitig auszutauschen.

Art. 110

Pflichten des WirtschaftsprŸfers

1) Vorbehaltlich abweichender Regelungen in diesem Gesetz prŸft der
WirtschaftsprŸfer insbesondere:
a) die fortwŠhrende ErfŸllung der Zulassungsvoraussetzungen;
b) die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der konstituie-

renden Dokumente bei der AusŸbung der GeschŠftstŠtigkeit;
c) die Jahresberichte des AIF, der ZulassungstrŠger nach diesem Gesetz und

der Verwahrstelle.

2) FŸr die Geheimhaltungspflicht des WirtschaftsprŸfers gilt Art. 48
entsprechend. Davon abweichend sind die WirtschaftsprŸfer des AIF, der
ZulassungstrŠger nach diesem Gesetz und der Verwahrstelle zur Zusam-
menarbeit berechtigt und verpflichtet.
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3) Der PrŸfungsbericht mit AusfŸhrungen zum Aufsichtsrecht ist spŠ-
testens sechs Monate nach dem Ende des GeschŠftsjahrs gleichzeitig zu
Ÿbermitteln:
a) dem ZulassungstrŠger nach diesem Gesetz bzw. der Verwahrstelle;
b) dem WirtschaftsprŸfer des ZulassungstrŠgers nach diesem Gesetz bzw.

der Verwahrstelle; und
c) der FMA.

4) Die Pflicht nach Abs. 3 endet erst mit dem rechtskrŠftigen Verlust der
Zulassung oder, wenn dieser Zeitpunkt spŠter liegt, mit der Beendigung der
Liquidation.

5) Der WirtschaftsprŸfer hat bei der PrŸfung des AIF, der Zulassungs-
trŠger nach diesem Gesetz und der Verwahrstelle die PrŸfstandards nach
Art. 10a Abs. 1 des Gesetzes Ÿber die WirtschaftsprŸfer und Revisionsge-
sellschaften anzuwenden.

6) Der WirtschaftsprŸfer haftet fŸr alle Pflichtverletzungen nach den
Vorschriften des PGR Ÿber die AbschlussprŸfung.

7) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die Einzelheiten des PrŸfungsberichts;
b) die Frist zur Erstellung und Einreichung des PrŸfungsberichts bei der

FMA.

Art. 111

Anzeigepflichten

1) WirtschaftsprŸfer mŸssen der FMA unverzŸglich alle Tatsachen oder
Entscheidungen anzeigen, von denen sie bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben Kenntnis erhalten haben und die folgende Auswirkungen haben
kšnnen:
a) eine erhebliche Verletzung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften

sowie der konstituierenden Dokumente, welche fŸr die Zulassung oder
die AusŸbung der TŠtigkeit eines AIF, eines AIFM, einer Verwahrstelle
und anderer an ihrer GeschŠftstŠtigkeit mitwirkenden Unternehmen
gelten;

b) die Behinderung der TŠtigkeit des AIF oder einem an seiner GeschŠftstŠ-
tigkeit mitwirkenden Unternehmen; oder
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c) die Versagung oder Nichtabgabe des PrŸfurteils im Rahmen der PrŸfung
des GeschŠftsberichts.59

2) Die Anzeigepflicht nach Abs. 1 besteht auch in Bezug auf Unter-
nehmen, die aus einem KontrollverhŠltnis heraus enge Verbindungen zum
AIF oder den Unternehmen, die an seiner GeschŠftstŠtigkeit mitwirken,
unterhalten.

3) Zeigt der WirtschaftsprŸfer der FMA in gutem Glauben die in Abs.
1 genannten Tatsachen oder Entscheidungen an, verletzt er dabei keine ver-
tragliche oder gesetzliche Geheimhaltungspflicht. Er ist von jeglicher Haf-
tung fŸr die Anzeige ausgenommen.

4) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

XI. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit vonXI. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit von
EWR-AIFMEWR-AIFM

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 112

Anwendungsbereich

1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind anzu-
wenden:
a) Art. 113 bis 116, wenn ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein einen EWR-

AIF an professionelle Anleger in einem anderen EWR-Mitgliedstaat als
Liechtenstein vertreiben mšchte;60

b) Art. 117, wenn ein AIFM mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat
einen EWR-AIF an professionelle Anleger in Liechtenstein vertreiben
mšchte;

c) Art. 118, wenn ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein einen EWR-AIF an
Privatanleger in anderen EWR-Mitgliedstaaten vertreiben mšchte;

d) Art. 119, wenn ein AIFM mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat
einen EWR-AIF an Privatanleger in Liechtenstein vertreiben mšchte;

e) Art. 120 bis 123, wenn ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein einen EWR-
AIF mit Sitz in anderen EWR-Mitgliedstaaten grenzŸberschreitend ver-
walten mšchte;
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f) Art. 124, wenn ein AIFM mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat
einen EWR-AIF mit Sitz in Liechtenstein grenzŸberschreitend ver-
walten mšchte;

g) Art. 125, wenn ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein einen Nicht-EWR-
AIF grenzŸberschreitend verwalten mšchte, ohne diesen in Liechten-
stein oder einem anderen EWR-Mitgliedstaat zu vertreiben;

h) Art. 126, wenn ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein einen von ihm ver-
walteten Nicht-EWR-AIF aufgrund des EWR-Passes an professionelle
Anleger innerhalb des EWR vertreiben mšchte;

i) Art. 127, wenn ein AIFM mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat
einen von ihm verwalteten Nicht-EWR-AIF aufgrund des EWR-Passes
an professionelle Anleger in Liechtenstein vertreiben mšchte;

k) Art. 128, wenn ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein oder einem anderen
EWR-Mitgliedstaat einen Nicht-EWR-AIF aufgrund einer Zulassung
der FMA an professionelle oder Privatanleger in Liechtenstein ver-
treiben mšchte;

l) Art. 128 Abs. 3, wenn ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein einen Nicht-
EWR-AIF an Privatanleger in Liechtenstein vertreiben mšchte.

2) In den FŠllen des Abs. 1 Bst. a und b muss bei einem Feeder-AIF auch
der Master-AIF ein EWR-AIF sein, der von einem EWR-AIFM verwaltet
wird.

B. GrenzŸberschreitender Vertrieb von EWR-AIF an professionelleB. GrenzŸberschreitender Vertrieb von EWR-AIF an professionelle
AnlegerAnleger

Art. 113

Anzeigepflicht

1) Der AIFM hat der FMA eine Anzeige fŸr jeden EWR-AIF, den er
zu vertreiben beabsichtigt, in elektronischer Form in englischer oder einer
anderen von der FMA anerkannten Sprache vorzulegen.

2) Die Vertriebsanzeige nach Abs. 1 muss enthalten:
a) einen GeschŠftsplan mit Angaben zum AIF und dessen Sitz;
b) die konstituierenden Dokumente des AIF;
c) den Namen der Verwahrstelle;
d) eine Beschreibung des AIF oder die Ÿber den AIF verfŸgbaren Anleger-

informationen;
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e) bei Feeder-AIF den Sitz des Master-AIF;
f) die Vertriebsinformation fŸr Anleger nach Art. 105 Abs. 1, sofern diese

nicht schon nach Bst. d beigefŸgt wurde;
g) die Namen der EWR-Mitgliedstaaten, in denen der Vertrieb an profes-

sionelle Anleger erfolgen soll;
h) eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Verhinderung eines Vertriebs

von AIF an Privatanleger, die auch den RŸckgriff auf vom AIFM unab-
hŠngige Unternehmen berŸcksichtigt, nach Massgabe der Rechtsvor-
schriften und der Aufsicht des Vertriebsstaats.

3) Die Regierung regelt das NŠhere, insbesondere die Form und den
Inhalt der Vertriebsanzeige, mit Verordnung.

Art. 114

PrŸfung durch die FMA

1) Die FMA prŸft nach vollstŠndigem Eingang der Unterlagen nach Art.
113 ausschliesslich, ob der AIFM die Vorschriften der Richtlinie 2011/61/
EU einhŠlt.

2) Der Umstand, dass nach einer Anzeige eine Untersagung nicht sofort
erfolgt, schliesst die spŠtere Untersagung des Vertriebs an professionelle
Anleger auch nach Zugang der EingangsbestŠtigung nach Art. 115 nicht aus.

Art. 115

EingangsbestŠtigung und Weiterleitung durch die FMA

1) Die FMA Ÿbermittelt dem AIFM nicht spŠter als zehn Arbeitstage
nach Eingang der vollstŠndigen Anzeige eine EingangsbestŠtigung. Im Fall
des selbstverwalteten AIF betrŠgt die Frist drei Monate.

2) Die FMA ist berechtigt, die Frist nach Abs. 1 auf bis zu 20 Arbeits-
tage, im Fall des selbstverwalteten AIF auf bis zu sechs Monate, zu verlŠn-
gern.

3) Die FMA Ÿbermittelt die Unterlagen nach Art. 113 nicht spŠter als
zehn Arbeitstage nach Erhalt der vollstŠndigen Unterlagen in elektronischer
Form an die Vertriebsstaatbehšrde. Der †bermittlung ist eine BestŠtigung
in englischer oder einer anderen in der Finanzwelt gebrŠuchlichen und zwi-
schen den Behšrden abgestimmten Sprache beizufŸgen, dass der AIFM zur
Verwaltung eines AIF mit der betreffenden Anlagestrategie zugelassen ist.
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Die Frist kann durch begrŸndete Mitteilung auf bis zu 20 Arbeitstage ver-
lŠngert werden; die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

4) Die FMA teilt die †bermittlung der Unterlagen nach Abs. 3 unver-
zŸglich mit:
a) dem AIFM; und
b) soweit die FMA fŸr die Aufsicht Ÿber den AIF nicht zustŠndig ist, der

fŸr den AIF zustŠndigen Behšrde.

5) Mit Zustellung der Mitteilung nach Abs. 4 darf der AIFM mit dem
Vertrieb von AIF an professionelle Anleger im Vertriebsstaat beginnen.61

6) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die FŠlle, in denen die Frist nach Abs. 2 verlŠngert werden kann;
b) die Form und den Inhalt der †bermittlung nach Abs. 4.

Art. 116

Anzeigepflicht bei wesentlichen €nderungen

1) Wesentliche €nderungen der nach Art. 113 Abs. 2 Ÿbermittelten
Angaben teilt der AIFM der FMA mindestens einen Monat vor Durch-
fŸhrung der €nderung oder unverzŸglich nach Eintreten einer ungeplanten
€nderung schriftlich mit.

2) Bei einem Verstoss gegen die Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/
EU untersagt die FMA die €nderung. Wird die €nderung dennoch durch-
gefŸhrt oder wŸrde eine durch einen unvorhersehbaren Umstand ausge-
lšste €nderung zu einem Verstoss gegen die Bestimmungen der Richtlinie
2011/61/EU fŸhren, so ergreift die FMA die notwendigen Massnahmen und
untersagt erforderlichenfalls den Vertrieb des AIF.

3) Sind die €nderungen mit den Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/
EU vereinbar, zeigt die FMA die €nderungen allen Vertriebsstaatbehšrden
unverzŸglich an.

4) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) in welchen FŠllen eine wesentliche €nderung im Sinne des Abs. 1 vor-

liegt;
b) die Form und den Inhalt der Anzeige nach Abs. 1.
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Art. 117

FMA als Vertriebsstaatbehšrde

1) Ist die FMA Vertriebsstaatbehšrde:
a) akzeptiert sie die †bermittlung der Art. 113 entsprechenden Unterlagen

durch die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrden in elektronischer Form;
b) veranlasst sie die elektronische Archivierung und den kostenlosen elek-

tronischen Abruf der Unterlagen nach Art. 113.

2) Im †brigen verlangt sie im Rahmen des in Art. 113 bis 116 beschrie-
benen Anzeigeverfahrens keine zusŠtzlichen Unterlagen, Zertifikate oder
Informationen.

3) Die Anteile des AIF dŸrfen erst nach Eingang der Anzeige durch die
Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde entsprechend Art. 115 Abs. 4 an professio-
nelle Anleger in Liechtenstein vertrieben werden.

C. GrenzŸberschreitender Vertrieb von EWR-AIF an PrivatanlegerC. GrenzŸberschreitender Vertrieb von EWR-AIF an Privatanleger

Art. 118

Vertrieb von EWR-AIF an Privatanleger in anderen EWR-Mitglied-
staaten durch inlŠndischen AIFM

Ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein hat fŸr den grenzŸberschreitenden
Vertrieb von EWR-AIF an Privatanleger in anderen EWR-Mitgliedstaaten
das jeweilige Recht des Vertriebsstaats einzuhalten.

Art. 119

Vertrieb von EWR-AIF an Privatanleger in Liechtenstein durch EWR-
AIFM

Der grenzŸberschreitende Vertrieb von EWR-AIF an Privatanleger in
Liechtenstein durch einen AIFM mit Sitz in einem anderen EWR-Mitglied-
staat richtet sich nach den Vorschriften des Kapitels II. Soweit keine Privat-
platzierung erfolgt, gelten zudem die Bestimmungen der Art. 129 bis 132.
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D. GrenzŸberschreitende Verwaltung von EWR-AIFD. GrenzŸberschreitende Verwaltung von EWR-AIF

Art. 120

Anzeigepflicht

1) Der AIFM hat der FMA die Absicht der grenzŸberschreitenden Ver-
waltung eines AIF mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat in elektro-
nischer Form in englischer oder einer anderen von der FMA anerkannten
Sprache anzuzeigen.

2) Erfolgt die grenzŸberschreitende Verwaltung im Wege des grenz-
Ÿberschreitenden Dienstleistungsverkehrs, muss die Anzeige zumindest fol-
gende Angaben enthalten:
a) den EWR-Mitgliedstaat, in dem AIF verwaltet werden sollen;
b) einen GeschŠftsplan mit Angabe der geplanten TŠtigkeiten und Dienst-

leistungen und der im Aufnahmemitgliedstaat zu verwaltenden AIF.

3) FŸr die Errichtung einer Zweigniederlassung in dem Aufnahmemit-
gliedstaat muss der AIFM der FMA zusŠtzlich zu den Angaben nach Abs. 2
folgende Informationen mitteilen:
a) eine Organisationsstruktur der Zweigniederlassung;
b) eine Adresse, unter der im Aufnahmemitgliedstaat Unterlagen abgerufen

werden kšnnen;
c) Namen und Kontaktangaben der GeschŠftsfŸhrer der Zweigniederlas-

sung.

4) Die Regierung kann das NŠhere, insbesondere die Form und den
Inhalt der Anzeige nach Abs. 2 und 3, mit Verordnung regeln.

Art. 121

PrŸfung durch die FMA

1) Die FMA prŸft die VollstŠndigkeit der nach Art. 120 eingereichten
Unterlagen.

2) Die FMA prŸft zudem, ob der AIFM:
a) zur AusŸbung der beschriebenen TŠtigkeiten in Liechtenstein zugelassen

ist; und
b) in Bezug auf die im Aufnahmemitgliedstaat zu verwaltenden AIF die

Vorschriften der Richtlinie 2011/61/EU einhŠlt.
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Art. 122

Weiterleitung durch die FMA

1) Die FMA Ÿbermittelt binnen zehn Arbeitstagen nach deren Erhalt die
vollstŠndigen Unterlagen nach Art. 120 Abs. 2 und 3 in elektronischer Form
an die Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde.

2) Die Frist nach Abs. 1 kann durch begrŸndete Mitteilung im Fall des
Art. 120 Abs. 2 auf hšchstens einen Monat, im Fall des Art. 120 Abs. 3 auf
hšchstens zwei Monate verlŠngert werden.

3) Den Unterlagen ist eine BestŠtigung in englischer oder einer anderen
in der Finanzwelt gebrŠuchlichen und zwischen den Behšrden abge-
stimmten Sprache beizufŸgen, dass der AIFM zur AusŸbung der beschrie-
benen TŠtigkeiten zugelassen ist.

4) Die FMA teilt die †bermittlung der Unterlagen an die Aufnahmemit-
gliedstaatsbehšrde unverzŸglich dem AIFM mit.

5) Mit Zugang der Mitteilung nach Abs. 4 darf der AIFM mit seiner
TŠtigkeit im Aufnahmemitgliedstaat beginnen.

6) Der AIFM muss im Aufnahmemitgliedstaat:
a) in den von der Richtlinie 2011/61/EU erfassten Bereichen Ÿber die

Anforderungen der Richtlinie 2011/61/EU hinaus keine weiteren Vor-
schriften einhalten;

b) im †brigen die im Aufnahmemitgliedstaat geltenden Vorschriften ein-
halten.

7) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die FŠlle einer FristverlŠngerung nach Abs. 2;
b) die vom AIFM nach Abs. 6 Bst. b zu beachtenden Vorschriften;
c) die Form und den Inhalt der †bermittlung nach Abs. 1.

Art. 123

Anzeigepflicht bei wesentlichen €nderungen

1) Wesentliche €nderungen der nach Art. 120 Abs. 2 und 3 Ÿbermit-
telten Angaben teilt der AIFM der FMA mindestens einen Monat vor
DurchfŸhrung der €nderung oder unverzŸglich nach Eintreten einer unge-
planten €nderung schriftlich mit.
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2) Bei einem Verstoss gegen die Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/
EU untersagt die FMA die €nderung. Wird die €nderung dennoch durch-
gefŸhrt oder wŸrde eine durch einen unvorhersehbaren Umstand ausge-
lšste €nderung zu einem Verstoss gegen die Bestimmungen der Richtlinie
2011/61/EU fŸhren, so ergreift die FMA die notwendigen Massnahmen und
untersagt erforderlichenfalls die Verwaltung und den Vertrieb des AIF.

3) Sind die €nderungen mit den Bestimmungen der Richtlinie 2011/
61/EU vereinbar, zeigt die FMA die €nderungen allen Aufnahmemitglied-
staatsbehšrden unverzŸglich an.

4) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die FŠlle, in denen eine wesentliche €nderung im Sinne des Abs. 1 vor-

liegt;
b) die Form und den Inhalt der Anzeige nach Abs. 1.

Art. 124

FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde: Aufnahme der TŠtigkeit

1) Ein in einem anderen EWR-Mitgliedstaat zugelassener AIFM darf
die durch seine Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde entsprechend Art. 29
erlaubten TŠtigkeiten in Liechtenstein ohne Zulassung durch die FMA Ÿber
eine inlŠndische Zweigniederlassung oder im Rahmen des grenzŸberschrei-
tenden Dienstleistungsverkehrs ausŸben, wenn die Herkunftsmitglied-
staatsbehšrde der FMA die Absicht zur Errichtung einer Zweignieder-
lassung entsprechend Art. 120 Abs. 3 oder zur TŠtigkeit im Wege des
grenzŸberschreitenden Dienstleistungsverkehrs entsprechend Art. 120 Abs.
2 angezeigt hat.62

2) Die FMA hat dem AIFM innerhalb von einem Monat nach Eingang
der Anzeige nach Abs. 1 die der FMA gegenŸber bestehenden Melde-
pflichten und die fŸr ihre TŠtigkeit Ÿber die Vorschriften der Richtlinie
2011/61/EU hinausgehenden massgeblichen Bestimmungen dieses Gesetzes
mitzuteilen.

3) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.
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E. GrenzŸberschreitende TŠtigkeit des EWR-AIFM in Bezug auf Nicht-E. GrenzŸberschreitende TŠtigkeit des EWR-AIFM in Bezug auf Nicht-
EWR-AIFEWR-AIF

1. GrenzŸberschreitende Verwaltung eines Nicht-EWR-AIF ohne Ver-1. GrenzŸberschreitende Verwaltung eines Nicht-EWR-AIF ohne Ver-
triebsbefugnis im EWRtriebsbefugnis im EWR

Art. 125

Grundsatz

1) Ein in Liechtenstein zugelassener AIFM darf Nicht-EWR-AIF ver-
walten, die ausschliesslich in Drittstaaten vertrieben werden, wenn:
a) der AIFM alle in der Richtlinie 2011/61/EU fŸr diese AIF festgelegten

Anforderungen mit Ausnahme der Anforderungen an die Verwahrstelle
und den Jahresbericht erfŸllt;

b) geeignete Vereinbarungen Ÿber die Zusammenarbeit und den Informa-
tionsaustausch zwischen der FMA und den Drittstaatbehšrden am Sitz
des Nicht-EWR-AIF bestehen, die der FMA ermšglichen, ihre Auf-
gaben nach der Richtlinie 2011/61/EU wahrzunehmen.

2) Der AIFM hat neben den Anforderungen nach Abs. 1 beim Vertrieb
in Drittstaaten das jeweilige Recht des Vertriebsstaats einzuhalten.

3) Die Regierung kann das NŠhere in †bereinstimmung mit den Vor-
schriften des EWR-Rechts mit Verordnung regeln, insbesondere die Vor-
schriften, die an die Stelle der nach Abs. 1 Bst. a ausgenommenen Vor-
schriften treten.

2. GrenzŸberschreitender Vertrieb eines Nicht-EWR-AIF durch einen2. GrenzŸberschreitender Vertrieb eines Nicht-EWR-AIF durch einen
EWR-AIFM mit EWR-PassEWR-AIFM mit EWR-Pass

Art. 12663

AIFM mit Sitz in Liechtenstein

1) Ein in Liechtenstein zugelassener AIFM darf Anteile der von ihm
verwalteten Nicht-EWR-AIF und von EWR-Feeder-AIF, deren Master-
AIF kein EWR-AIF ist, an professionelle Anleger innerhalb des EWR ver-
treiben, wenn:
a) er alle Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/EU mit Ausnahme der

Vorschriften des Kapitels VI der Richtlinie 2011/61/EU zur grenzŸber-
schreitenden TŠtigkeit von EWR-AIFM mit Bezug zu EWR-AIF inner-
halb des EWR einhŠlt;
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b) folgende Anforderungen in dem VerhŠltnis von Herkunftsmitgliedstaat
und Drittstaat erfŸllt sind:
1. Es bestehen geeignete Vereinbarungen Ÿber die Zusammenarbeit und

den Informationsaustausch zwischen der FMA und den Drittstaatbe-
hšrden am Sitz des Nicht-EWR-AIF, die der FMA ermšglichen, ihre
Aufgaben nach der Richtlinie 2011/61/EU wahrzunehmen.

2. Der Drittstaat steht nicht auf der Liste der nicht kooperativen LŠnder
und Gebiete der Arbeitsgruppe "Finanzielle Massnahmen gegen
GeldwŠsche und Terrorismusfinanzierung".

3. Der Drittstaat hat mit dem Herkunftsmitgliedstaat des AIFM sowie
mit jedem EWR-Vertriebsstaat eine Vereinbarung unterzeichnet, die
Art. 26 des OECD-Musterabkommens zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Ver-
mšgen vollstŠndig entspricht und einen wirksamen Informationsaus-
tausch in Steuerangelegenheiten, gegebenenfalls einschliesslich multi-
lateraler Abkommen Ÿber die Besteuerung, gewŠhrleistet; und

c) das Verfahren nach Abs. 2 abgeschlossen wurde.

2) FŸr den Vertrieb von Anteilen an professionelle Anleger gelten fol-
gende Bestimmungen entsprechend:
a) in Liechtenstein die Bestimmungen des Kapitels II;
b) in anderen EWR-Mitgliedstaaten die Art. 113 bis 116.

3) Die FMA teilt der ESMA mit, dass der AIFM mit dem Anteilsvertrieb
in den Vertriebsstaaten beginnen kann.

Art. 12764

Vertrieb eines Nicht-EWR-AIF an professionelle Anleger in Liechten-
stein durch EWR-AIFM mit EWR-Pass

Ein in einem EWR-Mitgliedstaat zugelassener AIFM darf die Anteile
eines von ihm verwalteten Nicht-EWR-AIF in Liechtenstein vertreiben,
wenn die Anzeige entsprechend Art. 117 der FMA als Vertriebsstaatbe-
hšrde zugegangen ist.
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3. GrenzŸberschreitender Vertrieb eines Nicht-EWR-AIF durch einen3. GrenzŸberschreitender Vertrieb eines Nicht-EWR-AIF durch einen
EWR-AIFM aufgrund einer Zulassung der FMAEWR-AIFM aufgrund einer Zulassung der FMA

Art. 128

Grundsatz

1) Die FMA erteilt einem in Liechtenstein oder einem anderen EWR-
Mitgliedstaat zugelassenen AIFM die Zulassung zum Vertrieb von Anteilen
von ihm verwalteter Nicht-EWR-AIF sowie von EWR-Feeder-AIF, deren
Master-AIF in Liechtenstein ist, wenn zumindest folgende Vorausset-
zungen erfŸllt sind:
a) Der AIFM erfŸllt alle in der Richtlinie 2011/61/EU festgelegten Anfor-

derungen, mit Ausnahme der Anforderungen an die Verwahrstelle nach
Art. 21 der Richtlinie 2011/61/EU. Der AIFM hat jedoch mindestens
eine Stelle mit der †berwachung von Zahlungen, der Verwahrung sowie
den †berwachungsaufgaben nach Art. 21 Abs. 7 bis 9 der Richtlinie
2011/61/EU zu beauftragen. Der AIFM selbst darf diese Aufgaben nicht
wahrnehmen. Der AIFM hat die von ihm benannte Stelle seiner Her-
kunftsmitgliedstaatsbehšrde anzuzeigen, in Liechtenstein der FMA.

b) Zwischen der FMA bzw. der Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des AIFM
und den Aufsichtsbehšrden des Sitzstaats des Nicht-EWR-AIF
bestehen fŸr die †berwachung von Systemrisiken geeignete Vereinba-
rungen zur Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch.

c) Der Drittstaat steht nicht auf der Liste der nicht kooperativen LŠnder und
Gebiete der Arbeitsgruppe "Finanzielle Massnahmen gegen GeldwŠsche
und Terrorismusfinanzierung".

2) Im †brigen gelten die Bestimmungen des Kapitels II entsprechend.
Soweit beim Vertrieb an Privatanleger keine Privatplatzierung erfolgt,
gelten zudem die Bestimmungen der Art. 129 bis 132.

3) Ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein hat fŸr den grenzŸberschrei-
tenden Vertrieb von Nicht-EWR-AIF an Privatanleger in anderen EWR-
Mitgliedstaaten das jeweilige Recht des Vertriebsstaats einzuhalten.

4) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die weiteren Anforderungen fŸr die Zulassung nach Abs. 1 zum Schutz

der Anleger und des šffentlichen Interesses;
b) die zum Nachweis der Voraussetzungen nach Abs. 1 erforderlichen

Angaben und Unterlagen.
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F. Folgepflichten im Fall des Vertriebs von AIF an Privatanleger in Liech-F. Folgepflichten im Fall des Vertriebs von AIF an Privatanleger in Liech-
tensteintenstein

Art. 129

Anwendungsbereich

AIFM, die Anteile an AIF an Privatanleger vertreiben, haben die Art.
130 bis 132 einzuhalten. Dies gilt nicht, wenn der Vertrieb durch Privatplat-
zierung nach den Art. 17 Abs. 4 und 5 Bst. b oder Art. 22 Abs. 4 und 5 Bst.
c erfolgt.

Art. 130

Zahlstellen, Informationen und Beschwerderechte

1) Der AIFM stellt sicher, dass:
a) die Anleger in Liechtenstein Zahlungen empfangen, den RŸckkauf und

die RŸcknahme von Anteilen veranlassen kšnnen und die vom AIFM
fŸr den AIF bereitgestellten Informationen erhalten; Anlegerbe-
schwerden sind zumindest in deutscher Sprache entgegenzunehmen und
ordnungsgemŠss zu behandeln;

b) die Anlegerrechte nicht dadurch beschrŠnkt sind, dass nur der AIFM,
nicht aber der AIF in Liechtenstein zugelassen ist; und

c) Informationen auf Antrag der FMA den Anlegern oder der Herkunfts-
mitgliedstaatsbehšrde des AIF in Liechtenstein bereitgestellt werden.

2) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 131

Anlegerinformationen, Sprachwahl

1) Der AIFM stellt den Anlegern in Liechtenstein alle Informationen
und Unterlagen, die sie Anlegern im Herkunftsmitgliedstaat oder in einem
anderen Vertriebsstaat des AIF zur VerfŸgung stellt oder stellen muss, in
†bereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Gesetzes zur VerfŸgung.

2) FŸr die ErfŸllung der Pflicht nach Abs. 1 sind:
a) die "wesentlichen Informationen" fŸr den Anleger in die deutsche

Sprache zu Ÿbersetzen;
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b) andere Informationen oder Unterlagen nach Wahl des AIFM in die deut-
sche, eine von der FMA im Einzelfall akzeptierte oder die englische
Sprache zu Ÿbersetzen.

3) Die †bersetzungen von Informationen und/oder Unterlagen nach
Abs. 2 sind unter der Verantwortung des AIFM zu erstellen und haben den
Inhalt der ursprŸnglichen Informationen getreu wiederzugeben.

4) Abs. 1 bis 3 gelten sinngemŠss fŸr €nderungen.

5) Die HŠufigkeit der Veršffentlichung der Ausgabe-, Verkaufs-, Wie-
derverkaufs- oder RŸcknahmepreise fŸr die Anteile eines AIF bestimmt
sich nach dem Recht des Herkunftsmitgliedstaats des AIF.

Art. 132

Rechtsformbezeichnung

Werden Anteile von AIF grenzŸberschreitend in Liechtenstein ver-
trieben, dŸrfen AIF denselben Hinweis auf ihre Rechtsform wie in ihrem
Herkunftsmitgliedstaat verwenden.

XII. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit vonXII. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit von
Nicht-EWR-AIFMNicht-EWR-AIFM

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 13365

Anwendungsbereich

1) Es sind folgende Vorschriften anzuwenden, wenn ein Nicht-EWR-
AIFM:
a) mit Liechtenstein als EWR-Referenzstaat einen EWR-AIF mit Sitz in

Liechtenstein:
1. aufgrund des EWR-Passes an professionelle Anleger:

- in Liechtenstein vertreibt: Art. 144 und die Bestimmungen des
Kapitels II;

- in anderen EWR-Mitgliedstaaten vertreibt: Art. 145 Abs. 1 i.V.m.
Art. 113 bis 116;
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2. aufgrund einer Zulassung nach Art. 128 an professionelle Anleger in
Liechtenstein vertreibt: Art. 150;

3. an Privatanleger in Liechtenstein vertreibt: Art. 151;
b) mit Liechtenstein als EWR-Referenzstaat einen EWR-AIF mit Sitz in

einem anderen EWR-Mitgliedstaat;
1. aufgrund des EWR-Passes an professionelle Anleger:

- in Liechtenstein vertreibt: Art. 144 und die Bestimmungen des
Kapitels II;

- in anderen EWR-Mitgliedstaaten vertreibt: Art. 145 Abs. 1 i.V.m.
Art. 113 bis 116;

2. aufgrund einer Zulassung nach Art. 128 an professionelle Anleger in
Liechtenstein vertreibt: Art. 150;

3. an Privatanleger in Liechtenstein vertreibt: Art. 151;
4. grenzŸberschreitend verwaltet: Art. 146 Abs. 1 i.V.m. Art. 120 bis 123;

c) mit einem anderen EWR-Referenzstaat als Liechtenstein einen EWR-
AIF mit Sitz in Liechtenstein:
1. aufgrund des EWR-Passes an professionelle Anleger in Liechtenstein

vertreibt: Art. 115 Abs. 2 i.V.m. Art. 117;
2. aufgrund einer Zulassung nach Art. 128 in Liechtenstein vertreibt:

Art. 150;
3. an Privatanleger in Liechtenstein vertreibt: Art. 151;
4. grenzŸberschreitend verwaltet: Art. 146 Abs. 2 i.V.m. Art. 124;

d) mit einem anderen EWR-Referenzstaat als Liechtenstein einen EWR-
AIF mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat:
1. aufgrund des EWR-Passes an professionelle Anleger in Liechtenstein

vertreibt: Art. 145 Abs. 1 i.V.m. Art. 117;
2. aufgrund einer Zulassung nach Art. 128 an professionelle Anleger in

Liechtenstein vertreibt: Art. 150;
3. an Privatanleger in Liechtenstein vertreibt: Art. 151;

e) mit Liechtenstein als EWR-Referenzstaat einen Nicht-EWR-AIF:
1. aufgrund des EWR-Passes an professionelle Anleger:

- in Liechtenstein vertreibt: Art. 147 und 148;
- in anderen EWR-Mitgliedstaaten vertreibt: Art. 147 und 149 Abs.

1;
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2. aufgrund einer Zulassung nach Art. 128 an professionelle Anleger in
Liechtenstein vertreibt: Art. 150;

3. an Privatanleger in Liechtenstein vertreibt: Art. 151;
4. grenzŸberschreitend verwaltet: Es gilt das Recht des Nicht-EWR-

Mitgliedstaats;
f) mit einem anderen EWR-Referenzstaat als Liechtenstein einen Nicht-

EWR-AIF, die:
1. aufgrund des EWR-Passes an professionelle Anleger in Liechtenstein

vertreibt: Art. 147 und 149 Abs. 2;
2. aufgrund einer Zulassung nach Art. 128 in Liechtenstein vertreibt:

Art. 150;
3. an Privatanleger in Liechtenstein vertreibt: Art. 151.

B. Auswahl des EWR-Referenzstaats und Zulassung des Nicht-EWR-B. Auswahl des EWR-Referenzstaats und Zulassung des Nicht-EWR-
AIFMAIFM

Art. 13466

Zulassungspflicht fŸr Nicht-EWR-AIFM im EWR-Referenzstaat

1) Nicht-EWR-AIFM, die beabsichtigen, EWR-AIF zu verwalten und/
oder von ihnen verwaltete AIF nach Art. 144, 145 und 147 bis 149 innerhalb
des EWR zu vertreiben, bedŸrfen einer Zulassung in einem EWR-Referenz-
staat. Nach der Zulassung ist allein die Behšrde im EWR-Referenzstaat fŸr
die Aufsicht Ÿber den AIF zustŠndig, fŸr Nicht-EWR-AIFM mit Referenz-
staat Liechtenstein die FMA.

2) Der Nicht-EWR-AIFM hat alle Bestimmungen der Richtlinie 2011/
61/EU einzuhalten, mit Ausnahme der Bestimmungen von Kapitel VI der
Richtlinie 2011/61/EU zur grenzŸberschreitenden TŠtigkeit von EWR-
AIFM. Dabei gilt Folgendes:
a) An die Stelle der Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde des Nicht-EWR-

AIFM tritt die EWR-Referenzstaatbehšrde, in Liechtenstein die FMA.
b) Eine Abweichung von den Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/EU

ist bei Unvereinbarkeit mit dem Recht des Sitzstaats des Nicht-EWR-
AIFM und/oder AIF zulŠssig, wenn der Nicht-EWR-AIFM belegen
kann, dass:
1. die betreffende Richtlinienbestimmung mit der verpflichtenden

Rechtsvorschrift des Sitzstaats nicht kombiniert werden kann;
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2. am Sitzstaat eine im Hinblick auf Regelungszweck und Schutzniveau
fŸr die Anleger gleichwertige Bestimmung gilt;

3. der Nicht-EWR-AIFM und/oder AIF diese gleichwertige Bestim-
mung erfŸllen.

3) Der Nicht-EWR-AIFM muss Ÿber einen gesetzlichen Vertreter mit
Sitz im EWR-Referenzstaat verfŸgen. Der gesetzliche Vertreter ist die Kon-
taktstelle fŸr den AIFM innerhalb des EWR, Ÿber den sŠmtliche Korre-
spondenz zwischen den zustŠndigen Behšrden und EWR-Anlegern einer-
seits und dem AIFM andererseits erfolgt. Der gesetzliche Vertreter nimmt
gemeinsam mit dem AIFM die Compliance-Funktion in Bezug auf die Ver-
waltungs- und VertriebstŠtigkeiten wahr.

4) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbesondere
die Anforderungen an den gesetzlichen Vertreter.

Art. 13567

Auswahlkriterien fŸr den EWR-Referenzstaat bei Vertriebsabsicht

Der EWR-Referenzstaat eines Nicht-EWR-AIFM bestimmt sich wie
folgt:
a) Wenn der Nicht-EWR-AIFM lediglich einen oder mehrere EWR-AIF

mit Sitz in demselben EWR-Mitgliedstaat verwaltet und nicht beabsich-
tigt, nach Art. 134 bis 138 einen AIF innerhalb des EWR zu vertreiben,
ist EWR-Referenzstaat der Herkunftsmitgliedstaat des AIF.

b) Wenn der Nicht-EWR-AIFM mehrere EWR-AIF mit Sitz in verschie-
denen EWR-Mitgliedstaaten verwaltet und nicht beabsichtigt, nach Art.
134 bis 138 einen AIF im EWR zu vertreiben, ist der EWR-Referenz-
staat entweder:
1. der EWR-Mitgliedstaat, in dem die meisten der von ihm verwalteten

EWR-AIF ihren Sitz haben; oder
2. der EWR-Mitgliedstaat, in dem die umfangreichsten Vermšgenswerte

verwaltet werden.
c) Wenn der Nicht-EWR-AIFM beabsichtigt, lediglich einen EWR-AIF in

lediglich einem EWR-Mitgliedstaat zu vertreiben, ist der EWR-Refe-
renzstaat:
1. bei Zulassung oder Registrierung des AIF in einem EWR-Mitglied-

staat: der Herkunftsmitgliedstaat des AIF oder der EWR-Vertriebs-
staat;
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2. falls der AIF nicht in einem EWR-Mitgliedstaat zugelassen oder regis-
triert ist: der EWR-Vertriebsstaat.

d) Wenn der Nicht-EWR-AIFM lediglich einen Nicht-EWR-AIF in ledig-
lich einem EWR-Mitgliedstaat vertreiben mšchte, ist dieser EWR-Mit-
gliedstaat der EWR-Referenzstaat.

e) Wenn der Nicht-EWR-AIFM lediglich einen EWR-AIF in verschie-
denen EWR-Mitgliedstaaten vertreiben mšchte, ist der EWR-Referenz-
staat:
1. bei Zulassung oder Registrierung des AIF in einem EWR-Mitglied-

staat: der Herkunftsmitgliedstaat des AIF oder einer der EWR-Mit-
gliedstaaten, in dem der Aufbau eines leistungsfŠhigen Vertriebs
beabsichtigt ist; oder

2. falls der AIF nicht in einem EWR-Mitgliedstaat zugelassen oder regis-
triert ist: einer der EWR-Mitgliedstaaten, in dem der Aufbau eines
leistungsfŠhigen Vertriebs beabsichtigt ist.

f) Wenn der Nicht-EWR-AIFM lediglich einen Nicht-EWR-AIF in ver-
schiedenen EWR-Mitgliedstaaten vertreiben mšchte, ist der EWR-Refe-
renzstaat einer dieser EWR-Mitgliedstaaten.

g) Wenn der AIFM mehrere EWR-AIF innerhalb des EWR vertreiben
mšchte, ist der EWR-Referenzstaat:
1. bei Registrierung oder Zulassung sŠmtlicher AIF in einem EWR-

Mitgliedstaat: der Herkunftsmitgliedstaat der AIF oder der EWR-
Mitgliedstaat, in dem ein leistungsfŠhiger Vertrieb der meisten der
betreffenden AIF beabsichtigt ist;

2. falls die betreffenden AIF nicht alle in demselben EWR-Mitgliedstaat
registriert oder zugelassen sind: der EWR-Mitgliedstaat, in dem ein
leistungsfŠhiger Vertrieb der meisten der betreffenden AIF beabsich-
tigt ist.

h) Wenn der Nicht-EWR-AIFM mehrere EWR- und Nicht-EWR-AIF
oder mehrere Nicht-EWR-AIF innerhalb des EWR vertreiben mšchte,
ist der EWR-Referenzstaat der EWR-Mitgliedstaat, in dem der Aufbau
eines leistungsfŠhigen Vertriebs der meisten der betreffenden AIF beab-
sichtigt ist.
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Art. 13668

Auswahl unter mehreren mšglichen EWR-Referenzstaaten

1) Kann es nach den Kriterien des Art. 135 mehrere EWR-Referenz-
staaten geben, hat der Nicht-EWR-AIFM bei den zustŠndigen Behšrden
aller EWR-Mitgliedstaaten, die als EWR-Referenzstaaten in Betracht
kommen, die Festlegung eines EWR-Referenzstaats zu beantragen.

2) Die FMA hat darauf hinzuwirken, dass die Festlegung innerhalb eines
Monats nach Eingang eines Antrags nach Abs. 1 erfolgt. Ist die FMA auf
diesem Weg zur EWR-Referenzstaatbehšrde bestimmt worden, teilt sie
dem Nicht-EWR-AIFM die Entscheidung Ÿber die EWR-Referenzstaatbe-
hšrde unverzŸglich mit.

3) Entscheiden die Behšrden nicht binnen Monatsfrist oder geht die
Mitteilung nicht innerhalb von sieben Arbeitstagen ordnungsgemŠss zu,
legt der Nicht-EWR-AIFM seinen EWR-Referenzstaat nach den in Art.
135 aufgefŸhrten Kriterien selbst fest und unterrichtet umgehend alle
ursprŸnglich angesprochenen zustŠndigen Behšrden und die ESMA schrift-
lich Ÿber die Wahl des EWR-Referenzstaates.69

3a) Bestimmen die zustŠndigen Behšrden einen anderen EWR-Refe-
renzstaat als den vom Nicht-EWR-AIFM ausgewŠhlten, so teilen sie ihre
Entscheidung dem Nicht-EWR-AIFM so rasch wie mšglich, spŠtestens
jedoch zwei Arbeitstage nachdem sie Ÿber die Wahl des Nicht-EWR-AIFM
nach Abs. 3 unterrichtet wurden, mit. In diesem Fall geht die Entscheidung
der zustŠndigen Behšrde vor.70

4) Die Absicht zum Aufbau eines leistungsfŠhigen Vertriebs in einem
EWR-Mitgliedstaat ist durch Offenlegung der Vertriebsstrategie gegenŸber
der Behšrde des festgelegten EWR-Referenzstaats zu belegen.

5) Im †brigen richtet sich das Verfahren fŸr die Bestimmung des Refe-
renzmitgliedstaats nach der Kommission-DurchfŸhrungsverordnung (EU)
Nr. 448/2013.71

Art. 13772

Zulassung eines Nicht-EWR-AIFM beim EWR-Referenzstaat

1) Nicht-EWR-AIFM, die EWR-AIF nach Art. 146 ohne Vertrieb ver-
walten und/oder von ihnen verwaltete AIF nach Art. 144, 145 bzw. 147
bis 149 innerhalb des EWR mit einem EWR-Pass vertreiben wollen, haben
der FMA als ihrer Ansicht nach zustŠndigen Behšrde ihres EWR-Referenz-
staats einen Antrag auf Zulassung zu Ÿbermitteln.
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2) Sind die Voraussetzungen des Art. 135 nicht erfŸllt, lehnt die FMA
als zustŠndige EWR-Referenzstaatbehšrde den Antrag unter Angabe von
GrŸnden ab.

3) Sind die Voraussetzungen des Art. 135 erfŸllt, informiert die FMA
die ESMA Ÿber diese Tatsache und ersucht sie, eine Empfehlung zu ihrer
Beurteilung auszusprechen; in ihrer Mitteilung an die ESMA Ÿbermittelt
die FMA die BegrŸndung des AIFM fŸr seine Beurteilung hinsichtlich des
EWR-Referenzstaats und die Informationen zur Vertriebsstrategie.

4) Die Frist fŸr die ZulassungsprŸfung nach Art. 31 Abs. 5 und 6 ist wŠh-
rend der Dauer der Beurteilung durch die ESMA nach Abs. 3 ausgesetzt.

5) Mšchte die FMA die Zulassung entgegen der Empfehlung der ESMA
erteilen, setzt sie unter Angabe ihrer GrŸnde in Kenntnis:
a) die ESMA;
b) die Vertriebsstaatbehšrden, wenn AIF-Anteile in anderen EWR-Mit-

gliedstaaten als dem EWR-Referenzstaat vertrieben werden sollen;
c) die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der EWR-AIF, wenn der Sitz ein-

zelner EWR-AIF weder im EWR-Referenzstaat noch im Vertriebsstaat
liegt.

Art. 13873

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

Unbeschadet der in Art. 139 genannten Voraussetzungen darf die Zulas-
sung erst erteilt werden, wenn:
a) der AIFM den EWR-Referenzstaat angibt, die Offenlegung seiner Ver-

triebsstrategie bestŠtigt und die zustŠndige Behšrde das Verfahren nach
Art. 135 bis 137 durchgefŸhrt hat;

b) der AIFM einen gesetzlichen Vertreter in seinem EWR-Referenzstaat
ernannt hat;

c) der gesetzliche Vertreter neben dem AIFM die Kontaktperson fŸr die
Anleger der betreffenden AIF, fŸr die ESMA und fŸr die zustŠndigen
Behšrden im Hinblick auf die TŠtigkeiten ist, fŸr die der AIFM inner-
halb des EWR zugelassen ist; er muss hinreichend ausgestattet sein, um
zumindest die Compliance-Funktion nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes und der Richtlinie 2011/61/EU wahrzunehmen;

d) geeignete Vereinbarungen Ÿber die Zusammenarbeit und den Informati-
onsaustausch zwischen den zustŠndigen Behšrden des EWR-Referenz-
staats, den fŸr die betreffenden EWR-AIF zustŠndigen Behšrden und
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den zustŠndigen Drittstaatbehšrden, in dem Nicht-EWR-AIF ihren Sitz
haben, bestehen, die der FMA ermšglichen, ihre Aufgaben nach der
Richtlinie 2011/61/EU wahrzunehmen;

e) der Drittstaat nicht auf der Liste der nicht kooperativen LŠnder und
Gebiete der Arbeitsgruppe "Finanzielle Massnahmen gegen GeldwŠsche
und Terrorismusfinanzierung" steht;

f) der Drittstaat mit dem EWR-Referenzstaat eine Vereinbarung unter-
zeichnet hat, die Art. 26 des OECD-Musterabkommens zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und Vermšgen vollstŠndig entspricht und einen wirksamen
Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten, gegebenenfalls ein-
schliesslich multilateraler Abkommen Ÿber die Besteuerung, gewŠhr-
leistet;

g) die auf den AIFM anwendbaren Rechts- und Verwaltungsvorschriften
eines Drittstaats oder die BeschrŠnkungen der Aufsichts- und Ermitt-
lungsbefugnisse der Drittstaatbehšrden die FMA nicht an der effektiven
Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktionen hindern.

Art. 13974

Zulassungsverfahren

1) Auf die Zulassung des Nicht-EWR-AIFM finden, sofern nachfolgend
nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften Ÿber die Zulassung des AIFM
nach Kapitel III entsprechend Anwendung.

2) ZusŠtzlich zu den Angaben nach Art. 31 hat der AIFM die folgenden
Unterlagen einzureichen:
a) eine BegrŸndung des AIFM fŸr die von ihm vorgenommene Beurteilung

bezŸglich des EWR-Referenzstaats nach den Kriterien von Art. 135
sowie Angaben zur Vertriebsstrategie;

b) eine Liste der Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/EU, deren Einhal-
tung dem AIFM unmšglich ist, da deren Einhaltung durch den AIFM
nach Art. 134 Abs. 2 Bst. b nicht mit der Einhaltung einer Rechtsvor-
schrift, der der Nicht-EWR-AIFM oder der Nicht-EWR-AIF unter-
liegt, zu kombinieren ist;

c) schriftliche Belege auf der Grundlage der von der ESMA ausgearbeiteten
technischen Regulierungsstandards sowie ein Rechtsgutachten mit einer
Beschreibung des Regulierungszwecks und der Anlegerschutzmerk-
male, wonach:
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1. die Rechtsvorschriften des Drittstaats eine Vorschrift enthalten, die
den Vorschriften, die nicht eingehalten werden kšnnen, gleichwertig
ist, denselben regulatorischen Zweck verfolgt und den Anlegern des
betreffenden AIF dasselbe Mass an Schutz bietet;

2. der AIFM diese gleichwertige Vorschrift einhŠlt;
d) Name und Adresse des gesetzlichen Vertreters des AIFM.

3) Der Entzug des Vertriebsrechts nach Art. 53 kann auf EWR-AIF
beschrŠnkt werden, die aufgrund des EWR-Passes verwaltet oder vertrieben
werden.

4) Abweichend von Art. 30 Abs. 1 Bst. e mŸssen Hauptverwaltung und
Satzungssitz nicht in demselben EWR-Mitgliedstaat liegen.

Art. 14075

Befreiung von Richtlinienbestimmungen

1) Die FMA als EWR-Referenzstaatbehšrde teilt der ESMA unverzŸg-
lich mit, wenn ihrer Ansicht nach der AIFM von der Einhaltung bestimmter
Vorschriften der Richtlinie 2011/61/EU wegen Unvereinbarkeit nach Art.
134 Abs. 2 befreit werden kann. Die Mitteilung hat die Angaben nach Art.
139 Abs. 2 Bst. b und c zu enthalten.

2) PrŸft die ESMA die Mitteilung nach Abs. 1 mit dem Ziel einer Emp-
fehlung, ist die Frist fŸr die ZulassungsprŸfung nach Art. 31 Abs. 5 und 6
bis zur Abgabe der Empfehlung durch die ESMA ausgesetzt.

3) Mšchte die FMA die Zulassung entgegen der Empfehlung der ESMA
erteilen, setzt sie unter Angabe ihrer GrŸnde in Kenntnis:
a) die ESMA;
b) die Vertriebsstaatbehšrden, wenn AIF-Anteile in anderen EWR-Mit-

gliedstaaten als dem EWR-Referenzstaat vertrieben werden sollen;
c) die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der EWR-AIF, wenn der Sitz ein-

zelner EWR-AIF weder im EWR-Referenzstaat noch im Vertriebsstaat
liegt.

Art. 14176

Unterrichtung der ESMA Ÿber die Zulassung

1) Die FMA als EWR-Referenzstaatbehšrde unterrichtet die ESMA:
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a) unverzŸglich Ÿber das Ergebnis des Zulassungsverfahrens, die €nderung
und den Entzug der Zulassung eines AIFM;

b) Ÿber die Ablehnung von ZulassungsantrŠgen; dabei teilt sie die Angaben
zu den Antragstellern sowie die AblehnungsgrŸnde mit.

2) Wird der FMA ein zentrales Verzeichnis der Angaben nach Abs.
1 von der ESMA zur VerfŸgung gestellt, ist die FMA zur vertraulichen
Behandlung dieser Informationen verpflichtet.

Art. 14277

€nderung des EWR-Referenzstaats nach GeschŠftsaufnahme

1) Der AIFM hat den EWR-Referenzstaat nach GeschŠftsaufnahme zu
Šndern:
a) bei €nderung der Vertriebsstrategie innerhalb von zwei Jahren nach

Zulassung des AIFM fŸr den Fall, dass die geŠnderte Vertriebsstrategie,
wenn sie die ursprŸngliche Vertriebsstrategie gewesen wŠre, zur Festle-
gung eines anderen EWR-Referenzstaats gefŸhrt hŠtte. Der AIFM hat
diese €nderung der EWR-Referenzstaatbehšrde vor ihrer DurchfŸh-
rung anzuzeigen;

b) wenn sich anhand des tatsŠchlichen Verlaufs der GeschŠftsentwicklung
des AIFM innerhalb von zwei Jahren nach seiner Zulassung erweist, dass
die zum Zeitpunkt der Zulassung vorgelegte Vertriebsstrategie nicht
den Tatsachen entsprach bzw. der AIFM diesbezŸglich falsche Angaben
gemacht hat oder wenn der AIFM seine Vertriebsstrategie ohne Einhal-
tung der Bestimmungen nach Abs. 2 Šndert. In diesem Fall fordert die
EWR-Referenzstaatbehšrde den AIFM auf, entsprechend der tatsŠch-
lichen Vertriebsstrategie den korrekten EWR-Referenzstaat anzugeben.
Kommt der AIFM der Aufforderung nicht nach, entzieht die EWR-
Referenzstaatbehšrde die Zulassung;

c) nach Ablauf der Zweijahresfrist auf Antrag des AIFM, wenn dieser seine
Vertriebsstrategie Šndert und seinen EWR-Referenzstaat entsprechend
der neuen Vertriebsstrategie neu bestimmen mšchte.

2) In den FŠllen des Abs. 1 ist das folgende Verfahren durchzufŸhren:
a) Der AIFM hat die €nderung des EWR-Referenzstaats anzuzeigen. Die

Anzeige hat zu enthalten:
1. die Angabe, welcher Staat bei Massgabe der neuen Strategie nach den

Kriterien des Art. 135 EWR-Referenzstaat ist;
2. die neue Vertriebsstrategie;
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3. den Namen und die Adresse des gesetzlichen Vertreters im neuen
EWR-Referenzstaat.

b) Die FMA als EWR-Referenzstaatbehšrde beurteilt, ob die neue Festle-
gung durch den AIFM korrekt ist und informiert die ESMA Ÿber ihre
Beurteilung zusammen mit der BegrŸndung und den Informationen des
AIFM zur neuen Vertriebsstrategie.

c) Die FMA hat ihre Entscheidung unter BerŸcksichtigung der Empfehlung
der ESMA zu ŸberprŸfen. Anschliessend setzt sie den AIFM, dessen
ursprŸnglichen gesetzlichen Vertreter und die ESMA von ihrer Ent-
scheidung in Kenntnis.

d) Stimmt die Entscheidung mit der Beurteilung des AIFM Ÿberein, infor-
miert die FMA die zustŠndige Behšrde des neuen EWR-Referenzstaats
und Ÿbermittelt unverzŸglich eine Abschrift der Zulassungs- und Auf-
sichtsunterlagen des AIFM. Vom Zeitpunkt der †bermittlung der
Zulassungs- und Aufsichtsunterlagen an ist die Behšrde des neuen
EWR-Referenzstaats zustŠndig.

e) Mšchte die FMA die Zulassung entgegen der Empfehlung der ESMA
erteilen, setzt sie unter Angabe ihrer GrŸnde in Kenntnis:
1. die ESMA;
2. die Vertriebsstaatbehšrden, wenn AIF-Anteile in anderen EWR-Mit-

gliedstaaten als dem EWR-Referenzstaat vertrieben werden sollen;
3. die Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde der EWR-AIF, wenn der Sitz

einzelner EWR-AIF weder im EWR-Referenzstaat noch im Ver-
triebsstaat liegt.

Art. 14378

Gerichtsstand

1) Alle zwischen der FMA als EWR-Referenzstaatbehšrde und dem
AIFM auftretenden Streitigkeiten unterliegen dem Recht und der Gerichts-
barkeit des FŸrstentums Liechtenstein.

2) Von Abs. 1 abweichend kšnnen alle zwischen dem AIFM oder dem
AIF und Anlegern aus dem EWR auftretenden Streitigkeiten dem Recht
und der Gerichtsbarkeit eines anderen EWR-Mitgliedstaats unterstellt sein.
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C. Vertrieb und Verwaltung von EWR-AIF mit EWR-PassC. Vertrieb und Verwaltung von EWR-AIF mit EWR-Pass

Art. 14479

Vertrieb eines EWR-AIF mit EWR-Pass in Liechtenstein als EWR-Refe-
renzstaat

FŸr den Vertrieb von EWR-AIF, die von einem in Liechtenstein als
EWR-Referenzstaat zugelassenen Nicht-EWR-AIFM verwaltet werden, an
professionelle Anleger in Liechtenstein gelten die Bestimmungen des Kapi-
tels II entsprechend.

Art. 14580

GrenzŸberschreitender Vertrieb von EWR-AIF mit EWR-Pass in
anderen EWR-Mitgliedstaaten

1) FŸr den Vertrieb von EWR-AIF, die von einem in Liechtenstein als
EWR-Referenzstaat zugelassenen Nicht-EWR-AIFM verwaltet werden, an
professionelle Anleger in anderen EWR-Mitgliedstaaten gelten die Art. 113
bis 116 entsprechend. Die FMA teilt der ESMA und der Herkunftsmitglied-
staatsbehšrde des EWR-AIF mit, dass der Nicht-EWR-AIFM zum Ver-
trieb berechtigt ist.

2) Ein Nicht-EWR-AIFM, dessen EWR-Referenzstaat ein anderer
EWR-Mitgliedstaat ist, kann die Anteile eines von ihm verwalteten EWR-
AIF an professionelle Anleger in Liechtenstein vertreiben, wenn der FMA
als Vertriebsstaatbehšrde die Art. 117 entsprechende Anzeige von der
zustŠndigen Behšrde des EWR-Referenzstaats Ÿbermittelt wurde.

Art. 14681

GrenzŸberschreitende Verwaltung von EWR-AIF durch Nicht-EWR-
AIFM

1) FŸr die Verwaltung eines EWR-AIF mit Sitz in einem anderen EWR-
Mitgliedstaat durch einen Nicht-EWR-AIFM, der in Liechtenstein als
EWR-Referenzstaat Liechtenstein zugelassen ist, im Rahmen der Errich-
tung einer Zweigniederlassung oder der grenzŸberschreitenden TŠtigkeit
gelten die Art. 120 bis 123 entsprechend. DarŸber hinaus muss der Nicht-
EWR-AIFM fŸr die Verwaltung dieser Art von AIF von der FMA nach
Massgabe von Art. 29 Abs. 6 zugelassen sein. Die FMA teilt der ESMA die
Arten von AIF mit, fŸr die der AIFM eine Zulassung erhalten hat.
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2) Ein AIFM, der von seinem EWR-Referenzstaat zugelassen wurde,
kann in Liechtenstein als Aufnahmemitgliedstaat die TŠtigkeiten, fŸr die er
eine Zulassung erhalten hat, im Rahmen der Errichtung einer Zweignieder-
lassung oder der grenzŸberschreitenden TŠtigkeit ausŸben. Art. 124 gilt ent-
sprechend.

D. Vertrieb von Nicht-EWR-AIF mit EWR-PassD. Vertrieb von Nicht-EWR-AIF mit EWR-Pass

Art. 14782

Zulassung

1) Die FMA als EWR-Referenzstaatbehšrde erteilt einem Nicht-EWR-
AIFM die Zulassung, wenn:
a) er alle Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/EU einhŠlt;
b) folgende Anforderungen in dem VerhŠltnis von Herkunftsmitgliedstaat

und Drittstaat erfŸllt sind:
1. Es bestehen geeignete Vereinbarungen Ÿber die Zusammenarbeit und

den Informationsaustausch zwischen der FMA und den Drittstaatbe-
hšrden am Sitz des Nicht-EWR-AIF, die den zustŠndigen Behšrden
ermšglichen, ihre Aufgaben nach der Richtlinie 2011/61/EU wahr-
zunehmen.

2. Der Drittstaat steht nicht auf der Liste der nicht kooperativen LŠnder
und Gebiete der Arbeitsgruppe "Finanzielle Massnahmen gegen
GeldwŠsche und Terrorismusfinanzierung".

3. Der Drittstaat, in dem der Nicht-EWR-AIF seinen Sitz hat, hat mit
dem EWR-Referenzstaat sowie mit jedem EWR-Vertriebsstaat eine
Vereinbarung unterzeichnet, die Art. 26 des OECD-Musterabkom-
mens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und Vermšgen vollstŠndig entspricht und
einen wirksamen Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten,
gegebenenfalls einschliesslich multilateraler Abkommen Ÿber die
Besteuerung, gewŠhrleistet.

2) Der Vertrieb von nicht EWR-AIF bedarf der Autorisierung oder
Zulassung. FŸr die Autorisierung oder Zulassung der AIF gelten folgende
Bestimmungen entsprechend:
a) bei einem Vertrieb von Anteilen an Anleger in Liechtenstein die Bestim-

mungen des Kapitels II;
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b) bei einem Vertrieb von Anteilen an professionelle Anleger in anderen
EWR-Mitgliedstaaten die Art. 113 bis 116.

3) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die weiteren Anforderungen fŸr die Zulassung nach Abs. 1 zum Schutz

der Anleger und des šffentlichen Interesses;
b) die zum Nachweis der Voraussetzungen nach Abs. 1 erforderlichen

Angaben und Unterlagen.

Art. 14883

Vertrieb von Nicht-EWR-AIF in Liechtenstein als EWR-Referenzstaat

FŸr den Vertrieb von Nicht-EWR-AIF durch einen nach Art. 147 zuge-
lassenen Nicht-EWR-AIFM an professionelle Anleger in Liechtenstein
gelten die Bestimmungen des Kapitels II entsprechend.

Art. 14984

GrenzŸberschreitender Vertrieb von Nicht-EWR-AIF in anderen EWR-
Mitgliedstaaten

1) FŸr den Vertrieb von Nicht-EWR-AIF durch einen nach Art. 147
zugelassenen Nicht-EWR-AIFM gelten die Art. 113 bis 116 entsprechend;
abweichend von Art. 114 muss sich der AIFM nur im Allgemeinen an die
Richtlinie 2011/61/EU halten, gleichwohl aber die Verwaltung des Nicht-
EWR-AIF durch den Nicht-EWR-AIFM den Bestimmungen der Richtlinie
2011/61/EU entsprechen. Die FMA teilt die Vertriebsbefugnis des Nicht-
EWR-AIFM mit:
a) der ESMA;
b) den Vertriebsstaatbehšrden, wenn AIF-Anteile in anderen EWR-Mit-

gliedstaaten als dem EWR-Referenzstaat vertrieben werden sollen.

2) Ein Nicht-EWR-AIFM, dessen EWR-Referenzstaat ein anderer
EWR-Mitgliedstaat ist, kann die Anteile eines von ihm verwalteten Nicht-
EWR-AIF an professionelle Anleger in Liechtenstein vertreiben, wenn der
FMA als Vertriebsstaatbehšrde die Art. 117 entsprechende Anzeige von der
zustŠndigen Behšrde des EWR-Referenzstaats Ÿbermittelt wurde.

3) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung. Sie kann insbeson-
dere regeln, unter welchen Voraussetzungen die Bedingung erfŸllt ist, dass
sich der AIFM im Allgemeinen an die Richtlinie 2011/61/EU hŠlt.
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E. Vertrieb von EWR-AIF und Nicht-EWR-AIF an professionelleE. Vertrieb von EWR-AIF und Nicht-EWR-AIF an professionelle
Anleger aufgrund einer ZulassungAnleger aufgrund einer Zulassung

Art. 150

Zulassung eines von einem Nicht-EWR-AIFM verwalteten AIF in
Liechtenstein

1) Unbeschadet Art. 134 bis 149 kann die FMA einem Nicht-EWR-
AIFM die Zulassung zum Vertrieb von Anteilen der von ihm verwalteten
AIF in Liechtenstein erteilen, wenn folgende Voraussetzungen erfŸllt sind:85

a) FŸr jeden AIF mŸssen die Bestimmungen zum Jahresbericht (Art. 104),
zu den Anlegerinformationen (Art. 105 und 106) und den Berichts-
pflichten gegenŸber den zustŠndigen Behšrden (Art. 107) sowie gege-
benenfalls die Bestimmungen zum Kontrollerwerb an Zielgesellschaften
eingehalten sein. ZustŠndige Behšrden und Anleger sind die Behšrden
und Anleger in Liechtenstein.

b) Es bestehen fŸr die †berwachung der Systemrisiken geeignete Verein-
barungen zwischen der FMA und den zustŠndigen Behšrden anderer
EWR-Mitgliedstaaten, in denen die AIF auch vertrieben werden, und
gegebenenfalls den zustŠndigen Behšrden des Drittstaats, in dem der
Nicht-EWR-AIFM oder der Nicht-EWR-AIF seinen Sitz hat, so dass
ein wirksamer Informationsaustausch gewŠhrleistet ist, der die Aufga-
benerfŸllung nach diesem Gesetz ermšglicht.

c) Der Drittstaat, in dem der Nicht-EWR-AIFM und gegebenenfalls der
Nicht-EWR-AIF seinen Sitz haben, steht nicht auf der Liste der nicht
kooperativen LŠnder und Gebiete der Arbeitsgruppe "Finanzielle Mass-
nahmen gegen GeldwŠsche und Terrorismusfinanzierung".

2) Wenn die fŸr einen EWR-AIF zustŠndige Behšrde die nach Abs. 1
Bst. b geforderte Vereinbarung Ÿber die Zusammenarbeit nicht innerhalb
eines angemessenen Zeitraums abschliesst, kann die FMA nach Massgabe
des EWR-Abkommens die Angelegenheit der ESMA zur Kenntnis bringen,
die im Rahmen ihrer Befugnisse tŠtig werden kann.

3) Im †brigen gelten die Bestimmungen des Kapitels II entsprechend.

3a) Der Vertrieb von Anteilen eines Drittstaaten-AIF bedarf keiner
Zulassung nach Abs. 1 und 3, wenn:86

a) keine šffentliche Werbung stattfindet;
b) der Personenkreis bestimmt ist und die Angesprochenen in einer qualifi-

zierten Beziehung zum Werbenden stehen;
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c) der Personenkreis zahlenmŠssig klein und begrenzt ist, wobei es irrele-
vant ist, in welchem Zeitraum und ob diese Personen gleichzeitig oder
gestaffelt angesprochen werden oder ob die Werbung Erfolg hatte;

d) die šffentliche Werbung eine gewisse HŠufigkeit nicht erreicht; oder
e) ein Vermšgensverwaltungsvertrag vorliegt, welcher die reine Vermittlung

von Anteilen eines AIF ohne BeratungstŠtigkeit beinhaltet.

4) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung, insbesondere:
a) die weiteren Anforderungen an die Zulassung nach Abs. 1 zum Schutz

der Anleger und des šffentlichen Interesses;
b) die zum Nachweis der Voraussetzungen nach Abs. 1 erforderlichen

Angaben und Unterlagen.

F. Folgepflichten bei Vertrieb von AIF an Privatanleger in LiechtensteinF. Folgepflichten bei Vertrieb von AIF an Privatanleger in Liechtenstein
durch Nicht-EWR-AIFMdurch Nicht-EWR-AIFM

Art. 151

Grundsatz

1) FŸr den Vertrieb von AIF an Privatanleger in Liechtenstein durch
Nicht-EWR-AIFM gelten die Vorschriften der Art. 119 sowie 129 bis 132
entsprechend.

2) Sofern ein Nicht-EWR-AIFM in einem EWR-Referenzstaat zuge-
lassen ist, muss sich die Zulassung Ÿber Abs. 1 hinaus auf die Art des in
Liechtenstein vertriebenen AIF erstrecken.

3) Ist der Nicht-EWR-AIFM in keinem EWR-Mitgliedstaat zugelassen,
sind Ÿber Abs. 1 hinaus insbesondere die Voraussetzungen nach Art. 150 zu
erfŸllen.

4) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbesondere
kann sie, soweit dies zum Schutz der Anleger oder des šffentlichen Inter-
esses erforderlich ist:
a) einzelne oder alle Anforderungen der Richtlinie 2011/61/EU fŸr den

Nicht-EWR-AIFM fŸr verbindlich erklŠren;
b) die Anforderungen an die Verwahrstelle nach Kapitel IV fŸr verbindlich

erklŠren.
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XIII. AufsichtXIII. Aufsicht

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 152

Grundsatz

Mit der DurchfŸhrung dieses Gesetzes werden betraut:
a) die Finanzmarktaufsicht (FMA);
b) das Landgericht;
c) die Schlichtungsstelle.

Art. 153

Datenbearbeitung und -bekanntgabe

1) Die zustŠndigen inlŠndischen Behšrden und Stellen dŸrfen alle erfor-
derlichen Personendaten, einschliesslich Persšnlichkeitsprofile und beson-
ders schŸtzenswerte Personendaten Ÿber administrative oder strafrechtliche
Verfolgungen und Sanktionen, bearbeiten, welche fŸr die ErfŸllung ihrer
Aufsichtsaufgaben im Rahmen dieses Gesetzes notwendig sind.

2) Die zustŠndigen inlŠndischen Behšrden und Stellen dŸrfen einander
sowie den zustŠndigen auslŠndischen Behšrden in anderen EWR-Mitglied-
staaten oder - unter den Voraussetzungen nach Art. 8 des Datenschutzge-
setzes - Drittstaaten alle erforderlichen Personendaten, einschliesslich Per-
sšnlichkeitsprofile und besonders schŸtzenswerte Personendaten Ÿber
administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen, bekannt
geben, soweit dies fŸr die ErfŸllung ihrer Aufsichtsaufgaben notwendig ist.

Art. 154

Amtsgeheimnis

1) Alle Personen, die fŸr die FMA und der von ihr zugezogenen
Behšrden tŠtig sind oder waren sowie die in ihrem Auftrag tŠtigen Wirt-
schaftsprŸfer und SachverstŠndigen unterliegen dem Amtsgeheimnis.

2) Vertrauliche Informationen, die diese Personen in ihrer beruflichen
Eigenschaft erhalten, dŸrfen an keine Person oder Behšrde weitergegeben
werden, es sei denn, in zusammengefasster oder allgemeiner Form, so dass
der AIF, der AIFM, der Administrator, der VertriebstrŠger und die Ver-
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wahrstelle nicht zu erkennen sind. Vorbehalten bleiben strafrechtliche
Bestimmungen sowie besondere gesetzliche Vorschriften.

3) Wurde gegen einen AIF oder ein an seiner GeschŠftstŠtigkeit mit-
wirkendes Unternehmen durch Gerichtsbeschluss das Konkursverfahren
eršffnet oder die Liquidation eingeleitet, kšnnen vertrauliche Informa-
tionen, die sich nicht auf Dritte beziehen, welche an Rettungsversuchen
beteiligt sind, in zivilgerichtlichen oder handelsgerichtlichen Verfahren wei-
tergegeben werden.

4) Das Amtsgeheimnis steht dem Informationsaustausch zwischen der
FMA und den zustŠndigen Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten oder
zustŠndigen Behšrden von Drittstaaten nach diesem Gesetz nicht entgegen.
Die ausgetauschten Informationen fallen unter das Amtsgeheimnis. Die
FMA hat bei der †bermittlung von Informationen an die zustŠndigen
Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten darauf hinzuweisen, dass die Ÿber-
mittelten Informationen nur mit ausdrŸcklicher Zustimmung der FMA ver-
šffentlicht und weitergegeben werden dŸrfen. Die Zustimmung darf nur
erteilt werden, wenn der Informationsaustausch mit dem šffentlichen Inter-
esse sowie dem Schutz der Anleger vereinbar ist.87

5) Die Regierung oder mit deren ErmŠchtigung die FMA kann Koopera-
tionsvereinbarungen Ÿber den Informationsaustausch mit den zustŠndigen
Behšrden von Drittstaaten oder mit Behšrden oder Stellen von Drittstaaten
im Sinne von Abs. 4 sowie Art. 167 Abs. 1 nur zur ErfŸllung der aufsichts-
rechtlichen Aufgaben dieser Behšrden oder Stellen und nur dann treffen,
wenn die Geheimhaltung der mitgeteilten Informationen ebenso gewŠhr-
leistet ist wie nach diesem Artikel. Stammen die Informationen aus einem
anderen EWR-Mitgliedstaat, dŸrfen sie nur mit ausdrŸcklicher Zustim-
mung der Ÿbermittelnden Behšrden und gegebenenfalls nur fŸr Zwecke
veršffentlicht und weitergegeben werden, denen diese Behšrden zuge-
stimmt haben.88

6) ErhŠlt die FMA nach Abs. 1 bis 4 vertrauliche Informationen, darf sie
diese Informationen nur fŸr folgende Zwecke verwenden:
a) zur PrŸfung, ob die Anzeige- oder Zulassungsbedingungen fŸr den AIF

oder die Unternehmen, die an seiner GeschŠftstŠtigkeit mitwirken,
erfŸllt werden und zur leichteren †berwachung der Bedingungen der
TŠtigkeitsausŸbung, der verwaltungsmŠssigen und buchhalterischen
Organisation und der internen Kontrollmechanismen;

b) zur VerhŠngung von Sanktionen;
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c) im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens Ÿber die Anfechtung einer Ent-
scheidung der zustŠndigen Behšrden;

d) im Rahmen von Verfahren nach Art. 170.

7) Die Regierung kann mit Verordnung fŸr die nach Abs. 5 erhaltenen
Informationen Ausnahmen vorsehen.

8) Abs. 1 bis 3 und 6 stehen der †bermittlung vertraulicher Informa-
tionen an die mit der Verwaltung der EntschŠdigungssysteme betrauten
Stellen im EWR nicht entgegen.

Art. 155

Aufsichtsabgaben und GebŸhren

Die Aufsichtsabgaben und GebŸhren richten sich nach der Finanz-
marktaufsichtsgesetzgebung.

B. FMAB. FMA

Art. 156

Aufgaben

1) Die FMA Ÿberwacht den Vollzug dieses Gesetzes und der dazu erlas-
senen Verordnungen. Sie trifft die notwendigen Massnahmen direkt, in
Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsorganen oder durch Anzeige bei der
Staatsanwaltschaft.

2) Der FMA obliegen insbesondere:
a) die Erteilung, die AbŠnderung und der Entzug von Zulassungen sowie

Autorisierungen;89

b) die Genehmigung der konstituierenden Dokumente und Musterdoku-
mente;

c) die †berprŸfung der Berichte der WirtschaftsprŸfer;
d) die Ernennung von Sachwaltern und die Entscheidung Ÿber deren Ver-

gŸtung;
e) die Zusammenarbeit zur Erleichterung der Aufsicht mit den zustŠndigen

Behšrden der anderen EWR-Mitgliedstaaten;
f) die Ahndung von †bertretungen nach Art. 176.
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Art. 157

Befugnisse

1) ErhŠlt die FMA von Verletzungen dieses Gesetzes oder von sonstigen
MissstŠnden Kenntnis, so ergreift sie die zur Herstellung des rechtmŠssigen
Zustandes und zur Beseitigung der MissstŠnde notwendigen Massnahmen.

2) Die FMA ist insbesondere befugt:
a) von den diesem Gesetz und ihrer Aufsicht Unterstellten, der Verwahr-

stelle, jeder mit den TŠtigkeiten des AIFM oder des AIF in Verbindung
stehenden Person sowie solchen Personen, die im Verdacht stehen, unter
Verstoss gegen die Autorisierungs-, Zulassungs- und Registrierungs-
pflicht nach diesem Gesetz TŠtigkeiten auszuŸben, alle fŸr den Vollzug
dieses Gesetzes erforderlichen AuskŸnfte, Informationen und Unter-
lagen zu verlangen;

b) Entscheidungen und VerfŸgungen zu erlassen; sie kann diese nach vor-
hergehender Androhung veršffentlichen, wenn sich der AIFM oder der
Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds oder eines Fonds fŸr
soziales Unternehmertum diesen dauerhaft widersetzt bzw. sich weigert,
den gesetzlichen Zustand wiederherzustellen;90

c) ein vorŸbergehendes BerufsausŸbungsverbot zu verhŠngen;
d) die Staatsanwaltschaft zu ersuchen, Massnahmen zur Sicherung des Ver-

falls von Vermšgenswerten nach Massgabe der Strafprozessordnung zu
beantragen;91

e) angekŸndigte und unangekŸndigte †berprŸfungen oder Ermittlungen
vor Ort vorzunehmen oder durch qualifizierte WirtschaftsprŸfer oder
SachverstŠndige vornehmen zu lassen;

f) im Interesse der Anteilinhaber oder der …ffentlichkeit die Aussetzung der
Ausgabe, RŸcknahme oder Auszahlung von Anteilen zu verlangen;

g) bereits existierende Aufzeichnungen von TelefongesprŠchen und Daten-
Ÿbermittlungen anzufordern;

h) Praktiken, die gegen dieses Gesetz oder die dazu erlassenen Verord-
nungen verstossen, zu untersagen.

3) Die FMA ist berechtigt, von den ZulassungstrŠgern nach diesem
Gesetz in Bezug auf sie selbst und die Verwahrstelle und beim AIFM auch
fŸr jeden von ihm verwalteten AIF oder Teilfonds einen Quartalsbericht zu
verlangen. Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

4) Die Regierung kann mit Verordnung festlegen, dass nur qualifizierte
WirtschaftsprŸfer zu den nach diesem Gesetz erforderlichen PrŸfungen und

AIFMG 951.32

Fassung: 01.10.2016 131

Berichten berechtigt sind und das Verfahren zur Feststellung der Qualifika-
tion der WirtschaftsprŸfer festlegen. Davon ausgenommen ist die PrŸfung
von Zahlenangaben in den Jahresberichten nach Art. 104.

5) Die FMA kann fŸr alle oder einzelne einem Zulassungs- oder Geneh-
migungsantrag beigefŸgte oder zu Aufsichtszwecken erhobene Darstel-
lungen, Angaben zu oder Informationen Ÿber Tatsachen die BestŠtigung
durch einen nach Abs. 4 qualifizierten WirtschaftsprŸfer verlangen. Die
Regierung kann mit Verordnung die Befugnis der FMA auf bestimmte Tat-
sachen beschrŠnken.

6) Veršffentlicht die FMA Formulare fŸr die Erstattung von nach
diesem Gesetz erforderlichen AntrŠgen, Meldungen, Mitteilungen und
Anzeigen, sind diese von den Antragstellern und Melde-, Mitteilungs- und
Anzeigepflichtigen zu verwenden. Andernfalls ist die FMA berechtigt, den
Antrag als nicht gestellt und die Melde-, Mitteilungs- und Anzeigepflicht als
nicht erfŸllt anzusehen.

7) Bei der Beaufsichtigung der WirtschaftsprŸfer kann die FMA ins-
besondere QualitŠtskontrollen durchfŸhren und die WirtschaftsprŸfer bei
ihrer PrŸftŠtigkeit bei den AIF und deren AIFM begleiten. Die Befugnis zur
Vor-Ort-Kontrolle nach Art. 26 Abs. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes
bleibt unberŸhrt.

8) Besteht Grund zur Annahme, dass ein Nicht-EWR-AIFM seinen
Pflichten nach diesem Gesetz nicht nachkommt, hat die FMA die ESMA
sobald als mšglich darŸber in Kenntnis zu setzen.

Art. 158

Sofortmassnahmen

1) Liegen UmstŠnde vor, die den Schutz der Anleger, den Ruf des
Finanzplatzes Liechtenstein oder die StabilitŠt des Finanzsystems als
gefŠhrdet erscheinen lassen, kann die FMA insbesondere ohne Mahnung
und Fristsetzung:
a) vom AIFM, vom WirtschaftsprŸfer, von der Verwahrstelle, von allen

Auftragnehmern im Sinne von Art. 46 und 60 sowie von allen sonstigen
Beteiligten Informationen erheben; dabei kann die FMA auch vor Ort
tŠtig werden;

b) einen Beobachter einsetzen, der Informationen fŸr die FMA erhebt und
dem alle GeschŠftsvorfŠlle zu berichten sind;
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c) einen KommissŠr einsetzen, ohne dessen Zustimmung der AIFM oder
dessen GeschŠftsleiter keine WillenserklŠrungen fŸr den AIFM oder die
AIF abgeben dŸrfen;

d) in Bezug auf einige oder alle AIF:
1. die Sistierung der Anteilsausgabe und -rŸcknahme verlangen;
2. den Vertrieb von AIF untersagen;
3. die Zulassung entziehen;

e) einen KommissŠr einsetzen, ohne dessen Mitwirkung der AIFM oder die
GeschŠftsleiter des AIFM keine WillenserklŠrungen fŸr den AIFM oder
die AIF abgeben kšnnen;

f) in Bezug auf die VermšgensgegenstŠnde des AIFM ein VerfŸgungsverbot
erlassen;

g) anstelle der bisherigen GeschŠftsleiter einen Sachwalter mit den Auf-
gaben nach Art. 55 einsetzen;

h) den Entzug der Zulassung des AIFM verfŸgen;
i) die Auflšsung des AIFM verfŸgen.

2) Die Massnahmen nach Abs. 1 Bst. d bis i sind abweichend von Art.
963 Abs. 5 PGR unter Hinweis auf die ausstehende Rechtskraft der Ver-
fŸgung im Handelsregister beim AIFM und den betroffenen AIF zu ver-
merken und kšnnen, soweit dies zum Schutz der Anleger und des šffentli-
chen Interesses erforderlich ist, den Anlegern mitgeteilt und auf der Inter-
netseite der FMA veršffentlicht werden.

3) Die FMA kann vom AIFM fŸr die Massnahmen nach Abs. 1 und 2
einen Kostenvorschuss verlangen. Die Pflicht zum Kostenvorschuss kann
mit der Massnahme verbunden werden. Der Vorschuss ist zurŸckzuer-
statten, wenn keine Rechtsverstšsse festzustellen sind. Er darf einbehalten
werden, soweit aufgrund weiterer Massnahmen nach Abs. 1 und 2 mit
Kosten in mindestens derselben Hšhe zu rechnen ist.

4) Die FMA hat bei der Auswahl der Massnahmen nach Abs. 1 der Ver-
hŠltnismŠssigkeit der Mittel Rechnung zu tragen.

5) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbesondere
Ÿber:
a) die Aufgaben des Beobachters nach Abs. 1 Bst. b;
b) die Zusammenarbeit der bisherigen GeschŠftsleiter mit dem KommissŠr

nach Abs. 1 Bst. c und e;
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c) die Art der Veršffentlichung und der Mitteilung an die Anleger nach Abs.
2;

d) die nŠheren Anforderungen zur Auswahl der Beobachter, KommissŠre
und Sachwalter.

Art. 159

Zulassung unter Auflagen, verbindliche Auskunft und Musterdoku-
mente

1) Soweit das šffentliche Interesse nicht entgegensteht, kann die FMA
in geeigneten FŠllen auf Antrag eine oder mehrere Autorisierungen oder
Zulassungen unter Auflagen erteilen. Auflagen kšnnen formeller, zeitlicher
oder sachlicher Art sein. Die Zulassungswirkung tritt mit der ErfŸllung der
Auflagen ein. Die FMA hat den Eintritt der Autorisierungs- oder Zulas-
sungswirkung auf Antrag zu bestŠtigen.

2) Sofern die massgeblichen Tatsachen bei Antragstellung vollstŠndig
und richtig offengelegt werden, kann die FMA EinschŠtzungen zu Rechts-
und Tatsachenfragen auf Antrag durch verbindliche Auskunft vorab beant-
worten. Soweit das šffentliche Interesse nicht entgegensteht, ist die FMA
durch eine verbindliche Auskunft bei einer nachfolgenden Tatbestands-
auslegung und ErmessensausŸbung im Umfang ihrer schriftlichen Fest-
stellungen gebunden. MŸndliche Aussagen begrŸnden keinen Vertrauens-
schutz.

3) Die FMA kann Musterdokumente von konstituierenden Doku-
menten genehmigen und veršffentlichen, bei deren Verwendung im Zulas-
sungsverfahren nach Art. 21 die Genehmigung als erteilt gilt, soweit das
šffentliche Interesse nicht entgegen steht.92

4) Die FMA kann fŸr die Massnahmen und ErklŠrungen nach diesem
Artikel separate GebŸhren erheben.

5) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 160

ProspektprŸfung

1) Die PrŸfung eingereichter Prospekte und Anlegerinformationen nach
Art. 17 Abs. 4 Bst. b und Art. 22 Abs. 4 Bst. b durch die FMA beschrŠnkt
sich darauf, dass:
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a) die konstituierenden Dokumente oder eine Bezugsadresse dafŸr beige-
fŸgt sind;

b) der Inhalt mit den Mindestanforderungen nach Anhang XV der EU-Ver-
ordnung Nr. 809/2004 fŸr AIF des geschlossenen Typs, deren Anteile
Wertpapiere sind, oder in den anderen FŠllen den von der Regierung
mit Verordnung festgelegten Mindestanforderungen in formeller Hin-
sicht Ÿbereinstimmt;

c) eine Versicherung der GeschŠftsleitung des AIFM beigefŸgt ist, wonach
die Angaben von wesentlicher Bedeutung zutreffend und auf dem neu-
esten Stand sind;

d) soweit diese beigefŸgt sind, die Jahresberichte mit dem Vermerk des
WirtschaftsprŸfers versehen sind;

e) der Prospekt und die Informationen den Anlegern nach den Anforde-
rungen dieses Gesetzes zur VerfŸgung gestellt werden.

2) Soweit die Reihenfolge der Darstellung von der in der Verordnung
bestimmten Reihenfolge abweicht oder andere Gliederungspunkte auffŸhrt,
hat der AIFM eine †bersicht einzureichen, aus der die †bereinstimmung
mit den Anforderungen von Anhang XV der EU-Verordnung Nr. 809/2004
oder den von der Regierung mit Verordnung festgelegten Mindestanforde-
rungen hervorgeht.

3) Die FMA ist nicht verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der
Angaben zu prŸfen.

Art. 161

Haftung der FMA

Die zivilrechtliche Haftung der FMA richtet sich nach Art. 21 des
Finanzmarktaufsichtsgesetzes.
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C. AmtshilfeC. Amtshilfe

1. Zusammenarbeit mit inlŠndischen Behšrden, Behšrden anderer EWR-1. Zusammenarbeit mit inlŠndischen Behšrden, Behšrden anderer EWR-
Mitgliedstaaten und der ESMAMitgliedstaaten und der ESMA

Art. 162

Grundsatz

1) Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit anderen inlŠndischen
Behšrden, den zustŠndigen Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten und
der ESMA zusammen.

2) Sie ist im Rahmen der Zusammenarbeit nach Abs. 1 mit den zustŠn-
digen Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten, der ESMA und dem ESRB
berechtigt und verpflichtet:
a) von ihren Befugnissen Gebrauch zu machen, auch wenn die Verhaltens-

weise, die Gegenstand der Ermittlung ist, keinen Verstoss gegen liech-
tensteinische Rechtsvorschriften darstellt;

b) unverzŸglich die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse
erforderlichen Informationen zu Ÿbermitteln;

c) eine Abschrift der nach Art. 126 Abs. 1 Bst. b, Art. 138 und/oder Art. 147
Abs. 1 Bst. b sowie nach Art. 166 geschlossenen Vereinbarungen Ÿber
die Zusammenarbeit zu Ÿbermitteln oder anzufordern.

3) Die FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde kann von einem AIFM,
der in Liechtenstein AIF verwaltet oder vertreibt - unabhŠngig davon, ob
dies Ÿber eine Zweigniederlassung erfolgt oder nicht -, die Vorlage von
Informationen verlangen, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und
Befugnisse erforderlich sind.

4) Ist die FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde der Auffassung, dass
der Inhalt der in Abs. 2 Bst. c genannten Vereinbarungen Ÿber die Zusam-
menarbeit nicht den anwendbaren technischen Standards entspricht, kann
sie die Angelegenheit nach Massgabe des EWR-Abkommens der ESMA zur
Kenntnis bringen, die im Rahmen ihrer Befugnisse tŠtig werden kann.

Art. 163

Gemeinsame MissbrauchsbekŠmpfung

1) Hat die FMA begrŸndeten Anlass zur Vermutung, dass Personen,
die nicht ihrer Aufsicht unterliegen, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat
gegen EWR-Rechtsvorschriften verstossen oder verstossen haben, teilt die
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FMA diesen Umstand der zustŠndigen Behšrde so genau wie mšglich mit.
Die Befugnisse der FMA bleiben davon unberŸhrt.

2) ErhŠlt die FMA eine Mitteilung im Sinne von Abs. 1 von der zustŠn-
digen Behšrde eines anderen EWR-Mitgliedstaats, so ergreift sie geeignete
Massnahmen und unterrichtet die mitteilende Behšrde Ÿber den Ausgang
dieser Massnahmen sowie - soweit mšglich - Ÿber wesentliche zwischen-
zeitlich eingetretene Entwicklungen.

3) Die FMA setzt die ESMA in Kenntnis, wenn eine Mitteilung nach
Abs. 1 zurŸckgewiesen oder binnen einer angemessenen Zeit nicht beant-
wortet wurde.

Art. 164

Vor-Ort-Untersuchungen der FMA in anderen EWR-Mitgliedstaaten

1) Die FMA kann die zustŠndigen Behšrden eines anderen EWR-Mit-
gliedstaats um Zusammenarbeit bei einer †berwachung, einer †berprŸfung
vor Ort oder einer Ermittlung im Hoheitsgebiet dieses EWR-Mitgliedstaats
ersuchen.

2) Die FMA kann die ESMA in Kenntnis setzen, wenn ein Ersuchen:
a) um eine †berprŸfung oder eine Ermittlung vor Ort oder einen Informati-

onsaustausch zurŸckgewiesen wurde oder innerhalb einer angemessenen
Frist zu keiner Reaktion gefŸhrt hat; oder

b) um die Zulassung zur Begleitung der zustŠndigen Behšrde zurŸckge-
wiesen wurde oder innerhalb einer angemessenen Frist zu keiner Reak-
tion gefŸhrt hat.

3) Im †brigen findet nach Massgabe des EWR-Abkommens EWR-
Recht Anwendung.

Art. 165

Vor-Ort-Untersuchungen zustŠndiger Behšrden eines anderen EWR-
Mitgliedstaats in Liechtenstein

1) ErhŠlt die FMA ein Ersuchen um Zusammenarbeit bei einer †berwa-
chung, einer †berprŸfung vor Ort oder einer Ermittlung in Liechtenstein
von der zustŠndigen Behšrde eines anderen EWR-Mitgliedstaats:
a) nimmt sie die †berprŸfung oder Ermittlung selbst vor. Die ersuchende

Behšrde kann die FMA begleiten;
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b) gestattet sie der ersuchenden Behšrde die DurchfŸhrung der †berprŸ-
fung oder Ermittlung. Die FMA hat die ersuchende Behšrde zu
begleiten; oder

c) beauftragt sie WirtschaftsprŸfer oder SachverstŠndige mit der DurchfŸh-
rung der †berprŸfung oder Ermittlung.

2) Die FMA kann ein Ersuchen um Informationsaustausch oder Zusam-
menarbeit bei einer Ermittlung oder einer †berprŸfung vor Ort ablehnen,
wenn:
a) die Ermittlung, die †berprŸfung vor Ort oder der Informationsaustausch

die SouverŠnitŠt, die Sicherheit oder die šffentliche Ordnung Liechten-
steins beeintrŠchtigen kšnnte;

b) gegen die betreffende Person aufgrund derselben Handlungen in Liech-
tenstein ein Gerichtsverfahren anhŠngig oder bereits rechtskrŠftig ent-
schieden ist.

3) Die Ablehnung ist der ersuchenden Behšrde unter Angabe von
GrŸnden mitzuteilen.

4) Im †brigen findet nach Massgabe des EWR-Abkommens EWR-
Recht Anwendung.

5) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 166

Schlichtung von Streitigkeiten zwischen der FMA und den zustŠndigen
Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten unter Einbindung der ESMA

1) Stellt die FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde eines AIFM, der
in Liechtenstein AIF verwaltet und/oder vertreibt - unabhŠngig davon, ob
dies Ÿber eine Zweigniederlassung erfolgt oder nicht - fest, dass dieser gegen
eine der Bestimmungen dieses Gesetzes verstšsst, so fordert sie den betref-
fenden AIFM auf, den Verstoss zu beenden und unterrichtet die zustŠn-
digen Behšrde des Herkunftsmitgliedstaats entsprechend.

2) Lehnt es der betreffende AIFM ab, der FMA die in deren ZustŠn-
digkeit fallenden Informationen zukommen zu lassen oder unternimmt er
nicht die erforderlichen Schritte, um den Verstoss nach Abs. 1 zu beenden,
so setzt die FMA die zustŠndigen Behšrden seines Herkunftsmitgliedstaats
hiervon in Kenntnis.

3) Wird die FMA als Herkunftsmitgliedstaatsbehšrde eines AIFM ihrer-
seits von den zustŠndigen Behšrden des Aufnahmemitgliedstaats des AIFM
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von Verstšssen bzw. von einer Ablehnung der Informationspflichten in
Kenntnis gesetzt:
a) trifft sie unverzŸglich alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen,

dass der betreffende AIFM die von den zustŠndigen Behšrden seines
Aufnahmemitgliedstaats entsprechend Art. 162 Abs. 3 geforderten
Informationen vorlegt oder den Verstoss nach Abs. 1 beendet; die Art
der Massnahmen ist den zustŠndigen Behšrden des Aufnahmemitglied-
staats des AIFM mitzuteilen;

b) ersucht sie die betreffenden Aufsichtsbehšrden in Drittstaaten unverzŸg-
lich um Erteilung der erforderlichen Informationen.

4) Weigert sich der AIFM trotz der nach Abs. 3 von der FMA getrof-
fenen Massnahmen oder weil sich solche Massnahmen als unzureichend
erweisen oder nicht verfŸgbar sind, weiterhin, die von den zustŠndigen
Behšrden seines Aufnahmemitgliedstaats nach Abs. 2 geforderten Informa-
tionen vorzulegen, oder verstšsst er weiterhin gegen die in Abs. 1 genannten
Rechts- und Verwaltungsvorschriften seines Aufnahmemitgliedstaats, so
kšnnen die zustŠndigen Behšrden des Aufnahmemitgliedstaats des AIFM
nach Unterrichtung der FMA geeignete Massnahmen einschliesslich der
Massnahmen der Art. 156 bis 158 und 176 ergreifen, um weitere Verstšsse
zu verhindern oder zu ahnden; soweit erforderlich, kšnnen sie diesem
AIFM auch neue GeschŠfte in seinem Aufnahmemitgliedstaat untersagen.
Handelt es sich bei der im Aufnahmemitgliedstaat des AIFM durchge-
fŸhrten Aufgabe um die Verwaltung von AIF, so kann der Aufnahmemit-
gliedstaat verlangen, dass der AIFM die Verwaltung dieser AIF einstellt.

5) Hat die FMA als Aufnahmemitgliedstaatsbehšrde eines AIFM klare
und nachweisbare GrŸnde fŸr die Annahme, dass der AIFM gegen die
Verpflichtungen verstšsst, die ihm aus Vorschriften erwachsen, hinsichtlich
derer sie nicht fŸr die †berwachung der Einhaltung zustŠndig ist, so teilt sie
ihre Erkenntnisse den zustŠndigen Behšrden des Herkunftsmitgliedstaats
des AIFM mit.

6) VerhŠlt sich der AIFM trotz der von den zustŠndigen Behšrden seines
Herkunftsmitgliedstaats getroffenen Massnahmen oder weil sich solche
Massnahmen als unzureichend erweisen oder der Herkunftsmitgliedstaat
des AIFM nicht rechtzeitig handelt, weiterhin auf eine Art und Weise, die
den Interessen der Anleger des betreffenden AIF, der FinanzstabilitŠt oder
der IntegritŠt des Marktes in Liechtenstein eindeutig abtrŠglich ist, so kann
die FMA nach Unterrichtung der zustŠndigen Behšrden des Herkunfts-
mitgliedstaats des AIFM alle erforderlichen Massnahmen ergreifen, um die
Anleger des betreffenden AIF, die FinanzstabilitŠt und die IntegritŠt des
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Marktes zu schŸtzen; sie hat auch die Mšglichkeit, dem betreffenden AIFM
den weiteren Vertrieb von Anteilen des betreffenden AIF in Liechtenstein
zu untersagen.

7) Das Verfahren nach Abs. 5 und 6 kommt ferner zur Anwendung,
wenn die FMA klare und belegbare EinwŠnde gegen die Zulassung eines
Nicht-EWR-AIFM durch den Referenzmitgliedstaat hat.

8) Besteht zwischen der FMA und den betreffenden zustŠndigen
Behšrden keine Einigkeit in Bezug auf eine von einer zustŠndigen Behšrde
nach den Abs. 1 bis 7 getroffene Massnahme, so kšnnen sie die Angele-
genheit der ESMA nach Massgabe des EWR-Abkommens zur Kenntnis
bringen, die im Rahmen ihrer Befugnisse tŠtig werden kann.

9) Die FMA hat sich auch bei Uneinigkeiten mit zustŠndigen Behšrden
anderer EWR-Mitgliedstaaten Ÿber eine Bewertung, Massnahme oder
Unterlassung in einem Bereich, in dem dieses Gesetz eine Zusammenarbeit
oder Koordinierung vorschreibt, nach Massgabe des EWR-Abkommens die
Angelegenheit an die ESMA zu verweisen, die im Rahmen ihrer Befugnisse
tŠtig werden kann.

Art. 167

Informationsaustausch

1) Die FMA tauscht mit anderen inlŠndischen Behšrden, den zustŠn-
digen Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten und der ESMA Informa-
tionen aus, wenn diese Behšrden:
a) mit der †berwachung von Banken, Kreditinstituten, Wertpapierfirmen,

Versicherungsunternehmen oder anderen Finanzinstituten oder mit der
†berwachung der FinanzmŠrkte betraut sind;

b) mit der Liquidation, dem Konkurs oder vergleichbaren Verfahren eines
AIF und an seiner GeschŠftstŠtigkeit mitwirkenden Unternehmen
befasst sind;

c) mit der Beaufsichtigung der Personen, denen die Kontrolle der Rech-
nungslegung von Versicherungsunternehmen, Banken, Kreditinstituten,
Wertpapierfirmen oder anderen Finanzinstituten obliegt, betraut sind.

2) Die FMA kann zum Schutz der StabilitŠt und IntegritŠt des Finanz-
systems Informationen - unter den Voraussetzungen nach Art. 8 des Daten-
schutzgesetzes - auch mit anderen als den in Abs. 1 genannten zustŠndigen
Behšrden austauschen.
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3) Die Weitergabe von Informationen, die im Rahmen eines Informati-
onsaustausches nach Abs. 1 und 2 Ÿbermittelt wurden, ist zulŠssig, wenn:
a) die Informationen nur zur ErfŸllung der spezifischen Beaufsichtigungs-

aufgabe verwendet werden;
b) das Amtsgeheimnis nach Art. 154 gewahrt wird;
c) bei Informationen, die von der zustŠndigen Behšrde eines anderen EWR-

Mitgliedstaats Ÿbermittelt wurden, deren Zustimmung zur Weitergabe
vorliegt. Die FMA teilt im Auftrag der zustŠndigen inlŠndischen
Behšrden nach Abs. 1 und 2 den Ÿbermittelnden Behšrden die Namen
und die genaue Aufgabe der Personen mit, an die die betreffenden Infor-
mationen weitergegeben werden sollen.

Art. 168

Informationsweitergabe an Zentralbanken und Šhnliche Einrichtungen

1) Die FMA tauscht mit den Zentralbanken anderer EWR-Mitglied-
staaten und anderen Einrichtungen mit Šhnlichen Aufgaben in ihrer Eigen-
schaft als WŠhrungsbehšrden Informationen aus, die diesen zur ErfŸllung
ihrer Aufgaben dienen.

2) Die FMA tauscht Informationen, die unter das Amtsgeheimnis nach
Art. 154 fallen, mit einer Clearingstelle oder einer Šhnlichen anerkannten
Stelle aus, um Clearing- oder Abwicklungsdienstleistungen in Liechtenstein
sicherzustellen, sofern diese Informationen erforderlich sind, um das ord-
nungsgemŠsse Funktionieren dieser Stellen im Fall von Verstšssen - oder
auch nur mšglichen Verstšssen - der Marktteilnehmer sicherzustellen. Die
im Wege des Informationsaustauschs von zustŠndigen Behšrden anderer
EWR-Mitgliedstaaten Ÿbermittelten Informationen darf die FMA nur mit
der ausdrŸcklichen Zustimmung der Ÿbermittelnden Behšrden weiter-
geben.93

3) Die nach Abs. 1 und 2 Ÿbermittelten Informationen fallen unter das
Amtsgeheimnis (Art. 154).

4) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.
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Art. 169

Informationsaustausch zu systemischen Risiken der AktivitŠten der
AIFM

1) Die FMA teilt den fŸr die Aufsicht Ÿber AIFM und Verwahrstellen
zustŠndigen Behšrden anderer EWR-Mitgliedstaaten sowie der ESMA und
dem ESRB Informationen mit, die fŸr die Aufsicht und die Reaktion auf
Bedrohungen fŸr die StabilitŠt systemisch relevanter Institute und die ord-
nungsgemŠssen Marktfunktionen durch AktivitŠten einzelner oder aller
AIFM auf den MŠrkten, auf denen sie tŠtig sind, von Bedeutung sind.

2) Die FMA teilt nach Massgabe des EWR-Abkommens die zusammen-
gefassten Informationen zur TŠtigkeit der AIFM der ESMA und dem ESRB
mit.

3) Die Regierung kann das NŠhere in †bereinstimmung mit dem EWR-
Recht mit Verordnung regeln, insbesondere den Inhalt der nach Abs. 1 aus-
zutauschenden Informationen.

Art. 170

Datenaustausch mit der ESMA

Die FMA unterrichtet die ESMA vierteljŠhrlich Ÿber die in Liechten-
stein erteilten und entzogenen Zulassungen fŸr AIFM.

2. Zusammenarbeit mit zustŠndigen Behšrden von Drittstaaten2. Zusammenarbeit mit zustŠndigen Behšrden von Drittstaaten

Art. 171

Grundsatz

Die FMA kann mit zustŠndigen Behšrden von Drittstaaten Informa-
tionen austauschen, sofern die Informationsweitergabe zum Schutz der
Anleger und des šffentlichen Interesses notwendig ist. Art. 167 und 168
finden sinngemŠss Anwendung.

3. Einbindung der und Verfahren vor der ESMA3. Einbindung der und Verfahren vor der ESMA

Art. 172

†bernahme der Leitlinien, Empfehlungen und Standards der ESMA

1) Die FMA unternimmt nach Massgabe des EWR-Abkommens alle
erforderlichen Massnahmen, um den Leitlinien, Empfehlungen, Standards
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und anderen beschlossenen Massnahmen der ESMA fŸr einheitliche, effizi-
ente und wirksame Praktiken fŸr die Aufsicht zu entsprechen.

2) Die FMA bestŠtigt nach Massgabe des EWR-Abkommens binnen
zwei Monaten nach der Herausgabe einer Leitlinie oder Empfehlung, ob sie
dieser Leitlinie oder Empfehlung nachkommt. Im Fall der Ablehnung teilt
sie dies der ESMA unter Angabe von GrŸnden mit.

3) Die FMA hat sich an den TŠtigkeiten der ESMA und gegebenenfalls
des ESRB zu beteiligen.

Art. 173

Information und Verfahren vor der ESMA bei abweichender Auffassung

Die FMA kann der ESMA zur Kenntnis bringen, dass:
a) sie nicht einverstanden ist mit:

1. der Handhabung des Art. 136 Abs. 2;
2. der Entscheidung des AIFM hinsichtlich des EWR-Referenzstaats;
3. der Bewertung der Anwendung der Kriterien fŸr die Auswahl des

EWR-Referenzstaats;
4. der von der EWR-Referenzstaatbehšrde erteilten Zulassung des

Nicht-EWR-AIFM;
5. einem Antrag auf Informationsaustausch nach den durch die ESMA

und die EuropŠische Kommission erarbeiteten Standards;
6. einer Befreiung von Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/EU durch

die EWR-Referenzstaatbehšrde;
7. der Festlegung des neuen EWR-Referenzstaats;
8. der Bewertung der Anwendung von Art. 147 Abs. 2 Bst. a und b durch

die EWR-Referenzstaatbehšrde;
b) eine fŸr einen EWR-AIF zustŠndige Behšrde eines anderen EWR-Mit-

gliedstaats die nach Art. 125, 126, 128, 138, 147 oder 150 geforderte
Kooperationsvereinbarung nicht innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums geschlossen hat.
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XIV. Rechtsmittel, Verfahren und aussergerichtliche Streit-XIV. Rechtsmittel, Verfahren und aussergerichtliche Streit-
beilegungbeilegung

Art. 174

Rechtsmittel und Verfahren

1) Gegen Entscheidungen und VerfŸgungen der FMA kann binnen 14
Tagen ab Zustellung Beschwerde bei der FMA-Beschwerdekommission
erhoben werden.

2) Wird Ÿber einen vollstŠndigen Antrag auf Zulassung eines AIFM oder
eines selbstverwalteten AIF nicht binnen drei Monaten nach seinem Ein-
gang entschieden, kann Beschwerde bei der FMA-Beschwerdekommission
erhoben werden.

3) Gegen Entscheidungen und VerfŸgungen der FMA-Beschwerdekom-
mission kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde beim Verwal-
tungsgerichtshof erhoben werden.

4) Im Interesse oder auf Initiative der Anleger stehen dem Amt fŸr
Volkswirtschaft sŠmtliche Rechtsmittel und -behelfe zur VerfŸgung, um
dafŸr zu sorgen, dass die Vorschriften dieses Gesetzes angewandt werden.

5) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, finden auf das Ver-
fahren die Bestimmungen des Gesetzes Ÿber die allgemeine Landesverwal-
tungspflege Anwendung.

Art. 175

Aussergerichtliche Schlichtungsstelle

1) Zur Beilegung von StreitfŠllen zwischen Anlegern, AIFM, selbst-
verwalteten AIF, Verwahrstellen, Administratoren und VertriebstrŠgern
bestimmt die Regierung mit Verordnung eine Schlichtungsstelle.

2) Die Schlichtungsstelle hat zur Aufgabe, im Streitfall zwischen den
Parteien auf geeignete Weise zu vermitteln und auf diese Weise eine Eini-
gung zwischen den Parteien herbeizufŸhren.

3) Kann keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden, so sind
sie auf den ordentlichen Rechtsweg zu verweisen.

4) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung, insbesondere die
organisatorische Ausgestaltung, die Zusammensetzung und das Verfahren.
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Sie kann dabei fŸr professionelle Kunden und Privatkunden unterschied-
liche Regelungen treffen.

XV. StrafbestimmungenXV. Strafbestimmungen

Art. 176

Vergehen und †bertretungen

1) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 TagessŠtzen bestraft, wer:
a) als Organmitglied oder Mitarbeiter oder sonst fŸr einen AIF oder einen

AIFM tŠtige Person oder als WirtschaftsprŸfer die Pflicht zur Geheim-
haltung wissentlich verletzt oder wer hierzu verleitet oder zu verleiten
sucht;

b) ohne die nach Art. 16 erforderliche Autorisierung oder Zulassung einen
AIF verwaltet oder dessen Anteile in Liechtenstein vertreibt oder zu
diesem Zweck Vermšgenswerte Dritter entgegennimmt oder hŠlt;

c) ohne Zulassung nach Kapitel III Abschnitt A als AIFM tŠtig ist;
d) in den Prospekten, periodischen Berichten oder wesentlichen Informa-

tionen fŸr den Anleger sowie den Mitteilungen und Anzeigen an die
FMA oder andere zustŠndige Aufsichtsbehšrden von EWR-Mitglied-
staaten oder von Drittstaaten wissentlich falsche Angaben macht oder
wesentliche Tatsachen verschweigt;

e) ohne die erforderliche Autorisierung oder Zulassung die Anteile eines
AIF, die nur an professionelle Anleger vertrieben werden dŸrfen, an Pri-
vatanleger vertreibt;

f) ohne die erforderliche Registrierung nach Art. 3 Abs. 4 als kleiner AIFM
tŠtig ist;

g) ohne die erforderliche Zulassung als Administrator, Risikomanager oder
VertriebstrŠger nach Art. 65 und 69 tŠtig ist.

2) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis 180 TagessŠtzen bestraft, wer:
a) die mit einer Zulassung oder Registrierung verbundenen Auflagen der

FMA verletzt;
b) entgegen Art. 27 Abs. 4 Bezeichnungen verwendet;
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c) der FMA oder dem WirtschaftsprŸfer keine, falsche oder unvollstŠndige
AuskŸnfte erteilt;

d) als WirtschaftsprŸfer seine Pflichten grob verletzt, insbesondere im
Bericht wissentlich unwahre Angaben macht oder wesentliche Tatsa-
chen verschweigt oder eine vorgeschriebene Aufforderung an den AIFM
unterlŠsst oder vorgeschriebene Berichte und Meldungen nicht erstattet;

e) als Organmitglied eines AIFM oder eines selbstverwalteten AIF die
Pflicht zur Vermšgenstrennung nach Art. 38 und zur †bertragung des
Vermšgens auf eine Verwahrstelle nach Art. 57 Abs. 1 verletzt;

f) die GeschŠftsbŸcher nicht ordnungsgemŠss fŸhrt oder GeschŠftsbŸcher,
Unterlagen und Belege nicht aufbewahrt;

g) die Pflichten zur Kapitalausstattung nach Art. 32 verletzt;
h) die nach Art. 22 Abs. 3 beschriebenen Vorkehrungen zur Verhinderung

eines Vertriebs von AIF an Privatanleger nicht trifft und fŸr den Fall des
indirekten Vertriebs diesen nicht ausreichend Ÿberwacht;

i) die Pflicht zur Stellung eines fristgerechten Zulassungsantrags nach Art. 3
Abs. 8 Bst. b verletzt;

k) als Verwahrstelle die Pflichten nach Art. 59 Abs. 1 verletzt.

3) Von der FMA wird wegen †bertretung mit Busse bis zu 200 000
Franken bestraft, wer:
a) die periodischen Berichte an die FMA und die Anleger nicht vorschrifts-

gemŠss erstellt bzw. nicht oder verspŠtet einreicht;
b) die ordentliche oder eine von der FMA vorgeschriebene WirtschaftsprŸ-

fung nicht durchfŸhren lŠsst;
c) seine Pflichten gegenŸber dem WirtschaftsprŸfer nicht erfŸllt;
d) die vorgeschriebenen Berichte, Meldungen und Anzeigen an die FMA

oder zustŠndigen Behšrden eines anderen EWR-Mitgliedstaats unzu-
treffend, nicht oder verspŠtet erstattet;

e) einer Aufforderung zur Herstellung des rechtmŠssigen Zustandes oder
einer anderen VerfŸgung der FMA nicht nachkommt;

f) einer Aufforderung zur Zusammenarbeit in einem Ermittlungsverfahren
der FMA nicht nachkommt;

g) in der Werbung fŸr einen AIF oder einen AIFM unzulŠssige, falsche oder
irrefŸhrende Angaben macht;

h) den Wohlverhaltensregeln (Art. 35) nicht nachkommt;
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i) entgegen Art. 38 keine wirksamen organisatorischen und verwaltungs-
mŠssigen Vorkehrungen zur Verhinderung der negativen Beeinflussung
von Kundeninteressen durch Interessenkonflikte trifft oder beibehŠlt;

k) entgegen Art. 39 keine wirksamen Risikomanagementsysteme und das
im GeschŠftsplan fŸr das Risikomanagement vorgesehene Personal nicht
oder nicht in dem vorgesehenen Umfang fŸr das Risikomanagement ein-
setzt;

l) entgegen Art. 40 keine wirksamen LiquiditŠtsmanagementsysteme und
das im GeschŠftsplan fŸr das LiquiditŠtsmanagement vorgesehene Per-
sonal nicht oder nicht in dem vorgesehenen Umfang fŸr das LiquiditŠts-
management einsetzt;

m) die Anforderungen fŸr die Anlage in Verbriefungsprodukte nach Art. 41
nicht einhŠlt;

n) entgegen Art. 42 bis 45 die Bewertung nicht, auf eine andere als die nach
Art. 43 gebotene Art und Weise oder - bei einer externen Bewertung -
durch eine andere als die in Art. 44 Abs. 2 bestimmte Person vornehmen
lŠsst;

o) als externer Bewerter nach Art. 44 Abs. 2 seine Pflichten nach Art. 43 und
44 verletzt;

p) die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger nach Art. 17 Abs. 4 Bst.
c oder 22 Abs. 4 Bst. c oder andere speziell an Privatkunden gerichtete
Kurzinformationen Ÿber AIF in einer Form prŠsentiert, die fŸr Privat-
kunden aller Voraussicht nach unverstŠndlich ist;

q) die Angaben in den wesentlichen Informationen fŸr den Anleger nach
Art. 17 Abs. 4 Bst. c oder 22 Abs. 4 Bst. c nicht, unzutreffend, unvoll-
stŠndig, unverstŠndlich oder verspŠtet macht;

r) als WirtschaftsprŸfer seine Pflichten nach diesem Gesetz, insbesondere
nach Art. 109 Abs. 3, Art. 110 Abs. 1 und 3 oder Art. 111 Abs. 1 und 2
verletzt;

s) entgegen Art. 20 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 1 die Genehmigung zur €nde-
rung der konstituierenden Dokumente oder entgegen Art. 25 Abs. 2 die
Genehmigung des Wechsels von AIFM, Verwahrstelle, Administrator
oder Risikomanager nicht beantragt oder entgegen Art. 25 Abs. 3 den
Wechsel des WirtschaftsprŸfers und eines GeschŠftsleiters der Verwahr-
stelle nicht, unzutreffend oder verspŠtet anzeigt;

t) entgegen Art. 97 Abs. 2 Bst. d die GeschŠftsleitung der Zielgesellschaft
und deren Arbeitnehmer nicht oder verspŠtet Ÿber den Kontrollerwerb
informiert;
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u) entgegen Art. 95 Abs. 3 Bst. a die Begrenzung der Hebelfinanzierung
nicht einhŠlt oder andere von der FMA festgelegte Massnahmen nicht
befolgt;

v) entgegen Art. 3 Abs. 6 die Mitteilungspflicht an die FMA betreffend den
Abschluss, die Aufhebung und die †bertragung des Organisationsver-
trages nicht einhŠlt.

4) Bei fahrlŠssiger Begehung werden die Strafobergrenzen auf die HŠlfte
herabgesetzt. Im Wiederholungsfall, im Fall eines Schadens, der 75 000
Franken Ÿbersteigt, und bei SchŠdigungsabsicht verdoppelt sich die Strafo-
bergrenze.

5) FŸhrt der AIF einen anderen als den nach Art. 27 Abs. 1 zulŠssigen
Namen oder eine andere als die nach Art. 27 Abs. 2 zulŠssige Rechtsformbe-
zeichnung oder AbkŸrzung oder verzichtet der AIF mit variablem Kapital
entgegen Art. 9 Abs. 9 auf eine nach Art. 27 Abs. 2 zulŠssige Rechtsform-
bezeichnung oder AbkŸrzung, so wird der AIFM oder der selbstverwaltete
AIF von der FMA mit einer Ordnungsbusse bis zu 10 000 Franken bestraft.
Diese Ordnungsbusse kann fortgesetzt verhŠngt werden, bis der gesetzliche
Zustand hergestellt ist.

Art. 177

Vorteilsabschšpfung

1) Wird eine †bertretung nach Art. 176 Abs. 3 begangen und dadurch
ein wirtschaftlicher Vorteil erlangt, ordnet die FMA die Abschšpfung des
wirtschaftlichen Vorteils an und verpflichtet den BegŸnstigten zur Zahlung
eines entsprechenden Geldbetrages.

2) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn der wirtschaftliche Vorteil
durch Schadenersatz- oder sonstige Leistungen ausgeglichen ist. Soweit der
BegŸnstigte solche Leistungen erst nach der Vorteilsabschšpfung erbringt,
ist der bezahlte Geldbetrag in Hšhe der nachgewiesenen Zahlungen
zurŸckzuerstatten. Die Hšhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschŠtzt
werden.

3) Die Vorteilsabschšpfung verjŠhrt nach einem Ablauf von fŸnf Jahren
seit Beendigung der Zuwiderhandlung.

4) Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes Ÿber
die allgemeine Landesverwaltungspflege.

5) Der Verfall bei Vergehen nach Art. 176 Abs. 1 und 2 richtet sich nach
den ¤¤ 20 ff. des Strafgesetzbuches.94
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Art. 178

Verantwortlichkeit

Werden Widerhandlungen im GeschŠftsbetrieb einer juristischen
Person, einer Kollektiv-, Anlage-Kommandit- oder Anlage-KommanditŠ-
rengesellschaft oder einer Einzelfirma im Zusammenhang mit einem AIF
begangen, so finden die Strafbestimmungen auf die Personen Anwendung,
die fŸr sie gehandelt haben oder hŠtten handeln sollen, jedoch unter solida-
rischer Mithaftung der juristischen Person, der Gesellschaft oder der Ein-
zelfirma fŸr Geldstrafen und Bussen.

Art. 179

Bekanntmachung von Sanktionen; Bindungswirkung von SchuldsprŸ-
chen

1) Die FMA kann die VerhŠngung von rechtskrŠftigen Strafen und
Bussen auf Kosten des Betroffenen bekannt machen, sofern die Bekannt-
gabe die StabilitŠt der FinanzmŠrkte nicht ernstlich gefŠhrdet, die Interessen
der Anleger nicht beeintrŠchtigt und verhŠltnismŠssig ist.

2) Ein Schuldspruch nach diesem Gesetz ist mit Bezug auf die Beur-
teilung der Schuld und der Widerrechtlichkeit sowie die Bestimmung des
Schadens fŸr den Zivilrichter nicht verbindlich.

Art. 180

Mitteilungspflichten95

1) Die Gerichte Ÿbermitteln der FMA in vollstŠndiger Ausfertigung alle
Urteile und EinstellungsbeschlŸsse, welche Mitglieder der Verwaltung oder
GeschŠftsfŸhrung von AIFM und WirtschaftsprŸfer betreffen.

2) Die FMA Ÿbermittelt der ESMA jŠhrlich eine Zusammenfassung Ÿber
alle verhŠngten Verwaltungsmassnahmen und Sanktionen nach Art. 176.96

AIFMG 951.32

Fassung: 01.10.2016 149

XVI. †bergangs- und SchlussbestimmungenXVI. †bergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 181

DurchfŸhrungsverordnungen

Die Regierung erlŠsst die fŸr die DurchfŸhrung dieses Gesetzes erfor-
derlichen Verordnungen.

Art. 182

Elektronische Bereitstellung von Rechtsvorschriften

Die FMA stellt dieses Gesetz und die dazu erlassenen DurchfŸhrungs-
verordnungen in deutscher und englischer Sprache in der jeweils geltenden
Fassung auf ihrer oder einer von ihrer Internetseite erreichbaren Inter-
netseite zum Abruf bereit. Die Regierung regelt mit Verordnung, wer die
†bersetzung der Rechtsvorschriften zu veranlassen hat.

Art. 18397

†bergangsbestimmungen zur GesetzesŠnderung vom 2. Dezember 2015

1) Ungeachtet von Art. 28 ff. benštigen keine Zulassung als AIFM nach
diesem Gesetz Personen, die:
a) vor Inkrafttreten der GesetzesŠnderung vom 2. Dezember 2015 aus-

schliesslich AIF des geschlossenen Typs verwalten und nach dem
Inkrafttreten der GesetzesŠnderung vom 2. Dezember 2015 keine
zusŠtzlichen Anlagen tŠtigen; eine Zulassung ist jedoch fŸr die Ausgabe
neuer Anteile oder den Erwerb neuer Anlagen erforderlich;

b) vor dem Inkrafttreten der GesetzesŠnderung vom 2. Dezember 2015
geschlossene AIF verwalten, deren Zeichnungsfrist fŸr Anleger vor dem
Inkrafttreten der GesetzesŠnderung vom 2. Dezember 2015 ablŠuft und
die fŸr einen Zeitraum bis drei Jahre nach dem Inkrafttreten der Geset-
zesŠnderung vom 2. Dezember 2015 aufgelegt wurden; in diesem Fall
sind nur die Vorschriften Ÿber den Jahresbericht nach Art. 104 dieses
Gesetzes bzw. nach Art. 22 der Richtlinie 2011/61/EU und Ÿber die
†bernahme nicht bšrsennotierter Unternehmen nach Art. 96 bis 101
dieses Gesetzes bzw. nach Art. 26 bis 30 der Richtlinie 2011/61/EU ein-
zuhalten.

2) Die Vorschriften zum grenzŸberschreitenden Vertrieb und zur grenz-
Ÿberschreitenden Verwaltung durch EWR-AIFM nach Kapitel XI dieses
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Gesetzes gelten nicht fŸr den Vertrieb von AIF, die Gegenstand eines lau-
fenden šffentlichen Angebots mittels eines Prospekts sind, der nach der
Richtlinie 2003/71/EG vor dem Inkrafttreten der GesetzesŠnderung vom 2.
Dezember 2015 erstellt und veršffentlicht wurde, solange dieser Prospekt
GŸltigkeit hat.

Art. 18498

Aufgehoben

Art. 18599

Aufgehoben

Art. 186100

Aufgehoben

Art. 187101

Aufgehoben

Art. 188102

Aufgehoben

Art. 189

Vorzeitige AntrŠge auf Zulassung eines AIFM und auf Autorisierung
oder Zulassung eines AIF

AntrŠge auf Zulassung eines AIFM und AntrŠge auf Autorisierung oder
Zulassung der von diesem verwalteten AIF kšnnen ab dem 1. April 2013
gestellt werden; solche AntrŠge sind nach Massgabe der Bestimmungen der
Kapitel II und III zu behandeln. Die Zulassung oder Autorisierung gilt frŸ-
hestens ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes.

Art. 190

Inkrafttreten

1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich Art. 189 und Abs. 2 am 22. Juli 2013
in Kraft.

AIFMG 951.32
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2) Die Regierung legt das Inkrafttreten der Art. 126, 127 und 133 bis 149
unter BerŸcksichtigung von Art. 67 der Richtlinie 2011/61/EU mit Verord-
nung fest.103

In Stellvertretung des LandesfŸrsten:
gez. Alois
Erbprinz

gez. Dr. Klaus TschŸtscher
FŸrstlicher Regierungschef
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†bergangsbestimmungen†bergangsbestimmungen
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2014 Nr. 356 ausgegeben am 23. Dezember 2014Jahrgang 2014 Nr. 356 ausgegeben am 23. Dezember 2014

GesetzGesetz
vom 7. November 2014

betreffend die AbŠnderung des Gesetzes Ÿber diebetreffend die AbŠnderung des Gesetzes Ÿber die
Verwalter alternativer InvestmentfondsVerwalter alternativer Investmentfonds

......

II.II.
†bergangsbestimmung†bergangsbestimmung

AIFM, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes104fŸr die
Erbringung von Dienstleistungen nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a und b zuge-
lassen sind, kšnnen ihre TŠtigkeit weiterhin ausŸben, wenn sie sich spŠtes-
tens neun Monate nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an ein System fŸr
die EntschŠdigung von Anlegern anschliessen. Der Anschluss ist der FMA
unverzŸglich nachzuweisen. Wird diese Frist nicht eingehalten, findet Art.
51 Abs. 1 Bst. a AIFMG Anwendung.

......

951.32 AIFMG

154 Fassung: 01.10.2016

Vorwort
Gesetze und 

Verordnungen Praxishilfen KontakteFMA-Richtlinien
FMA-Mitteilungen und 

WegleitungenÜberblick



40
2

40
3

I Allgemeine Bestimmungen                                                                              405
II Autorisierung und Zulassung von AIF in Liechtenstein                                                  414
III Zulassung und Pflichten von AIFM                                                                                                        416
IV Verwahrstelle und sonstige Geschäftspartner des AIFM und der Verwahrstelle                                   420
V Strukturmassnahmen                                                                                    422
VI Anlagepolitik                                                                                            430
VII Master-Feeder-Strukturen und Teilfonds                                                                437
VIII Anleger- und Behördeninformationen                                                                   437
IX Wirtschaftsprüfer                                                                                        446
X Grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit von EWR-AIFM                                              451
XI Grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit von Nicht-EWR-AIFM                                       454
XII Aufsicht                                                                                                  454
XIII Aussergerichtliche Streitbeilegung                                                                      456
XIV Schlussbestimmungen                                                                                  456

Verordnung vom 22. März 2016 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds (AIFMV)4

Vorwort
Gesetze und 

Verordnungen Praxishilfen KontakteFMA-Richtlinien
FMA-Mitteilungen und 

WegleitungenÜberblick



40
4

40
5

951.321

Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2016Jahrgang 2016 Nr. 114Nr. 114 ausgegeben am 7. April 2016ausgegeben am 7. April 2016

VerordnungVerordnung
vom 22. MŠrz 2016

Ÿber die Verwalter alternativer InvestmentfondsŸber die Verwalter alternativer Investmentfonds
(AIFMV)(AIFMV)

Aufgrund von Art. 3 Abs. 11, Art. 4 Abs. 2, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 2,
Art. 7 Abs. 4 und 8, Art. 8 Abs. 4 und 6, Art. 9 Abs. 4 und 12, Art. 10 Abs.
3 und 9, Art. 13 Abs. 4, Art. 16 Abs. 2, Art. 17 Abs. 5, Art. 19 Abs. 7, Art.
20 Abs. 3, Art. 21 Abs. 4, Art. 22 Abs. 5, Art. 24 Abs. 6, Art. 25 Abs. 4, Art.
29 Abs. 7, Art. 30 Abs. 5, Art. 31 Abs. 10, Art. 32 Abs. 10, Art. 33 Abs. 6,
Art. 34 Abs. 4, Art. 35 Abs. 3, Art. 36 Abs. 3, Art. 37 Abs. 4, Art. 38 Abs.
3, Art. 39 Abs. 1, Art. 40 Abs. 2, Art. 45, 46 Abs. 7, Art. 55 Abs. 4, Art. 56
Abs. 4, Art. 64, 66 Abs. 2, Art. 67 Abs. 5, Art. 70 Abs. 4, Art. 71 Abs. 5, Art.
76 Abs. 6, Art. 79 Abs. 6, Art. 80 Abs. 9, Art. 81 Abs. 6, Art. 82 Abs. 4, Art.
83 Abs. 7, Art. 84 Abs. 8, Art. 86 Abs. 6, Art. 87 Abs. 2, Art. 88 Abs. 3, Art.
90, 91 Abs. 1 und 2, Art. 95 Abs. 5, Art. 96 Abs. 6, Art. 101 Abs. 2, Art. 102
Abs. 3, Art. 103 Abs. 7, Art. 104 Abs. 6, Art. 105 Abs. 4, Art. 106 Abs. 3,
Art. 107 Abs. 9, Art. 108, 110 Abs. 7, Art. 111 Abs. 4, Art. 113 Abs. 3, Art.
115 Abs. 3 und 6, Art. 116 Abs. 4, Art. 120 Abs. 4, Art. 122 Abs. 7, Art. 124
Abs. 3, Art. 125 Abs. 3, Art. 130 Abs. 2, Art. 134 Abs. 4, Art. 149 Abs. 3,
Art. 150 Abs. 4, Art. 157 Abs. 3 bis 5, Art. 160 Abs. 1 und 2, Art. 175 Abs.
1 und 4, Art. 181, 182 und 186 Abs. 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2012
Ÿber die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG), LGBl. 2013 Nr.
49, in der geltenden Fassung, verordnet die Regierung:
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I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

A. Gegenstand, Zweck, Geltungsbereich und BegriffsbestimmungenA. Gegenstand, Zweck, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

Art. 1

Gegenstand, Zweck und anwendbares Recht

1) Diese Verordnung regelt in DurchfŸhrung des AIFMG das NŠhere
Ÿber die Aufnahme, AusŸbung und Beaufsichtigung der TŠtigkeit von Ver-
waltern alternativer Investmentfonds (AIFM) und von alternativen Invest-
mentfonds (AIF).

2) Sie dient der Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU des EuropŠischen
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 Ÿber die Verwalter alternativer
Investmentfonds und zur €nderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/
65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/
2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1).

3) Die nachfolgenden Vorschriften finden ergŠnzend Anwendung:
a) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19.

Dezember 2012 zur ErgŠnzung der Richtlinie 2011/61/EU des EuropŠi-
schen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedin-
gungen fŸr die AusŸbung der TŠtigkeit, Verwahrstellen, Hebelfinanzie-
rung, Transparenz und Beaufsichtigung (ABl. L 83 vom 22.3.2013, S. 1);

b) DurchfŸhrungsverordnung (EU) Nr. 447/2013 der Kommission vom 15.
Mai 2013 zur Festlegung des Verfahrens fŸr AIFM, die beschliessen, sich
der Richtlinie 2011/61/EU des EuropŠischen Parlaments und des Rates
zu unterwerfen (ABl. L 132 vom 16.5.2013, S. 1);

c) DurchfŸhrungsverordnung (EU) Nr. 448/2013 der Kommission vom 15.
Mai 2013 zur Festlegung eines Verfahrens fŸr die Bestimmung des Refe-
renzmitgliedstaats eines Nicht-EU-AIFM gemŠss der Richtlinie 2011/
61/EU des EuropŠischen Parlaments und des Rates (ABl. L 132 vom
16.5.2013, S. 3);

d) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 694/2014 der Kommission vom 17.
Dezember 2013 zur ErgŠnzung der Richtlinie 2011/61/EU des Euro-
pŠischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulie-
rungsstandards zur Bestimmung der Arten von Verwaltern alternativer
Investmentfonds (ABl. L 183 vom 24.6.2014, S. 18);

e) Delegierte Verordnung (EU) 2015/514 der Kommission vom 18.
Dezember 2014 Ÿber die nach Art. 67 Abs. 3 der Richtlinie 2011/61/

951.321 AIFMV
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EU des EuropŠischen Parlaments und des Rates von den zustŠndigen
Behšrden an die EuropŠische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehšrde
zu Ÿbermittelnden Informationen (ABl. L 82 vom 27.3.2015, S. 5).

4) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, finden auf
selbstverwaltete AIF die Vorschriften fŸr AIFM mit der Massgabe entspre-
chend Anwendung, dass an die Stelle des AIFM die Organe des AIF treten.

Art. 2

Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen

1) Als Hauptverwaltung im Sinne des AIFMG gilt der Ort, an dem sich
der Mittelpunkt der unternehmerischen Oberleitung befindet.

2) Als Wertpapierfirmen im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Bst. i AIFMG gelten
Wertpapierfirmen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 des Bankengesetzes und alle
zugelassenen FinanzintermediŠre, die regelmŠssig Finanzinstrumente ver-
walten oder mit diesen handeln.

3) Als Auftrag im Sinne von Art. 96 Abs. 2 Bst. b AIFMG gelten zivil-
rechtliche AuftragsverhŠltnisse und andere Rechtsbeziehungen, die funk-
tional als AuftragsverhŠltnis zu verstehen sind, insbesondere Gestaltungen
mit Derivaten und StimmrechtsausŸbungsvereinbarungen, aufgrund derer
der AIFM die Kontrolle Ÿber die Stimmrechte auch ohne Rechtsinhaber-
schaft der Unternehmensanteile ausŸben kann.

4) Im †brigen finden die Begriffsbestimmungen der anwendbaren
EWR-Rechtsvorschriften, insbesondere der Delegierten Kommissions-Ver-
ordnung Nr. 231/2013, Anwendung.

5) Unter den in dieser Verordnung verwendeten Personen- und Funk-
tionsbezeichnungen sind Angehšrige des weiblichen und mŠnnlichen
Geschlechts zu verstehen.

Kleiner AIFM

Art. 3

a) Registrierung

1) Die Registrierung von kleinen AIFM richtet sich nach Art. 5 i.V.m.
Art. 110 Abs. 1 der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/2013;
sie hat unter Verwendung des im Anhang IV der Delegierten Kommissions-
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Verordnung festgelegten Formblatts zu erfolgen. Die Angaben sind zumin-
dest jŠhrlich zu aktualisieren.

2) Neben den Unterlagen nach Abs. 1 sind die zum Nachweis der Anfor-
derungen nach Art. 3 Abs. 4 bis 6 AIFMG erforderlichen Unterlagen ein-
zureichen.

3) Ein kleiner AIFM kann seine TŠtigkeit unmittelbar nach seiner Regis-
trierung durch die FMA aufnehmen.

Art. 4

b) Berechnung der Schwellenwerte

Die Berechnung der Schwellenwerte nach Art. 3 Abs. 2 und 3 AIFMG
richtet sich nach Art. 2 bis 4 i.V.m. Art. 6 bis 11 der Delegierten
Kommissions-Verordnung Nr. 231/2013.

Art. 5

c) Administratorpflicht

1) Als Administrator eines kleinen AIFM kann beauftragt werden:
a) ein nach Art. 65 bis 68 AIFMG zugelassener Administrator;
b) ein AIFM, dessen TŠtigkeitsbefugnis nach Massgabe von Art. 29 Abs. 2

Bst. a AIFMG die Administration umfasst;
c) ein sonstiges zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen mit Sitz

im EWR, dessen Zulassungsumfang und Beaufsichtigung sich auf die
Administration im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 43 AIFMG erstreckt,
sofern sich das Unternehmen gegenŸber der FMA bereit erklŠrt, die
Aufgaben der Administration nach Massgabe des AIFMG uneinge-
schrŠnkt zu erfŸllen und auf entsprechende Anfragen hin alle Informa-
tionen in Bezug auf den AIFM uneingeschrŠnkt mitzuteilen.

2) Bei der Verwaltung von Nicht-EWR-AIF durch kleine AIFM muss
der Administrator zumindest folgende TŠtigkeiten selbst ausŸben:
a) die Erbringung rechtlicher Dienstleistungen in Bezug auf den AIFM, ins-

besondere in Verfahren vor der FMA; das Recht zur Beiziehung eines
Rechtsanwalts, Steuerberaters oder TreuhŠnders bleibt unberŸhrt;

b) die †berwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften (Compliance)
in Bezug auf den AIFM;

c) die FŸhrung von Aufzeichnungen in Bezug auf den AIFM.

951.321 AIFMV
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Art. 6

d) GeschŠftsplan

1) Der GeschŠftsplan des kleinen AIFM hat eine Darstellung der beab-
sichtigten TŠtigkeit zu enthalten, insbesondere:
a) Angaben zu den zu verwaltenden Fondstypen (Art. 58 bis 63), insbeson-

dere:
1. TypenaufzŠhlung;
2. Nennung der wichtigsten Fondstypen, mit denen der kleine AIFM

handelt, sowie Bezeichnung der gršssten Risiken und Konzentra-
tionen zum Zwecke der †berwachung von Systemrisiken;

3. Angabe sŠmtlicher verwalteten Vermšgenswerte;
4. BeifŸgung der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und der

konstituierenden Dokumente, soweit diese nicht bereits Teil der
Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG sind;

b) die Organisationsstruktur in Bezug auf jede ausgeŸbte TŠtigkeit mit
Angaben zur Zeichnungsbefugnis.

2) Im †brigen richtet sich der Inhalt des GeschŠftsplans des kleinen
AIFM nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2011/61/EU sowie Art. 5 und 110
der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/2013.

Art. 7

e) Organisation

1) Der kleine AIFM hat angemessene interne Kontrollverfahren vorzu-
sehen. Art und Umfang der Kontrollverfahren sind im Organisationsvertrag
nach Art. 3 Abs. 6 AIFMG festzulegen.

2) Der Organisationsvertrag hat zumindest Regelungen zu enthalten
Ÿber Art und Umfang:
a) der TŠtigkeiten, Organisation und Kontrollverfahren des AIFM in Bezug

auf Portfoliomanagement, Risikomanagement und Vertrieb;
b) der Administration, insbesondere im Hinblick auf:

1. die †berwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften (Compli-
ance) unter BerŸcksichtigung der Wohlverhaltensregeln nach Art. 35
Abs. 1 AIFMG;

2. die Bewertung im Einklang mit Art. 42 bis 45 AIFMG;
3. die Dokumentation;
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c) der †berwachung von Auftragnehmern im Einklang mit Art. 46 AIFMG.

3) Der Abschluss, die Aufhebung und die †bertragung des Organi-
sationsvertrages sind der FMA unverzŸglich mitzuteilen. Mit der Aufhe-
bung des Organisationsvertrages ist der kleine AIFM zu liquidieren, soweit
nicht vor Wirksamkeit der Aufhebung ein neuer Organisationsvertrag abge-
schlossen wird, welcher der FMA zur Kenntnis zu bringen ist. Alternativ
kann der kleine AIFM eine angemessene Organisation und die fachliche
Eignung seines Personals fŸr die Administration nachweisen.

Art. 8

f) Risikomanagement

1) Das Risikomanagement des kleinen AIFM hat neben dem AIFMG
und der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/2013 den Mark-
tusancen und internationalen Standards zu entsprechen.

2) Die FMA kann Abs. 1 entsprechende Standards fŸr verbindlich
erklŠren.

B. RechtsformenB. Rechtsformen

1. Allgemeines1. Allgemeines

Art. 9

Ausschluss von Anlegern

1) Ein Anleger, der die Anlagevoraussetzungen nicht erfŸllt, kann gegen
RŸckerstattung seiner Einlagen nach Massgabe der konstituierenden Doku-
mente ausgeschlossen werden. Im †brigen kann ein Anleger ausgeschlossen
werden, wenn dies die konstituierenden Dokumente vorsehen.

2) Beim Ausschluss ist die finanzielle Gleichbehandlung zu gewŠhr-
leisten.

951.321 AIFMV
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2. Inhalt der konstituierenden Dokumente2. Inhalt der konstituierenden Dokumente

Art. 10

Richtlinien der Anlagepolitik

1) Die in den konstituierenden Dokumenten enthaltene Anlagepolitik
des AIF hat das Anlageziel und die Anlagestrategie nach Art. 91 bis 101
AIFMG zu definieren sowie die zulŠssigen Anlagen festzulegen.

2) Bildet der AIF einen Index nach, so ist dieser zu benennen und das
Mass der Nachbildung zu beziffern.

3) Die konstituierenden Dokumente haben anzugeben, ob fŸr die Anla-
gegrenzen das Durchblicksprinzip gilt.

4) Ein AIF darf binnen der ersten sechs Monate nach seiner Liberierung
von den Anlagegrenzen innerhalb der Anlagepolitik abweichen.

Art. 11

Regelungen zur Anteilsbewertung

1) Die Regelungen in den konstituierenden Dokumenten zur Bewertung
des Vermšgens sowie die Berechnung des Ausgabe- oder Verkaufspreises
und des RŸcknahme- oder Auszahlungspreises der Anteile eines AIF haben
den Marktusancen und internationalen Standards zu entsprechen.

2) Die FMA kann Abs. 1 entsprechende Standards fŸr verbindlich
erklŠren.

Art. 12

Transparenzgebot

1) Belastungen des Vermšgens eines AIF oder des Anlegers mit Kosten
und GebŸhren sind in den konstituierenden Dokumenten detailliert aufzu-
fŸhren.

2) Die Regelungen zu Kosten und GebŸhren in den konstituierenden
Dokumenten mŸssen transparent sein. Transparenz ist gegeben, wenn die
in entsprechender Anwendung von Art. 10 bis 14 und Anhang II der
Kommissions-Verordnung (EU) Nr. 583/2010 (ABl. L 176 vom 10.7.2010,
S. 1) zu machenden Angaben fŸr den Anleger nachvollziehbar und ver-
stŠndlich sind.
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Art. 13

VergŸtung, GebŸhren und Kosten des AIFM

1) Das VergŸtungssystem des AIFM hat Anhang II der Richtlinie 2011/
61/EU und Art. 107 der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/
2013 zu entsprechen.

2) Die Art, Hšhe und Berechnung der VerwaltervergŸtung, GebŸhren
und Kosten in den konstituierenden Dokumenten mŸssen neben den Vor-
schriften des AIFMG und dieser Verordnung den Marktusancen und inter-
nationalen Standards entsprechen.

3) Die FMA kann Abs. 1 entsprechende Standards fŸr verbindlich
erklŠren.

Art. 14

Ausweis der laufenden GebŸhren, Art der GebŸhren

1) Die Belastung des Vermšgens des AIF mit laufenden GebŸhren ist in
den konstituierenden Dokumenten mit Angaben zum Betrag oder Prozent-
satz zu unterteilen in:
a) vom Vermšgen abhŠngiger Aufwand (variabel);
b) vom Vermšgen unabhŠngiger Aufwand (fix);
c) vom Anlageerfolg abhŠngiger Aufwand.

2) Die Erhebung von MindestgebŸhren bei vom Vermšgen abhŠngigem
Aufwand ist zulŠssig.

3) Die Belastung des Vermšgens des AIF mit laufenden GebŸhren ist der
Art nach unterteilbar in:
a) Einzelaufwand nach Art. 15 Abs. 1;
b) Pauschalaufwand, d.h. die Zusammenfassung von Einzelaufwand nach

Art. 15 zu einer oder mehreren PauschalgebŸhren. Die im Pauschalauf-
wand erfassten Aufwendungen dŸrfen nicht noch einmal im Einzelauf-
wand ausgewiesen werden.

4) Eine Regelung, wonach neben dem Einzelaufwand zusŠtzlich ein fixer
Pauschalaufwand fŸr dieselbe Gegenleistung geschuldet wird, ist unzu-
lŠssig.
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Art. 15

Mindestregelungen zu den laufenden GebŸhren

1) Die GebŸhrenregelung in den konstituierenden Dokumenten hat
zumindest Regelungen Ÿber Aufwendungen zu enthalten fŸr:
a) den AIFM, allenfalls unterteilt nach Administration, Anlageentscheid

und Risikomanagement sowie Vertrieb;
b) die Verwahrstelle;
c) die WirtschaftsprŸfung;
d) die Aufsicht;
e) Transaktionskosten;
f) Veršffentlichungen;
g) Kosten des Auslandsvertriebs; und
h) ausserordentliche Dispositionskosten.

2) Ein erfolgsabhŠngiger Aufwand (Performance Fee) ist als separate
Angabe zusŠtzlich zum Aufwand fŸr den AIFM auszuweisen.

3) Transaktionsbezogene VergŸtungen im ZustŠndigkeitsbereich des
AIFM fŸr Administration oder Risikomanagement sind separat auszu-
weisen. Transaktionsbezogene VergŸtungen fŸr den Anlageentscheid oder
den Vertrieb sind nicht zulŠssig.

4) Ausserordentliche Dispositionskosten setzen sich aus dem Aufwand
zusammen, der ausschliesslich der Wahrung des Anlegerinteresses dient,
im Laufe der regelmŠssigen GeschŠftstŠtigkeit entsteht und bei GrŸndung
des Fonds nicht vorhersehbar war; dies sind insbesondere Rechtsberatungs-
und Verfahrenskosten im Interesse des AIF oder der Anleger.

Art. 16

Regelungen zur Anteilsausgabe und -rŸcknahme

1) Die Regelungen in den konstituierenden Dokumenten zur Anteils-
ausgabe und -rŸcknahme mŸssen:
a) Marktusancen und internationalen Standards entsprechen, welche von

der FMA fŸr verbindlich erklŠrt wurden;
b) den Annahmeschluss pro Bšrsentag konkret angeben;
c) bei AIF des offenen Typs Kriterien fŸr die Aussetzung der AnteilsrŸck-

nahme festlegen.
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2) Der AIFM sorgt fŸr die Einhaltung des Annahmeschlusses nach Abs.
1 Bst. b durch die VertriebsintermediŠre.

Art. 17

Regelungen zur Auflšsung

1) Die Regelungen in den konstituierenden Dokumenten zur Auflšsung
haben mindestens vorzusehen, dass der AIFM den Beschluss Ÿber die Auf-
lšsung eines AIF oder eines Teilfonds:
a) den Anlegern unverzŸglich, mindestens aber 30 Tage vor dem Wirksam-

werden der Auflšsung, mitteilt; und
b) der FMA unverzŸglich nach Mitteilung an die Anleger mitteilt; gleich-

zeitig ist bei der FMA eine Kopie der Anlegerinformation einzureichen.

2) Mit Abschluss der Auflšsung erlischt die Zulassung.

3) Sofern die konstituierenden Dokumente keine hinreichend konkreten
Regelungen zur Auflšsung enthalten, kann die FMA das NŠhere festlegen.

3. Eintragung in das Handelsregister3. Eintragung in das Handelsregister

Art. 18

Grundsatz

Der AIFM hat binnen 30 Tagen nach Zustellung der Autorisierung
nach Art. 19 AIFMG oder des Zulassungsentscheids nach Art. 24 AIFMG
fŸr den Investmentfonds und die KollektivtreuhŠnderschaft beim Amt fŸr
Justiz die Eintragung in das Handelsregister zu beantragen.

Art. 19

Entstehung der Investmentgesellschaft in der Rechtsform der Stiftung

Die Investmentgesellschaft in der Rechtsform der Stiftung entsteht mit
Eintragung in das Handelsregister.

Art. 20

Entstehung der Anlage-Kommanditgesellschaft und der Anlage-Kom-
manditŠrengesellschaft

Solange die Anlage-Kommanditgesellschaft oder die Anlage-Komman-
ditŠrengesellschaft nicht im Handelsregister eingetragen ist, gilt sie als ein-
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fache Gesellschaft. Sobald Anleger beteiligt sind, gelten zugunsten der
Anleger die Art. 733 bis 755 PGR entsprechend. Die GrŸnder haften jedoch
bis zur Eintragung weiterhin wie einfache Gesellschafter.

II. Autorisierung und Zulassung von AIF in LiechtensteinII. Autorisierung und Zulassung von AIF in Liechtenstein

Art. 21

Mindestvermšgen

1) Sofern die GeschŠftstŠtigkeit nicht mit der Autorisierung oder Zulas-
sung aufgenommen wird, ist die Aufnahme der GeschŠftstŠtigkeit eines
autorisierten oder zugelassenen AIF der FMA unverzŸglich anzuzeigen. Als
Aufnahme der GeschŠftstŠtigkeit gilt die Erstausgabe von Anteilen.

2) Das Mindestvermšgen nach Art. 19 Abs. 7 und Art. 21 Abs. 4 AIFMG
betrŠgt 1,25 Millionen Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken und
ist binnen eines Jahres nach der Autorisierung oder Zulassung oder, sofern
die GeschŠftstŠtigkeit mit einer Anzeige nach Abs. 1 aufgenommen wird,
binnen eines Jahres nach Zugang der Anzeige bei der FMA nach Abs. 1 zu
erreichen. Die Unterschreitung des Mindestvermšgens ist der FMA unver-
zŸglich anzuzeigen. In den konstituierenden Dokumenten darf fŸr jeden
AIF ein hšheres Mindestvermšgen festgesetzt sein.

3) Die FMA kann auf begrŸndeten Antrag des AIFM von der Anzeige-
pflicht nach Abs. 1 befreien oder die Frist nach Abs. 2 bis zu zwei Mal auf
bis zu jeweils sechs Monate verlŠngern.

4) Im Fall der Befreiung oder der FristverlŠngerung dŸrfen dem AIF
keine MindestgebŸhren berechnet werden.

5) Abs. 2 bis 4 gelten sinngemŠss fŸr den Fall, dass das Mindestvermšgen
zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder unterschritten wird.

6) Wird das Mindestvermšgen innert der in Abs. 2 und 3 vorgesehenen
Fristen nicht erreicht, so erlischt die Autorisierung oder die Zulassung des
AIF.

Art. 22

GrŸnde fŸr die FristverlŠngerung nach Art. 24 Abs. 2 AIFMG

Die FMA kann im Zulassungsverfahren von AIF eine FristverlŠngerung
vorsehen, insbesondere wenn:
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a) kein von der FMA bereitgestelltes Formular verwendet oder dieses nicht
vollstŠndig ausgefŸllt wird;

b) Mitteilungen anderer zustŠndiger Behšrden innerhalb des EWR oder von
Drittstaaten zu ŸberprŸfen sind;

c) die Informationen zu den GebŸhren in den konstituierenden Doku-
menten nicht den Anforderungen nach Art. 12 bis 15 entsprechen oder
intransparent dargestellt sind;

d) die Regelungen zur Anteilsbewertung nicht den Anforderungen nach
Art. 42 bis 45 AIFMG entsprechen oder intransparent dargestellt sind;

e) Anhaltspunkte fŸr einen Gesetzesverstoss gegeben sind, zu dessen Auf-
klŠrung weitere Informationen erforderlich sind; oder

f) aus den AusfŸhrungen zur Anlagepolitik nicht klar erkennbar ist, ob die
Anlagepolitik den Bestimmungen des AIFMG, insbesondere Art. 91 bis
101 AIFMG, entspricht.

Art. 23

€nderungen nach Art. 20 und 25 AIFMG

1) Keine wesentlichen €nderungen nach Art. 20 Abs. 1 AIFMG liegen
vor, wenn die Angaben der Vertriebsanzeige nach Art. 17 Abs. 2 und 4
AIFMG nur redaktionell abgeŠndert werden. Die wesentlichen €nde-
rungen kšnnen von der FMA in einer Wegleitung nŠher konkretisiert
werden.

2) Die €nderungen nach Art. 25 Abs. 1 AIFMG sind nach der Geneh-
migung durch die FMA von der Verwaltungsgesellschaft zu veršffentlichen.
Sie werden mit der Genehmigung durch die FMA wirksam.

Art. 24

Liquidation nach Wegfall der Autorisierung oder Zulassung

1) Anteile eines AIF, dessen Autorisierung oder Zulassung nach Art. 50
bis 52 AIFMG erlischt oder entzogen wird, dŸrfen nicht mehr vertrieben
werden.

2) Nach dem Erlšschen oder Entzug der Autorisierung oder Zulassung
nach Art. 50 bis 52 AIFMG kann die FMA zum Schutz der Anleger und
des šffentlichen Interesses insbesondere eine der folgenden Massnahmen
treffen:
a) die Auflšsung des AIF;
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b) die †bertragung des AIF auf einen anderen AIFM oder eine andere Ver-
wahrstelle;

c) eine Einstellung der Verwaltung (Sistierung).

III. Zulassung und Pflichten von AIFMIII. Zulassung und Pflichten von AIFM

A. Zulassung von AIFMA. Zulassung von AIFM

Art. 25

Rechtsform des AIFM

Eine selbstverwaltete Anlagen-Kommanditgesellschaft oder Anlagen-
KommanditŠrengesellschaft, bei der nach Art. 11 Bst. h AIFMG das Wahl-
recht in der Weise ausgeŸbt wird, dass ihr die Eigenschaft als juristische
Person zukommt, kann auch AIFM sein.

Art. 26

Organisation des AIFM

Der AIFM muss Ÿber einen Verwaltungs- oder Aufsichtsrat verfŸgen,
dessen Aufgaben nach der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag denen
eines Verwaltungsrats nach Art. 344 bis 349 PGR, eines Aufsichtsrats nach
Art. 27 bis 34 SEG oder eines Stiftungsrats nach Art. 552 ¤ 24 bis 26 PGR
entsprechen.

Art. 27

Arten von AIF

Die Arten von AIF nach Art. 29 Abs. 6 AIFMG entsprechen den Fond-
stypen und Vertriebsformen nach Art. 58 bis 63.

Art. 28

Mindestinhalt des GeschŠftsplans

1) ZusŠtzlich zu den Informationen, die nach der Richtlinie 2011/61/EU
und Art. 110 der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/2013 ein-
zureichen sind, erstellt der AIFM einen GeschŠftsplan.
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2) Der GeschŠftsplan nach Art. 30 Abs. 1 Bst. c AIFMG hat insbeson-
dere zu enthalten:
a) Angaben Ÿber:

1. die Organisation;
2. das Personal;
3. die BŸro- und GeschŠftsausstattung;

b) eine vom WirtschaftsprŸfer auf rechnerische Richtigkeit und PlausibilitŠt
geprŸfte Planbilanz und eine Planerfolgsrechnung zumindest fŸr die
ersten drei GeschŠftsjahre.

3) Im GeschŠftsplan sind die ZeitrŠume anzugeben, in denen die Plan-
ziele erreicht werden sollen.

4) Die FMA kann zu Abs. 2 Bst. a Mindestanforderungen festlegen.

Art. 29

Nachweis der fachlichen Qualifikation

1) Zum Nachweis der fachlichen Qualifikation der GeschŠftsleiter nach
Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIFMG sind neben der Vorlage von BestŠtigungen
Ÿber Aus- und Weiterbildungen auch Angaben zur praktischen Erfahrung
im Lebenslauf erforderlich.

2) Die GeschŠftsleiter sorgen fŸr ihre Aus- und Weiterbildung sowie fŸr
die Aus- und Weiterbildung der Ÿbrigen Organmitglieder und der BeschŠf-
tigten nach Massgabe von Art. 21 Bst. d und Art. 22 der Delegierten
Kommissions-Verordnung Nr. 231/2013.

Art. 30

GewŠhr fŸr einwandfreie GeschŠftstŠtigkeit

1) Die GeschŠftsleiter des AIFM mŸssen gesamthaft aufgrund ihrer Aus-
bildung oder ihrer praktischen Erfahrung fachlich fŸr die vorgesehene Auf-
gabe ausreichend geeignet sein.

2) Bei der Beurteilung der fachlichen Eignung ist die Art der verwalteten
Fondstypen nach Art. 58 bis 61 zu berŸcksichtigen. Dabei werden grund-
sŠtzlich folgende Kategorien beachtet:
a) liquide Assets nach Art. 58;
b) illiquide Assets nach Art. 59;
c) Fonds mit erheblichem Einsatz von Hebelfinanzierung nach Art. 61.
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3) Werden mehrere der in Abs. 2 genannten Fondstypen verwaltet,
mŸssen die GeschŠftsleiter des AIFM gesamthaft fŸr jeden zu verwaltenden
Fondstyp fachlich geeignet sein.

4) Die GeschŠftsleiter mŸssen gesamthaft auch unter BerŸcksichtigung
ihres Wohnorts sowie der Infrastruktur, der Organisation und der Anlage-
strategie des AIFM in der Lage sein, ihre Aufgaben einwandfrei zu erfŸllen.
Jedes Mitglied der GeschŠftsleitung und des Verwaltungsrats muss Ÿber
ausreichend Zeit zur Wahrnehmung seiner Funktion verfŸgen.

5) Zum Zweck der Sicherstellung einer ordnungsgemŠssen GeschŠftstŠ-
tigkeit kann die FMA ein Kollektivzeichnungsrecht der GeschŠftsleiter zu
zweien anordnen.

6) Die fŸr die GeschŠftsleitung und den Verwaltungsrat bzw. den Vor-
stand und Aufsichtsrat vorgesehenen Personen mŸssen als GeschŠftsleute
einen guten Ruf besitzen.

B. Pflichten des AIFMB. Pflichten des AIFM

1. Organisatorische Anforderungen1. Organisatorische Anforderungen

Art. 31

Berufshaftpflichtversicherung, Kapitalausstattung, Anlagemšglichkeiten

1) Die Einzelheiten Ÿber die Abdeckung von Berufshaftungsrisiken nach
Art. 32 Abs. 10 Bst. b AIFMG richten sich nach Art. 12 bis 15 der Dele-
gierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/2013.

2) Die Kapitalausstattung nach Art. 32 Abs. 7 AIFMG ist insbesondere
anzulegen in:
a) Kontoguthaben bei einer zugelassenen Bank bzw. einem Kreditinstitut;
b) Festgeldern;
c) kurzfristige Staatsanleihen mit Investmentgrad;
d) Geldmarktfonds.

Art. 32

Wesentliche €nderungen und Neuzulassung bei besonders schwerwie-
genden €nderungen

1) Keine wesentlichen €nderungen nach Art. 33 Abs. 1 AIFMG liegen
vor, wenn die Angaben des Zulassungsantrags nach Art. 31 Abs. 2 und 3 nur
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redaktionell abgeŠndert werden. Die wesentlichen €nderungen kšnnen von
der FMA in einer Wegleitung nŠher konkretisiert werden.

2) Eine Neuzulassung nach Art. 33 Abs. 6 Bst. a AIFMG ist erforderlich,
wenn besonders schwerwiegende €nderungen der Zulassungsvorausset-
zungen vorliegen. Als besonders schwerwiegende €nderungen gelten ins-
besondere:
a) der Wechsel aller qualifiziert Beteiligten;
b) der Wechsel oder RŸcktritt aller GeschŠftsleiter;
c) die †bertragung aller organisatorischen und personellen Ressourcen auf

einen anderen RechtstrŠger;
d) der vollstŠndige Wechsel der vom AIFM fŸr Rechnung der AIF verwal-

teten Anlagestrategien.

Art. 33

Qualifizierte Beteiligungen

1) Die Absicht, eine qualifizierte Beteiligung im Sinne von Art. 34 Abs.
1 AIFMG zu erwerben, zu erhšhen oder zu verŠussern, liegt vor, wenn ein
verbindliches Angebot oder ein endgŸltiger Beschluss der GeschŠftsleitung
oder des Verwaltungsrats zum Erwerb, zur Erhšhung oder zur VerŠusse-
rung gefasst wurde. Der jeweils frŸhere Zeitpunkt ist massgeblich.

2) Das Verfahren und die Kriterien zur Beurteilung des Erwerbs, der
Erhšhung oder der VerŠusserung qualifizierter Beteiligungen richten sich
sinngemŠss nach Anhang 8 der Bankenverordnung.

Art. 34

Wohlverhaltensregeln, VergŸtungssystem, Interessenkonflikte, Organi-
sation sowie Risiko- und LiquiditŠtsmanagement

1) Das NŠhere Ÿber die Wohlverhaltensregeln (Art. 35 AIFMG), Inter-
essenkonflikte (Art. 37 AIFMG), die Organisation (Art. 38 AIFMG), das
Risiko- und LiquiditŠtsmanagement (Art. 39 und 40 AIFMG) sowie die
Anlage in Verbriefungspositionen (Art. 41 AIFMG) richtet sich nach Art.
16 bis 66 der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/2013.

2) Die FMA kann zudem im Einklang mit dem EWR-Recht Richtlinien
zum Wohlverhalten, VergŸtungssystem, zu Interessenkonflikten sowie zum
Risiko- und LiquiditŠtsmanagement erlassen oder bestehende Richtlinien
fŸr verbindlich erklŠren.
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2. Auflšsung und Liquidation, Fortsetzung des AIFM2. Auflšsung und Liquidation, Fortsetzung des AIFM

Art. 35

Grundsatz

1) Soweit im AIFMG nichts anderes bestimmt wird und die FMA zum
Schutz der Anleger kein anderes Verfahren anordnet, richten sich die Auflš-
sung und Liquidation (Art. 54 und 56 AIFMG) nach den Bestimmungen des
PGR. Der Liquidator muss fachlich geeignet sein oder eine fachlich geeig-
nete Person beiziehen.

2) Mit Zustimmung der FMA kann der nach Art. 54 Abs. 1 AIFMG auf-
gelšste AIFM die Fortsetzung seiner GeschŠftstŠtigkeit mit einem anderen
Gesellschaftszweck beschliessen. Der Fortsetzungsbeschluss kann auch so
gefasst werden, dass er zusammen mit der Auflšsung nach Art. 54 Abs. 1
AIFMG wirksam wird.

3) Ein AIFM kann auf die Zulassung erst verzichten, wenn er keine AIF
mehr verwaltet.

IV. Verwahrstelle und sonstige GeschŠftspartner des AIFMIV. Verwahrstelle und sonstige GeschŠftspartner des AIFM
und der Verwahrstelleund der Verwahrstelle

A. AdministratorA. Administrator

Art. 36

Anwendungsbereich

1) Der AIFM hat einen nach Art. 65 bis 68 AIFMG zugelassenen Admi-
nistrator zu bestellen, wenn er alle Aufgaben der Administration nach Art. 4
Abs. 1 Ziff. 43 AIFMG ŸbertrŠgt und sich auf die †berwachung des Admi-
nistrators beschrŠnkt.

2) FŸr die †bertragung einzelner Aufgaben der Administration gilt aus-
schliesslich Art. 46 Abs. 1 und 3 bis 7 AIFMG.

3) Von Abs. 1 unberŸhrt bleibt die Inanspruchnahme von Dienstleis-
tungen von BerufstrŠgern nach Art. 65 Abs. 3 AIFMG. In diesem Fall
mŸssen Administrator und BerufstrŠger eine Vereinbarung zum Informati-
onsaustausch abschliessen.
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Art. 37

Kapitalausstattung des Administrators

FŸr eine Verwaltungsgesellschaft nach dem UCITSG, die zugleich Ÿber
eine Zulassung als Administrator verfŸgt, gilt die Kapitalausstattung nach
Art. 32 AIFMG.

Art. 38

Pflichten des Administrators bei einer AufgabenŸbertragung

1) Der Administrator hat bei einer AufgabenŸbertragung insbesondere
die Einhaltung der folgenden Vorschriften sicherzustellen:
a) die Vorschriften des AIFMG;
b) die Vorschriften der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/

2013;
c) die Vorschriften dieser Verordnung;
d) die internen Leitlinien des AIFM, soweit sie die Administration

betreffen;
e) die Vorgaben in den konstituierenden Dokumenten und den Anleger-

informationen;
f) bei Administration fŸr einen kleinen AIFM die Vorgaben des Organisati-

onsvertrages.

2) Eine †bertragung von einzelnen AdministrationstŠtigkeiten richtet
sich nach Art. 46 Abs. 1 und 3 bis 7 AIFMG. Abweichend davon gilt fŸr die
†bertragung der Bewertung Art. 44 AIFMG.

3) Die †bertragung einzelner AdministrationstŠtigkeiten durch einen
zugelassenen Administrator muss nicht an einen anderen zugelassenen
Administrator erfolgen.

B. RisikomanagerB. Risikomanager

Art. 39

Grundsatz

Die Vorschriften des Abschnitts A Ÿber den Administrator gelten fŸr
den Risikomanager entsprechend.
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C. VertriebstrŠgerC. VertriebstrŠger

Art. 40

Aufgaben

1) Der AIFM kann fŸr die von ihm verwalteten Fondstypen einen geeig-
neten VertriebstrŠger benennen.

2) Der VertriebstrŠger ist zustŠndig fŸr die Organisation und †berwa-
chung des Vertriebs von Anteilen der betreffenden AIF, die der AIFM ver-
waltet. Er hat die Einhaltung der Vorschriften Ÿber die Anlegerinforma-
tionen sicherzustellen.

Art. 41

VerhŠltnis zum Bankengesetz und Vermšgensverwaltungsgesetz

1) Soweit der VertriebstrŠger TŠtigkeiten nach Anhang 2 des Bankenge-
setzes oder nach Art. 3 Abs. 1 des Vermšgensverwaltungsgesetzes ausŸbt,
bedarf er einer Zulassung nach dem Bankengesetz oder Vermšgensverwal-
tungsgesetz.

2) In Bezug auf Finanzinstrumente gelten Banken nach dem Banken-
gesetz und Vermšgensverwalter nach dem Vermšgenverwaltungsgesetz
jedenfalls als VertriebstrŠger nach Art. 40.

V. StrukturmassnahmenV. Strukturmassnahmen

A. VerschmelzungA. Verschmelzung

1. Allgemeines1. Allgemeines

Art. 42

Registerverfahren

Verschmelzungen und andere Strukturmassnahmen sind in das Handels-
register einzutragen.
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Art. 43

Verzicht und Verwirkung von Anlegerrechten

1) Der Nachweis Ÿber den Verzicht der Anleger nach Art. 81 Abs. 3,
Art. 82 Abs. 2, Art. 83 Abs. 5, Art. 84 Abs. 5, Art. 86 Abs. 4 und Art.
87 Abs. 2 AIFMG hat durch Einreichung der massgeblichen Anlegerinfor-
mationen sowie einer ErklŠrung des fŸr die FŸhrung des Anteilsregisters
zustŠndigen ZulassungstrŠgers, dass alle VerzichtserklŠrungen eingegangen
sind, zu erfolgen; die ErklŠrungen aller Anleger sind nachprŸfbar festzu-
halten.

2) Der Nachweis der Verwirkung von Anlegerrechten nach Art. 86 Abs.
5 Bst. b und Art. 87 Abs. 3 Bst. b AIFMG durch Fristablauf hat durch
Einreichung der massgeblichen Anlegerinformationen sowie einer ErklŠ-
rung der GeschŠftsleitung des AIFM, dass das notwendige Quorum nicht
erreicht wurde, zu erfolgen.

3) Die FMA kann fŸr die massgeblichen Anlegerinformationen eine ver-
bindliche Formulierung vorgeben.

4) Der Verzicht nach Art. 83 Abs. 5, Art. 84 Abs. 6 Bst. b und Art. 86
Abs. 5 Bst. a AIFMG ist im Fall der Investmentgesellschaft in der Rechts-
form einer Aktiengesellschaft unzulŠssig.

Art. 44

Qualifizierte Zustimmung zum Verzicht auf die Erstellung des Ver-
schmelzungsplans

1) Eine qualifizierte Zustimmung der Anleger zum Verzicht auf die
Erstellung eines Verschmelzungsplans nach Art. 81 Abs. 3 AIFMG liegt
auch vor, wenn kein Anleger innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Aufforde-
rung durch den AIFM die Erstellung verlangt.

2) Der AIFM Ÿbermittelt auf Verlangen eines Anlegers den Verschmel-
zungsplan kostenlos. Eine Veršffentlichungspflicht besteht fŸr den AIFM
nicht.

3) Im Fall des Verzichts auf den Verschmelzungsplan sind der FMA
die technischen Informationen zur Verschmelzung zu Ÿbermitteln. Diese
umfassen zumindest die Informationen nach Art. 81 Abs. 2 Bst. f bis k
AIFMG. Die FMA kann mittels Formblatt weitere notwendige technische
Informationen verlangen.
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Art. 45

Qualifizierte Zustimmung zum Verzicht auf die PrŸfung des Verschmel-
zungsplans, PrŸfungsumfang

1) Eine qualifizierte Zustimmung der Anleger zur PrŸfung des Ver-
schmelzungsplans durch die Verwahrstelle nach Art. 82 Abs. 2 AIFMG liegt
auch vor, wenn kein Anleger innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Aufforde-
rung durch den AIFM die PrŸfung des Verschmelzungsplans verlangt.

2) Wird eine PrŸfung des Verschmelzungsplans durchgefŸhrt, so sind
zumindest die gesetzlichen Bestimmungen, das EWR-Recht und die kon-
stituierenden Dokumente zu prŸfen. Sollten der Verwahrstelle wŠhrend der
PrŸfung Zweifel an der ZweckmŠssigkeit der Verschmelzung aufkommen,
hat die Verwahrstelle den AIFM darauf hinzuweisen.

Art. 46

Verzicht auf den Bericht der Verwahrstelle

Ein Verzicht auf den Bericht der Verwahrstelle nach Art. 83 Abs. 5
AIFMG liegt auch vor, wenn kein Anleger einen solchen innerhalb von 30
Arbeitstagen nach Aufforderung durch den AIFM verlangt.

Art. 47

Anlegerinformationen

Ein všlliger oder teilweiser Verzicht auf die Anlegerinformationen nach
Art. 84 Abs. 5 Bst. a AIFMG sowie ein Verzicht auf die Frist oder eine
Zustimmung zur VerkŸrzung derselben nach Art. 84 Abs. 5 Bst. b AIFMG
liegt vor, wenn kein Anleger innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Aufforde-
rung durch den AIFM Gegenteiliges verlangt.

2. Inhalt der Informationen Ÿber die Verschmelzung2. Inhalt der Informationen Ÿber die Verschmelzung

Art. 48

Allgemeine Bestimmungen Ÿber den Inhalt der Informationen fŸr die
Anleger

1) Die Informationen, die den Anlegern nach Art. 84 Abs. 3 AIFMG
Ÿbermittelt werden mŸssen, sind kurz zu halten und in allgemein verstŠnd-
licher Sprache abzufassen, damit sich die Anleger ein fundiertes Urteil Ÿber
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die Auswirkungen der vorgeschlagenen Verschmelzung auf ihre Anlage
bilden kšnnen.

2) Bei der grenzŸberschreitenden Verschmelzung erlŠutern der Ÿbertra-
gende AIF und der Ÿbernehmende AIF sŠmtliche Begriffe und Verfahren in
Bezug auf den anderen AIF, die sich von den im anderen EWR-Mitglied-
staat Ÿblichen Begriffen und Verfahren unterscheiden.

3) Bei den Informationen fŸr die Anleger des Ÿbernehmenden AIF liegt
der Schwerpunkt auf dem Vorgang der Verschmelzung und den potenzi-
ellen Auswirkungen auf den Ÿbernehmenden AIF.

Art. 49

Besondere Bestimmungen Ÿber den Inhalt der Informationen fŸr die
Anleger

1) Die Informationen fŸr Anleger der an der Verschmelzung beteiligten
AIF nach Art. 84 Abs. 2 Bst. b AIFMG haben Folgendes zu umfassen:
a) Einzelheiten zu Unterschieden hinsichtlich der Rechte von Anlegern des

Ÿbertragenden AIF vor und nach Wirksamwerden der vorgeschlagenen
Verschmelzung;

b) wenn die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger des Ÿbertragenden
AIF und des Ÿbernehmenden AIF synthetische Risiko- und Ertragsin-
dikatoren in unterschiedlichen Kategorien aufweisen oder in der beglei-
tenden erlŠuternden Beschreibung unterschiedliche wesentliche Risiken
beschrieben werden, einen Vergleich dieser Unterschiede;

c) einen Vergleich sŠmtlicher Kosten, GebŸhren und Aufwendungen beider
AIF auf der Grundlage der in den jeweiligen wesentlichen Informa-
tionen fŸr den Anleger genannten BetrŠge;

d) wenn der Ÿbertragende AIF eine an die Wertentwicklung gebundene
GebŸhr erhebt, eine ErlŠuterung der Erhebung dieser GebŸhr bis Wirk-
samwerden der Verschmelzung;

e) wenn der Ÿbernehmende AIF eine an die Wertentwicklung gebundene
GebŸhr erhebt, eine ErlŠuterung der Erhebung dieser GebŸhr unter
GewŠhrleistung einer fairen Behandlung jener Anleger, die zuvor
Anteile des Ÿbertragenden AIF hielten;

f) wenn dem Ÿbertragenden oder Ÿbernehmenden AIF oder deren Anlegern
nach Art. 87 Abs. 2 und 3 AIFMG Kosten im Zusammenhang mit der
Vorbereitung und DurchfŸhrung der Verschmelzung angelastet werden
dŸrfen, die Einzelheiten der Allokation dieser Kosten;
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g) eine ErklŠrung, ob der AIFM des Ÿbertragenden AIF beabsichtigt, vor
Wirksamwerden der Verschmelzung eine Neuordnung des Portfolios
vorzunehmen.

2) Die Informationen fŸr die Anleger des Ÿbernehmenden AIF nach Art.
84 Abs. 2 Bst. b AIFMG haben auch eine ErklŠrung zu umfassen, in der
mitgeteilt wird, ob der AIFM des Ÿbernehmenden AIF davon ausgeht, dass
die Verschmelzung wesentliche Auswirkungen auf das Portfolio des Ÿber-
nehmenden AIF hat, und ob er beabsichtigt, vor oder nach Wirksamwerden
der Verschmelzung eine Neuordnung des Portfolios vorzunehmen.

3) Die Informationen nach Art. 84 Abs. 2 Bst. c AIFMG haben Fol-
gendes zu umfassen:
a) Angaben zum Umgang mit den aufgelaufenen ErtrŠgen des betreffenden

AIF;
b) einen Hinweis darauf, wie die Anleger den in Art. 83 Abs. 4 AIFMG

genannten Bericht des unabhŠngigen WirtschaftsprŸfers oder der Ver-
wahrstelle erhalten kšnnen.

4) Ist im Verschmelzungsplan eine Barzahlung vorgesehen, haben die
Informationen fŸr die Anleger des Ÿbertragenden AIF Angaben zur vorge-
schlagenen Zahlung zu enthalten, einschliesslich Angaben zu Zeitpunkt und
ModalitŠten der Barzahlung an die Anleger des Ÿbertragenden AIF.

5) Die Informationen nach Art. 84 Abs. 2 Bst. d AIFMG haben Fol-
gendes zu umfassen:
a) sofern fŸr den betreffenden AIF relevant, das Verfahren fŸr das Ersuchen

der Anleger um Genehmigung der vorgeschlagenen Verschmelzung und
Angaben zu den Vorkehrungen, die getroffen werden, um sie Ÿber das
Ergebnis zu informieren;

b) Einzelheiten jeder geplanten Aussetzung des Anteilshandels mit dem
Ziel, eine effiziente DurchfŸhrung der Verschmelzung zu ermšglichen;

c) Angabe des Zeitpunkts des Wirksamwerdens der Verschmelzung nach
Art. 88 Abs. 1 und 2 AIFMG.

6) Muss die vorgeschlagene Verschmelzung nach den fŸr den betref-
fenden AIF geltenden Rechtsvorschriften von den Anlegern genehmigt
werden, kšnnen die Informationen eine Empfehlung des AIFM bzw. des
Leitungs- oder Verwaltungsorgans des selbstverwalteten AIF enthalten.

7) Die Informationen fŸr die Anleger des Ÿbertragenden AIF haben Fol-
gendes zu umfassen:
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a) Angabe des Zeitraums, wŠhrend dessen die Anleger im Ÿbertragenden
AIF noch AuftrŠge fŸr die Zeichnung und Auszahlung von Anteilen
erteilen kšnnen;

b) Angabe des Zeitraums, wŠhrend dessen Anleger, die ihre nach Art. 86
Abs. 1 und 2 AIFMG gewŠhrten Rechte nicht innerhalb der einschlŠ-
gigen Frist wahrnehmen, ihre Rechte als Anleger des Ÿbernehmenden
AIF wahrnehmen kšnnen;

c) sofern die vorgeschlagene Verschmelzung von den Anlegern des Ÿbertra-
genden AIF genehmigt werden muss, den Hinweis, dass bei Erreichen
der erforderlichen Mehrheit auch solche Anleger, die gegen die vor-
geschlagene Verschmelzung stimmen oder sich der Stimme enthalten,
Anleger des Ÿbernehmenden AIF werden, wenn sie ihre nach Art. 86
Abs. 1 und 2 AIFMG gewŠhrten Rechte nicht innerhalb der einschlŠ-
gigen Frist wahrnehmen.

8) Wird den Informationsunterlagen eine Zusammenfassung der wich-
tigsten Punkte der vorgeschlagenen Verschmelzung vorangestellt, muss
darin auf die Abschnitte der Informationsunterlagen verwiesen werden, die
weitere Informationen enthalten.

Art. 50

Wesentliche Informationen fŸr den Anleger

1) Privatanlegern des Ÿbertragenden AIF ist eine aktuelle Fassung der
wesentlichen Informationen fŸr den Anleger des Ÿbernehmenden AIF zu
Ÿbermitteln.

2) Werden aufgrund der vorgeschlagenen Verschmelzung €nderungen
an den wesentlichen Informationen fŸr den Anleger des Ÿbernehmenden
AIF vorgenommen, so werden diese Informationen den Anlegern des Ÿber-
nehmenden AIF Ÿbermittelt.

Art. 51

Neue Anleger

Zwischen dem Datum der †bermittlung der Informationen nach Art.
84 Abs. 1 AIFMG an die Anleger und dem Datum des Wirksamwerdens
der Verschmelzung werden die Informationsunterlagen und die aktuellen
wesentlichen Informationen fŸr den Anleger des Ÿbernehmenden AIF Ÿber-
mittelt an Personen, die:
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a) entweder im Ÿbertragenden oder im Ÿbernehmenden AIF Anteile kaufen
oder zeichnen; oder

b) Kopien der Vertragsbedingungen oder der Satzung, der Anlegerinfor-
mationen nach Art. 105 AIFMG, des Prospekts oder der wesentlichen
Informationen fŸr den Anleger eines der beiden AIF anfordern.

3. InformationsŸbermittlung3. InformationsŸbermittlung

Art. 52

Verfahren fŸr die †bermittlung der Informationen an die Anleger

1) Der Ÿbertragende und der Ÿbernehmende AIF haben den Anlegern
die Informationen nach Art. 84 Abs. 1 AIFMG auf einem dauerhaften
DatentrŠger zu Ÿbermitteln oder im Publikationsorgan nach Art. 85 zur
VerfŸgung zu stellen.

2) Sollen die Informationen im Publikationsorgan allen oder bestimmten
Anlegern zur VerfŸgung gestellt werden, sind folgende Bedingungen zu
erfŸllen:
a) Die Bereitstellung der Informationen ist den Rahmenbedingungen ange-

messen, unter denen die GeschŠftsbeziehung zwischen dem Anleger und
dem Ÿbertragenden bzw. Ÿbernehmenden AIF oder, sofern relevant,
dem jeweiligen AIFM ausgefŸhrt wird oder werden soll.

b) Der Anleger entscheidet sich bei der Wahl zwischen der †bermittlung
der Informationen oder der ZurverfŸgungstellung der Informationen
im Publikationsorgan ausdrŸcklich fŸr Letzteres oder die konstituie-
renden Dokumente des AIF sehen eine solche Publikationsform vor.
Diese Publikationsform genŸgt nicht fŸr die HerbeifŸhrung der Ver-
zichtswirkung oder der Verwirkung nach Art. 43.

Art. 53

Qualifizierte Zustimmung zum Verzicht auf das Umtauschrecht

Eine qualifizierte Zustimmung aller Anleger zum Verzicht auf GewŠh-
rung eines Umtauschrechts nach Art. 86 Abs. 4 AIFMG liegt auch vor,
wenn kein Anleger innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Aufforderung durch
den AIFM den Umtausch verlangt.
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Art. 54

Qualifizierte Zustimmung zum Verzicht auf das Verbot der Kostenzu-
weisung

Eine qualifizierte Zustimmung zum Verzicht auf das Verbot der Kosten-
zuweisung nach Art. 87 Abs. 2 AIFMG liegt auch vor, wenn kein Anleger
innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Aufforderung durch den AIFM der
Kostenzuweisung widerspricht.

Art. 55

Qualifizierte Zustimmung zur FristverkŸrzung oder zum Verzicht auf
die Frist fŸr die Wirksamkeit der Verschmelzung

Eine qualifizierte Zustimmung zur VerkŸrzung der oder auf den Ver-
zicht auf die Frist nach Art. 88 Abs. 2 Bst. b AIFMG liegt auch vor, wenn
kein Anleger innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Aufforderung durch den
AIFM der VerkŸrzung oder dem Verzicht widerspricht.

B. Entsprechende Geltung der Verschmelzungsvorschriften fŸr andereB. Entsprechende Geltung der Verschmelzungsvorschriften fŸr andere
StrukturmassnahmenStrukturmassnahmen

Art. 56

Verbot der Kostenzuweisung an die Anleger bei Strukturmassnahmen

1) FŸr Strukturmassnahmen nach Art. 90 Bst. a bis c AIFMG gilt Art. 87
AIFMG sinngemŠss.

2) Soweit die konstituierenden Dokumente nichts anderes bestimmen,
gilt fŸr andere unter Art. 90 Bst. d AIFMG fallende Strukturmassnahmen
Art. 87 AIFMG sinngemŠss.

3) Wird im Fall von Abs. 2 eine von Art. 87 AIFMG abweichende Rege-
lung getroffen, sind in der Anlegerinformation nach Art. 84 AIFMG die
voraussichtlichen Kosten sowohl gesamt als auch ŸberschlŠgig pro Anteil
anzugeben.
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VI. AnlagepolitikVI. Anlagepolitik

A. FondstypenA. Fondstypen

Art. 57

Grundsatz

1) Der Name eines AIF darf nicht zu Verwechslungen und TŠuschungen
Anlass geben. LŠsst der Name auf eine bestimmte Anlagestrategie
schliessen, ist diese Ÿberwiegend umzusetzen.

2) In den konstituierenden Dokumenten sind festzulegen:
a) die InvestitionszeitrŠume, innerhalb derer die entsprechenden Anlage-

grenzen erreicht werden mŸssen;
b) das Vorgehen bei Abweichungen von den Anlagegrenzen.

3) Die FMA kann die Fondstypen und Vertriebsformen nach Art. 58 bis
63 weiter konkretisieren. Sie ist insbesondere berechtigt:
a) weitere Unterkategorien von AIF fŸr illiquide AIF einzufŸhren;
b) weitere Anforderungen beim Einsatz bestimmter AnlagegegenstŠnde und

-techniken festzulegen.

Art. 58

AIF fŸr liquide Anlagen

1) AIF fŸr liquide Anlagen umfassen in einem Umfang von mindestens
70 % des Nettoinventarwerts (NAV) liquide Anlagen.

2) Liquide Anlagen sind:
a) nach Art. 51 UCITSG zulŠssige AnlagegegenstŠnde;
b) Edelmetalle, Rohstoffe oder Zertifikate Ÿber Edelmetalle und Rohstoffe,

die liquide und jederzeit genau bewertbar sind; sowie
c) andere AnlagegegenstŠnde, die liquide und jederzeit genau bewertbar

sind.

3) AnlagegegenstŠnde nach Abs. 2 sind:
a) liquide, wenn sie sich innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten

Kosten verŠussern lassen; Art. 4 der Richtlinie 2007/16/EG gilt sinnge-
mŠss;
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b) jederzeit, mindestens aber einmal im Monat, genau bewertbar, wenn es
fŸr die AnlagegegenstŠnde exakte und verlŠssliche Bewertungssysteme
gibt, welche folgende Kriterien erfŸllen:
1. Sie ermšglichen dem AIF die Ermittlung eines Nettoinventarwerts,

der dem Wert entspricht, zu dem der im Portfolio gehaltene Anlage-
gegenstand in einem GeschŠft zwischen sachverstŠndigen, vertrags-
willigen und unabhŠngigen GeschŠftspartnern ausgetauscht werden
kšnnte.

2. Sie basieren entweder auf Marktdaten oder Bewertungsmodellen ein-
schliesslich Systemen, die auf den fortgefŸhrten Anschaffungskosten
beruhen.

3. Sie entsprechen sinngemŠss den Ÿbrigen Anforderungen von Art. 4
der Richtlinie 2007/16/EG.

4) Der AIFM kann in Bezug auf AIF fŸr liquide Anlagen keine Hebelfi-
nanzierung einsetzen, die das Dreifache des Nettoinventarwerts nach Mass-
gabe von Art. 111 der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/2013
Ÿbersteigt.

Art. 59

AIF fŸr illiquide Anlagen

1) AIF fŸr illiquide Anlagen umfassen in einem Umfang von mindestens
70 % des Nettoinventarwerts illiquide Anlagen.

2) Illiquide Anlagen sind Anlagen, die nicht liquide Anlagen nach Art.
58 Abs. 2 sind.

3) Der AIFM kann in Bezug auf AIF fŸr illiquide Anlagen keine Hebel-
finanzierung einsetzen, die das Dreifache des Nettoinventarwerts nach
Massgabe von Art. 111 der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/
2013 Ÿbersteigt.

Art. 60

Flexfonds

1) Ein Flexfonds ist ein AIF, der nach Massgabe seiner Anlagepolitik
liquide und illiquide Anlagen kombinieren kann. Die Details der Anlagepo-
litik sind in den konstituierenden Dokumenten festzulegen.
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2) Die Kombination, die Anlagegrenzen sowie die Voraussetzungen fŸr
eine Abweichung von diesen Vorgaben sind in den konstituierenden Doku-
menten festzulegen.

3) Der AIFM kann in Bezug auf Flexfonds keine Hebelfinanzierung ein-
setzen, die das Dreifache des Nettoinventarwerts nach Massgabe von Art.
111 der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/2013 Ÿbersteigt.

Art. 61

Gehebelte AIF

1) Gehebelte AIF sind AIF, bei welchen der AIFM eine Hebelfinanzie-
rung einsetzen darf, die das Dreifache des Nettoinventarwerts nach Mass-
gabe von Art. 111 der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/2013
Ÿbersteigt.

2) Der AIFM kann gehebelte AIF, die in liquide Anlagen nach Art.
58 anlegen, verwalten, wenn er fŸr die Verwaltung von AIF fŸr liquide
Anlagen und gehebelten AIF zugelassen ist.

3) Der AIFM kann gehebelte AIF, die in illiquiden Anlagen nach Art.
59 anlegen, verwalten, wenn er fŸr die Verwaltung von AIF fŸr illiquide
Anlagen und gehebelten AIF zugelassen ist.

4) Der AIFM kann gehebelte AIF, die nach Art eines Flexfonds nach
Art. 60 anlegen, wenn er fŸr die Verwaltung von AIF fŸr liquide und illi-
quide Anlagen und gehebelten AIF zugelassen ist.

5) FŸr gehebelte AIF ist in den Anlegerinformationen und im Zeich-
nungsschein auf die mit der Hebelfinanzierung verbundenen Risiken beson-
ders hinzuweisen.

6) Die FMA kann fŸr gehebelte AIF im Einklang mit dem EWR-Recht
weitere Vorgaben machen. Diese Vorgaben kšnnen insbesondere betreffen:
a) die Berichterstattung an die Aufsichtsbehšrde;
b) die Berichterstattung an die Anleger;
c) das Risikomanagement des AIFM.
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B. VertriebsformenB. Vertriebsformen

Art. 62

AIF fŸr qualifizierte Anleger

1) Ein AIF fŸr qualifizierte Anleger kann ausschliesslich an einen oder
mehrere qualifizierte Anleger vertrieben werden. Qualifizierte Anleger
sind:
a) professionelle Anleger nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 31 AIFMG;
b) Privatanleger, die zumindest eine der folgenden Voraussetzungen

erfŸllen:
1. Erbringung einer Mindestanlage von 100 000 Euro oder den Gegen-

wert in einer anderen WŠhrung, wenn der Privatanleger im Zeitpunkt
der Zeichnung direkt oder indirekt Ÿber Finanzanlagen im Wert von
1 Million Euro oder den Gegenwert in einer anderen WŠhrung ver-
fŸgt;

2. Erbringung einer Mindestanlage von 100 000 Euro oder den Gegen-
wert in einer anderen WŠhrung, wenn:
aa) der Anleger schriftlich in einem vom Vertrag Ÿber die Investiti-

onsverpflichtung getrennten Dokument angibt, dass er sich der
Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verpflich-
tung oder Investition bewusst ist;

bb) der AIFM den Sachverstand, die Erfahrungen und die Kenntnisse
des Anlegers bewertet, ohne von der Annahme auszugehen,
dass der Anleger Ÿber die Marktkenntnisse und -erfahrungen
eines professionellen Kunden verfŸgt;

cc) der AIFM unter BerŸcksichtigung der Art der beabsichtigten
Verpflichtung oder Investition hinreichend davon Ÿberzeugt
ist, dass der Anleger in der Lage ist, seine Anlageentschei-
dungen selbst zu treffen und die damit einhergehenden Risiken
zu verstehen, und eine solche Verpflichtung fŸr den betref-
fenden Anleger angemessen ist;

dd) der AIFM schriftlich bestŠtigt, dass er die unter Unterbst. bb
genannte Bewertung vorgenommen hat und die unter Unterbst.
cc genannten Voraussetzungen gegeben sind;

3. Abschluss eines schriftlichen Vermšgensverwaltungsvertrags mit Per-
sonen mit Sitz im In- oder Ausland, die:
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aa) fŸr die Vermšgensverwaltung nach EWR-Recht zugelassen sind;
oder

bb) in Drittstaaten von der nationalen Aufsichtsbehšrde fŸr die Ver-
mšgensverwaltung zugelassen sind oder fŸr ihre Vermšgens-
verwaltungstŠtigkeit einer von der nationalen Aufsichtsbehšrde
anerkannten Selbstregulierungsorganisation angehšren und
einer dem EWR-Recht gleichwertigen GeldwŠschereiregelung
unterstehen. Die FMA erlŠsst eine Liste der LŠnder mit gleich-
wertigen Regelungen.

2) Die Anlegerinformationen in Bezug auf AIF fŸr qualifizierte Anleger
mŸssen zumindest den Vorgaben fŸr AIF entsprechen, die ausschliesslich
an professionelle Anleger vertrieben werden. Auf den reduzierten Umfang
der Anlegerinformationen, insbesondere den Verzicht auf einen Halbjah-
resbericht und auf eine wesentliche Anlegerinformation, ist in den konstitu-
ierenden Dokumenten und anlŠsslich des Vertriebs hinzuweisen. Die kon-
stituierenden Dokumente des AIF fŸr qualifizierte Anleger kšnnen weitere
Anlegerinformationen vorsehen.

3) Der Erwerb eines Anteils an einem AIF fŸr qualifizierte Anleger
setzt die Unterzeichnung eines Zeichnungsscheines durch den qualifizierten
Anleger oder die Person voraus, mit der der qualifizierte Anleger einen
schriftlichen Vermšgensverwaltungsvertrag nach Abs. 2 Bst. b Ziff. 3 abge-
schlossen hat. Der Unterzeichner des Zeichnungsscheines bestŠtigt, dass
zum Zeitpunkt der Unterzeichnung eine der Voraussetzungen nach Abs. 2
Bst. b erfŸllt ist.

4) Diejenige Stelle, die Zeichnungen entgegennimmt (Zeichnungsstelle),
akzeptiert nur Zeichnungen, die hinsichtlich der ErklŠrung betreffend die
Stellung als qualifizierter Anleger plausibel erscheinen.

5) FŸr den Vertrieb von AIF fŸr qualifizierte Anleger gilt die Ausnahme
von der Prospektpflicht nach Art. 83. Die Pflicht zur †bermittlung von
wesentlichen Informationen fŸr den Anleger nach Art. 77 bis 80 besteht
nicht.

Art. 63

Smart Fonds

1) Der Anlegerkreis eines Smart Fonds ist auf einen Familienverband
beschrŠnkt. Der Familienverband umfasst Personen, die in gerader Linie
oder in Seitenlinie, durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft oder durch
Erbgang miteinander verbunden sind oder waren. Der Smart Fonds ist
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fremdverwaltet und seine Fondsanteile sind depotfŠhig. Die konstituie-
renden Dokumente kšnnen die DepotfŠhigkeit der Anteile ausschliessen.

2) Der AIFM kann in Bezug auf einen Smart Fonds keine Hebelfinan-
zierung einsetzen, die das Dreifache des Nettoinventarwerts nach Mass-
gabe von Art. 111 der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/2015
Ÿbersteigt.

3) Die Anlegerinformationen in Bezug auf Smart Fonds mŸssen zumin-
dest den Vorgaben fŸr AIF entsprechen, die ausschliesslich an professionelle
Anleger vertrieben werden. Auf den reduzierten Umfang der Anlegerinfor-
mationen, insbesondere den Verzicht auf einen Halbjahresbericht und auf
eine wesentliche Anlegerinformation, ist in den konstituierenden Doku-
menten und anlŠsslich des Vertriebs hinzuweisen. Die konstituierenden
Dokumente des Smart Fonds kšnnen weitere Anlegerinformationen vor-
sehen.

C. HebelfinanzierungenC. Hebelfinanzierungen

Art. 64

Begrenzung der Hebelfinanzierung

1) Auf die Begrenzung der Hebelfinanzierung findet Art. 112 der Dele-
gierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/2015 Anwendung.

2) Die FMA kann bei einer Hebelfinanzierung, die das Dreifache des
Nettoinventarwerts nach Massgabe des Art. 111 der Delegierten
Kommissions-Verordnung Nr. 231/2015 Ÿbersteigt, weitergehende Anfor-
derungen an das Risikomanagement definieren.

3) Die Unterrichtung der zustŠndigen Behšrden und der ESMA erfolgt
nach Art. 116 der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr. 231/2015.

D. Erwerb der Kontrolle Ÿber UnternehmenD. Erwerb der Kontrolle Ÿber Unternehmen

Art. 65

Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten fŸr alle Zielgesellschaften mit
Sitz innerhalb des EWR unabhŠngig von der Rechtsform.
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Art. 66

Auflagen betreffend das Zerschlagen von Unternehmen

1) Die Pflichten des AIFM nach Art. 101 Abs. 1 AIFMG erstrecken sich
auf Folgendes:
a) AusschŸttungen an die Anteilseigner, die vorgenommen werden, wenn

das im Jahresabschluss des Unternehmens ausgewiesene Nettoaktivver-
mšgen bei Abschluss des letzten GeschŠftsjahres den Betrag des gezeich-
neten Kapitals zuzŸglich der RŸcklagen, deren AusschŸttung das Recht
oder die Satzung nicht gestattet, unterschreitet oder durch eine solche
AusschŸttung unterschreiten wŸrde, wobei der Betrag des gezeichneten
Kapitals um den Betrag des noch nicht eingeforderten Teils des gezeich-
neten Kapitals vermindert wird, falls Letzterer nicht auf der Aktivseite
der Bilanz ausgewiesen ist;

b) AusschŸttungen an die AktionŠre, deren Betrag den Betrag des Ergeb-
nisses des letzten abgeschlossenen GeschŠftsjahres, zuzŸglich des
Gewinnvortrags und der Entnahmen aus hierfŸr verfŸgbaren RŸcklagen,
jedoch vermindert um die Verluste aus frŸheren GeschŠftsjahren sowie
um die BetrŠge, die nach Gesetz oder Satzung in RŸcklagen eingestellt
worden sind, Ÿberschreiten wŸrde;

c) in dem Umfang, in dem der Ankauf eigener Anteile gestattet ist, AnkŠufe
durch das Unternehmen, einschliesslich Anteilen, die bereits frŸher vom
Unternehmen erworben und von ihm gehalten wurden, und Anteilen,
die von einer Person erworben werden, die in ihrem eigenen Namen,
aber im Auftrag des Unternehmens handelt, die zur Folge hŠtten, dass
das Nettoaktivvermšgen unter die unter Bst. a genannte Schwelle
gesenkt wŸrde.

2) FŸr die Zwecke des Abs. 1 gilt Folgendes:
a) der in Abs. 1 Bst. a und b verwendete Begriff "AusschŸttung" bezieht

sich insbesondere auf die Zahlung von Dividenden und Zinsen im
Zusammenhang mit Anteilen;

b) die Bestimmungen fŸr Kapitalherabsetzungen erstrecken sich nicht auf
Herabsetzungen des gezeichneten Kapitals, deren Zweck im Ausgleich
von erlittenen Verlusten oder in der Aufnahme von Geldern in eine nicht
ausschŸttbare RŸcklage besteht, unter der Voraussetzung, dass die Hšhe
einer solchen RŸcklage nach dieser Massnahme 10 % des herabgesetzten
gezeichneten Kapitals nicht Ÿberschreitet; und

c) die EinschrŠnkung nach Abs. 1 Bst. c richtet sich nach Art. 20 Abs. 1 Bst.
b bis h der Richtlinie 77/91/EWG.
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VII. Master-Feeder-Strukturen und TeilfondsVII. Master-Feeder-Strukturen und Teilfonds

Art. 67

Umgestaltung eines Master- oder Feeder-AIF in einen AIF

Die konstituierenden Dokumente mŸssen die Voraussetzungen fŸr eine
Umgestaltung eines Feeder- oder Master-AIF in einen AIF und umgekehrt
festlegen.

Art. 68

Teilfonds

1) Teilfonds sind auch Teilgesellschaftsvermšgen einer Investmentge-
sellschaft, Anlage-Kommanditgesellschaft oder Anlage-KommanditŠrenge-
sellschaft.

2) FŸr jeden Teilfonds ist eine Verwahrstelle zu bestellen. Die Ver-
mšgensgegenstŠnde mehrerer Teilfonds unter einem gemeinsamen Dach
(Umbrella) kšnnen bei unterschiedlichen Verwahrstellen verwahrt werden.

3) Umbrellafonds mit einem einzigen Teilfonds sind zulŠssig. Auf den
Umstand, dass nur ein Teilfonds unter dem Umbrella besteht, ist in den
Anlegerinformationen hinzuweisen. Bis zur Zulassung eines zweiten Teil-
fonds unter einem Umbrella darf der Name des einen Teilfonds nicht darauf
schliessen lassen, dass eine Wechselmšglichkeit in andere Teilfonds besteht.

VIII. Anleger- und BehšrdeninformationenVIII. Anleger- und Behšrdeninformationen

A. Jahresbericht, Halbjahresbericht und QuartalsberichtA. Jahresbericht, Halbjahresbericht und Quartalsbericht

Art. 69

Grundsatz

1) Die Rechnungslegung des AIF richtet sich nach dem Grundsatz des
"forward pricing". Eine Bewertung erfolgt zu Tagesendbewertungen am
Bewertungsstichtag des Nettoinventarwerts.

2) Hat ein AIF mehrere Teilfonds, werden fŸr jeden dieser Teilfonds
getrennte Konten gefŸhrt.
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3) Als wesentliche €nderung im Sinne von Art. 104 Abs. 3 Bst. f AIFMG
und Art. 106 der Delegierten Kommission-Verordnung Nr. 231/2013 gelten
Informationen, welche fŸr den Anleger zur Revision seines Anlageent-
scheides fŸhren kšnnten, insbesondere:
a) €nderungen der Anlagestrategie;
b) €nderungen der VergŸtungen;
c) €nderungen der Bewertungsregeln.

4) Die Zahl der BegŸnstigten im Sinne von Art. 104 Abs. 3 Bst. d
AIFMG entspricht der Anzahl der Mitarbeiter (einschliesslich der Verwal-
tungsratsmitglieder) des AIFM, welche aufgrund eines direkten SchlŸssels
VergŸtungen erhalten, und zwar auch dann, wenn die Bezahlung der Ver-
gŸtung Ÿber den AIFM erfolgt.

Art. 70

Jahresbericht

1) Der Jahresbericht eines jeden AIF enthŠlt zumindest die Informa-
tionen nach Art. 103 bis 109 der Delegierten Kommissions-Verordnung Nr.
231/2015.

2) Die FMA legt im Einklang mit dem EWR-Recht die Gliederung
sowie die Mindestangaben des Jahresberichts fest. Diese Mindestangaben
sind gegebenenfalls um die Pflichtangaben zu ergŠnzen, die nach den kon-
stituierenden Dokumenten des AIF in den Jahresbericht aufzunehmen sind.

3) SŠmtliche Kommissionen und Kosten, die laufend dem Vermšgen
eines AIF belastet werden, sind im Jahresbericht nach den Marktusancen
und internationalen Standards unter Angabe der Total Expense Ratio (TER)
offen zu legen. Die FMA kann bestimmte Marktusancen und internationale
Standards fŸr verbindlich erklŠren.

4) Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, enthŠlt der Jahres-
bericht des AIF, dessen Anteile auch an Privatanleger vertrieben werden,
eine Inventarliste.

5) Der Jahresbericht ist den Anlegern zur VerfŸgung zu stellen und auf
Verlangen kostenlos zu Ÿbermitteln.
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Art. 71

Halbjahresbericht

1) Die FMA legt im Einklang mit dem EWR-Recht die Gliederung
sowie die Mindestangaben des Halbjahresberichts fest. Diese Mindestan-
gaben sind gegebenenfalls um die Pflichtangaben zu ergŠnzen, die nach den
konstituierenden Dokumenten des AIF in den Halbjahresbericht aufzu-
nehmen sind.

2) Die Zahlenangaben mŸssen, wenn ein AIF ZwischenausschŸttungen
vorgenommen hat oder dies vorschlŠgt, das Ergebnis nach Steuern fŸr das
betreffende Halbjahr sowie die erfolgte oder vorgesehene Zwischenaus-
schŸttung ausweisen.

3) SŠmtliche Kommissionen und Kosten, die laufend dem Vermšgen
eines AIF belastet werden, sind im Halbjahresbericht nach den Mark-
tusancen und internationalen Standards unter Angabe der Total Expense
Ratio (TER) offen zu legen. Die FMA kann bestimmte Marktusancen und
internationale Standards fŸr verbindlich erklŠren.

4) Der Halbjahresbericht Ÿber die ersten sechs Monate des GeschŠfts-
jahres ist zwei Monate nach dem Ende des Berichtszeitraums zu erstellen
und der Herkunftsmitgliedsstaatsbehšrde des AIFM und des AIF zur Ver-
fŸgung zu stellen. Er ist den Anlegern zur VerfŸgung zu stellen und auf Ver-
langen kostenlos zu Ÿbermitteln.

Art. 72

Quartalsbericht

1) Soweit der AIF quartalsweise nach dem Offenlegungsgesetz oder der
Richtlinie 2004/109/EG berichten muss, ist Art. 6 des Offenlegungsgesetzes
zur Zwischenmitteilung der GeschŠftsleitung massgeblich.

2) Der Inhalt eines freiwillig erstellten Quartalsberichts fŸr die Anleger
ist nach den Vorgaben der konstituierenden Dokumente des AIF zu
erstellen. Er ist allen Anlegern unter gleichen Bedingungen zu Ÿbermitteln
oder zur VerfŸgung zu stellen.

3) Der Inhalt eines zu Aufsichtszwecken erstellten Quartalsberichts des
AIF oder AIFM ist nach den Vorgaben der FMA zu erstellen. Der Quar-
talsbericht kann auf einzelne Angaben beschrŠnkt sein.
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B. Prospekt bei Vertrieb von Anteilen an PrivatanlegerB. Prospekt bei Vertrieb von Anteilen an Privatanleger

Art. 73

Prospekt fŸr AIF der geschlossenen Form

1) Der AIFM hat fŸr AIF der geschlossenen Form, deren Anteile Wert-
papiere sind, die auch an Privatanleger vertrieben werden, einen Prospekt
nach den Bestimmungen des Wertpapierprospektgesetzes (WPPG) und
Anhang XV der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 zu erstellen, zu aktuali-
sieren und zu veršffentlichen. In den Prospekt sind die Angaben nach Art.
105 AIFMG aufzunehmen.

2) Bei AIF der geschlossenen Form, die nicht unter Abs. 1 fallen und
deren Anteile auch an Privatanleger vertrieben werden, muss der Prospekt
neben den Angaben nach Art. 105 AIFMG folgende Zusatzangaben ent-
halten:
a) Angaben Ÿber †bertragungsbeschrŠnkungen und Sonderrechte des

AIFM eines oder mehrerer Anleger oder einer dritten Person;
b) Angaben Ÿber die Ausgestaltung der Anteile und damit verbundene

Rechte.

3) Die FMA legt im Einklang mit dem EWR-Recht die Prospektgliede-
rung sowie die Mindestangaben des Prospekts fest. Diese Mindestangaben
sind gegebenenfalls um die Pflichtangaben zu ergŠnzen, die nach den kon-
stituierenden Dokumenten des AIF in den Prospekt aufzunehmen sind.

Art. 74

Prospekt fŸr AIF der offenen Form

1) Der AIFM hat fŸr AIF der offenen Form, deren Anteile auch an Pri-
vatanleger vertrieben werden, einen Prospekt mit den Angaben nach Art.
105 AIFMG sowie allen weiteren Angaben zu erstellen, die erforderlich
sind, damit sich die Anleger Ÿber die Anlage und die damit verbundenen
Risiken ein fundiertes Urteil bilden kšnnen.

2) Der Prospekt muss - unabhŠngig von der Art der AnlagegegenstŠnde
- eine eindeutige und leicht verstŠndliche ErlŠuterung des Risikoprofils des
Fonds enthalten.

3) Die FMA legt im Einklang mit dem EWR-Recht die Prospektgliede-
rung sowie die Mindestangaben des Prospekts fest. Diese Mindestangaben
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sind gegebenenfalls um die Pflichtangaben zu ergŠnzen, die nach den kon-
stituierenden Dokumenten des AIF in den Prospekt aufzunehmen sind.

Art. 75

Hinweis auf AnlagegegenstŠnde und Derivate sowie erhšhte VolatilitŠt,
zusŠtzliche Informationen

1) Im Prospekt ist anzugeben, in welche Kategorien von Anlagegegen-
stŠnden der AIF investiert, und ob der AIF GeschŠfte mit Derivaten tŠtigen
darf. Ist Letzteres der Fall, so wird im Prospekt an hervorgehobener Stelle
erlŠutert, ob diese GeschŠfte zur Absicherung von Anlagepositionen oder
als Teil der Anlagestrategie getŠtigt werden dŸrfen und wie sich die Verwen-
dung von Derivaten mšglicherweise auf das Risikoprofil auswirkt.

2) Im Prospekt ist anzugeben, ob fŸr die Anlagegrenzen das Durchblick-
sprinzip gilt.

3) Weist das Nettovermšgen eines AIF aufgrund der Zusammensetzung
eines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken
unter UmstŠnden eine erhšhte VolatilitŠt auf, so wird im Prospekt und
in der Werbung an hervorgehobener Stelle darauf hingewiesen. Erhšhte
VolatilitŠt ist gegeben, wenn der Synthetische Risiko- und Ertragsindikator
(SSRI) in Bezug auf den AIF mindestens die Stufe 6 aufweist.

4) Auf Verlangen werden die Anleger zusŠtzlich Ÿber die Anlagegrenzen
des Risikomanagements des AIF, die Risikomanagementmethoden und die
jŸngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten
Kategorien von AnlagegegenstŠnden informiert.

Art. 76

Konstituierende Dokumente als Prospektinhalt

Die konstituierenden Dokumente sind als Bestandteil des Prospekts
diesem beizufŸgen. Dies ist nicht erforderlich, soweit sichergestellt ist, dass
der Anleger auf andere Weise Zugang zu den konstituierenden Doku-
menten hat.
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C. Wesentliche Anlegerinformationen bei Vertrieb von Anteilen an Privat-C. Wesentliche Anlegerinformationen bei Vertrieb von Anteilen an Privat-
anleger, die keine qualifizierten Anleger nach Art. 62 Abs. 2 sindanleger, die keine qualifizierten Anleger nach Art. 62 Abs. 2 sind

Art. 77

Grundsatz

1) FŸr jeden AIF, dessen Anteile auch an Privatanleger, die keine quali-
fizierten Anleger nach Art. 62 Abs. 2 sind, vertrieben werden, ist ein kurzes
Dokument mit wesentlichen Informationen fŸr den Anleger zu erstellen,
das als "wesentliche Informationen fŸr den Anleger" oder "Basisinformati-
onsblatt" bezeichnet wird; das Dokument muss fŸr den Anleger verstŠnd-
lich sein. Der Ausdruck "wesentliche Informationen fŸr den Anleger" oder
"Basisinformationsblatt" wird in diesem Dokument klar und deutlich in
einer Amtssprache jedes Vertriebsstaats oder in einer von den Vertriebs-
staatbehšrden gebilligten Sprache erwŠhnt. Soweit die FMA nichts anderes
bestimmt, haben die Angaben in den wesentlichen Informationen fŸr den
Anleger den Vorgaben der Kommissions-Verordnung (EU) Nr. 583/2010
zu entsprechen.

2) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger enthalten sinnvolle
Angaben zu den wesentlichen Merkmalen des betreffenden AIF und ver-
setzen die Anleger in die Lage, Art und Risiken des angebotenen Anlage-
produkts zu verstehen und auf dieser Grundlage eine fundierte Anlageent-
scheidung zu treffen.

3) Als wesentliche Merkmale im Sinne von Abs. 2 gelten:
a) die IdentitŠt des AIF;
b) eine kurze Beschreibung der Anlageziele und der Anlagestrategie;
c) eine Darstellung der bisherigen Wertentwicklung oder gegebenenfalls

Performance-Szenarien;
d) die Kosten und GebŸhren;
e) das Risiko-/Ertragsprofil der Anlage unter Verwendung eines syntheti-

schen Indikators entsprechend Art. 8 und Anhang I der Kommissions-
Verordnung (EU) Nr. 583/2010, einschliesslich angemessener Hinweise
auf die mit der Anlage in den betreffenden AIF verbundenen Risiken
und entsprechenden Warnhinweisen.

4) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger mŸssen eindeutige
Angaben darŸber enthalten, wo und wie zusŠtzliche Informationen Ÿber
die vorgeschlagene Anlage eingeholt werden kšnnen, einschliesslich der
Angabe, wo und wie der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte
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jederzeit auf Anfrage kostenlos erhŠltlich sind und in welcher Sprache diese
Informationen verfŸgbar sind.

5) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger sind kurz zu halten
und in allgemein verstŠndlicher Sprache abzufassen. Sie werden in einem
einheitlichen Format erstellt, um Vergleiche zu ermšglichen, und in einer
Weise prŠsentiert, die fŸr Privatanleger, die keine qualifizierten Anleger
nach Art. 62 Abs. 2 sind, aller Voraussicht nach verstŠndlich ist.

6) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger werden in allen
EWR-Mitgliedstaaten, in denen der Vertrieb der AIF-Anteile erfolgt, abge-
sehen von der †bersetzung, ohne €nderungen oder ErgŠnzungen ver-
wendet.

7) Der Synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) muss dem Typ
des AIF und der Anlagestrategie entsprechen.

Art. 78

Richtigkeit und Aktualisierung wesentlicher Informationen

1) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger mŸssen redlich, ein-
deutig und dŸrfen nicht irrefŸhrend sein. Sie mŸssen mit den einschlŠgigen
Teilen des Prospekts Ÿbereinstimmen.

2) Die Angaben zu den wesentlichen Elementen des betreffenden AIF
sind stets auf dem neuesten Stand zu halten. Sie sind jedenfalls zu aktua-
lisieren, wenn eine der angegebenen Zahlen oder ProzentsŠtze in einem
Umfang von mehr als 5 % von der Zahl abweicht, die in den letzten bereit-
gestellten wesentlichen Informationen fŸr den Anleger veršffentlicht
worden sind. Ist aufgrund von Vertriebsmassnahmen eine erhebliche
Anzahl von neuen Anlegern zu erwarten, hat stets eine Aktualisierung zu
erfolgen.

3) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger sind vorvertragliche
Informationen. FŸr Angaben in den wesentlichen Informationen, ein-
schliesslich deren †bersetzungen, wird nur gehaftet, wenn sie im Zusam-
menhang mit anderen Teilen des Prospekts irrefŸhrend, unrichtig oder
widersprŸchlich sind.

4) Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger mŸssen einen Warn-
hinweis enthalten, der die Regelung des Abs. 3 wiedergibt.
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Art. 79

ZurverfŸgungstellung und †bermittlung wesentlicher Anlegerinforma-
tionen an die FMA

Die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger sind unmittelbar nach
deren Aktualisierung im Publikationsorgan nach Art. 85 zur VerfŸgung zu
stellen und gleichzeitig der FMA zu Ÿbermitteln. Ein Vertrieb der Anteile
des AIF ist erst nach ZurverfŸgungstellung der Informationen und deren
†bermittlung an die FMA erlaubt.

Art. 80

†bermittlung wesentlicher Anlegerinformationen an die Anleger

1) Der AIFM, der Anteile eines AIF direkt oder Ÿber eine andere natŸr-
liche oder juristische Person vertreibt, die in seinem Namen und unter
seiner vollen und unbedingten Haftung handelt, hat den Anlegern recht-
zeitig vor der Zeichnung die wesentlichen Informationen Ÿber diesen AIF
kostenlos zu Ÿbermitteln.

2) In anderen FŠllen hat der AIFM den Produktgestaltern und Ver-
triebsintermediŠren die wesentlichen Informationen fŸr den Anleger auf
Verlangen im Publikationsorgan nach Art. 85 zur VerfŸgung zu stellen
oder zu Ÿbermitteln. Beim Vertrieb oder bei der Anlageberatung haben die
VertriebsintermediŠre den Kunden die wesentlichen Informationen fŸr den
Anleger kostenlos zu Ÿbermitteln.

3) FŸr den Fall, dass die wesentlichen Informationen den Anlegern auf
einem anderen dauerhaften DatentrŠger als Papier Ÿbermittelt werden,
findet Art. 38 der Kommissions-Verordnung (EU) Nr. 583/2010 sinnge-
mŠss Anwendung.

D. Sonstige AnlegerinformationenD. Sonstige Anlegerinformationen

Art. 81

ZugŠnglichkeit

1) Weitere nach dem AIFMG, nach Art. 108 und 109 der Delegierten
Kommissions-Verordnung Nr. 231/2013 oder nach dieser Verordnung
erforderliche Anlegerinformationen sind dem Anleger kostenlos zu Ÿber-
mitteln oder im Publikationsorgan nach Art. 85 zur VerfŸgung zu stellen.
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2) In den konstituierenden Dokumenten des AIF ist die Form der Anle-
gerinformation nach Abs. 1 festzulegen.

E. †bermittlung der Anlegerinformationen an die zustŠndigen BehšrdenE. †bermittlung der Anlegerinformationen an die zustŠndigen Behšrden

Art. 82

Grundsatz

1) Der AIFM hat der FMA und auf Verlangen auch der zustŠndigen
Behšrde des Herkunftsmitgliedstaats des AIF die Anlegerinformationen fŸr
jeden AIF zu Ÿbermitteln.

2) Abs. 1 lŠsst die Ÿbrigen Informationspflichten des AIFM gegenŸber
der FMA unberŸhrt.

F. Privatplatzierung, Vertrieb an professionelle AnlegerF. Privatplatzierung, Vertrieb an professionelle Anleger

Art. 83

Ausnahmen von der Prospektpflicht

Die Prospektpflicht gilt nicht bei einem Angebot von Anteilen eines AIF
in Liechtenstein:
a) das sich ausschliesslich an professionelle Anleger richtet;
b) das sich an weniger als 150 nicht professionelle Anleger in Liechtenstein

richtet;
c) sofern die MindestanteilstŸckelung oder die minimale Einzahlung pro

Anleger 100 000 Euro oder den entsprechenden Gegenwert in anderer
WŠhrung betrŠgt; oder

d) wenn nach den konstituierenden Dokumenten des AIF ein Erwerb zur
Einbindung in andere Finanzinstrumente und AnlagevertrŠge, welche an
Privatanleger vertrieben werden, ausgeschlossen ist; ein Erwerb zur Ein-
bindung erfolgt insbesondere bei Erwerb durch AIF, OGAW, Index-
fonds sowie als Referenzwert eines strukturierten Produkts oder Zerti-
fikats und als Anlagegegenstand einer Lebensversicherung.
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Art. 84

Verhinderung des Vertriebs von Anteilen an Privatanleger

1) Bei einem Vertrieb von Anteilen eines AIF an professionelle Anleger
sind Vorkehrungen zur Verhinderung an Privatanleger zu treffen, insbeson-
dere durch:
a) eine entsprechende Gestaltung des Zeichnungsscheins;
b) Hinweise auf Dokumenten; und
c) den Ausschluss des Vertriebs von Anteilen an Privatanleger in den Ver-

triebsvertrŠgen.

2) Abs. 1 gilt entsprechend in FŠllen der Privatplatzierung.

G. PublikationsorganG. Publikationsorgan

Art. 85

Publikationsorgan

1) Sofern mit dem EWR-Recht vereinbar, ist das Publikationsorgan im
Sinne dieser Verordnung fŸr AIFM mit Sitz in Liechtenstein die Inter-
netseite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands (LAFV). Die FMA
kann weitere Publikationsorgane fŸr zulŠssig erklŠren. Das Recht des
AIFM, dieselben Informationen zur gleichen Zeit auf andere Weise zur Ver-
fŸgung zu stellen, bleibt unberŸhrt.

2) AIFM, deren Sitz nicht in Liechtenstein ist, mŸssen die im Publika-
tionsorgan zu veršffentlichenden Informationen, sofern sie keinen Zugang
zum Publikationsorgan nach Abs. 1 haben, auf ihrer Internetseite zur Ver-
fŸgung stellen.

IX. WirtschaftsprŸferIX. WirtschaftsprŸfer

Art. 86

Qualifikation des WirtschaftsprŸfers

1) WirtschaftsprŸfer sind nach Art. 157 Abs. 4 AIFMG qualifiziert,
wenn sie Ÿber die fŸr die PrŸfung des Portfolio- und Risikomanagements
des AIFM - nach Massgabe des Zulassungsumfangs nach Art. 29 Abs. 6
AIFMG - erforderlichen Kenntnisse verfŸgen und aufgrund ihrer Betriebs-
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organisation eine sachgemŠsse und dauernde ErfŸllung der PrŸfungs- und
BerichtstŠtigkeiten - insbesondere durch angemessene Vertretungsregeln -
gewŠhrleisten.

2) WirtschaftsprŸfer, die nach der Kommissions-Richtlinie 2006/43/EG
in einem anderen EWR-Mitgliedstaat zugelassen sind und PrŸfungs- und
BerichtstŠtigkeiten nach dem AIFMG in Liechtenstein ausŸben wollen,
mŸssen regelmŠssig eine mit der PrŸfungs- und BerichtstŠtigkeit nach dem
AIFMG vergleichbare TŠtigkeit gegenŸber Aufsichtsbehšrden anderer
EWR-Mitgliedstaaten ausŸben.

3) WirtschaftsprŸfer im Sinne des AIFMG und dieser Verordnung sind
auch Revisionsgesellschaften nach dem Gesetz Ÿber WirtschaftsprŸfer und
Revisionsgesellschaften.

Art. 87

Nachweis der Qualifikation

1) Der WirtschaftsprŸfer hat der FMA gegenŸber den Nachweis fŸr
seine Qualifikation zu erbringen.

2) Die FMA veršffentlicht auf ihrer Internetseite eine Liste der Wirt-
schaftsprŸfer, die im Sinne von Art. 157 Abs. 4 AIFMG und Art. 86 dieser
Verordnung qualifiziert sind.

Art. 88

Vorgaben zur PrŸfung

1) Die FMA kann nach Anhšrung der Liechtensteinischen Wirtschafts-
prŸfervereinigung verbindliche PrŸfungsformulare fŸr AIF und deren
AIFM bereitstellen.

2) Die FMA kann den Grundsatz der risikoorientierten PrŸfung sowie
Form und Inhalt des jŠhrlichen PrŸfungsberichts durch Richtlinien konkre-
tisieren.

Art. 89

Pflichten des WirtschaftsprŸfers

1) Die Honorareinnahmen aus einem PrŸfungsmandat dŸrfen im Durch-
schnitt nicht mehr als 20 % der gesamten jŠhrlichen Honorareinnahmen
des WirtschaftsprŸfers ausmachen. PrŸfungsmandate aller Organismen fŸr
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gemeinsame Anlagen, die von demselben AIFM verwaltet werden, gelten als
ein einziges PrŸfungsmandat.

2) Die WirtschaftsprŸfer sind verpflichtet:
a) der FMA jede €nderung der Statuten und Reglemente sowie jede per-

sonelle €nderung in der Zusammensetzung ihrer Organe und der lei-
tenden WirtschaftsprŸfer zu melden;

b) die PrŸfungsleitung nur WirtschaftsprŸfern anzuvertrauen, die der FMA
gemeldet wurden und die erforderlichen Voraussetzungen erfŸllen;

c) den Mandatsleiter und den leitenden WirtschaftsprŸfer der FMA vor PrŸ-
fungsbeginn zu melden; und

d) der FMA alljŠhrlich den Jahresbericht einzureichen.

3) Die FMA kann Ÿber die GrŸnde des Ausscheidens von Mitgliedern
der GeschŠftsleitung und den der FMA gemeldeten leitenden Wirtschafts-
prŸfern Auskunft verlangen.

Art. 90

Wechsel des WirtschaftsprŸfers

1) Der AIFM hat den Wechsel des WirtschaftsprŸfers sechs Wochen vor
Wirksamkeit schriftlich begrŸndet der FMA anzuzeigen.

2) Die Anzeige nach Abs. 1 ist vom bisherigen WirtschaftsprŸfer mit zu
unterzeichnen. Kšnnen sich AIFM und WirtschaftsprŸfer Ÿber den Grund
fŸr den Wechsel nicht einigen, hat der bisherige WirtschaftsprŸfer eine
eigene Anzeige nach Abs. 1 zu machen.

3) Der Wechsel des WirtschaftsprŸfers ist im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens vom AIFM im Publikationsorgan zu veršffentlichen. Soweit der
AIFM AIF des offenen Typs verwaltet, sind die Anleger darauf hinzu-
weisen, dass sie die RŸckgabe ihrer Anteile verlangen kšnnen.

4) EntfŠllt die Qualifikation des WirtschaftsprŸfers oder wird einem
WirtschaftsprŸfer die Zulassung entzogen, hat der AIFM unverzŸglich, spŠ-
testens binnen eines Monats, einen neuen WirtschaftsprŸfer zu bestellen. In
AusnahmefŠllen kann die FMA auf Antrag diese Frist angemessen verlŠn-
gern. Der FMA ist die Bestellung des neuen WirtschaftsprŸfers binnen einer
Woche nach Beauftragung mitzuteilen.
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Art. 91

ZwischenprŸfung des AIFM und des AIF

1) Der WirtschaftsprŸfer fŸhrt im Laufe des Rechnungsjahres mindes-
tens eine unangemeldete ZwischenprŸfung beim AIFM durch.

2) AnlŠsslich der ZwischenprŸfung des AIFM prŸft der Wirtschafts-
prŸfer unter Beachtung des risikoorientierten Ansatzes insbesondere die
Einhaltung:
a) der Zulassungsvoraussetzungen;
b) der Vorschriften zum Risikomanagement;
c) der Wohlverhaltensregeln;
d) der Vorschriften zur AufgabenŸbertragung und damit verbundener

Pflichten des AIFM; sowie
e) der Vorschriften zur Vertriebsorganisation des AIFM, sofern kein Ver-

triebstrŠger nach Art. 69 AIFMG bestellt ist.

3) AnlŠsslich der ZwischenprŸfung des AIF prŸft der WirtschaftsprŸfer
insbesondere, ob:
a) die Buchhaltung ordnungsgemŠss gefŸhrt wird;
b) der Gegenwert der neu ausgegebenen Anteile dem Vermšgen des AIF

zugeflossen ist;
c) die Bewertung des Vermšgens, die Berechnung und Publikation der Aus-

gabe- und RŸcknahmepreise sowie die Ausgabe und RŸcknahme von
Anteilen den Vorschriften des AIFMG und dem Prospekt entsprechen;

d) die das Vermšgen bildenden Vermšgenswerte vollstŠndig erhalten sind;
e) die Anlagevorschriften eingehalten werden;
f) allfŠllige unbelehnte Schuldbriefe von der Verwahrstelle aufbewahrt

werden;
g) die Vorschriften zum Mindestvermšgen nach Art. 21 Abs. 2 stŠndig ein-

gehalten sind.

4) Die FMA ist berechtigt, weitere PrŸfungsschwerpunkte festzulegen.

5) †ber das Ergebnis der ZwischenprŸfung ist im jŠhrlichen PrŸfungs-
bericht zu berichten.

6) Stellt der WirtschaftsprŸfer anlŠsslich der ZwischenprŸfung schwere
Verstšsse oder MissstŠnde fest, benachrichtigt er unverzŸglich die FMA
und Ÿbermittelt ihr innert 30 Tagen einen Bericht Ÿber die ZwischenprŸ-
fung.
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Art. 92

Bestellung des WirtschaftsprŸfers fŸr AIFM nach AIFMG mit einer
Zulassung als Verwaltungsgesellschaft nach UCITSG oder IUG

Ein AIFM hat fŸr TŠtigkeiten nach dem AIFMG, dem UCITSG oder
dem IUG denselben WirtschaftsprŸfer zu bestellen.

Art. 93

Anzeigepflichten

Anzeigen im Sinne von Art. 111 Abs. 1 AIFMG sind innerhalb von
drei Arbeitstagen ab der Verifizierung des Sachverhalts bei der FMA zu
erstatten.

Art. 94

PrŸfungsberichte

1) Die PrŸfungsberichte sind die vertraulichen, ausfŸhrlichen Berichte
des WirtschaftsprŸfers Ÿber die aufsichtsrechtliche PrŸfung des AIFM und
der von ihm verwalteten AIF. Sie sind nicht zu veršffentlichen.

2) Der PrŸfungsbericht muss auf alle dem AIFM und der von ihm ver-
walteten AIF schriftlich und mŸndlich erteilten Informationen und Hin-
weise mit Bezug zu Beanstandungen und rechtlichen Zweifeln eingehen.

3) Der PrŸfungsbericht fŸr den AIFM hat Ÿber die Angaben im Jahres-
bericht hinaus zumindest zu enthalten:
a) Angaben Ÿber die dauernde Einhaltung der Zulassungsvoraussetzungen

nach Art. 30 AIFMG;
b) Angaben Ÿber die Einhaltung der Pflichten des AIFM nach Art. 32 bis 48

AIFMG; und
c) die Ergebnisse der ZwischenprŸfung des AIFM nach Art. 91.

4) Der PrŸfungsbericht fŸr den AIF hat Ÿber die Angaben im Jahresbe-
richt hinaus zumindest zu enthalten:
a) Angaben Ÿber die dauernde Einhaltung der Bestimmungen zur Anlage-

politik nach Art. 91 ff. AIFMG; und
b) die Ergebnisse der ZwischenprŸfung des AIF nach Art. 91.

5) Sofern der WirtschaftsprŸfer des AIFM und des AIF identisch sind,
dŸrfen PrŸfungsberichte Ÿber den AIFM und solche Ÿber den AIF zusam-
mengefasst werden. Die AusfŸhrungen Ÿber den AIFM und Ÿber den AIF
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sind in getrennten Abschnitten eines PrŸfungsberichts aufzufŸhren. Der
PrŸfungsbericht Ÿber den AIF darf sich auf die Angaben im PrŸfungsbe-
richt Ÿber den AIFM beziehen.

6) Die PrŸfungsberichte nach AIFMG und UCITSG dŸrfen zusammen-
gefasst werden. Im †brigen gilt Abs. 5 entsprechend.

X. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit vonX. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit von
EWR-AIFMEWR-AIFM

A. GrenzŸberschreitender Vertrieb von EWR-AIF an professionelleA. GrenzŸberschreitender Vertrieb von EWR-AIF an professionelle
AnlegerAnleger

Art. 95

Vertriebsanzeige

Die FMA stellt fŸr die Vertriebsanzeige nach Art. 113 AIFMG ein For-
mular zur VerfŸgung.

Art. 96

GrŸnde fŸr FristverlŠngerung

1) Die FMA kann die Fristen nach Art. 115 AIFMG verlŠngern, wenn:
a) der Antragsteller nicht das von der FMA bereitgestellte Formular ver-

wendet oder nicht vollstŠndig ausfŸllt;
b) aufgrund von Mitteilungen der Aufsichtsbehšrden anderer EWR-Mit-

gliedstaatsbehšrden oder von Drittstaaten Ÿber den AIFM oder seinen
GeschŠftsleitern eine FristverlŠngerung angemessen oder erforderlich
ist;

c) Anhaltspunkte fŸr einen Gesetzesverstoss gegeben sind, zu dessen Auf-
klŠrung weitere Informationen erforderlich sind; oder

d) aus den AusfŸhrungen zur Anlagepolitik nicht klar erkennbar ist, ob die
Anlagepolitik den Bestimmungen des AIFMG, insbesondere den Art. 91
bis 101 AIFMG, entspricht.

2) GrŸnde fŸr eine FristverlŠngerung nach Art. 115 Abs. 3 AIFMG
ergeben sich namentlich aus der Anzahl der bei der FMA eingegangenen
AntrŠge, den personellen oder technischen Ressourcen der FMA oder aus-
serordentlichen Ereignissen auf dem Finanzplatz.
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3) Im Fall der FristverlŠngerung ist der VerlŠngerungsgrund nach Abs. 1
und 2 mit Angabe der massgeblichen Verordnungsbestimmung anzugeben.

4) Die FMA bestimmt die Form und †bermittlung der Unterlagen im
Sinne von Art. 115 Abs. 3 und 4 AIFMG.

B. GrenzŸberschreitende Verwaltung von EWR-AIFB. GrenzŸberschreitende Verwaltung von EWR-AIF

Art. 97

Verwaltungsanzeige

Die FMA stellt fŸr die Verwaltungsanzeige nach Art. 120 AIFMG ein
Formular zur VerfŸgung.

Art. 98

PrŸfung und Weiterleitung durch die FMA

FŸr die FristverlŠngerung nach Art. 122 Abs. 2 AIFMG gilt Art. 96
dieser Verordnung sinngemŠss.

Art. 99

Anzeige Ÿber die Aufnahme der TŠtigkeit

Die FMA stellt fŸr die Anzeige zur Aufnahme der TŠtigkeit nach Art.
124 AIFMG ein Formular zur VerfŸgung.

C. GrenzŸberschreitende TŠtigkeit des EWR-AIFM in Bezug auf Nicht-C. GrenzŸberschreitende TŠtigkeit des EWR-AIFM in Bezug auf Nicht-
EWR-AIFEWR-AIF

Art. 100

Grundsatz

Die Vorschriften, die im Sinne von Art. 125 Abs. 3 AIFMG an die Stelle
der Vorschriften der Richtlinie 2011/61/EU treten, richten sich fŸr die Ver-
wahrstelle und den Jahresbericht nach dem Recht des Herkunftsstaats des
AIF.
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D. Folgepflichten im Fall des Vertriebs von AIF an Privatanleger in Liech-D. Folgepflichten im Fall des Vertriebs von AIF an Privatanleger in Liech-
tensteintenstein

Art. 101

Zahlstellen, Informationen und Beschwerderechte

1) Im Fall des Vertriebs von AIF an Privatanleger hat der AIFM folgende
Informationen nach Art. 130 Abs. 1 Bst. c AIFMG bereitzustellen:
a) die Bestimmung des Begriffs "Vermarktung von AIF-Anteilen" oder des

gleichwertigen rechtlichen Begriffs nach liechtensteinischem Recht oder
allgemeiner Praxis;

b) Anforderungen an Inhalt, Format und PrŠsentation von Marketing-
Anzeigen, einschliesslich aller obligatorischen Warnungen und
BeschrŠnkungen hinsichtlich der Verwendung bestimmter Wšrter oder
SŠtze;

c) unbeschadet Kapitel VIII AIFMG zu Anlegerinformationen Einzelheiten
aller zusŠtzlichen Informationen, die den Anlegern bereitgestellt werden
mŸssen;

d) Einzelheiten zu allen Befreiungen von Bestimmungen und Anforde-
rungen an Vermarktungsvereinbarungen, die in Liechtenstein fŸr
bestimmte AIF, bestimmte Anteilsklassen von AIF oder bestimmte
Anlegerkategorien gelten;

e) Anforderungen an die Berichterstattung oder †bermittlung von Infor-
mationen an die FMA und das Verfahren fŸr die †bermittlung aktuali-
sierter Fassungen der erforderlichen Unterlagen;

f) Anforderungen hinsichtlich GebŸhren oder anderer Summen, die in
Liechtenstein entweder bei Beginn der Vermarktung oder danach in
regelmŠssigen AbstŠnden an die FMA oder eine andere Einrichtung des
šffentlichen Rechts zu zahlen sind;

g) Anforderungen in Bezug auf die Mšglichkeiten, die den Anlegern nach
Art. 130 Abs. 1 Bst. a AIFMG zur VerfŸgung stehen mŸssen;

h) Bedingungen fŸr die Einstellung der Vermarktung von AIF-Anteilen in
Liechtenstein durch einen AIF, der in einem anderen EWR-Mitglied-
staat niedergelassen ist;

i) detaillierte Angaben Ÿber die Anzeige und Verfahren der †berprŸfung
und Ermittlung vor Ort und den Austausch von Informationen zwi-
schen zustŠndigen Behšrden;
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k) die zu Zwecken der Aktualisierung von Anlegerinformationen von der
FMA mitgeteilte E-Mail-Adresse.

2) Die in Abs. 1 genannten Informationen sind in Form einer erlŠu-
ternden Beschreibung oder einer Kombination aus erlŠuternder Beschrei-
bung und Verweisen oder VerknŸpfungen zu den Quellendokumenten zu
erteilen.

3) Wird keine Zweigniederlassung im Inland errichtet, ist den Pflichten
nach Art. 130 Abs. 1 AIFMG durch Bestellung einer Zahlstelle Rechnung
zu tragen.

XI. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit vonXI. GrenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit von
Nicht-EWR-AIFMNicht-EWR-AIFM

Art. 102

Grundsatz

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten fŸr Nicht-EWR-AIFM die
Vorschriften fŸr eine grenzŸberschreitende GeschŠftstŠtigkeit von EWR-
AIFM entsprechend.

XII. AufsichtXII. Aufsicht

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 103

Verzeichnisse

1) Die FMA erstellt unter Angabe des Zulassungsumfangs nach Mass-
gabe von Art. 29 Abs. 6 AIFMG jeweils ein gesondertes Verzeichnis Ÿber
die in Liechtenstein zugelassenen:
a) AIFM;
b) AIF;
c) Verwahrstellen;
d) Administratoren;
e) Risikomanager; und
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f) VertriebstrŠger.

2) Die Verzeichnisse werden Interessenten in geeigneter Weise zur Ver-
fŸgung gestellt.

Art. 104

Sprachen

1) Zulassungs- und AutorisierungsantrŠge nach dem AIFMG sind in
deutscher oder englischer Sprache zu stellen. Die FMA kann die Antrag-
stellung in deutscher Sprache verlangen. Die FMA kann AntrŠge in anderen
Sprachen akzeptieren.

2) Die Dokumente, die den AntrŠgen beizufŸgen sind, sind in deutscher
oder englischer Sprache einzureichen. Die FMA kann die Dokumente in
anderen Sprachen akzeptieren oder beglaubigte †bersetzungen solcher
Dokumente verlangen.

3) Die FMA kann auf Antrag und Kosten eines Antragstellers eine †ber-
setzung einer VerfŸgung nach dem AIFMG in eine Fremdsprache erstellen
oder erstellen lassen und den Inhalt dieser †bersetzung bestŠtigen.

B. FMAB. FMA

Art. 105

Quartals- und Halbjahresberichte

1) Die FMA kann zu Aufsichtszwecken von einzelnen AIFM oder zu
einzelnen AIF Quartalsberichte verlangen. In diesem Fall haben die AIFM
die Quartalsberichte nach Massgabe des von der FMA zur VerfŸgung
gestellten Formulars zu erstellen und diese jeweils innerhalb von zwei
Monaten nach dem von der FMA bestimmten Stichtag bei der FMA einzu-
reichen.

2) AIFM haben halbjŠhrlich einen Bericht nach Massgabe des von der
FMA zur VerfŸgung gestellten Formulars zu erstellen und diesen jeweils
innerhalb von zwei Monaten nach dem entsprechenden Stichtag bei der
FMA einzureichen.

3) FŸr die inlŠndischen Zweigniederlassungen auslŠndischer AIFM
gelten Abs. 1 und 2 sinngemŠss mit der Massgabe, dass sich der Bericht auf
die Einhaltung des anwendbaren liechtensteinischen Rechts fŸr die Verwal-
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tung und den Vertrieb von AIF an Privatanleger, insbesondere die Wohl-
verhaltenspflichten, beschrŠnkt.

Art. 106

Ausserordentliche PrŸfung

1) Die FMA kann fŸr die DurchfŸhrung einer ausserordentlichen PrŸ-
fung im Sinne von Art. 157 Abs. 2 Bst. e AIFMG einen qualifizierten Wirt-
schaftsprŸfer nach Art. 157 Abs. 4 AIFMG i.V.m. Art. 86 dieser Verord-
nung beauftragen.

2) Die FMA kann von allen ZulassungstrŠgern fŸr die PrŸfung einen
Kostenvorschuss verlangen.

XIII. Aussergerichtliche StreitbeilegungXIII. Aussergerichtliche Streitbeilegung

Art. 107

Aussergerichtliche Schlichtungsstelle

Auf die ausserordentliche Schlichtungsstelle finden die Bestimmungen
der Finanzdienstleistungs-Schlichtungsstellen-Verordnung Anwendung.

XIV. SchlussbestimmungenXIV. Schlussbestimmungen

Art. 108

†bersetzungen

Die Stabsstelle fŸr internationale Finanzplatzagenden sorgt nach Art.
182 AIFMG fŸr die †bersetzung des AIFMG und dieser Verordnung.

Art. 109

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
a) Verordnung vom 2. Juli 2013 Ÿber die Verwalter alternativer Investment-

fonds (AIFMV), LGBl. 2013 Nr. 259;

AIFMV 951.321
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b) Verordnung vom 10. Dezember 2013 betreffend die AbŠnderung der
Verordnung Ÿber die Verwalter alternativer Investmentfonds, LGBl.
2013 Nr. 441;

c) Verordnung vom 20. Januar 2015 betreffend die AbŠnderung der Verord-
nung Ÿber die Verwalter alternativer Investmentfonds, LGBl. 2015 Nr.
21;

d) Verordnung vom 30. Juni 2015 betreffend die AbŠnderung der Verord-
nung Ÿber die Verwalter alternativer Investmentfonds, LGBl. 2015 Nr.
173.

Art. 110

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses betreffend die †bernahme der Richtlinie 2011/61/EU in
Kraft.

FŸrstliche Regierung:
gez. Adrian Hasler
FŸrstlicher Regierungschef

951.321 AIFMV
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951.30

Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2016Jahrgang 2016 Nr. 45Nr. 45 ausgegeben am 4. Februar 2016ausgegeben am 4. Februar 2016

Investmentunternehmensgesetz (IUG)Investmentunternehmensgesetz (IUG)
vom 2. Dezember 2015

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine
Zustimmung:1

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Gegenstand und Zweck

1) Dieses Gesetz regelt die Aufnahme, AusŸbung und Beaufsichtigung
der TŠtigkeit von Investmentunternehmen und deren Verwaltungsgesell-
schaften.

2) Es bezweckt die Sicherung des Vertrauens in den liechtensteinischen
Finanzplatz, die StabilitŠt des Finanzsystems und den Schutz der Anleger.

Art. 2

Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt fŸr Investmentunternehmen und deren Verwaltungs-
gesellschaften, soweit sie ihren Sitz in Liechtenstein haben.

Art. 3

Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als:

Fassung: 01.10.2016 1

a) "Investmentunternehmen": jeder Organismus fŸr gemeinsame Anlagen
einschliesslich seiner Segmente, der:
1. weder ein OGAW nach dem UCITSG noch ein AIF nach dem

AIFMG ist;
2. ausschliesslich fŸr qualifizierte Anleger bestimmt ist; und
3. kein Kapital einsammelt;

b) "Segmente": wirtschaftlich voneinander unabhŠngige Teilvermšgen eines
Investmentunternehmens; Anteilsklassen sind zulŠssig;

c) "Anteilsklassen": Anteilskategorien eines Investmentunternehmens, die
unterschiedliche Rechte und Pflichten beinhalten, sich jedoch auf das-
selbe Vermšgen bzw. Segment beziehen;

d) "geschlossene Investmentunternehmen": Investmentunternehmen, die
nicht zur RŸcknahme von Anteilen verpflichtet sind;

e) "Verwaltungsgesellschaft": eine juristische Person nach Art. 26 ff., welche
ein oder mehrere Investmentunternehmen fŸr Rechnung der Anleger
nach Massgabe dieses Gesetzes verwaltet;

f) "Anlageverwaltung": die Portfolioverwaltung und das Risikomanage-
ment;

g) "Verwahrstelle": ein qualifiziertes inlŠndisches Institut im Sinne von Art.
50 ff.;

h) "qualifizierte Beteiligung": das direkte oder indirekte Halten von wenigs-
tens 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einer anderen Verwal-
tungsgesellschaft oder die Mšglichkeit der Wahrnehmung eines mass-
geblichen Einflusses auf die GeschŠftsfŸhrung der Verwaltungsgesell-
schaft, an der eine Beteiligung gehalten wird. FŸr die Feststellung der
Stimmrechte sind die Art. 25, 26, 27 und 31 des Offenlegungsgesetzes
anzuwenden;

i) "Einsammeln von Kapital": die Vornahme direkter oder indirekter
Schritte durch einen Organismus fŸr gemeinsame Anlagen oder eine
Person oder ein Unternehmen fŸr Rechnung dieses Organismus mit
dem Ziel, gewerblich bei einem oder mehreren Anlegern Kapital zu
beschaffen, um es gemŠss einer festgelegten Anlagestrategie anzulegen;

k) "enge Verbindungen": Verbindungen, in denen zwei oder mehrere natŸr-
liche oder juristische Personen verbunden sind durch:
1. Beteiligung, d.h. das direkte Halten oder das Halten im Wege der

Kontrolle von mindestens 20 % der Stimmrechte oder des Kapitals
an einem Unternehmen; oder

951.30 IUG
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2. Kontrolle, d.h. die Verbindung zwischen einem Mutterunternehmen
und einem Tochterunternehmen oder ein gleich geartetes VerhŠltnis
zwischen einer natŸrlichen oder juristischen Person und einem
Unternehmen; jedes Tochterunternehmen eines Tochterunterneh-
mens wird auch als Tochterunternehmen des Mutterunternehmens,
das an der Spitze dieser Unternehmen steht, betrachtet.

Als enge Verbindung zwischen zwei oder mehr natŸrlichen oder juristi-
schen Personen gilt auch eine Situation, in der die betreffenden Personen
mit ein und derselben Person durch ein KontrollverhŠltnis verbunden
sind;

l) "Finanzinstrument": eines der in Anhang I Abschnitt C der Richtlinie
2004/39/EG genannten Instrumente.

2) Soweit nicht ausdrŸcklich etwas anderes bestimmt ist, gelten die in
diesem Gesetz verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen fŸr
Personen mŠnnlichen und weiblichen Geschlechts.

Art. 4

Qualifizierte Anleger

1) Qualifizierte Anleger sind:
a) Anleger nach Anhang II der Richtlinie 2004/39/EG (professionelle

Anleger);
b) Anleger, die zumindest eine der folgenden Voraussetzungen erfŸllen:

1. Erbringung einer Mindestanlage von 100 000 Franken oder den
Gegenwert in einer anderen WŠhrung, wenn der Anleger im Zeit-
punkt der Zeichnung direkt oder indirekt Ÿber Finanzanlagen im
Wert von 1 Million Franken oder den Gegenwert in einer anderen
WŠhrung verfŸgt; oder

2. Erbringung einer Mindestanlage von 100 000 Franken oder den
Gegenwert in einer anderen WŠhrung, wenn:
aa) der Anleger schriftlich in einem vom Vertrag Ÿber die Investiti-

onsverpflichtung getrennten Dokument angibt, dass er sich der
Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verpflich-
tung oder Investition bewusst ist;

bb) die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle den Sach-
verstand, die Erfahrungen und die Kenntnisse des Anlegers
bewertet, ohne von der Annahme auszugehen, dass der Anleger

IUG 951.30
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Ÿber die Marktkenntnisse und -erfahrungen eines professio-
nellen Anlegers verfŸgt;

cc) die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle unter BerŸck-
sichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Inves-
tition hinreichend davon Ÿberzeugt ist, dass der Anleger in der
Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die
damit einhergehenden Risiken zu verstehen, und eine solche
Verpflichtung fŸr den betreffenden Anleger angemessen ist;
und

dd) die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle schriftlich
bestŠtigt, dass sie die unter Unterbst. bb genannte Bewertung
vorgenommen hat und die unter Unterbst. cc genannten Vor-
aussetzungen gegeben sind; oder

c) Anleger eines Investmentunternehmens fŸr eine Familie und eines Invest-
mentunternehmens fŸr einen Konzern; vorbehalten bleibt der erstzeich-
nende Anleger eines Investmentunternehmens fŸr eine Familie, der auch
die Anforderungen nach Bst. a oder b zu erfŸllen hat.

2) Die ErfŸllung der Anforderungen nach Abs. 1 bestŠtigt der quali-
fizierte Anleger durch die Unterzeichnung eines Zeichnungsscheins. Die
Regierung regelt das NŠhere Ÿber den Inhalt des Zeichnungsscheins mit
Verordnung.

II. InvestmentunternehmenII. Investmentunternehmen

A. KategorienA. Kategorien

Art. 5

Grundsatz

1) Investmentunternehmen im Sinne dieses Gesetzes umfassen folgende
vier Kategorien:
a) Investmentunternehmen fŸr Einanleger;
b) Investmentunternehmen fŸr eine Familie;
c) Investmentunternehmen fŸr eine Interessengemeinschaft;
d) Investmentunternehmen fŸr einen Konzern.

951.30 IUG
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2) Die Regierung regelt das NŠhere zu den in Abs. 1 genannten Kate-
gorien von Investmentunternehmen mit Verordnung, insbesondere zum
jeweiligen Zweck und Anlegerkreis.

B. RechtsformenB. Rechtsformen

1. Allgemeines1. Allgemeines

Art. 6

Grundsatz

1) Ein Investmentunternehmen kann als offenes oder geschlossenes
Investmentunternehmen ausgestaltet sein.

2) Ein Investmentunternehmen kann die Vertragsform, die Form der
TreuhŠnderschaft (KollektivtreuhŠnderschaft), die Satzungsform (Invest-
mentgesellschaft) oder die Form einer Personengesellschaft ("Anlage-Kom-
manditgesellschaft"; "Anlage-KommanditŠrengesellschaft") haben. Bei
jeder Rechtsform kann die Anzahl der Anleger auch ein einziger Anleger
sein.

3) Die Regierung kann mit Verordnung bestimmen, dass ein Invest-
mentunternehmen eine andere inlŠndische Rechtsform als die in Art. 7
bis 14 genannten Rechtsformen aufweisen kann, soweit der Zweck dieses
Gesetzes, insbesondere der Schutz der Anleger und das šffentliche Inter-
esse, nicht entgegen steht; die Verordnung legt zugleich fest, ob die Vor-
schriften dieses Gesetzes fŸr Investmentunternehmen in Vertragsform, Kol-
lektivtreuhŠnderschaften, Investmentgesellschaften, Anlage-Kommanditge-
sellschaften oder Anlage-KommanditŠrengesellschaften entsprechend
gelten.

2. Investmentunternehmen in Vertragsform2. Investmentunternehmen in Vertragsform

Art. 7

Grundsatz

1) Ein Investmentunternehmen in Vertragsform ist eine durch einen
inhaltlich identischen Vertrag begrŸndete Rechtsbeziehung zwischen Anle-
gern und einer Verwaltungsgesellschaft und einer Verwahrstelle zu Zwe-
cken der Vermšgensanlage, Verwaltung und Verwahrung fŸr Rechnung
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der Anleger in Form einer rechtlich separaten Vermšgensmasse, an der die
Anleger beteiligt sind.

2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, richten sich
die RechtsverhŠltnisse zwischen den Anlegern und der Verwaltungsgesell-
schaft nach dem Vertrag und, soweit dort keine Regelungen getroffen sind,
nach den Bestimmungen des ABGB. Soweit dort keine Regelungen
getroffen sind, gelten die Bestimmungen des PGR Ÿber die TreuhŠnder-
schaft entsprechend.

3) Der Vertrag hat Regelungen zu enthalten Ÿber:
a) die Anlagen, Anlagepolitik und AnlagebeschrŠnkungen;
b) die Bewertung, Ausgabe und RŸcknahme von Anteilen und deren Ver-

briefung, wobei sich der Wert des Anteils aus der Teilung des Wertes der
Vermšgenswerte des Investmentunternehmens oder Segments durch die
Anzahl der in Verkehr gelangten Anteile ergibt;

c) die Bedingungen der AnteilsrŸcknahme oder -aussetzung;
d) die von den Anlegern direkt oder indirekt zu tragenden Kosten und Auf-

wendungen und wie sich diese berechnen;
e) die Informationen fŸr die Anleger;
f) die KŸndigung und den Verlust des Rechts zur Verwaltung des Invest-

mentunternehmens;
g) die Voraussetzungen fŸr VertragsŠnderungen sowie zur Abwicklung,

Verschmelzung und Spaltung des Investmentunternehmens; und
h) die Anteilsklassen und bei Einbindung des Investmentunternehmens in

eine Umbrella-Struktur die Bedingungen fŸr den Wechsel von einem
vermšgens- und haftungsrechtlich getrennten Segment zu einem
anderen.

4) Die Regierung kann mit Verordnung weitere Anforderungen an den
Vertrag festlegen, sofern dies zum Schutz der Anleger und des šffentlichen
Interesses erforderlich ist.

5) Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im eigenen Namen Ÿber
die zum Investmentunternehmen gehšrenden GegenstŠnde nach Massgabe
dieses Gesetzes und des Vertrags zu verfŸgen und alle Rechte daraus aus-
zuŸben; das Handeln fŸr das Investmentunternehmen muss erkennbar sein.
Das Investmentunternehmen haftet nicht fŸr Verbindlichkeiten der Verwal-
tungsgesellschaft oder der Anleger. Zum Investmentunternehmen gehšrt
auch alles, was die Verwaltungsgesellschaft aufgrund eines zum Investment-
unternehmen gehšrenden Rechts oder durch ein RechtsgeschŠft mit Bezug
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zum Investmentunternehmen oder als Ersatz fŸr ein zum Investmentunter-
nehmen gehšrendes Recht erwirbt.

6) Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, im Namen der
Anleger Verbindlichkeiten sowie Verpflichtungen aus BŸrgschaft oder
Garantie einzugehen oder Gelddarlehen zu gewŠhren. Sie kann sich wegen
ihrer AnsprŸche auf VergŸtung und Aufwendungsersatz nur aus dem
Investmentunternehmen befriedigen. Die Anleger haften persšnlich nur bis
zur Hšhe des Anlagebetrags.

7) Das Investmentunternehmen ist nach seiner Bescheinigung (Art. 17)
in das Handelsregister einzutragen. Die Eintragung ist jedoch keine Bedin-
gung fŸr die Entstehung des Investmentunternehmens. Die Regierung regelt
das NŠhere Ÿber das Eintragungsverfahren mit Verordnung.

3. KollektivtreuhŠnderschaft3. KollektivtreuhŠnderschaft

Art. 8

Grundsatz

1) Eine KollektivtreuhŠnderschaft ist das Eingehen einer inhaltlich iden-
tischen TreuhŠnderschaft mit Anlegern zu Zwecken der Vermšgensanlage
und Verwaltung fŸr Rechnung der Anleger, wobei die einzelnen Anleger
gemŠss ihrem Anteil an dieser TreuhŠnderschaft beteiligt sind und nur bis
zur Hšhe des Anlagebetrags persšnlich haften.

2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, richten sich
die RechtsverhŠltnisse zwischen den Anlegern und der Verwaltungsgesell-
schaft nach dem Treuhandvertrag und, sofern dort keine Regelungen
getroffen sind, nach den Bestimmungen des PGR Ÿber die TreuhŠnder-
schaft. Soweit die Prospekte nicht ausdrŸcklich etwas anderes festlegen, gilt
nur die Verwaltungsgesellschaft als TreuhŠnder und nur diese schliesst fŸr
Rechnung des Investmentunternehmens die massgeblichen RechtsgeschŠfte
ab.

3) Der Treuhandvertrag hat Regelungen zu enthalten Ÿber:
a) die Anlagen, Anlagepolitik und AnlagebeschrŠnkungen;
b) die Bewertung, Ausgabe und RŸcknahme von Anteilen und deren Ver-

briefung, wobei sich der Wert des Anteils aus der Teilung des Wertes
der Vermšgenswerte der KollektivtreuhŠnderschaft oder des Segments
durch die Anzahl der in Verkehr gelangten Anteile ergibt;

c) die Bedingungen der AnteilsrŸcknahme oder -aussetzung;
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d) die von den Anlegern direkt oder indirekt zu tragenden Kosten und Auf-
wendungen und wie sich diese berechnen;

e) die Informationen fŸr die Anleger;
f) die KŸndigung und den Verlust des Rechts zur Verwaltung der Kollek-

tivtreuhŠnderschaft;
g) die Voraussetzungen fŸr €nderungen des Treuhandvertrags sowie zur

Abwicklung, Verschmelzung und Spaltung der KollektivtreuhŠnder-
schaft; und

h) die Anteilsklassen und bei Einbindung der KollektivtreuhŠnderschaft in
eine Umbrella-Struktur die Bedingungen fŸr den Wechsel von einem
vermšgens- und haftungsrechtlich getrennten Segment zu einem
anderen.

4) Die Regierung kann mit Verordnung weitere Anforderungen an den
Treuhandvertrag festlegen, sofern dies zum Schutz der Anleger und des
šffentlichen Interesses erforderlich ist.

5) Die KollektivtreuhŠnderschaft ist nach ihrer Bescheinigung (Art. 17)
in das Handelsregister einzutragen. Die Eintragung ist jedoch keine Bedin-
gung fŸr die Entstehung der KollektivtreuhŠnderschaft. Die Regierung
regelt das NŠhere Ÿber das Eintragungsverfahren mit Verordnung.

4. Investmentgesellschaft4. Investmentgesellschaft

Art. 9

Grundsatz

1) Die Investmentgesellschaft ist ein Investmentunternehmen in Form
der Aktiengesellschaft, der EuropŠischen Gesellschaft (SE), der Anstalt oder
der Stiftung:
a) bei der die Haftung der Anleger als AktionŠre oder Beteiligte nach voll-

stŠndiger Einzahlung des Anlagebetrages auf dessen Hšhe beschrŠnkt
ist;

b) deren ausschliesslicher Zweck die Vermšgensanlage und Verwaltung fŸr
Rechnung der Anleger ist; und

c) deren Anteile bei Anlegern platziert werden.

2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, richten sich
die RechtsverhŠltnisse zwischen den Anlegern, der Investmentgesellschaft
und der Verwaltungsgesellschaft nach der Satzung der Investmentgesell-
schaft und, soweit dort keine Regelungen getroffen sind, nach den Bestim-
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mungen des PGR Ÿber die Aktiengesellschaft, die Anstalt oder die Stiftung
oder nach jenen des SEG Ÿber die EuropŠische Gesellschaft.

3) Die Satzung hat Regelungen zu enthalten Ÿber:
a) die Anlagen, Anlagepolitik und AnlagebeschrŠnkungen;
b) die Bewertung, Ausgabe und RŸcknahme von Anlegeraktien und deren

Verbriefung, wobei sich der Wert der Anlegeraktie aus der Teilung des
Wertes der zu Anlagezwecken gehaltenen Vermšgenswerte der Invest-
mentgesellschaft oder des Segments durch die Anzahl der in Verkehr
gelangten Anlegeraktien ergibt;

c) die Bedingungen der RŸcknahme oder Aussetzung fŸr die Anlegeraktien;
d) die von den Anlegern direkt oder indirekt zu tragenden Kosten und Auf-

wendungen und wie sich diese berechnen;
e) die Informationen fŸr die Anleger;
f) die KŸndigung und den Verlust des Rechts zur Verwaltung der Invest-

mentgesellschaft;
g) die Voraussetzungen fŸr SatzungsŠnderungen sowie zur Abwicklung,

Verschmelzung und Spaltung der Investmentgesellschaft;
h) die Anteilsklassen und bei Einbindung der Investmentgesellschaft in eine

Umbrella-Struktur die Bedingungen fŸr den Wechsel von einem vermš-
gens- und haftungsrechtlich getrennten Segments zu einem anderen; und

i) die Aufgaben und Funktionen der Gesellschaftsorgane bei der fremdver-
walteten Investmentgesellschaft.

4) Die Regierung kann mit Verordnung weitere Anforderungen an die
Satzung festlegen, sofern dies zum Schutz der Anleger und des šffentlichen
Interesses erforderlich ist.

5) Die Investmentgesellschaft kann durch ihre Organe (selbstverwaltete
Investmentgesellschaft) oder durch eine Verwaltungsgesellschaft (fremd-
verwaltete Investmentgesellschaft) verwaltet werden. Die Verwaltung der
Investmentgesellschaft ist dem Interesse der Anleger verpflichtet.

6) Die Organe der Investmentgesellschaft kšnnen eingliedrig oder zwei-
gliedrig strukturiert sein. Im ersten Fall leitet und Ÿberwacht der Verwal-
tungsrat die GeschŠfte, im zweiten Fall leitet der Vorstand die GeschŠfte
und der Aufsichtsrat Ÿberwacht dessen GeschŠftsfŸhrung. Soweit die Sat-
zung und die Regierung mit Verordnung nichts anderes bestimmen, finden
auf die Bestellung und Zusammenarbeit der Gesellschaftsorgane die Bestim-
mungen dieses Gesetzes, des PGR und des SEG Anwendung; bei einer
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zweigliedrigen Organstruktur finden ausschliesslich die Bestimmungen des
SEG sinngemŠss Anwendung.

7) Die Satzung muss angeben, ob und in welchem Umfang die Invest-
mentgesellschaft GrŸnder- und Anlegeranteile mit und ohne Stimmrecht
und mit oder ohne Recht zur Teilnahme an der Generalversammlung aus-
gibt sowie ob das eigene Vermšgen und das verwaltete Vermšgen getrennt
sind. Sind das eigene Vermšgen und das verwaltete Vermšgen getrennt, so
sind die Inhaber von Anlegeraktien bei Anstalten als Genussberechtigte zu
qualifizieren.

8) Sofern die Regierung mit Verordnung keine hšhere Mindestgrund-
kapitalausstattung festlegt, muss im Fall der Vermšgenstrennung mittels
der GrŸnderaktien ein Grundkapital von mindestens 50 000 Franken oder
den Gegenwert in einer anderen WŠhrung gehalten werden. Die erforder-
liche Kapitalausstattung nach Art. 24 bleibt unberŸhrt. Die Entscheidung
Ÿber die Ausgabe neuer Anteile trifft bei eingliedriger Struktur der Verwal-
tungsrat und bei zweigliedriger Struktur der Vorstand, jedoch in Bezug auf
GrŸnderaktien die Generalversammlung, sofern dieses Gesetz, die Satzung
oder die Verordnung nichts anderes bestimmen.

9) Eine Investmentgesellschaft nach diesem Artikel hat in ihrer Firma die
Bezeichnung "Investmentgesellschaft" zu fŸhren.

10) Eine Investmentgesellschaft kann von einer Verwaltungsgesellschaft
fremdverwaltet oder von ihren Organen selbstverwaltet werden. Soweit
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten fŸr selbstverwaltete Invest-
mentgesellschaften die Vorschriften fŸr Investmentunternehmen und Ver-
waltungsgesellschaft sinngemŠss mit der Massgabe, dass die Pflichten von
Investmentunternehmen und Verwaltungsgesellschaft von den Organen der
Investmentgesellschaft zu erfŸllen sind.

11) Die Investmentgesellschaft entsteht durch Eintragung in das Han-
delsregister. Vor der Eintragung gelten die Vorschriften des PGR Ÿber die
einfache Gesellschaft mit der Massgabe, dass eine Haftung der Anleger aus-
geschlossen ist. Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

5. Anlage-Kommanditgesellschaft5. Anlage-Kommanditgesellschaft

Art. 10

Grundsatz

1) Die Anlage-Kommanditgesellschaft ist ein Investmentunternehmen in
Form einer Personengesellschaft oder einer juristischen Person, bei der die
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Haftung der Anleger als KommanditŠre nach vollstŠndiger Einzahlung des
Anlagebetrags auf dessen Hšhe beschrŠnkt ist und deren ausschliesslicher
Zweck die Vermšgensanlage und Verwaltung fŸr Rechnung der Anleger ist.

2) Soweit in diesem Gesetz und der darauf gestŸtzten Verordnung nichts
anderes bestimmt ist, richten sich die RechtsverhŠltnisse der Anlage-Kom-
manditgesellschaft nach dem Gesellschaftsvertrag der Anlage-Kommandit-
gesellschaft und, soweit dort keine Regelungen getroffen sind, nach den
Bestimmungen des PGR Ÿber die Kommanditgesellschaft.

3) Die Anlage-Kommanditgesellschaft kann als selbstverwaltete Kom-
manditgesellschaft durch ihren KomplementŠr (unbeschrŠnkt haftendes
Mitglied) oder einen dazu bestellten KommanditŠr oder als fremdverwaltete
Kommanditgesellschaft durch eine Verwaltungsgesellschaft verwaltet
werden. Die Verwaltung der Anlage-Kommanditgesellschaft ist dem Inter-
esse der Anleger verpflichtet.

4) Eine Verwaltungsgesellschaft haftet bei einer fremdverwalteten
Anlage-Kommanditgesellschaft in gleicher Weise wie bei der fremdverwal-
teten Investmentgesellschaft. Eine bewilligte Verwaltungsgesellschaft kann
fŸr mehrere Anlage-Kommanditgesellschaften, bestimmte Organismen fŸr
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder AIF gleichzeitig tŠtig sein.

5) Die Anleger als KommanditŠre sind von der GeschŠftsfŸhrung ausge-
schlossen, sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt ist. Sind
die Anleger nicht mit der Verwaltung betraut, sind sie in Abweichung von
Art. 740 PGR zwingend von der Vertretung der Kommanditgesellschaft
ausgeschlossen und unterliegen keiner Treuepflicht.

6) Die Anlage-Kommanditgesellschaft fŸhrt ein Register der Anleger als
KommanditŠre. Dieses Register bzw. die IdentitŠt der Anleger sind nicht
dem Handelsregister anzumelden.

7) Die gesamte auf die Anleger als KommanditŠre entfallende Kom-
manditsumme ist im Handelsregister einzutragen. FŸr Anlage-Komman-
ditgesellschaften des offenen Typs genŸgt die Angabe eines Mindest- und
Hšchstbetrags.

8) Die Regierung regelt das Verfahren Ÿber den Ausschluss von Anle-
gern aus der Gesellschaft mit Verordnung.

9) Die Anlage-Kommanditgesellschaft haftet nicht fŸr die Verbindlich-
keiten der Verwaltungsgesellschaft oder der Anleger.
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Art. 11

Gesellschaftsvertrag

1) Der Gesellschaftsvertrag hat insbesondere Regelungen zu enthalten
Ÿber:
a) die Firma und den Sitz der Anlage-Kommanditgesellschaft und der Kom-

plementŠre;
b) den Betrag des Kommanditkapitals bzw. im Fall der Anlage-Komman-

ditgesellschaft des offenen Typs den Mindest- und Hšchstbetrag des
Kommanditkapitals sowie die Voraussetzungen, unter denen der Beitritt
und das Ausscheiden von KommanditŠren erfolgt;

c) die Dauer der Gesellschaft;
d) die FŸhrung eines Registers der KommanditŠre;
e) die Delegation der GeschŠftsfŸhrung;
f) die †bertragbarkeit des Kommanditanteils;
g) die Rechte und Pflichten, insbesondere die Einlagepflichten der Kom-

manditŠre;
h) die Eigenschaft als Personengesellschaft oder juristische Person;
i) die Anlagen, die Anlagepolitik und die AnlagebeschrŠnkungen;
k) die Bewertung, Ausgabe und RŸcknahme von Anteilen und deren Ver-

briefung, wobei sich der Wert des Anteils aus der Teilung des Wertes
der zu Anlagezwecken gehaltenen Vermšgenswerte der Kommanditge-
sellschaft oder der massgeblichen Anteilsklasse durch die Anzahl der in
Verkehr gelangten Anteile ergibt;

l) die Bedingungen der AnteilsrŸcknahme oder -aussetzung;
m) die von den Anlegern direkt oder indirekt zu tragenden Kosten und Auf-

wendungen und wie sich diese berechnen;
n) die VergŸtung der Verwaltungsgesellschaft und/oder des zur Verwaltung

bestellten KomplementŠrs oder KommanditŠrs;
o) die Informationen fŸr die Anleger;
p) die KŸndigung und den Verlust des Rechts zur Verwaltung der Kom-

manditgesellschaft bzw. die Voraussetzungen fŸr die Bestellung und
Abberufung der zur Verwaltung bestimmten Personen;

q) die Voraussetzungen fŸr VertragsŠnderungen sowie die Abwicklung,
Verschmelzung und Spaltung der Kommanditgesellschaft;
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r) die Anteilsklassen und bei Einbindung der Kommanditgesellschaft in eine
Umbrella-Struktur die Bedingungen fŸr den Wechsel von einem vermš-
gens- und haftungsrechtlich getrennten Segment zu einem anderen;

s) im Fall der selbstverwalteten Anlage-Kommanditgesellschaft die Per-
sonen (KomplementŠr oder KommanditŠr), die Aufgaben der Verwal-
tungsgesellschaft wahrnehmen.

2) Die Regierung kann mit Verordnung weitere Anforderungen an den
Gesellschaftsvertrag festlegen, sofern dies zum Schutz der Anleger und des
šffentlichen Interesses erforderlich ist.

Art. 12

KomplementŠr und KommanditŠr

1) KomplementŠre kšnnen eine oder mehrere in- oder auslŠndische
natŸrliche oder juristische Personen sein.

2) Selbstverwaltete Anlage-Kommanditgesellschaften mŸssen im Zeit-
punkt der Antragstellung und jederzeit danach Ÿber ein einbezahltes
Kapital verfŸgen, das im Zeitpunkt der Antragstellung einem Betrag von
mindestens 300 000 Franken oder dem Gegenwert in einer anderen WŠh-
rung entspricht. Der zur Verwaltung bestellte KomplementŠr oder Kom-
manditŠr hat eine Einlage einzubringen, die dem Betrag von mindestens 50
000 Franken oder dem Gegenwert in einer anderen WŠhrung entspricht. Ist
eine Anlage-Kommanditgesellschaft eine juristische Person, kann der Kom-
plementŠr zusŠtzlich auch Kommanditanteile besitzen.

Art. 13

Entstehung der Anlage-Kommanditgesellschaft

1) Die Anlage-Kommanditgesellschaft muss ihren Sitz in Liechtenstein
haben.

2) Die KommanditŠre, mit Ausnahme eines allenfalls zur Verwaltung
bestellten KommanditŠrs, sind nicht in das Handelsregister einzutragen.

3) Die Anlage-Kommanditgesellschaft entsteht durch Eintragung in das
Handelsregister. Vor der Eintragung gelten die Vorschriften des PGR Ÿber
die einfache Gesellschaft mit der Massgabe, dass eine Haftung der Anleger
ausgeschlossen ist.

4) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.
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6. Anlage-KommanditŠrengesellschaft6. Anlage-KommanditŠrengesellschaft

Art. 14

Grundsatz

1) Die Anlage-KommanditŠrengesellschaft ist ein Investmentunter-
nehmen in Form einer Personengesellschaft oder einer juristischen Person,
bei der die Haftung der Anleger als KommanditŠre nach vollstŠndiger Ein-
zahlung des Anlagebetrages auf dessen Hšhe beschrŠnkt ist und deren
ausschliesslicher Zweck die Vermšgensanlage und Verwaltung fŸr Rech-
nung der Anleger sind. Im Unterschied zur Anlage-Kommanditgesellschaft
hat die Anlage-KommanditŠrengesellschaft keinen unbeschrŠnkt haftenden
KomplementŠr.

2) Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, gelten fŸr die Anlage-
KommanditŠrengesellschaft die Art. 10 Abs. 2 bis 9 und Art. 11 bis 13 Ÿber
die Anlage-Kommanditgesellschaft sinngemŠss.

3) Bei selbstverwalteten Anlage-KommanditŠrengesellschaften ist im
Gesellschaftsvertrag ein anlageverwaltender KommanditŠr zu bestimmen.
Dieser ist im Handelsregister einzutragen und hat eine Kommanditeinlage
zu erbringen, welche mindestens 50 000 Franken oder dem Gegenwert in
einer anderen WŠhrung entspricht. Die nicht zur Verwaltung bestellten
KommanditŠre sind von der Vertretung der Anlage-KommanditŠrengesell-
schaft ausgeschlossen und unterliegen keiner Treuepflicht. Mit Ausnahme
der Haftungsbegrenzung auf seine Kommanditsumme gelten fŸr den zur
Verwaltung bestellten KommanditŠr der Anlage-KommanditŠrengesell-
schaft dieselben Regeln wie fŸr den KomplementŠr der Anlage-Komman-
ditgesellschaft.

C. SegmenteC. Segmente

Art. 15

Grundsatz

1) Ein Investmentunternehmen kann in mehrere wirtschaftlich unabhŠn-
gige Segmente aufgeteilt werden. Die Regierung regelt das NŠhere mit Ver-
ordnung.

2) AnsprŸche von Anlegern und GlŠubigern, die sich gegen ein Segment
richten oder die anlŠsslich der GrŸndung, wŠhrend des Bestehens oder bei
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der Liquidation eines Segments entstanden sind, sind auf das Vermšgen
dieses Segments beschrŠnkt.

3) Segmente kšnnen auf Antrag der Verwaltungsgesellschaft vom Amt
fŸr Justiz in das Handelsregister eingetragen werden.

D. WertpapiereigenschaftD. Wertpapiereigenschaft

Art. 16

Grundsatz

Anteile eines Investmentunternehmens sind Ÿbertragbare Wertpapiere,
sofern die Anteile nach dem Prospekt des Investmentunternehmens stan-
dardisiert ausgestaltet und handelbar sind und deren †bertragbarkeit
gemŠss dem Prospekt mšglich ist.

E. GeschŠftstŠtigkeitE. GeschŠftstŠtigkeit

Art. 17

Aufnahme der GeschŠftstŠtigkeit

1) Die Aufnahme der GeschŠftstŠtigkeit durch ein Investmentunter-
nehmen setzt voraus, dass:
a) ein Prospekt mit dem nach Art. 19 Abs. 1 festgelegten Mindestinhalt vor-

liegt, der von einer Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle unter-
zeichnet ist;

b) die Verwaltungsgesellschaft der Finanzmarktaufsicht (FMA) eine BestŠ-
tigung des WirtschaftsprŸfers vorlegt, dass:
1. der WirtschaftsprŸfer die PrŸfung nach Art. 51 fŸr das betreffende

Investmentunternehmen durchfŸhrt;
2. der Prospekt den Vorschriften dieses Gesetzes und der dazu erlas-

senen Verordnung entspricht.

2) Ein Investmentunternehmen darf seine GeschŠftstŠtigkeit erst auf-
nehmen, wenn die FMA der Verwaltungsgesellschaft den Empfang der
BestŠtigung des WirtschaftsprŸfers nach Abs. 1 Bst. b bescheinigt hat.

3) Die Liberierung des Investmentunternehmens ist der FMA unter Vor-
lage einer BestŠtigung der Verwahrstelle unverzŸglich zu melden. Die Ver-
wahrstelle bestŠtigt, dass ihr fŸr jeden Anleger ein Zeichnungsschein vor-
liegt, wonach bei:

IUG 951.30

Fassung: 01.10.2016 15

a) Investmentunternehmen fŸr Einanleger alle Anteile nur von ein und
demselben mit Verordnung fŸr diese Kategorie festgelegten Anleger
gezeichnet sind;

b) Investmentunternehmen fŸr eine Familie alle Anteile nur von mit Ver-
ordnung fŸr diese Kategorie festgelegten Anlegern gezeichnet sind;

c) Investmentunternehmen fŸr eine Interessengemeinschaft alle Anteile von
mit Verordnung fŸr diese Kategorie festgelegten Anlegern gezeichnet
sind;

d) Investmentunternehmen fŸr einen Konzern alle Anteile von mit Verord-
nung fŸr diese Kategorie festgelegen Anlegern gezeichnet sind.

4) SpŠtestens sechs Monate nach Liberierung nach Abs. 3 sind bei der
FMA einzureichen:
a) von der Verwaltungsgesellschaft der Prospekt des Investmentunterneh-

mens;
b) vom WirtschaftsprŸfer die BestŠtigung, dass:

1. die Buchhaltung ordnungsgemŠss gefŸhrt wird;
2. der Gegenwert der neu ausgegebenen Anteile dem Vermšgen des

Investmentunternehmens zugeflossen ist;
3. die Bewertung des Vermšgens, die Berechnung der Ausgabe- und

RŸcknahmepreise sowie die Ausgabe und RŸcknahme von Anteilen
den Vorschriften dieses Gesetzes und den der dazu erlassenen Ver-
ordnung sowie dem Prospekt entsprechen;

4. die das Vermšgen bildenden Vermšgenswerte vollstŠndig erhalten
sind;

5. die Anlagevorschriften eingehalten werden; und
6. der Informationsfluss mit der Verwahrstelle und allfŠlligen Beauf-

tragten ordnungsgemŠss funktioniert.

5) €nderungen des Prospekts werden wirksam, sobald:
a) der WirtschaftsprŸfer bestŠtigt, dass die vorgenommene €nderung den

Vorschriften dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Verordnung ent-
spricht; und

b) die FMA der Verwaltungsgesellschaft den Empfang der BestŠtigung des
WirtschaftsprŸfers bescheinigt.

6) Bis zur erstmaligen Einreichung des Prospekts fŸr das Investment-
unternehmen und der BestŠtigung des WirtschaftsprŸfers nach Abs. 4
beschrŠnkt sich die Aufsicht der FMA ausschliesslich auf die in diesem
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Artikel genannten Aufgaben. Vorbehalten bleibt die Anordnung von Mass-
nahmen nach Art. 61 Abs. 4.

7) Die FMA fŸhrt keine PrŸfung der inhaltlichen Richtigkeit der Pro-
spektangaben durch.

8) Auf den Widerruf der Bescheinigung findet Art. 38 sinngemŠss
Anwendung.

Art. 18

Organisation

1) Ein Investmentunternehmen benštigt eine Verwaltungsgesellschaft
und eine Verwahrstelle.

2) Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle mŸssen juristisch
getrennt und die jeweils leitenden Personen voneinander weisungsunab-
hŠngig sein.

3) Ist ein Investmentunternehmen in Segmente nach Art. 15 unterteilt,
mŸssen fŸr alle Segmente die gleiche Verwaltungsgesellschaft, jedoch nicht
der gleiche WirtschaftsprŸfer und nicht die gleiche Verwahrstelle verant-
wortlich sein.

4) Die Verwaltungsgesellschaft bedient sich fŸr das jeweilige Invest-
mentunternehmen allgemein anerkannter und der beabsichtigten Anlagepo-
litik entsprechender Kontrollmechanismen.

5) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 19

Prospekt

1) FŸr jedes Investmentunternehmen ist ein Prospekt zu erstellen, der
das Investmentunternehmen und den Kreis der qualifizierten Anleger
umschreibt sowie an deutlich sichtbarer Stelle einen Hinweis enthŠlt, dass
es sich um ein Investmentunternehmen im Sinne des Art. 2 handelt.

2) €nderungen des Prospekts werden wirksam, sobald:
a) der WirtschaftsprŸfer bestŠtigt, dass die vorgenommenen €nderungen

den Vorschriften dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Verordnung
entsprechen; und
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b) die FMA der Verwaltungsgesellschaft den Empfang der BestŠtigung des
WirtschaftsprŸfers sowie des von der Verwaltungsgesellschaft und der
Verwahrstelle unterzeichneten Prospekts bescheinigt.

3) €nderungen des Prospekts sind alle formellen und materiellen €nde-
rungen, insbesondere auch:
a) Umstrukturierungen wie Verschmelzungen oder Spaltungen;
b) Wechsel der Rechtsform von Investmentunternehmen; oder
c) VermšgensŸbertragungen von Investmentunternehmen auf andere

Investmentunternehmen.

4) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung, insbesondere zum
Mindestinhalt des Prospekts sowie zu den €nderungen nach Abs. 3.

Art. 20

Periodische Berichte

1) Das Investmentunternehmen hat spŠtestens sechs Monate nach
Ablauf des GeschŠftsjahres einen Jahresbericht bei der FMA einzureichen.
Die FMA kann auf begrŸndeten Antrag des Investmentunternehmens eine
angemessene FristverlŠngerung gewŠhren, soweit der Antrag spŠtestens
einen Monat vor Ablauf der Frist eingereicht wird.

2) Der Jahresbericht muss alle Informationen enthalten, damit die
Anleger die Entwicklung und die Ergebnisse des Investmentunternehmens
angemessen beurteilen kšnnen.

3) Dem Jahresbericht ist ein Kurzbericht des WirtschaftsprŸfers zu den
wichtigsten Angaben des Jahresberichts beizufŸgen.

4) Die Regierung legt mit Verordnung den Inhalt und die Gliederung des
Jahresberichts nach Abs. 2 und des Kurzberichts nach Abs. 3 fest.

Art. 21

Bezeichnung des Investmentunternehmens

1) Eine Bezeichnung, die eine TŠtigkeit als Investmentunternehmen ver-
muten lŠsst, darf nur von Unternehmen verwendet werden, die zur
GeschŠftstŠtigkeit nach diesem Gesetz berechtigt sind.

2) Die Bezeichnung eines Investmentunternehmens darf nicht zu Ver-
wechslungen und TŠuschungen Anlass geben.
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III. VerwaltungsgesellschaftIII. Verwaltungsgesellschaft

A. BewilligungA. Bewilligung

Art. 22

Bewilligungspflicht

1) Eine Verwaltungsgesellschaft bedarf zur AusŸbung ihrer GeschŠftstŠ-
tigkeit einer Bewilligung durch die FMA.

2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, finden auf selbstverwaltete Invest-
mentunternehmen die Bestimmungen dieses Kapitels sinngemŠss Anwen-
dung.

3) Die GeschŠftstŠtigkeit kann sofort nach Erteilung der Bewilligung
nach Abs. 1 aufgenommen werden. Die Bewilligung kann mit Auflagen ver-
bunden werden.

Art. 23

Bewilligungsvoraussetzungen und -verfahren

1) Die Bewilligung fŸr die Verwaltungsgesellschaft wird erteilt, wenn:
a) die Organisation der Verwaltungsgesellschaft den Vorschriften dieses

Gesetzes entspricht;
b) die Verwaltungsgesellschaft in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft

oder als Anstalt liechtensteinischen Rechts oder als EuropŠische Gesell-
schaft (SE) konstituiert ist;

c) die Kapitalausstattung ausreichend ist; und
d) GewŠhr fŸr eine einwandfreie GeschŠftstŠtigkeit geboten wird.

2) Die Bewilligungsvoraussetzungen nach Abs. 1 sind dauernd einzu-
halten.

3) Bildet die Verwaltungsgesellschaft einen Teil einer im Finanzbereich
tŠtigen auslŠndischen Gruppe, wird die Bewilligung zusŠtzlich zu den
genannten Voraussetzungen nur erteilt, wenn:
a) die Gruppe einer der liechtensteinischen Aufsicht vergleichbaren konso-

lidierten Aufsicht untersteht; und
b) die Aufsichtsbehšrde des Herkunftsstaates angehšrt worden ist.

4) Die FMA unterrichtet den Antragsteller innerhalb von zehn Arbeits-
tagen ab Eingang seines Antrags darŸber, ob die Antragsunterlagen formell
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vollstŠndig eingereicht worden sind und stellt ihm bei VollstŠndigkeit eine
BestŠtigung aus.

5) †ber den Antrag auf Erteilung einer Bewilligung wird spŠtestens drei
Monate nach Ausstellung der BestŠtigung nach Abs. 4 entschieden.

6) Kann die Frist nach Abs. 5 aufgrund besonderer UmstŠnde, insbeson-
dere bei komplexen Grundsatzfragen und Fragen in Zusammenhang mit der
Organisationsstruktur oder den BeteiligungsverhŠltnissen sowie in anderen
besonders berŸcksichtigungswŸrdigen FŠllen nicht eingehalten werden, so
hat die FMA den Antragsteller unverzŸglich nach Kenntnis, jedenfalls aber
innerhalb der Frist nach Abs. 5, darŸber zu unterrichten. In diesem Fall hat
die FMA spŠtestens sechs Monate ab Eingang der Antragsunterlagen Ÿber
die Erteilung der Bewilligung zu entscheiden.

7) Sind zur Beurteilung des Antrags weitere Unterlagen oder Informa-
tionen erforderlich, so kann die FMA den Antragsteller wŠhrend der Fristen
nach Abs. 5 und 6 jederzeit auffordern, diese nachzureichen. Der Fortlauf
der Fristen ist ab dem Zeitpunkt der Aufforderung bis zum Eingang der
Unterlagen bei der FMA gehemmt.

8) Die Regierung regelt das NŠhere Ÿber die Antragsunterlagen mit Ver-
ordnung.

B. PflichtenB. Pflichten

Art. 24

Kapitalausstattung

1) Die Kapitalausstattung muss mindestens betragen:
a) bei selbstverwalteten Investmentunternehmen: 300 000 Franken oder den

Gegenwert in einer anderen WŠhrung;
b) bei Verwaltungsgesellschaften: 125 000 Franken oder den Gegenwert in

einer anderen WŠhrung.

2) †berschreitet der Wert der von der Verwaltungsgesellschaft verwal-
teten Portfolios 250 Millionen Franken oder den Gegenwert in einer
anderen WŠhrung, muss die Kapitalausstattung zusŠtzlich 0,02 % des
Betrags ausmachen, um den der Wert der verwalteten Portfolios den Betrag
von 250 Millionen Franken oder den Gegenwert in einer anderen WŠhrung
Ÿbersteigt; die Kapitalausstattung betrŠgt hšchstens 10 Millionen Franken
oder den Gegenwert in einer anderen WŠhrung. Als von der Verwaltungs-
gesellschaft verwaltete Portfolios gelten alle von ihr verwalteten Invest-
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mentunternehmen, einschliesslich Portfolios, mit deren Verwaltung sie
Dritte beauftragt hat, nicht jedoch Portfolios, die sie selbst im Auftrag
Dritter verwaltet.

3) Ungeachtet von Abs. 2 muss die Kapitalausstattung mindestens einem
Viertel der fixen Gemeinkosten des Vorjahres entsprechen; bei NeugrŸn-
dungen sind die im GeschŠftsplan vorgesehenen fixen Gemeinkosten der
Verwaltungsgesellschaft massgeblich. Die FMA kann die Anforderung an
die Kapitalausstattung bei einer gegenŸber dem Vorjahr erheblich verŠn-
derten GeschŠftstŠtigkeit anpassen.

4) Die zusŠtzliche Kapitalausstattung nach Abs. 3 kann bis zu 50 %
durch eine von einem Kreditinstitut oder einem Versicherungsunternehmen
gestellte Garantie in derselben Hšhe nachgewiesen werden. Der Garantie-
geber muss seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat, in der Schweiz oder
einem Drittstaat mit gleichwertigen Aufsichtsbestimmungen haben und in
Liechtenstein zur GeschŠftstŠtigkeit entsprechend zugelassen sein.

Art. 25

Qualifizierte Beteiligungen

1) Jeder beabsichtigte direkte oder indirekte Erwerb, jede beabsichtigte
direkte oder indirekte Erhšhung oder jede beabsichtigte VerŠusserung einer
qualifizierten Beteiligung an einer Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in
Liechtenstein ist der FMA von dem interessierten Erwerber schriftlich mit-
zuteilen, wenn aufgrund des Erwerbs, der Erhšhung oder der VerŠusserung
der Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital 20 %, 30 % oder 50 %
erreicht, Ÿber- oder unterschreitet oder die Verwaltungsgesellschaft zum
Tochterunternehmen eines Erwerbers wŸrde oder nicht mehr Tochterun-
ternehmen des VerŠusserers wŠre. FŸr die Festlegung der Stimmrechte sind
Art. 25, 26, 27 und 31 des Offenlegungsgesetzes anzuwenden.

2) Die FMA konsultiert nach einer Mitteilung nach Abs. 1 die Behšrde,
die fŸr die Zulassung des Erwerbers bzw. des Unternehmens, dessen Mut-
terunternehmen oder kontrollierende Person den Erwerb oder die Erhš-
hung beabsichtigt, zustŠndig ist, wenn es sich beim interessierten Erwerber
um eine der nachfolgenden natŸrlichen oder juristischen Personen handelt:
a) eine in einem anderen Staat zugelassene OGAW-Verwaltungsgesell-

schaft, Vermšgensverwaltungsgesellschaft, Wertpapierfirma, Bank, ein
Versicherungsunternehmen oder einen AIFM;

b) ein Mutterunternehmen eines Unternehmens nach Bst. a; oder

IUG 951.30

Fassung: 01.10.2016 21

c) eine natŸrliche oder juristische Person, die ein Unternehmen nach Bst. a
kontrolliert.

3) ErhŠlt die Verwaltungsgesellschaft Kenntnis von einem Erwerb oder
einer VerŠusserung von Beteiligungen an ihrem Kapital nach Abs. 1, unter-
richtet sie die FMA. Ferner teilt die Verwaltungsgesellschaft der FMA min-
destens einmal jŠhrlich die Namen der Anteilseigner und Gesellschafter, die
qualifizierte Beteiligungen halten, sowie die jeweiligen BeteiligungsbetrŠge
mit.

4) Wird eine Beteiligung trotz Einspruchs der FMA erworben, dŸrfen
die Stimmrechte des Erwerbers bis zur AbŠnderung oder Aufhebung des
Einspruchs im Rechtsmittelweg oder der RŸcknahme des Einspruchs durch
die FMA nicht ausgeŸbt werden; eine dennoch erfolgte Stimmabgabe ist
nichtig.

5) Die FMA arbeitet bei der Beurteilung des Erwerbs oder der Erhšhung
einer Beteiligung nach Abs. 2 mit den zustŠndigen auslŠndischen Behšrden
zusammen. Die Zusammenarbeit umfasst insbesondere den Austausch
sŠmtlicher fŸr die Beurteilung des Erwerbs oder der Erhšhung einer Betei-
ligung relevanten Informationen.

6) Die Regierung regelt das NŠhere Ÿber das Verfahren und die Kriterien
zur Beurteilung des Erwerbs, der Erhšhung oder der VerŠusserung qualifi-
zierter Beteiligungen mit Verordnung. Sie kann fŸr selbstverwaltete Invest-
mentunternehmen von Abs. 1 und 3 abweichende Regelungen treffen.

Art. 26

Unvereinbarkeit, enge Verbindungen

1) Die mit der Verwaltung und GeschŠftsleitung eines Investmentunter-
nehmens betrauten Personen dŸrfen weder der Regierung noch, vorbehalt-
lich Art. 7 Abs. 5 FMAG, der FMA angehšren.

2) Bestehen zwischen der Verwaltungsgesellschaft und anderen natŸrli-
chen oder juristischen Personen enge Verbindungen, darf die ordnungsge-
mŠsse Aufsicht Ÿber das Investmentunternehmen dadurch nicht behindert
werden.

3) Die ordnungsgemŠsse Aufsicht Ÿber Investmentunternehmen darf
ferner nicht behindert werden durch:
a) Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittstaats, denen natŸrliche

oder juristische Personen, die zur Verwaltungsgesellschaft enge Verbin-
dungen besitzen, unterstehen;
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b) Schwierigkeiten bei der Anwendung von Vorschriften im Sinne des Bst.
a.

4) Die Verwaltungsgesellschaft Ÿbermittelt der FMA die notwendigen
Angaben und Unterlagen, um die dauernde Einhaltung der Bestimmungen
dieses Artikels ŸberprŸfen zu kšnnen.

5) Die Regierung kann das NŠhere zu den Angaben und Unterlagen und
deren Verwendung mit Verordnung regeln.

Art. 27

Verpflichtung zur externen WirtschaftsprŸfung

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre GeschŠftstŠtigkeit und die von
ihr verwalteten Investmentunternehmen jedes Jahr durch einen von ihr
unabhŠngigen und von der FMA anerkannten WirtschaftsprŸfer prŸfen zu
lassen.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat dem WirtschaftsprŸfer alle Aus-
kŸnfte zu erteilen, die fŸr eine sachgemŠsse PrŸfung notwendig sind.

3) Die Verwaltungsgesellschaft hat dem WirtschaftsprŸfer insbesondere:
a) die Unterlagen zur VerfŸgung zu stellen, die fŸr die Feststellung und

Bewertung der Aktiven und Passiven erforderlich sind;
b) Einsicht in ihre BŸcher, Buchungsbelege, GeschŠftskorrespondenz und

die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates und der GeschŠftsleitung
zu gewŠhren.

Art. 28

Meldepflichten

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat der FMA vor Veršffentlichung im
Publikationsorgan unter BeifŸgung der notwendigen Unterlagen unverzŸg-
lich zu melden:
a) die €nderung in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates und der

GeschŠftsleitung;
b) den Wechsel des WirtschaftsprŸfers;
c) die €nderung der BesitzverhŠltnisse des stimmberechtigten Kapitals, ins-

besondere qualifizierte Beteiligungen.

2) Die Regierung regelt das NŠhere, insbesondere Ÿber die €nderung der
BesitzverhŠltnisse nach Abs. 1 Bst. c, mit Verordnung.
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Art. 29

Treuepflicht und Wohlverhaltensregeln

1) Die Verwaltungsgesellschaft sowie allfŠllige Beauftragte wahren aus-
schliesslich die Interessen der Anleger.

2) Im Zusammenhang mit dem Erwerb und der VerŠusserung von
Sachen und Rechten fŸr das Investmentunternehmen stellen die Verwal-
tungsgesellschaft sowie allfŠllige Beauftragte sicher, dass insbesondere
Retrozessionen direkt oder indirekt dem Investmentunternehmen zugute
kommen. Sie stellen ebenfalls sicher, dass sie weder fŸr sich noch fŸr Dritte
ungerechtfertigt Vermšgensvorteile irgendwelcher Art entgegennehmen;
ausgenommen sind allfŠllige im Prospekt vorgesehene VergŸtungen.

3) Die Verwaltungsgesellschaft, allfŠllige Beauftragte sowie die fŸr sie
handelnden oder ihnen nahe stehenden Personen dŸrfen vom Investment-
unternehmen Anlagen auf eigene Rechnung nur zum Marktpreis Ÿber-
nehmen und ihm Anlagen aus eigenen BestŠnden nur zum Marktpreis
abtreten.

4) Die Verwaltungsgesellschaft sowie allfŠllige Beauftragte Ÿben ihre
TŠtigkeit nach Massgabe der von der FMA erlassenen Wohlverhaltensregeln
(Code of Conduct) aus. Diese dienen als Interpretationshilfe und kšnnen
zur Auslegung von Rechten und Pflichten herangezogen werden.

Art. 30

Organisation

1) Die Organe einer Verwaltungsgesellschaft sind die Generalversamm-
lung, der Verwaltungsrat und die GeschŠftsleitung.

2) Der Verwaltungsrat muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen.

3) Die GeschŠftsleitung muss grundsŠtzlich aus mindestens zwei Per-
sonen bestehen. Mindestens ein Mitglied der GeschŠftsleitung muss tatsŠch-
lich und leitend in der Gesellschaft tŠtig sein und Ÿber die notwendigen
Qualifikationen verfŸgen.

4) Die Organisation, insbesondere die Kompetenzverteilung zwischen
Verwaltungsrat und GeschŠftsleitung, ist in einem GeschŠfts- und Orga-
nisationsreglement klar zu umschreiben. Die personelle Zusammensetzung
von Verwaltungsrat und GeschŠftsleitung darf die ordnungsgemŠsse ErfŸl-
lung der Oberleitungs- und Aufsichtsfunktion des Verwaltungsrates nicht
behindern. In jedem Fall mŸssen Ÿber die GeschŠftspolitik der Verwal-
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tungsgesellschaft mindestens zwei Personen, welche die Qualifikation nach
Art. 31 Abs. 1 individuell aufweisen, bestimmen.

Art. 31

GewŠhr fŸr einwandfreie GeschŠftstŠtigkeit

1) Die fŸr den Verwaltungsrat und die GeschŠftsleitung vorgesehenen
Personen mŸssen gesamthaft aufgrund ihrer Ausbildung oder ihrer bishe-
rigen Laufbahn fachlich fŸr die vorgesehene Aufgabe ausreichend qualifi-
ziert sein. Sie haben bei der AusŸbung ihrer TŠtigkeit recht und billig im
besten Interesse der Investmentunternehmen, der MarktintegritŠt und der
Anleger zu handeln.

2) Die FMA berŸcksichtigt fŸr die Bemessung der Anforderungen unter
anderem die Anlagepolitik des Investmentunternehmens.

3) Die vorgesehenen Personen mŸssen auch unter BerŸcksichtigung
ihrer weiteren Verpflichtungen, ihres Wohnorts und der Infrastruktur und
Organisation des Unternehmens in der Lage sein, ihre Aufgaben fŸr das
Investmentunternehmen einwandfrei zu erfŸllen.

4) Bei der Beurteilung der vorgesehenen Personen kann die FMA den
Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse sowie Referenzen bei-
ziehen.

5) Zum Zweck der Sicherstellung einer ordnungsgemŠssen GeschŠftstŠ-
tigkeit kann die FMA ein Kollektivzeichnungsrecht zu zweien anordnen.

Art. 32

Guter Ruf

1) Die fŸr den Verwaltungsrat und die GeschŠftsleitung vorgesehenen
Personen mŸssen als GeschŠftsleute einen guten Ruf besitzen. Sie haben sich
um die Vermeidung von Interessenskonflikten zu bemŸhen und, wenn sich
diese nicht vermeiden lassen, dafŸr zu sorgen, dass die von ihnen verwal-
teten Investmentunternehmen nach Recht und Billigkeit behandelt werden.

2) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbesondere
die Kriterien fŸr die PrŸfung des guten Rufs.
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Art. 33

Aufgaben

1) Die Verwaltungsgesellschaft Ÿbt ihre TŠtigkeit nach den Vorschriften
des Prospekts aus.

2) Die TŠtigkeit der Verwaltungsgesellschaft besteht ausschliesslich in
der Verwaltung von Investmentunternehmen und den damit zusammen-
hŠngenden Aufgaben.

3) ZusammenhŠngende Aufgaben nach Abs. 2 sind insbesondere:
a) Anlageverwaltung;
b) administrative TŠtigkeiten:

1. gesetzlich vorgeschriebene und im Rahmen der Anlageverwaltung
vorgeschriebene Rechnungsdienstleistungen;

2. Kundenanfragen;
3. Bewertung und Preisfestsetzung (einschliesslich SteuererklŠrung);
4. †berwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften;
5. GewinnausschŸttung;
6. Ausgabe und RŸcknahme von Anteilen;
7. Kontraktabrechnungen (einschliesslich Versand der Zertifikate);
8. FŸhrung von Aufzeichnungen.

4) Die Regierung kann mit Verordnung NŠheres zu den Aufgaben der
Verwaltung regeln.

Art. 34

Delegation

1) Die Verwaltungsgesellschaft kann eine oder mehrere ihrer Aufgaben
zum Zweck einer effizienten GeschŠftsfŸhrung an Dritte delegieren, soweit
die Interessen der Anleger nicht gefŠhrdet erscheinen.

2) Die Verwaltungsgesellschaft wird durch die Delegation an Dritte
nicht von ihrer Haftung befreit. Sie sorgt fŸr die notwendige Instruktion
sowie die zweckmŠssige †berwachung und Kontrolle des beauftragten
Dritten.

3) Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass:
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a) die beauftragte Person unter BerŸcksichtigung der Art der delegierten
Aufgaben Ÿber die entsprechende Qualifikation verfŸgt und in der Lage
ist, die betreffenden Aufgaben einwandfrei durchzufŸhren; und

b) keine Interessenkollisionen vorhanden sind, die gegebenenfalls aus einer
Delegation von mehreren Aufgaben entstehen kšnnen.

4) Die Verwaltungsgesellschaft kann der beauftragten Person jederzeit
Anweisungen erteilen oder die Delegation mit sofortiger Wirkung ent-
ziehen.

5) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 35

Interne Kontrollmechanismen

Verwaltungsgesellschaften sorgen dafŸr, dass die Investmentunter-
nehmen folgende GrundsŠtze dauernd einhalten:
a) ordnungsgemŠsse Verwaltung und Buchhaltung;
b) ordnungsgemŠsse Kontroll- und Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf

die elektronische Datenverarbeitung;
c) angemessene interne Kontrollverfahren, insbesondere eine Regelung fŸr

persšnliche Transaktionen der Mitarbeiter;
d) angemessenes internes Kontrollverfahren, durch das jedes das Invest-

mentunternehmen betreffende GeschŠft nach Herkunft, Gegenpartei,
Art, Abschlusszeitpunkt und -ort rekonstruiert werden kann;

e) angemessenes internes Kontrollverfahren, welches sicherstellt, dass das
Vermšgen entsprechend dem Prospekt verwaltet wird;

f) geeignete Vorkehrungen fŸr die den Anlegern gehšrenden Anteile an
Investmentunternehmen, um deren Eigentumsrechte, insbesondere fŸr
den Fall der Insolvenz, zu schŸtzen und zu verhindern, dass die Anteile
der Anleger ohne ausdrŸckliche Zustimmung fŸr Rechnung der Verwal-
tungsgesellschaft verwendet werden;

g) angemessene Vorkehrungen, damit das Risiko von Interessenkonflikten
mit den Anlegern oder zwischen verschiedenen Anlegern, die den Inter-
essen anderer Anleger schaden, mšglichst gering ist; und

h) schriftliche Festlegung und Einhaltung von notwendigen GrundsŠtzen
wie beispielsweise jene Ÿber die Verwendung von derivativen Finanzin-
strumenten und das Risikomanagement.
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C. GeheimnisschutzC. Geheimnisschutz

Art. 36

Grundsatz

1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der GeschŠftsleitung von
Verwaltungsgesellschaften und ihre Mitarbeiter sowie sonst fŸr solche
Gesellschaften tŠtige Personen sind zur Geheimhaltung von Tatsachen ver-
pflichtet, die ihnen aufgrund der GeschŠftsbeziehungen mit Kunden anver-
traut oder zugŠnglich gemacht worden sind. Die Geheimhaltungspflicht gilt
zeitlich unbegrenzt.

2) Werden Behšrdenvertretern bei ihrer dienstlichen TŠtigkeit Tatsa-
chen bekannt, die dem Geheimnisschutz nach Abs. 1 unterliegen, so haben
sie dieses Geheimnis als Amtsgeheimnis zu wahren.

3) Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Vorschriften Ÿber die Zeugnis-
oder Auskunftspflicht gegenŸber den Strafgerichten, der Stabsstelle Finan-
cial Intelligence Unit (FIU) und der FMA sowie die Bestimmungen Ÿber die
Zusammenarbeit mit der Stabsstelle FIU oder mit der FMA.

D. Erlšschen und EntzugD. Erlšschen und Entzug

Art. 37

Erlšschen der Bewilligung

1) Bewilligungen erlšschen, wenn:
a) schriftlich darauf verzichtet wird;
b) Ÿber die Verwaltungsgesellschaft der Konkurs rechtskrŠftig eršffnet

wird; oder
c) die Investmentgesellschaft, die Anlage-Kommanditgesellschaft oder die

Anlage-KommanditŠrengesellschaft im Handelsregister gelšscht wird.

2) Das Erlšschen der Bewilligung ist auf Kosten der Verwaltungsgesell-
schaft in den von der Regierung bestimmten Publikationsorganen zu veršf-
fentlichen.

Art. 38

Entzug der Bewilligung

1) Bewilligungen kšnnen von der FMA entzogen werden, wenn:
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a) die GeschŠftstŠtigkeit nicht innerhalb von zwšlf Monaten aufgenommen
wird;

b) die GeschŠftstŠtigkeit wŠhrend mindestens sechs Monaten nicht mehr
ausgeŸbt wird;

c) die Voraussetzungen fŸr deren Erteilung nicht mehr erfŸllt sind und
eine Wiederherstellung des gesetzlichen Zustandes binnen angemessener
Frist nicht zu erwarten ist;

d) die Verwaltungsgesellschaft die gesetzlichen Pflichten systematisch in
schwerwiegender Weise verletzt und den Aufforderungen der FMA zur
Wiederherstellung des gesetzlichen Zustandes nicht Folge leistet;

e) die Verwaltungsgesellschaft die Bewilligung aufgrund falscher ErklŠ-
rungen oder auf sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat;

f) die Kapitalausstattung der Verwaltungsgesellschaft den Voraussetzungen
nach Art. 24 nicht mehr genŸgt und eine Wiederherstellung des gesetzli-
chen Zustandes binnen angemessener Frist nicht zu erwarten ist;

g) die Fortsetzung der GeschŠftstŠtigkeit der Verwaltungsgesellschaft vor-
aussichtlich das Vertrauen in den liechtensteinischen Finanzplatz, die
StabilitŠt des Finanzsystems oder den Anlegerschutz gefŠhrdet.

2) Der Entzug der Bewilligung ist der Verwaltungsgesellschaft mit
schriftlich begrŸndeter VerfŸgung mitzuteilen und nach Eintritt der Rechts-
kraft auf Kosten der Verwaltungsgesellschaft in den von der Regierung
bestimmten Publikationsorganen zu veršffentlichen.

3) Die Vorschriften Ÿber die Sofortmassnahmen nach Art. 62 bleiben
unberŸhrt.

E. Liquidation, Sachwalterschaft und KonkursE. Liquidation, Sachwalterschaft und Konkurs

Art. 39

Auflšsung und Liquidation nach Verlust der Bewilligung

1) Erlšschen und Entzug der Bewilligung der Verwaltungsgesellschaft
bewirken die Auflšsung und Liquidation der Verwaltungsgesellschaft,
sofern sie nicht Ÿber eine weitere Zulassung nach dem AIFMG oder
UCITSG verfŸgt.

2) Die FMA informiert das Amt fŸr Justiz und die Verwahrstelle Ÿber
jeden rechtskrŠftigen Verlust der Bewilligung nach Abs. 1. Das Amt fŸr
Justiz trŠgt die Liquidation im Handelsregister ein und bestellt auf Vor-
schlag der FMA einen Liquidator nach Massgabe von Art. 133 PGR. Die
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Vorschrift des Art. 133 Abs. 6 PGR kommt nur zur Anwendung, wenn die
Regierung der KostenŸbernahme zustimmt.

3) Die Kosten der Auflšsung und Liquidation gehen zu Lasten der Ver-
waltungsgesellschaft, bei Investmentgesellschaften im Fall der Vermšgenst-
rennung nach Art. 9 Abs. 7 zu Lasten des eigenen Vermšgens.

4) Die Auflšsung und Liquidation der Verwaltungsgesellschaft oder
des eigenen Vermšgens der Investmentgesellschaft erfolgt nach Art. 133 ff.
PGR oder einem anderen mit Zustimmung des Amtes fŸr Justiz und der
FMA bestimmten Liquidationsverfahren, mit der Massgabe, dass die FMA
die Aufsicht Ÿber die Liquidation fŸhrt.

5) FŸr das verwaltete Vermšgen von Investmentunternehmen gilt Art.
41.

6) Die FMA kann vom Liquidator die Erstellung eines Liquidationsbe-
richtes verlangen.

Art. 40

Ernennung eines Sachwalters

1) Die FMA ernennt fŸr eine geschŠftsunfŠhige Verwaltungsgesellschaft
einen Sachwalter. Die Ernennung eines Sachwalters ist den Anlegern durch
den Sachwalter mitzuteilen.

2) Der Sachwalter:
a) fŸhrt die GeschŠfte der Verwaltungsgesellschaft, sieht aber von der Ver-

waltung neuer Investmentunternehmen ab;
b) entscheidet Ÿber die Anteilsausgabe und -rŸcknahme und veranlasst

gegebenenfalls die Aussetzung eines von der Verwaltungsgesellschaft
veranlassten Anteilshandels;

c) beantragt bei der FMA innerhalb von einem Jahr die Zustimmung zur
FortfŸhrung der GeschŠftstŠtigkeit, zur GrŸndung einer neuen Verwal-
tungsgesellschaft oder deren Auflšsung.

3) Die FMA entscheidet Ÿber die VergŸtung des Sachwalters. VergŸtung
und Aufwand des Sachwalters gehen zu Lasten der Verwaltungsgesellschaft.

4) Die Regierung kann das NŠhere Ÿber den Sachwalter, insbesondere
die Kriterien fŸr die VergŸtung und die persšnlichen Anforderungen an den
Sachwalter, mit Verordnung regeln.
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Art. 41

Verwaltetes Vermšgen bei Auflšsung und Konkurs der Verwaltungsge-
sellschaft und Verwahrstelle

1) Das zum Zweck der gemeinschaftlichen Kapitalanlage fŸr Rechnung
der Anleger verwaltete Vermšgen fŠllt im Fall der Auflšsung und des Kon-
kurses der Verwaltungsgesellschaft oder, sofern nach Art. 13 Abs. 7 eine
Vermšgenstrennung stattgefunden hat, der Investmentgesellschaft nicht in
deren Konkursmasse und wird nicht zusammen mit dem eigenen Vermšgen
aufgelšst. Jedes Investmentunternehmen oder Segment bildet zugunsten
seiner Anleger ein Sondervermšgen. Jedes Sondervermšgen ist mit Zustim-
mung der FMA auf eine andere Verwaltungsgesellschaft zu Ÿbertragen oder,
wenn sich nicht binnen drei Monaten ab Eršffnung des Konkursverfahrens
eine Verwaltungsgesellschaft zur †bernahme bereit erklŠrt, im Wege der
abgesonderten Befriedigung zugunsten der Anleger des jeweiligen Invest-
mentunternehmens oder Segments zu liquidieren. Die FMA kann die Frist
auf bis zu zwšlf Monate verlŠngern, wenn dies zum Schutz der Anleger
geboten erscheint. Soweit die FMA zum Schutz der Anleger oder des
šffentlichen Interesses nichts anderes bestimmt, erfolgt die Liquidation
durch die Verwahrstelle als Liquidator.

2) Im Fall des Konkurses der Verwahrstelle ist das verwaltete Vermšgen
jedes Investmentunternehmens oder Segments mit Zustimmung der FMA
auf eine andere Verwahrstelle zu Ÿbertragen oder im Wege der abgeson-
derten Befriedigung zugunsten der Anleger des jeweiligen Investmentunter-
nehmens oder Segments zu liquidieren.

3) Die Kosten der Liquidation des Investmentunternehmens oder Seg-
ments gehen in den FŠllen des Abs. 1 und 2 zu Lasten der Anleger des jewei-
ligen Sondervermšgens.

4) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

IV. VerwahrstelleIV. Verwahrstelle

Art. 42

Bestellung der Verwahrstelle

1) Die Bestellung der Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft
durch einen schriftlichen Verwahrstellenvertrag zu regeln. Die Regierung
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kann das NŠhere Ÿber den Inhalt des Verwahrstellenvertrages mit Verord-
nung regeln.

2) Als Verwahrstelle kann nur bestellt werden:
a) eine nach dem Bankengesetz fŸr die Verwahrung zugelassene Bank oder

Wertpapierfirma;
b) eine nach dem Bankengesetz errichtete und fŸr die Verwahrung zugelas-

sene inlŠndische Zweigstelle einer Bank oder Wertpapierfirma mit Sitz
innerhalb des EWR oder in der Schweiz;

c) ein bzw. eine nach dem TreuhŠndergesetz zugelassener TreuhŠnder oder
zugelassene Treuhandgesellschaft, soweit es sich um Investmentunter-
nehmen handelt, die grundsŠtzlich nicht in Finanzinstrumente inves-
tieren.

3) Die Verwahrstelle stellt der FMA auf Verlangen alle Informationen
zur VerfŸgung, die die Verwahrstelle bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
erhalten hat und die FMA zur Aufsicht Ÿber Investmentunternehmen und
deren Verwaltungsgesellschaften benštigt.

4) Die Regierung kann das NŠhere Ÿber die Verwahrstelle nach Abs. 2
Bst. c mit Verordnung regeln.

Art. 43

Aufgaben der Verwahrstelle

1) Die Verwahrstelle verwahrt das verbuchungsfŠhige Vermšgen und
sonstige ihr Ÿbergebene Finanzinstrumente des Investmentunternehmens
im Rahmen eines bankŸblichen VerwahrgeschŠfts. Bei anderen Vermšgens-
gegenstŠnden prŸft und registriert sie die Rechtsinhaberschaft des Invest-
mentunternehmens oder gegebenenfalls der fŸr Rechnung des Investment-
unternehmens tŠtigen Verwaltungsgesellschaft aufgrund von Unterlagen
oder Informationen, die vom Investmentunternehmen oder von der Ver-
waltungsgesellschaft geliefert werden. Die Verwahrstelle hŠlt das Register
der VermšgensgegenstŠnde auf dem neuesten Stand.

2) Die Verwahrstelle sorgt dafŸr, dass:
a) die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Ausgabe- und RŸck-

nahmepreis der Anteile den Prospekten entspricht;
b) die Anlageentscheide diesem Gesetz und den Prospekten entsprechen;
c) der Erfolg des Investmentunternehmens nach Massgabe der Prospekte

verwendet wird.
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3) Die Verwahrstelle besorgt ferner insbesondere die Ausgabe und
RŸcknahme von Anteilen sowie den Zahlungsverkehr und fŸhrt ein
Anteilsregister.

4) Die Verwahrstelle muss Weisungen der Verwaltungsgesellschaft
Folge leisten. Verstšsst eine Weisung gegen gesetzliche Vorschriften oder
den Prospekt, so hat die Verwahrstelle die Verwaltungsgesellschaft schrift-
lich darauf aufmerksam zu machen und, sofern die Weisung nicht wider-
rufen wird, innerhalb nŸtzlicher Frist den WirtschaftsprŸfer darŸber in
Kenntnis zu setzen.

5) Die Verwahrstelle handelt ehrlich, redlich, professionell, unabhŠngig
und im Interesse des Investmentunternehmens und seiner Anleger. Sie hat
bei ErfŸllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, dass keine Interessenskon-
flikte zwischen dem Investmentunternehmen, seinen Anlegern, der Verwal-
tungsgesellschaft und der Verwahrstelle geschaffen werden. Auf die Ver-
wahrstelle finden im †brigen die Treuepflichten und Wohlverhaltensregeln
nach Art. 29 Abs. 2 bis 4 sinngemŠss Anwendung.

6) Die Verwahrstelle kann eine oder mehrere ihrer Aufgaben an sach-
kundige Dritte delegieren (z.B. Aufbewahrung von Vermšgenswerten im
In- oder Ausland). Die Verwahrstelle wird durch die Delegation an Dritte
nicht von ihrer Haftung befreit. Sie kommt ihren Pflichten bei der Auswahl
sowie der notwendigen Instruktion des beauftragten Dritten nach und sorgt
fŸr die zweckmŠssige †berwachung und Kontrolle. Im †brigen finden
die Bestimmungen der Bankengesetzgebung Ÿber die Auslagerung von
GeschŠftsbereichen sinngemŠss Anwendung.

7) Die Regierung kann das NŠhere Ÿber die Anforderungen an die FŸh-
rung des Anteilsregisters nach Abs. 3 mit Verordnung regeln.

V. AnlagepolitikV. Anlagepolitik

Art. 44

Grundsatz

1) Die Anlagepolitik des Prospekts nach Art. 19 hat das Anlageziel und
die Anlagestrategie zu definieren und die zulŠssigen Anlagen festzulegen.

2) Bildet das Investmentunternehmen einen Index nach, so ist dieser zu
benennen und das Mass der Nachbildung zu beziffern.
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3) Nimmt das Investmentunternehmen Kredite auf, so ist dies im Pro-
spekt zu benennen und die maximale Hšhe zu beziffern.

4) Der Prospekt muss einen Risikohinweis enthalten, der die Risiken
entsprechend dem Risikopotenzial des Investmentunternehmens
umschreibt.

5) Wird bei geschlossenen Investmentunternehmen das Recht der
Anleger zur RŸckgabe der Anteile ausgeschlossen, so ist im Risikohinweis
darauf hinzuweisen.

6) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 45

Ausgabe und RŸcknahme von Anteilen

Je nach Art der Anlagen kšnnen Investmentunternehmen fŸr die Aus-
gabe und/oder RŸcknahme von Anteilen angemessene EinschrŠnkungen
vorsehen. Diese EinschrŠnkungen mŸssen im Prospekt klar bezeichnet
werden.

VI. AnlegerrechteVI. Anlegerrechte

Art. 46

Erwerb und RŸckgabe der Anteile

1) Der Anleger erwirbt durch seine Einzahlung Forderungen gegen das
Investmentunternehmen auf Beteiligung am Vermšgen und am Ertrag des
Investmentunternehmens. Bei segmentierten Investmentunternehmen
richten sich die Forderungen gegen das jeweilige Segment.

2) Der Anleger kann die Auszahlung seines Anteils verlangen, sofern der
Prospekt keine Ausnahme vorsieht.

3) Bei segmentierten Investmentunternehmen mŸssen die ErtrŠge und
Kosten dem Anleger fŸr jedes Segment gesondert berechnet werden.

Art. 47

Recht auf Auskunft

1) Die Verwaltungsgesellschaft erteilt dem Anleger auf Verlangen hin
Auskunft Ÿber die Grundlagen fŸr die Berechnung des Nettoinventarwertes
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pro Anteil. Macht der Anleger ein berechtigtes Interesse an nŠheren
Angaben Ÿber einzelne GeschŠftsvorfŠlle geltend, so ist ihm auch darŸber
jederzeit Auskunft zu erteilen.

2) Der Anleger kann bei der Verwaltungsgesellschaft Informationen
Ÿber das Risikomanagement verlangen. Dazu gehšren insbesondere Infor-
mationen Ÿber die Anlagegrenzen und die internen Kontrollmechanismen.

Art. 48

Recht auf ErfŸllung

1) ErfŸllt die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle ihre Auf-
gaben oder Pflichten nicht oder nicht ordnungsgemŠss, kann der Anleger
auf ErfŸllung klagen, auch dann, wenn das Urteil Auswirkungen auf alle
Anleger haben kann.

2) Haben die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle sowie die
fŸr sie handelnden oder ihnen nahe stehenden natŸrlichen oder juristischen
Personen dem Investmentunternehmen widerrechtlich Vermšgenswerte
entzogen oder Vermšgensvorteile vorenthalten oder diesem auf andere
Weise Schaden zugefŸgt, so richtet sich die Klage gegen die Verwaltungsge-
sellschaft und/oder die Verwahrstelle zur Leistung an das Investmentunter-
nehmen.

Art. 49

VergŸtungen an Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle

1) Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle haben Anspruch
auf die im Prospekt vorgesehenen VergŸtungen, auf Befreiung von den Ver-
bindlichkeiten, die sie in AusfŸhrung des Prospekts eingegangen sind, sowie
auf den Ersatz der Aufwendungen, die sie zur ErfŸllung solcher Verbind-
lichkeiten gemacht haben.

2) Diese AnsprŸche werden aus den Mitteln des Investmentunterneh-
mens erfŸllt. Eine persšnliche Haftung der Anleger ist ausgeschlossen.
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VII. WirtschaftsprŸferVII. WirtschaftsprŸfer

Art. 50

Bestellung des WirtschaftsprŸfers

1) Investmentunternehmen, Verwaltungsgesellschaften und Verwahr-
stellen haben einen WirtschaftsprŸfer zu bestellen.

2) Der WirtschaftsprŸfer muss Ÿber eine Zulassung nach dem Gesetz
Ÿber WirtschaftsprŸfer und Revisionsgesellschaften verfŸgen. Im †brigen
gilt Art. 61 Abs. 5 und 6.

3) Der WirtschaftsprŸfer hat sich ausschliesslich der PrŸfungstŠtigkeit
und den unmittelbar damit zusammenhŠngenden GeschŠften zu widmen.
Er darf keine Vermšgensverwaltungen besorgen. Der WirtschaftsprŸfer
muss von dem zu prŸfenden Investmentunternehmen, der Verwaltungsge-
sellschaft und der Verwahrstelle unabhŠngig sein.

4) Die WirtschaftsprŸfer des Investmentunternehmens, der Verwal-
tungsgesellschaft und der Verwahrstelle haben das Recht, in Bezug auf die
Verwaltungsgesellschaft und sŠmtliche von dieser verwalteten Investment-
unternehmen alle fŸr die PrŸfung notwendigen Informationen gegenseitig
auszutauschen.

Art. 51

Pflichten des WirtschaftsprŸfers

1) Vorbehaltlich abweichender Regelungen in diesem Gesetz prŸft der
WirtschaftsprŸfer insbesondere:
a) die fortwŠhrende ErfŸllung der Bewilligungsvoraussetzungen;
b) die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der Prospekte bei

der AusŸbung der GeschŠftstŠtigkeit;
c) die Jahresberichte des Investmentunternehmens, der Verwaltungsgesell-

schaft und der Verwahrstelle.

2) FŸr die Geheimhaltungspflicht des WirtschaftsprŸfers gilt Art. 36
entsprechend. Davon abweichend sind die WirtschaftsprŸfer des Invest-
mentunternehmens, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle zur
Zusammenarbeit berechtigt und verpflichtet.

3) Der PrŸfungsbericht mit AusfŸhrungen zum Aufsichtsrecht ist spŠ-
testens sechs Monate nach dem Ende des GeschŠftsjahrs gleichzeitig zu
Ÿbermitteln:
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a) der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Verwahrstelle;
b) dem WirtschaftsprŸfer der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Verwahr-

stelle; und
c) der FMA.

4) Die Pflicht nach Abs. 3 endet erst mit dem rechtskrŠftigen Verlust der
Bewilligung oder, wenn dieser Zeitpunkt spŠter liegt, mit der Beendigung
der Liquidation.

5) Der WirtschaftsprŸfer hat bei der PrŸfung des Investmentunterneh-
mens, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle die PrŸfstandards
nach Art. 10a Abs. 1 des Gesetzes Ÿber die WirtschaftsprŸfer und Revisi-
onsgesellschaften anzuwenden.

6) Der WirtschaftsprŸfer haftet fŸr alle Pflichtverletzungen nach den
Vorschriften des PGR Ÿber die AbschlussprŸfung.

7) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln, insbeson-
dere:
a) die Einzelheiten des PrŸfungsberichts;
b) die Frist zur Erstellung und Einreichung des PrŸfungsberichts bei der

FMA.

Art. 52

Anzeigepflichten

1) WirtschaftsprŸfer mŸssen der FMA unverzŸglich alle Tatsachen oder
Entscheidungen anzeigen, von denen sie bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben Kenntnis erhalten haben und die folgende Auswirkungen haben
kšnnen:
a) eine erhebliche Verletzung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften

sowie der Prospekte, welche fŸr die Zulassung oder die AusŸbung der
TŠtigkeit eines Investmentunternehmens, einer Verwaltungsgesellschaft,
einer Verwahrstelle und anderer an ihrer GeschŠftstŠtigkeit mitwir-
kenden Unternehmen gelten;

b) die Behinderung der TŠtigkeit des Investmentunternehmens oder einem
an seiner GeschŠftstŠtigkeit mitwirkenden Unternehmen; oder

c) die Versagung oder Nichtabgabe des PrŸfurteils im Rahmen der PrŸfung
des GeschŠftsberichts.

2) Die Anzeigepflicht nach Abs. 1 besteht auch in Bezug auf Unter-
nehmen, die aus einem KontrollverhŠltnis heraus enge Verbindungen zum
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Investmentunternehmen oder den Unternehmen, die an seiner GeschŠftstŠ-
tigkeit mitwirken, unterhalten.

3) Zeigt der WirtschaftsprŸfer der FMA in gutem Glauben die in Abs.
1 genannten Tatsachen oder Entscheidungen an, verletzt er dabei keine ver-
tragliche oder gesetzliche Geheimhaltungspflicht. Er ist von jeglicher Haf-
tung fŸr die Anzeige ausgenommen.

4) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

VIII. HaftungVIII. Haftung

Art. 53

Grundsatz

1) Wer als Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, SchŠtzungsexperte,
Liquidator oder Sachwalter eines Investmentunternehmens seine Pflichten
verletzt, haftet den Anlegern fŸr den daraus entstandenen Schaden, sofern
er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fŠllt.

2) Die in Abs. 1 genannten Personen haften auch fŸr ihre Hilfspersonen
sowie fŸr die von ihnen beauftragten Personen, sofern sie nicht nachweisen,
dass sie bei der Auswahl, Instruktion und †berwachung die nach den
UmstŠnden gebotene Sorgfalt angewendet haben.

3) Eine BeschrŠnkung dieser Haftung ist ausgeschlossen.

4) Jegliche persšnliche Haftung des Anlegers ist ausgeschlossen.

Art. 54

SolidaritŠt und RŸckgriff

1) Sind fŸr einen Schaden mehrere Personen ersatzpflichtig, so ist jede
von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden
aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der UmstŠnde persšnlich zure-
chenbar ist.

2) Der Richter bestimmt unter WŸrdigung aller UmstŠnde den RŸckgriff
unter den Beteiligten.
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Art. 55

VerjŠhrung

Der Anspruch auf Schadenersatz verjŠhrt mit dem Ablauf von fŸnf
Jahren nach Eintritt des Schadens, spŠtestens aber ein Jahr nach der RŸck-
zahlung eines Anteils.

Art. 56

Gerichtsstand

FŸr Klagen der Anleger aus dem RechtsverhŠltnis mit einem Invest-
mentunternehmen oder einer Verwaltungsgesellschaft ist das Landgericht
zustŠndig.

IX. AufsichtIX. Aufsicht

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 57

Grundsatz

Mit der DurchfŸhrung dieses Gesetzes werden betraut:
a) die Finanzmarktaufsicht (FMA);
b) das Landgericht;
c) die Schlichtungsstelle.

Art. 58

Datenbearbeitung und -bekanntgabe

1) Die zustŠndigen inlŠndischen Behšrden und Stellen dŸrfen alle erfor-
derlichen Personendaten, einschliesslich Persšnlichkeitsprofile und beson-
ders schŸtzenswerte Personendaten Ÿber administrative oder strafrechtliche
Verfolgungen und Sanktionen, bearbeiten, welche fŸr die ErfŸllung ihrer
Aufsichtsaufgaben im Rahmen dieses Gesetzes notwendig sind.

2) Die zustŠndigen inlŠndischen Behšrden und Stellen dŸrfen einander
sowie den zustŠndigen auslŠndischen Behšrden in anderen EWR-Mitglied-
staaten oder - unter den Voraussetzungen nach Art. 8 des Datenschutzge-
setzes - Drittstaaten alle erforderlichen Personendaten, einschliesslich Per-

IUG 951.30

Fassung: 01.10.2016 39

sšnlichkeitsprofile und besonders schŸtzenswerte Personendaten Ÿber
administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen, bekannt
geben, soweit dies fŸr die ErfŸllung ihrer Aufsichtsaufgaben notwendig ist.

Art. 59

Amtsgeheimnis

1) Alle Personen, die fŸr die FMA und der von ihr beigezogenen
Behšrden tŠtig sind oder waren sowie die in ihrem Auftrag tŠtigen Wirt-
schaftsprŸfer und SachverstŠndigen unterliegen dem Amtsgeheimnis.

2) Vertrauliche Informationen, die diese Personen in ihrer beruflichen
Eigenschaft erhalten, dŸrfen an keine Person oder Behšrde weitergegeben
werden, es sei denn, in zusammengefasster oder allgemeiner Form, so dass
das Investmentunternehmen, die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahr-
stelle nicht zu erkennen sind. Vorbehalten bleiben strafrechtliche Bestim-
mungen sowie besondere gesetzliche Vorschriften.

3) Wurde gegen ein Investmentunternehmen oder ein an seiner
GeschŠftstŠtigkeit mitwirkendes Unternehmen durch Gerichtsbeschluss
das Konkursverfahren eršffnet oder die Liquidation eingeleitet, kšnnen
vertrauliche Informationen, die sich nicht auf Dritte beziehen, welche an
Rettungsversuchen beteiligt sind, in zivilgerichtlichen oder handelsgericht-
lichen Verfahren weitergegeben werden.

4) Das Amtsgeheimnis steht dem Informationsaustausch zwischen der
FMA und den zustŠndigen auslŠndischen Behšrden nach diesem Gesetz
nicht entgegen. Die ausgetauschten Informationen fallen unter das Amts-
geheimnis. Die FMA hat bei der †bermittlung von Informationen an die
zustŠndigen auslŠndischen Behšrden darauf hinzuweisen, dass die Ÿbermit-
telten Informationen nur mit ausdrŸcklicher Zustimmung der FMA ver-
šffentlicht und weitergegeben werden dŸrfen. Die Zustimmung darf nur
erteilt werden, wenn der Informationsaustausch mit dem šffentlichen Inter-
esse sowie dem Schutz der Anleger vereinbar ist.

5) Die Regierung oder mit deren ErmŠchtigung die FMA kann Koopera-
tionsvereinbarungen Ÿber den Informationsaustausch mit den zustŠndigen
auslŠndischen Behšrden im Sinne von Abs. 4 sowie Art. 66 Abs. 1 nur zur
ErfŸllung der aufsichtsrechtlichen Aufgaben dieser Behšrden und nur dann
treffen, wenn die Geheimhaltung der mitgeteilten Informationen ebenso
gewŠhrleistet ist wie nach diesem Artikel. Stammen die Informationen aus
einem anderen Staat, dŸrfen sie nur mit ausdrŸcklicher Zustimmung der
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Ÿbermittelnden Behšrden und gegebenenfalls nur fŸr Zwecke veršffentlicht
und weitergegeben werden, denen diese Behšrden zugestimmt haben.

6) ErhŠlt die FMA nach Abs. 1 bis 4 vertrauliche Informationen, darf sie
diese Informationen nur fŸr folgende Zwecke verwenden:
a) zur PrŸfung, ob die Bescheinigungsvoraussetzungen fŸr das Investment-

unternehmen oder die Bewilligungsvoraussetzungen der Verwaltungs-
gesellschaft erfŸllt werden und zur leichteren †berwachung der Voraus-
setzungen der TŠtigkeitsausŸbung, der verwaltungsmŠssigen und buch-
halterischen Organisation und der internen Kontrollmechanismen;

b) zur VerhŠngung von Sanktionen;
c) im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens Ÿber die Anfechtung einer Ent-

scheidung der zustŠndigen Behšrden;
d) im Rahmen von Verfahren nach Art. 66.

7) Die Regierung kann mit Verordnung fŸr die nach Abs. 5 erhaltenen
Informationen Ausnahmen vorsehen.

Art. 60

Aufsichtsabgaben und GebŸhren

Die Aufsichtsabgaben und GebŸhren richten sich nach dem Finanz-
marktaufsichtsgesetz.

B. FMAB. FMA

Art. 61

Aufgaben und Befugnisse

1) Die FMA Ÿberwacht den Vollzug dieses Gesetzes und der dazu erlas-
senen Verordnung und trifft die notwendigen Massnahmen direkt, in
Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsorganen oder durch Anzeige bei der
Staatsanwaltschaft.

2) Der FMA obliegen insbesondere:
a) die Ausstellung und der Widerruf von Bescheinigungen;
b) die Erteilung und der Entzug von Bewilligungen;
c) die †berprŸfung der PrŸfungsberichte der WirtschaftsprŸfer;
d) die Ernennung von Sachwaltern und die Entscheidung Ÿber deren Ver-

gŸtung;
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e) die Ahndung von †bertretungen nach Art. 70.

3) ErhŠlt die FMA von Verletzungen dieses Gesetzes und der dazu
erlassenen Verordnung, des Prospekts oder von sonstigen MissstŠnden
Kenntnis, so erlŠsst sie die zur Herstellung des rechtmŠssigen Zustandes
und zur Beseitigung der MissstŠnde notwendigen Massnahmen.

4) Die FMA ist insbesondere befugt:
a) von den diesem Gesetz und ihrer Aufsicht Unterstellten, jeder mit den

TŠtigkeiten der Verwaltungsgesellschaft oder dem Investmentunter-
nehmen in Verbindung stehenden Person sowie solchen Personen, die
unter dem Verdacht stehen, unter Verstoss gegen die Bewilligungspflicht
nach diesem Gesetz TŠtigkeiten auszuŸben, alle fŸr den Vollzug dieses
Gesetzes erforderlichen AuskŸnfte, Informationen und Unterlagen zu
verlangen;

b) Entscheidungen und VerfŸgungen zu erlassen; sie kann diese nach vor-
hergehender Androhung veršffentlichen, wenn sich die Verwaltungsge-
sellschaft diesen dauerhaft widersetzt bzw. sich weigert, den gesetzlichen
Zustand wiederherzustellen;

c) ein vorŸbergehendes BerufsausŸbungsverbot zu verhŠngen;
d) die Staatsanwaltschaft zu ersuchen, Massnahmen zur Sicherung des Ver-

falls von Vermšgenswerten nach Massgabe der Strafprozessordnung zu
beantragen;

e) angekŸndigte und unangekŸndigte †berprŸfungen oder Ermittlungen
vor Ort vorzunehmen oder durch qualifizierte WirtschaftsprŸfer oder
SachverstŠndige vornehmen zu lassen;

f) im Interesse der Anteilinhaber oder der …ffentlichkeit die Aussetzung der
Ausgabe, RŸcknahme oder Auszahlung von Anteilen zu verlangen;

g) bereits existierende Aufzeichnungen von TelefongesprŠchen und Daten-
Ÿbermittlungen anzufordern;

h) Praktiken, die gegen dieses Gesetz oder die dazu erlassene Verordnung
verstossen, zu untersagen.

5) Die Regierung kann mit Verordnung festlegen, dass nur qualifizierte
WirtschaftsprŸfer zu den nach diesem Gesetz erforderlichen PrŸfungen und
Berichten berechtigt sind und das Verfahren zur Feststellung der Qualifika-
tion der WirtschaftsprŸfer festlegen.

6) Die FMA kann fŸr alle oder einzelne einem Bewilligungsantrag bei-
gefŸgte oder zu Aufsichtszwecken erhobene Darstellungen, Angaben zu
oder Informationen Ÿber Tatsachen die BestŠtigung durch einen nach Abs.
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5 qualifizierten WirtschaftsprŸfer verlangen. Die Regierung kann mit Ver-
ordnung die Befugnis der FMA auf bestimmte Tatsachen beschrŠnken.

7) Veršffentlicht die FMA Formulare fŸr die Erstattung von nach
diesem Gesetz erforderlichen AntrŠgen, Meldungen, Mitteilungen und
Anzeigen, sind diese von den Antragstellern und Melde-, Mitteilungs- und
Anzeigepflichtigen zu verwenden. Andernfalls ist die FMA berechtigt, den
Antrag als nicht gestellt und die Melde-, Mitteilungs- und Anzeigepflicht als
nicht erfŸllt anzusehen.

8) Bei der Beaufsichtigung der WirtschaftsprŸfer kann die FMA ins-
besondere QualitŠtskontrollen durchfŸhren und die WirtschaftsprŸfer bei
ihrer PrŸftŠtigkeit bei Investmentunternehmen und deren Verwaltungsge-
sellschaften begleiten. Die Befugnis zur Vor-Ort-Kontrolle nach Art. 26
Abs. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes bleibt unberŸhrt.

Art. 62

Sofortmassnahmen

1) Liegen UmstŠnde vor, die den Schutz der Anleger, den Ruf des
Finanzplatzes Liechtenstein oder die StabilitŠt des Finanzsystems als
gefŠhrdet erscheinen lassen, kann die FMA insbesondere ohne Mahnung
und Fristsetzung:
a) von der Verwaltungsgesellschaft, vom WirtschaftsprŸfer, von der Ver-

wahrstelle, von allen Auftragnehmern im Sinne von Art. 34 und 43 Abs.
6 sowie von allen sonstigen Beteiligten Informationen erheben; dabei
kann die FMA auch vor Ort tŠtig werden;

b) einen Beobachter einsetzen, der Informationen fŸr die FMA erhebt und
dem alle GeschŠftsvorfŠlle zu berichten sind;

c) einen KommissŠr einsetzen, ohne dessen Zustimmung die Verwaltungs-
gesellschaft oder deren GeschŠftsleiter keine WillenserklŠrungen fŸr die
Verwaltungsgesellschaft oder das Investmentunternehmen abgeben
dŸrfen;

d) in Bezug auf einige oder alle Investmentunternehmen:
1. die Sistierung der Anteilsausgabe und -rŸcknahme verlangen;
2. die Bescheinigung widerrufen;

e) einen KommissŠr einsetzen, ohne dessen Mitwirkung die Verwaltungs-
gesellschaft oder die GeschŠftsleiter der Verwaltungsgesellschaft keine
WillenserklŠrungen fŸr die Verwaltungsgesellschaft oder das Invest-
mentunternehmen abgeben kšnnen;
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f) in Bezug auf die VermšgensgegenstŠnde der Verwaltungsgesellschaft ein
VerfŸgungsverbot erlassen;

g) anstelle der bisherigen GeschŠftsleiter einen Sachwalter mit den Auf-
gaben nach Art. 40 einsetzen;

h) den Entzug der Bewilligung der Verwaltungsgesellschaft verfŸgen;
i) die Auflšsung der Verwaltungsgesellschaft verfŸgen.

2) Die Massnahmen nach Abs. 1 Bst. d bis i sind abweichend von Art.
963 Abs. 5 PGR unter Hinweis auf die ausstehende Rechtskraft der Ver-
fŸgung im Handelsregister bei der Verwaltungsgesellschaft und den betrof-
fenen Investmentunternehmen zu vermerken und kšnnen, soweit dies zum
Schutz der Anleger und des šffentlichen Interesses erforderlich ist, den
Anlegern mitgeteilt und auf der Internetseite der FMA veršffentlicht
werden.

3) Die FMA kann von der Verwaltungsgesellschaft fŸr die Massnahmen
nach Abs. 1 und 2 einen Kostenvorschuss verlangen. Die Pflicht zum Kos-
tenvorschuss kann mit der Massnahme verbunden werden. Der Vorschuss
ist zurŸckzuerstatten, wenn keine Rechtsverstšsse festzustellen sind. Er
darf einbehalten werden, soweit aufgrund weiterer Massnahmen nach Abs.
1 und 2 mit Kosten in mindestens derselben Hšhe zu rechnen ist.

4) Die FMA hat bei der Auswahl der Massnahmen nach Abs. 1 der Ver-
hŠltnismŠssigkeit der Mittel Rechnung zu tragen.

5) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung, insbesondere Ÿber:
a) die Aufgaben des Beobachters nach Abs. 1 Bst. b;
b) die Zusammenarbeit der bisherigen GeschŠftsleiter mit dem KommissŠr

nach Abs. 1 Bst. c und e;
c) die Art der Veršffentlichung und der Mitteilung an die Anleger nach Abs.

2;
d) die nŠheren Anforderungen zur Auswahl der Beobachter, KommissŠre

und Sachwalter.

Art. 63

Verbindliche Auskunft

1) Sofern die massgeblichen Tatsachen bei Antragstellung vollstŠndig
und richtig offengelegt werden, kann die FMA EinschŠtzungen zu Rechts-
und Tatsachenfragen auf Antrag durch verbindliche Auskunft vorab beant-
worten. Soweit das šffentliche Interesse nicht entgegensteht, ist die FMA
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durch eine verbindliche Auskunft bei einer nachfolgenden Tatbestands-
auslegung und ErmessensausŸbung im Umfang ihrer schriftlichen Fest-
stellungen gebunden. MŸndliche Aussagen begrŸnden keinen Vertrauens-
schutz.

2) Die FMA kann fŸr die Massnahmen und ErklŠrungen nach diesem
Artikel separate GebŸhren erheben.

3) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 64

Haftung

Die zivilrechtliche Haftung der FMA richtet sich nach Art. 21 des
Finanzmarktaufsichtsgesetzes.

C. AmtshilfeC. Amtshilfe

Art. 65

Grundsatz

1) Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit anderen inlŠndischen
Behšrden und den zustŠndigen auslŠndischen Behšrden zusammen.

2) Sie ist im Rahmen der Zusammenarbeit berechtigt und verpflichtet,
den Behšrden nach Abs. 1 unverzŸglich die zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben und Befugnisse erforderlichen Informationen zu Ÿbermitteln.

Art. 66

Informationsaustausch

1) Die FMA tauscht mit anderen inlŠndischen Behšrden und den zustŠn-
digen auslŠndischen Behšrden die zur ErfŸllung der gesetzlichen Aufgaben
notwendigen Informationen aus, wenn diese Behšrden:
a) mit der †berwachung von Banken, Kreditinstituten, Wertpapierfirmen,

Versicherungsunternehmen oder anderen Finanzinstituten oder mit der
†berwachung der FinanzmŠrkte betraut sind;

b) mit der Liquidation, dem Konkurs oder vergleichbaren Verfahren eines
Investmentunternehmens und an seiner GeschŠftstŠtigkeit mitwir-
kenden Unternehmen befasst sind;
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c) mit der Beaufsichtigung der Personen, denen die Kontrolle der Rech-
nungslegung von Versicherungsunternehmen, Banken, Kreditinstituten,
Wertpapierfirmen oder anderen Finanzinstituten obliegt, betraut sind.

2) Die FMA kann unter den Voraussetzungen nach Art. 8 des Daten-
schutzgesetzes zum Schutz der StabilitŠt und IntegritŠt des Finanzsystems
Informationen auch mit anderen als den in Abs. 1 genannten zustŠndigen
Behšrden austauschen.

3) Die Weitergabe von Informationen, die im Rahmen eines Informati-
onsaustausches nach Abs. 1 und 2 Ÿbermittelt wurden, ist zulŠssig, wenn:
a) die Informationen nur zur ErfŸllung der spezifischen Beaufsichtigungs-

aufgabe verwendet werden;
b) das Amtsgeheimnis nach Art. 59 gewahrt wird;
c) bei Informationen, die von der zustŠndigen auslŠndischen Behšrde Ÿber-

mittelt wurden, deren Zustimmung zur Weitergabe vorliegt. Die FMA
teilt im Auftrag der zustŠndigen inlŠndischen Behšrden nach Abs. 1 und
2 den Ÿbermittelnden Behšrden die Namen und die genaue Aufgabe
der Personen mit, an die die betreffenden Informationen weitergegeben
werden sollen.

Art. 67

Informationsweitergabe an Clearingstellen oder Šhnliche Einrichtungen

1) Die FMA tauscht Informationen, die unter das Amtsgeheimnis nach
Art. 59 fallen, mit einer Clearingstelle oder einer Šhnlichen anerkannten
Stelle aus, um Clearing- oder Abwicklungsdienstleistungen in Liechtenstein
sicherzustellen, sofern diese Informationen erforderlich sind, um das ord-
nungsgemŠsse Funktionieren dieser Stellen im Fall von Verstšssen - oder
auch nur mšglichen Verstšssen - der Marktteilnehmer sicherzustellen. Die
im Wege des Informationsaustauschs von zustŠndigen auslŠndischen
Behšrden Ÿbermittelten Informationen darf die FMA nur mit der ausdrŸck-
lichen Zustimmung der Ÿbermittelnden Behšrden weitergeben.

2) Die nach Abs. 1 Ÿbermittelten Informationen fallen unter das Amts-
geheimnis (Art. 59).

3) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.
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X. Rechtsmittel, Verfahren und aussergerichtliche Streit-X. Rechtsmittel, Verfahren und aussergerichtliche Streit-
schlichtungschlichtung

Art. 68

Rechtsmittel und Verfahren

1) Gegen Entscheidungen und VerfŸgungen der FMA kann binnen 14
Tagen ab Zustellung Beschwerde bei der FMA-Beschwerdekommission
erhoben werden.

2) Wird Ÿber einen vollstŠndigen Antrag auf Bewilligung einer Ver-
waltungsgesellschaft oder eines selbstverwalteten Investmentunternehmens
nicht binnen drei Monaten bzw. nach FristverlŠngerung nicht binnen sechs
Monaten nach seinem Eingang entschieden, kann Beschwerde bei der FMA-
Beschwerdekommission erhoben werden.

3) Gegen Entscheidungen und VerfŸgungen der FMA-Beschwerdekom-
mission kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde beim Verwal-
tungsgerichtshof erhoben werden.

4) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, finden auf das Ver-
fahren die Bestimmungen des Gesetzes Ÿber die allgemeine Landesverwal-
tungspflege Anwendung.

Art. 69

Aussergerichtliche Schlichtungsstelle

1) Zur Beilegung von StreitfŠllen zwischen Anlegern, der Verwaltungs-
gesellschaft, des selbstverwalteten Investmentunternehmens und Verwahr-
stellen bestimmt die Regierung mit Verordnung eine Schlichtungsstelle.

2) Die Schlichtungsstelle hat zur Aufgabe, im Streitfall zwischen den
Parteien auf geeignete Weise zu vermitteln und auf diese Weise eine Eini-
gung zwischen den Parteien herbeizufŸhren.

3) Kann keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden, so sind
sie auf den ordentlichen Rechtsweg zu verweisen.

4) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung, insbesondere die
organisatorische Ausgestaltung, die Zusammensetzung und das Verfahren.
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XI. StrafbestimmungenXI. Strafbestimmungen

Art. 70

Vergehen und †bertretungen

1) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 TagessŠtzen bestraft, wer:
a) ohne Bescheinigung eine GeschŠftstŠtigkeit als Investmentunternehmen

ausŸbt;
b) ohne Bewilligung eine GeschŠftstŠtigkeit als Verwaltungsgesellschaft

ausŸbt;
c) als Organmitglied oder Mitarbeiter sowie sonst fŸr eine Verwaltungs-

gesellschaft oder eine Verwahrstelle tŠtige Person oder als Wirtschafts-
prŸfer die Pflicht zur Geheimhaltung wissentlich verletzt oder wer
hierzu verleitet oder zu verleiten sucht.

2) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis 180 TagessŠtzen bestraft, wer:
a) die Bestimmungen Ÿber die Kapitalausstattung (Art. 24) verletzt;
b) die mit einer Bewilligung verbundenen Auflagen der FMA verletzt;
c) verbotswidrig Bezeichnungen verwendet, die eine TŠtigkeit als Invest-

mentunternehmen oder Verwaltungsgesellschaft vermuten lassen (Art.
21 Abs. 1);

d) der FMA oder dem WirtschaftsprŸfer keine, falsche oder irrefŸhrende
AuskŸnfte erteilt;

e) die GeschŠftsbŸcher nicht ordnungsgemŠss fŸhrt oder GeschŠftsbŸcher,
Unterlagen und Belege nicht aufbewahrt;

f) als WirtschaftsprŸfer seine Pflichten grob verletzt, insbesondere im PrŸ-
fungsbericht wissentlich unwahre Angaben macht oder wesentliche Tat-
sachen verschweigt oder eine vorgeschriebene Aufforderung an die Ver-
waltungsgesellschaft unterlŠsst oder vorgeschriebene Berichte und Mel-
dungen nicht erstattet (Art. 51 und 52);

g) in den periodischen Berichten (Art. 20), im Prospekt (Art. 19) oder bei
anderen Informationen (Art. 47) falsche Angaben macht oder wesent-
liche Tatsachen verschweigt.

3) Von der FMA wird wegen †bertretung mit Busse bis zu 200 000
Franken bestraft, wer:
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a) die periodischen Berichte (Art. 20) nicht vorschriftsgemŠss erstellt bzw.
nicht oder verspŠtet einreicht;

b) die ordentliche oder eine von der FMA vorgeschriebene PrŸfung nicht
durchfŸhren lŠsst;

c) seine Pflichten gegenŸber dem WirtschaftsprŸfer nicht erfŸllt;
d) die vorgeschriebenen Meldungen an die FMA nicht erstattet bzw. ver-

spŠtet erstattet;
e) einer Aufforderung zur Herstellung des rechtmŠssigen Zustandes, zur

Zusammenarbeit in einem Ermittlungsverfahren der FMA oder einer
anderen VerfŸgung der FMA nicht nachkommt;

f) den Mitteilungspflichten im Hinblick auf qualifizierte Beteiligungen (Art.
25 Abs. 1 und 3) nicht nachkommt;

g) den Wohlverhaltensregeln (Art. 29) nicht nachkommt;
h) keine wirksamen organisatorischen (Art. 30) und verwaltungsmŠssigen

Vorkehrungen zur Verhinderung von Interessenskonflikten (Art. 32)
trifft und beibehŠlt;

i) als WirtschaftsprŸfer seine Pflichten nach diesem Gesetz, insbesondere
nach Art. 50 bis 52, verletzt;

k) als Verwahrstelle ihre Pflichten nach diesem Gesetz, insbesondere nach
Art. 43, verletzt.

4) Bei fahrlŠssiger Begehung werden die Strafobergrenzen auf die HŠlfte
herabgesetzt. Im Wiederholungsfall, im Fall eines Schadens, der 75 000
Franken Ÿbersteigt, und bei SchŠdigungsabsicht verdoppelt sich die Strafo-
bergrenze.

5) Bei Verstoss gegen Art. 21 Abs. 2 oder gegen Art. 9 Abs. 9 wird
die Verwaltungsgesellschaft von der FMA mit einer Ordnungsbusse bis zu
10 000 Franken bestraft. Diese Ordnungsbusse kann fortgesetzt verhŠngt
werden, bis der gesetzliche Zustand hergestellt ist.

6) Im †brigen findet der Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches sinnge-
mŠss Anwendung.

Art. 71

Vorteilsabschšpfung

1) Wird eine †bertretung nach Art. 70 Abs. 3 begangen und dadurch
ein wirtschaftlicher Vorteil erlangt, ordnet die FMA die Abschšpfung des

IUG 951.30

Fassung: 01.10.2016 49

wirtschaftlichen Vorteils an und verpflichtet den BegŸnstigten zur Zahlung
eines entsprechenden Geldbetrages.

2) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn der wirtschaftliche Vorteil
durch Schadenersatz- oder sonstige Leistungen ausgeglichen ist. Soweit der
BegŸnstigte solche Leistungen erst nach der Vorteilsabschšpfung erbringt,
ist der bezahlte Geldbetrag in Hšhe der nachgewiesenen Zahlungen
zurŸckzuerstatten. Die Hšhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschŠtzt
werden.

3) Die Vorteilsabschšpfung verjŠhrt nach einem Ablauf von fŸnf Jahren
seit Beendigung der Zuwiderhandlung.

4) Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes Ÿber
die allgemeine Landesverwaltungspflege.

5) Der Verfall bei Vergehen nach Art. 70 Abs. 1 und 2 richtet sich nach
den ¤¤ 20 ff. des Strafgesetzbuches.

Art. 72

Verantwortlichkeit

Werden Widerhandlungen im GeschŠftsbetrieb einer juristischen
Person, einer Kollektiv- oder Anlage-Kommandit- oder Anlage-Komman-
ditŠrengesellschaft oder einer Einzelfirma im Zusammenhang mit einem
Investmentunternehmen begangen, so finden die Strafbestimmungen auf
die Personen Anwendung, die fŸr sie gehandelt haben oder hŠtten handeln
sollen, jedoch unter solidarischer Mithaftung der juristischen Person, der
Gesellschaft oder der Einzelfirma fŸr Geldstrafen und Bussen.

XII. †bergangs- und SchlussbestimmungenXII. †bergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 73

DurchfŸhrungsverordnung

Die Regierung erlŠsst die fŸr die DurchfŸhrung dieses Gesetzes erfor-
derliche Verordnung.
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Art. 74

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
a) Gesetz vom 19. Mai 2005 Ÿber Investmentunternehmen fŸr andere Werte

oder Immobilien (Investmentunternehmensgesetz; IUG), LGBl. 2005
Nr. 156;

b) Gesetz vom 25. November 2005 betreffend die AbŠnderung des Gesetzes
Ÿber Investmentunternehmen, LGBl. 2006 Nr. 30;

c) Gesetz vom 13. Dezember 2006 betreffend die AbŠnderung des Gesetzes
Ÿber Investmentunternehmen, LGBl. 2007 Nr. 45;

d) Gesetz vom 23. Mai 2007 betreffend die AbŠnderung des Gesetzes Ÿber
Investmentunternehmen, LGBl. 2007 Nr. 198;

e) Gesetz vom 20. September 2007 betreffend die AbŠnderung des Gesetzes
Ÿber Investmentunternehmen, LGBl. 2007 Nr. 268;

f) Gesetz vom 23. Oktober 2008 betreffend die AbŠnderung des Gesetzes
Ÿber Investmentunternehmen, LGBl. 2008 Nr. 358;

g) Gesetz vom 21. November 2008 betreffend die AbŠnderung des Gesetzes
Ÿber Investmentunternehmen, LGBl. 2008 Nr. 373;

h) Gesetz vom 27. Mai 2009 betreffend die AbŠnderung des Gesetzes Ÿber
Investmentunternehmen, LGBl. 2009 Nr. 186;

i) Gesetz vom 27. Mai 2009 betreffend die AbŠnderung des Gesetzes Ÿber
Investmentunternehmen, LGBl. 2009 Nr. 189;

k) Gesetz vom 25. November 2010 betreffend die AbŠnderung des Gesetzes
Ÿber Investmentunternehmen, LGBl. 2011 Nr. 9;

l) Gesetz vom 28. Juni 2011 betreffend die AbŠnderung des Gesetzes Ÿber
Investmentunternehmen, LGBl. 2011 Nr. 296;

m) Gesetz vom 7. November 2014 Ÿber die AbŠnderung des Investmentun-
ternehmensgesetzes, LGBl. 2014 Nr. 358.

†bergangsbestimmungen

Art. 75

a) bestehende Investmentunternehmen

1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehende Invest-
mentunternehmen nach dem Gesetz Ÿber Investmentunternehmen fŸr
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andere Werte oder Immobilien dŸrfen ihre TŠtigkeit nach Massgabe des bis-
herigen Rechts wŠhrend eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wei-
terhin ausŸben.

2) Die Verwaltungsgesellschaft hat bis spŠtestens ein Jahr nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes alle Investmentunternehmen, die weder als AIF nach
dem AIFMG autorisiert oder zugelassen noch in OGAW nach dem
UCITSG umgebildet werden, bei der FMA als Investmentunternehmen
nach Art. 17 dieses Gesetzes bescheinigen zu lassen. Ab dem Zeitpunkt
der Bescheinigung ist fŸr diese Investmentunternehmen dieses Gesetz anzu-
wenden. Eine †bertragung auf eine andere Verwaltungsgesellschaft nach
diesem Gesetz oder nach dem UCITSG oder einen AIFM nach dem
AIFMG hat ebenfalls vor Ablauf der Jahresfrist zu erfolgen.

3) Investmentunternehmen nach dem Gesetz Ÿber Investmentunter-
nehmen fŸr andere Werte oder Immobilien, die die Voraussetzungen nach
Abs. 2 mit Ablauf der Jahresfrist nicht erfŸllen, sind nach Massgabe des
Gesetzes Ÿber Investmentunternehmen fŸr andere Werte oder Immobilien
zu liquidieren.

Art. 76

b) bestehende Verwaltungsgesellschaften

1) Eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehende
Bewilligung fŸr eine Verwaltungsgesellschaft nach dem Gesetz Ÿber Invest-
mentunternehmen fŸr andere Werte oder Immobilien bleibt aufrecht, sofern
die Verwaltungsgesellschaft bei der FMA binnen eines Jahres nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes fŸr mindestens ein Investmentunternehmen eine
Bescheinigung nach diesem Gesetz beantragt hat.

2) Eine bestehende Verwaltungsgesellschaft nach dem Gesetz Ÿber
Investmentunternehmen fŸr andere Werte oder Immobilien kann binnen
eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der FMA einen Antrag
auf Zulassung als Verwaltungsgesellschaft nach dem UCITSG oder als
AIFM nach dem AIFMG stellen. Ein solcher Antrag hemmt die Frist nach
Abs. 3 und Art. 75 Abs. 3.

3) Werden von der Verwaltungsgesellschaft nach dem Gesetz Ÿber
Investmentunternehmen fŸr andere Werte oder Immobilien keine beschei-
nigte Investmentunternehmen verwaltet, erlischt die bestehende Bewilli-
gung vorbehaltlich Abs. 4 spŠtestens mit Ablauf der Jahresfrist nach Abs. 1.
Die Bewilligung erlischt vorbehaltlich Abs. 1 ebenfalls mit rechtskrŠftiger
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Ablehnung der AntrŠge nach Abs. 2 durch die FMA. In beiden FŠllen
kommt Art. 75 Abs. 3 sinngemŠss zur Anwendung.

4) Die FMA kann in den FŠllen nach Abs. 3 die Jahresfrist ausnahms-
weise auf begrŸndeten Antrag der Verwaltungsgesellschaft um hšchstens
sechs Monate verlŠngern, soweit der Antrag auf FristverlŠngerung spŠtes-
tens einen Monat vor Ablauf der Frist bei der FMA eingereicht wird.

Art. 77

c) bestehende Revisionsstellen

Nach bisherigem Recht bewilligte Revisionsstellen dŸrfen ihre TŠtigkeit
weiterhin nach Massgabe des neuen Rechts ausŸben, sofern sie Ÿber eine
Bewilligung als WirtschaftsprŸfer nach dem Gesetz Ÿber die Wirtschafts-
prŸfer und Revisionsgesellschaften verfŸgen.

Art. 78

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses betreffend die †bernahme der Richtlinie 2011/61/EU in
Kraft.

In Stellvertretung des LandesfŸrsten:
gez. Alois
Erbprinz

gez. Adrian Hasler
FŸrstlicher Regierungschef
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951.301

Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2016Jahrgang 2016 Nr. 113Nr. 113 ausgegeben am 7. April 2016ausgegeben am 7. April 2016

Investmentunternehmensverordnung (IUV)Investmentunternehmensverordnung (IUV)
vom 22. MŠrz 2016

Aufgrund von Art. 4 Abs. 2, Art. 5 Abs. 2, Art. 7 Abs. 7, Art. 8 Abs. 5,
Art. 9 Abs. 11, Art. 10 Abs. 8, Art. 13 Abs. 4, Art. 15 Abs. 1, Art. 18 Abs. 5,
Art. 19 Abs. 4, Art. 20 Abs. 4, Art. 23 Abs. 8, Art. 25 Abs. 6, Art. 28 Abs. 2,
Art. 32 Abs. 2, Art. 34 Abs. 5, Art. 41 Abs. 4, Art. 42 Abs. 1, Art. 44 Abs.
6, Art. 51 Abs. 7, Art. 52 Abs. 4, Art. 61 Abs. 5, Art. 69 Abs. 4 und Art. 73
des Investmentunternehmensgesetzes (IUG) vom 2. Dezember 2015, LGBl.
2016 Nr. 45, verordnet die Regierung:

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Gegenstand

1) Diese Verordnung regelt in DurchfŸhrung des Investmentunterneh-
mensgesetzes (IUG) das NŠhere Ÿber die Aufnahme, AusŸbung und Beauf-
sichtigung der TŠtigkeit von Investmentunternehmen sowie deren Verwal-
tungsgesellschaften, insbesondere:
a) die Kategorien von Investmentunternehmen;
b) die Rechtsformen und die Ausgestaltung des Prospekts von Investment-

unternehmen;
c) die GeschŠftstŠtigkeit von Investmentunternehmen;
d) die Bewilligung und Pflichten von Verwaltungsgesellschaften;
e) die Verwahrstelle;
f) die Anlagepolitik und Anlegerrechte;
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g) die WirtschaftsprŸfer; und
h) die Aufsicht.

2) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, finden auf
selbstverwaltete Investmentunternehmen die Vorschriften fŸr die Verwal-
tungsgesellschaft mit der Massgabe entsprechend Anwendung, dass an die
Stelle der Verwaltungsgesellschaft die Organe des Investmentunternehmens
treten.

Art. 2

Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen

1) Im Sinne dieser Verordnung gelten als:
a) "Einanleger": eine natŸrliche oder juristische Person, die ein qualifizierter

Anleger im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Bst. a oder b IUG ist;
b) "Familie": ein oder mehrere Familienmitglieder;
c) "Familienmitglieder": Ehegatten, eingetragene Partner, faktische Lebens-

partner und nahe Angehšrige, wie Eltern, Geschwister, Kinder, Neffen,
Nichten und Enkel, Onkel und Tanten, Cousinen und Cousins ersten
Grades, sowie die jeweiligen Hinterbliebenen;

d) "Interessengemeinschaft": eine vor Bescheinigung des Investmentunter-
nehmens (Art. 17 IUG) bestehende Gruppe von natŸrlichen oder juris-
tischen Personen und deren Erben bzw. Rechtsnachfolger, wobei jede
natŸrliche oder juristische Person ein qualifizierter Anleger im Sinne von
Art. 4 Abs. 1 Bst. a oder b IUG ist;

e) "Konzern": eine Unternehmensgruppe mit einem Mutterunternehmen,
das ein oder mehrere Tochterunternehmen unmittelbar oder mittelbar
kontrolliert und zur konsolidierten Rechnungslegung verpflichtet ist;
jedes Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens wird auch als
Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens, das an der Spitze
dieser Unternehmen steht, betrachtet; die einzelnen Unternehmen sind
Konzernunternehmen;

f) "Publikationsorgan": im Prospekt bezeichnete Printmedien oder elektro-
nische Plattformen, Ÿber welche die Verwaltungsgesellschaft den Anle-
gern die von Gesetz oder Verordnung verlangten Informationen zur
VerfŸgung stellt.

2) Soweit nicht ausdrŸcklich etwas anderes bestimmt ist, gelten die in
dieser Verordnung verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen
fŸr Personen mŠnnlichen und weiblichen Geschlechts.
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Art. 3

Zeichnungsschein

1) Ein vom Anleger unterzeichneter Zeichnungsschein ist Vorausset-
zung fŸr den Erwerb eines Anteils an einem Investmentunternehmen.

2) Der Inhalt des Zeichnungsscheins enthŠlt insbesondere folgende
Angaben:
a) Name und Geburtsdatum bzw. Firma und GrŸndungsdatum des Anle-

gers;
b) Kategorie des Investmentunternehmens;
c) Angaben zum konkreten Auftrag;
d) BestŠtigung des Anlegers, dass er ein qualifizierter Anleger nach Art. 4

Abs. 1 IUG ist;
e) BestŠtigung des Anlegers, dass er dem zulŠssigen Anlegerkreis gemŠss

dem Prospekt (Anhang 1 Ziff. 2) angehšrt.

3) Die FMA kann gemeinsam mit den Marktteilnehmern Musterzeich-
nungsscheine ausarbeiten und deren Verwendung fŸr verbindlich erklŠren.

II. InvestmentunternehmenII. Investmentunternehmen

A. KategorienA. Kategorien

Art. 4

Investmentunternehmen fŸr Einanleger

Ein Investmentunternehmen fŸr Einanleger ist ein Investmentunter-
nehmen:
a) das gemŠss dem Prospekt ausschliesslich fŸr einen einzigen qualifizierten

Anleger bestimmt ist;
b) das kein Vermšgen anlegt, welches von mehr als einer natŸrlichen oder

juristischen Person stammt; und
c) dessen Anleger nicht aus einer Einrichtung oder Struktur besteht, die ins-

gesamt mehr als einen Anleger hat.

IUV 951.301
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Art. 5

Investmentunternehmen fŸr eine Familie

Ein Investmentunternehmen fŸr eine Familie ist ein Investmentunter-
nehmen, das ausschliesslich fŸr die Anlage des Vermšgens einer Familie
bestimmt ist, unabhŠngig von der Art der rechtlichen Struktur, die von ihr
mšglicherweise eingerichtet wird.

Art. 6

Investmentunternehmen fŸr eine Interessengemeinschaft

Ein Investmentunternehmen fŸr eine Interessengemeinschaft ist ein
Investmentunternehmen, das ausschliesslich fŸr die Anlage des Vermšgens
bestimmter, qualifizierter Anleger dieser Interessengemeinschaft bestimmt
ist, unabhŠngig von der Art der rechtlichen Struktur, die von ihnen mšgli-
cherweise eingerichtet wird.

Art. 7

Investmentunternehmen fŸr einen Konzern

Ein Investmentunternehmen fŸr einen Konzern ist ein Investmentun-
ternehmen, das ausschliesslich fŸr die Anlage des Vermšgens seiner Kon-
zernunternehmen bestimmt ist, unabhŠngig von der Art der rechtlichen
Struktur, die von ihnen mšglicherweise eingerichtet wird.

B. RechtsformenB. Rechtsformen

Art. 8

Eintragung in das Handelsregister

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat binnen 30 Tagen nach Zustellung der
Bescheinigung nach Art. 17 Abs. 2 IUG fŸr das Investmentunternehmen
in Vertragsform und die KollektivtreuhŠnderschaft beim Amt fŸr Justiz die
Eintragung in das Handelsregister zu beantragen.

2) Der Prospekt des Investmentunternehmens, in welchem die jeweilige
GrŸndungsurkunde (Vertrag, Treuhandvertrag, Satzung, Gesellschaftsver-
trag) nach Anhang 1 Ziff. 1 integriert ist, ist beim Amt fŸr Justiz zu hinter-
legen.
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3) Die im Handelsregister eingetragenen Tatsachen sind durch das Amt
fŸr Justiz auszugsweise in den amtlichen Publikationsorganen zu veršffent-
lichen.

4) €nderungen von im Handelsregister eingetragenen Tatsachen sind
dem Amt fŸr Justiz so bald wie mšglich, spŠtestens jedoch innerhalb einer
Frist von 30 Tagen, zu melden.

Art. 9

Entstehung der Investmentgesellschaft in der Rechtsform der Stiftung

Die Investmentgesellschaft in der Rechtsform der Stiftung entsteht
durch die Eintragung in das Handelsregister.

Art. 10

Entstehung der Anlage-Kommanditgesellschaft und der Anlage-Kom-
manditŠrengesellschaft

Solange die Anlage Kommanditgesellschaft oder die Anlage-Komman-
ditŠrengesellschaft nicht im Handelsregister eingetragen ist, gilt sie als ein-
fache Gesellschaft. Sobald Anleger beteiligt sind, gelten zugunsten der
Anleger die Art. 733 bis 755 PGR entsprechend. Die GrŸnder haften jedoch
bis zur Eintragung weiterhin wie einfache Gesellschafter.

Art. 11

Ausschluss von Anlegern

1) Ein Anleger, der die Anlagevoraussetzungen nicht erfŸllt, kann gegen
RŸckerstattung seiner Einlagen nach Massgabe der GrŸndungsurkunde aus-
geschlossen werden. Im †brigen kann ein Anleger ausgeschlossen werden,
wenn dies die GrŸndungsurkunde vorsieht.

2) Beim Ausschluss ist eine finanzielle Gleichbehandlung zu gewŠhr-
leisten.

IUV 951.301
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C. SegmenteC. Segmente

Art. 12

Segmentierte Investmentunternehmen

1) Segmentierte Investmentunternehmen mit einem einzigen Segment
sind zulŠssig. Auf den Umstand, dass nur ein Segment besteht, ist im Pro-
spekt hinzuweisen.

2) Werden weitere Segmente eršffnet, bestehende aufgelšst oder verei-
nigt, ist der Prospekt entsprechend anzupassen.

3) Eine Umwandlung von einem segmentierten Investmentunternehmen
in ein nicht segmentiertes und umgekehrt ist zulŠssig. SŠmtliche fŸr ein
Investmentunternehmen zu erstellende Dokumente sind entsprechend
anzupassen.

4) Im Prospekt ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass:
a) eine Trennung der Vermšgenswerte der einzelnen Segmente sichergestellt

ist;
b) VergŸtungen und Verbindlichkeiten den einzelnen Segmenten verursa-

chergerecht zugeordnet werden;
c) Kosten, die nicht verursachergerecht zugeordnet werden kšnnen, den

einzelnen Segmenten im VerhŠltnis zum Vermšgen belastet werden; und
d) der Anleger nur am Vermšgen und Ertrag jener Segmente berechtigt ist,

an denen er beteiligt ist.

5) Falls der Wechsel von einem Segment zu einem anderen nicht spesen-
frei ist, muss im Prospekt darauf hingewiesen werden.

D. GeschŠftstŠtigkeitD. GeschŠftstŠtigkeit

Art. 13

Prospektinhalt und Veršffentlichung

1) Der Mindestinhalt des Prospekts richtet sich nach dem Anhang 1.

2) Soweit das IUG, diese Verordnung oder der Prospekt nicht ausdrŸck-
lich eine Veršffentlichung von Informationen im Publikationsorgan vor-
sehen, kann die Verwaltungsgesellschaft die entsprechenden Informationen
dem Anleger in anderer physischer oder elektronischer Form zur VerfŸ-
gung stellen.
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Art. 14

ProspektŠnderungen bei Umstrukturierungen oder VermšgensŸbertra-
gungen

1) FŸr eine ProspektŠnderung nach Art. 19 Abs. 3 Bst. a und c IUG
gelten folgende Voraussetzungen:
a) die Bestimmungen des Art. 18 IUG sind einzuhalten;
b) die Prospekte dŸrfen hinsichtlich der Anlagepolitik und der dem Ver-

mšgen des Investmentunternehmens belasteten Kosten nicht wesentlich
voneinander abweichen;

c) die Investmentunternehmen mŸssen zum Zeitpunkt der Verschmelzung
oder †bertragung auf der gleichen Bewertungsgrundlage bewertet
werden, das UmtauschverhŠltnis hat festzustehen und die Aktiven und
Passiven mŸssen Ÿbernommen werden; und

d) dem Investmentunternehmen und den Anlegern dŸrfen keine direkten
Kosten entstehen.

2) Auf die Verschmelzung, Spaltung und †bertragung von Segmenten
ist Abs. 1 sinngemŠss anwendbar.

3) Den Anteilsinhabern ist die Mšglichkeit zur RŸckgabe ihrer Anteile
ohne zusŠtzliche Kosten in angemessener Frist einzurŠumen. Ausge-
nommen sind die in den Prospekten vorgesehenen Kosten.

4) Die FMA kann im Einzelfall zusŠtzliche Voraussetzungen festlegen
oder Erleichterungen gewŠhren.

Art. 15

VerfahrensgrundsŠtze fŸr die Verschmelzung, Spaltung und Vermšgens-
Ÿbertragung

1) Die Einzelheiten des Verfahrens der Verschmelzung von Investment-
unternehmen werden im Prospekt festgehalten. Dieser enthŠlt insbesondere
AusfŸhrungen Ÿber das Recht der Anleger zur RŸckgabe ihrer Anteile.

2) Die Anleger erhalten zum Zeitpunkt der Verschmelzung oder †ber-
tragung Anteile nach Massgabe des festgelegten UmtauschverhŠltnisses.

3) Bei einer Verschmelzung oder †bertragung von Investmentunter-
nehmen sind die entsprechenden Bestimmungen des Personen- und Gesell-
schaftsrechts Ÿber die Liquidation nicht anwendbar.

IUV 951.301
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4) Die FMA kann einen Aufschub fŸr die RŸcknahme von Anteilen
bewilligen, wenn die Verschmelzung oder die †bertragung des Vermšgens
mehr als einen Tag in Anspruch nimmt.

5) Die Verwaltungsgesellschaft meldet der FMA den formellen
Abschluss der Verschmelzung oder †bertragung. Der externe Wirtschafts-
prŸfer bestŠtigt der FMA den Abschluss.

6) Die Bestimmungen dieses Artikels sind auf die Spaltung von Invest-
mentunternehmen sinngemŠss anwendbar.

Art. 16

Umbildung eines Investmentunternehmens in einen OGAW oder AIF

Investmentunternehmen kšnnen in Organismen fŸr gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) oder in alternative Investmentfonds
(AIF) umgebildet werden.

Art. 17

GrundsŠtze der BuchfŸhrung

1) Soweit das Gesetz und diese Verordnung nichts anderes bestimmen,
gelten fŸr Investmentunternehmen die Bestimmungen Ÿber die kaufmŠnni-
sche Rechnungslegung (Art. 1045 ff. PGR).

2) Aktive und passive Vermšgensbestandteile sowie Aufwands- und
Ertragspositionen dŸrfen vorbehaltlich besonderer Bestimmungen nicht
miteinander verrechnet werden.

3) Bei segmentierten Investmentunternehmen muss die Verwaltungsge-
sellschaft fŸr jedes Segment gesondert Buch fŸhren.

4) Bei segmentierten Investmentunternehmen sind die Segmente im
GeschŠftsbericht einzeln und bei Anlagegesellschaften auch in aggregierter
Form darzustellen, wobei die BetrŠge in Schweizer Franken oder in einer
anderen WŠhrung nach den massgeblichen Vorschriften des PGR anzu-
geben sind.

Art. 18

Bewertung des Vermšgens und der Anteile

1) Das Vermšgen ist zum Verkehrswert nach Massgabe der Bewertungs-
vorschriften im Prospekt zu berechnen:
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a) auf das Ende des Rechnungsjahres; und
b) fŸr jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurŸckgenommen

werden.

2) Der Verkehrswert einer Sache oder eines Rechtes entspricht dem
Preis, der bei sorgfŠltigem Verkauf im Zeitpunkt der SchŠtzung wahrschein-
lich erzielt werden wŸrde. Bei kotierten oder an einem geregelten, dem
Publikum offen stehenden Markt gehandelten Wertpapieren oder Wert-
rechten entspricht er dem Kurswert.

3) Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrs-
wert des Vermšgens, vermindert um allfŠllige Schuldverpflichtungen des
Investmentunternehmens sowie um die bei der Liquidation des Vermšgens
voraussichtlich anfallenden Steuern, dividiert durch die Anzahl der umlau-
fenden Anteile.

Art. 19

Lineare Ab- und Zuschreibung

1) Bei Anlagen in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer
Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen kann die Differenz zwischen Ein-
standspreis (Erwerbspreis) und RŸckzahlungspreis (Preis bei EndfŠlligkeit)
linear ab- oder zugeschrieben werden und eine Bewertung zum aktuellen
Marktpreis unterbleiben, wenn der RŸckzahlungspreis bekannt und fixiert
ist. Eine allfŠllige Anpassung aufgrund von BonitŠtsverŠnderungen bleibt
vorbehalten.

2) FŸr Obligationenfonds ist die lineare Abschreibung nicht zulŠssig.

Art. 20

Kapitalgewinne und Kapitalverluste

1) Gewinne und Verluste aus der VerŠusserung von Sachen und Rechten,
die zum Investmentunternehmen gehšren, sind im Verlauf des Rechnungs-
jahres auf dem Konto "Kapitalgewinne und Kapitalverluste" der Erfolgs-
rechnung zu buchen.

2) Realisierte Kapitalgewinne der Rechnungsperiode dŸrfen auch dann
ausgeschŸttet werden, wenn Kapitalverluste frŸherer Rechnungsjahre
bestehen.
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Art. 21

Aufwertungen und Abschreibungen

Aufwertungen der Anlagen zugunsten und Abschreibungen zulasten der
Erfolgsrechnung sind nicht zulŠssig. Ausgenommen sind:
a) die linearen Abschreibungen nach Art. 19;
b) die Aufwertung von Bauland und angefangenen Bauten durch Bauzinsen

zum marktŸblichen Satz, sofern dadurch die Anlagekosten des betref-
fenden Objekts nicht Ÿber den geschŠtzten Verkehrswert hinaus erhšht
werden;

c) die den UmstŠnden angemessenen Abschreibungen auf GrundstŸcken;
und

d) die Abschreibung von aktivierten GrŸndungskosten bei der Errichtung
eines Investmentunternehmens.

Art. 22

Jahresbericht

1) Der Jahresbericht enthŠlt zumindest nachstehende Angaben samt all-
fŠlliger ErlŠuterungen:
a) die Jahresrechnung, bestehend aus einer Vermšgensrechnung zu Ver-

kehrswerten und der Erfolgsrechnung, sowie die Angaben Ÿber die Ver-
wendung des Erfolges;

b) die Zahl der im Berichtsjahr zurŸckgenommenen und der neu ausgege-
benen Anteile sowie den Schlussbestand der ausgegebenen Anteile;

c) VerŠnderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes wŠh-
rend des Berichtszeitraums;

d) die von der Verwahrstelle beauftragten Hinterlegungsstellen;
e) die Namen der Personen, an die Anlageentscheide delegiert sind;
f) AuskŸnfte Ÿber Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder

rechtlicher Bedeutung, mit denen sich die Verwaltungsgesellschaft im
Berichtsjahr befasste, insbesondere Ÿber die €nderung des Prospekts
oder Ÿber wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Prospekt;

g) einen Kurzbericht des externen WirtschaftsprŸfers zu den Angaben nach
Bst. a bis f;

h) eine vergleichende †bersicht der letzten drei GeschŠftsjahre Ÿber die
Entwicklung des Nettovermšgens und des Wertes eines Anteils; und
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i) die Kommissionen und Kosten, die laufend dem Vermšgen eines Invest-
mentunternehmens belastet werden (Ausweis der TER; Total Expense
Ratio).

2) Die Gliederung des Jahresberichts sowie weitere Inhalte ergeben sich
aus Anhang 2.

3) Die FMA kann zum Inhalt des Berichts nach Art. 20 Abs. 3 IUG ein
Formular zur VerfŸgung stellen.

III. VerwaltungsgesellschaftIII. Verwaltungsgesellschaft

Art. 23

Antragsunterlagen

1) Der Antrag fŸr eine Bewilligung als Verwaltungsgesellschaft muss die
gesetzlichen Bewilligungsvoraussetzungen dokumentieren. Der Antrag hat
insbesondere folgende Angaben und Unterlagen zu enthalten:
a) die Statuten der Verwaltungsgesellschaft;
b) die personelle Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der

GeschŠftsleitung der Verwaltungsgesellschaft;
c) einen GeschŠftsplan (Businessplan);
d) Dokumente zum Nachweis der GewŠhr fŸr die einwandfreie GeschŠfts-

tŠtigkeit der mit der Verwaltung und GeschŠftsleitung der Verwaltungs-
gesellschaft betrauten Personen nach Art. 31 und 32 IUG, insbesondere:
1. dokumentierte LebenslŠufe;
2. aktuelle StrafregisterauszŸge;
3. Angaben Ÿber allfŠllige Straf- und Verwaltungsstrafverfahren sowie

Ÿber Exekutions- und Konkursverfahren, sofern dadurch die Aus-
Ÿbung der jeweiligen Funktion beeintrŠchtigt wird, sowie die Ver-
pflichtung, €nderungen diesbezŸglich zu melden;

4. AnnahmeerklŠrungen der mit der Verwaltung betrauten Personen der
Verwaltungsgesellschaft; und

5. FirmenzeichnungserklŠrungen der mit der GeschŠftsleitung und Ver-
waltung betrauten Personen der Verwaltungsgesellschaft;

e) der Name des WirtschaftsprŸfers sowie dessen ErklŠrung, die bestŠtigt,
dass:

IUV 951.301
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1. er das Mandat als externer WirtschaftsprŸfer annimmt; und
2. die ŸberprŸften Dokumente Gesetz und Verordnung entsprechen;

f) die Benennung der GrŸnder (zur GrŸndung einer Aktiengesellschaft
bedarf es mindestens zweier AktionŠre);

g) die im Einzelfall gemŠss Wegleitung notwendigen VertrŠge;
h) das Organisations- und GeschŠftsreglement der Verwaltungsgesellschaft,

welches die Aufgabenteilung zwischen Verwaltungsrat und GeschŠfts-
leitung regelt;

i) eine BestŠtigung des Amtes fŸr Justiz, dass die EintragungsfŠhigkeit des
Namens gegeben ist; und

k) eine ErklŠrung Ÿber die Kenntnis und Einhaltung der Wohlverhaltensre-
geln.

2) Die FMA regelt das NŠhere Ÿber die Einreichung der Antragsunter-
lagen nach Abs. 1 in Wegleitungen.

Art. 24

Qualifizierte Beteiligungen

1) Die Absicht, eine qualifizierte Beteiligung im Sinne von Art. 25 Abs.
1 IUG zu erwerben, zu erhšhen oder zu verŠussern, liegt vor, wenn ein
verbindliches Angebot oder ein endgŸltiger Beschluss der GeschŠftsleitung
oder des Verwaltungsrats zum Erwerb, zur Erhšhung oder zur VerŠusse-
rung gefasst wurde. Der jeweils frŸhere Zeitpunkt ist massgeblich.

2) Das Verfahren und die Kriterien zur Beurteilung des Erwerbs, der
Erhšhung oder der VerŠusserung qualifizierter Beteiligungen richten sich
sinngemŠss nach Anhang 8 der Bankenverordnung.

Art. 25

Meldepflichten

Eine €nderung der BesitzverhŠltnisse nach Art. 28 Abs. 1 Bst. c IUG ist
der FMA unverzŸglich unter BeifŸgung insbesondere folgender Angaben
und Unterlagen mitzuteilen:
a) Benennung der qualifiziert Beteiligten und AufschlŸsselung der Besitz-

verhŠltnisse an der Verwaltungsgesellschaft;
b) Dokumente zum Nachweis der GewŠhr der ZuverlŠssigkeit der qualifi-

ziert Beteiligten, insbesondere aktuelle LebenslŠufe und aktuelle Strafre-
gisterauszŸge.

951.301 IUV

12 Fassung: 01.10.2016

Vorwort
Gesetze und 

Verordnungen Praxishilfen KontakteFMA-Richtlinien
FMA-Mitteilungen und 

WegleitungenÜberblick



52
8

52
9

Art. 26

Wohlverhaltensregeln (Code of Conduct)

1) Die Verwaltungsgesellschaft bestŠtigt, dass sie die Wohlverhaltensre-
geln kennt und einhalten wird.

2) Die FMA erlŠsst Wohlverhaltensregeln, die zumindest folgende
GrundsŠtze enthalten:
a) die Verwaltungsgesellschaft muss ihre Aufgaben nach Art. 33 IUG nach

Recht und Billigkeit sowie mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit im besten Interesse des Anlegers und der Marktinte-
gritŠt ausŸben;

b) das Investmentunternehmen muss Ÿber die fŸr eine ordnungsgemŠsse
GeschŠftstŠtigkeit erforderlichen Mittel und Verfahren verfŸgen und
diese wirksam einsetzen; und

c) die Verwaltungsgesellschaft muss sich um die Vermeidung von Interes-
senkonflikten bemŸhen. Sollte sich ein Interessenkonflikt dennoch nicht
vermeiden lassen, muss sie dafŸr sorgen, dass die von ihr verwalteten
Investmentunternehmen nach Recht und Billigkeit behandelt werden.

3) Die FMA kann geeignete Massnahmen zur Durchsetzung der Wohl-
verhaltensregeln nach Abs. 2 ergreifen.

Art. 27

Delegation

1) Jede Delegation von Aufgaben nach Art. 34 IUG ist im Prospekt
anzufŸhren.

2) Bei Investmentunternehmen fŸr Einanleger kann die Verwaltungsge-
sellschaft die Anlageentscheide an den Einanleger delegieren, sofern es sich
beim Einanleger um einen der folgenden qualifizierten Anleger handelt:
a) ein beaufsichtigtes Versicherungsunternehmen; oder
b) eine Vorsorgeeinrichtung mit professioneller Tresorerie. Professionelle

Tresorerie liegt vor, wenn mindestens eine fachlich ausgewiesene und im
Finanzbereich erfahrene Person damit betraut ist, die Anlageentscheide
zu treffen.
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Art. 28

Auflšsung und Liquidation, Fortsetzung der Verwaltungsgesellschaft

1) Soweit im IUG nichts anderes bestimmt wird und die FMA zum
Schutz der Anleger kein anderes Verfahren anordnet, richten sich die Auf-
lšsung und Liquidation (Art. 39 und 41 IUG) nach den Bestimmungen des
PGR. Der Liquidator muss fachlich geeignet sein oder eine fachlich geeig-
nete Person beiziehen.

2) Mit Zustimmung der FMA kann die nach Art. 39 Abs. 1 IUG aufge-
lšste Verwaltungsgesellschaft die Fortsetzung ihrer GeschŠftstŠtigkeit mit
einem anderen Gesellschaftszweck beschliessen. Der Fortsetzungsbeschluss
kann auch so gefasst werden, dass er zusammen mit der Auflšsung nach
Art. 39 Abs. 1 IUG wirksam wird.

3) Eine Verwaltungsgesellschaft kann auf die Bewilligung erst ver-
zichten, wenn sie keine Investmentunternehmen mehr verwaltet.

IV. VerwahrstelleIV. Verwahrstelle

Art. 29

Verwahrstellenvertrag

1) Der Verwahrstellenvertrag nach Art. 42 Abs. 1 IUG zwischen der
Verwahrstelle einerseits und der Verwaltungsgesellschaft andererseits ent-
hŠlt insbesondere folgende Elemente:
a) eine Beschreibung der Schnittstellen, der Verantwortlichkeiten, des

†berwachungsablaufs hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen und
vertraglichen Bestimmungen, der GebŸhren sowie der gegenseitigen
Informationspflichten;

b) Laufzeit und Bedingungen fŸr €nderungen und die KŸndigung des Ver-
trages einschliesslich einer Beschreibung der Situationen, die zur KŸn-
digung des Vertrages fŸhren kšnnen, und der Einzelheiten des KŸndi-
gungsverfahrens sowie gegebenenfalls der Verfahren zur †bermittlung
der relevanten Informationen durch die Verwahrstelle an ihre Nachfol-
gerin;

c) die gemŠss einschlŠgigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften fŸr die
Vertragsparteien geltenden Geheimhaltungspflichten. Diese Pflichten
dŸrfen den Zugang der FMA zu relevanten Unterlagen und Informa-
tionen nicht beeintrŠchtigen.
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2) €nderungen des Vertrages nach Abs. 1 erfolgen in schriftlicher Form.

3) Die Parteien kšnnen sich darauf einigen, die zwischen ihnen ausge-
tauschten Informationen ganz oder teilweise elektronisch zu Ÿbermitteln,
sofern eine ordnungsgemŠsse Aufzeichnung dieser Informationen gewŠhr-
leistet ist.

4) Es besteht keine Verpflichtung, fŸr jedes Investmentunternehmen
einen eigenen schriftlichen Vertrag zu schliessen; die Verwaltungsgesell-
schaft und die Verwahrstelle kšnnen in einem Rahmenvertrag alle von der
betreffenden Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentunternehmen
auflisten, fŸr die der Vertrag gilt.

V. AnlagepolitikV. Anlagepolitik

Art. 30

Anlagen

Im Prospekt genannte Anlagen, die nicht an einem geregelten Markt
gehandelt werden oder fŸr die kein Kurs erhŠltlich ist, mŸssen zu dem Preis
bewertet werden, der bei einem Verkauf zum Zeitpunkt der Bewertung
wahrscheinlich erzielt wŸrde.

Art. 31

Abweichung von Anlagevorschriften

1) Die Anlagevorschriften mŸssen von einem Investmentunternehmen
wŠhrend der ersten sechs Monate ab dem Datum der Erstliberierung nicht
eingehalten werden.

2) Stellt die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle oder der externe
WirtschaftsprŸfer eine unbeabsichtigte oder aufgrund der AusŸbung von
Bezugsrechten eingetretene Abweichung von den Anlagevorschriften fest,
so ist als vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage unter BerŸcksich-
tigung der Interessen der Anleger anzustreben.
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Art. 32

Wertpapierleihe und PensionsgeschŠft

1) Wertpapierleihe und PensionsgeschŠfte sind zulŠssig. Die Verwal-
tungsgesellschaft regelt das Vorgehen beim Abschluss einer Wertpapierleihe
oder eines PensionsgeschŠfts sowie deren Kontrolle in einer Richtlinie.

2) Die Verwahrstelle haftet fŸr die marktkonforme und fachlich qualifi-
zierte Abwicklung der Wertpapierleihe und des PensionsgeschŠfts.

3) Banken, Wertpapierfirmen, Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsin-
stitute, Versicherungsunternehmen und Clearing-Organisationen dŸrfen
bei der Wertpapierleihe als Entleiher herangezogen werden, sofern sie auf
die Wertpapierleihe spezialisiert sind und Sicherheiten leisten, die dem
Umfang und dem Risiko der beabsichtigten GeschŠfte entsprechen. Unter
den gleichen Bedingungen darf das PensionsgeschŠft mit den genannten
Instituten abgewickelt werden.

4) Die Wertpapierleihe und das PensionsgeschŠft sind in einem standar-
disierten Rahmenvertrag zu regeln.

5) Ausgeliehene Wertschriften sind bei der Einhaltung der Anlagevor-
schriften weiterhin zu berŸcksichtigen.

6) Aus PensionsgeschŠften stammende Wertpapiere dŸrfen weder aus-
geliehen, verkauft noch als Deckung fŸr derivative Finanzinstrumente ver-
wendet werden.

7) Die Verwaltungsgesellschaft informiert in den periodischen Berichten
des Investmentunternehmens Ÿber Art und Umfang der zum Stichtag des
jeweiligen Berichts ausgeliehenen Wertschriften sowie Ÿber die Hšhe der
durch die Wertschriftenleihe vereinnahmten Kommissionen und die getŠ-
tigten PensionsgeschŠfte.

8) Die FMA kann Richtlinien Ÿber die Wertpapierleihe und das Pensi-
onsgeschŠft erlassen.

VI. AnlegerrechteVI. Anlegerrechte

Art. 33

Ausnahme vom Recht auf jederzeitige KŸndigung

1) Der Prospekt kann bei Investmentunternehmen, deren Anlagen
beschrŠnkt marktgŠngig oder erschwert bewertbar sind, vorsehen, dass die
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KŸndigung nur auf bestimmte Termine, jedoch mindestens einmal im Jahr,
erklŠrt werden kann.

2) Die FMA kann auf Antrag einer Verwaltungsgesellschaft in begrŸn-
deten EinzelfŠllen je nach Art der Anlagen zusŠtzliche KŸndigungstermine
oder die VerkŸrzung der Auszahlungsfrist zulassen.

Art. 34

Aufschub der RŸckzahlung durch die Verwaltung

1) Der Prospekt kann vorsehen, dass bei ausserordentlichen VerhŠlt-
nissen die RŸckzahlung unter gleichzeitiger Aussetzung der Ausgabe von
Anteilen vorŸbergehend und ausnahmsweise von der Verwaltungsgesell-
schaft aufgeschoben werden kann:
a) wenn ein Markt, welcher Grundlage fŸr die Bewertung eines wesentli-

chen Teils des Vermšgens bildet, unerwartet geschlossen ist, oder wenn
der Handel an einem solchen Markt beschrŠnkt oder ausgesetzt ist;

b) bei politischen, wirtschaftlichen oder anderen NotfŠllen; oder
c) wenn wegen BeschrŠnkungen der †bertragung von Vermšgenswerten

GeschŠfte fŸr das Investmentunternehmen undurchfŸhrbar werden.

2) Die Verwaltungsgesellschaft teilt den Aufschub unverzŸglich der
FMA, dem externen WirtschaftsprŸfer und in geeigneter Weise den Anle-
gern mit.

3) Ist eine ordnungsgemŠsse Bewertung des Vermšgens nicht mšglich,
hat die Verwaltungsgesellschaft unverzŸglich die FMA zu informieren und
VorschlŠge Ÿber geeignete Massnahmen zu unterbreiten.

VII. WirtschaftsprŸferVII. WirtschaftsprŸfer

Art. 35

Qualifikation des WirtschaftsprŸfers

1) WirtschaftsprŸfer sind nach Art. 61 Abs. 5 IUG qualifiziert, wenn sie
Ÿber die fŸr die PrŸfung der Anlageverwaltung der Verwaltungsgesellschaft
erforderlichen Kenntnisse verfŸgen und aufgrund ihrer Betriebsorganisa-
tion eine sachgemŠsse und dauernde ErfŸllung der PrŸfungs- und Berichts-
tŠtigkeiten - insbesondere durch angemessene Vertretungsregeln - gewŠhr-
leisten.
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2) WirtschaftsprŸfer im Sinne des Gesetzes und dieser Verordnung sind
auch Revisionsgesellschaften nach dem Gesetz Ÿber WirtschaftsprŸfer und
Revisionsgesellschaften.

Art. 36

Nachweis der Qualifikation

1) Der WirtschaftsprŸfer hat der FMA gegenŸber den Nachweis fŸr
seine Qualifikation zu erbringen.

2) Die FMA veršffentlicht auf ihrer Internetseite eine Liste der Wirt-
schaftsprŸfer, die im Sinne von Art. 61 Abs. 5 IUG und Art. 35 dieser Ver-
ordnung qualifiziert sind.

Art. 37

Vorgaben zur PrŸfung

1) Die FMA kann nach Anhšrung der Liechtensteinischen Wirtschafts-
prŸfervereinigung verbindliche PrŸfungsformulare fŸr Investmentunter-
nehmen und deren Verwaltungsgesellschaften bereitstellen.

2) Die FMA kann den Grundsatz der risikoorientierten PrŸfung sowie
Form und Inhalt des jŠhrlichen PrŸfungsberichts durch Richtlinien konkre-
tisieren.

Art. 38

Pflichten der WirtschaftsprŸfer

1) Die Honorareinnahmen aus einem PrŸfungsmandat dŸrfen im Durch-
schnitt nicht mehr als 20 % der gesamten jŠhrlichen Honorareinnahmen des
WirtschaftsprŸfers ausmachen. PrŸfungsmandate aller Organismen fŸr die
gemeinsamen Anlagen, die von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet
werden, gelten als ein einziges PrŸfungsmandat.

2) Die WirtschaftsprŸfer sind verpflichtet:
a) der FMA jede €nderung der Statuten und Reglemente sowie jede per-

sonelle €nderung in der Zusammensetzung ihrer Organe und der lei-
tenden WirtschaftsprŸfer zu melden;

b) die PrŸfungsleitung nur WirtschaftsprŸfern anzuvertrauen, die der FMA
gemeldet wurden und die erforderlichen Voraussetzungen erfŸllen;
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c) den Mandatsleiter und den leitenden WirtschaftsprŸfer der FMA vor PrŸ-
fungsbeginn zu melden; und

d) der FMA alljŠhrlich den GeschŠftsbericht einzureichen.

3) Die FMA kann Ÿber die GrŸnde des Ausscheidens von Mitgliedern
der GeschŠftsleitung und den der FMA gemeldeten leitenden Wirtschafts-
prŸfern Auskunft verlangen.

Art. 39

Wechsel des WirtschaftsprŸfers

1) Die Verwaltungsgesellschaft hat den Wechsel des WirtschaftsprŸfers
sechs Wochen vor Wirksamkeit schriftlich begrŸndet anzuzeigen.

2) Die Anzeige nach Abs. 1 ist vom bisherigen WirtschaftsprŸfer mit
zu unterzeichnen. Kšnnen sich Verwaltungsgesellschaft und Wirtschafts-
prŸfer Ÿber den Grund fŸr den Wechsel nicht einigen, hat der bisherige
WirtschaftsprŸfer eine eigene Anzeige nach Abs. 1 zu machen.

3) Der Wechsel des WirtschaftsprŸfers ist im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens von der Verwaltungsgesellschaft im Publikationsorgan zu veršf-
fentlichen. Dabei sind die Anleger darauf hinzuweisen, dass sie die RŸck-
gabe ihrer Anteile verlangen kšnnen.

4) EntfŠllt die Qualifikation des WirtschaftsprŸfers oder wird einem
WirtschaftsprŸfer die Zulassung entzogen, hat die Verwaltungsgesellschaft
unverzŸglich, spŠtestens binnen eines Monats, einen neuen Wirtschafts-
prŸfer zu bestellen. In AusnahmefŠllen kann die FMA auf Antrag diese Frist
angemessen verlŠngern. Der FMA ist die Bestellung des neuen Wirtschafts-
prŸfers binnen einer Woche nach Beauftragung mitzuteilen.

Art. 40

ZwischenprŸfung der Verwaltungsgesellschaft und des Investmentunter-
nehmens

1) Der WirtschaftsprŸfer fŸhrt im Laufe des Rechnungsjahres mindes-
tens eine unangemeldete ZwischenprŸfung bei der Verwaltungsgesellschaft
durch.

2) AnlŠsslich der ZwischenprŸfung der Verwaltungsgesellschaft prŸft
der WirtschaftsprŸfer unter Beachtung des risikobasierten Ansatzes insbe-
sondere die Einhaltung:
a) der Bewilligungsvoraussetzungen;
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b) der Vorschriften zu den internen Kontrollmechanismen;
c) der Wohlverhaltensregeln; sowie
d) der Vorschriften zur Delegation und damit verbundener Pflichten der

Verwaltungsgesellschaft.

3) AnlŠsslich der ZwischenprŸfung des Investmentunternehmens prŸft
der WirtschaftsprŸfer insbesondere, ob:
a) die Buchhaltung ordnungsgemŠss gefŸhrt wird;
b) der Gegenwert der neu ausgegebenen Anteile dem Vermšgen des Invest-

mentunternehmens zugeflossen ist;
c) die Bewertung des Vermšgens, die Berechnung der Ausgabe- und RŸck-

nahmepreise sowie die Ausgabe und RŸcknahme von Anteilen den Vor-
schriften des Gesetzes und dem Prospekt entsprechen;

d) die das Vermšgen bildenden Vermšgenswerte vollstŠndig erhalten sind;
e) die Anlagevorschriften eingehalten werden;
f) allfŠllige unbelehnte Schuldbriefe von der Verwahrstelle aufbewahrt

werden.

4) Die FMA ist berechtigt, weitere PrŸfungsschwerpunkte festzulegen.

5) †ber das Ergebnis der ZwischenprŸfung ist im jŠhrlichen PrŸfungs-
bericht zu berichten.

6) Stellt der WirtschaftsprŸfer anlŠsslich der ZwischenprŸfung schwere
Verstšsse oder MissstŠnde fest, benachrichtigt er unverzŸglich die FMA
und Ÿbermittelt ihr innert 30 Tagen einen Bericht Ÿber die ZwischenprŸ-
fung.

Art. 41

Bestellung des WirtschaftsprŸfers fŸr Verwaltungsgesellschaften nach
IUG mit einer Zulassung als Verwaltungsgesellschaft nach UCITSG

oder als AIFM nach AIFMG

Eine Verwaltungsgesellschaft hat fŸr TŠtigkeiten nach dem IUG, dem
UCITSG oder dem AIFMG denselben WirtschaftsprŸfer zu bestellen.
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Art. 42

Anzeigepflichten

Anzeigen im Sinne von Art. 52 Abs. 1 IUG sind innerhalb von drei
Arbeitstagen ab der Verifizierung des Sachverhalts bei der FMA zu
erstatten.

Art. 43

PrŸfungsberichte

1) Die PrŸfungsberichte sind die vertraulichen, ausfŸhrlichen Berichte
des WirtschaftsprŸfers Ÿber die aufsichtsrechtliche PrŸfung der Verwal-
tungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentunternehmen. Sie
sind nicht zu veršffentlichen.

2) Der PrŸfungsbericht muss auf alle der Verwaltungsgesellschaft und
der von ihr verwalteten Investmentunternehmen schriftlich und mŸndlich
erteilten Informationen und Hinweise mit Bezug zu Beanstandungen und
rechtlichen Zweifeln eingehen.

3) Der PrŸfungsbericht fŸr die Verwaltungsgesellschaft hat Ÿber die
Angaben im Jahresbericht hinaus zumindest zu enthalten:
a) Angaben Ÿber die dauernde Einhaltung der Bewilligungsvoraussetzungen

nach Art. 23 IUG;
b) Angaben Ÿber die Einhaltung der Pflichten der Verwaltungsgesellschaft

nach Art. 24 bis 35 IUG; und
c) die Ergebnisse der ZwischenprŸfung der Verwaltungsgesellschaft nach

Art. 40.

4) Der PrŸfungsbericht fŸr das Investmentunternehmen hat Ÿber die
Angaben im Jahresbericht hinaus zumindest zu enthalten:
a) Angaben Ÿber die dauernde Einhaltung der Bestimmungen zur Anlage-

politik nach Art. 44 und 45 IUG; und
b) die Ergebnisse der ZwischenprŸfung des Investmentunternehmens nach

Art. 40.

5) Sofern der WirtschaftsprŸfer der Verwaltungsgesellschaft und des
Investmentunternehmens identisch sind, dŸrfen PrŸfungsberichte Ÿber die
Verwaltungsgesellschaft und solche Ÿber das Investmentunternehmen
zusammengefasst werden. Die AusfŸhrungen Ÿber die Verwaltungsgesell-
schaft und Ÿber das Investmentunternehmen sind in getrennten Abschnitten
eines PrŸfungsberichts aufzufŸhren. Der PrŸfungsbericht Ÿber das Invest-
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mentunternehmen darf sich auf die Angaben im PrŸfungsbericht Ÿber die
Verwaltungsgesellschaft beziehen.

6) Die PrŸfungsberichte nach dem IUG, UCITSG und AIFMG dŸrfen
zusammengefasst werden. Im †brigen gilt Abs. 5 entsprechend.

VIII. AufsichtVIII. Aufsicht

Art. 44

Verzeichnisse

1) Die FMA erstellt jeweils ein gesondertes Verzeichnis Ÿber die in
Liechtenstein bewilligten:
a) Investmentunternehmen;
b) Verwaltungsgesellschaften; und
c) Verwahrstellen.

2) Die Verzeichnisse werden Interessenten in geeigneter Weise zur Ver-
fŸgung gestellt.

Art. 45

Ausserordentliche PrŸfungen

1) Die FMA kann fŸr die DurchfŸhrung einer ausserordentlichen PrŸ-
fung im Sinne von Art. 61 Abs. 4 Bst. e IUG einen qualifizierten Wirt-
schaftsprŸfer nach Art. 61 Abs. 5 IUG iVm Art. 35 dieser Verordnung
beauftragen.

2) Die FMA kann von der Verwaltungsgesellschaft oder vom Invest-
mentunternehmen einen Kostenvorschuss verlangen.

Art. 46

Halbjahresbericht in Bezug auf die Verwaltungsgesellschaft

Verwaltungsgesellschaften haben halbjŠhrlich einen Bericht nach Mass-
gabe des von der FMA zur VerfŸgung gestellten Formulars zu erstellen
und diesen jeweils innerhalb von zwei Monaten nach dem entsprechenden
Stichtag bei der FMA einzureichen.
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IX. Aussergerichtliche StreitbeilegungIX. Aussergerichtliche Streitbeilegung

Art. 47

Aussergerichtliche Schlichtungsstelle

Auf die aussergerichtliche Schlichtungsstelle finden die Bestimmungen
der Finanzdienstleistungs-Schlichtungsstellen-Verordnung Anwendung.

X. SchlussbestimmungenX. Schlussbestimmungen

Art. 48

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
a) Verordnung vom 23. August 2005 Ÿber Investmentunternehmen fŸr

andere Werte oder Immobilien (Investmentunternehmensverordnung;
IUV), LGBl. 2005 Nr. 179;

b) Verordnung vom 20. Dezember 2005 betreffend die AbŠnderung der
Verordnung Ÿber Investmentunternehmen (IUV), LGBl. 2005 Nr. 290;

c) Verordnung vom 16. Dezember 2008 betreffend die AbŠnderung der Ver-
ordnung Ÿber Investmentunternehmen, LGBl. 2008 Nr. 367;

d) Verordnung vom 29. September 2009 Ÿber die AbŠnderung der Invest-
mentunternehmensverordnung, LGBl. 2009 Nr. 257;

e) Verordnung vom 9. Dezember 2009 betreffend die AbŠnderung der Ver-
ordnung Ÿber Investmentunternehmen, LGBl. 2009 Nr. 317;

f) Verordnung vom 5. Juli 2011 betreffend die AbŠnderung der Verordnung
Ÿber Investmentunternehmen, LGBl. 2011 Nr. 313.
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Art. 49

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses betreffend die †bernahme der Richtlinie 2011/61/EU in
Kraft.

FŸrstliche Regierung:
gez. Adrian Hasler
FŸrstlicher Regierungschef
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Anhang 1Anhang 1
(Art. 13 Abs. 1)

Mindestinhalt des Prospekts fŸr ein InvestmentunternehmenMindestinhalt des Prospekts fŸr ein Investmentunternehmen

Der Prospekt fŸr ein Investmentunternehmen beinhaltet mindestens:
1. Allgemeine Informationen Ÿber das Investmentunternehmen1. Allgemeine Informationen Ÿber das Investmentunternehmen
1.1 GrŸndungsurkunde und GrŸndungsdatum;
1.2 Sitzstaat;
1.3 Hinweis, wenn nur ein einziges Segment vorliegt; gegebenenfalls Hin-

weis auf verschiedene Segmente;
1.4 Name der Verwaltungsgesellschaft;
1.5 sŠmtliche Delegationen;
1.6 Laufzeitdauer bei Investmentunternehmen mit bestimmter Laufzeit;
1.7 AusfŸhrungen Ÿber die Ausgabe und/oder RŸcknahme von Anteilen;
1.8 Name der Verwahrstelle;
1.9 Name des externen WirtschaftsprŸfers.
2.2. FestlegungFestlegung derder KategorieKategorie desdes InvestmentunternehmensInvestmentunternehmens -- KreisKreis derder quali-quali-

fizierten Anlegerfizierten Anleger
3. Anlageinformationen3. Anlageinformationen
3.1 Definition der Anlageziele, der Anlagepolitik bzw. -strategie und deren

BeschrŠnkungen, der zulŠssigen Anlagetechnik und Instrumente, insbe-
sondere die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten und die
Kreditaufnahme sowie deren Umfang;

3.2 Profil des typischen Anlegers.
4. Wirtschaftliche Informationen Ÿber das Investmentunternehmen4. Wirtschaftliche Informationen Ÿber das Investmentunternehmen
4.1 Hinweis auf die fŸr den Anleger relevanten Steuervorschriften (ein-

schliesslich mšgliche AbzŸge auf ErtrŠge);
4.2 Angaben Ÿber die Ausgabe- und RŸcknahmegebŸhren;
4.3 Angaben Ÿber die KonversionsgebŸhren zwischen den verschiedenen

Segmenten eines Investmentunternehmens;
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4.4 Angaben Ÿber die weiteren Kosten, aufgeschlŸsselt nach denjenigen,
die vom Anleger oder vom Investmentunternehmen zu entrichten sind,
Hinweis auf die TER.

5.5. InformationenInformationen ŸberŸber diedie ZeichnungZeichnung undund denden ErwerbErwerb derder AnteileAnteile desdes
InvestmentunternehmensInvestmentunternehmens

5.1 Angabe Ÿber die Zeichnung und den Erwerb sowie die Ausgabe und
RŸcknahme von Anteilen;

5.2 Angaben darŸber, Ÿber welche Stellen die Anteile gezeichnet werden
kšnnen;

5.3 Art der Gewinnverwendung, gegebenenfalls Termin, Art und Weise
einer AusschŸttung.

6. ZusŠtzliche Informationen6. ZusŠtzliche Informationen
6.1 Hinweis darauf, wo auf Anfrage der Prospekt und die Jahresberichte

erhŠltlich sind;
6.2 ZustŠndige Aufsichtsbehšrde;
6.3 Angabe einer Kontaktstelle, bei der gegebenenfalls weitere AuskŸnfte

eingeholt werden kšnnen;
6.4 Datum der Bescheinigung nach Art. 17 Abs. 2 IUG.

951.301 IUV
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Anhang 2Anhang 2
(Art. 22 Abs. 2)

Gliederung des JahresberichtsGliederung des Jahresberichts

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Investmentunternehmen erstellen einen Jahresbericht nach den fol-
genden Gliederungen. Die nachfolgenden Vorschriften gelten fŸr die
Ÿbrigen zulŠssigen Anlagen entsprechend mit der Massgabe, dass fŸr jede
wesentliche Anlageklasse ein eigener Gliederungspunkt zu verwenden ist.
B. JahresberichtB. Jahresbericht
I. JahresrechnungI. Jahresrechnung

1. Vermšgensrechnung1. Vermšgensrechnung

Die Vermšgensrechnung ist mindestens zu gliedern in:
1.1 Bankguthaben (einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken),

aufgeteilt in:
1.1.1 Sichtguthaben;
1.1.2 Zeitguthaben;
1.2 Geldmarktinstrumente;
1.3 Wertpapiere (einschliesslich ausgeliehene Wertpapiere);
1.4 andere Wertpapiere und Wertrechte;
1.5 sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte;
1.6 derivative Finanzinstrumente;
1.7 sonstige Vermšgenswerte;
1.8 Gesamtvermšgen;
1.9 Verbindlichkeiten;
1.10 Nettovermšgen;
1.11 Anzahl Anteile im Umlauf;
1.12 Nettoinventarwert pro Anteil.
2. AusserbilanzgeschŠfte (sofern anwendbar)2. AusserbilanzgeschŠfte (sofern anwendbar)

Die AusserbilanzgeschŠfte sind mindestens zu gliedern in:

IUV 951.301
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2.1 Angaben Ÿber das Volumen der am Bilanzstichtag offenen Kontrakte
in derivativen Finanzinstrumenten, aufgeteilt nach GeschŠftsarten;

2.2 Angaben Ÿber die flŸssigen Mittel, welche durch am Bilanzstichtag
offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten gebunden sind;

2.3 Angaben Ÿber die Basiswerte, welche durch am Bilanzstichtag offene
Kontrakte gebunden sind;

2.4 Angaben Ÿber die Summe der am Bilanzstichtag aufgenommenen
Kredite;

2.5 Angaben Ÿber die Belastung am Bilanzstichtag des Vermšgens ein-
schliesslich Margendepots fŸr Kontrakte in derivativen Finanzinstru-
menten;

2.6 Angaben Ÿber Art und Umfang der am Bilanzstichtag ausgeliehenen
Wertpapiere und die Hšhe der durch die Wertschriftenleihe im
Rechnungsjahr vereinnahmten Kommissionen.

3. Erfolgsrechnung3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung ist mindestens zu gliedern in:
3.1 ErtrŠge der Bankguthaben;
3.2 ErtrŠge der Geldmarktinstrumente;
3.3 ErtrŠge der Wertpapiere, aufgeteilt in:
3.3.1 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen;
3.3.2 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich ErtrŠge aus

Gratisaktien;
3.3.3 Anteile anderer Investmentunternehmen/Fonds;
3.4 ErtrŠge der anderen Wertpapiere und Wertrechte;
3.5 ErtrŠge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte;
3.6 ErtrŠge der derivativen Finanzinstrumente;
3.7 sonstige ErtrŠge;
3.8 Einkauf in laufende ErtrŠge bei der Ausgabe von Anteilen;
3.9 Total ErtrŠge;
3.10 Passivzinsen;
3.11 Revisionsaufwand;
3.12 reglementarische VergŸtung an die Verwaltungsgesellschaft;
3.13 reglementarische VergŸtung an die Depotbank;
3.14 sonstige Aufwendungen;
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3.15 Ausrichtung laufender ErtrŠge bei der RŸcknahme von Anteilen;
3.16 Nettoertrag;
3.17 realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste;
3.18 realisierter Erfolg;
3.19 nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste;
3.20 Gesamterfolg.
4. Verwendung des Erfolgs4. Verwendung des Erfolgs

Die Aufstellung Ÿber die Verwendung des Erfolgs ist mindestens zu
gliedern in:

4.1 Nettoertrag des Rechnungsjahres;
4.2 zur AusschŸttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres;
4.3 zur AusschŸttung bestimmte Kapitalgewinne frŸherer Rechnungs-

jahre;
4.4 Vortrag des Vorjahres;
4.5 zur Verteilung verfŸgbarer Erfolg;
4.6 zur AusschŸttung an die Anleger vorgesehener Erfolg;
4.7 zur Wiederanlage zurŸckbehaltener Erfolg;
4.8 Vortrag auf neue Rechnung.
5. VerŠnderung des Nettovermšgens5. VerŠnderung des Nettovermšgens

FŸr jedes Investmentunternehmen ist eine Aufstellung Ÿber die Ver-
Šnderung des Nettovermšgens zu erstellen, die mindestens zu glie-
dern ist in:

5.1 Nettovermšgen zu Beginn des Berichtsjahres;
5.2 AusschŸttungen;
5.3 Saldo aus dem Anteilverkehr;
5.4 Gesamterfolg;
5.5 Nettovermšgen am Ende des Berichtsjahres.

II. Sonstige InformationenII. Sonstige Informationen
6. Anzahl Anteile im Umlauf6. Anzahl Anteile im Umlauf
6.1 Anzahl Anteile zu Beginn der Periode;
6.2 neu ausgegebene Anteile;
6.3 zurŸckgenommene Anteile;
6.4 Anzahl Anteile am Ende der Periode.

IUV 951.301

Fassung: 01.10.2016 29

7. Entwicklung des Nettoinventarwertes (Ÿber drei Jahre)7. Entwicklung des Nettoinventarwertes (Ÿber drei Jahre)
7.1 Nettofondsvermšgen;
7.2 Anzahl Anteile im Umlauf;
7.3 Nettoinventarwert pro Anteil;
7.4 Nettoinventarwert zu Beginn der Periode;
7.5 prozentuale VerŠnderung.
8. Vermšgensinventar8. Vermšgensinventar

Das Investmentunternehmen hat im Jahresbericht das Vermšgensin-
ventar per Stichtag zu veršffentlichen. Dabei sind die einzelnen Ver-
mšgensgegenstŠnde genau zu bezeichnen.

9. ErgŠnzende Angaben9. ErgŠnzende Angaben
9.1 von der Depotbank beauftragte Hinterlegungsstellen;
9.2 Namen der Personen, an die Aufgaben delegiert sind;
9.3 AuskŸnfte Ÿber Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher

oder rechtlicher Bedeutung, mit denen sich die Verwaltungsgesell-
schaft im Berichtsjahr befasste, insbesondere Ÿber die €nderung des
vollstŠndigen und des vereinfachten Prospekts oder Ÿber wesentliche
Fragen der Auslegung von Gesetz und vollstŠndigem Prospekt;

9.4 Ausweis der TER.
10. Kurzbericht des externen WirtschaftsprŸfers (Testat)10. Kurzbericht des externen WirtschaftsprŸfers (Testat)

AusfŸhrungen zu den vorstehenden Angaben.
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950.4

Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2005Jahrgang 2005 Nr. 278Nr. 278 ausgegeben am 30. Dezember 2005ausgegeben am 30. Dezember 2005

GesetzGesetz
vom 25. November 2005

Ÿber die Vermšgensverwaltung (Vermšgensver-Ÿber die Vermšgensverwaltung (Vermšgensver-
waltungsgesetz; VVG)waltungsgesetz; VVG)

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine
Zustimmung:

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Gegenstand und Zweck

1) Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen fŸr die gewerbsmŠssige
Erbringung und Vermittlung der Vermšgensverwaltung und bezweckt den
Schutz der Kunden sowie die Sicherung des Vertrauens in den liechtenstei-
nischen Finanzplatz.

2) Es dient zudem der Umsetzung:1

a) der Richtlinie 2004/39/EG des EuropŠischen Parlaments und des Rates
vom 21. April 2004 Ÿber MŠrkte fŸr Finanzinstrumente, zur €nderung
der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richt-
linie 2000/12/EG des EuropŠischen Parlaments und des Rates und zur
Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates (EWR-Rechtssamm-
lung: Anh. IX - 31ba.01);

b) der Richtlinie 2013/36/EU des EuropŠischen Parlaments und des Rates
vom 26. Juni 2013 Ÿber den Zugang zur TŠtigkeit von Kreditinstituten
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und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen,
zur €nderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richt-
linien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).2

Art. 2

Geltungsbereich

1) Diesem Gesetz unterstehen Unternehmen, die gewerbsmŠssig Ver-
mšgensverwaltung fŸr Dritte erbringen oder vermitteln (Vermšgensver-
waltungsgesellschaften). Sie sind zugleich Wertpapierfirmen im Sinne der
Richtlinie 2004/39/EG und der Richtlinie 2013/36/EU.3

2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf:

a) Banken und Wertpapierfirmen im Sinne des Bankengesetzes;4

b) Versicherungsunternehmen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes;
c) Vorsorgeeinrichtungen im Sinne des Gesetzes Ÿber die betriebliche Per-

sonalvorsorge;
d) Personen, die Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 ausschliesslich im

Rahmen eines Organmandates fŸr juristische Personen, TreuhŠnder-
schaften, sonstige Gemeinschaften oder Vermšgenseinheiten erbringen;

e) Personen, die ausschliesslich Unternehmensbeteiligungen halten, die
keine Finanzinstrumente nach Art. 4 Abs. 1 Bst. g darstellen;

f) Personen, die Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 ausschliesslich fŸr ihr
Mutterunternehmen, ihre Tochterunternehmen oder andere Tochterun-
ternehmen ihres Mutterunternehmens erbringen;

g) Personen, deren Dienstleistung oder AnlagetŠtigkeit nur im Handel fŸr
eigene Rechnung besteht, sofern sie keine Marketmaker sind oder in
organisierter und systematischer Weise hŠufig fŸr eigene Rechnung aus-
serhalb eines geregelten Marktes oder eines Multilateralen Handelssys-
tems (MTF) Handel treiben, indem sie ein fŸr Dritte zugŠngliches
System anbieten, um mit ihnen GeschŠfte durchzufŸhren;

h) Personen, deren Dienstleistungen ausschliesslich in der Verwaltung von
Systemen der Arbeitnehmerbeteiligung bestehen;

i) Personen, die als einzige Dienstleistungen sowohl die Verwaltung von
Systemen der Arbeitnehmerbeteiligung als auch Dienstleistungen aus-
schliesslich fŸr ihre Mutterunternehmen, ihre Tochterunternehmen oder
andere Tochterunternehmen ihrer Mutterunternehmen erbringen;

k) die Mitglieder des EuropŠischen Systems der Zentralbanken und andere
nationale Stellen mit Šhnlichen Aufgaben sowie andere staatliche Stellen,
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die fŸr die staatliche Schuldenverwaltung zustŠndig oder daran beteiligt
sind;

l) Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne des
Gesetzes Ÿber bestimmte Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in Wert-
papieren (UCITSG), Investmentunternehmen im Sinne des Investment-
unternehmensgesetzes (IUG), alternative Investmentfonds im Sinne des
Gesetzes Ÿber die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) und
Pensionsfonds, unabhŠngig davon, ob sie im EWR koordiniert sind,
sowie die Verwahrer und Verwalter solcher Einrichtungen;5

m) Personen, die im Rahmen einer anderen, nicht unter dieses Gesetz fal-
lenden beruflichen TŠtigkeit Anlageberatung betreiben, sofern eine
solche Beratung nicht besonders vergŸtet wird; und

n) die Liechtensteinische Post Aktiengesellschaft im Sinne des Postgesetzes.

3) Die durch dieses Gesetz verliehenen Rechte erfassen nicht die Erbrin-
gung von Dienstleistungen als Gegenpartei bei GeschŠften, die von staatli-
chen Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung oder von Mitgliedern des
EuropŠischen Systems der Zentralbanken in Wahrnehmung ihrer Aufgaben
gemŠss dem Vertrag und dem Statut des EuropŠischen Systems der Zentral-
banken und der EuropŠischen Zentralbank getŠtigt werden.

Art. 2a6

Konsolidierte und zusŠtzliche Beaufsichtigung

1) Bilden Vermšgensverwaltungsgesellschaften ein Finanzkonglomerat,
so unterstehen sie den Bestimmungen des Finanzkonglomeratsgesetzes.

2) Gelangt das Finanzkonglomeratsgesetz nicht zur Anwendung, so
gelten fŸr die konsolidierte und die zusŠtzliche Beaufsichtigung von Ver-
mšgensverwaltungsgesellschaften die einschlŠgigen Bestimmungen des
Bankengesetzes und des Versicherungsaufsichtsgesetzes betreffend Beauf-
sichtigung von Banken und Wertpapierfirmen auf konsolidierter Basis
sowie die zusŠtzliche Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen einer
Versicherungsgruppe sinngemŠss.

3) FŸr die Beaufsichtigung nach Abs. 1 gilt eine Vermšgensverwaltungs-
gesellschaft als Teil der Branche, der sie nach Abs. 2 zugeordnet wird.

4) Die von Vermšgensverwaltungsgesellschaften ausgeŸbten TŠtigkeiten
sind nach Art. 7 des Finanzkonglomeratsgesetzes als erhebliche, branchen-
Ÿbergreifende TŠtigkeiten in die Bestimmung eines Finanzkonglomerats
einzubeziehen.
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Art. 3

GeschŠftsbereich

1) Vermšgensverwaltung nach Art. 2 Abs. 1 umfasst folgende Dienst-
leistungen:
a) Portfolioverwaltung;
b) Anlageberatung;
c) Annahme und †bermittlung von AuftrŠgen, die ein oder mehrere

Finanzinstrumente zum Gegenstand haben;7

d) Wertpapier- und Finanzanalyse oder sonstige Formen allgemeiner Emp-
fehlungen, die GeschŠfte mit Finanzinstrumenten betreffen, die direkt
der Kundenbetreuung dienen; und8

e) AusfŸhrung von AuftrŠgen im Namen des Kunden.9

2) Die gewerbsmŠssige Erbringung und Vermittlung von Dienstleis-
tungen nach Abs. 1 fŸr Dritte darf ausschliesslich von Vermšgensverwal-
tungsgesellschaften erbracht werden. Vorbehalten bleibt Art. 2 Abs. 2.

3) Vermšgensverwaltungsgesellschaften dŸrfen zu keinem Zeitpunkt
Vermšgenswerte ihrer Kunden entgegennehmen oder halten.10

Art. 4

Begriffsbestimmungen

1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet:
a) vertraglich gebundener Vermittler: eine natŸrliche oder juristische

Person, die unter unbeschrŠnkter und vorbehaltsloser Haftung einer ein-
zigen Vermšgensverwaltungsgesellschaft, fŸr die sie tŠtig ist, Dienstleis-
tungen nach Art. 3 Abs. 1 fŸr Kunden oder potenzielle Kunden erbringt
und/oder Kunden oder potenzielle Kunden bezŸglich dieser Dienstleis-
tungen oder Finanzinstrumente berŠt;

b) Kunde: jede natŸrliche oder juristische Person, jede Gesellschaft, Treu-
hŠnderschaft, sonstige Gemeinschaft oder Vermšgenseinheit, fŸr die
eine Vermšgensverwaltungsgesellschaft Dienstleistungen nach Art. 3
Abs. 1 erbringt;11

c) professioneller Kunde: ein Kunde, der Ÿber ausreichende Erfahrungen,
Kenntnisse und Sachverstand verfŸgt, um seine Anlageentscheidungen
selbst treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen
zu kšnnen. Um als professioneller Kunde angesehen zu werden, muss
ein Kunde die Kriterien nach dem Anhang erfŸllen;

950.4 Vermšgensverwaltungsgesetz (VVG)

4 Fassung: 01.10.2016

Vorwort
Gesetze und 

Verordnungen Praxishilfen KontakteFMA-Richtlinien
FMA-Mitteilungen und 

WegleitungenÜberblick



55
2

55
3

d) nichtprofessioneller Kunde: jeder Kunde, der kein professioneller Kunde
und keine geeignete Gegenpartei ist;12

e) Anlageberatung: die Abgabe persšnlicher Empfehlungen an einen
Kunden entweder auf dessen Aufforderung oder auf Initiative der Ver-
mšgensverwaltungsgesellschaft, die sich auf ein GeschŠft oder mehrere
GeschŠfte mit Finanzinstrumenten beziehen;

f) Portfolioverwaltung: die Verwaltung von Portfolios auf Einzelkunden-
basis mit einem Ermessensspielraum im Rahmen eines Mandats des
Kunden, sofern diese Portfolios ein oder mehrere Finanzinstrumente
enthalten;

g) Finanzinstrumente: die im Folgenden genannten Instrumente:
1. Ÿbertragbare Wertpapiere;
2. Geldmarktinstrumente;
3. Anteile an Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, an

Investmentunternehmen oder an alternativen Investmentfonds;13

4. Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, ausserbšrsliche Zins-
termingeschŠfte (Forward Rate Agreements) und alle anderen Deri-
vatkontrakte in Bezug auf Wertpapiere, WŠhrungen, ZinssŠtze oder
ZinsertrŠge oder andere Derivat-Instrumente, finanzielle Indizes
oder Messgršssen, die effektiv geliefert oder bar abgerechnet werden
kšnnen;

5. Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, ausserbšrsliche Zins-
termingeschŠfte (Forward Rate Agreements) und alle anderen Deri-
vatkontrakte in Bezug auf Waren, die bar abgerechnet werden
mŸssen oder auf Wunsch einer der Parteien (anders als wegen eines
vertraglich festgelegten Beendigungsgrunds) bar abgerechnet
werden kšnnen;

6. Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps und alle anderen Deri-
vatkontrakte in Bezug auf Waren, die effektiv geliefert werden
kšnnen, vorausgesetzt, sie werden an einem geregelten Markt und/
oder Ÿber ein multilaterales Handelssystem (MTF) gehandelt;

7. Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, TermingeschŠfte (For-
wards) und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren, die
effektiv geliefert werden kšnnen, die sonst nicht in Ziff. 6 genannt
sind und nicht kommerziellen Zwecken dienen, welche die Merk-
male anderer derivativer Finanzinstrumente aufweisen, wobei unter
anderem berŸcksichtigt wird, ob Clearing und Abwicklung Ÿber
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anerkannte Clearingstellen erfolgen oder ob eine regelmŠssige
Margin-Einschusspflicht besteht;

8. derivative Instrumente fŸr den Transfer von Kreditrisiken;
9. finanzielle DifferenzgeschŠfte; oder
10. Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, ausserbšrsliche Zins-

termingeschŠfte (Forward Rate Agreements) und alle anderen Deri-
vatkontrakte in Bezug auf Klimavariablen, FrachtsŠtze, Emissions-
berechtigungen, Inflationsraten oder andere offizielle Wirtschafts-
statistiken, die bar abgerechnet werden mŸssen oder auf Wunsch
einer der Parteien (anders als wegen eines vertraglich festgelegten
Beendigungsgrunds) bar abgerechnet werden kšnnen, sowie alle
anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Vermšgenswerte, Rechte,
Obligationen, Indizes und Messwerte, die sonst nicht im vorlie-
genden Bst. g genannt sind und die die Merkmale anderer derivativer
Finanzinstrumente aufweisen, wobei unter anderem berŸcksichtigt
wird, ob sie auf einem geregelten Markt oder einem MTF gehandelt
werden, ob Clearing und Abwicklung Ÿber anerkannte Clearing-
stellen erfolgen oder ob eine regelmŠssige Margin-Einschusspflicht
besteht;

h) Ÿbertragbare Wertpapiere: die Gattungen von Wertpapieren, die auf dem
Kapitalmarkt gehandelt werden kšnnen, mit Ausnahme von Zahlungs-
instrumenten, wie:
1. Aktien oder andere Wertpapiere, die Aktien oder Anteilen an Gesell-

schaften, Personengesellschaften oder anderen Rechtspersšnlich-
keiten gleichzustellen sind, sowie Aktienzertifikate;

2. Schuldverschreibungen oder andere verbriefte Schuldtitel, einschliess-
lich von Zertifikaten (Hinterlegungsscheinen) fŸr solche Wertpa-
piere; oder

3. alle sonstigen Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf solcher Wert-
papiere berechtigen oder zu einer Barzahlung fŸhren, die anhand von
Ÿbertragbaren Wertpapieren, WŠhrungen, ZinssŠtzen oder -ertrŠgen,
Waren oder anderen Indizes oder Messgršssen bestimmt wird;

i) Geldmarktinstrumente: die Ÿblicherweise auf dem Geldmarkt gehan-
delten Gattungen von Instrumenten, wie Schatzanweisungen, Einlagen-
zertifikate, Commercial Papers, Geldmarkt-Buchforderungen der
Schweizer Eidgenossenschaft, mit Ausnahme von Zahlungsinstru-
menten;

950.4 Vermšgensverwaltungsgesetz (VVG)

6 Fassung: 01.10.2016

Vorwort
Gesetze und 

Verordnungen Praxishilfen KontakteFMA-Richtlinien
FMA-Mitteilungen und 

WegleitungenÜberblick



55
4

55
5

k) Mitgliedstaat: ein Staat, der Mitglied des EuropŠischen Wirtschaftsraums
ist;

l) Herkunftsmitgliedstaat:
1. wenn die Vermšgensverwaltungsgesellschaft eine auslŠndische natŸr-

liche Person ist, der Mitgliedstaat, in dem sich ihre Hauptverwaltung
befindet;

2. wenn die Vermšgensverwaltungsgesellschaft eine juristische Person
ist, der Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat; oder

3. wenn die Vermšgensverwaltungsgesellschaft gemŠss dem fŸr sie mass-
gebenden nationalen Recht keinen Sitz hat, der Mitgliedstaat, in dem
sich ihre Hauptverwaltung befindet;

m) Aufnahmemitgliedstaat: ein Mitgliedstaat,
1. der nicht der Herkunftsmitgliedstaat ist und in dem eine Vermšgens-

verwaltungsgesellschaft eine Zweigniederlassung hat oder Dienstleis-
tungen erbringt und/oder TŠtigkeiten ausŸbt; oder

2. in dem ein geregelter Markt geeignete Vorkehrungen bietet, um in
diesem Mitgliedstaat niedergelassenen Fernmitgliedern oder -teilneh-
mern den Zugang zum Handel Ÿber sein System zu erleichtern;

n) zustŠndige Behšrde: diejenige einzelstaatliche Behšrde, die auf Grund
von Rechts- und Verwaltungsvorschriften die Aufsicht Ÿber Vermš-
gensverwaltungsgesellschaften ausŸbt;

o) Zweigniederlassung: eine Betriebsstelle, die nicht die Hauptverwaltung
ist, die einen rechtlich unselbstŠndigen Teil einer Vermšgensverwal-
tungsgesellschaft bildet und Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1
erbringt, fŸr die der Vermšgensverwaltungsgesellschaft eine Zulassung
erteilt wurde; alle GeschŠftsstellen einer Vermšgensverwaltungsgesell-
schaft mit Hauptverwaltung in einem anderen Mitgliedstaat, die sich in
ein und demselben Mitgliedstaat befinden, gelten als eine einzige Zweig-
niederlassung;

p) qualifizierte Beteiligung: das direkte oder indirekte Halten von wenigs-
tens 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einer Vermšgensverwal-
tungsgesellschaft oder die Mšglichkeit der Wahrnehmung eines mass-
geblichen Einflusses auf die GeschŠftsfŸhrung einer Vermšgensverwal-
tungsgesellschaft, an der eine Beteiligung gehalten wird. FŸr die Feststel-
lung der Stimmrechte sind die Art. 25, 26, 27 und 31 des Offenlegungs-
gesetzes anzuwenden;14

q) Mutterunternehmen: ein Mutterunternehmen im Sinne der Rechnungs-
legungsvorschriften des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) sowie
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jedes Unternehmen, das einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes
Unternehmen ausŸbt;

r) Tochterunternehmen: ein Tochterunternehmen im Sinne der Rechnungs-
legungsvorschriften des Personen- und Gesellschaftsrechts sowie jedes
Unternehmen, auf das ein Mutterunternehmen einen beherrschenden
Einfluss ausŸbt. Jedes Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens
wird auch als Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens, das an
der Spitze dieser Unternehmen steht, betrachtet;

s) enge Verbindung: eine Verbindung, bei der zwei oder mehrere natŸrliche
oder juristische Personen verbunden sind durch:
1. Beteiligung, d.h. das direkte Halten oder das Halten im Wege der

Kontrolle von mindestens 20 % der Stimmrechte oder des Kapitals
an einem Unternehmen; oder

2. Kontrolle, d.h. die Verbindung zwischen einem Mutterunternehmen
und einem Tochterunternehmen oder ein gleichgeartetes VerhŠltnis
zwischen einer natŸrlichen oder juristischen Person oder einem
Unternehmen; jedes Tochterunternehmen eines Tochterunterneh-
mens wird auch als Tochterunternehmen des Mutterunternehmens,
das an der Spitze dieser Unternehmen steht, betrachtet.

Als enge Verbindung zwischen zwei oder mehreren natŸrlichen oder
juristischen Personen gilt auch eine Situation, in der die betreffenden
Personen mit ein und derselben Person durch ein KontrollverhŠltnis
dauerhaft verbunden sind;

t) geregelter Markt: ein multilaterales System, das die Interessen einer Viel-
zahl von Dritten am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten, die
nach den Regeln des Systems zum Handel zugelassen wurden, innerhalb
des Systems nach nichtdiskretionŠren Regeln zum Abschluss eines Ver-
trages zusammenfŸhrt;15

u) multilaterales Handelssystem: ein multilaterales System, das die Inter-
essen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstru-
menten innerhalb des Systems nach nichtdiskretionŠren Regeln zum
Abschluss eines Vertrages zusammenfŸhrt;16

v) gewerbsmŠssig: das selbstŠndige und regelmŠssige AusŸben einer TŠtig-
keit in der Absicht, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil
zu erzielen, gleichgŸltig fŸr welche Zwecke dieser bestimmt ist.

2) Im †brigen finden die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 2004/39/
EG und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ergŠnzend Anwendung.17
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3) Die in diesem Gesetz verwendeten Personen- und Funktionsbezeich-
nungen gelten fŸr Personen des weiblichen und mŠnnlichen Geschlechts.

II. BewilligungenII. Bewilligungen

Art. 5

Bewilligungspflicht

Vermšgensverwaltungsgesellschaften bedŸrfen vorbehaltlich Art. 23
und Art. 34 vor Aufnahme ihrer GeschŠftstŠtigkeit einer Bewilligung der
FMA.

Art. 6

Bewilligungsvoraussetzungen und -verfahren

1) Die Bewilligung als Vermšgensverwaltungsgesellschaft wird auf
Antrag erteilt, wenn:
a) die Gesellschaft in der Rechtsform einer Verbandsperson, Kollektiv- oder

Kommanditgesellschaft errichtet wird;
b) der Sitz und die Hauptverwaltung der Gesellschaft sich in Liechtenstein

befinden;
c) die Gesellschaft in personeller und rŠumlicher Hinsicht Ÿber eine ange-

messene inlŠndische BetriebsstŠtte verfŸgt und eine fŸr die ErfŸllung
ihrer Aufgaben geeignete Organisation aufweist;

d) die GeschŠftsfŸhrung aus mindestens zwei Personen besteht, die hand-
lungsfŠhig und vertrauenswŸrdig sind. Mindestens ein GeschŠftsfŸhrer
muss tatsŠchlich und leitend in der Gesellschaft tŠtig sein und die Vor-
aussetzungen nach Art. 7 erfŸllen. Die GeschŠftsfŸhrung kann aus nur
einem GeschŠftsfŸhrer bestehen, wenn nachgewiesen wird, dass die
solide und umsichtige FŸhrung der Vermšgensverwaltungsgesellschaft
sowie deren Fortbestand bei Verlust der HandlungsfŠhigkeit des
GeschŠftsfŸhrers durch eine geeignete Stellvertretungs- bzw. Nachfol-
geregelung ununterbrochen gesichert ist;

e) ein tragfŠhiger GeschŠftsplan samt organisatorischem Aufbau der Ver-
mšgensverwaltungsgesellschaft vorliegt. Dieser hat insbesondere
Angaben betreffend die Organisation, das Marketing und die Umset-
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zung am Markt sowie die Finanzplanung und die Finanzierung fŸr die
ersten drei GeschŠftsjahre zu enthalten;

f) eine externe Revisionsstelle nach Art. 43 bestellt ist;
g) eine Darstellung der EigentumsverhŠltnisse an der Gesellschaft vorliegt.

Bestehen zwischen der Vermšgensverwaltungsgesellschaft und anderen
natŸrlichen oder juristischen Personen enge Verbindungen, so darf die
FMA dadurch nicht an der ordnungsgemŠssen Wahrnehmung ihrer
†berwachungsfunktion gehindert werden;18

h) die mit der Verwaltung und GeschŠftsfŸhrung betrauten Personen jeder-
zeit in fachlicher und persšnlicher Hinsicht GewŠhr fŸr eine einwand-
freie GeschŠftstŠtigkeit bieten;

i) der Nachweis Ÿber eine angemessene Eigenmittelunterlegung nach Art. 8
erbracht wird;

k) das Anfangskapital nach Art. 8 im Zeitpunkt der Bewilligungserteilung
voll einbezahlt ist und die sonstigen Voraussetzungen nach Art. 8 erfŸllt
sind;19

l) die Gesellschaft Ÿber keine weitere spezialgesetzliche Bewilligung nach
dem Gesetz Ÿber die TreuhŠnder, Ÿber die RechtsanwŠlte, Ÿber die
PatentanwŠlte oder Ÿber die WirtschaftsprŸfer und Revisionsgesell-
schaften verfŸgt;

m) sich die Gesellschaft einem System fŸr die EntschŠdigung der Anleger
anschliesst.20

1a) Die Bewilligungsvoraussetzungen nach Abs. 1 sind dauernd einzu-
halten.21

2) Der Antrag ist in deutscher Sprache und die einzureichenden Unter-
lagen sind in deutscher oder englischer Sprache im Original einzureichen.
Die FMA kann AntrŠge und Unterlagen auch in anderen Sprachen akzep-
tieren. Die Unterlagen dŸrfen nicht Šlter als drei Monate sein. Die FMA
kann eine beglaubigte †bersetzung von fremdsprachigen AntrŠgen und von
nicht in englischer Sprache eingereichten Unterlagen verlangen.22

3) †ber den Antrag auf Erteilung einer Bewilligung wird spŠtestens
sechs Monate ab Eingang der vollstŠndig eingereichten Unterlagen ent-
schieden.

4) Die FMA hat die bewilligten Vermšgensverwaltungsgesellschaften in
ein Verzeichnis aufzunehmen. Dieses Verzeichnis ist šffentlich zugŠnglich
und wird monatlich aktualisiert. Es kann mittels Abrufverfahren eingesehen
werden.
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5) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

Art. 7

GeschŠftsfŸhrung

1) GeschŠftsfŸhrung im Sinne dieses Gesetzes ist die tatsŠchliche Leitung
durch eine natŸrliche Person (GeschŠftsfŸhrer). Ein GeschŠftsfŸhrer im
Sinne des Art. 6 Abs. 1 Bst. d muss:
a) das liechtensteinische LandesbŸrgerrecht, das StaatsbŸrgerrecht eines

Mitgliedstaates oder der Schweiz besitzen oder auf Grund staatsvertrag-
licher Vereinbarung gleichgestellt sein. In besonders berŸcksichtigungs-
wŸrdigen und begrŸndeten FŠllen kann die FMA Ausnahmen zulassen,
sofern nicht šffentliche Interessen entgegenstehen;

b) unter BerŸcksichtigung seiner weiteren Verpflichtungen, der Organi-
sation der Vermšgensverwaltungsgesellschaft und seines Wohnorts
gesamthaft in der Lage sein, seine Aufgaben in der Vermšgensverwal-
tungsgesellschaft einwandfrei zu erfŸllen;

c) auf Grund seiner Ausbildung und seiner bisherigen Laufbahn fachlich fŸr
die vorgesehene Aufgabe ausreichend qualifiziert sein; die einschlŠgige
praktische BetŠtigung hat zumindest drei Jahre Vollzeit zu betragen;

d) tatsŠchlich und leitend in der Gesellschaft tŠtig sein;
e) mit den fŸr die GeschŠftsfŸhrung notwendigen Kompetenzen ausge-

stattet sein. Hierzu zŠhlen namentlich ein im Handelsregister eingetra-
genes Zeichnungsrecht und eine umfassende interne Weisungsbefugnis;23

f) entweder Gesellschafter oder Arbeitnehmer in einem festen Angestellten-
verhŠltnis sein; und

g) sich mit einem den Erfordernissen der Gesellschaft entsprechenden
Arbeitspensum tatsŠchlich am inlŠndischen Sitz betŠtigen.

2) Ein und dieselbe Person kann hšchstens GeschŠftsfŸhrer von zwei
Vermšgensverwaltungsgesellschaften sein.

3) Der Nachweis Ÿber die tatsŠchliche Leitung ist mit geeigneten Mitteln
zu erbringen.

4) Der GeschŠftsfŸhrer ist fŸr die fachlich einwandfreie Erbringung der
Dienstleistungen und fŸr die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, ein-
schliesslich der Meldepflichten, verantwortlich.

5) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.
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Art. 824

Eigenmittel und Anfangskapital

1) Eine Vermšgensverwaltungsgesellschaft muss dauernd Ÿber Eigen-
mittel verfŸgen, die den von ihr eingegangenen Risiken angemessen sind.
Ihre Eigenmittel dŸrfen zu keinem Zeitpunkt den Betrag nach Abs. 2 unter-
schreiten.

2) Das Anfangskapital betrŠgt mindestens:
a) 100 000 Schweizer Franken oder dessen Gegenwert in Euro oder US-

Dollar;
b) 150 000 Schweizer Franken oder dessen Gegenwert in Euro oder US-

Dollar, sofern die Vermšgensverwaltungsgesellschaft zusŠtzlich die
RŸck- oder sonstige Versicherungsvermittlung betreibt.

3) Das Anfangskapital setzt sich aus einem oder mehreren der in Art. 26
Abs. 1 Bst. a bis e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Bestand-
teile zusammen.

4) Das Anfangskapital und die Eigenmittel sind von jeder einzelnen
diesem Gesetz unterstellten Vermšgensverwaltungsgesellschaft sowie auf
konsolidierter Basis aufzubringen.

5) Das dauernde Vorliegen des Betrages des Anfangskapitals sowie der
erforderlichen Eigenmittelunterlegung hat die Revisionsstelle jŠhrlich zu
prŸfen.

6) Die FMA kann in begrŸndeten FŠllen eine Berufshaftpflichtversiche-
rung und je nach Art und Umfang des GeschŠftskreises ein abweichendes
Anfangskapital vorschreiben.

7) Die Regierung regelt das NŠhere mit Verordnung.

Art. 9

Inhalt und Umfang der Bewilligung

1) Die Bewilligung berechtigt die Vermšgensverwaltungsgesellschaft zur
gewerbsmŠssigen Erbringung und Vermittlung der Dienstleistungen nach
Art. 3 Abs. 1.

2) Die Bewilligung kann mit Auflagen verbunden werden.
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Art. 10

Bewilligungs- und meldepflichtige €nderungen

1) Einer vorgŠngigen Bewilligung durch die FMA bedŸrfen:
a) jede beabsichtigte personelle €nderung in der GeschŠftsfŸhrung sowie

der beabsichtigte Wechsel der Revisionsstelle; und
b) jede beabsichtigte €nderung der Statuten und des GeschŠftsreglements,

die den GeschŠftskreis, das Eigenkapital oder die Organisation
betreffen.25

2) Einer vorgŠngigen Meldung an die FMA bedarf jede beabsichtigte
personelle €nderung des Verwaltungsrates.

3) Der FMA sind alle Informationen zur VerfŸgung zu stellen, die sie
benštigt, um die €nderungen nach Abs. 1 und 2 umfassend zu beurteilen
und sich zu vergewissern, dass sŠmtliche Bewilligungsvoraussetzungen wei-
terhin vorliegen. Eintragungen ins Handelsregister sind in FŠllen nach Abs.
1 erst nach Bewilligung durch die FMA, in FŠllen nach Abs. 2 erst nach Mel-
dung an die FMA zulŠssig.26

3a) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft hat den Wegfall einer Bewil-
ligungsvoraussetzung unverzŸglich der FMA schriftlich zu melden.27

4) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 10a

Qualifizierte Beteiligungen28

1) Jeder beabsichtigte direkte oder indirekte Erwerb, jede beabsichtigte
direkte oder indirekte Erhšhung oder jede beabsichtigte VerŠusserung einer
qualifizierten Beteiligung an einer Vermšgensverwaltungsgesellschaft ist
der FMA zu melden.29

2) Die FMA konsultiert die Behšrde, die fŸr die Zulassung des Erwer-
bers bzw. des Unternehmens, dessen Mutterunternehmen oder kontrollie-
rende Person den Erwerb oder die Erhšhung beabsichtigt, zustŠndig ist,
wenn der Erwerb oder die Erhšhung einer Beteiligung im Sinne von Abs. 1
beabsichtigt wird durch:30

a) eine in einem EWR-Mitgliedstaat zugelassene Vermšgensverwaltungs-
gesellschaft, Bank, Wertpapierfirma, Verwaltungsgesellschaft nach dem
UCITSG oder Verwalter (AIFM) nach dem AIFMG;31

b) ein Mutterunternehmen eines Unternehmens nach Bst. a; oder32
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c) eine natŸrliche oder juristische Person, die ein Unternehmen nach Bst. a
kontrolliert.33

3) Die Regierung regelt das NŠhere Ÿber das Verfahren und die Kriterien
zur Beurteilung des Erwerbs, der Erhšhung oder der VerŠusserung qualifi-
zierter Beteiligungen mit Verordnung.34

III. Rechte und PflichtenIII. Rechte und Pflichten

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 11

Bezeichnungsschutz, Firma

1) Bezeichnungen, die eine TŠtigkeit als Vermšgensverwaltungsgesell-
schaft vermuten lassen, dŸrfen in der Firma sowie in der Bezeichnung des
GeschŠftszweckes und in der GeschŠftsreklame nur fŸr Unternehmen ver-
wendet werden, die eine Bewilligung als Vermšgensverwaltungsgesellschaft
haben.

2) Die Firma bedarf der Genehmigung der FMA aus aufsichtsrechtlicher
Sicht.

Art. 12

Delegation von TŠtigkeiten

1) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft kann eine oder mehrere ihrer
TŠtigkeiten zum Zweck einer effizienten GeschŠftsfŸhrung oder zur
Erbringung ihrer Dienstleistungen an Dritte delegieren.

2) Die Delegation von in direktem Kontakt mit Kunden erbrachten
HaupttŠtigkeiten ist verboten.35

3) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft wird durch die Delegation an
Dritte nicht von ihrer Haftung befreit. Sie sorgt fŸr die notwendige Instruk-
tion sowie die zweckmŠssige †berwachung und Kontrolle des Delegierten.
Insbesondere sind Personendaten und andere fŸr die Aufsicht notwen-
digen Unterlagen in Liechtenstein aufzubewahren. Die Geheimhaltungs-
pflicht darf durch die Delegation nicht verletzt werden.

4) Aufgehoben36
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5) Die Regierung regelt insbesondere Umfang und Voraussetzungen der
Delegation mit Verordnung.

Art. 1337

Wechsel der Bewilligung

Eine Vermšgensverwaltungsgesellschaft kann als Verwaltungsgesell-
schaft nach dem UCITSG oder dem IUG oder als Verwalter (AIFM) nach
dem AIFMG zugelassen werden, wenn sie die entsprechenden gesetzlichen
Erfordernisse erfŸllt. Mit dem Erhalt der neuen Zulassung hat sie nach Art.
30 Abs. 1 Bst. c auf die Bewilligung als Vermšgensverwaltungsgesellschaft
schriftlich zu verzichten.

B. AnlegerschutzB. Anlegerschutz

Art. 14

Wohlverhaltensregeln und Standesrichtlinien

1) Vermšgensverwaltungsgesellschaften und deren Angestellte haben
ihre Dienstleistungen gewissenhaft, redlich, ehrlich und professionell im
bestmšglichen Interesse ihrer Kunden, insbesondere nach Massgabe der
Art. 15 bis 19, zu erbringen sowie durch ihr Verhalten die Ehre und das
Ansehen des Berufsstandes zu wahren.

2) Die Regierung regelt das NŠhere, insbesondere hinsichtlich der Kun-
deninformation und Kundenklassierung, mit Verordnung.38

3) Die FMA kann Standesrichtlinien fŸr verbindlich erklŠren.

4) Die FMA kann nŠhere AusfŸhrungen zu den Wohlverhaltensregeln in
Form einer Richtlinie erlassen. Diese dient als Auslegungshilfe.39

Art. 15

Kundenprofil

1) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft erstellt ein Kundenprofil, um
die fŸr den betreffenden Kunden oder potenziellen Kunden geeignet
erscheinenden Dienstleistungen und Finanzinstrumente erbringen bzw.
empfehlen zu kšnnen.

2) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft holt von ihren Kunden die
fŸr die Erstellung des Kundenprofils erforderlichen Angaben Ÿber deren
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Finanzlage, Anlageziele sowie Kenntnisse und Erfahrungen im Anlagebe-
reich ein.

3) Lehnt der Kunde oder potenzielle Kunde es ab, die in Abs. 2
genannten Angaben zu machen oder macht er unzureichende Angaben, so
weist ihn die Vermšgensverwaltungsgesellschaft darauf hin, dass eine solche
Entscheidung es ihr nicht ermšglicht, zu beurteilen, ob die in Betracht gezo-
gene Dienstleistung oder das in Betracht gezogene Produkt fŸr ihn geeignet
ist.

4) Die Ablehnung bzw. das Vorliegen unzureichender Angaben nach
Abs. 3 ist von der Vermšgensverwaltungsgesellschaft im Kundenprofil zu
dokumentieren und vom Kunden schriftlich zu bestŠtigen.

Art. 16

AufklŠrungspflicht

1) Kunden und potenzielle Kunden sind in verstŠndlicher Form ange-
messene Informationen zur VerfŸgung zu stellen Ÿber:
a) die Vermšgensverwaltungsgesellschaft und ihre Dienstleistungen;
b) vorgeschlagene Anlagestrategien und Finanzinstrumente; diese haben

auch geeignete Leitlinien und Warnhinweise zu den mit der Anlage
in diese Finanzinstrumente sowie mit diesen Anlagestrategien verbun-
denen Risiken zu umfassen; und

c) die Kosten.

2) Die Informationen nach Abs. 1 sollen sicherstellen, dass Kunden und
potenzielle Kunden nach vernŸnftigem Ermessen die genaue Art und die
Risiken der Dienstleistungen und des speziellen Typs von Finanzinstru-
ment, der ihnen angeboten wird, verstehen kšnnen und somit auf infor-
mierter Grundlage Anlageentscheidungen treffen kšnnen. Die Informa-
tionen nach Abs. 1 Bst. a und c kšnnen in standardisierter Form zur VerfŸ-
gung gestellt werden.

3) Gelangt die Vermšgensverwaltungsgesellschaft auf Grund der nach
Art. 15 erhaltenen Informationen zur Auffassung, dass das Produkt oder
die Dienstleistung fŸr den Kunden oder den potenziellen Kunden nicht
geeignet ist, so weist sie diesen darauf hin.
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Art. 17

Informationen und Werbung

1) Alle Informationen, einschliesslich Marketing-Mitteilungen, welche
die Vermšgensverwaltungsgesellschaft an Kunden oder potenzielle Kunden
richtet, mŸssen redlich, eindeutig und dŸrfen nicht irrefŸhrend sein.
Marketing-Mitteilungen mŸssen eindeutig als solche erkennbar sein.

2) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft darf weder veranlassen noch
dulden, dass Dritte fŸr sie Werbung betreiben, die ihr selbst verboten ist.

Art. 18

Pflicht zum Abschluss schriftlicher Vereinbarungen

Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft hat mit dem Kunden eine
schriftliche Vereinbarung Ÿber die jeweiligen Rechte und Pflichten und die
sonstigen Bedingungen abzuschliessen, insbesondere Ÿber:
a) die Art der zu tŠtigenden Anlagen;
b) den Umfang der VermšgensverwaltungsermŠchtigung; und
c) die EntschŠdigung der Vermšgensverwaltungsgesellschaft.

Art. 19

Auskunfts- und Informationspflicht

Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, den Kunden
zumindest einmal jŠhrlich umfassend, samt Vorlage eines Vermšgens- und
Erfolgsausweises, Ÿber die Entwicklung der Anlagen und Kosten zu infor-
mieren und ihm auf Verlangen Auskunft Ÿber die von ihr erbrachten Leis-
tungen zu erteilen.

Art. 20

Vermeidung von Interessenkonflikten

1) Vermšgensverwaltungsgesellschaften haben alle angemessenen Vor-
kehrungen zu treffen, um mšgliche Interessenkonflikte zwischen der Ver-
mšgensverwaltungsgesellschaft selbst - einschliesslich ihrer GeschŠftsfŸh-
rung, ihrer vertraglich gebundenen Vermittler und Angestellten - und ihren
Kunden oder zwischen ihren Kunden zu identifizieren, die bei der Erbrin-
gung ihrer Dienstleistungen entstehen kšnnen.
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2) Vermšgensverwaltungsgesellschaften haben wirksame organisatori-
sche und verwaltungsmŠssige Vorkehrungen zu treffen und beizubehalten,
durch welche verhindert wird, dass Interessenkonflikte die Kundeninter-
essen negativ beeinflussen.

3) Reichen die organisatorischen oder verwaltungsmŠssigen Vorkeh-
rungen der Vermšgensverwaltungsgesellschaft nicht aus, um nach vernŸnf-
tigem Ermessen zu gewŠhrleisten, dass das Risiko der BeeintrŠchtigung von
Kundeninteressen vermieden wird, so legt die Vermšgensverwaltungsge-
sellschaft dem Kunden deutlich die allgemeine Art und/oder die Quellen
der Interessenkonflikte offen, bevor sie tŠtig wird.

4) Vermšgensverwaltungsgesellschaften haben die Zuwendungen nach
Massgabe der Verordnung offen zu legen. Die Offenlegung von Zuwen-
dungen kann in zusammengefasster und inhaltlich allgemeiner Form, z.B.
in den Allgemeinen oder anderen vorformulierten GeschŠftsbedingungen,
erfolgen. Vermšgensverwaltungsgesellschaften sind verpflichtet, weitere
Einzelheiten offen zu legen, sofern dies vom Kunden verlangt wird.40

5) Die Regierung regelt das NŠhere, insbesondere hinsichtlich der
Erkennung von und dem Umgang mit Interessenkonflikten, mit Verord-
nung.41

Art. 21

Geheimhaltungspflicht

1) Die Mitglieder der Organe der Vermšgensverwaltungsgesellschaften
und deren Angestellte sowie sonst fŸr solche Unternehmen tŠtige Personen
sind zur Geheimhaltung von Tatsachen verpflichtet, die ihnen auf Grund
der GeschŠftsverbindungen mit Kunden anvertraut oder zugŠnglich
gemacht worden sind. Die Geheimhaltungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt.

2) Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Vorschriften Ÿber die Zeugnis-
oder Auskunftspflicht gegenŸber den Strafgerichten, der Stabsstelle FIU
und den Aufsichtsorganen.42

Art. 22

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht

1) Vermšgensverwaltungsgesellschaften haben Aufzeichnungen Ÿber
ihre TŠtigkeiten zu fŸhren, die ausreichen, um die Einhaltung der Anforde-
rungen dieses Gesetzes sowie der Verpflichtungen gegenŸber Kunden Ÿber-
prŸfen zu kšnnen.
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2) Vermšgensverwaltungsgesellschaften haben der FMA mindestens
fŸnf Jahre lang die einschlŠgigen Unterlagen, die sich auf GeschŠfte mit
Finanzinstrumenten beziehen (z.B. Belege, AuszŸge), zur VerfŸgung zu
halten.

3) Die Unterlagen nach Abs. 2 kšnnen als Aufzeichnungen auf Bild-
oder DatentrŠgern aufbewahrt werden, wenn die Aufzeichnungen mit den
Unterlagen Ÿbereinstimmen und jederzeit lesbar gemacht werden kšnnen.
Die Bestimmungen des Art. 1059 des Personen- und Gesellschaftsrechts
(PGR) und der dazu erlassenen Verordnung finden sinngemŠss Anwen-
dung.

4) Weitergehende Bestimmungen Ÿber die Pflicht zur Aufbewahrung in
diesem oder anderen Gesetzen bleiben vorbehalten.

Art. 23

Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern

1) Vermšgensverwaltungsgesellschaften dŸrfen vertraglich gebundene
Vermittler fŸr die Fšrderung ihres DienstleistungsgeschŠfts, die Anbah-
nung neuer GeschŠftsbeziehungen sowie fŸr Beratungen in Bezug auf die
von ihnen angebotenen Finanzinstrumente und Dienstleistungen heran-
ziehen, sofern diese im Register nach Abs. 5 oder in einem entsprechenden
šffentlichen Register eines anderen Mitgliedstaates eingetragen sind.

2) Eine Vermšgensverwaltungsgesellschaft haftet uneingeschrŠnkt fŸr
jedes Handeln oder Unterlassen ihres vertraglich gebundenen Vermittlers,
wenn er in ihrem Namen tŠtig ist.

3) Vertraglich gebundene Vermittler dŸrfen unter Einhaltung der Auf-
zeichnungspflicht nach Art. 22 Abs. 1 Finanzinstrumente und/oder Gelder
von Kunden der Vermšgensverwaltungsgesellschaft verwalten, fŸr die und
unter deren uneingeschrŠnkter Verantwortung sie tŠtig sind. Diese
Erlaubnis erstreckt sich auf TŠtigkeiten in Liechtenstein und - bei grenz-
Ÿberschreitenden GeschŠften - auf TŠtigkeiten im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaates, der vertraglich gebundenen Vermittlern die Verwaltung von
Kundengeldern gestattet.

4) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft ist verpflichtet:
a) die TŠtigkeiten ihrer vertraglich gebundenen Vermittler zu Ÿberwachen,

um zu gewŠhrleisten, dass sie die Bestimmungen dieses Gesetzes stŠndig
einhalten;
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b) sicherzustellen, dass ein vertraglich gebundener Vermittler mitteilt, in
welcher Eigenschaft er handelt und welche Vermšgensverwaltungsge-
sellschaft er vertritt, wenn er mit Kunden oder potenziellen Kunden
Kontakt aufnimmt oder bevor er mit diesen GeschŠfte abschliesst;

c) durch geeignete Massnahmen sicherzustellen, dass die nicht in den
Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallenden TŠtigkeiten des vertrag-
lich gebundenen Vermittlers keine nachteiligen Auswirkungen auf die
TŠtigkeiten haben, die der vertraglich gebundene Vermittler nach Mass-
gabe dieses Gesetzes in ihrem Namen ausŸbt.

5) Die FMA fŸhrt ein šffentliches Register der vertraglich gebundenen
Vermittler. In das Register wird eingetragen, wer:
a) seinen Sitz oder Wohnsitz in Liechtenstein oder in einem anderen Mit-

gliedstaat hat, sofern im letzteren Fall im Herkunftsmitgliedstaat keine
Registrierung vertraglich gebundener Vermittler vorgesehen ist und der
vertraglich gebundene Vermittler von einer inlŠndischen Vermšgensver-
waltungsgesellschaft herangezogen wird;

b) einen guten Leumund besitzt und vertrauenswŸrdig ist; und
c) Ÿber angemessene kaufmŠnnische und berufliche Kenntnisse verfŸgt, um

alle einschlŠgigen Informationen Ÿber die angebotene Dienstleistung
korrekt und in angemessener Form an den Kunden oder potenziellen
Kunden weitergeben zu kšnnen.

6) Der Eintrag im Register wird von der FMA gelšscht, wenn der ver-
traglich gebundene Vermittler die Voraussetzungen fŸr die Eintragung nach
Abs. 5 nicht mehr erfŸllt.

7) Das Register ist šffentlich zugŠnglich und wird monatlich aktualisiert.
Es kann mittels Abrufverfahren eingesehen werden.

8) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 2443

Professioneller Kunde

Der Anlegerschutz kann bei der Wertpapierdienstleistungserbringung
gegenŸber professionellen Kunden durch Verordnung der Regierung einge-
schrŠnkt werden.
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Art. 25

GeschŠfte mit geeigneten Gegenparteien

1) Vermšgensverwaltungsgesellschaften kšnnen bei der Erbringung der
Dienstleistung nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c gegenŸber einer geeigneten Gegen-
partei von den Bestimmungen der Art. 15 bis 19 absehen. WŸnscht die
geeignete Gegenpartei nicht als solche behandelt zu werden, so kann sie
generell oder fŸr jedes einzelne GeschŠft eine Behandlung als nichtprofes-
sioneller Kunde beantragen.44

2) Geeignete Gegenparteien sind Rechtspersšnlichkeiten nach Kapitel I.
Ziff. 1 und 3 des Anhangs.45

3) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.46

C. Rechnungslegung und BerichterstattungC. Rechnungslegung und Berichterstattung

Art. 26

Rechnungslegung

Vermšgensverwaltungsgesellschaften, die keine Gesellschaften im Sinne
von Art. 1063 PGR sind, haben die fŸr diese geltenden Rechnungslegungs-
vorschriften des 1., 2. (mit Ausnahme des 3. Unterabschnittes) und 4.
Abschnittes des 20. Titels des PGR einzuhalten.

Art. 27

Verpflichtung zur externen Revision

1) Vermšgensverwaltungsgesellschaften haben ihre GeschŠftstŠtigkeit
jedes Jahr durch eine von ihnen unabhŠngige Revisionsstelle nach Art. 43
prŸfen zu lassen.

2) Vermšgensverwaltungsgesellschaften haben der Revisionsstelle jeder-
zeit Einsicht in die Unterlagen der Gesellschaft, insbesondere in die BŸcher,
Belege, VermšgensverwaltungsauftrŠge, GeschŠftskorrespondenz und die
Protokolle des Verwaltungsrates und der GeschŠftsfŸhrung, zu gewŠhren
sowie alle AuskŸnfte zu erteilen, die zur ErfŸllung der PrŸfungspflicht
erforderlich sind.
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Art. 28

Periodische Berichte

1) Vermšgensverwaltungsgesellschaften haben spŠtestens vier Monate
nach Ablauf des GeschŠftsjahres einen GeschŠftsbericht zu erstellen und bei
der FMA einzureichen.

2) Vermšgensverwaltungsgesellschaften sind verpflichtet, der FMA peri-
odisch weitere Berichte zu statistischen und aufsichtsrechtlichen Zwecken
zu erstatten.

3) Die Regierung regelt insbesondere PeriodizitŠt und Inhalt der
Berichte mit Verordnung.

IV. Widerruf, Erlšschen und Entzug von BewilligungenIV. Widerruf, Erlšschen und Entzug von Bewilligungen

Art. 29

Widerruf

1) Die Bewilligung wird von der FMA widerrufen, wenn:
a) der Bewilligungsinhaber sie durch falsche Angaben erschlichen oder auf

sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat; oder
b) bei der Bewilligungserteilung wesentliche UmstŠnde nicht bekannt

waren.

2) Der Widerruf einer Bewilligung wird auf Kosten des Bewilligungsin-
habers in den amtlichen Publikationsorganen veršffentlicht.

Art. 30

Erlšschen

1) Die Bewilligung erlischt, wenn:
a) die GeschŠftstŠtigkeit nicht innert Jahresfrist aufgenommen wird;
b) die GeschŠftstŠtigkeit wŠhrend mindestens sechs Monaten nicht mehr

ausgeŸbt wird;
c) schriftlich darauf verzichtet wird;
d) der Konkurs rechtskrŠftig eršffnet wird;

e) die Firma im Handelsregister gelšscht wird; oder47
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f) die Vermšgensverwaltungsgesellschaft in eine Fondsleitung umgewandelt
wird.

2) In begrŸndeten FŠllen kann die FMA auf Antrag die Fristen nach Abs.
1 Bst. a und b verlŠngern.

3) Das Erlšschen einer Bewilligung wird auf Kosten des Bewilligungsin-
habers in den amtlichen Publikationsorganen veršffentlicht.

Art. 31

Entzug

1) Die Bewilligung wird von der FMA entzogen, wenn:
a) die Voraussetzungen fŸr deren Erteilung nicht mehr erfŸllt sind;
b) die gesetzlichen Pflichten in schwerwiegender Weise verletzt werden;

oder
c) den Aufforderungen der FMA zur Wiederherstellung des gesetzmŠssigen

Zustandes nicht Folge geleistet wird.

2) Der Entzug einer Bewilligung wird auf Kosten des Bewilligungsinha-
bers in den amtlichen Publikationsorganen veršffentlicht.

Art. 32

Zwangsauflšsung

1) Eine Gesellschaft, die ohne Bewilligung eine Dienstleistung nach Art.
3 Abs. 1 erbringt, kann von der FMA aufgelšst werden, wenn es der Zweck
dieses Gesetzes erfordert. In dringenden FŠllen kann dies ohne vorherige
Mahnung und Fristsetzung erfolgen.

2) Die FMA trifft die fŸr die DurchfŸhrung der Liquidation und die
Abwicklung der laufenden GeschŠfte erforderlichen Massnahmen und
erteilt dem Liquidator die notwendigen Weisungen.
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V. VerhŠltnis zum EuropŠischen Wirtschaftsraum und zuV. VerhŠltnis zum EuropŠischen Wirtschaftsraum und zu
DrittstaatenDrittstaaten

A. EuropŠischer WirtschaftsraumA. EuropŠischer Wirtschaftsraum

Art. 33

AuslandstŠtigkeit inlŠndischer Vermšgensverwaltungsgesellschaften

1) Vermšgensverwaltungsgesellschaften mit Sitz in Liechtenstein, denen
eine Bewilligung nach diesem Gesetz erteilt wurde, dŸrfen ihre TŠtigkeit
in einem anderen Mitgliedstaat entweder im Rahmen der Errichtung einer
Zweigniederlassung oder im Wege des grenzŸberschreitenden Dienstleis-
tungsverkehrs ausŸben, sofern eine Dienstleistung nach Art. 3 Abs. 1 Bst. a,
b oder c tatsŠchlich erbracht wird.

2) Im †brigen finden die Bestimmungen nach Art. 30b und 30c des Ban-
kengesetzes sinngemŠss Anwendung.48

Art. 34

InlandstŠtigkeit auslŠndischer Vermšgensverwaltungsgesellschaften

1) Vermšgensverwaltungsgesellschaften mit Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat dŸrfen die Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 im Inland ent-
weder im Rahmen der Errichtung einer Zweigniederlassung oder im Wege
des grenzŸberschreitenden Dienstleistungsverkehrs ohne Bewilligung nach
diesem Gesetz erbringen, sofern sie dazu in ihrem Herkunftsmitgliedstaat
zugelassen sind.

2) Im †brigen finden die Bestimmungen nach Art. 30d und 30e des Ban-
kengesetzes sinngemŠss Anwendung.49

Art. 35

Berichterstattung und Auskunftspflicht bei Zweigniederlassungen

1) AuslŠndische Vermšgensverwaltungsgesellschaften mit Zweignieder-
lassungen in Liechtenstein haben der FMA fŸr statistische Zwecke in regel-
mŠssigen AbstŠnden Ÿber die TŠtigkeit dieser Zweigniederlassungen Bericht
zu erstatten.

2) Die FMA kann in AusŸbung der ihr mit diesem Gesetz Ÿbertragenen
Befugnisse von den Zweigniederlassungen der Vermšgensverwaltungsge-
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sellschaften die Angaben verlangen, die erforderlich sind, um die Einhaltung
der fŸr sie massgebenden Vorschriften zu Ÿberwachen.

3) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

B. DrittstaatenB. Drittstaaten

Art. 36

AuslandstŠtigkeit inlŠndischer Vermšgensverwaltungsgesellschaften

1) Vermšgensverwaltungsgesellschaften mit Sitz in Liechtenstein, denen
eine Bewilligung nach diesem Gesetz erteilt wurde, haben - sofern sie beab-
sichtigen, im Drittstaat aktiv Kunden zu akquirieren - vor Aufnahme ihrer
TŠtigkeit der FMA nachzuweisen, dass sie Ÿber eine entsprechende Bewilli-
gung des betreffenden Staates verfŸgen oder dort keiner Bewilligungspflicht
unterliegen.

2) Im †brigen richtet sich die Erbringung von Dienstleistungen nach
Art. 3 Abs. 1 nach den im betreffenden Staat geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften.

Art. 37

InlandstŠtigkeit auslŠndischer Vermšgensverwaltungsgesellschaften

Vermšgensverwaltungsgesellschaften bzw. Vermšgensverwalter mit
Sitz bzw. Wohnsitz in einem Drittstaat bedŸrfen fŸr die Erbringung von
Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1, sofern sie in Liechtenstein aktiv
Kunden akquirieren, einer Bewilligung nach Art. 5.

VI. AufsichtVI. Aufsicht

A. AllgemeinesA. Allgemeines

Art. 38

Organe

Mit der DurchfŸhrung dieses Gesetzes werden betraut:
a) die FMA;
b) die Revisionsstellen; und
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c) das Landgericht.

Art. 39

Amtsgeheimnis

1) Die mit der DurchfŸhrung dieses Gesetzes betrauten Organe sowie
allfŠllig durch diese beigezogene weitere Personen unterliegen hinsichtlich
der vertraulichen Informationen, die ihnen bei ihrer dienstlichen TŠtigkeit
bekannt werden, zeitlich unbeschrŠnkt dem Amtsgeheimnis.

2) Die dem Amtsgeheimnis unterliegenden Informationen dŸrfen nicht
weitergegeben werden. Vorbehalten bleiben strafrechtliche Bestimmungen
sowie besondere gesetzliche Vorschriften.

3) Wurde gegen eine Vermšgensverwaltungsgesellschaft durch Gerichts-
beschluss das Konkursverfahren eršffnet oder die Liquidation eingeleitet,
so kšnnen vertrauliche Informationen, die sich nicht auf Dritte beziehen, in
zivil- oder handelsrechtlichen Verfahren weitergegeben werden, sofern dies
fŸr das betreffende Verfahren erforderlich ist.

4) Unbeschadet der FŠlle, die unter das Strafrecht fallen, dŸrfen die
FMA, alle anderen Verwaltungsbehšrden und Stellen sowie andere natŸr-
liche und juristische Personen vertrauliche Informationen, die sie gemŠss
diesem Gesetz erhalten, nur zur Wahrnehmung ihrer Verantwortlichkeiten
und Aufgaben innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes oder fŸr die
Zwecke, fŸr welche die Information Ÿbermittelt wurde, und/oder bei Ver-
waltungs- oder Gerichtsverfahren, die sich speziell auf die Wahrnehmung
dieser Aufgaben beziehen, verwenden. Gibt die FMA oder eine andere Ver-
waltungsbehšrde oder Stelle oder Person, welche die Information Ÿbermit-
telt, jedoch ihre Zustimmung, so darf die Behšrde, welche die Information
erhŠlt, diese fŸr andere Zwecke verwenden.

5) Der FMA ist es unter Einhaltung des innerstaatlichen Rechts erlaubt,
vertrauliche Informationen, die sie von einer nicht zustŠndigen Behšrde
eines Mitgliedstaates des EuropŠischen Wirtschaftsraumes erhalten hat, an
andere zustŠndige Behšrden von Mitgliedstaaten des EuropŠischen Wirt-
schaftsraumes zu Ÿbermitteln.50

Art. 40

Aufsichtsabgaben und GebŸhren

Die Aufsichtsabgaben und GebŸhren richten sich nach der Finanz-
marktaufsichtsgesetzgebung.
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B. Finanzmarktaufsicht (FMA)B. Finanzmarktaufsicht (FMA)

Art. 41

Aufgaben

1) Die FMA Ÿberwacht den Vollzug dieses Gesetzes und der dazu erlas-
senen Verordnungen sowie die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln und
der fŸr verbindlich erklŠrten Standesrichtlinien. Sie trifft die fŸr den Vollzug
notwendigen Massnahmen. Ihre Befugnisse Ÿbt sie aus:
a) direkt;
b) in Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsorganen; oder
c) durch Antrag bei der Staatsanwaltschaft.

2) Der FMA obliegen insbesondere:
a) die Erteilung, der Widerruf und der Entzug von Bewilligungen;
b) die †berprŸfung der Revisions- und Jahresberichte;
c) die Ernennung von Sachwaltern und die Entscheidung Ÿber deren VergŸ-

tung;
d) die FŸhrung eines Verzeichnisses der bewilligten Vermšgensverwal-

tungsgesellschaften und eines Registers der vertraglich gebundenen Ver-
mittler;

e) die Ahndung von VerwaltungsŸbertretungen nach Art. 62 Abs. 3.

3) Die FMA kann insbesondere:
a) von den Vermšgensverwaltungsgesellschaften und ihren Revisionsstellen

sowie deren Angestellten alle fŸr den Vollzug dieses Gesetzes erforder-
lichen AuskŸnfte und AbklŠrungen verlangen;

b) ausserordentliche Revisionen anordnen oder selber Revisionen Ÿber
bestimmte TatbestŠnde durchfŸhren;

c) Entscheidungen und VerfŸgungen erlassen; sie kann diese nach vor-
heriger Androhung veršffentlichen, wenn sich die Vermšgensverwal-
tungsgesellschaft diesen widersetzt;

d) bereits existierende Informationen und Aufzeichnungen von Telefonge-
sprŠchen anfordern;

e) die Einstellung einer Praxis, die gegen dieses Gesetz, die dazu erlassenen
Verordnungen oder die Wohlverhaltensregeln oder die fŸr verbindlich
erklŠrten Standesrichtlinien verstšsst, verlangen;

f) ein vorŸbergehendes BerufsausŸbungsverbot verhŠngen;51
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g) die Staatsanwaltschaft ersuchen, Massnahmen zur Sicherung des Verfalls
von Vermšgenswerten nach Massgabe der Strafprozessordnung zu
beantragen.52

4) ErhŠlt die FMA von Verletzungen dieses Gesetzes oder von sonstigen
MissstŠnden Kenntnis, so ergreift sie die zur Herstellung des rechtmŠssigen
Zustandes und zur Beseitigung der MissstŠnde notwendigen Massnahmen.

5) Besteht Grund zur Annahme, dass ohne Bewilligung eine diesem
Gesetz unterstehende TŠtigkeit ausgeŸbt wird, so kann die FMA von den
betreffenden Personen AuskŸnfte und Unterlagen verlangen, wie wenn es
sich um unterstellte Personen handelte.

6) Die FMA kann im Einzelfall durch Kundmachung in den amtlichen
Publikationsorganen die …ffentlichkeit informieren, dass ein namentlich
genanntes Unternehmen nicht berechtigt ist, Dienstleistungen nach Art. 3
Abs. 1 zu erbringen. Die FMA kann diese Mitteilung ebenfalls durch Abruf-
verfahren einsehbar machen.

7) Die FMA informiert die Regierung Ÿber etwaige allgemeine Schwie-
rigkeiten, welche die liechtensteinischen Vermšgensverwaltungsgesell-
schaften bei der Niederlassung oder der Erbringung von Dienstleistungen
nach Art. 3 Abs. 1 in einem Drittstaat haben. Die Regierung muss diese Mel-
dung der EFTA-†berwachungsbehšrde weiterleiten.

8) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 42

Datenbearbeitung

1) Die FMA kann alle Daten, einschliesslich Persšnlichkeitsprofile und
besonders schŸtzenswerte Personendaten Ÿber administrative oder straf-
rechtliche Verfolgungen und Sanktionen von mit der Verwaltung und
GeschŠftsleitung einer Vermšgensverwaltungsgesellschaft betrauten Per-
sonen, bearbeiten, welche notwendig sind, um den Aufgaben nach diesem
Gesetz nachzukommen.

2) Die bearbeiteten Personendaten werden nach Auflšsung und
Lšschung der Vermšgensverwaltungsgesellschaft nach den Bestimmungen
des Archivgesetzes archiviert.
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C. RevisionsstellenC. Revisionsstellen

Art. 43

Grundsatz

1) Als Revisionsstelle von Vermšgensverwaltungsgesellschaften kšnnen
eingesetzt werden:
a) WirtschaftsprŸfer oder Revisionsgesellschaften nach dem Gesetz Ÿber die

WirtschaftsprŸfer und Revisionsgesellschaften;
b) Revisionsgesellschaften nach dem Bankengesetz; oder
c) WirtschaftsprŸfer oder Revisionsgesellschaften nach dem UCITSG, IUG

oder AIFMG.53

1a) Die leitenden Revisoren der Revisionsstelle mŸssen Ÿber eine Bewilli-
gung nach dem Gesetz Ÿber die WirtschaftsprŸfer und Revisionsgesell-
schaften verfŸgen.54

2) Die Revisionsstellen sind verpflichtet, der FMA die leitenden Revi-
soren vor Revisionsbeginn zu melden.55

3) Die Revisionsstelle hat ihre GeschŠftsfŸhrung und die Organisation
dermassen auszugestalten, dass sie in der Lage ist, die RevisionsauftrŠge
dauernd und sachgemŠss auszufŸhren.

4) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 44

Aufgaben

1) Die Revisionsstelle prŸft, ob:
a) die GeschŠftstŠtigkeit der Vermšgensverwaltungsgesellschaften diesem

Gesetz, den dazu erlassenen Verordnungen, den Wohlverhaltensregeln,
den fŸr verbindlich erklŠrten Standesrichtlinien und allfŠlligen Statuten
entspricht;

b) die Voraussetzungen fŸr die Erteilung der Bewilligung dauernd erfŸllt
sind; und

c) der GeschŠftsbericht den gesetzlichen Erfordernissen entspricht.

1a) Die Revisionsstellen haben bei der PrŸfung von Vermšgensverwal-
tungsgesellschaften die PrŸfungsstandards nach Art. 10a Abs. 1 des
Gesetzes Ÿber die WirtschaftsprŸfer und Revisionsgesellschaften anzu-
wenden.56
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2) Der Revisionsbericht ist spŠtestens sechs Monate nach Ablauf des
GeschŠftsjahres gleichzeitig an den Verwaltungsrat bzw. die Komplemen-
tŠre der Vermšgensverwaltungsgesellschaft und an die FMA zu Ÿbermit-
teln.

3) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.

Art. 45

Beanstandungen

1) Stellt die Revisionsstelle Verletzungen von gesetzlichen Vorschriften
oder sonstige MissstŠnde fest, setzt sie der Vermšgensverwaltungsgesell-
schaft eine angemessene Frist zur Herstellung des gesetzmŠssigen
Zustandes. Wird die Frist nicht eingehalten, erstattet die Revisionsstelle
Meldung an die FMA.

2) Die Revisionsstelle hat die FMA sofort zu benachrichtigen, wenn:
a) eine Fristansetzung zwecklos erscheint;
b) sie eine mit der Verwaltung einer Vermšgensverwaltungsgesellschaft

betraute Person einer strafbaren Handlung verdŠchtigt; oder
c) andere schwere MissstŠnde bestehen, welche dem Zweck dieses Gesetzes

zuwiderlaufen, insbesondere:
1. bei Vorliegen eines erheblichen Verstosses gegen die Bewilligungsvor-

aussetzungen oder die fŸr die AusŸbung der TŠtigkeit von Vermš-
gensverwaltungsgesellschaften geltenden Regelungen;

2. wenn der Fortbestand der Vermšgensverwaltungsgesellschaft in Frage
gestellt ist; oder

3. bei Vorliegen eines Sachverhalts, der dazu fŸhrt, dass im Revisionsbe-
richt empfohlen wird, die Jahresrechnung nur mit EinschrŠnkungen
zu genehmigen oder an die Verwaltung zurŸckzuweisen.

3) Die Revisionsstelle ist ferner zur Meldung jedes Sachverhalts nach
Abs. 2 verpflichtet, von dem sie in AusŸbung ihrer TŠtigkeit in Bezug auf
ein Unternehmen Kenntnis erlangt, das in enger Verbindung zu einer von
ihr zu prŸfenden Vermšgensverwaltungsgesellschaft steht.

4) Revisionsstellen, die der FMA nach Treu und Glauben Sachverhalte
nach Abs. 2 und 3 zur Kenntnis bringen, verstossen dadurch nicht gegen
eine etwaige vertragliche oder gesetzliche BeschrŠnkung der Informations-
weitergabe. Die ErfŸllung der Informationspflicht zieht insoweit keinerlei
Haftung fŸr die Revisionsstelle nach sich.
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5) Beanstandungen mŸssen jedenfalls in den nach diesem Gesetz zu
erstellenden Revisionsbericht aufgenommen werden.

Art. 45a57

Aufsicht Ÿber die Revisionsstellen

Bei der Beaufsichtigung der Revisionsstellen kann die FMA insbeson-
dere QualitŠtskontrollen durchfŸhren und die Revisionsstellen bei ihrer
PrŸftŠtigkeit bei Vermšgensverwaltungsgesellschaften begleiten.

Art. 46

Kosten der Revision

1) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaften tragen die Kosten der
ordentlichen sowie der ausserordentlichen Revision. Die Kosten der Revi-
sion richten sich nach einem allgemein anerkannten Tarif.

2) Die Vereinbarung einer PauschalentschŠdigung oder eines
bestimmten Zeitaufwandes fŸr die Revision ist untersagt.

D. LandgerichtD. Landgericht

Art. 47

Strafbehšrde

Das Landgericht ist Strafbehšrde bei Vergehen nach Art. 62 Abs. 1 und
2.

E. Ernennung eines SachwaltersE. Ernennung eines Sachwalters

Art. 48

Grundsatz

1) Die FMA ernennt einen Sachwalter fŸr:
a) handlungsunfŠhige Vermšgensverwaltungsgesellschaften;
b) Vermšgensverwaltungsgesellschaften, deren Bewilligung widerrufen

oder entzogen wurde.

2) Die FMA bringt den Sachwalter beim Amt fŸr Justiz zur Eintragung.58
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3) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft hat den Kunden die Ernen-
nung eines Sachwalters mitzuteilen.

4) Der Sachwalter beantragt bei der FMA innerhalb von einem Jahr die
Zustimmung zu einer Nachfolgeregelung oder die Auflšsung.

5) Die FMA entscheidet Ÿber die VergŸtung an den Sachwalter.

F. AmtshilfeF. Amtshilfe

1. Zusammenarbeit mit anderen inlŠndischen Behšrden1. Zusammenarbeit mit anderen inlŠndischen Behšrden

Art. 49

Grundsatz

1) Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit anderen inlŠndischen
Behšrden zusammen, soweit es fŸr die ErfŸllung ihrer Aufgaben erforder-
lich ist.

2) Das Amt fŸr Justiz hat der FMA alle €nderungen von EintrŠgen im
Handelsregister, die eine Vermšgensverwaltungsgesellschaft betreffen, mit-
zuteilen. Es hat der FMA zudem elektronisch Zugriff auf die Daten des
Handelsregisters zu gewŠhren.59

2. Zusammenarbeit mit zustŠndigen Behšrden von Mitgliedstaaten2. Zusammenarbeit mit zustŠndigen Behšrden von Mitgliedstaaten

Art. 50

Grundsatz

Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit den zustŠndigen
Behšrden der anderen Mitgliedstaaten nach Massgabe dieses Gesetzes eng
zusammen.

Art. 51

Gemeinsame MissbrauchsbekŠmpfung

1) Hat die FMA begrŸndeten Anlass zur Vermutung, dass Unter-
nehmen, die nicht ihrer Aufsicht unterliegen, im Hoheitsgebiet eines
anderen Mitgliedstaates gegen die Bestimmungen der Richtlinie 2004/39/
EG verstossen oder verstossen haben, so teilt die FMA diesen Umstand der
zustŠndigen Behšrde so genau wie mšglich mit.
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2) Teilt eine zustŠndige Behšrde eines anderen Mitgliedstaates der FMA
mit, dass in Liechtenstein ein Unternehmen gegen die Bestimmungen dieses
Gesetzes verstšsst oder verstossen hat, so hat die FMA die geeigneten Mass-
nahmen gegen dieses Unternehmen zu ergreifen. Die FMA unterrichtet die
benachrichtigende Behšrde Ÿber die ergriffenen Massnahmen und das Ver-
fahren.

Art. 52

†berwachung, †berprŸfung vor Ort und Ermittlungen

1) Die zustŠndige Behšrde eines Mitgliedstaates kann die FMA um
Zusammenarbeit bei einer †berwachung, einer †berprŸfung vor Ort oder
einer Ermittlung ersuchen.

2) ErhŠlt die FMA ein Ersuchen um eine †berprŸfung vor Ort oder eine
Ermittlung, so wird sie im Rahmen ihrer Befugnisse tŠtig, indem sie:
a) die †berprŸfungen oder Ermittlungen selbst vornimmt;
b) der ersuchenden Behšrde die DurchfŸhrung der †berprŸfung oder

Ermittlung gestattet; oder
c) Revisionsstellen oder SachverstŠndigen die DurchfŸhrung der †berprŸ-

fung oder Ermittlung gestattet.

3) Die FMA kann die zustŠndige Behšrde eines Mitgliedstaates um
Zusammenarbeit bei einer †berwachung, einer †berprŸfung vor Ort oder
einer Ermittlung ersuchen.

Art. 53

Informationsaustausch

1) Die FMA Ÿbermittelt einer ersuchenden zustŠndigen Behšrde eines
Mitgliedstaates alle Informationen, die diese zur Wahrnehmung ihrer Auf-
sichtsaufgaben nach der Richtlinie 2004/39/EG benštigt.

2) Die FMA hat bei der †bermittlung von Informationen anzugeben,
a) welche der Ÿbermittelten Informationen als vertraulich zu betrachten

sind und unter das Amtsgeheimnis fallen und damit nur mit ihrer aus-
drŸcklichen Zustimmung bekannt gegeben werden dŸrfen; sowie

b) fŸr welche Zwecke die Ÿbermittelten Informationen verwendet werden
dŸrfen.

3) Die FMA kann die zustŠndigen Behšrden anderer Mitgliedstaaten
um †bermittlung aller Informationen ersuchen, die zur ErfŸllung der Auf-
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gaben nach diesem Gesetz notwendig sind. Die erhaltenen Informationen
darf sie an die in Art. 38 genannten Aufsichtsorgane weiterleiten. Ausser
in gebŸhrend begrŸndeten FŠllen darf sie diese Informationen nur mit aus-
drŸcklicher Zustimmung der Behšrden, die sie Ÿbermittelt haben, und nur
fŸr die Zwecke, fŸr die diese Behšrden ihre Zustimmung gegeben haben,
an andere Stellen oder natŸrliche oder juristische Personen weitergeben. In
diesem Fall unterrichtet die FMA unverzŸglich die Behšrde, welche die
Informationen Ÿbermittelt hat.

4) Die in Art. 38 genannten Aufsichtsorgane, Verwaltungsbehšrden und
Stellen sowie natŸrliche oder juristische Personen, die vertrauliche Informa-
tionen erhalten, dŸrfen diese in Wahrnehmung ihrer Aufgaben nur fŸr fol-
gende Zwecke verwenden:
a) zur PrŸfung, ob die Bewilligungsvoraussetzungen fŸr Vermšgensverwal-

tungsgesellschaften erfŸllt sind;
b) zur †berwachung der AusŸbung der TŠtigkeit auf Einzelfirmen- oder

auf konsolidierter Basis, insbesondere hinsichtlich der gesetzlich vor-
gesehenen Eigenkapitalanforderungen, der verwaltungsmŠssigen und
buchhalterischen Organisation und der internen Kontrollmechanismen;

c) zur †berwachung des reibungslosen Funktionierens der HandelsplŠtze;
d) zur VerhŠngung von Sanktionen;
e) im Rahmen von Verwaltungsverfahren Ÿber die Anfechtung von Ent-

scheidungen der FMA nach Art. 60; oder
f) im Rahmen aussergerichtlicher Verfahren fŸr Anlegerbeschwerden nach

Art. 61.

5) Dieser Artikel sowie die Art. 39, 57 und 58 stehen dem nicht entgegen,
dass die FMA den Zentralbanken, dem EuropŠischen System der Zentral-
banken und der EuropŠischen Zentralbank in ihrer Eigenschaft als WŠh-
rungsbehšrden sowie gegebenenfalls anderen staatlichen Behšrden, die mit
der †berwachung der Zahlungssysteme betraut sind, zur ErfŸllung ihrer
Aufgaben vertrauliche Informationen Ÿbermittelt; ebenso wenig stehen sie
dem entgegen, dass diese Behšrden oder Stellen der FMA die Informationen
Ÿbermitteln, die diese zur ErfŸllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz
benštigt.

6) Die Regierung kann das NŠhere mit Verordnung regeln.
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Art. 54

Ablehnung der Zusammenarbeit

1) Die FMA kann ein Ersuchen auf Zusammenarbeit bei der Durch-
fŸhrung einer Ermittlung, einer †berprŸfung vor Ort oder einer †berwa-
chung nach Art. 52 oder auf Austausch von Informationen nach Art. 53 nur
ablehnen, wenn:
a) die Ermittlung, die †berprŸfung vor Ort, die †berwachung oder der

Austausch der Information die SouverŠnitŠt, die Sicherheit oder die
šffentliche Ordnung Liechtensteins beeintrŠchtigen kšnnte;

b) auf Grund derselben Handlungen und gegen dieselben Personen bereits
ein Verfahren vor einem inlŠndischen Gericht anhŠngig ist; oder

c) in Liechtenstein gegen die betreffenden Personen auf Grund derselben
Handlungen bereits ein rechtskrŠftiges Urteil ergangen ist.

2) Im Falle einer Ablehnung teilt die FMA dies der ersuchenden zustŠn-
digen Behšrde mit und informiert sie Ÿber den Grund der Ablehnung.

Art. 55

Konsultation zwischen den Behšrden vor Bewilligungserteilung

1) Die FMA konsultiert vor der Erteilung einer Bewilligung die zustŠn-
digen Behšrden des anderen betroffenen Mitgliedstaates, wenn die Vermš-
gensverwaltungsgesellschaft:
a) Tochterunternehmen einer Wertpapierfirma oder einer Bank ist, die in

einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist;
b) Tochterunternehmen des Mutterunternehmens einer Wertpapierfirma

oder einer Bank ist, die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen ist;
oder

c) von natŸrlichen oder juristischen Personen kontrolliert wird, die zugleich
eine in einem anderen Mitgliedstaat zugelassene Wertpapierfirma oder
Bank kontrollieren.

2) Die FMA konsultiert vor der Erteilung einer Bewilligung die zustŠn-
dige Behšrde des fŸr die †berwachung von Banken oder Versicherungsun-
ternehmen zustŠndigen Mitgliedstaates, wenn die Vermšgensverwaltungs-
gesellschaft:
a) Tochterunternehmen einer/eines im EWR zugelassenen Bank oder Ver-

sicherungsunternehmens ist;
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b) Tochterunternehmen des Mutterunternehmens einer/eines im EWR
zugelassenen Bank oder Versicherungsunternehmens ist; oder

c) von natŸrlichen oder juristischen Personen kontrolliert wird, die zugleich
eine/ein in einem anderen Mitgliedstaat zugelassene Bank oder zugelas-
senes Versicherungsunternehmen kontrollieren.

3) Die FMA konsultiert die in Abs. 1 und 2 genannten Behšrden insbe-
sondere hinsichtlich der †berprŸfung der Eignung der AktionŠre oder Mit-
glieder der Verwaltung sowie des Leumunds und der Erfahrung der Per-
sonen, die die GeschŠfte eines anderen Unternehmens derselben Gruppe
tatsŠchlich leiten.

4) Wird die FMA von den in Abs. 1 und 2 genannten Behšrden konsul-
tiert, Ÿbermittelt sie alle Informationen hinsichtlich der Eignung der Aktio-
nŠre oder Mitglieder sowie des Leumunds und der Erfahrung der Personen,
welche die GeschŠfte tatsŠchlich leiten, die fŸr die anderen zustŠndigen
Behšrden bei der Erteilung der Bewilligung und der laufenden †berprŸ-
fung der Einhaltung der Bedingungen fŸr die AusŸbung der TŠtigkeit von
Belang sind.

Art. 56

Sicherungsmassnahmen

1) Hat die FMA klare und nachweisliche GrŸnde zur Annahme, dass
eine in Liechtenstein im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tŠtige
Vermšgensverwaltungsgesellschaft oder dass eine Vermšgensverwaltungs-
gesellschaft mit einer Zweigniederlassung in Liechtenstein gegen die Ver-
pflichtungen gemŠss der Richtlinie 2004/39/EG verstšsst, so teilt sie dies
der zustŠndigen Behšrde des Herkunftsmitgliedstaates mit, sofern der FMA
nicht die AufsichtszustŠndigkeit Ÿbertragen ist.

2) VerhŠlt sich die Vermšgensverwaltungsgesellschaft trotz der von der
zustŠndigen Behšrde des Herkunftsmitgliedstaates ergriffenen Mass-
nahmen, oder weil diese Massnahmen unzureichend sind, weiterhin auf eine
Art und Weise, die den Interessen der Kunden in Liechtenstein oder dem
ordnungsgemŠssen Funktionieren der MŠrkte eindeutig abtrŠglich ist, so
ergreift die FMA nach vorheriger Unterrichtung der zustŠndigen Behšrde
des Herkunftsmitgliedstaates alle geeigneten Massnahmen, um den Schutz
der Kunden und das ordnungsgemŠsse Funktionieren der MŠrkte zu
gewŠhrleisten. Zu diesen Massnahmen gehšrt auch die Mšglichkeit, der
betreffenden Vermšgensverwaltungsgesellschaft neue GeschŠfte in Liech-
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tenstein zu untersagen. Die EFTA-†berwachungsbehšrde wird von diesen
Massnahmen unverzŸglich in Kenntnis gesetzt.

3) Stellt die FMA fest, dass eine Vermšgensverwaltungsgesellschaft mit
Zweigniederlassung in Liechtenstein die Gesetzesvorschriften, Wohlverhal-
tensregeln oder Standesrichtlinien nicht beachtet, so fordert sie die betref-
fende Vermšgensverwaltungsgesellschaft auf, die vorschriftswidrige Situa-
tion zu beenden.

4) Kommt die Vermšgensverwaltungsgesellschaft der Aufforderung
nicht nach, so trifft die FMA alle geeigneten Massnahmen, damit die betref-
fende Vermšgensverwaltungsgesellschaft die vorschriftswidrige Situation
beendet. Die Art dieser Massnahmen ist den zustŠndigen Behšrden des
Herkunftsmitgliedstaates mitzuteilen.

5) Verletzt die Vermšgensverwaltungsgesellschaft trotz der von der
FMA getroffenen Massnahmen weiterhin die in Abs. 3 genannten Bestim-
mungen, so kann die FMA nach Unterrichtung der zustŠndigen Behšrden
des Herkunftsmitgliedstaates geeignete Massnahmen ergreifen, um weitere
Verstšsse zu verhindern oder zu ahnden; soweit erforderlich, kann sie der
Vermšgensverwaltungsgesellschaft auch neue GeschŠfte in Liechtenstein
untersagen. Die EFTA-†berwachungsbehšrde wird von diesen Mass-
nahmen unverzŸglich in Kenntnis gesetzt.

6) Jede Massnahme gemŠss diesem Artikel, die Sanktionen oder Ein-
schrŠnkungen der TŠtigkeit einer Vermšgensverwaltungsgesellschaft
beinhaltet, ist ordnungsgemŠss zu begrŸnden und der betreffenden Vermš-
gensverwaltungsgesellschaft mitzuteilen.

3. Zusammenarbeit mit zustŠndigen Behšrden von Drittstaaten3. Zusammenarbeit mit zustŠndigen Behšrden von Drittstaaten

Art. 57

Kooperationsvereinbarungen mit Drittstaaten

1) Die FMA kann mit den zustŠndigen Behšrden von Drittstaaten
Kooperationsvereinbarungen Ÿber den Informationsaustausch abschliessen,
sofern gewŠhrleistet ist, dass die Ÿbermittelten Informationen zumindest
in dem in Art. 39 vorgeschriebenen Umfang dem Amtsgeheimnis unter-
liegen. Ein derartiger Informationsaustausch muss der Wahrnehmung der
Aufgaben dieser zustŠndigen Behšrden dienen.

2) Vorbehaltlich Abs. 1 darf die FMA nach Massgabe von Art. 8 des
Datenschutzgesetzes Personendaten an Drittstaaten weiterleiten.
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3) Die FMA kann ferner Kooperationsvereinbarungen Ÿber den Infor-
mationsaustausch mit Behšrden, Stellen und natŸrlichen oder juristischen
Personen von Drittstaaten abschliessen, die dafŸr zustŠndig sind:
a) Banken, sonstige Finanzinstitute, Versicherungsunternehmen, Finanz-

mŠrkte sowie Vermšgensverwaltungsgesellschaften im Sinne dieses
Gesetzes zu beaufsichtigen;

b) Abwicklungen, Insolvenzverfahren und Šhnliche Verfahren bei Vermš-
gensverwaltungsgesellschaften durchzufŸhren;

c) in Wahrnehmung ihrer Aufsichtsbefugnisse die PflichtprŸfung der Rech-
nungslegung von Vermšgensverwaltungsgesellschaften und sonstigen
Finanzinstituten, Banken und Versicherungsunternehmen vorzunehmen
oder in Wahrnehmung ihrer Aufgaben EntschŠdigungssysteme zu ver-
walten;

d) die an der Abwicklung und an Insolvenzverfahren oder Šhnlichen Ver-
fahren in Bezug auf Vermšgensverwaltungsgesellschaften beteiligten
Stellen zu beaufsichtigen; oder

e) die Personen zu beaufsichtigen, die die PflichtprŸfung der Rechnungsle-
gungsunterlagen von Versicherungsunternehmen, Banken, Vermšgens-
verwaltungsgesellschaften und sonstigen Finanzinstituten vornehmen.

4) Bei Abschluss einer Kooperationsvereinbarung nach Abs. 3 muss
gewŠhrleistet sein, dass die Ÿbermittelten Informationen zumindest in dem
in Art. 39 vorgeschriebenen Umfang dem Amtsgeheimnis unterliegen. Ein
derartiger Informationsaustausch muss der Wahrnehmung der Aufgaben
dieser Behšrden, Stellen, natŸrlichen oder juristischen Personen dienen.

5) Kooperationsvereinbarungen der FMA nach Abs. 1 und 3 bedŸrfen
der Genehmigung der Regierung.

6) Stammen die Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat, so
dŸrfen sie nur mit ausdrŸcklicher Zustimmung der zustŠndigen Behšrden,
die diese Ÿbermittelt haben, und gegebenenfalls nur fŸr die Zwecke, fŸr die
diese Behšrden ihre Zustimmung gegeben haben, weitergegeben werden.
Dies gilt auch fŸr Informationen, die von den zustŠndigen Behšrden eines
Drittstaates Ÿbermittelt werden.

Art. 58

Informationsaustausch mit Drittstaaten

1) Die †bermittlung von Informationen durch die FMA an zustŠndige
Behšrden von Drittstaaten ist zulŠssig, wenn:
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a) die SouverŠnitŠt, die Sicherheit oder die šffentliche Ordnung Liechten-
steins dadurch nicht beeintrŠchtigt wird;

b) die Informationserteilung dem Zweck dieses Gesetzes nicht entgegen-
steht;

c) die erhaltenen Informationen nur fŸr die Aufsicht Ÿber Vermšgensver-
waltungsgesellschaften verwendet werden;

d) die Mitarbeiter der zustŠndigen Behšrden sowie von den zustŠndigen
Behšrden beauftragte Personen dem Amtsgeheimnis unterliegen; und

e) bei Informationen, die aus einem anderen Mitgliedstaat oder einem Dritt-
staat stammen, eine ausdrŸckliche Zustimmung jener Behšrden, die
diese Information mitgeteilt haben, vorliegt und gewŠhrleistet ist, dass
diese gegebenenfalls nur fŸr jene Zwecke weitergegeben werden, denen
diese Behšrden zugestimmt haben.

2) Informationen nach Abs. 1 sowie von zustŠndigen Behšrden von
Drittstaaten erhaltene Informationen dŸrfen von den zustŠndigen Behšrden
nur fŸr Zwecke des Art. 53 Abs. 4 verwendet werden.

3) Ein Informationsaustausch durch die FMA mit in Art. 57 Abs. 3
genannten Institutionen aus Drittstaaten ist zulŠssig, soweit diese die Infor-
mationen zur ErfŸllung ihrer aufsichtsrechtlichen Aufgaben benštigen.

4) Informationen nach Abs. 3 fallen unter das Amtsgeheimnis. Informa-
tionen, die aus einem Drittstaat stammen, dŸrfen nur mit ausdrŸcklicher
Zustimmung der zustŠndigen Behšrden, die diese Informationen mitgeteilt
haben, und nur fŸr die Zwecke, fŸr die diese Behšrden ihre Zustimmung
gegeben haben, weitergegeben werden.

5) Die FMA kann jederzeit AuskŸnfte Ÿber AktivitŠten liechtenstei-
nischer Vermšgensverwaltungsgesellschaften in Drittstaaten und die wirt-
schaftlichen VerhŠltnisse auslŠndischer Vermšgensverwaltungsgesell-
schaften, deren TŠtigkeit sich auf das liechtensteinische Geld- und Kre-
ditwesen auswirken kann, einholen, wenn dies nach dem Zweck dieses
Gesetzes erforderlich ist.

6) Die Bestimmungen nach Abs. 1 bis 5 sind nur anzuwenden, soweit
in zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder Kooperationsvereinbarungen
nichts anderes bestimmt ist.

Vermšgensverwaltungsgesetz (VVG) 950.4

Fassung: 01.10.2016 39

VII. Verfahren, Rechtsmittel und aussergerichtliche Streit-VII. Verfahren, Rechtsmittel und aussergerichtliche Streit-
beilegungbeilegung

Art. 59

Entscheidungen und VerfŸgungen

1) Werden Verstšsse gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder der dazu
erlassenen Verordnungen festgestellt und wird trotz Mahnung und Frist-
setzung keine Abhilfe geschaffen, so trifft die FMA die nštigen Entschei-
dungen und ergreift entsprechende Massnahmen.

2) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, findet das Gesetz Ÿber
die allgemeine Landesverwaltungspflege Anwendung.

Art. 60

Rechtsmittel

1) Gegen Entscheidungen und VerfŸgungen der FMA kann binnen 14
Tagen ab Zustellung Beschwerde bei der FMA-Beschwerdekommission
erhoben werden.

2) Gegen Entscheidungen und VerfŸgungen der FMA-Beschwerdekom-
mission kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde beim Verwal-
tungsgerichtshof erhoben werden.

3) Im Interesse und/oder auf Initiative der Kunden stehen dem Amt
fŸr Volkswirtschaft sŠmtliche Rechtsmittel und -behelfe zur VerfŸgung, um
dafŸr zu sorgen, dass die Vorschriften dieses Gesetzes angewandt werden.60

Art. 61

Aussergerichtliche Schlichtungsstelle

1) Zur Beilegung von StreitfŠllen zwischen Kunden und Vermšgensver-
waltungsgesellschaften Ÿber die erbrachten Dienstleistungen bestimmt die
Regierung mit Verordnung eine Schlichtungsstelle.

2) Die Schlichtungsstelle hat zur Aufgabe, im Streitfall zwischen den
Parteien auf geeignete Weise zu vermitteln und auf diese Weise eine Eini-
gung zwischen den Parteien herbeizufŸhren.

3) Kann keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden, so sind
sie auf den ordentlichen Rechtsweg zu verweisen.
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4) Die Regierung regelt das NŠhere, insbesondere die organisatorische
Ausgestaltung, die Zusammensetzung und das Verfahren, mit Verordnung.

VIII. StrafbestimmungenVIII. Strafbestimmungen

Art. 62

Vergehen und †bertretungen

1) Vom Landgericht wird wegen Vergehen mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 TagessŠtzen bestraft, wer:
a) als Organmitglied oder Mitarbeiter oder sonst fŸr eine Vermšgensver-

waltungsgesellschaft tŠtige Person oder als Revisor die Pflicht zur
Geheimhaltung verletzt oder wer hiezu verleitet oder zu verleiten sucht;

b) ohne Bewilligung eine Dienstleistung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 erbringt
oder vermittelt; oder

c) entgegen Art. 3 Abs. 3 Vermšgenswerte Dritter entgegennimmt oder hŠlt.

2) Vom Landgericht wird wegen Vergehen mit Freiheitsstrafe bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis 180 TagessŠtzen bestraft, wer:
a) die mit einer Bewilligung verbundenen Auflagen verletzt;
b) verbotswidrig Bezeichnungen nach Art. 11 verwendet, die eine TŠtigkeit

als Vermšgensverwaltungsgesellschaft vermuten lassen;
c) der FMA oder der Revisionsstelle falsche AuskŸnfte erteilt;
d) die GeschŠftsbŸcher nicht ordnungsgemŠss fŸhrt oder GeschŠftsbŸcher,

Unterlagen und Belege nicht aufbewahrt;
e) in den periodischen Berichten oder Meldungen falsche Angaben macht

oder wesentliche Tatsachen verschweigt;
f) als Revisor seine Pflichten grob verletzt, insbesondere im Revisionsbe-

richt unwahre Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschweigt
oder eine vorgeschriebene Aufforderung an die Vermšgensverwaltungs-
gesellschaft unterlŠsst oder vorgeschriebene Berichte und Meldungen
nicht erstattet;

g) das Anfangskapitalerfordernis nach Art. 6 Abs. 1 Bst. k nicht einhŠlt;
oder61

h) keine angemessene Eigenmittelunterlegung nach Art. 8 aufweist.
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3) Von der FMA wird wegen †bertretung mit Busse bis zu 100 000
Schweizer Franken bestraft, wer:
a) die periodischen Berichte nicht vorschriftsgemŠss erstellt bzw. nicht oder

verspŠtet einreicht;
b) die ordentliche oder eine von der FMA vorgeschriebene Revision im

Ganzen oder bezogen auf einzelne Bereiche nicht durchfŸhren lŠsst;
c) seine Pflichten gegenŸber der Revisionsstelle nicht erfŸllt;
d) die vorgeschriebenen Berichte und Meldungen an die FMA nicht oder

verspŠtet erstattet;
e) einer Aufforderung zur Herstellung des rechtmŠssigen Zustandes oder

einer anderen VerfŸgung der FMA nicht nachkommt;
f) einer Aufforderung zur Zusammenarbeit in einem Ermittlungsverfahren

der FMA nicht nachkommt;
g) in der Werbung fŸr eine Vermšgensverwaltungsgesellschaft unzulŠssige,

falsche oder irrefŸhrende Angaben macht;
h) die Wohlverhaltensregeln (Art. 15 bis 19) und die fŸr verbindlich

erklŠrten Standesrichtlinien nicht einhŠlt;

i) Aufgehoben62

k) keine wirksamen organisatorischen und verwaltungsmŠssigen Vorkeh-
rungen zur Verhinderung der negativen Beeinflussung von Kundenin-
teressen durch Interessenkonflikte trifft oder beibehŠlt;

l) seine Verpflichtungen bei der Heranziehung von vertraglich gebundenen
Vermittlern nach Art. 23 verletzt;63

m) seine Verpflichtungen als vertraglich gebundener Vermittler nach Art. 23
verletzt; oder64

n) als Revisor seine Pflichten nach diesem Gesetz, insbesondere nach Art.
43 bis 46, verletzt.65

4) Bei fahrlŠssiger Begehung werden die Strafobergrenzen auf die HŠlfte
herabgesetzt.

5) Im †brigen findet der allgemeine Teil des Strafgesetzbuches sinnge-
mŠss Anwendung.

6) Die FMA kann die VerhŠngung von rechtskrŠftigen Strafen und
Bussen bekannt machen, sofern dies den Zweck dieses Gesetzes verwirk-
licht und verhŠltnismŠssig ist.66
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7) Ein Schuldspruch nach diesem Artikel ist mit Bezug auf die Beur-
teilung der Schuld und der Widerrechtlichkeit sowie die Bestimmung des
Schadens fŸr den Zivilrichter nicht verbindlich.67

Art. 63

Verantwortlichkeit

Werden Widerhandlungen im GeschŠftsbetrieb einer juristischen
Person, einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft begangen, so finden
die Strafbestimmungen auf die Personen Anwendung, die fŸr sie gehandelt
haben oder hŠtten handeln sollen, jedoch unter solidarischer Mithaftung der
juristischen Person oder der Gesellschaft fŸr Geldstrafen und Bussen.

Art. 64

Mitteilungspflicht anderer Behšrden

Die Gerichte Ÿbermitteln der FMA in vollstŠndiger Ausfertigung alle
Urteile und EinstellungsbeschlŸsse, welche Mitglieder der Verwaltung oder
GeschŠftsfŸhrung von Vermšgensverwaltungsgesellschaften und Revisi-
onsstellen betreffen.

IX. †bergangs- und SchlussbestimmungenIX. †bergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 65

†bergangsbestimmungen

1) NatŸrliche Personen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes berechtigt
sind, die Vermšgensverwaltung - insbesondere nach Art. 7 Abs. 1 Bst. c
des Gesetzes Ÿber die TreuhŠnder oder nach Art. 65 Bst. a des Gesetzes
Ÿber die RechtsanwŠlte - gewerbsmŠssig auszuŸben, sowie Personen, die bis
spŠtestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die TreuhŠnderprŸ-
fung oder die EignungsprŸfung fŸr TreuhŠnder mit Erfolg absolviert haben,
erfŸllen die Voraussetzungen nach Art. 7 Abs. 1 Bst. c.

2) Die BerŸcksichtigung der weiteren Verpflichtungen nach Art. 7 Abs.
1 Bst. b findet auf eine Person nach Abs. 1 keine Anwendung, sofern sie
nicht bereits GeschŠftsfŸhrer einer anderen Vermšgensverwaltungsgesell-
schaft ist.
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3) Bereits bestehende juristische Personen, TreuhŠnderschaften und
sonstige Gemeinschaften sowie Vermšgenseinheiten haben die Anforde-
rungen nach Art. 11 ab dem 1. Januar 2008 zu erfŸllen. Widrigenfalls kann
die FMA diese ohne vorherige Aufforderung nach Art. 32 auflšsen.

4) FŸr bereits bestehende Kunden von Personen nach Abs. 1 sind die
Verpflichtungen nach Art. 15 und 16 innerhalb von zwei Jahren ab Inkraft-
treten dieses Gesetzes zu erfŸllen.

Art. 66

DurchfŸhrungsverordnungen

Die Regierung erlŠsst die zur DurchfŸhrung dieses Gesetzes notwen-
digen Verordnungen.

Art. 67

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

In Stellvertretung des LandesfŸrsten:
gez. Alois
Erbprinz

gez. Otmar Hasler
FŸrstlicher Regierungschef
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AnhangAnhang6868

(Art. 4 Abs. 1 Bst. c)

Professionelle KundenProfessionelle Kunden

I.I. KategorienKategorien vonvon Kunden,Kunden, diedie alsals professionelleprofessionelle KundenKunden angesehenangesehen werdenwerden

Folgende Rechtspersšnlichkeiten sind in Bezug auf alle Dienstleis-
tungen nach Art. 3 Abs. 1 und Finanzinstrumente als professionelle
Kunden im Sinne dieses Gesetzes anzusehen:
1. Rechtspersšnlichkeiten, die zugelassen sind oder unter Aufsicht

stehen mŸssen, um auf den FinanzmŠrkten tŠtig werden zu
kšnnen, namentlich:
a) Banken;
b) Wertpapierfirmen;
c) sonstige Finanzinstitute;
d) Versicherungsunternehmen;
e) Organismen fŸr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder

Investmentunternehmen und ihre Verwaltungsgesellschaften
oder alternative Investmentfonds und ihre AIFM;

f) Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften;
g) WarenhŠndler und Warenderivate-HŠndler; oder
h) sonstige institutionelle Anleger;

2. grosse Unternehmen, die auf Unternehmensebene zwei der nachfol-
genden Anforderungen erfŸllen:
a) Bilanzsumme: 20 000 000 Euro oder den Gegenwert in

Schweizer Franken;
b) Nettoumsatz: 40 000 000 Euro oder den Gegenwert in

Schweizer Franken;
c) Eigenmittel: 2 000 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer

Franken;
3. Regierung, Gemeinden, Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung,

Zentralbanken, internationale und supranationale Einrichtungen
wie die Weltbank, der IWF, die EZB, die EIB und andere ver-
gleichbare internationale Organisationen;
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4. andere institutionelle Anleger, deren HaupttŠtigkeit in der Anlage in
Finanzinstrumenten besteht, einschliesslich Einrichtungen, die die
wertpapiermŠssige Verbriefung von Verbindlichkeiten und andere
FinanzierungsgeschŠfte betreiben.

Die oben genannten Rechtspersšnlichkeiten kšnnen eine Behandlung
als nichtprofessioneller Kunde beantragen. Die Vermšgensverwal-
tungsgesellschaften kšnnen in diesem Fall ein hšheres Schutzniveau
gewŠhren. Handelt es sich bei dem Kunden einer Vermšgensverwal-
tungsgesellschaft um eine der oben genannten Rechtspersšnlichkeiten,
muss die Vermšgensverwaltungsgesellschaft ihn vor Erbringung von
Dienstleistungen darauf hinweisen, dass er auf Grund der ihr vor-
liegenden Informationen als professioneller Kunde eingestuft und
behandelt wird, es sei denn, die Vermšgensverwaltungsgesellschaft
und der Kunde vereinbaren etwas anderes. Die Vermšgensverwal-
tungsgesellschaft muss den Kunden auch darŸber informieren, dass er
eine €nderung der vereinbarten Bedingungen beantragen kann, um
sich ein hšheres Schutzniveau zu verschaffen.

Es obliegt dem als professioneller Kunde eingestuften Kunden, das
hšhere Schutzniveau zu beantragen, wenn er glaubt, die mit der
Anlage verbundenen Risiken nicht korrekt beurteilen oder steuern zu
kšnnen.

Das hšhere Schutzniveau wird dann gewŠhrt, wenn ein als professio-
neller Kunde eingestufter Kunde eine schriftliche †bereinkunft mit
der Vermšgensverwaltungsgesellschaft dahingehend trifft, ihn im
Sinne der geltenden Wohlverhaltensregeln nicht als professionellen
Kunden zu behandeln. In dieser †bereinkunft sollte festgelegt
werden, ob dies fŸr eine oder mehrere Dienstleistung(en) oder
GeschŠfte oder fŸr eine oder mehrere Art(en) von Produkten oder
GeschŠften gilt.

II.II. Kunden,Kunden, diedie aufauf AntragAntrag alsals professionelleprofessionelle KundenKunden behandeltbehandelt werdenwerden
kšnnenkšnnen
1. Einstufungskriterien

Anderen Kunden als den in Kapitel I dieses Anhangs genannten,
einschliesslich šffentlich-rechtlicher Kšrperschaften und individu-
eller privater Anleger, kann es ebenfalls gestattet werden, auf das
Schutzniveau zu verzichten, das von den Wohlverhaltensregeln
geboten wird.
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Vermšgensverwaltungsgesellschaften dŸrfen diese Kunden als pro-
fessionelle Kunden behandeln, sofern die nachstehend genannten
einschlŠgigen Kriterien und Verfahren eingehalten werden. Bei
diesen Kunden sollte allerdings nicht davon ausgegangen werden,
dass sie Ÿber Marktkenntnisse und -erfahrungen verfŸgen, die
denen der Kunden nach Kapitel I dieses Anhangs vergleichbar sind.

Eine Senkung des normalerweise von den Wohlverhaltensregeln
gebotenen Schutzniveaus ist nur dann zulŠssig, wenn die Vermš-
gensverwaltungsgesellschaft sich durch eine angemessene Beurtei-
lung des Sachverstands, der Erfahrungen und der Kenntnisse des
Kunden davon vergewissert hat, dass dieser in Anbetracht der Art
der geplanten GeschŠfte oder Dienstleistungen nach vernŸnftigem
Ermessen in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu
treffen und die damit einhergehenden Risiken versteht.

Der Eignungstest, der auf Manager und FŸhrungskrŠfte von
Rechtspersšnlichkeiten angewandt wird, die auf Grund von Spe-
zialgesetzen zugelassen sind, kšnnte als ein Beispiel fŸr die Beur-
teilung des Sachverstands und der Kenntnisse angesehen werden.
Im Falle kleiner Rechtspersšnlichkeiten sollte die Person der oben
genannten Beurteilung unterzogen werden, die befugt ist,
GeschŠfte im Namen der Rechtspersšnlichkeit zu tŠtigen.

Die genannte Beurteilung sollte ergeben, dass mindestens zwei der
folgenden Kriterien erfŸllt werden:
a) Der Kunde hat an dem relevanten Markt wŠhrend der vier vor-

hergehenden Quartale durchschnittlich pro Quartal 10
GeschŠfte von erheblichem Umfang getŠtigt.

b) Das Finanzinstrument-Portfolio des Kunden, das definitionsge-
mŠss Bardepots und Finanzinstrumente umfasst, Ÿbersteigt 500
000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken.

c) Der Kunde ist oder war mindestens ein Jahr lang in einer beruf-
lichen Position im Finanzsektor tŠtig, die Kenntnisse Ÿber die
geplanten GeschŠfte oder Dienstleistungen voraussetzt.

2. Verfahren

Die Kunden im oben genannten Sinn kšnnen nur dann auf den
Schutz durch die Wohlverhaltensregeln verzichten, wenn folgendes
Verfahren eingehalten wird:
a) Sie mŸssen der Vermšgensverwaltungsgesellschaft schriftlich

mitteilen, dass sie generell oder in Bezug auf eine bestimmte
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Dienstleistung oder ein bestimmtes WertpapiergeschŠft oder in
Bezug auf eine bestimmte Art von GeschŠft oder Produkt als
professioneller Kunde behandelt werden mšchten.

b) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft muss sie schriftlich klar
darauf hinweisen, welches Schutzniveau sie gegebenenfalls ver-
lieren.

c) Die Kunden mŸssen schriftlich in einem vom jeweiligen Vertrag
getrennten Dokument bestŠtigen, dass sie sich der Folgen des
Verlustes dieses Schutzniveaus bewusst sind.

Vermšgensverwaltungsgesellschaften sind verpflichtet, durch
angemessene Vorkehrungen sicherzustellen, dass ein Kunde, der
als professioneller Kunde behandelt werden mšchte, die einschlŠ-
gigen Kriterien gemŠss Ziff. 1 erfŸllt, bevor sie einem Antrag auf
Verzicht auf den Schutz stattgeben.

Wurden Kunden hingegen auf Grund von Parametern und Ver-
fahren, die den oben genannten vergleichbar sind, bereits als pro-
fessionelle Kunden eingestuft, sollte sich ihr VerhŠltnis zu den Ver-
mšgensverwaltungsgesellschaften durch neue, auf Grund dieses
Anhangs angenommene Regeln nicht Šndern.

Die Vermšgensverwaltungsgesellschaften mŸssen zweckmŠssige
schriftliche interne Strategien und Verfahren einfŸhren, anhand
deren die Kunden eingestuft werden kšnnen. Die professionellen
Kunden sind dafŸr verantwortlich, die Vermšgensverwaltungsge-
sellschaft Ÿber alle €nderungen zu informieren, die ihre Einstufung
beeinflussen kšnnten. Sollte die Vermšgensverwaltungsgesell-
schaft zu der Erkenntnis gelangen, dass der Kunde die Bedin-
gungen nicht mehr erfŸllt, die ihn anfŠnglich fŸr eine Behandlung
als professioneller Kunde in Frage kommen liessen, so muss sie ent-
sprechende Schritte in die Wege leiten.
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950.41

Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2005Jahrgang 2005 Nr. 289Nr. 289 ausgegeben am 30. Dezember 2005ausgegeben am 30. Dezember 2005

VerordnungVerordnung
vom 20. Dezember 2005

zum Gesetz Ÿber die Vermšgensverwaltung (Ver-zum Gesetz Ÿber die Vermšgensverwaltung (Ver-
mšgensverwaltungsverordnung; VVO)mšgensverwaltungsverordnung; VVO)

Aufgrund von Art. 6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 23, 24, 25, 28, 35, 41, 43, 44, 53,
61 und 66 des Gesetzes vom 25. November 2005 Ÿber die Vermšgensver-
waltung (Vermšgensverwaltungsgesetz; VVG), LGBl. 2005 Nr. 2781, ver-
ordnet die Regierung:

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Gegenstand

Diese Verordnung regelt insbesondere das NŠhere Ÿber:
a) die Bewilligungen fŸr Vermšgensverwaltungsgesellschaften;
b) die Rechte und Pflichten von Vermšgensverwaltungsgesellschaften;
c) die Revisionsberichte; und
d) die aussergerichtliche Schlichtungsstelle.

Fassung: 01.08.2016 1

Art. 2

Bezeichnungen

Die in dieser Verordnung verwendeten Personen- und Funktionsbe-
zeichnungen gelten fŸr Personen des weiblichen und mŠnnlichen
Geschlechts.

II. BewilligungenII. Bewilligungen

A. BewilligungsvoraussetzungenA. Bewilligungsvoraussetzungen

Art. 3

GeschŠftsplan

Der GeschŠftsplan hat zumindest folgende Angaben zu enthalten:
a) Angaben Ÿber die mit der Verwaltung und GeschŠftsfŸhrung betrauten

Personen sowie die Gesamtanzahl der Mitarbeiter, einschliesslich deren
Stellenprozente, und die rŠumliche Ausstattung;

b) Angaben Ÿber die Organisation sowie die Unterschriftenregelung;
c) Angaben Ÿber die geplanten TŠtigkeiten sowie ZielmŠrkte (TŠtigkeits-

lŠnder, Vertriebswege, allfŠllige besondere Risiken); und
d) Planbilanz und -erfolgsrechnung.

Art. 4

GewŠhr fŸr eine einwandfreie GeschŠftstŠtigkeit

1) Zum Nachweis der GewŠhr fŸr eine einwandfreie GeschŠftstŠtigkeit
der mit der Verwaltung und GeschŠftsfŸhrung betrauten Personen sind bei
der FMA insbesondere einzureichen:
a) dokumentierte und unterschriebene LebenslŠufe;
b) aktuelle StrafregisterauszŸge; und
c) schriftliche ErklŠrungen Ÿber allfŠllige hŠngige Straf- und Verwaltungs-

strafverfahren sowie Ÿber die Exekutions- und Konkursfreiheit.

2) €nderungen der Angaben nach Abs. 1 Bst. c sind der FMA unverzŸg-
lich mitzuteilen.
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Art. 5

Enge Verbindungen zu Personen mit Sitz in Drittstaaten

Bestehen zwischen einer Vermšgensverwaltungsgesellschaft und einer
natŸrlichen oder juristischen Person mit Sitz ausserhalb des EWR enge Ver-
bindungen, so dŸrfen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften im betref-
fenden Staat oder Schwierigkeiten bei deren Anwendung die FMA nicht
daran hindern, ihre Aufsichtsfunktion wirksam wahrzunehmen.

B. EigenmittelB. Eigenmittel22

Art. 63

Berechnung der Eigenmittel

1) FŸr die Berechnung der Eigenmittel ist die Verordnung (EU) Nr. 575/
2013, insbesondere Art. 95, anwendbar.4

2) Die Eigenmittel einer Vermšgensverwaltungsgesellschaft, die weder
Mutterunternehmen noch Tochterunternehmen einer Bank, einer Wertpa-
pierfirma im Sinne des Bankengesetzes, eines Finanzinstituts oder einer
Vermšgensverwaltungsgesellschaft ist, sind auf Basis der Jahresrechnung zu
berechnen.

3) Die Eigenmittel sind zusŠtzlich auf konsolidierter Basis zu berechnen,
sofern die Vermšgensverwaltungsgesellschaft:
a) ein Mutterunternehmen einer Bank, einer Wertpapierfirma, eines Finanz-

instituts oder einer Vermšgensverwaltungsgesellschaft ist oder eine
Beteiligung an solchen Unternehmen hŠlt; oder

b) ein Tochterunternehmen einer Finanzholdinggesellschaft im Sinne des
Art. 3a Abs. 1 Ziff. 11 des Bankengesetzes ist.

4) Auf die Eigenmittelkonsolidierung nach Abs. 3 finden die Vor-
schriften der Art. 41a ff. des Bankengesetzes sinngemŠss Anwendung.

Art. 75

Aufgehoben
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C. Qualifizierte BeteiligungenC. Qualifizierte Beteiligungen

Art. 86

Grundsatz

Der Erwerb, die Erhšhung oder die VerŠusserung von qualifizierten
Beteiligungen an einer Vermšgensverwaltungsgesellschaft richtet sich sinn-
gemŠss nach den Bestimmungen des Anhangs 8 der Bankenverordnung.

III. Rechte und PflichtenIII. Rechte und Pflichten

Art. 97

Delegation von TŠtigkeiten

1) HaupttŠtigkeiten im Sinne des Art. 12 Abs. 2 des Gesetzes sind TŠtig-
keiten nach Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes, sofern sie nicht nur hilfsweise
erbracht werden.

2) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft ergreift Massnahmen, welche
die †berwachung der Delegation jederzeit wirksam sicherstellen. Sie kann
dem Delegierten jederzeit Anweisungen erteilen oder die Delegation mit
sofortiger Wirkung entziehen.

3) Die Vorschriften des Anhangs 6 der Bankenverordnung gelten fŸr
Vermšgensverwaltungsgesellschaften sinngemŠss.

Organisatorische Anforderungen8

Art. 10

a) Im Allgemeinen9

1) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft hat - unter BerŸcksichtigung
der Art, des Umfanges sowie der KomplexitŠt ihrer GeschŠfte sowie der Art
und dem Spektrum der damit verbundenen Wertpapierdienstleistungen und
Nebendienstleistungen - wirksame und angemessene organisatorische Vor-
kehrungen zu treffen, um:10

a) sicherzustellen, dass sie selbst sowie ihre vertraglich gebundenen Ver-
mittler den gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen;
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b) zu verhindern, dass Interessenkonflikte im Sinne des Art. 20 des Gesetzes
den Kundeninteressen schaden;

c) die KontinuitŠt und RegelmŠssigkeit bei der Erbringung ihrer Dienstleis-
tungen zu gewŠhrleisten. Dabei hat sie sich eine angemessene AusfŸh-
rungspolitik aufzuerlegen. Die Vorschriften nach Anhang 7.4 der Ban-
kenverordnung gelten sinngemŠss;11

d) eine ordnungsgemŠsse Verwaltung und Buchhaltung, die Installation
interner Kontrollmechanismen, effiziente Verfahren zur Risikoerken-
nung und -bewertung und zur internen Berichterstattung sowie wirk-
same Kontroll- und Sicherheitsmechanismen fŸr Datenverarbeitungs-
systeme und den Schutz der Kundendaten sicherzustellen;12

e) sicherzustellen, dass sie jederzeit die finanzielle Lage der Gesellschaft mit
hinreichender Genauigkeit rechnerisch feststellen kann;

f) sicherzustellen, dass ausreichende Aufzeichnungen Ÿber alle ihre Dienst-
leistungen und GeschŠfte gefŸhrt werden, um einem fachkundigen
Dritten zu ermšglichen, die Einhaltung der Anforderungen des Gesetzes
und dieser Verordnung zu ŸberprŸfen und sich vor allem zu vergewis-
sern, dass die Vermšgensverwaltungsgesellschaft sŠmtlichen Verpflich-
tungen gegenŸber Kunden oder potenziellen Kunden nachgekommen
ist;

g) die Anforderungen hinsichtlich der Stellvertretung und der Delegation zu
erfŸllen.

h) sicherzustellen, dass die Mitarbeiter, die sie beschŠftigt, ihre Aufgaben
und Funktionen sowie die zur ErfŸllung dieser Aufgaben erforderlichen
Verfahren kennen und die dafŸr notwendigen FŠhigkeiten, Kenntnisse
und Erfahrungen besitzen;13

i) dafŸr zu sorgen, dass Personen, die mehrere Funktionen bekleiden, durch
nichts daran gehindert werden, ihre verschiedenen Funktionen ordent-
lich, ehrlich und professionell auszuŸben;14

k) sicherzustellen, dass dauerhaft Verfahren und Systeme zum Schutz von
Sicherheit, IntegritŠt und Vertraulichkeit von Informationen eingesetzt
werden und dass - auch im Falle von UnterbrŸchen - die GeschŠftstŠtig-
keiten fortgefŸhrt werden kšnnen;15

l) die Angemessenheit und Wirksamkeit der gemŠss den Bst. a bis k geschaf-
fenen Systeme, Verfahren, Mechanismen und Vorkehrungen zu Ÿberwa-
chen, zu bewerten und im Bedarfsfall anzupassen.16

2) Im Falle von Zweigstellen von Vermšgensverwaltungsgesellschaften
ist die FMA - unbeschadet der Mšglichkeit der zustŠndigen Behšrde des
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Herkunftsmitgliedstaates, direkten Zugang zu den Aufzeichnungen zu
erhalten - fŸr die Kontrolle der Einhaltung von Abs. 1 Bst. f in Bezug auf
die von der Zweigstelle getŠtigten GeschŠfte verantwortlich.17

3) Die FMA kann von einer Vermšgensverwaltungsgesellschaft die Vor-
lage eines Organisations- und GeschŠftsreglements verlangen, wenn dies
insbesondere aufgrund der Kundenstruktur, der Hšhe des verwalteten
Kundenvermšgens oder der Mitarbeiteranzahl erforderlich erscheint.

Art. 10a18

b) Im Besonderen

1) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft hat - je nach Art, Umfang
sowie KomplexitŠt ihrer GeschŠfte sowie nach Art und Spektrum der damit
verbundenen Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes - folgende
Stellen bzw. Funktionen im Rahmen ihrer Organisation zu schaffen:
a) Compliance-Funktion;
b) Risikomanagement-Funktion;
c) Funktion eines internen Revisors; und
d) Stelle fŸr Kundenbeschwerden.

2) Der mit der Compliance-Funktion betrauten Person obliegt die regel-
mŠssige Bewertung der Angemessenheit und Wirksamkeit der implemen-
tierten Verfahren, Vorkehrungen und GrundsŠtze der Behandlung des
Missachtungsrisikos, gegebenenfalls, deren Behebung sowie die allgemeine
Beratung und UnterstŸtzung der Vermšgensverwaltungsgesellschaft. Sie
erstattet der GeschŠftleitung mindestens jŠhrlich Bericht. Die Vermšgens-
verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass die mit der Compliance-
Funktion betraute Person Ÿber die notwendigen Fachkenntnisse, Befug-
nisse und organisatorische UnabhŠngigkeit verfŸgt. Sie darf nicht in die
sonstige DienstleistungstŠtigkeit der Vermšgensverwaltungsgesellschaft
eingebunden werden, wenn die Art, der Umfang sowie die KomplexitŠt
der GeschŠfte der Vermšgensverwaltungsgesellschaft sowie die Art und das
Spektrum der damit verbundenen Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 des
Gesetzes dies erfordern.

3) Die mit dem Risikomanagement betraute Person hat die von der
Vermšgensverwaltungsgesellschaft erlassenen GrundsŠtze sowie die instal-
lierten Verfahren, AblŠufe und Mechanismen im Rahmen des Risikoma-
nagements anzuwenden, Ÿber deren Angemessenheit und Wirksamkeit
bzw. deren Einhaltung der GeschŠftsleitung Bericht zu erstatten und diese
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in derartigen Belangen zu beraten. Sie erstattet der GeschŠftsleitung min-
destens jŠhrlich Bericht.

4) Die mit der Funktion der internen Revision betraute Person hat
eine standardisierte †berprŸfung der Angemessenheit und Wirksamkeit der
Systeme, internen Kontrollmechanismen und Vorkehrungen vorzunehmen
und zu bewerten sowie diesbezŸgliche Empfehlungen abzugeben und diese
PrŸfungen in einem Revisionsbericht zu dokumentieren. Sie erstattet der
GeschŠftsleitung mindestens jŠhrlich Bericht.

5) Die mit Kundenbeschwerden befasste Person hat eingehende
Beschwerden unverzŸglich und angemessen zu erfassen und zu bearbeiten.

Art. 11

VermšgensverwaltungsvertrŠge

1) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaften haben mit ihren Kunden
schriftliche Vereinbarungen Ÿber die jeweiligen Rechte und Pflichten sowie
sonstigen Bedingungen (VermšgensverwaltungsvertrŠge) abzuschliessen.

2) VermšgensverwaltungsvertrŠge enthalten insbesondere:
a) die genaue Bezeichnung der Vermšgensverwaltungsgesellschaft und des

Kunden;
b) die betroffenen Bankbeziehungen;
c) den ausdrŸcklichen Auftrag und die ErmŠchtigung zur Verwaltung der

Vermšgenswerte;
d) den Umfang der VermšgensverwaltungsermŠchtigung;
e) die Art der zu tŠtigenden Anlagen, insbesondere hinsichtlich der zulŠs-

sigen Anlagen;
f) die konkrete Ausgestaltung der Berichterstattung und Rechnungslegung

durch die Vermšgensverwaltungsgesellschaft;
g) die Art der Instruktionserteilung an die Vermšgensverwaltungsgesell-

schaft durch den Kunden;
h) die EntschŠdigung der Vermšgensverwaltungsgesellschaft, insbesondere

die Behandlung von Retrozessionen; und
i) das Verfahren zur €nderung oder Auflšsung des Vermšgensverwaltungs-

vertrages.

3) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 gelten sinngemŠss im Rahmen der
Erbringung der Dienstleistung nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Gesetzes.19
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Art. 1220

Kundenklassierung

1) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft hat jeden ihrer Kunden zu
klassieren als:
a) nichtprofessionellen Kunden;
b) professionellen Kunden; oder
c) geeignete Gegenpartei.

2) In Bezug auf das Klassierungsverfahren gilt Anhang 7.2 der Banken-
verordnung sinngemŠss.

Art. 12a21

Dienstleistungserbringung

1) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft trifft alle angemessenen Mass-
nahmen, um bei der Dienstleistungserbringung fŸr ihre Kunden das best-
mšgliche Ergebnis zu erreichen. Sie hat darin den Faktoren nach Anhang
7.4 Ziff. I. Abs. 1 Bst. a der Bankenverordnung Rechnung zu tragen. Ver-
fŠhrt die Vermšgensverwaltungsgesellschaft mit KundenauftrŠgen gemŠss
ausdrŸcklicher Kundenweisung, so erfŸllt sie jedenfalls die Pflicht zur Her-
beifŸhrung des bestmšglichen Ergebnisses fŸr den Kunden.

2) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft hat GrundsŠtze zur Erzielung
des bestmšglichen Ergebnisses bei der Dienstleistungserbringung festzu-
legen. Sie benennt darin fŸr jede Finanzinstrumentegattung diejenigen
Stellen, denen sie die AuftrŠge zur AusfŸhrung weiterleitet. Die AusfŸh-
rungsgrundsŠtze dieser Stellen haben dabei der Vermšgensverwaltungsge-
sellschaft die Einhaltung ihrer eigenen GrundsŠtze zur Dienstleistungser-
bringung zu ermšglichen.

3) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft hat die Wirksamkeit ihrer
GrundsŠtze zur Dienstleistungserbringung zu Ÿberwachen sowie diese min-
destens einmal jŠhrlich zu ŸberprŸfen und gegebenenfalls anzupassen.

4) Bei professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien darf die
Vermšgensverwaltungsgesellschaft davon ausgehen, dass sie in Bezug auf
eine verlangte Dienstleistung nach Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes Ÿber ausrei-
chend Kenntnisse und Erfahrungen verfŸgen sowie in der Lage sind, das
Anlagerisiko finanziell zu tragen.
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Art. 12b22

Interessenkonflikte

Im Rahmen der Behandlung der Interessenkonflikte sind die Vor-
schriften des Anhangs 7.1 der Bankenverordnung sinngemŠss anwendbar.

Art. 12c23

Kundeninformation

Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft hat ihre Kunden nach Massgabe
der Art. 16, 17 und 19 des Gesetzes angemessen zu informieren. Ebenso hat
sie ihre Kunden Ÿber die GrundsŠtze der Dienstleistungserbringung nach
Art. 12a zu unterrichten. Die Vorschriften des Anhangs 7.3 der Bankenver-
ordnung gelten sinngemŠss.

Art. 12d24

Berichtspflichten

Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft hat ihren Kunden in geeigneter
Form Ÿber die fŸr sie erbrachten Dienstleistungen Bericht zu erstatten.
Die entsprechenden Vorschriften des Anhangs 7.3 der Bankenverordnung
gelten sinngemŠss.

Organ- und MitarbeitergeschŠfte25

Art. 12e26

a) Begriff

1) Als Organ- und MitarbeitergeschŠfte gelten alle GeschŠfte mit
Finanzinstrumenten nach Art. 4 Abs. 1 Bst. g des Gesetzes, die von fol-
genden Personen fŸr eigene Rechnung oder fŸr Rechnung von Personen,
zu denen eine enge, insbesondere familiŠre Beziehung, besteht, getŠtigt
werden:
a) Organe und Mitarbeitende einer Vermšgensverwaltungsgesellschaft;
b) Organe und Mitarbeitende vertraglich gebundener Vermittler;
c) natŸrliche Personen, die im Rahmen der Auslagerung von GeschŠfts-

prozessen der Vermšgensverwaltungsgesellschaft Dienstleistungen
erbringen, welche Wertpapierdienstleistungen ermšglichen.
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2) Als Personen, zu denen eine enge Beziehung besteht, gelten auch
natŸrliche und juristische Personen sowie rechtlich verselbstŠndigte Zweck-
vermšgen, zu denen eine Person nach Abs. 1 in einer Beziehung steht, die
ein direktes oder indirektes, wesentliches Interesse an der DurchfŸhrung
des GeschŠfts begrŸndet, das Ÿber das Interesse an der Generierung von
GebŸhren und Provisionen hinausgeht.

3) Als Organ- und MitarbeitergeschŠfte gelten auch GeschŠfte mit
Finanzinstrumenten, die eine Person nach Abs. 1 fŸr Rechnung von in Abs.
1 und 2 nicht erfassten Personen ausserhalb ihres Aufgabenbereiches bei der
Vermšgensverwaltungsgesellschaft tŠtigt.

Art. 12f27

b) Behandlung von Organ- und MitarbeitergeschŠften

1) Vermšgensverwaltungsgesellschaften stellen durch geeignete organi-
satorische Massnahmen, insbesondere durch Verbote, Kontrollen und ver-
tragliche Vereinbarungen, sicher, dass keine Organ- und Mitarbeiterge-
schŠfte getŠtigt werden, die:
a) gegen die Bestimmungen der Marktmissbrauchsgesetzgebung verstossen;
b) auf dem Missbrauch von vertraulichen Informationen oder deren vor-

schriftswidrigen Verwendung beruhen;
c) mit den Pflichten der Vermšgensverwaltungsgesellschaft nach den Art.

14 bis 20 des Gesetzes kollidieren;
d) gestŸtzt auf eine von der Vermšgensverwaltungsgesellschaft oder in

deren Auftrag erstellten Finanzanalyse erfolgen, bevor die Adressaten
der Finanzanalyse nach mšglicher Kenntnisnahme in angemessener
Weise auf diese reagieren konnten, es sei denn, sie handeln in gutem
Glauben gestŸtzt auf unaufgeforderte KundenauftrŠge.

2) Vermšgensverwaltungsgesellschaften sorgen dafŸr, dass alle Personen
nach Art. 12e Abs. 1 Ÿber die Bestimmungen zu den Organ- und Mitarbei-
tergeschŠften informiert sind.

3) Sie stellen sicher, dass alle Personen nach Art. 12e Abs. 1 durch
vertragliche Vereinbarungen verpflichtet sind, Organ- und Mitarbeiterge-
schŠfte den dafŸr zustŠndigen Personen zu melden. Die fŸr die Entgegen-
nahme solcher Meldungen zustŠndigen Personen melden eigene Organ-
bzw. MitarbeitergeschŠfte dem Vorsitzenden der GeschŠftsleitung. †ber
die Meldung und Genehmigung von Organ- und MitarbeitergeschŠften
wird ein Register gefŸhrt.

950.41 Vermšgensverwaltungsverordnung (VVO)

10 Fassung: 01.08.2016

Vorwort
Gesetze und 

Verordnungen Praxishilfen KontakteFMA-Richtlinien
FMA-Mitteilungen und 

WegleitungenÜberblick



60
8

60
9

4) Vom Geltungsbereich der Abs. 1 und 3 ausgenommen sind Organ-
und MitarbeitergeschŠfte, die ausschliesslich Anteile an Organismen fŸr
gemeinsame Anlagen, welche die Voraussetzungen erfŸllen, um die Rechte
der Richtlinie 85/611/EWG in Anspruch nehmen zu kšnnen, oder die mit
Bezug auf die Risikostreuung einer gleichwertigen Aufsicht eines EWR-
Mitgliedstaates unterliegen, zum Gegenstand haben, und die Person, fŸr
deren Rechnung das GeschŠft durchgefŸhrt wird, nicht an der GeschŠftslei-
tung des in Frage stehenden Organismus beteiligt ist.

Art. 12g28

c) PrŸfung durch die Revisionsstelle

Die Revisionsstelle prŸft regelmŠssig die fŸr Personen nach Art. 12e
Abs. 1 getŠtigten GeschŠfte und stellt fest, ob sie mit den Vorschriften der
Art. 14 bis 20 des Gesetzes und mit den allgemein anerkannten GrundsŠtzen
der Vermšgensverwaltungsbranche Ÿbereinstimmen.

Art. 13

Aufbewahrungspflicht

1) Die Vermšgensverwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass
Belege Ÿber durch sie getŠtigte Transaktionen erstellt werden, die einem
fachkundigen Dritten erlauben, sich ein zuverlŠssiges Urteil Ÿber die Trans-
aktionen und GeschŠftsbeziehungen sowie Ÿber die Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen und des Vermšgensverwaltungsvertrages bilden zu
kšnnen.

2) Die Archivierung dieser Belege hat im Inland zu erfolgen und ist so
zu organisieren, dass jederzeit eine †berprŸfung durch die Revisionsstelle
oder die FMA mšglich ist.

Art. 1429

Berichterstattung

1) InlŠndische Vermšgensverwaltungsgesellschaften sowie inlŠndische
Zweigstellen auslŠndischer Vermšgensverwaltungsgesellschaften haben
halbjŠhrlich per 30. Juni und 31. Dezember einen Bericht nach Massgabe des
Formulars im Anhang zu erstellen und diesen jeweils innerhalb von zwei
Monaten nach dem entsprechenden Stichtag bei der FMA einzureichen.
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2) Revisionsstellen von inlŠndischen Zweigstellen auslŠndischer Vermš-
gensverwaltungsgesellschaften haben die Zweigstellen einmal jŠhrlich im
Hinblick auf die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln nach Art. 14 des
Gesetzes sowie der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach Art.
22 des Gesetzes zu ŸberprŸfen und den entsprechenden Bericht spŠtestens
sechs Monate nach Ablauf des GeschŠftsjahres der FMA einzureichen.

IV. RevisionsberichtIV. Revisionsbericht

Art. 15

Inhalt des Revisionsberichts

1) Der Revisionsbericht muss insbesondere enthalten:
a) eine Zusammenfassung der Beanstandungen und EinschrŠnkungen zu

Beginn des Berichtes, mit Hinweis auf die entsprechenden Fundstellen;
b) Angaben darŸber, ob die Bewilligungsvoraussetzungen, insbesondere

jene nach Art. 6 Abs. 1 Bst. b bis e und g sowie Art. 10 des Gesetzes,
weiterhin erfŸllt sind;

c) Angaben darŸber, ob die Vorschriften Ÿber die GeschŠftstŠtigkeit nach
Art. 16 eingehalten wurden;

d) Angaben darŸber, ob die Aufbewahrungspflicht nach Art. 22 des
Gesetzes sowie Art. 13 dieser Verordnung eingehalten wurde;

e) eine ErklŠrung des leitenden Revisors, ob er von der Vermšgensverwal-
tungsgesellschaft alle notwendigen AuskŸnfte und Unterlagen nach Art.
27 des Gesetzes erhalten hat; und30

f) die Unterschrift des die PrŸfung leitenden Revisors.31

2) Falls der Revisionsstelle weitere Fragen wichtig erscheinen, hat sie die
Revision auszudehnen und darŸber zu berichten.

Art. 16

†berprŸfung der GeschŠftstŠtigkeit

Die †berprŸfung der GeschŠftstŠtigkeit umfasst insbesondere folgende
Punkte:
a) Einhaltung der Mindesterfordernisse an die Hšhe und die Zusammenset-

zung der Eigenmittel;32
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b) OrdnungsmŠssigkeit des GeschŠftsberichts und allenfalls des konsoli-
dierten GeschŠftsberichts bezŸglich Form und Inhalt nach Art. 28 des
Gesetzes;

c) Einhaltung der Wohlverhaltensregeln und der von der FMA fŸr verbind-
lich erklŠrten Standesrichtlinien nach Art. 14 des Gesetzes; und

d) Einhaltung der Meldepflichten.

V. Aussergerichtliche SchlichtungsstelleV. Aussergerichtliche Schlichtungsstelle

Art. 1733

Grundsatz

Auf die aussergerichtliche Schlichtungsstelle finden die Bestimmungen
der Verordnung Ÿber die aussergerichtliche Schlichtungsstelle im Finanz-
dienstleistungsbereich Anwendung.

Art. 18 bis 2134

Aufgehoben

VI. †bergangs- und SchlussbestimmungenVI. †bergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 22

†bergangsbestimmung

FŸr Treuhandgesellschaften, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Vermšgensverwaltungsgesetzes eine Bewilligung nach dem TreuhŠnderge-
setz haben, gewŠhrt die FMA Erleichterungen in Bezug auf Art. 3 Bst. d.
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Art. 23

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Vermšgensverwaltungsge-
setz vom 25. November 2005 in Kraft.

FŸrstliche Regierung:
gez. Otmar Hasler
FŸrstlicher Regierungschef
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AnhangAnhang
(Art. 14 Abs. 1)

Formular fŸr die halbjŠhrliche BerichterstattungFormular fŸr die halbjŠhrliche Berichterstattung

Name der Vermšgensverwaltungsgesellschaft:

Auskunftsperson:

Telefon / Telefax / eMail der Auskunftsperson:

Informationen per: ? 30. Juni ... ? 31. Dezember ...
1 Angaben Ÿber die Vermšgensverwaltungsgesellschaft1 Angaben Ÿber die Vermšgensverwaltungsgesellschaft
1.1 Anzahl der Mitarbeiter (nach Personen sowie Stellenprozenten)
1.2 Anzahl der vertraglich gebundenen Vermittler (inkl. Name und

Anschrift)
1.3 Streitwert der hŠngigen Verfahren und drohende Verluste
2 Angaben Ÿber den Kundenbestand2 Angaben Ÿber den Kundenbestand
2.1 Anzahl aller Kundenbeziehungen (total / davon mit Vermšgensverwal-

tungsvertrag)
2.2 Anzahl der Neukunden in dieser Periode
2.3 Anzahl der beendeten Kundenbeziehungen in dieser Periode
3 Angaben Ÿber das verwaltete Vermšgen3 Angaben Ÿber das verwaltete Vermšgen
3.1 Gesamtes verwaltetes Vermšgen auf Grund von Vermšgensverwal-

tungsauftrŠgen (total / davon bei Banken in Liechtenstein angelegt)
3.2 Zufluss von neuen Vermšgenswerten durch Neukunden seit dem letzten

Stichtag
3.3 Abfluss von Vermšgenswerten aufgrund beendeter Kundenbezie-

hungen seit dem letzten Stichtag
3.4 Kommentierung von gršsseren Abweichungen der Vermšgenswerte

nach Ziff. 3.2 oder 3.3
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Verbindlicherklärung der Standesrichtlinien des Vereins 
unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein (VuVL) gemäss 
Art. 14 Abs. 3 des Gesetzes über die Vermögensverwaltung (VVG)

1
FMA-Richtlinie 2015/2 – Richtlinie betreffend die 
Wohlverhaltensregeln für den Fondsplatz Liechtenstein2
FMA-Richtlinie 2016/1 – Derivaterichtlinie Richtlinie betreffend 
die Risikomess- und Meldeverfahren für den Derivateeinsatz bei 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
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 Landstrasse 109 • Postfach 279 • 9490 Vaduz • Liechtenstein  
 Telefon +423 236 73 73 • Telefax +423 236 73 74 • www.fma -li.li • info@fma-li.li 

FMA-Richtlinie 2014/2 
 
Verbindlicherklärung der Standesrichtlinien des Vereins unabhängiger Vermögensverwalter in Liechten-
stein (VuVL) gemäss Art. 14 Abs. 3 des Gesetzes über die Vermögensverwaltung (VVG) 
 
 
  
Publikation: Webseite FMA 

Betrifft: Gesetz vom 25. November 2005 über die Vermögensverwaltung  
(Vermögensverwaltungsgesetz; VVG) 
Verordnung zum Gesetz über die Vermögensverwaltung  
(Vermögensverwaltungsverordnung; VVO) 

  
 
 
1. Zweck und Bedeutung der FMA-Richtlinie 

Gemäss Art. 14 Abs. 3 VVG kann die FMA Standesrichtlinien für verbindlich erklären. Diese Kompetenz 
wurde der FMA vom Gesetzgeber erteilt, damit im Bereich der Vermögensverwaltung einheitliche Mindest-
standards implementiert werden können. Der Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein 
(VuVL) hat am 30. November 2010 die vorliegenden Standesrichtlinien verabschiedet und am 25. Septem-
ber 2014 angepasst.  

Danach wurden diese der FMA zu deren Verbindlicherklärung unterbreitet. Mit der vorliegenden Richtlinie 
sollen die im Anhang zu dieser Richtlinie enthaltenen Standesrichtlinien des VuVL einschliesslich des da-
zugehörigen Anhangs als für die dem Geltungsbereich des VVG unterstehenden Unternehmen verbindlich 
erklärt werden. 

2. Verbindlicherklärung der Standesrichtlinien des VuVL 

Hiermit erklärt die FMA die im Anhang zu dieser Richtlinie enthaltenen Standesrichtlinien des VuVL (aus-
genommen Ziffer 33 „Sanktionen“) einschliesslich des dazugehörigen Anhangs in Anwendung von Art. 14 
Abs. 3 VVG als verbindlich für die gemäss Art. 2 Abs. 1 VVG dem Geltungsbereich des VVG unterstehen-
den Unternehmen. 

Die Nichteinhaltung der für verbindlich erklärten Standesrichtlinien wird von der FMA gemäss Art. 62 Abs. 3 
Bst. h VVG wegen Übertretung mit einer Busse bis zu CHF 100‘000 bestraft.  

3. Inkrafttreten 
Diese FMA-Richtlinie wurde am 18. November 2014 von der FMA verabschiedet, tritt am 1. Januar 2015 in 
Kraft und ersetzt die FMA-Richtlinie 2011/1 vom 7. Juni 2011.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

S t a n d e s r i c h t l i n i e n 
 
 

des Vereins unabhängiger Vermögensverwalter1 
in Liechtenstein (VuVL) 

 
 
 

 
 

Inkrafttreten: 1. Januar 2011 
Inkrafttreten der am 25. September 2014 von der Mitgliederversammlung genehmigten Ände-

rungen: 1. Januar 2015 

                                                 
1 Die Bezeichnung Vermögensverwalter schliesst die weibliche Form mit ein 
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HAUPTTEIL 

 
 
I. EINLEITUNG 
 
1. Zweck 
Die vorliegenden Standesrichtlinien haben den Zweck: 

a) das Ansehen des Berufsstandes der unabhängigen Vermögensverwalter im Fürstentum 
Liechtenstein zu wahren und zu mehren 

b) das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Geschäftspartner in die unabhängige Vermö-
gensverwaltung generell zu fördern 

c) einen zusätzlichen Beitrag zum Schutz der Kunden zu leisten 
d) die Dienstleistungsqualität der unabhängigen Vermögensverwaltung im Fürstentum 

Liechtenstein zu erhöhen 
e) die unabhängigen Vermögensverwalter in ihren Bemühungen um eine professionelle 

Vermögensverwaltung zu unterstützen 
 
2. Verbindlichkeit 
Die vorliegenden Standesrichtlinien sind als Ergänzung der gesetzlichen Bestimmungen (VVG, 
VVO, SPG) zu sehen. Die FMA kann diese Standesrichtlinien als verbindlich erklären.  
 
3. Gültigkeit 
Diese Standesrichtlinien gelten für: 

a) alle Mitglieder des VuVL 
b) alle vertraglich gebundenen Vermittler von VuVL-Mitgliedern 

 
 
II. INTEGRITÄT DES GESCHÄFTSGEBARENS 
 
4. Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit im Handeln 
Der Vermögensverwalter handelt ehrlich, redlich und gewissenhaft nach Massgabe von Treu 
und Glauben.  
 
5. Kenntnis und Einhaltung der Gesetze und Regularien 
Der Vermögensverwalter kennt und versteht die für ihn geltenden Gesetze, Verordnungen, 
Richtlinien, Statuten und Regularien des Staates, der Aufsichtsbehörde (FMA), der Standes-
organisation (VuVL) und befolgt diese im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeiten. Er distanziert 
sich von Tätigkeiten und Handlungen, welche diese Vorschriften verletzen. 
 
6. Verlässlichkeit 
Der Vermögensverwalter ist verlässlich und hält sich an Vereinbarungen. Er fördert damit das 
Vertrauen der Kundschaft in seine Person, seine Firma sowie den ganzen Berufsstand. 
 
7. Verhalten gegenüber der Konkurrenz 
Der Vermögensverwalter behandelt seine Mitkonkurrenten mit Respekt und Fairness. Bei Strei-
tigkeiten unter Mitgliedern ist eine gütliche Einigung zu suchen.  
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8. Wahrung der Integrität der Kapitalmärkte 
Der Vermögensverwalter, welcher in Besitz nicht-öffentlicher Information ist, welche dazu ge-
eignet ist, den Wert eines Finanzprodukts zu beeinflussen, darf diese Information nicht wei-
tergeben oder selbst aktiv darauf reagieren (Verbot des Insiderhandels). Ebenfalls sind Markt-
manipulationen (Verbot des Marktmissbrauchs) untersagt, welche dazu führen, dass Marktprei-
se verzerrt, Handelsvolumina künstlich in die Höhe getrieben und andere Marktteilnehmer ge-
täuscht werden. 
 
 
III. UNABHÄNGIGKEIT 
 
9. Grundsatz 
Der Vermögensverwalter ist dauernd bestrebt, seine Tätigkeiten mit möglichst grosser Unab-
hängigkeit und Objektivität durchzuführen.  
 
10. Annahme und Abgabe von Geschenken 
Die Annahme sowie die Abgabe von Geschenken sind abzulehnen, wenn dadurch die eigene 
Unabhängigkeit und Objektivität bzw. die von anderen offensichtlich beeinträchtigt wird. Der 
Vermögensverwalter ist angehalten, eine interne Regelung für die Annahme und Abgabe von 
Geschenken zu treffen. 
 
11. Interessenkonflikte 
Interessenkonflikte zwischen dem Vermögensverwalter, seinen Organen, Mitarbeitern, Ver-
mittlern und den Kunden sind zu vermeiden, insbesondere dann, wenn diese Kundeninteressen 
negativ beeinträchtigen. Lassen sich derartige Interessenkonflikte nicht vermeiden, so sind die-
se gegenüber dem Kunden vor dem Tätigwerden offenzulegen. Dies kann generell in der Form 
einer Grundsatzerklärung über den Umgang mit Interessenkonflikten (conflict of interest policy) 
geschehen. Es ist darauf zu achten, dass diese Interessenkonflikte deutlich sichtbar und ver-
ständlich kommuniziert werden. 
 
 
IV. ORGANISATION 
 
12. Gewährleistung von Kontinuität und einer einwandfreien Geschäftsführung 
Der Vermögensverwalter hat über eine Hauptverwaltung im Inland zu verfügen, sein Geschäft 
auf Kontinuität auszurichten und für eine einwandfreie Geschäftsführung zu sorgen.  
 
13. Schriftlichkeit 
Verträge mit Kunden sind schriftlich abzufassen. Darüber hinaus dokumentiert der Vermögens-
verwalter Kundenaufträge in angemessener Weise.  
 
14. Aufbewahrung von Dokumenten 
Die bei Geschäften mit Finanzinstrumenten und der Tätigkeit als Vermögensverwalter verwen-
deten bedeutsamen Dokumente sind mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren. Die Aufbe-
wahrung kann auch auf elektronischen Datenträgern erfolgen, solange die Lesbarkeit gewähr-
leistet ist. Bei der Aufbewahrung der Dokumente ist auf eine angemessene Datensicherheit zu 
achten. 
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15. Interne Funktionen 
Unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit sorgt der Vermögensverwalter für 
ein angemessenes Risikomanagement (Risikomanagement-Funktion) und stellt die Compliance 
mit gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen sicher (Compliance-Funktion). Ebenfalls 
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit bestellt der Vermögensverwalter 
zudem eine interne Revision und richtet eine Kundenbeschwerdestelle ein, die als Anlaufstelle 
für Kundenbeschwerden dient. Kundenbeschwerden wie auch die getroffenen Massnahmen 
sind schriftlich festzuhalten. 
 
 
V. BEKÄMPFUNG DER GELDWÄSCHEREI 
 
16. Grundsatz 
Der Vermögensverwalter verpflichtet sich, die Vorschriften des Sorgfaltspflichtgesetzes (SPG) 
und der dazugehörigen Verordnung (SPV) über die beruflichen Sorgfaltspflichten zur Be-
kämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung einzuhal-
ten. Anhaltspunkten für Geldwäscherei hat er in geeigneter Weise Beachtung zu schenken. Er 
nimmt keine Vermögenswerte der Kunden entgegen und führt für diese auch keine Abwick-
lungskonti. Die ihm zur Verwaltung anvertrauten Vermögenswerte werden bei einer Bank depo-
niert und gestützt auf eine schriftlich erteilte Vollmacht verwaltet, deren Umfang klar definiert ist. 
 
 
VI. KOMMUNIKATION 
 
17. Informationen an Kunden 
Der Vermögensverwalter weist seine Kunden auf die für ihn verbindlichen Standesregeln des 
Vereins unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein und das Bestehen einer ausser-
gerichtlichen Schlichtungsstelle zur Beilegung von Streitfällen zwischen Kunden und Vermö-
gensverwalter hin. Sämtliche Informationen an Kunden oder potenzielle Kunden müssen redlich, 
eindeutig und nicht irreführend sein.  
 
18. Werbung 
Werbung bzw. Marketing-Mitteilungen müssen redlich und nicht irreführend sein und als solche 
eindeutig erkennbar gemacht werden. Dies kann mit folgendem Hinweis geschehen: „Diese Un-
terlagen wurden für Marketing-Zwecke mit grosser Sorgfalt und Fachkenntnis zusammenge-
stellt.“ Die Werbung soll zurückhaltend und ausgewogen in der Gestaltung sein.  
 
 
VII. KUNDEN 
 
19. Loyalität gegenüber Kunden 
Der Vermögensverwalter ist loyal gegenüber seinen Kunden und richtet seine Arbeit am Auftrag 
seiner Kunden aus. Dabei ist er sich seiner Verantwortung bewusst, dass seine Handlungen die 
wirtschaftliche Situation des Kunden wesentlich beeinflussen können. Das Kundeninteresse hat 
deshalb Vorrang gegenüber den eigenen Interessen oder den Interessen der Mitarbeiter. Anla-
gen und Transaktionen erfolgen ausschliesslich im Interesse des Kunden, insbesondere soll 
kein Churning betrieben werden, und orientieren sich an deren Finanzlage, Anlageziele sowie 
Kenntnisse und Erfahrungen im Anlagebereich. 
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20. Fairer Umgang 
Der Vermögensverwalter muss mit allen seinen Kunden fair und objektiv umgehen, sei dies bei 
der Abgabe von Empfehlungen, bei der Veranlagung der Vermögenswerte oder anderen be-
ruflichen Handlungen. 
 
21. Geheimhaltung 
Der Vermögensverwalter hat über seine geschäftlichen Tätigkeiten die Pflicht zur Geheimhal-
tung und hat auch dementsprechend organisatorische Vorkehrungen zu treffen. Diese Geheim-
haltungspflicht ist unbegrenzt und wird nur in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen bei der 
Zeugnis- und Auskunftspflicht gegenüber Aufsichtsorganen und Strafgerichten durchbrochen. 
 
22. Kundenreporting 
Der Vermögensverwalter berichtet seinen Kunden regelmässig über seine erbrachten Leistun-
gen, zumindest einmal jährlich umfassend, mittels eines Vermögens- und Erfolgsausweises 
über die Entwicklung der Anlagen und Kosten. 
 
 
VIII. ANLAGEPOLITIK UND AUFTRAGSAUSFÜHRUNG 
 
23. Geeignete Anlagepolitik und –instrumente 
Der Vermögensverwalter ist verpflichtet, sich über die finanzielle Situation, die Anlageziele so-
wie die Kenntnisse und Erfahrungen im Anlagebereich seines Kunden zu informieren, um ihn 
angemessen beraten zu können. Er wählt die Anlageinstrumente (siehe Anhang 1) sorgfältig 
und unter Berücksichtigung des Kundenprofils und Umfeldes des Kunden aus.  
 
24. Bestmögliche Auftragsausführung 
Der Vermögensverwalter ist bestrebt, alle angemessenen Massnahmen zu ergreifen, um das 
bestmögliche Ergebnis bei der Auftragsausführung für den Kunden zu erreichen. Sofern der 
Kunde die Depotbank oder den Broker nicht vorgibt, wählt er diese/n mit grosser Sorgfalt nach 
bestimmten Kriterien aus (execution policy). 
 
 
IX. HONORAR 
 
25. Transparenz und Schriftlichkeit 
Das Honorar des Vermögensverwalters richtet sich nach Zielsetzung, Aufwand und Grösse des 
Depots. Es wird mit dem Kunden schriftlich vereinbart und soll fair, leistungsgerecht und trans-
parent sein. Die Berechnungsweise des Honorars ist klar und eindeutig festzuhalten. In der Re-
gel wird das Honorar in Prozent des verwalteten Nettovermögens zu einem bestimmten Zeit-
punkt berechnet. 
 
26. Honoraransätze 
Der Vermögensverwalter ist frei in der Festsetzung seiner Honoraransätze. Folgende Obergren-
zen werden empfohlen: 
 

- für ein Fixhonorar: maximal 1,5% p.a. auf dem verwalteten Vermögen 
- für ein Erfolgshonorar: maximal 20% p.a. auf dem Nettokapitalzuwachs 
- für die Kombination: max. 1% p.a. Verwaltungshonorar auf dem verwalteten Vermögen 

und maximal 10% p.a. Erfolgshonorar auf dem Nettokapitalzuwachs 
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Die Honoraransätze müssen, je nach Geschäftsmodell, in einem angemessenen Verhältnis zu 
den erbrachten Dienstleistungen stehen.  
 
27. Zuwendungen 
Erhält der Vermögensverwalter von Dritten im Zusammenhang mit der Verwaltung von Kunden-
vermögen Zuwendungen (Rückvergütungen, Retrozessionen, Bestandesprovisionen, Gutschrif-
ten usw.), so muss deren Verwendung mit dem Kunden vereinbart werden. Die Zuwendungen 
stehen dem Vermögensverwalter zu, wenn er den Kunden darüber informiert und eine Verbes-
serung der Dienstleistung damit verbunden ist oder der Kunde schriftlich darauf verzichtet.  
 
 
X. MITARBEITENDE 
 
28. Auswahl 
Der Vermögensverwalter wählt seine Mitarbeitenden mit der notwendigen Sorgfalt aus.  
 
29. Faire Entlöhnung 
Mitarbeitende sind gemäss ihren Fähigkeiten und Leistungen fair zu entlöhnen. Lohnmodelle 
dürfen keine Interessenkonflikte auslösen oder den Kundeninteressen schaden. 
 
30. Förderung 
Der Vermögensverwalter fördert seine Mitarbeitenden laufend, insbesondere in Bezug auf Wei-
terbildung und Aneignung von Fachwissen. 
 
31. Eigengeschäfte 
Der Vermögensverwalter erstellt gem. Art. 12e/f VVO ein Reglement betreffend Organ- und Mit-
arbeitergeschäfte.  
 
 
XI. VERANTWORTUNG 
 
32. Verhalten als Mitglied 
Die Mitglieder des VuVL sind angehalten, sich derart zu verhalten, dass die Reputation und die 
Integrität des VuVL sowie des ganzen Berufsstandes gewahrt bleiben.  
 
 
XII. SANKTIONEN 
 
33. Sanktionen 
Bei Verstössen gegen die Standesrichtlinien kann der Vorstand, abhängig von der Anzahl und 
der Schwere der Verstösse, gemäss Art. 7 lit. c der Vereinsstatuten den Ausschluss aus dem 
VuVL verfügen.  
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XIII. INKRAFTTRETEN 
 
34. Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 
Die Standesrichtlinien wurden anlässlich der a.o. Mitgliederversammlung vom  30. November 
2010 verabschiedet und treten am 1.1.2011 in Kraft. 
 
Die Standesrichtlinien wurden anlässlich der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 
25. September 2014 geändert und treten am 1.1.2015 in Kraft. 
 
Die Vorschriften von Ziff. 15 sind bis zum 1.1.2016 umzusetzen. 
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ANHANG ZU DEN STANDESRICHTLINIEN 

 
 
Anhang 1: Anlageinstrumente bei Vermögensverwaltung nach freiem Ermessen2 

 
Die nachfolgend bezeichneten Anlageinstrumente gelten als übliche Instrumente der Vermö-
gensverwaltung nach freiem Ermessen. Sie können eingesetzt werden, auch wenn der schrift-
liche Vermögensverwaltungsvertrag ihren Einsatz nicht ausdrücklich vorsieht. Der Einsatz ande-
rer Finanzinstrumente gemäss Vereinbarung im individuellen Vermögensverwaltungsvertrag 
bleibt vorbehalten. 
 
1. Festgeld-, Treuhandanlagen und Securities Lending 
Treuhandanlagen sind auf erstklassige Gegenparteien zu beschränken. 
 
Beim Securities Lending ist dem Gegenparteirisiko entweder durch Sicherheiten oder Beschrän-
kung auf erstklassige Gegenparteien Rechnung zu tragen. 
 
2. Edelmetalle, Wertpapiere und Wertrechte 
Vermögensanlagen in Edelmetallen bzw. Geld- und Kapitalmarktanlagen in Form von Wertpa-
pieren und Wertrechten (z.B. Aktien, Obligationen, Notes, Geldmarktbuchforderungen), davon 
abgeleitete Produkte und deren Kombinationen (insbesondere derivative, hybride oder struktu-
rierte Finanzprodukte) müssen unter normalen Marktbedingungen leicht handelbar sein, d.h. sie 
müssen an einer zugelassenen Börse im In- oder Ausland kotiert sein oder es muss ein reprä-
sentativer Markt dafür bestehen. 
 
In beschränktem Umfang können – in Abweichung von dieser Regel – Vermögensanlagen in 
durch die Anlagekreise anerkannten, stark verbreiteten Wertpapieren und Wertrechten be-
schränkter Marktfähigkeit getätigt werden. Solche Werte sind z.B. Kassenobligationen und OTC-
Produkte (over-the-counter). Bei OTC-Produkten muss jedoch der Emittent eine anerkannte 
Bonität geniessen, und es müssen für die Produkte marktkonforme Kurse erhältlich sein. 
 
Für einzelne Kategorien von Geld- und Kapitalmarktanlagen gelten die nachfolgenden Bestim-
mungen. 
 
3. Instrumente der kollektiven Anlage 
Die Anlage in Instrumente der kollektiven Anlage (Anlagefonds, Investmentgesellschaften, bank-
interne Sondervermögen, Unit Trusts, etc.) ist – unter Vorbehalt der Bestimmungen über nicht 
traditionelle Anlagen – zulässig, sofern und soweit diese ihrerseits in nach diesem Anhang zu-
lässige Anlageinstrumente investieren. 
 
Erlaubt ist auch die Anlage in Instrumente der kollektiven Kapitalanlage, die nach Massgabe der 
liechtensteinischen, schweizerischen oder EU-Vorschriften zum öffentlichen Vertrieb zugelassen 
sind, auch wenn sie in beschränktem Umfange ihr Vermögen belehnen und eine Hebelwirkung 
auf ihr Vermögen aufweisen dürfen. 
 
Der leichten Handelbarkeit ist eine angemessene Kündbarkeit durch den Anleger gleichgestellt. 
 

                                                 
2 Gemäss Standesregeln VSV Anhang B – (Stand 1.10.2009) 
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4. Nicht traditionelle Anlagen 
Als nicht traditionell gelten Anlagen in Hedge Funds, Private Equity und Immobilien. Deren An-
lagen sind nicht notwendigerweise auf nach diesem Anhang zulässige und/oder leicht handel-
bare Instrumente beschränkt. 
 
Zur Diversifikation des Gesamtportfolios können nicht-traditionelle Anlagen eingesetzt werden, 
wenn diese nach dem Fund of Funds-Prinzip strukturiert sind oder sonst für eine gleichwertige 
Diversifikation Gewähr bieten. Die leichte Handelbarkeit bzw. die angemessene Kündbarkeit 
muss auch bei nicht traditionellen Anlagen gewährleistet sein. 
 
Der Vermögensverwalter legt den Einsatz von nicht traditionellen Anlagen in einer schriftlich 
niedergelegten Anlagepolitik fest und trifft die geeigneten organisatorischen Massnahmen zu 
deren sorgfältigen und fachgerechten Anwendung. 
 
5. Standardisierte Optionsgeschäfte (Traded Options) 
Die auf einem organisierten Markt gehandelten und über eine anerkannte Clearingstelle abzu-
wickelnden Optionsgeschäfte auf Wertschriften, Devisen, Edelmetalle, Zinssatzinstrumente und 
Börsenindizes sind nur dann zulässig, wenn sie auf das Gesamtportfolio keine Hebelwirkung 
ausüben. 
 
Keine Hebelwirkung liegt vor, wenn das Portfolio: 
 

- im Fall des Verkaufes von Calls und des Kaufes von Puts eine Position von Basiswerten 
aufweist oder, sofern es sich um Börsenindex- oder Zinssatzoptionen handelt, eine ent-
sprechende Position in Werten aufweist, die den Basiswert ausreichend repräsentieren; 
 

- im Fall des Verkaufs von Puts bereits beim Abschluss eine Liquidität aufweist, die es er-
laubt, den eingegangenen Kontrakt jederzeit zu erfüllen; 

 
Der Vermögensverwalter hat darauf zu achten, dass auch nach einer allfälligen Ausübung der 
Optionsrechte das Portfolio der mit dem Kunden vereinbarten Anlagepolitik entspricht. 
 
Das Glattstellen offener Call- und Put-Positionen ist jederzeit erlaubt. 
 
6. Nicht standardisierte Optionsgeschäfte 
Die Grundsätze für standardisierte Optionsgeschäfte gelten auch für Geschäfte in Options-
instrumenten, die nicht standardisiert sind, wie OTC- (over-the-counter) Optionen, Warrants, 
Stillhalteroptionen (Aufzählung nicht abschliessend). Bei OTC-Produkten muss jedoch der Emit-
tent eine anerkannte Bonität geniessen, und es müssen für die Produkte marktkonforme Kurse 
erhältlich sein. 
 
Stillhaltergeschäfte bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des Kunden, soweit diese sich 
nicht im Rahmen der dem Kunden eingeräumten Kreditlimiten bewegen. 
 
7. Financial Futures 
Beim Verkauf von Financial Futures muss eine entsprechende Position in Basiswerten gegeben 
sein. Handelt es sich um Aktienindex-, Devisen- oder um Zinssatz-Futures, so genügt es, wenn 
der Basiswert ausreichend repräsentiert wird. 
 
Beim Kauf von Financial Futures muss die notwendige Liquidität bereits beim Abschluss des 
Kaufes vollumfänglich vorhanden sein. 
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8. Hybride und strukturierte Produkte 
Die Anlage in hybride und strukturierte Finanzprodukte (z.B. PIP, PEP, GROI, IGLU, VIU oder 
PERLES) ist zulässig, wenn das Finanzprodukt hinsichtlich Risikoprofil einem der vorstehenden, 
zulässigen Finanzprodukte entspricht. Ist das Risikoprofil mehrschichtig, so müssen sämtliche 
Risikoebenen einem nach diesem Anhang zulässigen Anlageinstrument entsprechen. 
 
Bei nicht kotierten hybriden und strukturierten Finanzprodukten muss jedoch der Emittent eine 
anerkannte Bonität geniessen und es müssen für die Produkte marktkonforme Kurse erhältlich 
sein. 
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Landstrasse 109 • Postfach 279 • 9490 Vaduz • Liechtenstein  
Telefon +423 236 73 73 • Telefax +423 236 73 74 • www.fma -li.li • info@fma-li.li 

FMA-Richtlinie 2015/2  

  
Publikation:  Website FMA 

Betrifft: Richtlinie betreffend die Wohlverhaltensregeln für den Fondsplatz Liechtenstein 

  

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) erlässt in Übereinstimmung mit Art. 20 UCITSG i.V.m. Art. 25 - 33 UCITSV 
und Art. 35 AIFMG i.V.m. Art. 42 - 54 AIFMV (insbesondere Art. 15 Abs. 2, Art. 17 Abs. 3, Art. 20 Abs. 1 
Bst. a, Art. 32 Abs. 4 und Art. 56 Abs. 3 AIFMV) diese Wohlverhaltensregeln, die fortwährend einzuhalten 
sind.  

Ziele 

Ziel der Wohlverhaltensregeln ist es, zum Schutz der Anleger beizutragen, das Vertrauen in den liechten-
steinischen Fondsplatz zu stärken und die Integrität des liechtensteinischen Finanzmarktes im In- und 
Ausland zu sichern und zu fördern. Der Geltungsbereich dieser Wohlverhaltensregeln erstreckt sich auf 
nachfolgende Gesetze und Verordnungen: 

• Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und die 
dazugehörende Verordnung (UCITSV)  

• Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) und die dazugehörende Verordnung 
(AIFMV) 

Zweck 

Die Wohlverhaltensregeln dienen zur Konkretisierung der oben aufgeführten Gesetze und der dazuge-
hörenden Verordnungen. Sie können zur Auslegung von Rechten und Pflichten herangezogen werden, 
sorgen für eine offene und transparente Information der Anleger und bieten eine Grundlage für deren 
Gleichbehandlung.  

Adressaten dieser Wohlverhaltensregeln sind: 

• Verwaltungsgesellschaften gemäss UCITSG  

• AIFM gem. AIFMG 

• Verwahrstellen gem. UCITSG und AIFMG 

• Administratoren gem. AIFMG 

• Vertriebsträger gem. AIFMG 

• Risikomanager gem. AIFMG 

• Asset Manager und weitere beauftragte Dritte nach UCITSG und AIFMG 

• Investmentgesellschaften und weitere Rechtsformen gem. UCITSG und AIFMG 

Die bestellten Wirtschaftsprüfer legen die Wohlverhaltensregeln bei ihrer Prüfung zugrunde und prüfen die 
Einhaltung dieser.  

Weitere Anforderungen, die sich aus den Gesetzen oder Verordnungen ergeben, bleiben hiervon unbe-
rührt und gehen vor. 
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1. Treue- und Sorgfaltspflichten 

1.1 Verwaltung des Fondsvermögens 

Die Verwaltung des Fondsvermögens erfolgt ausschliesslich im besten Interesse der Fonds, der Anleger 
und der Marktintegrität. Die in den konstituierenden Dokumenten dargelegte Anlagepolitik und der Anla-
gecharakter sind dauernd, soweit nicht anders im Gesetz vorgesehen, einzuhalten. 

Im Hinblick auf die verwalteten Fonds und deren Anleger wahren die Bewilligungsträger das Prinzip der 
Gleichbehandlung. Eine Ausnahme vom Grundsatz der Gleichbehandlung kann sich daraus ergeben, 
dass im Rahmen von unterschiedlichen Anteilsklassen zulässige Differenzierungskriterien definiert wer-
den.  

Es ist im Sinne der Integrität des Marktes zu handeln. Die Bewilligungsträger unterlassen insbesondere 
Handlungen, die eine transparente und marktkonforme Preisbildung an den Wertpapiermärkten beein-
trächtigen könnten. Weiterhin treffen sie Vorkehrungen, dass sie nicht zur Geldwäsche oder Terrorismus-
finanzierung missbraucht werden können.1 

1.2 Wertpapier- und sonstige Handelsgeschäfte/ Anteilshandel 

Wertpapier- und sonstige Handelsgeschäfte (z.B. Securities Lending) für Fonds sind immer zu markt-
üblichen Konditionen abzuwickeln. Praktiken, welche zu Lasten eines Fonds und dessen Anleger gehen, 
sind zu unterlassen.  

Aufträge sind nur an sorgfältig ausgewählte Gegenparteien zu erteilen, welche Gewähr dafür bieten, dass 
die Wertpapier- und sonstigen Handelsgeschäfte zu marktkonformen Konditionen erfolgen. Die Aufträge 
stellen aus Gesamtsicht die „best execution“ dar.  

Es ist sicherzustellen, dass Rückvergütungen, Bestandespflegekommissionen sowie sonstige Leistungen 
im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Bestand und der Veräusserung von Anlagen des Fonds direkt 
oder indirekt diesem zu Gute kommen. Soft commissions (z.B. aus Finanzanalysen, Markt- und Kursin-
formationssystemen) sind erlaubt, soweit die Interessen der Anleger damit nicht geschädigt werden.  

Es ist zu verhindern, dass Anleger Anteile von Fonds zu bereits bekannten Preisen kaufen oder zurückge-
ben können. Es gilt grundsätzlich das Prinzip des Forward Pricing.2 Die Einhaltung des Forward Pricing ist 
durch die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen. Ebenso sind bei der Anteilsbewertung die notwendigen 
Vorkehrungen zu treffen, um der Ausnutzung von Arbitrage-Geschäften vorzubeugen und das Late Tra-
ding zu verhindern. 
                                                      
1 Grundsätzlich findet das Sorgfaltspflichtgesetz (SPG) gem. Art. 3 Abs. 1 Bst. c SPG für Verwaltungsgesellschaften/AIFM mit einer 

Zulassung nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder nach dem Gesetz über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds Anwendung. Eine Ausnahme gilt jedoch für Verwaltungsgesellschaften resp. AIFM gem. 
Art. 4 Bst. b SPG, wonach diese vom Anwendungsbereich ausgenommen sind, wenn sie weder physisch Anteile herausgeben, 
noch Anteilskonten führen und somit selbst keine Vermögenswerte entgegennehmen. 

2 Forward Pricing ist der international angewandte Standard für die periodische Bewertung von Fonds. Dabei werden grundsätzlich 
die folgenden Prinzipien befolgt: 

- Es muss in den konstituierenden Dokumenten ein exakt definierter Annahmeschluss (Cut-Off) festgelegt werden (Angabe einer 
Stichzeit). 

- Die Cut-Off Zeit wird möglichst so gesetzt, dass die Mehrheit der Märkte, an denen der Fonds handelt, noch offen sind oder aber 
noch gar nicht geöffnet haben.  

- Die Bewertung der Fondsanteile basiert grundsätzlich auf Schlusskursen/Marktpreisen, welche erst nach Cut-Off feststehen. 
- Ausgabe- und Rücknahme-Aufträge, die nach dem festgelegten Cut-Off eingehen, werden nicht mehr zu diesem, sondern zum 

nächsten Bewertungstag ausgeführt.  
Damit ist sichergestellt, dass der Anleger den Wert des Fondsanteils zum Zeitpunkt der Auftragserteilung zur Ausgabe oder Rück-
nahme von Anteilen weder kennt noch abschätzen kann. Insbesondere wird damit das Late Trading/Market Timing verhindert. 
Beispiel: Annahmeschluss 12:00 Uhr, Bewertung erfolgt zu den Kursen per 17:00 Uhr, der abgerechnete NAV basiert auf dieser 
Bewertung. 
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1.3 Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle und beauftragten Dritten 

Die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM arbeitet ausschliesslich mit Verwahrstellen und beauftragten Dritten 
zusammen, die für eine einwandfreie Ausführung ihrer gesetzlichen und vertraglichen Aufgaben dauernd 
qualifiziert sind. 

Bei einer Aufgabenübertragung ist die Einhaltung der für den Delegationsnehmer relevanten Abschnitte 
der Wohlverhaltensregeln schriftlich im Delegationsvertrag festzuhalten. Die Aufgaben übertragende Par-
tei lässt sich zudem die erforderlichen Einsichts-, Weisungs- und Kontrollrechte vertraglich einräumen. 

Bei Anzeige der Aufgabenübertragung an die FMA ist darzulegen, dass der Delegationsnehmer in seinem 
jeweiligen Heimatstaat über die erforderlichen Voraussetzungen zur Erbringung der delegierten Aufgaben 
verfügt. 

Soweit die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM Dritte mit dem Vertrieb der von ihr/ihm verwalteten Fonds 
beauftragt (Vertriebsstelle), sind schriftliche Vertriebsvereinbarungen zu treffen, die gewährleisten, dass 
die Vertriebsstelle alle Bestimmungen hinsichtlich Anlegerschutz einhält und im Sinne der Integrität des 
Marktes handelt. Bei Übertragung des Vertriebs an einen Dritten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU 
oder des EWR wird eine Bewilligung für den Vertrieb gemäss den gesetzlichen Regelungen des jeweiligen 
Vertriebslandes (MiFID- respektive UCITS/AIFM-Richtlinie) vorausgesetzt. Sitzt der Vertriebsträger in ei-
nem Drittstaat, muss dort für den Vertriebsträger eine Berechtigung zum Vertrieb vorliegen.3  

2. Organisation 

Die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM und die Verwahrstelle treffen die erforderlichen organisatorischen 
Massnahmen, die eine einwandfreie Geschäftsführung sowie eine einwandfreie Bewertung, Verbuchung 
und Verwahrung des Vermögens gewährleisten. 

Unter Berücksichtigung der jeweiligen betrieblichen Struktur und Grösse wird auf eine klare Funktio-
nentrennung zwischen dem Anlageentscheid (Entscheidung), den Handelsgeschäften (Ausführung), der 
Bewertung des Vermögens des Fonds (Administration) sowie dem Risikomanagement geachtet. Auf die 
Einhaltung dieser Funktionentrennung ist auch bei Delegationen zu achten. Der Verwaltungsrat und eine 
allfällige Geschäftsleitung verfügen kumuliert über ausreichend theoretische Kenntnisse und weisen fun-
dierte praktische Erfahrung im Fondsbereich auf. 

Die Leitungsorgane der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM und der Verwahrstelle müssen so zusammen-
gesetzt sein, dass sie die ihnen zugewiesenen Aufgaben weisungsunabhängig erfüllen können und die 
juristische Trennung gewährleistet ist. 

Die Grundsätze zur Aufbau- und Ablauforganisation sowie das interne Kontrollsystem und die Kompetenz-
verteilung sind in geschäftsinternen Dokumenten (Weisungen, Richtlinien, Reglementen, etc.) festzuhal-
ten. 

3. Interessenkonflikte 

3.1 Organisatorische und personelle Massnahmen 

Mit geeigneten organisatorischen und personellen Massnahmen ist das Risiko von Interessenkonflikten 
bei Anlageentscheiden zu vermindern. Insbesondere ist sicherzustellen, dass keine Anreize geschaffen 

                                                      
3 Wenn im Vertriebsland keine Bewilligung/Berechtigung für den Vertrieb vorgesehen ist, so hat die Verwaltungsgesellschaft/der 

AIFM sicherzustellen, dass der zu beauftragende Dritte über die erforderlichen Voraussetzungen für die zu delegierenden Aufga-
ben verfügt. 
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werden, die das Anlageverhalten des Asset Managers derart beeinflussen, dass es mit den Interessen der 
Anleger in Konflikt steht oder stehen könnte.  

Die bestands- und transaktionsbezogenen Kontrollen der Vermögenswerte erfolgen unabhängig vom As-
set Manager. 

Für die Leitungsorgane und Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM sind geeignete Bestimmun-
gen zu erlassen, um Interessenkonflikten bei Eigengeschäften4 entgegenzuwirken. Zugleich sind Praktiken 
(wie z.B. Insiderhandel,5 Front Running6) zu verhindern, welche zur missbräuchlichen Erlangung von Ver-
mögensvorteilen ausgenützt werden könnten.  

Die Einhaltung der vorgenannten Bestimmungen ist im Verhältnis zu den Beauftragten vertraglich sicher-
zustellen.  

Sind die Vorkehrungen im Einzelfall nicht ausreichend, um zu gewährleisten, dass das Risiko der Beein-
trächtigung von Kundeninteressen durch Interessenkonflikte vermieden wird, so ist in geeigneter Form 
darauf hinzuweisen.  

Zu den potenziellen Interessenskonflikten können bspw. folgende, nicht abschliessend aufgeführte Punkte 
zählen: 

• Anreizsysteme für Mitarbeiter, 

• Mitarbeitergeschäfte, 

• Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft, 

• Umschichtungen im Fonds, 

• stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance ("window dressing"), 

• Geschäfte zwischen der Gesellschaft und den von ihr verwalteten Fonds oder Individualportfolios bzw. 
Geschäfte zwischen von der Gesellschaft verwalteten Fonds und/oder Individualportfolios, 

• Zusammenfassung mehrerer Aufträge ("Sammelaufträge"), 

• Beauftragung von eng verbundenen Unternehmen und Personen, 

• Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 

• "Frequent Trading", 

• Festlegung der Cut off-Zeit, 

• IPO-Zuteilungen. 

3.2 Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten 

Die Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten hat im ausschliesslichen Interesse der Anleger 
zu erfolgen. Die wichtigsten Grundsätze stehen bei der Verwaltungsgesellschaft/dem AIFM zur Einsicht 
zur Verfügung. 

                                                      
4 Unter Eigengeschäft bzw. -handel fallen Wertpapiergeschäfte der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM bzw. deren Mitarbeiter, die sie 

auf eigene Rechnung vornehmen. Beim Eigenhandel treten die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM bzw. deren/ dessen Mitarbeiter 
selber als Investoren auf. 

5 Für die Definition des Insiders ist Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie 2003/6/EG (Marktmissbrauchsrichtlinie) heranzuziehen. 
6 Für die Definition des Front-Runnings ist Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie 2003/6/EG (Marktmissbrauchsrichtlinie) heranzuziehen. 
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4. Information und Transparenz 

4.1 Anlagegrundsätze und -vorschriften 

Den Anlegern sind die Anlagegrundsätze, Anlagevorschriften und die damit verbundenen Risiken der 
Fonds in kundengerechter Form und Sprache zu erläutern. 

In den konstituierenden Dokumenten ist auf das Anlageziel des Fonds und auf die fondsspezifischen Risi-
ken der jeweiligen Anlagen hinzuweisen, so dass sich der Anleger ein objektives Bild über die möglichen 
Wertveränderungen der Anteile machen kann. Formulierungsvorschläge können dem Musterprospekt des 
LAFV entnommen werden.7 

4.2 Historische Wertentwicklung 

Es ist eine konsistente Informationspolitik sicherzustellen, die es dem Anleger ermöglicht, sich ein objekti-
ves Bild über die Wertentwicklung der Fondsanteile zu machen. 

4.3 Kostentransparenz  

In den konstituierenden Dokumenten sind sämtliche bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie 
bei der Verwaltung der Fonds anfallenden Kosten offenzulegen. Bei der Veröffentlichung von Nettoinven-
tarwerten weist die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM auf allfällige Kommissionen hin. In den Halbjahres- 
und Jahresberichten8 sind die Total Expense Ratio (TER), die Performance Fee und die Transaktionsko-
sten9 zu veröffentlichen.10 Für sämtliche in Liechtenstein domizilierten Fonds ist die TER nach der in der 
CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing 
charges) zu berechnen. Die TER berechnet sich somit für AIF und OGAW gemäss der Berechnung für 
ongoing charges.  

Die Kosten sind derart auszugestalten, dass sie den Marktusancen entsprechen, sich in einer objektiven 
Weise berechnen lassen, sowie kein Anlage- und Transaktionsverhalten begünstigen, welches den In-
teressen der Anleger widerspricht. 

Performance Fee: 

Performance Fee Modelle müssen verständlich und nachvollziehbar ausgestaltet sein (wie im Technical 
Advice der CESR 09-949 dargestellt). Die Performance Fee soll ein ausreichendes Mass an Kontinuität 
gewähren. Die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM ist für die Ausgestaltung und Umsetzung der Perfor-
mance Fee Modelle verantwortlich. Die Ausgestaltung des jeweiligen Performance-Fee Modells ist in den 
konstituierenden Dokumenten in einer verständlichen Sprache präzise festzuhalten oder mit einem sche-
matischen Fallbeispiel darzustellen.  

Bei Performance Fee Modellen, welche eine High Watermark beinhalten, ist eine Herabsetzung der High 
Watermark mit folgender Ausnahme nicht zulässig. 

Die FMA akzeptiert eine Ausnahme, in der die High Watermark herabgesetzt werden kann: Der Einsatz 
einer rollierenden High Watermark. In diesem Fall wird die Performance Fee nur dann ausbezahlt, wenn 
der Anteilswert zum Zeitpunkt der Erhebung der Performance Fee den bisherigen Höchststand des An-
teilswertes übersteigt, welcher innerhalb der letzten fünf vorangegangenen Jahre (betreffend OGAW), 
                                                      
7 LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband, www.lafv.li 
8 Wird in den konstituierenden Dokumenten auf die Erstellung eines Halbjahresberichtes gem. Art. 154 Abs. 3 AIFMV verzichtet, sind 

die Kosten nur im Jahresbericht aufzuführen. 
9 Analog den Ausführungen in der CESR-Guideline 09-949, und CESR Guideline 09-1028 
10 Der AIFM muss die anfallenden Kosten nur veröffentlichen, falls die verwalteten AIF an Privatanleger vertrieben werden. 
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respektive innerhalb der letzten drei vorangegangenen Jahre (betreffend AIF) erzielt wurde. Die rollierende 
High Watermark kann nur angewendet werden, wenn der OGAW seit mindestens fünf Jahren, bzw. der 
AIF seit mindestens drei Jahren seine Geschäftstätigkeit aufgenommen und unentwegt ausgeübt hat. 

5. Umgang mit Bewertungsfehlern und Anlagegrenzverstössen 

5.1 Bewertungsfehler 

Der Nettoinventarwert pro Anteil („NAV“) eines Fonds wird durch die Teilung des Nettofondsvermögens, 
d.h. der Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, durch die Anzahl der sich im Umlauf befindli-
chen Anteile, berechnet.  

Die Bewertung des Nettoinventarwertes pro Anteil stellt unter Berücksichtigung von externen Faktoren wie 
Handelbarkeit, Datenverfügbarkeit, etc. eine bestmögliche Annäherung an den tatsächlichen Marktwert 
der Vermögenswerte des Fonds dar. Wenn die in den konstituierenden Dokumenten eines Fonds vorge-
sehenen Regeln für die Bewertung des Nettoinventarwertes pro Anteil kontinuierlich und in gutem Glauben 
auf der Grundlage der aktuellsten und zuverlässigsten Informationen, die zum Zeitpunkt der Bewertung 
verfügbar sind, angewendet werden, ist von einer korrekten Bewertung des Nettoinventarwertes pro Anteil 
auszugehen.  

Ein Fehler in der Bewertung des Nettoinventarwertes pro Anteil entsteht dann, wenn einer oder mehrere 
Faktoren oder Umstände eintreten, die ein unrichtiges Ergebnis nach sich ziehen. 

5.1.1 Wesentlichkeitsgrenzen 

Ein Bewertungsfehler ist als wesentlich einzustufen, wenn seine Differenz zur korrekten Bewertung die 
folgenden Grenzwerte erreicht resp. überschreitet: 

Betreffend OGAW: 

Fonds nach Anlagekategorien: 
Mehrheit der Anlagen 

in 
etablierten Märkten 

Mehrheit der Anlagen 
in 

Emerging Markets 

Geldmarktanlagen 0.250% 0.375% 

Obligationen 0.500% 0.750% 

Wandelanleihen 0.750% 1.500% 

Aktien 1.000% 2.000% 

Anlagestrategie Fonds <50% Aktienanteil 0.750% 1.375% 

Anlagestrategie Fonds => 50% Aktienanteil 1.000% 2.000% 

Liquide alternative Anlagen 2.000% 2.000% 

 

  

 

 
 8 / 11 

Betreffend AIF: 

Fonds nach Anlagekategorien: 
Mehrheit der Anlagen 

in 
etablierten Märkten 

Mehrheit der Anlagen 
in 

Emerging Markets 

Geldmarktanlagen 0.250% 0.375% 

Obligationen 0.500% 0.750% 

Wandelanleihen 0.750% 1.500% 

Aktien 1.000% 2.000% 

Anlagestrategie Fonds < 50% Aktienanteil 0.750% 1.375% 

Anlagestrategie Fonds => 50% Aktienanteil 1.000% 2.000% 

Liquide alternative Anlagen 2.000% 2.000% 

Nicht liquide alternative Anlagen  

(z.B. Private Equity) 
8.000% 8.000% 

 

Die oben aufgeführten Wesentlichkeitsgrenzen stellen Maximalwerte dar. Die Verwaltungsgesellschaft/der 
AIFM kann in den internen Dokumenten tiefere Werte als Wesentlichkeitsgrenzen festlegen. Bei als unwe-
sentlich eingestuften Bewertungsfehlern kann der erstveröffentlichte Nettoinventarwert pro Anteil belassen 
werden. Die abgerechneten Ausgaben und Rücknahmen der Fondsanteile müssen nicht korrigiert werden.  

5.1.2 Auswirkungen wesentlicher Bewertungsfehler 

Wesentliche Bewertungsfehler sind umgehend zu korrigieren und der rechtmässige Zustand ist wieder 
herzustellen. Wird der wesentliche Bewertungsfehler von der Verwahrstelle festgestellt, so hat diese un-
verzüglich die Verwaltungsgesellschaft/den AIFM zu informieren, welche(r) die unten beschriebenen  
Massnahmen zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes einleitet. 

Wird ein wesentlicher Bewertungsfehler festgestellt, sind 

• der während der Fehlerperiode bestimmte Nettoinventarwert pro Anteil neu zu berechnen,  

• der Schaden für den Fonds und/oder dessen Anleger auf Basis des korrigierten Nettoinventarwertes 
pro Anteil zu beziffern und  

• die FMA und der Wirtschaftsprüfer umgehend zu informieren.  

Um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten, ist die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM bei Eintreten 
eines Schadens infolge eines wesentlichen Bewertungsfehlers verpflichtet, im Rahmen eines Entschädi-
gungsverfahrens einen in den nachfolgenden Punkten präzisierten Entschädigungsplan gemäss Kapitel 
5.1.3 zu erstellen (vorbehaltlich des vereinfachten Verfahrens gemäss Kapitel 5.4). Zivilrechtliche Scha-
densersatzansprüche des Anlegers bleiben hiervon jedoch unberührt. Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass der Fonds bei einem Schadenseintritt schadlos zu halten ist. 
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5.1.3 Entschädigungsverfahren bei wesentlichen Bewertungsfehlern 

Das Entschädigungsverfahren beinhaltet die Erstellung eines Entschädigungsplanes und die Ausgleichs-
zahlung zugunsten des Fonds oder zugunsten von Anlegern, die ihre Anteile bereits zurückgegeben ha-
ben, aber zum Zeitpunkt des Schadenanfalls im Fonds investiert waren. 

a) Entschädigungsplan 

Der Entschädigungsplan muss zur Korrektur des wesentlichen Bewertungsfehlers erstellt werden und 
enthält folgende Angaben:  

• Neuberechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil für die Fehlerperiode; 

• Bestimmung der Ausgleichzahlung, die an die Anleger oder zugunsten des Fondsvermögens zu lei-
sten ist; 

Der Wirtschaftsprüfer hat im Rahmen seiner Prüfung nach FMA-Richtlinie 2014/3 eine Stellungnahme zu 
allfälligen Entschädigungsplänen aufzunehmen. Ferner muss der Entschädigungsplan der FMA auf Ver-
langen vorgelegt werden. Der Umfang des Entschädigungsplanes und dessen Prüfung kann an die Höhe 
des entstandenen Schadens angepasst werden. 

b) Bestimmung der Höhe und des Zeitpunkts der Entschädigungszahlung bei wesentlichen 
Bewertungsfehlern  

Ein wesentlicher Bewertungsfehler hat nur dann Einfluss auf das Vermögen der Anleger und des Fonds, 
wenn zwischen dem Eintritt des Schadensereignisses und der Korrektur durch die Verwaltungsgesell-
schaft/des AIFM ein Anteilshandel stattgefunden hat. Ausserdem gilt ein Schaden als geheilt, sofern eine 
Stornierung und Richtigstellung des entsprechenden Anteilshandels durchgeführt wird. Sollte dies jedoch 
nicht möglich sein, so ist zwischen einer Überbewertung und einer Unterbewertung des Anteilwertes zu 
unterscheiden. 

Entschädigungszahlungen sind zeitnah nach der Korrektur des Bewertungsfehlers und der Erstellung ei-
nes allfälligen Entschädigungsplanes zu tätigen. 

5.2 Anlagegrenzverstösse 

Beim Anlagegrenzverstoss wird grundsätzlich zwischen dem aktiven und dem passiven Anlagegrenz-
verstoss unterschieden.  

Der aktive Anlagegrenzverstoss wird von der mit der Portfolioverwaltung beauftragten Person durch nicht 
marktbedingte Fehlinvestitionen verursacht, die entweder gesetzeswidrig sind oder nicht den Vorgaben in 
den konstituierenden Dokumenten entsprechen.  

Die Ursache für einen passiven Anlagegrenzverstoss kann in folgenden, nicht abschliessend aufgezählten 
Begebenheiten begründet sein, ohne dass direkte Käufe oder Verkäufe getätigt worden sind: Marktfluktua-
tionen, Anteilshandel, Rating-Veränderungen, Prospektänderungen etc. In Folge dieser Umstände werden 
entweder gesetzliche oder in den konstituierenden Dokumenten aufgeführte Anlagegrenzen überschritten 
bzw. unterschritten.  

Ein passiver Anlagegrenzverstoss kann zu einem aktiven Anlagegrenzverstoss werden, wenn er nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist korrigiert wird. Sofern die Korrektur nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist erfolgt, hat die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM die getroffenen Entscheide und etwaige vorge-
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nommene Massnahmen nachvollziehbar zu dokumentieren. Die FMA kann diese Dokumentation zur Ein-
sicht anfordern.  

Was unter einer angemessenen Frist zu verstehen ist, bedarf einer Einzelfallwürdigung und ist von der 
Verwaltungsgesellschaft/dem AIFM für jeden Einzelfall zu dokumentieren sowie vom Wirtschaftsprüfer zu 
prüfen. 

5.2.1 Auswirkungen von aktiven Anlagegrenzverstössen 

Der aktive Anlagegrenzverstoss ist umgehend zu korrigieren und der rechtmässige Zustand ist wieder 
herzustellen. Wird der aktive Anlagegrenzverstoss von der Verwahrstelle festgestellt, so hat diese unver-
züglich die Verwaltungsgesellschaft/den AIFM zu informieren, welche(r) die unten beschriebenen 
Massnahmen zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes einleitet.  

Sollte dem Fonds aus der Korrektur eines aktiven Anlagegrenzverstosses ein Schaden entstehen, ist der 
Fonds durch die Verwaltungsgesellschaft/den AIFM schadlos zu halten. Die Verwaltungsgesellschaft/der 
AIFM hat die Höhe des Fehlbetrages (Schaden) zu ermitteln und zugunsten des Fonds bzw. den geschä-
digten, aber bereits ausgetretenen Anlegern gutzuschreiben. Auch wenn kein Anteilsverkehr während der 
Fehlerperiode stattgefunden hat, hat eine Gutschrift des Fehlbetrages zugunsten des Fonds zu erfolgen. 
Resultiert aus der Korrektur des aktiven Anlagegrenzverstosses ein Gewinn, so verbleibt dieser im Fonds-
vermögen. Die FMA ist unabhängig davon, ob aus der Korrektur des aktiven Anlagegrenzverstosses ein 
Verlust oder ein Gewinn entstanden ist, umgehend nach Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes 
über den aktiven Anlagegrenzverstoss zu informieren. 

Um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten muss die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM bei Eintreten 
eines Schadens, im Rahmen eines Entschädigungsverfahrens einen in den nachfolgenden Punkten präzi-
sierten Entschädigungsplan gemäss Abschnitt 5.2.2 erstellen (vorbehaltlich des vereinfachten Verfahrens 
gemäss Abschnitt 5.4). Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche des Anlegers bleiben hiervon jedoch 
unberührt. 

5.2.2 Entschädigungsverfahren bei aktiven Anlagegrenzverstössen 

Das Entschädigungsverfahren beinhaltet die Erstellung eines Entschädigungsplanes und die Ausgleichs-
zahlung zugunsten des Fonds oder zugunsten von Anlegern, die ihre Anteile bereits zurückgegeben ha-
ben, aber zum Zeitpunkt des Schadenanfalls im Fonds investiert waren. 

a) Entschädigungsplan 

Der Entschädigungsplan muss zur Korrektur des aktiven Anlagegrenzverstosses erstellt und die Aus-
gleichzahlung bestimmt werden, die an die Anleger oder zugunsten des Fondsvermögens zu leisten ist. 

Der Wirtschaftsprüfer hat im Rahmen seiner Prüfung nach FMA-Richtlinie 2014/3 eine Stellungnahme zu 
allfälligen Entschädigungsplänen aufzunehmen. Ferner muss der Entschädigungsplan der FMA auf Ver-
langen vorgelegt werden. Der Umfang des Entschädigungsplanes und dessen Prüfung kann an die Höhe 
des entstandenen Schadens angepasst werden. 

b) Bestimmung der Höhe und des Zeitpunkts der Entschädigungszahlung bei aktiven Anlage-
grenzverstössen 

Im Falle eines aktiven Anlagegrenzverstosses umfasst die Ausgleichszahlung den Verlust aus der fehler-
haften Transaktion sowie die daraus resultierenden Kosten (z. B. Transaktionskosten für Kauf und Ver-
kauf) im Zusammenhang mit der Richtigstellung des aktiven Anlagegrenzverstosses (absolute Betrach-
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tungsweise) oder die negative Differenz zwischen dem Verlust/Gewinn aus der fehlerhaften Transaktion 
sowie der daraus resultierenden Kosten (z.B. Transaktionskosten für Kauf und Verkauf) im Zusammen-
hang mit der Richtigstellung des aktiven Anlagegrenzverstosses und dem Verlust/Gewinn des Gesamt-
portfolios in der Zeit zwischen Eintreten und Richtigstellung des aktiven Anlagegrenzverstosses (relative 
Betrachtungsweise). 

Die Verwaltungsgesellschaft resp. der AIFM hat sich für jeden Fonds im Vorhinein für eine der beiden 
Methoden zu entscheiden und diese in jedem Fall eines aktiven Anlagegrenzverstosses anzuwenden. Die 
Wahl der Berechnungsmethode ist in einer internen Weisung festzuhalten. Ein Wechsel der Methode 
muss im Interesse des Anlegers liegen und ist nur mit Zustimmung des Wirtschaftsprüfers möglich. 

Entschädigungszahlungen sind zeitnah nach der Korrektur des aktiven Anlagegrenzverstosses und der 
Erstellung eines allfälligen Entschädigungsplanes zu tätigen. 

5.3 Aufgaben des Wirtschaftsprüfers 

Bei der Überprüfung des Entschädigungsplanes im Rahmen der Aufsichtsprüfung des Fonds hat der Wirt-
schaftsprüfer zu beurteilen, ob die im jeweiligen Entschädigungsplan aufgeführten Fälle korrekt behandelt 
wurden. Des Weiteren hat er zu beurteilen, ob die Verfahren zur Bestimmung der finanziellen Ausgleichs-
beträge, die zugunsten des Fonds oder der Anleger zu zahlen sind, den Anforderungen des  
UCITSG/ AIFMG und den Wohlverhaltensregeln genügen. Der Wirtschaftsprüfer erwähnt explizit im Revi-
sionsbericht über die Jahresrechnung die im laufenden Geschäftsjahr aufgetretenen Fälle wesentlicher 
Bewertungsfehler und/oder aktiver Anlagegrenzverstösse. 

5.4 Vereinfachtes Verfahren 

Ist der Betrag der Ausgleichszahlung insgesamt niedriger als der grössere Betrag von 0.01% des Netto-
fondsvermögens oder 20 000 Schweizer Franken (bzw. dem Gegenwert in einer anderen Währung) sind 
eine Erstellung sowie Einreichung des Entschädigungsplans und die oben beschriebene Beteiligung des 
Wirtschaftsprüfers nicht erforderlich. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Fonds/die 
Anleger bei einem Schadenseintritt auf jeden Fall schadlos zu halten sind. 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie wurde vom Aufsichtsrat der FMA am 17. Dezember 2015 genehmigt und tritt am 
1. Januar 2016 in Kraft. 

Übergangsregelung  

Kapitel 4.3 (TER) ist erstmals anzuwenden für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2016 begin-
nen. 

 

Telefon:+423 236 73 73 

Fax:  +423 236 73 74 

E-Mail:  info@fma-li.li 

 

Stand: 17. Dezember 2015 
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FMA-Richtlinie 2016/1 – Derivaterichtlinie 

Richtlinie betreffend die Risikomess- und Meldeverfahren für den Derivateeinsatz bei Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW). 

Referenz:  FMA-RL 2016/1 – Derivaterichtlinie 

Adressaten:  Verwaltungsgesellschaften, Investmentgesellschaften und Wirtschaftsprüfer nach UCITSG 

Anwendbarkeit: Risikomess- und Meldeverfahren für den Derivateeinsatz bei OGAW 

Publikation:  Webseite www.fma-li.li 

Erlass:   27. September 2016 

Inkraftsetzung:  1. Oktober 2016 

Letzte Änderung:  - 

Rechtliche Grundlagen: Art. 53 UCITSG i.V.m. Art. 43 – 48 UCITSV 

Anhänge: Anhang 1: Formular zur jährlichen bzw. anlassbezogenen Meldung des Derivateeinsatzes 
nach Commitment bzw. Value-at-Risk Ansatz (VaR) nach Art. 53 UCITSG 

 Anhang 2: Nicht abschliessende Liste von Derivaten 
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1. Geltungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach Art. 3 Absatz 
1 Ziffer 1 UCITSG und regelt das Risikomessverfahren sowie das Meldeverfahren nach Art. 53 UCITSG. 

2. Zweck und Bedeutung 

Die vorliegende FMA-Richtlinie basiert auf der CESR Richtlinie 10-788 und regelt das Risikomess- und 
Meldeverfahren für den Derivateeinsatz bei OGAW. Unter anderem sind insbesondere folgende weitere 
Leitlinien und Auslegungshilfen in der jeweiligen aktuellen Fassung zu berücksichtigen: 

 CESR Leitlinie Grundsätze des Risikomanagements für OGAW (CESR/09-178) 

 ESMA Questions and Answers zur Risikomessung und Berechnung des Gesamtrisikos und des 
Kontrahentenausfallrisikos für OGAW (ESMA/2013/1950) 

 ESMA-Leitlinie zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen 
OGAW-Themen (ESMA/2014/937) 

 ESMA Questions and Answers zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) 
und anderen OGAW-Themen (ESMA/2015/12) 

 ESMA-Leitlinie “Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk 
measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS” (ES-
MA/2011/112 und ESMA/2012/197) 

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) legt die genannten Leitlinien sowie Q&A ihrer Aufsichts- und 
Verwaltungspraxis zugrunde. Ergänzende Ausführungen können auch der CESR Richtlinie 10-788 ent-
nommen werden, welche dieser Richtlinie zugrunde liegt. 

Eine Verwaltungsgesellschaft (VerwG) setzt nach Art. 23 Abs. 1 UCITSG in Verbindung mit (i.V.m.) Art. 
44 Abs. 1 der Verordnung über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(UCITSV) ein angemessenes Risikomanagementverfahren ein, das ihr die Überwachung und Messung des 
mit den Anlagepositionen verbundenen Risikos sowie des jeweiligen Anteils am Gesamtrisikoprofil des 
Portfolios ermöglicht. Dabei müssen anerkannte Berechnungsmethoden verwendet werden. Durch diese 
Bestimmungen wird Art. 51 der EU-Richtlinie 2009/65/EG unter Berücksichtigung der Kommissions-
Empfehlung 2004/383/EG zum Derivateeinsatz national umgesetzt. 

Die VerwG hat nach Art. 23 Abs. 2 UCITSG bei OGAW Verfahren einzusetzen, die eine präzise und unab-
hängige Bewertung des Werts von OTC-Derivaten ermöglichen. 

Die VerwG setzt die Bestimmungen dieser Richtlinie in einer internen Richtlinie nach Art. 44 UCITSV um, 
welche dem Wirtschaftsprüfer des OGAW zur Kenntnis zu bringen ist. Der Wirtschaftsprüfer prüft anlässlich 
seiner Aufsichtsprüfung die Einhaltung der Bestimmungen dieser FMA-Richtlinie. 

Beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten in einem OGAW verfolgt die VerwG das Anlageziel und 
die Anlagepolitik des entsprechenden OGAW nach seinem Prospekt. Dabei darf durch den Abschluss von 
Geschäften mit derivativen Finanzinstrumenten nicht gegen das Leerverkaufsverbot durch ungedeckte 
Lieferverpflichtungen durch Derivate nach Art. 91 UCITSG verstossen werden. Im Kapitel 9 wird näher auf 
das Leerverkaufsverbot eingegangen. 

Nach Art. 48 Abs. 1 UCITSV hat die VerwG der FMA zumindest einmal jährlich Berichte mit Informationen 
zu übermitteln, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der für jeden verwalteten 
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OGAW genutzten Derivate, der zugrundeliegenden Risiken, der Anlagegrenzen und der Methoden vermit-
teln, die zur Schätzung der mit den Derivatgeschäften verbundenen Risiken angewandt werden. 

3. Meldeverfahren 

Die Verwaltungsgesellschaften haben der FMA jährlich in standardisierter Form die in dieser Richtlinie vor-
geschriebenen Meldungen mit Stichtag 31. Dezember zu erstatten. Die Meldung ist innert zwei Monaten ab 
Stichtag an die FMA zu übermitteln.  
Meldungen haben unter Verwendung des Meldeformulars gemäss Anhang 1 für jeden Fonds, Teilfonds 
bzw. für jede Anteilsklasse einzeln zu erfolgen. Befinden sich zum Zeitpunkt der Meldung keine derivativen 
Finanzinstrumente im Fondsvermögen, so ist jeweils eine Negativmeldung zu erstatten und dies entspre-
chend in der Meldung zu kennzeichnen.  

4. Gesamtrisiko 

Ein OGAW hat sein Gesamtrisiko aus Derivaten zumindest täglich zu berechnen. Die festgelegten Grenzen 
des Gesamtrisikos sind jederzeit einzuhalten. Ein OGAW hat, abhängig von der jeweils verfolgten Anlage-
strategie, bei Bedarf auch während der marktüblichen Handelszeiten laufend Berechnungen des Gesamtri-
sikos durchzuführen. 

Ein OGAW darf zur Berechnung des Gesamtrisikos nur einen in dieser Richtlinie angeführten Berech-
nungsansatz verwenden. Ein Wechsel des Berechnungsansatzes ist dem Wirtschaftsprüfer vorab zur 
Kenntnis zu bringen und der FMA im Rahmen der jährlichen Meldung zu begründen.  

Es liegt in der Verantwortung des OGAW, eine zulässige Berechnungsmethode für das Gesamtrisiko mit-
tels einer Selbstbeurteilung auszuwählen, die hinsichtlich des jeweiligen Risikoprofils und der Anlagestrate-
gie angemessen ist. Das Risiko aus Derivaten ist hierbei besonders zu berücksichtigen. 

Ein OGAW hat den Value-at-Risk (VaR)-Ansatz zur Berechnung des Gesamtrisikos anzuwenden, wenn: 

 er gemäss seiner Anlagepolitik in einem nicht vernachlässigbaren Umfang komplexe Anlagestrate-
gien verfolgt oder 

 er in einem nicht vernachlässigbaren Umfang in exotische Derivate investiert oder bei Anwendung 
des Commitment-Ansatzes das Marktrisiko des Portfolios nicht adäquat dargestellt werden kann. 

Die Anwendung des Commitment-Ansatzes, des VaR-Ansatzes oder einer anderen ergänzenden Berech-
nungsmethode entbindet den OGAW nicht von der Verpflichtung, ein angemessenes internes Risiko-
management- und Limit-system zu verwenden. 

5. Commitment-Ansatz 

5.1 Umrechnungsmethode 

5.1.1 Einfache, eingebettete und exotische Derivate 

Der Commitment-Ansatz für einfache Derivate vollzieht sich in Ermittlung des Marktwertes durch Umrech-
nung der Position des dem Derivat zugrundeliegenden Basiswerts (Basiswertäquivalent). Dieser Marktwert 
kann durch den Nominalwert des Terminkontraktes oder den Preis des Terminkontraktes ersetzt werden, 
wenn dieser Wert konservativer ist. Bei komplexen Derivaten, deren Konvertierung in den Markt- oder No-
minalwert des Basiswerts nicht möglich ist, kann eine alternative Methode angewendet werden, sofern der 
Gesamtwert dieser Derivate nur einen vernachlässigbaren Teil des OGAW-Portfolios darstellt. 
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Bei der Berechnung des Gesamtrisikos sind unter Anwendung des Commitment-Ansatzes folgende Schrit-
te durch den OGAW vorzunehmen: 

 Umrechnung jedes einzelnen Derivats in das jeweilige Basiswertäquivalent (Commitment) sowie der 
eingebetteten Derivate und dem mit Effizienten-Portfolio-Management-Techniken verbundenen Le-
verage. 

 Identifizierung von Verrechnungsfällen und Absicherungsgeschäften. Für jede Verrechnungsregel 
und jedes Absicherungsgeschäft ist das Netto-Commitment wie folgt zu berechnen: 

- Das Brutto-Commitment ist die Summe der Commitments jedes Derivates (eingebettete 
Derivate eingeschlossen), nach etwaiger Anwendung der Verrechnungsregel für Derivate. 

- Wenn die Verrechnungsregel und das Absicherungsgeschäft Wertpapierpositionen ent-
hält, kann der Marktwert der Wertpapierpositionen verwendet werden, um mit dem Brutto-
Commitment verrechnet zu werden. 

- Der absolute Wert der daraus resultierenden Berechnungen ist das Netto-Commitment. 

 Das Gesamtrisiko ist die Summe 

- des absoluten Werts des Commitment jedes einzelnen Derivates, das nicht von Verrech-
nungsregeln oder Absicherungsgeschäften betroffen ist, und 

- des absoluten Werts eines jeden Netto-Commitment nach Verrechnungsregeln und Absi-
cherungsgeschäften, und 

- die Summe aller absoluten Werte des mit den effizienten Portfolio-Management-
Techniken verbundenen Commitment (siehe Kapitel 5.4). 

Die Berechnung des Brutto- und Netto-Commitment hat auf einer genauen Umrechnung des Derivates in 
den Marktwert einer gleichwertigen Position des Basiswertes zu basieren. 
Die Berechnung des Commitment jedes einzelnen Derivates hat in der Basiswährung des OGAW zum 
jeweiligen Kassakurs zu erfolgen. 
Wenn ein Währungsderivat aus zwei Komponenten besteht, die nicht der Basiswährung des OGAW ent-
sprechen, sind beide Komponenten bei der Berechnung des Commitment zu berücksichtigen. 
Die anzuwendenden Umrechnungsmethoden in das Basiswertäquivalent (Commitment) für eine nicht ab-
schliessende Liste von einfachen, eingebetteten und exotischen Derivaten sind im Anhang 2 aufgeführt. 

5.1.2 Ausnahmen von der Gesamtrisikoberechnung 

5.1.2.1 Ausnahme bei bestimmten Swaps 

Ein Derivat ist bei der Berechnung des Commitment nicht zu berücksichtigen, wenn alle folgenden Kriterien 
erfüllt sind: 

 Die Wertentwicklung der vom OGAW in seinem Portfolio gehaltenen Vermögensgegenstände wird 
gegen die Wertentwicklung anderer Referenz-Vermögensgegenstände ausgetauscht (Swap). 

 Das Marktrisiko der getauschten Vermögensgegenstände ist vollständig kompensiert, sodass die 
Wertentwicklung des OGAW nicht von der Wertentwicklung dieser getauschten Werte abhängig ist. 

 Das Derivat beinhaltet im Vergleich zu einer Direktanlage in Referenzvermögensgegenstände keine 
zusätzlichen optionalen Eigenschaften, kein Leverage und keine zusätzlichen Risiken. 
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5.1.2.2 Ausnahme bei bestimmten in Kombination gehaltenen Derivaten 

Ein Derivat ist bei der Berechnung des Commitment nicht zu berücksichtigen, wenn alle folgenden Kriterien 
erfüllt sind: 

 Das kombinierte Halten von einem Derivat sowie von flüssigen Mitteln oder risikolosen geldnahen 
Finanzinstrumenten entspricht einer Direktanlage in den dem Derivat zugrundeliegenden Basiswert. 

 Das Derivat erzeugt kein zusätzliches Exposure, Leverage oder Marktrisiko. 

5.2 Verrechnungsregeln und Absicherungsgeschäfte1 

5.2.1 Allgemeine Bestimmungen 

Bei der Berechnung des Gesamtrisikos unter Anwendung des Commitment-Ansatzes können Verrech-
nungsregeln und Absicherungsgeschäfte berücksichtigt werden, um das Gesamtrisiko zu reduzieren. 
Verrechnungsregeln sind Kombinationen von Transaktionen mit Derivaten und/oder Wertpapieren dessel-
ben Basiswertes oder von Transaktionen mit einem Derivat und dem seinen Basiswert bildenden Wertpa-
pier, unabhängig von den Fälligkeiten der Derivate, wobei die Transaktionen mit dem einzigen Ziel abge-
schlossen werden, die mit den ursprünglich erworbenen Finanzinstrumenten verbundenen Risiken zu be-
seitigen. 
Absicherungsgeschäfte sind Kombinationen von Transaktionen mit Derivaten und/oder Wertpapieren, die 
sich nicht notwendigerweise auf denselben Basiswert beziehen müssen und mit dem alleinigen Ziel abge-
schlossen werden, die mit den ursprünglich erworbenen Derivaten oder Wertpapieren verbundenen Risiken 
zu reduzieren. 
Wenn der OGAW eine konservative statt einer genauen Berechnung des Commitment eines jeden Derivats 
wählt, dürfen Verrechnungsregeln und Absicherungsgeschäfte für die Reduzierung des Commitment für 
den Fall nicht berücksichtigt werden, dass ihre Berücksichtigung zu einer zu niedrigen Ermittlung des Ge-
samtrisikos führen würde. 

5.2.2 Verrechnung von bestimmten Positionen aus Nettingvorkehrungen 

Ein OGAW kann Positionen aus Nettingvorkehrungen miteinander verrechnen. Dies ist ausschliesslich 
möglich 

 zwischen Derivaten, sofern diese sich auf denselben Basiswert beziehen, und zwar unabhängig 
vom jeweiligen Fälligkeitsdatum; 

 zwischen Derivaten, deren Basiswert ein übertragbares Wertpapier, ein Geldmarktinstrument oder 
ein OGAW ist, und dem entsprechenden Basiswert; oder 

 wenn ein OGAW, der hauptsächlich in Zinsderivate investiert, Duration-Netting-Regeln gemäss Ka-
pitel 5.2.3 anwendet, um die Korrelation zwischen den Laufzeitsegmenten der jeweiligen Zinskurve 
zu berücksichtigen. 

5.2.3 Duration-Netting bei Zinsderivaten 

Duration-Netting darf nicht angewendet werden, wenn es zu einer falschen Beurteilung des Risikoprofils 
des OGAW führt. OGAW, die Duration-Netting anwenden, dürfen keine anderen Risikoquellen in ihre 
Zinsmanagementstrategie einschliessen. Weshalb beispielsweise bei Zinsarbitrage Strategien kein Durati-
on-Netting angewendet werden darf.  
Durch die Anwendung von Duration-Netting darf kein ungerechtfertigtes Leverage durch das Halten von 
kurzfristigen Zinsderivaten generiert werden. Weshalb beispielsweise kurzfristige Zinsderivate nicht die 
                                                      
1  deutsche Übersetzung für "Netting and hedging" 
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Grundlage der Performance von OGAW mit einem mittleren Duration-Zielwert sein können, sofern er diese 
Netting Methoden anwendet. 
Für Zinsderivate ist eine Umrechnung in Basiswertäquivalente mittels Duration-Netting nur gemäss der 
folgenden Methode zulässig. 
 

 Zuordnung jedes Zinsderivats zu der entsprechenden Bandbreite der nachfolgend angeführten 
Laufzeittabelle: 

  
Bandbreite Laufzeit 

1 0-2 Jahre 

2 2-7 Jahre 

3 7-15 Jahre 

4 >15 Jahre 
  

Die Berechnung des gleichwertigen Basiswerts des Zinsderivats erfolgt durch das Dividieren der 
Duration des Zinsderivats durch die Ziel-Duration des OGAW (unter üblichen Marktbedingungen) 
multipliziert mit dem Marktwert des Basiswerts: 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺ℎ𝑤𝑤𝐺𝐺𝑤𝑤𝑤𝑤𝐺𝐺𝑤𝑤𝐺𝐺𝑤𝑤 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐺𝐺𝐵𝐵𝑤𝑤𝐺𝐺𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑤𝑤𝐵𝐵𝑤𝑤𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑍𝑍𝐺𝐺𝐷𝐷𝐵𝐵𝑠𝑠𝐺𝐺𝑤𝑤𝐺𝐺𝑠𝑠𝐵𝐵𝑤𝑤
𝑍𝑍𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 −  𝐷𝐷𝐷𝐷𝑤𝑤𝐵𝐵𝑤𝑤𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑠𝑠𝐺𝐺𝐵𝐵 𝑂𝑂𝐺𝐺𝑂𝑂𝑂𝑂 ∗ 𝑀𝑀𝐵𝐵𝑤𝑤𝑀𝑀𝑤𝑤𝑤𝑤𝐺𝐺𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑈𝑈𝐷𝐷𝑠𝑠𝐺𝐺𝑤𝑤𝐺𝐺𝑈𝑈𝐺𝐺𝐷𝐷𝑤𝑤

 

 Die Zusammenrechnung der gleichwertigen Long- und Short-Basiswertpositionen innerhalb der je-
weiligen Bandbreite, ergibt die genettete Position für die jeweilige Bandbreite. 

 Zusammenrechnung der übrigen nicht genetteten Long- (oder Short-) Positionen in der Bandbreite 
(i) mit den übrigen Short- (Long-) Positionen in der Bandbreite (i+1). 

 Zusammenrechnung der übrigen nicht genetteten Long- (oder Short-) Positionen in der Bandbreite 
(i) mit den übrigen Short- (Long-) Positionen in der Bandbreite (i+2). 

 Berechnung der genetteten Summe zwischen den Positionen (Long und Short) der zwei entfernte-
sten Bandbreiten. 

 Der OGAW berechnet sein Gesamtrisiko aus der Summe aus: 

- 0% der genetteten Positionen für jede einzelne Bandbreite ; 

- 40% der genetteten Positionen zwischen zwei angrenzenden Bandbreiten (i) und (i+1); 

- 75% der genetteten Positionen zwischen Bandbreiten (i) und (i+2); 

- 100% der genetteten Positionen zwischen den zwei entferntesten Bandbreiten; 

- 100% der übrigen nicht genetteten Positionen. 

Ein OGAW, der Duration-Netting (der fakultativ ist) anwendet, kann weiterhin Absicherungsgeschäfte ein-
setzen. Duration-Netting kann jedoch nur für Zinsderivate, die nicht bereits in Verrechnungen im Rahmen 
von Absicherungsgeschäfte inkludiert sind, angewandt werden. 
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5.2.4 Absicherungsgeschäfte 

Absicherungsgeschäfte dürfen nur dann in die Berechnung des Gesamtrisikos miteinbezogen werden, 
wenn sie das mit den Vermögenswerten verbundene Risiko reduzieren oder aufheben und alle folgenden 
Kriterien kumulativ erfüllen:           

 Anlagestrategien mit Gewinnerzielungsabsicht dürfen nicht als Absicherungsgeschäfte betrachtet 
werden. 

 Es muss eine nachprüfbare Reduzierung des Risikos auf Ebene des OGAW feststellbar sein. 

 Allgemeine und spezifische Risiken, die mit derivativen Finanzinstrumenten verbunden sind, müs-
sen neutralisiert werden. 

 Sie müssen sich auf die gleiche Assetklasse beziehen. 

 Sie müssen auch unter aussergewöhnlichen Marktsituationen (Stresssituationen) wirksam und effi-
zient sein. 

Abweichend von den in Abs. 1 genannten Kriterien dürfen derivative Finanzinstrumente, die nur zum Zwek-
ke der Währungsabsicherung verwendet werden, bei der Berechnung des Gesamtrisikos des OGAW im-
mer genettet werden. Diese Währungsabsicherung darf kein zusätzliches Exposure, Marktrisiko oder Le-
verage erzeugen. 
Es ist klarzustellen, dass keine marktneutrale oder Long/short Anlagestrategien alle oben genannten Krite-
rien erfüllt. 

5.3 Strukturierte OGAW  

5.3.1 Definition und Berechnung des Gesamtrisikos 

Ein OGAW ist ein strukturierter OGAW im Sinne dieser Verordnung, wenn alle folgenden Kriterien kumula-
tiv erfüllt sind: 

 Der OGAW wird passiv verwaltet und derart strukturiert, dass bei Fälligkeit die im Voraus definierte 
Auszahlung stattfindet. Der OGAW hält jederzeit die Vermögensgegenstände, die erforderlich sind, 
damit sichergestellt ist, dass diese im Voraus definierte Auszahlung tatsächlich erfolgen kann; 

 Der OGAW ist formelbasiert und die im Voraus definierte Auszahlung kann in eine begrenzte Zahl 
unterschiedliche Szenarien aufgeteilt werden, die von der Wertentwicklung der zugrundeliegenden 
Vermögensgegenständen abhängig sind und den Anlegern verschiedene Auszahlungsvarianten bie-
ten; 

 Der Anleger kann während der Laufzeit des OGAW jederzeit nur einem Auszahlungsprofil ausge-
setzt sein; 

 Bei der Anwendung des Commitment-Ansatzes zur Berechnung des Gesamtrisikos hinsichtlich der 
unterschiedlichen Szenarien sind insbesondere die Voraussetzungen des Kapitel 4 dieser Richtlinie 
zu erfüllen; 

 Die Laufzeit des OGAW ist auf maximal neun Jahre begrenzt; 

 Der OGAW darf nach der Erstzeichnungsperiode keine weiteren Zeichnungen annehmen;  

 Der maximale Verlust bei Wechsel des Auszahlungsprofils durch das Portfolio ist auf 100% des 
Erstausgabepreises begrenzt; und 
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 Die Auswirkungen der Wertentwicklung eines einzelnen Vermögensgegenstandes auf das Auszah-
lungsprofil – im Falle eines Wechsels des Szenarios des OGAW – müssen die Diversifikations-
Voraussetzungen des UCITSG erfüllen . 

5.3.2 Berechnung des Gesamtrisikos 

Ein strukturierter OGAW kann das Gesamtrisiko unter Anwendung des Commitment-Ansatzes wie folgt 
berechnen:  

 Die formelbasierte Anlagestrategie wird für jedes im Voraus definierte Auszahlungsprofil auf unter-
schiedliche Szenarien aufgeteilt.  

 Das in jedem Szenario enthaltene Derivat muss evaluiert werden, um festzustellen, ob es von der 
Berechnung des Gesamtrisikos gemäss Kapitel 5.1.2 ausgeschlossen wird.  

 Der OGAW berechnet das Gesamtrisiko der verschiedenen Szenarien, um zu überprüfen, ob die 
100%-Grenze des Nettovermögens eingehalten wird. 

Der Prospekt eines strukturierten OGAW, welcher die oben angeführte Berechnungsmethode für das Ge-
samtrisiko anwendet, muss die Anlagestrategie, das Risiko und die Auszahlungsvarianten klar darstellen, 
eine dem durchschnittlichen Anleger gebräuchliche Sprache verwenden und einen deutlichen Warnhinweis 
enthalten, dass Anleger, die ihre Anteile vor Laufzeitende zurückgeben, nicht von der im Voraus definierten 
Auszahlung profitieren und erhebliche Verluste erleiden können. 

5.4 Effiziente-Portfolio-Management-Techniken 

Wenn OGAW dazu ermächtigt sind Pensionsgeschäfte oder Wertpapierleihe gemäss Art. 70 UCITSV zu 
tätigen, und zusätzlichen Leverage durch die Wiederanlage von Sicherheiten generieren, müssen diese 
Transaktionen bei der Bestimmung des Gesamtrisikos berücksichtigt werden. 
OGAW, welche eine Wiederanlage von Sicherheiten in Vermögenswerten, welche eine Überschussrendite 
über der risikofreien Rendite generieren, vornehmen, haben die folgenden Werte in der Bestimmung des 
Gesamtrisikos einzubeziehen. 

 Den erhaltenen Betrag bei einer Sicherheit, welche aus flüssigen Mitteln besteht; und 

 Den Marktwert des betreffenden Instruments, sofern es sich nicht um eine aus flüssigen Mitteln be-
stehende Sicherheit handelt. 

Das durch effiziente Portfolio-Management-Techniken generierte Exposure und das von Derivaten erzeug-
te Exposure darf gemeinsam die Gesamtrisikolimite von 100% des Nettoinventarwertes nicht überschrei-
ten. 
Jede weitere Benützung einer Sicherheit als Teil von Pensionsgeschäften oder Wertpapierleihen muss 
gleich behandelt und in die Berechnung des Gesamtrisikos einbezogen werden.  

6. Value-at-Risk (VaR)-Ansatz 

6.1 Berechnung des VaR 

6.1.1 Allgemeine Bestimmungen 

Bei der Berechnung des Gesamtrisikos anhand des VaR-Ansatzes sind alle Positionen des OGAW zu be-
rücksichtigen. 

Der OGAW hat das maximale VaR-Limit unter Berücksichtigung seines Risikoprofils festzulegen. 
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6.1.2 Auswahl des VaR-Ansatzes 

Für die Berechnung des Gesamtrisikos kann der OGAW den relativen oder den absoluten VaR-Ansatz 
anwenden. Bei der Beurteilung des Gesamtrisikos anhand des relativen oder des absoluten VaR-Ansatzes 
hat der OGAW die festgelegten quantitativen und qualitativen Mindesterfordernisse dieser Richtlinie einzu-
halten. 
Der OGAW ist dafür verantwortlich, den seinem Risikoprofil und seiner Anlagestrategie entsprechenden 
VaR-Ansatz zu wählen. 
Der OGAW muss jederzeit nachweisen können, dass der von ihm gewählte VaR-Ansatz seinem Risikopro-
fil und seiner Anlagestrategie angemessen ist, und hat darüber eine umfassende Dokumentation zu führen. 
Bei der Entscheidung, welcher VaR-Ansatz zur Berechnung des Gesamtrisikos herangezogen wird, muss 
konsistent vorgegangen werden. 

6.1.3 Relativer VaR-Ansatz 

Die Berechnung des Gesamtrisikos des OGAW mittels des relativen VaR-Ansatzes ist wie folgt vorzuneh-
men: 

 Berechnung des VaR des aktuellen Portfolios des OGAW (einschliesslich der Derivate); 

 Berechnung des VaR eines Referenzportfolios; 

 Prüfung darauf, dass der VaR des OGAW-Portfolios im Vergleich zum Referenzportfolio maximal 
doppelt so gross ist, um sicher zu stellen, dass die allgemeine Leveragebegrenzung von 2 eingehal-
ten wird. Diese Grenze kann wie folgt dargestellt werden: 

 
(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ∗ 100 ≤ 100% 

 

Das Referenzportfolio hat folgende Anforderungen zu erfüllen:     

 Das Referenzportfolio darf kein Leverage besitzen und keine Derivate einschliesslich eingebetteter 
Derivate enthalten, ausser in den Fällen, dass 

- ein OGAW eine Long/short-Strategie verfolgt, so dass das Referenzportfolio Derivate 
enthält, um das Short-Exposure darzustellen; oder 

- ein OGAW mit der Absicht, ein währungsabgesichertes Portfolio zu halten, einen wäh-
rungsabgesicherten Index als Referenzportfolio wählen kann. 

 Das Risikoprofil des Referenzportfolios hat mit den Anlagezielen, Anlagerichtlinien und Grenzen des 
OGAW-Portfolios konsistent zu sein. 

 Wenn sich das Risiko/Rendite-Profil eines OGAW häufig verändert oder wenn die Definition eines 
Referenzportfolios nicht möglich ist, darf der relative VaR-Ansatz nicht verwendet werden. 

 Das Verfahren zur Ermittlung und laufenden Aktualisierung des Referenzportfolios ist in den Risiko-
managementprozess zu integrieren und durch geeignete Verfahren zu unterstützen. Richtlinien, die 
die Zusammensetzung des Referenzportfolios regeln, sind zu erstellen. Darüber hinaus sind die tat-
sächliche Zusammensetzung des Referenzportfolios und etwaige Änderungen schriftlich und objek-
tiv nachvollziehbar zu dokumentieren. 
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6.1.4 Absoluter VaR-Ansatz 

Der absolute VaR-Ansatz beschränkt den maximalen VaR, den ein OGAW im Vergleich zum Nettoinven-
tarwert aufweisen darf.  

6.2 Minimalanforderungen für VaR-Ansatz 

Wenn der OGAW für die Berechnung des Gesamtrisikos den relativen oder absoluten VaR-Ansatz heran-
zieht, sollten die folgenden quantitativen und qualitativen Mindestanforderungen befolgt werden.  

6.2.1 Quantitative Voraussetzungen beim VaR-Ansatz 

6.2.1.1 Berechnung  

Der absolute VaR eines OGAW darf nicht höher als 20% seines Nettoinventarwerts sein. 
Bei der Berechnung des absoluten und relativen VaR sind folgende Parameter heranzuziehen:  

 einseitiger Konfidenzintervall von 99%; 

 Haltedauer von einem Monat (20 Arbeitstage); 

 effektiver Beobachtungszeitraum der Risikofaktoren von mindestens einem Jahr (250 Arbeitstage), 
ausser wenn eine kürzere Beobachtungsperiode durch eine bedeutende Steigerung der Preisvolati-
lität durch extreme Marktbedingungen begründet ist; 

 vierteljährliche Datenaktualisierung, oder häufiger, wenn die Marktpreise wesentlichen Veränderun-
gen unterliegen; 

 Berechnungen mindestens auf täglicher Basis. 

Ein von 99% abweichendes Konfidenzintervall und eine von einem Monat (20 Arbeitstagen) abweichende 
Haltedauer kann vom OGAW herangezogen werden, wenn das Konfidenzintervall 95% nicht unterschreitet 
und die Haltedauer einen Monat (20 Arbeitstage) nicht überschreitet. 
OGAW, die den absoluten VaR-Ansatz anwenden, haben bei der Anwendung anderer Berechnungspara-
meter beim effektiven Beobachtungszeitraum der Risikofaktoren eine Umrechnung der 20%-Grenze zur 
jeweiligen Haltedauer und zum jeweiligen Konfidenzintervall vorzunehmen. Diese Umrechnung darf jedoch 
nur unter der Annahme einer Normalverteilung mit einer identischen und unabhängigen Verteilung der Risi-
kofaktoren sowie der Bezugnahme auf die Quantile der Normalverteilung und der mathematischen Wurzel-
Zeit-Formel („Square root of time“-Regel) angewendet werden. 

6.2.2 Qualitative Voraussetzungen beim VaR-Ansatz 

6.2.2.1 Risikomanagement-Funktion 

Nach Massgabe des Art. 55 Abs. 5 UCITSV ist die Risikomanagement-Funktion verantwortlich für: 

 Entwicklung, Prüfung und Anwendung des VaR-Ansatzes* auf täglicher Basis; 

 Überwachung des Prozesses der Wertermittlung und Zusammensetzung des Referenzportfolios, 
wenn der OGAW einen relativen VaR-Ansatz verwendet; 

 Sicherstellung, dass der VaR-Ansatz laufend dem Portfolio des OGAW angepasst wird*; 

                                                      
*  Die markierten Punkte sind sinngemäss auch für den Commitment-Ansatz anzuwenden. Des Weiteren 

verweisen wir auf die in der CESR Leitlinie 09-178 aufgeführten Grundsätze des Risikomanagements 
für OGAW. 
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 laufende Validierung des VaR-Ansatzes*; 

 Einführung und Implementierung von Dokumentationsprozessen hinsichtlich der VaR-Limits und der 
entsprechenden Risikoprofile für jeden einzelnen OGAW; diese sind durch die Geschäftsleitung zu 
genehmigen; 

 Monitoring und Kontrolle der VaR-Limits*; 

 regelmässiges Monitoring des Leverage*; 

 regelmässiges Berichtswesen hinsichtlich des Werts des VaR* (einschliesslich der Stresstest- und 
Back-Testing-Ergebnisse) an die Geschäftsleitung. 

Der VaR-Ansatz und die dadurch erzielten Ergebnisse haben einen integralen Bestandteil des täglichen 
Risikomanagements darzustellen. Zusätzlich müssen die Ergebnisse in den Anlageprozess des Fondsma-
nagements integriert werden, um das Risikoprofil des OGAW unter Kontrolle und im Einklang mit der Anla-
gestrategie zu halten. 
Nach der Entwicklung des VaR-Ansatzes und erstmaliger Anwendung ist dieser durch den Wirtschaftsprü-
fer hinsichtlich seines Aufbaus und seiner Funktionalität einer Prüfung zu unterziehen, um sicherzustellen, 
dass alle materiellen Risiken umfasst sind. Die Prüfung hat auch im Anschluss an jede bedeutende Ände-
rung des VaR-Ansatzes durchgeführt zu werden. Eine bedeutende Änderung kann die Anlage in ein neues 
Finanzinstrument, die Verbesserung des VaR-Ansatzes aufgrund von Back-Testing-Ergebnissen oder die 
Entscheidung, bestimmte Aspekte des VaR-Ansatzes in einer signifikanten Weise zu verändern, sein. 
Die Risikomanagement-Funktion hat eine laufende Validierung des VaR-Ansatzes durchzuführen, um die 
Genauigkeit der Kalibrierung des VaR-Ansatzes zu gewährleisten. Diese Überprüfung ist zu dokumentieren 
und – wenn notwendig – ist der VaR-Ansatz entsprechend anzupassen. 
Eine adäquate Dokumentation im Sinne des Art. 43 Abs. 3 UCITSV für den VaR-Ansatz umfasst zumin-
dest: 

 Die durch den Ansatz abgedeckten Risiken*, 

 die Methodologie des Ansatzes*, 

 die mathematischen Annahmen und Grundlagen*, 

 die verwendeten Daten*, 

 die Vollständigkeit und Genauigkeit der Risikobewertung*, 

 die Methoden zur Validierung des Ansatzes, 

 die Back-Testing-Prozesse, 

 die Stresstestprozesse, 

 den Geltungsbereich des Ansatzes und* 

 die operative Durchführung*. 

                                                      
*  Die markierten Punkte sind sinngemäss auch für den Commitment-Ansatz anzuwenden. Des Weiteren 

verweisen wir auf die in der CESR Leitlinie 09-178 aufgeführten Grundsätze des Risikomanagements 
für OGAW. 
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6.3 Risikoabdeckung 

6.3.1 Mindestanforderungen 

Der für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendete VaR-Ansatz hat als Mindestanforderung das gene-
relle Marktrisiko und – wenn anwendbar – das idiosynkratische Risiko zu berücksichtigen. Die Event- sowie 
Ausfallsrisiken sind als Mindestanforderung bei Stresstests nach Kapitel 6.5 zu berücksichtigen. Werden 
durch eine Berechnung unter Zugrundelegung dieser Mindestanforderungen die Risiken nur unzureichend 
erfasst, so ist für den OGAW ein strengerer Risikoansatz zu verwenden. 

6.3.2 Vollständigkeit und Genauigkeit 

Die Auswahl des passenden VaR-Ansatzes bleibt in der Verantwortung des OGAW. Bei der Auswahl des 
Ansatzes hat der OGAW sicherzustellen, dass der Ansatz hinsichtlich der verfolgten Anlagestrategie und 
der Komplexität der verwendeten Finanzinstrumente adäquat ist. 
Der VaR-Ansatz hat Vollständigkeit zu gewährleisten und die Risiken mit einer hohen Genauigkeit zu be-
werten. Insbesondere sind zu berücksichtigen: 

 Alle Positionen des OGAW-Portfolios sind in die VaR-Berechnung einzuschliessen. 

 Der Ansatz hat alle wesentlichen Marktrisiken der im Portfolio enthaltenen Wertpapierpositionen und 
insbesondere die speziellen Risiken der Derivate abzudecken. Die Wesentlichkeit der Risiken be-
stimmt sich nach ihrem Einfluss auf die Wertschwankungen des Portfolios. 

 Die quantitativen Modelle, die im Rahmen des VaR-Ansatzes verwendet werden, haben für ein ho-
hes Niveau an Genauigkeit insbesondere hinsichtlich der Preisberechnungsmodelle, Volatilitäts-
schätzungen und Korrelationen zu sorgen. 

 Die Verwaltungsgesellschaft hat Konsistenz, Aktualität und Zuverlässigkeit aller im Rahmen des 
VaR-Ansatzes verwendeten Daten zu gewährleisten. 

6.4 Rückvergleich (Back Testing) 

Der OGAW hat die Genauigkeit und Effizienz (Prognosegüte) seines VaR-Ansatzes anhand eines Back-
Testing-Programms zu überprüfen. 
Das Back-Testing hat für jeden Arbeitstag den errechneten eintägigen VaR-Wert der Tagesendpositionen 
des Portfolios und den Portfoliowert am Ende des darauffolgenden Geschäftstages einander gegenüberzu-
stellen. 
Die Durchführung des Back-Testing hat vom OGAW zumindest monatlich anhand eines rückwirkenden 
Vergleichs der im vorherigen Absatz genannten Tage zu erfolgen. 
Der OGAW hat anhand des Back-Testing Überschreitungen zu evaluieren und zu überwachen. Eine Über-
schreitung liegt vor, wenn eine eintägige Änderung des Portfoliowertes den errechneten eintägigen VaR-
Wert überschreitet. 
Wenn sich aufgrund des Back-Testing ergibt, dass ein auffällig hoher Prozentsatz an Überschreitungen 
vorliegt, hat der OGAW seinen VaR-Ansatz einer Überprüfung zu unterziehen und entsprechende Ände-
rungen vorzunehmen. 
Die FMA ist unbeschadet der jährlichen Meldung halbjährlich2 ohne Aufforderung zu informieren, sobald es 
bei einem 99%-Konfidenzintervall in den letzten 250 Arbeitstagen zu mehr als vier Überschreitungen ge-
kommen ist. Diese halbjährliche Information hat eine Analyse und Erklärung zu den für die Überschreitung 
verantwortlichen Ursachen zu enthalten und eine Darstellung, welche Massnahmen getroffen wurden, um 

                                                      
2 Die halbjährliche Meldung ist per Stichtag 30.6. bzw. 31.12. formlos innerhalb eines Monats nach dem 

jeweiligen Stichtag einzureichen und hat nur zu erfolgen, wenn die im Absatz beschriebenen Über-
schreitungen eingetreten sind.  
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die Prognosegüte des VaR-Ansatzes zu verbessern. Die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft ist 
bei Überschreitungen mindestens vierteljährlich über das Back-Testing zu informieren. 

6.5 Stresstests 

6.5.1 Stresstesting-Pflicht und allgemeine Voraussetzungen 

Jeder OGAW, der den VaR-Ansatz anwendet, hat ein strenges, umfassendes, risikoadäquates Stresste-
sting-Programm durchzuführen, das den in diesem Abschnitt angeführten qualitativen und quantitativen 
Voraussetzungen entspricht. 

Der Stresstest ist derart zu gestalten, dass jede potentielle Wertminderung des OGAW infolge unerwarteter 
Änderungen der relevanten Marktlage und Korrelationen messbar ist. Falls angebracht sollten auch Verän-
derungen der relevanten Marktlage und Korrelationen überwacht werden, wenn diese eine wesentliche 
Wertminderung des OGAW zur Folge haben können. 
Die Stresstests sind in den Risikomanagementprozess adäquat zu integrieren und die Ergebnisse sind bei 
Anlageentscheidungen zu berücksichtigen. Im Rahmen des Stresstesting sind entsprechende Stressed-
VaR-Limiten zu definieren, die von der VerwG zu überwachen sind. 

6.5.2 Quantitative Voraussetzungen beim Stresstest 

Die Stresstests haben alle Risiken abzudecken, die den Wert oder die Wertschwankungen eines OGAW in 
wesentlichem Masse beeinflussen. Insbesondere jene Risiken, die durch den VaR-Ansatz nicht vollständig 
erfasst werden, sind zu berücksichtigen. 
Die Stresstests sind so zu konfigurieren, dass Marktsituationen analysiert werden können, bei denen der 
Einsatz von signifikantem Leverage zum Totalverlust des Vermögens des OGAW führen kann (d.h. NAV 
<0). 
Stresstests haben besonders auf solche Risiken zu achten, welche unter normalen Umständen keine be-
sondere Gefahr darstellen, jedoch in Stresssituationen zu einer Gefahr werden könnten, wie insbesondere 
Korrelationsänderungen, Illiquidität von Märkten in Extremsituationen oder komplexe strukturierte Produkte 
mit Liquiditätsproblemen. 

6.5.3 Qualitative Voraussetzungen beim Stresstest 

Stresstests sind regelmässig, jedoch zumindest monatlich vorzunehmen. Zusätzlich sind sie durchzuführen 
immer, wenn eine Änderung im Wert oder in der Zusammensetzung eines OGAW oder eine Änderung der 
Marktlage es nahelegen, dass sich die Ergebnisse massgeblich verändern. 

Die Gestaltung des Stresstests hat entsprechend der Zusammensetzung des OGAW und angepasst an die 
für den OGAW relevante Marktlage zu erfolgen. 
Verwaltungsgesellschaften haben nachvollziehbare Richtlinien hinsichtlich der Gestaltung und der laufen-
den Anpassung der Stresstests festzulegen. Ein Programm zur Ausführung der Stresstests ist im Einklang 
mit diesen Richtlinien für jeden OGAW zu entwickeln. Es ist darzustellen, warum der angewandte Stress-
test für den OGAW passend ist. Abgeschlossene Stresstests sind zusammen mit den Ergebnissen schrift-
lich und objektiv nachvollziehbar zu dokumentieren. Ein Wechsel oder eine Änderung dieses Programms 
ist zu begründen. 

7. Zusätzliche Absicherungen und Offenlegung 

7.1 Zusätzliche Absicherungen 

OGAW, die zur Berechnung des Gesamtrisikos den VaR-Ansatz anwenden, haben den Leverage laufend 
zu überwachen. 
Ein OGAW hat sein VaR- und Stresstest-System unter Berücksichtigung des Risikoprofils und der verfolg-
ten Anlagestrategie im angemessenen Rahmen durch weitere Risikomessmethoden zu ergänzen. 
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7.2 Offenlegung 

7.2.1 Prospekt 

Ein OGAW hat die Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos in seinem Prospekt offenzulegen (d.h. 
Commitment-Ansatz, relativer oder absoluter VaR). 

OGAW, die den VaR-Ansatz anwenden, haben den erwarteten Level des Leverage und die Wahrschein-
lichkeit eines höheren Leverage im Prospekt anzugeben. 
Der Leverage wird berechnet aus der Summe der Nominalwerte der verwendeten Derivate. 
OGAW, welche den relativen VaR-Ansatz anwenden, haben Informationen zum Referenzportfolio im Pros-
pekt offenzulegen. 

7.2.2 Jährliche Berichterstattung 

Ein OGAW hat die Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos in seinem Jahresbericht offenzulegen 
(d.h. Commitment-Ansatz, relativer oder absoluter VaR). 
OGAW, welche den relativen VaR-Ansatz anwenden, haben Informationen zum Referenzportfolio im Jah-
resbericht offenzulegen. 
Ein OGAW hat das VaR-Mass im Jahresbericht zu publizieren. In dieser Hinsicht sollten die gelieferten 
Informationen zumindest die tiefste, die höchste und die durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits des 
Geschäftsjahres enthalten. Das Berechnungsmodell und die entsprechenden Berechnungsdaten sind of-
fenzulegen. 
OGAW, welche den VaR-Ansatz anwenden, haben den Level des Leverage während der relevanten Peri-
ode anzugeben.3 
Das Leverage wird berechnet aus der Summe der Nominalwerte der verwendeten Derivate. 

8. Gegenpartei bei Geschäften mit OTC-Derivaten 

8.1 Vermeidung einer Emittentenkonzentration 

Entsprechend Art. 54 Abs. 2 UCITSG darf das Ausfallrisikos bei Geschäften eines OGAW mit OTC-
Derivaten maximal 5% betragen. Diese Grenze wird auf 10% erhöht, wenn es sich um ein Kreditinstitut 
handelt. Das folgende Risiko muss auch innerhalb der Grenzen von Art. 54 Abs. 2 berechnet werden: 

 Das einbezahlte Initial Margin, sowie hinsichtlich börsennotierter Derivate oder OTC-Derivate das 
Variation Margin, die nicht durch Einlagensicherungssysteme gesichert sind, sind als weiteres Risiko 
bei der Berechnung zu berücksichtigen. 

Das folgende Risiko muss auch bei der Berechnung der Grenze der Emittentenkonzentration von 20% 
gemäss Art. 54 Abs. 4 UCITSG berücksichtigt werden. 

 Jedes durch Wertpapierleihen oder Pensionsgeschäfte erzeugte Netto-Risiko gegenüber der Ge-
genpartei ist zu berücksichtigen. Als Netto-Risiko wird in diesem Zusammenhang der ausstehende 
(verliehene) Nominalbetrag abzüglich der Sicherheiten durch die Gegenpartei verstanden. Werden 
die Sicherheiten reinvestiert, so sind diese auch in das Emittentenrisiko einzubeziehen. 

Bei der Berechnung des Ausfallsrisikos im Sinne des Art. 54 Abs. 2 UCITSG hat der OGAW zu dokumen-
tieren, ob das Risiko von einer OTC-Gegenpartei, einem Broker oder einer Clearingstelle stammt. 
Das Risiko betreffend den Basiswert eines Derivats (einschliesslich eingebetteter Derivate) verbunden mit 
der aus der Direktanlage resultierenden Position darf die in Art 54 und 57 UCITSG festgelegten Grenzen 
nicht überschreiten. 

                                                      
3 Es ist der Mittelwert der berechneten Leverages während des Berichtsjahres anzugeben. 
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Bei der Berechnung des Emittentenrisikos muss anhand einer Durchschau des (eingebetteten) Derivats 
das Positionsrisiko berechnet werden („Look-through“ Prinzip). Hierbei ist der Commitment-Ansatz anzu-
wenden. Falls dieser jedoch nicht anwendbar ist, muss ein „Maximum-Loss“-Ansatz angewandt werden. 
Die Berechnung des Emittentenrisikos mit Hilfe des Commitment-Ansatzes ist auch anzuwenden, falls der 
VaR-Ansatz zur Berechnung des Gesamtrisikos verwendet wird. 
Die obigen Abschnitte gelten nicht für indexbasierte Derivate sofern der zugrundeliegende Index die Krite-
rien von Art. 55 Abs. 1 UCITSG erfüllt. 

8.2 Sicherheiten (Collateral) 

Sicherheiten, die auf das Gesamtrisiko der Gegenpartei anrechenbar sind, müssen folgende Kriterien stets 
erfüllen: 

 Liquidität - Jede nicht aus Barmitteln oder Sichteinlagen bestehende Sicherheit hat hoch liquide zu 
einem transparenten Preis zu sein und hat auf einem geregelten Markt oder innerhalb eines multila-
teralen Handelssystems gehandelt zu werden. Zusätzlich sind Sicherheiten mit einem kurzen Ab-
rechnungszyklus gegenüber Sicherheiten mit langem Abrechnungszyklus zu bevorzugen, da sie 
schneller in Bargeld umgewandelt werden können. 

 Bewertung - Der Wert der Sicherheiten muss zumindest börsentäglich berechnet werden und hat 
immer aktuell zu sein. Die Unfähigkeit der eigenständigen Bestimmung des Werts gefährdet den 
OGAW. Dies gilt auch für Mark-to-Model Bewertungen und selten gehandelte Vermögenswerten. 

 Bonität - Der Emittent der Sicherheit weist eine hohe Bonität auf. Liegt keine sehr hohe Bonität vor, 
sind Bewertungsabschläge (Haircuts) vorzunehmen. Im Falle starker Volatilität des Wertes der Si-
cherheit ist diese nur dann zulässig, wenn geeignete konservative Haircuts zur Anwendung kom-
men. 

 Korrelation - Die Sicherheit ist nicht von der Gegenpartei oder von einem zum Konzern der Gegen-
partei gehörenden Unternehmen ausgestellt, emittiert oder garantiert und weist keine hohe Korrela-
tion mit der Entwicklung der Gegenpartei auf. 

 Diversifikation der Sicherheiten - Die erhaltenen Sicherheiten sind ausreichend in Bezug auf Staa-
ten, Märkte sowie Emittenten diversifiziert. Das gegenüber einem einzigen Emittenten bestehende 
Gesamtrisiko darf hierbei 20% des Nettoinventarwerts des OGAW nicht übersteigen. Im Falle von 
Sicherheiten aus mehreren Wertpapierleihgeschäften, OTC-Derivatgeschäften und Pensionsge-
schäften, welche demselben Emittenten, Aussteller oder Garantiegeber zuzurechnen sind, ist das 
Gesamtrisiko gegenüber diesem Emittenten für die Berechnung der Gesamtrisikogrenze zusam-
menzurechnen. Abweichend von diesem Unterpunkt können OGAW vollständig durch verschiedene 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente besichert werden, die von einem EWR-Mitgliedstaat, einer 
oder mehrerer seiner Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen Einrichtung 
öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein EWR-Mitgliedstaat angehört, begeben oder 
garantiert werden. Diese OGAW sollten Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs 
verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wertpapiere aus einer einzigen Emis-
sion 30% des Nettoinventarwerts des OGAW nicht überschreiten sollten. Wenn die OGAW eine 
vollständige Besicherung durch von einem EWR-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpa-
piere anstreben, sollten sie diesen Umstand in ihrem Prospekt darlegen. Ferner sollten die OGAW 
im Einzelnen angeben, welcher EWR-Mitgliedstaat, welche Gebietskörperschaften oder welche in-
ternationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters die Wertpapiere, die sie als Sicherhei-
ten für mehr als 20% ihres Nettoinventarwerts entgegennehmen, begeben oder garantieren.   
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 Operationelle und rechtliche Risiken - Das mit der Verwaltung der Sicherheiten verbundene Risiko, 
wie insbesondere das operationelle oder rechtliche Risiko, wird durch das für den OGAW angewen-
dete Risikomanagement ermittelt, gesteuert und gemindert. 

 Sofern das Eigentum an den übertragenen Sicherheiten auf die VerwG für den OGAW übergegan-
gen ist, sind die erhaltenen Sicherheiten von der Depotbank des OGAW zu verwahren. Andernfalls 
muss die Sicherheit von einem Drittverwahrer gehalten werden, welcher der prudentiellen Aufsicht 
untersteht und unabhängig vom Dienstleister ist oder rechtlich gegen den Ausfall der verbundenen 
Partei abgesichert ist. 

 Es muss sichergestellt werden, dass der OGAW die Sicherheit jederzeit unverzüglich ohne Bezug-
nahme oder Zustimmung der Gegenpartei verwerten kann. 

 Sicherheiten, mit Ausnahme von Sichteinlagen (flüssigen Mitteln), dürfen nicht verkauft, reinvestiert 
oder verpfändet werden. 

 Sicherheiten, welche aus flüssigen Mitteln (Sichteinlagen und kündbare Einlagen) bestehen, sind 
ausschliesslich auf eine der folgenden Arten zu verwenden: 

- Anlage in Sichteinlagen gemäss Art. 51 Abs. 1 Bst. d UCITSG mit einer Laufzeit von höchstens 
zwölf Monaten bei einem Kreditinstitut, welche ihren Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat oder ei-
nem Drittstaat haben, deren Aufsichtsrecht dem des EWR-Rechts gleichwertig ist; 

- von Staaten begebene Schuldverschreibungen mit hoher Bonität; 

- Anlagen im Rahmen eines Pensionsgeschäftes im Sinne Art. 70 UCITSV, sofern es sich bei der 
Gegenpartei des Pensionsgeschäfts um ein Kreditinstitut handelt, welche ihren Sitz in einem 
EWR-Mitgliedstaat oder einem Drittstaat haben, deren Aufsichtsrecht dem des EWR-Rechts 
gleichwertig ist; 

- Anlagen in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur gemäss ESMA/2014/937 Ziff. 43 Bst. j. 

Die Wiederanlage von Sichteinlagen und kündbaren Einlagen hat den Bestimmungen hinsichtlich der Risi-
kostreuung von unbaren Sicherheiten zu entsprechen. 
OGAW können das Gegenparteienrisiko ausser Acht lassen sofern der Wert der Sicherheit, bewertet zum 
Marktpreis und unter Bezugnahme der geeigneten Abschläge, den Betrag des Risikos zu jeder Zeit über-
steigt.   
Zur Bewertung des Wertes von Sicherheiten, welche einem nicht vernachlässigbaren Schwankungsrisiko 
ausgesetzt sind, muss der OGAW vorsichtige Kursabschlagssätze anwenden. Die VerwG hat für den 
OGAW über eine Bewertungsabschlagspolitik (Haircut-Strategie) für jede als Sicherheit erhaltene Vermö-
gensart zu verfügen und die Eigenschaften der Vermögenswerte, wie insbesondere die Kreditwürdigkeit 
sowie die Preisvolatilität der jeweiligen Vermögensgegenstände, sowie die Ergebnisse der durchgeführten 
Stresstests zu berücksichtigen. Die Bewertungsabschlagspolitik ist zu dokumentieren und hat hinsichtlich 
der jeweiligen Arten der Vermögensgegenstände jede Entscheidung, einen Bewertungsabschlag anzuwen-
den oder davon Abstand zu nehmen, nachvollziehbar zu machen. 
Ein OGAW, der Sicherheiten für mindestens 30% seiner Vermögenswerte entgegennimmt, sollte über eine 
angemessene Stressteststrategie verfügen, um sicherzustellen, dass sowohl unter normalen als auch unter 
aussergewöhnlichen Liquiditätsbedingungen regelmässig Stresstests durchgeführt werden, damit der 
OGAW das mit der Sicherheit verbundene Liquiditätsrisiko bewerten kann. Die Strategie für Liquiditäts-
stresstests sollte mindestens Vorgaben zu folgenden Aspekten beinhalten:  

 Konzept für die Stresstest-Szenarioanalyse, einschliesslich Kalibrierungs-, Zertifizierungs- und Sen-
sitivitätsanalyse;  
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 empirischer Ansatz für die Folgenabschätzung, einschliesslich Backtesting von Liquiditätsrisiko-
schätzungen; 

 Berichtshäufigkeit und Meldegrenzen/Verlusttoleranzschwelle(n); 

 Massnahmen zur Eindämmung von Verlusten, einschliesslich Haircut-Strategie und Gap-
Risikoschutz. 

Der Prospekt sollte auch eindeutige Informationen für Anleger zur Sicherheitenstrategie des OGAW enthal-
ten. Hierzu zählen Angaben zu zulässigen Arten von Sicherheiten, zum erforderlichen Umfang der Besiche-
rung und zur Haircut-Strategie sowie, im Fall von Barsicherheiten, zur Strategie für das erneute Anlegen 
(einschliesslich der damit verbundenen Risiken). 
Im Zusammenhang mit OTC-Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung sollte der 
OGAW-Jahresbericht folgende Angaben enthalten:  

 die Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Net-
toinventarwerts des OGAW überschreiten; und 

 ob der OGAW vollständig durch Wertpapiere besichert wird, die von einem EWR-Mitgliedstaat be-
geben oder garantiert werden. 

9. Deckung der Zahlungs- und Lieferverpflichtungen bei Transaktionen in Derivaten 

Ein OGAW muss jederzeit in der Lage sein alle seine Zahlungen und Lieferpflichten, entstanden durch 
Transaktionen mit Derivaten, zu erfüllen. 

Die Überwachung der oben genannten Pflicht ist Teil des Risikomanagementprozesses. 
Ist bei einem Derivat entweder automatisch oder auf Wunsch der Gegenpartei bei Fälligkeit oder Ausübung 
eine stückmässige Lieferung des Basisinstruments vorgesehen und ist die stückmässige Lieferung bei dem 
betreffenden Instrument üblich, muss der OGAW: 

 Das betreffende Basisinstrument zur Deckung der physischen Lieferverpflichtung im Fondsvermö-
gen halten. 

 Falls der OGAW das betreffende Basisinstrument als ausreichend liquide betrachtet, dürfen Barmit-
tel und andere liquide Werte in ausreichender Menge (nach Berücksichtigung von angemessenen 
Sicherheitsabschlägen), welche jederzeit zum Ankauf des zu liefernden Basisinstruments eingesetzt 
werden können, zur Deckung gehalten werden. Es werden jene Instrumente als liquide betrachtet, 
die in weniger als sieben Bankarbeitstagen zu einem Preis, der möglichst genau dem aktuellen Wert 
des Finanzinstruments an seinem eigenen Markt entspricht, zu Barmitteln gemacht werden können. 
Der entsprechende Barbetrag hat dem OGAW bei Fälligkeit oder Ausübung des Derivates zur Ver-
fügung zu stehen. 

Wird bei einem Derivat automatisch oder auf Wunsch der Verwaltungsgesellschaft ein Barausgleich vorge-
nommen, dann muss der OGAW das betreffende Basisinstrument nicht zur Deckung halten. In diesem Fall 
sind Barmittel und liquide Werte zur Deckung zu halten. 
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10. Schlussbestimmungen 

 
10.1 Inkraftsetzung 

Diese FMA-Richtlinie wurde am 27. September 2016 von der FMA verabschiedet und tritt per 
01. Oktober 2016 in Kraft. 
 
10.2 Anwendbarkeit 

Die erste schriftliche Meldung an die FMA erfolgt per 31. Dezember 2016 und ist bis spätestens am 
28. Februar 2017 der FMA einzureichen. 

Diese FMA-Richtlinie ersetzt die Richtlinie 2012/02 der FMA vom 18. Januar 2012 sowie die Wegleitung 
betreffend des Derivateeinsatzes bei Organsimen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) ge-
mäss der FMA-Richtlinie Nr. 2012/02 
 

 
 
Für weitere Rückfragen steht die FMA zur Verfügung. 
 
Bereich Wertpapiere  
 
 
Telefon:  +423 236 73 73 
E-Mail:  fonds@fma-li.li  
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Anhang 1 
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Anhang 2 
 
Nicht abschliessende Liste von einfachen Derivaten: 
1. Futures 

Anleihenfuture: 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ä𝑔𝑔𝑉𝑉 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉 (𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑐𝑐𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑛𝑛𝐴𝐴𝑉𝑉) ∗ 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑉𝑉𝐾𝐾𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑐𝑐ℎ𝑉𝑉𝐴𝐴𝑒𝑒𝑉𝑉𝑠𝑠𝑉𝑉 − t𝐾𝐾 −
𝑑𝑑𝑉𝑉𝑙𝑙𝑛𝑛𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) − 𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑉𝑉𝑛𝑛ℎ𝑉𝑉  
Zinsfuture (Interest Rate Future): 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ä𝑔𝑔𝑉𝑉 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉 (𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑐𝑐𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑛𝑛𝐴𝐴𝑉𝑉)  
Währungsfuture (Currency Future): 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ä𝑔𝑔𝑉𝑉 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉 (𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑐𝑐𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑛𝑛𝐴𝐴𝑉𝑉)  
Aktienfuture: 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ä𝑔𝑔𝑉𝑉 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉 (𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑐𝑐𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑛𝑛𝐴𝐴𝑉𝑉) ∗
𝑀𝑀𝐴𝐴𝑉𝑉𝐾𝐾𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑧𝑧𝑔𝑔𝑉𝑉𝑧𝑧𝐴𝐴𝑑𝑑𝑉𝑉𝑙𝑙𝑛𝑛𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉𝐴𝐴𝑑𝑑𝑉𝑉𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉  
Indexfuture: 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ä𝑔𝑔𝑉𝑉 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉 (𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑐𝑐𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑛𝑛𝐴𝐴𝑉𝑉) ∗ 𝐼𝐼𝐴𝐴𝑑𝑑𝑉𝑉𝐼𝐼 𝐿𝐿𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑙𝑙  
 

2. Plain Vanilla Optionen (gekaufte/verkaufte Puts und Calls)4 

Plain Vanilla Anleihenoption: 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑔𝑔𝑠𝑠𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑐𝑐𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑙𝑙𝑧𝑧𝑉𝑉) ∗ 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑉𝑉𝐾𝐾𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑧𝑧𝑔𝑔𝑉𝑉𝑧𝑧𝐴𝐴𝑑𝑑𝑉𝑉𝑙𝑙𝑛𝑛𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉𝐴𝐴𝑑𝑑𝑉𝑉𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑉𝑉𝑛𝑛ℎ𝑉𝑉 ∗
𝐶𝐶𝑉𝑉𝑙𝑙𝑉𝑉𝐴𝐴  
Plain Vanilla Aktienoption: 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ä𝑔𝑔𝑉𝑉 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉 (𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑐𝑐𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑛𝑛𝐴𝐴𝑉𝑉) ∗
𝑀𝑀𝐴𝐴𝑉𝑉𝐾𝐾𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑧𝑧𝑔𝑔𝑉𝑉𝑧𝑧𝐴𝐴𝑑𝑑𝑉𝑉𝑙𝑙𝑛𝑛𝑔𝑔𝑉𝑉𝐴𝐴𝑑𝑑𝑉𝑉𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉 ∗ 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑙𝑙𝑉𝑉𝐴𝐴  
Plain Vanilla Zinsoption: 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑔𝑔𝑠𝑠𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑐𝑐𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑙𝑙𝑧𝑧𝑉𝑉) ∗ 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑙𝑙𝑉𝑉𝐴𝐴  
Plain Vanilla Währungsoption: 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑔𝑔𝑠𝑠𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑐𝑐𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑙𝑙𝑧𝑧𝑉𝑉) 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑊𝑊äℎ𝑉𝑉𝑧𝑧𝐴𝐴𝑔𝑔𝑠𝑠𝑒𝑒𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑙𝑙𝑉𝑉𝐴𝐴  
Plain Vanilla Indexoption: 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ä𝑔𝑔𝑉𝑉 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉 (𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑐𝑐𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑛𝑛𝐴𝐴𝑉𝑉) ∗ 𝐼𝐼𝐴𝐴𝑑𝑑𝑉𝑉𝐼𝐼 𝐿𝐿𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑙𝑙 ∗ 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑙𝑙𝑉𝑉𝐴𝐴  
Plain Vanilla Optionen auf Futures: 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ä𝑔𝑔𝑉𝑉 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉 (𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑐𝑐𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑐𝑐𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑛𝑛𝐴𝐴𝑉𝑉) ∗
𝑀𝑀𝐴𝐴𝑉𝑉𝐾𝐾𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑧𝑧𝑔𝑔𝑉𝑉𝑧𝑧𝐴𝐴𝑑𝑑𝑉𝑉𝑙𝑙𝑛𝑛𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉𝐴𝐴𝑑𝑑𝑉𝑉𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑙𝑙𝑉𝑉𝐴𝐴  
Plain Vanilla Swaption:
𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑆𝑆𝑀𝑀𝐴𝐴𝑒𝑒 𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐴𝐴𝑉𝑉 𝑈𝑈𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐ℎ𝐴𝐴𝑧𝑧𝐴𝐴𝑔𝑔𝑠𝑠𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑔𝑔𝑉𝑉𝐶𝐶ä𝑠𝑠𝑠𝑠 3 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ𝑅𝑅𝐾𝐾𝑙𝑙𝑔𝑔𝑉𝑉𝐴𝐴𝑑𝑑. ) ∗ 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑙𝑙𝑉𝑉𝐴𝐴
Optionsscheine und vergleichbare Rechte: 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉𝐴𝐴 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑉𝑉𝑛𝑛ℎ𝑉𝑉𝐴𝐴 ∗ 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑉𝑉𝐾𝐾𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑧𝑧𝑔𝑔𝑉𝑉𝑧𝑧𝐴𝐴𝑑𝑑𝑉𝑉𝑙𝑙𝑛𝑛𝑉𝑉𝑔𝑔𝑉𝑉𝐴𝐴𝑑𝑑𝑉𝑉𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑙𝑙𝑉𝑉𝐴𝐴

                                                      
4  Als Delta kann auch 1 verwendet werden, falls das Ergebnis im Vergleich zum berechneten Delta nicht 

zu einer niedrigeren Ermittlung des Gesamtrisikos führen würde  

FMA-RichtlinienVorwort Praxishilfen Kontakte
FMA-Mitteilungen und 

WegleitungenÜberblick
Gesetze und 

Verordnungen
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3. Swaps 

Plain Vanilla Fixed/Floating Rate Zins- und Inflation-Swaps: 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝐵𝐵𝑀𝑀𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 (𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐹𝐹𝑀𝑀𝑁𝑁 𝐿𝐿𝑀𝑀𝐿𝐿 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁)  
Währungs-Swap: 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑊𝑊äℎ𝑀𝑀𝑎𝑎𝑁𝑁𝐿𝐿𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑁𝑁)(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑁𝑁𝑀𝑀𝐿𝐿𝑑𝑑)  
Zins/WährungsSwaps: 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑊𝑊äℎ𝑀𝑀𝑎𝑎𝑁𝑁𝐿𝐿𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑁𝑁)(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑁𝑁𝑀𝑀𝐿𝐿𝑑𝑑)  
Total Return Swap (TRS): 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑧𝑧𝑎𝑎𝐿𝐿𝑀𝑀𝑎𝑎𝑁𝑁𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁𝐵𝐵𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀𝑁𝑁𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁 𝐵𝐵𝑀𝑀𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑  
Non-Basic Total Return Swap : 
𝐾𝐾𝑎𝑎𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐾𝐾𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑏𝑏𝑀𝑀𝐵𝐵𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁 𝑧𝑧𝑎𝑎𝐿𝐿𝑀𝑀𝑎𝑎𝑁𝑁𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁𝐵𝐵𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀𝑁𝑁𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁 𝐾𝐾𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  
Single Name Credit Default Swap: 
Protection Seller:  
𝐷𝐷𝑀𝑀𝑁𝑁 ℎöℎ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁 𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑧𝑧𝑎𝑎𝐿𝐿𝑀𝑀𝑎𝑎𝑁𝑁𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁𝐵𝐵𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀𝑁𝑁𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁 𝐵𝐵𝑀𝑀𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝐵𝐵𝑀𝑀 𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀𝑎𝑎𝑁𝑁𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟 
Protection Buyer:  
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑧𝑧𝑎𝑎𝐿𝐿𝑀𝑀𝑎𝑎𝑁𝑁𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁𝐵𝐵𝐿𝐿𝑀𝑀𝑁𝑁𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁 𝐵𝐵𝑀𝑀𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑  
Contract for Differences: 
𝐴𝐴𝑁𝑁𝑧𝑧𝑀𝑀ℎ𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝑀𝑀𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝐵𝐵ℎ𝑀𝑀𝑁𝑁 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑧𝑧𝑎𝑎𝐿𝐿𝑀𝑀𝑎𝑎𝑁𝑁𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁𝐵𝐵𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀𝑁𝑁𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁 𝐵𝐵𝑀𝑀𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑  
 

4. Forwards 

FX Forwards: 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑊𝑊äℎ𝑀𝑀𝑎𝑎𝑁𝑁𝐿𝐿𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑁𝑁)(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑁𝑁𝑀𝑀𝐿𝐿𝑑𝑑)  
Forward Rate Agreement: 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  
 

5. Leveraged Exposure betreffend Indizes oder Indizes mit eingebettetem Leverage: 

Ein Derivat, das ein gehebeltes Exposure zu einem Index besitzt, bzw. ein Index mit eingebautem He-
bel müssen die jeweils zutreffenden Commitment-Umrechnungsformeln für die zugrundeliegenden 
Basiswerte verwenden. 

  

 
 
 

  24 / 24 

nicht abschliessende Liste von eingebetteten Derivaten: 
 

1. Wandelanleihen: 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑧𝑧𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑑𝑑𝐴𝐴 ∗ 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑧𝑧𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴 −
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑑𝑑𝐴𝐴 ∗ 𝐷𝐷𝑑𝑑𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴  
 

2. Credit Linked Notes: 
𝑀𝑀𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑧𝑧𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝑧𝑧𝐵𝐵𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑  
 

3. Teilweise eingezahlte Wertpapiere 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑑𝑑𝑧𝑧ℎ𝑑𝑑𝐴𝐴 ∗ 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑧𝑧𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝑧𝑧𝐵𝐵𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑  
 

4. Optionsscheine (Warrants) und Rechte: 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑑𝑑𝐴𝐴 ∗ 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑧𝑧𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝑧𝑧𝐵𝐵𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑 ∗ 𝐷𝐷𝑑𝑑𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴  

 

Beispielhafte Liste von exotischen Derivaten und den entsprechenden Commit-
ment-Methoden: 
1.  Variance Swaps: 

Variance Swaps sind derivative Finanzkontrakte, welche es Investoren ermöglichen ein Exposure zur Vari-
anz (quadrierte Volatilität) des zugrundeliegenden Basiswerts aufzubauen, insbesondere Gegenpositionen 
zwischen der realisierten Volatilität und der implizierten Volatilität einzugehen. Es gelten dabei die folgen-
den Umrechnungsformeln für einen bestimmten Kontrakt zum Zeitpunkt t: 

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑁𝑁𝑜𝑜𝐴𝐴𝑧𝑧𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 ∗ (𝑉𝑉𝑧𝑧𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴)𝑉𝑉𝐴𝐴𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡(𝑜𝑜ℎ𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑙𝑙𝑧𝑧𝐴𝐴𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶)  
𝑉𝑉𝐴𝐴𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑁𝑁𝑜𝑜𝐴𝐴𝑧𝑧𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 ∗ 𝑚𝑚𝑧𝑧𝐴𝐴[(𝑉𝑉𝑧𝑧𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴)𝑉𝑉𝐴𝐴𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡; 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑙𝑙𝑧𝑧𝐴𝐴𝑉𝑉 𝑉𝑉𝐴𝐴𝐶𝐶2]  

Wobei die (current) Variance aus der realisierten und implizierten Volatilität wie folgt hergeleitet werden 
kann: 

(𝑉𝑉𝑧𝑧𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴)𝑣𝑣𝐴𝐴𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡 =  𝐴𝐴
𝑇𝑇 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝑙𝑙𝑧𝑧𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑙𝑙𝑧𝑧𝐴𝐴𝑉𝑉 (0, 𝐴𝐴)2 + 𝑇𝑇 − 𝐴𝐴

𝑇𝑇 ∗ 𝑧𝑧𝑚𝑚𝐶𝐶𝑙𝑙𝑧𝑧𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑙𝑙𝑧𝑧𝑉𝑉 (𝐴𝐴, 𝑇𝑇)2 
Vega Notional definiert den Gewinn/Verlust aufgrund der Veränderung der Volatilität um 1%. Es gilt der 
folgende Zusammenhang zwischen Vega Notional und Variance Notional: 
 

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑁𝑁𝑜𝑜𝐴𝐴𝑧𝑧𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 =  𝑉𝑉𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑜𝑜𝐴𝐴𝑧𝑧𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙
2𝜎𝜎𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 

2. Volatility Swaps: 
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑜𝑜𝐴𝐴𝑧𝑧𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 ∗ (𝑉𝑉𝑧𝑧𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴)𝑉𝑉𝑜𝑜𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑙𝑙𝑧𝑧𝐴𝐴𝑉𝑉𝑡𝑡(𝑜𝑜ℎ𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑙𝑙𝑧𝑧𝐴𝐴𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶)  

𝑉𝑉𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑜𝑜𝐴𝐴𝑧𝑧𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 ∗ 𝑚𝑚𝑧𝑧𝐴𝐴[(𝑉𝑉𝑧𝑧𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴)𝑉𝑉𝑜𝑜𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑙𝑙𝑧𝑧𝐴𝐴𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑙𝑙𝑧𝑧𝐴𝐴𝑉𝑉 𝑉𝑉𝐴𝐴𝐶𝐶 ]  
3  Barrier Option: 
  
 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐾𝐾𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 ∗ 𝐾𝐾𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑑𝑑ö𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑 (𝐴𝐴𝑜𝑜𝐴𝐴𝑧𝑧𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑉𝑉𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝑉𝑉𝐴𝐴 𝐵𝐵𝑧𝑧𝐴𝐴𝑑𝑑) ∗

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑧𝑧𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑧𝑧𝑑𝑑 ∗ 𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐷𝐷𝑑𝑑𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴  

                                                      
5  Das max Delta entspricht dem theoretischen, höchsten (falls positiv) bzw. tiefsten (falls negativ) Wert, 

den das Delta bei einer Option unter Berücksichtigung aller möglichen Marktszenarien erreichen könn-
te. 
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Landstrasse 109 • Postfach 279 • 9490 Vaduz • Liechtenstein
Telefon +423 236 73 73 • Telefax +423 236 73 74 • www.fma-li.li • info@fma-li.li

Mitteilung Nr. 4/2011 der FMA 

betreffend die organisatorischen Anforderungen, Interessenkonflikte, Wohlverhalten, Risikomanagement
und den Inhalt der Vereinbarung zwischen Verwahrstelle und Verwaltungsgesellschaft.

 
Publikation: Webseite FMA

Betrifft: Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren (UCITSG)
 

Diese Mitteilung legt auf der Grundlage des Art. 33 Abs. 2 UCITSV Bestimmungen zur Durchführung des 

UCITSG und der UCITSV fest, welche die präzisierten Anforderungen der FMA an den Informationsgehalt 

der erforderlichen Unterlagen, schriftlichen Erklärungen und Massnahmenkatalog(e) enthalten, um die Ein-
haltung der gesetzlichen Regelungen im Hinblick auf organisatorische Anforderungen, Interessenkonflikte,
Wohlverhalten, Risikomanagement und den Inhalt der Vereinbarung zwischen Verwahrstelle und Verwal-
tungsgesellschaft seitens der Verwaltungsgesellschaften hinreichend zu gewährleisten:

I. Organisatorische Anforderungen 

1. Sitz und Struktur der Verwaltungsgesellschaft (Art. 15, 22 UCITSG) 

Gemäss Art. 15 Abs. 1 Bst. e UCITSG muss die Hauptverwaltung und der Sitz der Verwaltungsgesellschaft 

in Liechtenstein sein. Bei der Bestimmung der Hauptverwaltung ist insbesondere der Ort der Erbringung
der tatsächlichen Geschäftstätigkeit massgeblich. Es muss daher am rechtlichen Sitz der Gesellschaft eine 

Infrastruktur bestehen, die es erlaubt, die Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft selbst oder des beauf-
tragten Dritten zu überblicken. Daraus ergeben sich notwendige Anforderungen an die personelle, organi-
satorische und technische Ausstattung, um diese Tätigkeiten und delegierten Aufgaben selbst ausführen 

oder überwachen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft darf durch den Umfang der Aufgabenübertra-
gungen nicht zu einem Briefkastenunternehmen werden (Art. 22 Abs. 1 UCITSG).

2. Verfahren und Organisation (Art. 21 Abs. 1 UCITSG, Art. 34 UCITSV) 

Jede Verwaltungsgesellschaft muss sich mit einem genauen und klaren Verfahrenshandbuch ausstat-
ten, welches nachfolgende Beschreibungen enthält:

 die interne Funktionsweise und die Organisationsstruktur sowie die interne Berichterstattung;
 die Hierarchien und die Aufgabenverteilung;
 den Informationsaustausch intern und mit beauftragten Dritten sowie die Kontrolle darüber.

Das Verfahrenshandbuch muss am Sitz der Gesellschaft elektronisch oder in Papierform verfügbar sein. 

Im Falle von Übertragungen von bestimmten Funktionen muss die Verwaltungsgesellschaft im Interesse
einer effizienten Kontrolle überprüfen, ob der beauftragte Dritte über Verfahren und Systeme verfügt, die 

einen Zugang zu relevanten Daten und Informationen sicherstellt. Das Verfahrenshandbuch muss dazu
Auskunft geben.
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3. Personelle Ausstattung (Art. 35 UCITSV) 

Die Verwaltungsgesellschaft muss darlegen, dass sie über 

 zahlenmässig ausreichendes Personal verfügt;

 das Personal die notwendigen Qualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen hat, um die zugewie-
senen Aufgaben zu erfüllen;

 Ressourcen und fachkundiges Personal verfügt, um eine wirksame Überwachung der von Dritten
im Rahmen einer Vereinbarung mit der Verwaltungsgesellschaft ausgeführten Tätigkeiten sicher-
zustellen, insbesondere das mit der Aufgabenübertragung verbundene Risiko.

4. Beschwerdemanagement (Art. 49 UCITSV) 

Die Verwaltungsgesellschaft muss wirksame und transparente Verfahren für die angemessene und promp-
te Bearbeitung von Anlegerbeschwerden schaffen, anwenden und aufrechterhalten.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass alle Beschwerden und alle zu deren Abhilfe getroffenen
Massnahmen in einem Beschwerdebuch aufgezeichnet werden. Dieses ist am Sitz der Gesellschaft zu
führen.

Informationen über diese Verfahren sind auf Anfrage den Anlegern kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Die Verwaltungsgesellschaft muss in ihrem Geschäftsplan aufnehmen:

 personelle Zuständigkeit eines „Beschwerdebeauftragten“; dieser kann auch ein spezialisierter Drit-
ter sein mit Sitz in Liechtenstein;

 Beschreibung zur Bearbeitung von Beschwerdeverfahren;
 das Führen eines Beschwerdebuchs.

Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen der halbjährlichen und jährlichen Berichterstattung an 

die FMA Angaben über die Anzahl der Beschwerden anzugeben.

5. Ausführung von Orders, Datenverarbeitung und Rechnungslegungsverfahren (Art. 27 - 31, 50, 

51 UCITSV)  

a) Allgemeines

Die Verwaltungsgesellschaft muss mit geeigneten Informationssystemen ausgestattet sein, ein hohes Mass
an Sicherheit gewährleisten und die Integrität und vertrauliche Behandlung der aufgezeichneten Daten 

sicherstellen. Korrekturen, Änderungen sowie der Inhalt der Aufzeichnungen vor Korrektur müssen leicht
feststellbar sein. Aufzeichnungen dürfen nicht manipulierbar oder unbefugt veränderbar sein. Die FMA 

sowie der Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft und/oder des OGAW müssen jederzeit auf die
Aufzeichnungen zugreifen können und die Aufzeichnung rekonstruieren können.

b) Aufzeichnung jedes Zeichnungs- und Rücknahmeauftrages

Die Verwaltungsgesellschaft muss mit geeigneten Informationssystemen ausgestattet sein, um die Mittei-
lungspflichten gemäss Art. 27 UCITSV erfüllen zu können. Diese Systeme müssen eine Archivierung sämt-
licher Mitteilungen an die Anleger sicherstellen, so dass eine Kontrolle jederzeit sichergestellt ist.

c) Aufzeichnung jedes Portfoliogeschäftes
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Die Verwaltungsgesellschaft muss mit geeigneten Informationssystemen ausgestattet sein und überwacht
die Wirksamkeit ihrer Vorkehrungen und Grundsätze für die Auftragsausführung regelmässig. Die Verfah-
ren und die Grundsätze zur Bearbeitung von Aufträgen gemäss Art. 27 - 31 UCITSV sind zu dokumentieren
und dem Zulassungsantrag oder Änderungsantrag gemäss UCITSV beizufügen. Die Verwaltungsgesell-
schaft hat diese Verfahren und Grundsätze jährlich zu überprüfen und falls notwendig anzupassen. Die
Verwaltungsgesellschaft hat eine vollständige Archivierung und Dokumentation der Auftragsausführung 

sicherzustellen.

d) Verfahren bei Übertragung von Aufgaben im Rahmen der Portfolioverwaltung und der Abwicklung von 

Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge

Die Verwaltungsgesellschaft muss im Geschäftsplan (bei Neugründung) oder im Zuge des Änderungsver-
fahrens gemäss UCITSG beschreiben, welche Verfahren die Verwaltungsgesellschaft eingeführt hat, um zu 

kontrollieren, dass jeder beauftragte Dritte über geeignete Informationssysteme verfügt. Die FMA ist im 

Vorfeld darüber zu informieren.

e) Rechnungslegungsverfahren (Art. 34 Abs. 5, Art. 51 UCITSV)

Die Verfahren, Grundsätze und Vorkehrungen sind schriftlich zu dokumentieren.
Die Verwaltungsgesellschaft ist zur Festlegung, Umsetzung und Aufrechterhaltung von Rechnungsle-
gungsgrundsätzen und -methoden verpflichtet, die es ihr ermöglicht, der FMA auf Verlangen rechtzeitig
Abschlüsse vorzulegen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer Vermögens- und
Finanzlage vermitteln und mit allen geltenden Rechnungslegungsstandards und -vorschriften in Einklang
stehen. Die Verfahren und Prozeduren sind zu dokumentieren und bei Bedarf anzupassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene Verfahren festzulegen, um eine ordnungsgemässe und 

korrekte Bewertung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des OGAW jederzeit ermitteln zu können. 

Die Verfahren und Prozeduren sind zu dokumentieren. Sie stellt sicher, dass bei OGAW mit mehreren
Teilfonds für jeden Teilfonds getrennte Rechnungslegungen erfolgen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen und zu dokumentieren, dass Zeichnungs- und Rücknah-
meaufträge zum korrekten Nettoinventarwert ordnungsgemäss ausgeführt werden können. 

Die FMA ist über jede Übertragung administrativer Aufgaben vorab zu informieren. Erfolgt eine Übertra-
gung der Aufgaben an einen Dritten, so hat die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen, dass der Dritte
über die notwendigen Qualifikationen verfügt und die Aufgaben ausüben kann (Art. 22 UCITSG). Die Ver-
waltungsgesellschaft hat die Pflicht, die Einhaltung schriftlich mit dem beauftragten Dritten zu regeln und
angemessen zu kontrollieren.

Die Verfahren und die Kontrollergebnisse sind zu dokumentieren.

6. Compliance- und Innenrevisionsfunktion (Art 53, 54 UCITSV) 

Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der internen Aufgabenverteilung sicherzustellen, dass die Geschäfts-
leitung und gegebenenfalls der Verwaltungs- oder Aufsichtsrat die Verantwortung dafür tragen, dass die 

Verwaltungsgesellschaft ihren Pflichten nach dem UCITSG und UCITSV nachkommt.

a) Die Compliance-Funktion

Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene Grundsätze aufzustellen, Mittel vorzuhalten und Verfahren
einzurichten und auf Dauer einzuhalten, die darauf ausgelegt sind, jedes Risiko der Nichteinhaltung der im
UCITSG oder in der UCITSV festgelegten Pflichten sowie die damit verbundenen Risiken aufzudecken.
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Die Verwaltungsgesellschaft hat eine dauerhafte und wirksame Compliance-Funktion einzurichten und 

aufrechtzuerhalten, die unabhängig ist und die gesetzmässigen Aufgaben übernimmt. Die Verwaltungs-
gesellschaft hat eine unabhängige (natürliche oder juristische) Person sowie deren Vertretung zu benen-
nen. Bei der Erst-Ernennung einer natürlichen Person ist der FMA ein Lebenslauf zu übersenden. Sofern
die Funktionsausübung einer anderen Person übertragen wird, hat eine Mitteilung im Zuge der periodi-
schen Berichterstattung an die FMA zu erfolgen.

Der Compliance-Beauftragte muss der Geschäftsleitung regelmässig schriftliche Berichte zu Fragen der 

Rechtsbefolgung vorlegen, in denen insbesondere anzugeben ist, ob zur Beseitigung etwaiger Mängel 

geeignete Abhilfemassnahmen getroffen wurden. Diese Berichte müssen am Sitz der Gesellschaft aufbe-
wahrt und jederzeit einsehbar sein. Die Berichte sind ebenfalls dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat vorzu-
legen. Es ist ein konkretes Verfahren zur Erstellung der Berichte durch die Verwaltungsgesellschaft nebst
Informationstermin an die Verwaltungsgesellschaft festzulegen.. Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rah-
men der halbjährlichen und jährlichen Berichterstattung an die FMA Angaben über allfällige Feststellungen 

zu machen.
Die Compliance-Funktion ist ein Instrument der Geschäftsleitung. Sie kann auch einem Mitglied der Ge-
schäftsleitung unterstellt sein. Unbeschadet dessen ist sicherzustellen, dass der Vorsitzende des Verwal-
tungs- oder Aufsichtsrats unter Einbeziehung der Geschäftsleitung direkt beim Compliance-Beauftragten
Auskünfte einholen kann.

Die Compliance-Funktion kann mittels schriftlicher Vereinbarung auf einen sachkundigen und spezialisier-
ten Dritten im In- oder Ausland übertragen werden (Art. 22 UCITSG). Die Verwaltungsgesellschaft hat da-
bei sorgfältig, gewissenhaft und mit der gebotenen Sachkenntnis zu handeln. Die Übertragung entlastet in 

keinem Falle die Verwaltungsgesellschaft von ihrer Verantwortung für eine funktionierende Compliance-
Organisation.

b) Die Innenrevisionsfunktion

Die Verwaltungsgesellschaft muss mit einer eigenen internen Revision ausgestattet sein, die unabhängig
und unter Beachtung der Aufgabentrennung funktionieren kann, um jedes Risiko der Nichterfüllung der der 

Verwaltungsgesellschaft durch Gesetz und Verordnung auferlegten Pflichten aufdecken zu können. 

Bei Gesellschaften, bei denen aufgrund ihrer Grösse die Einrichtung einer internen Revision unverhältnis-
mässig ist, können die Aufgaben der internen Revision von einem Mitglied der Geschäftsleitung erfüllt wer-
den.

Die interne Revision ist ein Instrument der Gesellschaftsorgane (Verwaltungsrat, Geschäftsleitung) , ihr
unmittelbar unterstellt und berichtspflichtig. Sie kann auch einem Mitglied der Geschäftsleitung, nach Mög-
lichkeit dem Vorsitzenden, unterstellt sein. Unbeschadet dessen ist sicherzustellen, dass der Vorsitzende
des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats unter Einbeziehung der Geschäftsleitung direkt der internen Revision
Auskünfte einholen kann.

Die interne Revision hat risikoorientiert und prozessunabhängig die Wirksamkeit und Angemessenheit des 

Risikomanagements im Allgemeinen und des internen Kontrollsystems im Besonderen sowie die Ord-
nungsmässigkeit grundsätzlich aller Aktivitäten und Prozesse zu prüfen und zu beurteilen, unabhängig 

davon, ob diese ausgelagert sind oder nicht.

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist der internen Revision ein vollständiges und uneingeschränktes Infor-
mationsrecht einzuräumen. Dieses Recht ist jederzeit zu gewährleisten. Der internen Revision sind insoweit 

unverzüglich die erforderlichen Informationen zu erteilen, die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu 

stellen und Einblick in die Aktivitäten und Prozesse sowie die IT-Systeme der Gesellschaft zu gewähren. 
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Der Geschäftsleitung muss regelmässig  ein schriftlicher Bericht zu Fragen der internen Revision vorgelegt
werden, in dem insbesondere anzugeben ist, ob zur Beseitigung etwaiger Mängel geeignete Abhilfemass-
nahmen getroffen wurden. Diese Berichte müssen am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt und jederzeit ein-
sehbar sein. Die Berichte sind ebenfalls dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat vorzulegen. Es ist ein konkre-
tes Verfahren zur Erstellung der Berichte durch die Verwaltungsgesellschaft nebst Informationstermin an
die Verwaltungsgesellschaft festzulegen. Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen der halbjährlichen 

und jährlichen Berichterstattung an die FMA Angaben über allfällige Feststellungen zu machen.

Weisungen und Beschlüsse der Geschäftsleitung, die für die interne Revision von Bedeutung sein können,
sind ihr bekannt zu geben. Über wesentliche Änderungen im Risikomanagement ist der internen Revision 

rechtzeitig zu informieren.

Die Innenrevisionsfunktion kann mittels schriftlicher Vereinbarung auf einen sachkundigen und spezialisier-
ten Dritten im In- und Ausland übertragen werden (Art. 22 UCITSG). Die Verwaltungsgesellschaft hat dabei 

sorgfältig, gewissenhaft und mit der gebotenen Sachkenntnis zu handeln. Die Übertragung entlastet in

keinem Falle die Verwaltungsgesellschaft von ihrer Verantwortung für eine funktionierende interne Revisi-
on.

d) Unvereinbarkeiten

Die ständige Risikomanagement-Funktion, die Compliance-Funktion und die Innenrevisionsfunktion darf
nicht von derselben natürlichen Person übernommen werden.

7. Risikomanagement-Funktion (Art. 55 UCITSV) 

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine ständige Risikomanagement-Funktion einzurichten und aufrechtzu-
erhalten.

Die Risikomanagement-Funktion ist von den operativen Abteilungen hierarchisch und funktionell unabhän-
gig. Von dieser Anforderung kann auf Antrag und vorbehaltlich der Genehmigung der FMA abgewi-

chen werden, sofern dies angesichts der Art, des Umfangs und der Komplexität der Geschäfte der Verwal-
tungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW angemessen und verhältnismässig ist. 

Die Risikomanagement-Funktion kann mittels schriftlicher Vereinbarung auf einen sachkundigen und spe-
zialisierten Dritten im In- oder Ausland übertragen werden (Art. 22 UCITSG). Die Verwaltungsgesellschaft
hat dabei sorgfältig, gewissenhaft und mit der gebotenen Sachkenntnis zu handeln. Die Übertragung ent-
lastet in keinem Falle die Verwaltungsgesellschaft von ihrer Verantwortung in Bezug auf eine angemessene
Verfolgung der Risiken eines OGAW.

Vor Anzeige der Aufgabenübertragung und vor Abschluss der Vereinbarung vergewissert sich die Verwal-
tungsgesellschaft über:

 Fähigkeiten und Kapazitäten des Dritten, die Tätigkeiten professionell und wirksam ausführen zu 

können und

 legt Methoden fest, um den Dritten laufend zu kontrollieren und die Leistung zu bewerten.

Die Anzeige der Aufgabenübertragung ist an die FMA zu richten und hat zu enthalten: 

 Name des Beauftragten;
 schriftlicher Vertrag im Entwurf;
 Nachweis der Befähigung, Erfahrung und internen Organisation des Beauftragten;
 Informationssysteme zwischen den Vertragsparteien.
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Das Risikomanagement muss mindestens folgende Aufgaben wahrnehmen:

 Risikomanagement-Grundsätze und -Verfahren umsetzen (Art. 43 UCITSV);
 Einhaltung der OGAW-Risikolimits nebst Berechnung des Gesamt- und Kontrahentenrisikos nach

den Art. 44 - 46 UCITSV; das OGAW-Gesamtrisiko ist mindestens einmal täglich zu  berechnen
(Art. 44 Abs. 2 UCITSV);

 Beratung der Geschäftsleitung bei der Ermittlung des Risikoprofils der verwalteten OGAW;
 Verfahren und Vorkehrungen für die Bewertung von Risiken aus OTC-Derivaten überprüfen und 

dokumentieren (Art. 47 UCITSV);
 Informations- und Berichtspflichten nach Art. 55 Abs. 5 Bst. d UCITSV gegenüber der Geschäftslei-

tung und dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat.

Die Risikomanagement-Funktion muss der Geschäftsleitung regelmässig schriftliche Berichte zu Fra-
gen des Risikomanagements vorlegen, in denen insbesondere anzugeben ist, ob zur Beseitigung etwaiger
Mängel geeignete Abhilfemassnahmen getroffen wurden. Diese Berichte müssen am Sitz der Gesellschaft 

aufbewahrt und jederzeit einsehbar sein. Die Berichte sind ebenfalls dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat
vorzulegen. Es ist ein konkretes Verfahren zur Erstellung der Berichte durch die Verwaltungsgesellschaft
nebst Informationstermin an die Verwaltungsgesellschaft festzulegen. Die Verwaltungsgesellschaft hat im
Rahmen der halbjährlichen und jährlichen Berichterstattung an die FMA Angaben über allfällige Feststel-
lungen zu machen.

8. Persönliche Geschäfte (Art. 56 UCITSV)  

Die Verwaltungsgesellschaft hat schriftliche Verfahrensgrundsätze festzulegen, aufrechtzuerhalten und 

anzupassen, um Mitarbeiter an persönlichen Geschäften – unter Ausnutzung von Insider-Informationen –
zu hindern. Diese Grundsätze sind am Sitz der Gesellschaft zu führen und der FMA zu übermitteln. Die 

Verwaltungsgesellschaft hat die FMA über jede Änderung der Verfahrensgrundsätze zur Bekämpfung von
Insider-Geschäften und Marktmanipulation zu informieren.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ein fortlaufendes Verzeichnis zu führen, welches die festgestellten persön-
lichen Geschäfte dokumentiert. Das Verzeichnis ist am Sitz der Gesellschaft zu führen und muss dort ver-
fügbar sein. 

Bei Beauftragung von Dritten gelten diese Anforderungen entsprechend, die Verwaltungsgesellschaft hat
die Dokumentation des Dritten sicherzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft legt Verfahrensgrundsätze 

fest, um sich über die Feststellungen und die Massnahmen des beauftragten Dritten im Hinblick auf persön-
liche Geschäfte und deren Vermeidung zu informieren.

II. Interessenskonflikte (Art. 36 – 40 UCITSV) 

1. Umgang mit Interessenkonflikten (Art. 39 UCITSV) 

Die Verwaltungsgesellschaft muss nach den Wohlverhaltensregeln eine wirksame Politik im Hinblick auf
den Umgang mit Interessenkonflikten einführen, umsetzen und aufrechterhalten (Art. 37 UCITSV). Diese
Politik muss schriftlich festgehalten, im Hinblick auf Organisation und Grösse der Verwaltungsgesellschaft
sowie Art, Umfang und Komplexität ihrer Geschäfte angemessen sein. Alle Beziehungen der Verwaltungs-
gesellschaften sind zu berücksichtigen und bei den Verfahren zur Vermeidung von Interessenkonflikten
einzubeziehen.
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Die Verwaltungsgesellschaft hat Aufzeichnungen darüber zu führen, bei welchen Arten der von ihr oder 

für sie erbrachten gemeinsamen Portfolioverwaltung ein Interessenkonflikt aufgetreten ist oder auftreten
könnte. Das Verzeichnis ist regelmässig zu aktualisieren.

Das Verzeichnis ist am Sitz der Gesellschaft zu führen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anleger über die Fälle zu informieren, in denen die organisatorischen
oder administrativen Vorkehrungen der Verwaltungsgesellschaft für den Umgang mit Interessenkonflikten
nicht ausgereicht haben. Die Übermittlung dieser Informationen muss anhand eines als zweckmässig aner-
kannten dauerhaften Datenträgers erfolgen. Die Geschäftsleitung muss den Anlegern die Gründe ihrer 

Entscheidung mitteilen.

2. Strategien zur Ausübung von Stimmrechten (Art. 40 UCITSV) 

Die Verwaltungsgesellschaft hat wirksame und angemessene Strategien im Hinblick darauf auszuarbeiten
und darzulegen, wann und wie die mit den Instrumenten in den verwalteten Portfolios verbundenen Stimm-
rechte ausgeübt werden sollen, damit dies ausschliesslich zum Nutzen des betreffenden OGAW ist.

Eine fremdverwaltete Investmentgesellschaft, die nicht ausdrücklich die Verwaltungsgesellschaft mit der 

Ausübung der mit den in den verwalteten Portfolios gehaltenen Instrumenten verbundenen Stimmrechte
beauftragt hat, muss eine eigene Strategie formulieren und publizieren.

Eine knappe Beschreibung dieser Strategie muss den Anlegern auf einer Internetseite kostenlos zur Verfü-

gung gestellt werden.

III. Wohlverhaltensregeln (Art. 25 – 32 UCITSV) 

Die Verwaltungsgesellschaft muss die in Art. 20 UCITSG enthaltenen Wohlverhaltensregeln, die durch die
Art. 25 - 32 UCITSV näher ausgeführt werden, beachten. 

Auf Grundlage der Klarstellungen in der UCITSV hat die Verwaltungsgesellschaft angemessene Mass-

nahmen oder Vereinbarungen zu treffen, um das bestmögliche Ergebnis für den OGAW zu erzielen. Sie
muss schriftliche Grundsätze und Verfahren zum Thema Sorgfaltspflichten festlegen und wirksame Vor-
kehrungen treffen, um zu gewährleisten, dass Anlageentscheidungen, die für die OGAW getroffen werden, 

mit deren Zielen, Anlagestrategie und Risikolimits übereinstimmen.

Die Verwaltungsgesellschaft muss sicherstellen, dass

 eine faire Behandlung der Anleger von OGAW erfolgt;
 die Interessen einer bestimmten Gruppe von Anlegern nicht über die Interessen einer anderen An-

legergruppe gestellt werden;
 angemessene Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung unzulässiger Praktiken angewendet 

werden, um die Beeinträchtigung der Marktstabilität und -integrität zu vermeiden;

 faire, korrekte und transparente Kalkulationsmodelle und Bewertungssysteme verwendet werden;
die Verwaltungsgesellschaft muss dieses nachweisen können;

 sie verhindert, dass dem OGAW und ihren Anlegern überzogene Kosten belastet werden.

IV. Risikomanagement (Art. 23 UCITSG, Art. 41 - 48 UCITSV) 
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Die Verwaltungsgesellschaft hat der FMA eine schriftliche, klare und präzise Beschreibung der Risi-
komanagement-Verfahren zu übermitteln (Risikomanagement-Handbuch). Die Verfahren und Systeme
sind in angemessenen Abständen, mindestens einmal jährlich, zu überprüfen und anzupassen. Diese 

Überprüfung und Anpassung ist schriftlich mittels Ergänzung des Handbuchs zu dokumentieren. Das Hand-
buch hat am Sitz der Gesellschaft zu liegen und muss jederzeit für die FMA und den Wirtschaftsprüfer der 

Gesellschaft und/oder des OGAW einsehbar sein.

Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene Risikomanagementverfahren einzusetzen, die

 ihr die Überwachung und Messung des mit den Anlagepositionen verbundenen Risikos sowie des 

jeweiligen Anteils am Gesamtrisikoprofil des Portfolios ermöglichen; 

 die eine präzise und unabhängige Bewertung des Wertes von OTC-Derivaten ermöglicht;

 die Überwachung der Anlagegrenzen, des Gesamtrisiko- und Kontrahentenrisikolimits ermöglichen; 

 das operative Risiko, das Liquiditätsrisiko sowie jedes andere Risiko, das für den OGAW von Be-
deutung wäre, abdecken.

Das Gesamtrisiko des OGAW muss mindestens einmal täglich berechnet und dokumentiert werden (Art. 44
Abs. 2 UCITSV).

V. Grundsatz der Verhältnismässigkeit 

Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit kann von einer Verwaltungsgesellschaft bei der Anwendung von
gewissen gesetzlichen Anforderungen geltend gemacht werden, wobei die Art, der Umfang und die Kom-
plexität ihrer Geschäfte sowie die Art und das Spektrum ihrer Dienstleistungen und Tätigkeiten zu berück-
sichtigen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft muss das Vorliegen der genannten Voraussetzungen gegenüber der FMA im 

Zuge des Zulassungs- oder Änderungsverfahrens nachweisen. Die FMA wird die Anwendung der Ausnah-
meregelung gegenüber der Verwaltungsgesellschaft bestätigen. Das Vorliegen der Voraussetzungen ist
jederzeit von der Verwaltungsgesellschaft zu überprüfen und sicherzustellen. Bei Vorliegen geänderter 

Umstände hat die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich Massnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen 

Anforderungen gemäss Art. 53- 55 UCITSV einzuleiten.

Der Verwaltungsgesellschaft ist es gestattet, den Grundsatz der Verhältnismässigkeit bei der Organisation
ihrer Compliance-Funktion (Art. 53 UCITSV), Innenrevisionsfunktion (Art. 54 UCITSV) und Risikomanage-
ment-Funktion (Art. 55 UCITSV) anzuwenden.

VI. Selbstverwaltete Investmentgesellschaften 

 

Auf die selbstverwalteten Investmentgesellschaften finden die Bestimmungen analog Anwendung.

Vaduz, 22. Dezember 2011

FMA-Mitteilungen und 
WegleitungenVorwort Praxishilfen KontakteÜberblick

Gesetze und 
Verordnungen FMA-Richtlinien



I Information                                                                                                                   686
II Umsetzung                                                                                                                   686
III Inkrafttreten                                                                                                                   687

FMA-Mitteilung 2013/2
Mitteilung über die Auslegung des Artikels 50 Abs. 2 Bst. a der UCITS IV-Richtlinie 2009/65/EG 
(Trash-Quoten Regelung).2

68
4

68
5

FMA-Mitteilungen und 
WegleitungenVorwort Praxishilfen KontakteÜberblick

Gesetze und 
Verordnungen FMA-Richtlinien



68
6

68
7

 

 Landstrasse 109 • Postfach 279 • 9490 Vaduz • Liechtenstein  
 Telefon +423 236 73 73 • Telefax +423 236 73 74 • www.fma -li.li • info@fma-li.li  

FMA - Mitteilung 2013/02 
 
 
Mitteilung über die Auslegung des Artikels 50 Abs. 2 Bst. a der UCITS IV-Richtlinie 2009/65/EG (Trash-
Quoten Regelung) 
 
 
  
Publikation: Website FMA 

  

  
 
1. Information 

ESMA hat am 20. November 2012 eine Opinion zu Art. 50 Abs. 2 Bst. a der UCITS IV-Richtlinie 
2009/65/EG veröffentlicht. Diese Opinion können Sie unter folgendem Link abrufen: 
 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2012-721.pdf 
 
Art. 50 Abs. 2 Bst. a der UCITS IV-Richtlinie wurde durch Art. 51 Abs. 2 Bst. a des UCITSG in Liechten-
stein in nationales Recht umgesetzt.  
 
In Art. 50 Abs. 2 Bst. a der UCITS IV-Richtlinie heisst es, „ein OGAW darf nicht mehr als 10% seines Son-
dervermögens in anderen als die in Abs. 1 genannten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen.“  
 
ESMA vertritt die Auffassung, dass sich Art. 50 Abs. 2 Bst. a der UCITS IV-Richtlinie ausschliesslich auf 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und nicht auf Fondsanteile beziehe. In Art. 50 Abs. 1 sei aus-
schliesslich in Buchstabe a) – d) sowie in Buchstabe h) von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten die 
Rede. Daraus folge, dass Art. 50 Abs. 2 Bst. a der UCITS IV-Richtlinie nur eine Ausnahme von Art. 50 Abs. 
1 Bst. a – d und Art. 50 Abs. 1 Bst. h vorsehe, nicht jedoch von Art. 50 Abs. 1 Bst. e, welcher von Fondsan-
teilen spricht.  
 
Andere als die in Art. 50 Abs. 1 Bst. e der UCITS IV-Richtlinie genannten Investmentvermögen dürfen so-
mit überhaupt nicht und somit auch nicht im Rahmen der 10% Trash-Quote erworben werden. Art. 50 Abs. 
1 Bst. e der UCITS IV-Richtlinie wurde in Liechtenstein durch Art. 51 Abs. 1 Bst. c) UCITSG i.V.m. Art. 3 
Abs. 1 Nr. 17 Bst. b), c) und d) UCITSG umgesetzt.  
 
Investiert also ein Liechtensteiner UCITS-Fonds im Rahmen der Trash-Quote in Anteile an OGAW oder 
anderen mit einem OGAW vergleichbaren OGA, welche nicht die Voraussetzungen von Art. 51 Abs. 1 
Bst. c UCITSG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Nr. 17 Bst. b), c) und d) UCITSG erfüllen, ist diese Position nach Auffas-
sung von ESMA unzulässig, da Art. 50 Abs. 1 Bst. e der UCITS IV-Richtlinie nicht von der Ausnahme des 
Art. 50 Abs. 2 Bst. a der UCITS IV-Richtlinie erfasst ist.  
 
2. Umsetzung 

Die FMA Liechtenstein schliesst sich dieser Auffassung an. Deshalb sollen die Verwaltungsgesellschaften 
von Liechtensteiner UCITS-Fonds überprüfen, ob Fondsanteile, welche nicht die Voraussetzungen von Art. 
51 Abs. 1 Bst. c UCITSG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Nr. 17 Bst. b), c) und d) UCITSG erfüllen, im Rahmen der 
Trash-Quote gehalten werden. Sollte ein derartiges Investment enthalten sein, ist dies spätestens bis zum 
31. Dezember 2013 anzupassen.  
 
Mit Veröffentlichung dieser Mitteilung sind zukünftige Investments in oben aufgeführte Fondsanteile im 
Rahmen der Trash-Quote nicht mehr zulässig.  
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3. Inkrafttreten 

Erlass am: 26. Februar 2013 
Inkraftsetzung am: 26. Februar 2013 
 
 
Für Rückfragen steht die FMA zur Verfügung. 
 
Bereich Wertpapiere  
Abteilung Aufsicht 
 
Telefon: +423 236 73 73 
E-Mail: verwg@fma-li.li 
 
Stand: Februar 2013 
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 Landstrasse 109 • Postfach 279 • 9490 Vaduz • Liechtenstein  

 Telefon +423 236 73 73 • Telefax +423 236 73 74 • www.fma -li.li • info@fma-li.li 

FMA-Mitteilung 2013/05 
 

Diese Mitteilung ergänzt und legt die gesetzlichen Vorgaben des UCITSG im Hinblick auf zulässige Anla-
gegegenstände aus, die im Rahmen der Anlagepolitik eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wert-
papieren (OGAW) gemäss dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa-
pieren (UCITSG) erwerbbar sind. 

 

 

  
Publikation: Website FMA 

Betrifft: Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (UCITSG) 
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1. Ausgangslage 
Das UCITSG sieht neben Art. 51 ff. UCITSG keine weiteren Konkretisierungen im Hinblick auf zulässige 
Anlagegegenstände vor. Jedoch finden gemäss Art. 3 Abs. 3 UCITSG die Begriffsbestimmungen des 
EWR-Rechts ergänzende Anwendung. Konkretisiert wird diese Bestimmung durch Art. 3 Abs. 1 UCITSV. 
Das bedeutet, dass auf die in der UCITS-Richtlinie und damit in Umsetzung im UCITSG verwendeten Be-
griffe insbesondere die Bestimmungen der Kommissions-Richtlinie 2007/16/EG Anwendung finden.  

Die massgebenden Anforderungen an die zulässigen Anlagegegenstände gemäss dem UCITSG sollen 
daher  im Folgenden aufgeführt werden. 

Folgende europäische Richtlinien liegen dieser Mitteilung zu Grunde: 

 Richtlinie 85/611/EWG (UCITS I Richtlinie):  

Richtlinie des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW). 

 Richtlinie 2001/108/EG (UCITS III Richtlinie, Teilbereich):  

Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Januar 2002 zur Änderung der Richtli-
nie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend be-
stimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) hinsichtlich der Anlagen der 
OGAW. 

 Richtlinie 2004/39/EG (MiFID Richtlinie): 
Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente, zur Än-
derung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates. 

 Richtlinie 2006/48/EG (Bankrichtlinie): 
Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und 
Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neufassung). 

 Richtlinie 2007/16/EG (Eligible Assets Richtlinie): 

Richtlinie der Kommission zur Durchführung der Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen 
in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Erläuterung gewisser Definitionen. 

 Richtlinie 2009/65/EG (UCITS IV Richtlinie): 

Richtlinie zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organis-
men für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW). 

 

2. Anlagegegenstände 
Nachfolgend werden die Voraussetzungen für Anlagen in Wertpapiere, strukturierte Finanzinstrumente 
(SPVs, Zertifikate), Geldmarktinstrumente, geschlossene Fonds, ETF und Derivate näher erläutert. Mass-
gebliche Rechtsgrundlage für die nähere Auslegung der zulässigen Anlagegegenstände ist die in Art. 3 
Abs. 1 UCITSV erwähnte Richtlinie 2007/16/EG in der es im Erwägungsgrund 3 heisst: „Um eine einheitli-
che Anwendung der Richtlinie 85/611/EWG zu gewährleisten, den Mitgliedstaaten zu einer gemeinsamen 
Auffassung darüber zu verhelfen, welche Vermögenswerte für OGAW in Frage kommen und sicherzustel-
len, dass die Definitionen im Einklang mit den Grundprinzipien der Richtlinie 85/611/EWG verstanden wer-
den, die beispielsweise für die Risikostreuung und -begrenzung sowie die Fähigkeit der OGAW zur Aus-
zahlung ihrer Anteile auf Verlangen der Anteilinhaber und zur Berechnung des Nettobestandswerts bei der 
Ausgabe oder Auszahlung von Anteilen gelten, muss den zuständigen Stellen und Marktteilnehmern dies-
bezüglich mehr Sicherheit gegeben werden.[…].“ 
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2.1 Zulässige Anlagen in Wertpapiere gemäss der Richtlinie 2009/65/EG  
 

 

Handelt es sich um ein zulässiges Wertpapier im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG 
i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Ziff. 16 UCITSG?

Ist das Wertpapier an einem geregelten 
Markt gehandelt?

(Art. 51 Abs. 1 Bst. a UCITSG)

Ja

NeinJa

Erwerbbarkeit in der Trash-
Quote (max. 10%; gem. Art. 51 

Abs. 2 Bst. a UCITSG)
Nicht erwerbbarErwerbbar

Ist das Wertpapier erwerbbar?

Voraussetzungen (Art. 2 Abs. 1 RL 2007/16/EG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Ziffer 16 UCITSG):

 Potenzieller Verlust übersteigt den dafür bezahlten Betrag nicht
 Liquidität
 Verlässliche Bewertung
 Angemessene Information
 Handelbarkeit
 Einklang mit den Anlagezielen oder der Anlagestrategie
 Die Risiken werden durch das Risikomanagement des OGAW  in angemessener Weise erfasst

Ja

Nein

Nein
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2.1.1 Zulässige Wertpapiere  

Wertpapiere sind gemäss Art. 3 Abs. 1 Ziff. 16 UCITSG (mit Ausnahme der in Art. 53 UCITSG genannten 
Techniken und Instrumente): 

 Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere („Aktien“); 
 Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel („Schuldtitel“); 
 alle anderen marktfähigen Wertpapiere, die zum Erwerb von Wertpapieren im Sinne des UCITSG 

durch Zeichnung oder Austausch berechtigen. 

Keine Wertpapiere sind somit Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und Derivate. 

 

2.1.2 Voraussetzungen für die Erwerbbarkeit  

In Art. 3 Abs. 1 Ziff. 16 UCITSG ist der Begriff Wertpapiere als Bezugnahme auf Finanzinstrumente zu ver-
stehen, die folgende Voraussetzungen erfüllen, welche sich aus Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG 
ergeben: 

a) Der potentielle Verlust, der durch das Instrument entstehen kann, darf den Kaufpreis nicht über-
steigen. 
 

b) Die Liquidität des Instrumentes beeinträchtigt nicht die Fähigkeit des OGAW zur Einhaltung von Art. 
85 UCITSG. 
 
Liquidität meint hier somit die tatsächliche Veräusserbarkeit der Wertpapiere aufgrund ihrer Ausgestal-
tung und der konkret für derartige Wertpapiere am Markt bestehenden Nachfrage. Das Fondsportfolio 
muss als Ganzes so liquide sein, dass auf Verlangen des Anteilsinhabers jederzeit die Anteile zurück-
genommen und ausgezahlt werden können. Folgende Kriterien sind unter anderem für die Beurteilung 
der Liquidität heranziehbar: 
 
 Volumen und Häufigkeit der Wertpapierumsätze; 
 Emissionsvolumen und Anteil am Emissionsvolumen, das zu erwerben beabsichtigt ist;  
 Anzahl und Qualität der Market Maker. 

 
c) Verlässliche Bewertung 

 Verlässliche Bewertung ist bei Wertpapieren im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Bst. a und b UCITSG ge-
geben: exakte, verlässliche und gängige Preise sind verfügbar. 
 
Soweit die Finanzinstrumente an einem geregelten Markt notiert oder gehandelt sind, kann davon 
ausgegangen werden, dass eine verlässliche Bewertung der Instrumente verfügbar ist. 
 

 Verlässliche Bewertung ist bei Wertpapieren im Sinne von Art. 51 Abs. 2 UCITSG gegeben: exak-
te, regelmässige und umfassende Informationen zur Bewertung sind verfügbar. 
 
Hiervon können nur Wertpapiere erfasst sein, die im Rahmen der Trash-Quote erworben wer-
den dürfen. 

 
d) Angemessene Information 

 Angemessene Information ist bei Wertpapieren im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Bst. a und b UCITSG 
gegeben: exakte, regelmässige und umfassende Informationen des Marktes sind verfügbar. 
Soweit die Finanzinstrumente an einem geregelten Markt notiert oder gehandelt sind, kann davon 
ausgegangen werden, dass eine verlässliche Information über die Instrumente verfügbar ist. 
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 Angemessene Information ist bei Wertpapieren im Sinne von Art. 51 Abs. 2 UCITSG gegeben: 
exakte und regelmässige Informationen sind verfügbar. 
 
Hiervon können nur Wertpapiere erfasst sein, die im Rahmen der Trash-Quote erworben werden 
dürfen. 
 

e) Handelbarkeit des Instruments  

Dies ist bei an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren zu vermuten. Zulässige Wertpapiere im 
Sinne der Richtlinie 2009/65/EG dürfen weder direkt noch indirekt in der Übertragbarkeit beschränkt 
sein (siehe dazu Ziffer 2.1.3). 

f) Erwerb steht im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des OGAW 
 

g) Risiken werden durch das Risikomanagement des OGAW in angemessener Weise erfasst. Das be-
deutet, dass die konkreten Risiken des Wertpapieres in das Risikomanagement des OGAW einzube-
ziehen sind. 
 

2.1.3 Handelbarkeit von Wertpapieren  

Weiterhin müssen die Voraussetzungen von Art. 51 ff. UCITSG vorliegen. So regelt Art. 51 Abs. 1 Bst. a 
UCITSG, wo Wertpapiere gehandelt werden müssen, um zulässige Anlagen im Sinne des UCITSG zu sein. 

Art. 51 Abs. 1 Bst. a UCITSG sieht dabei drei Typen von “gehandelten Wertpapieren” vor: 

a) Die an einem geregelten Markt im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 14 der Richtlinie 2004/39/EG notier-
ten oder gehandelten Wertpapiere;  
 
Dies bedeutet, dass das Wertpapier an einem geregelten Markt im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 14 der 
Richtlinie 2004/39/EG gehandelt sein muss.  
 
Definition Geregelter Markt: „Ein von einem Marktbetreiber betriebenes und/oder verwaltetes multilate-
rales System, das die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems und nach seinen nicht diskretionären Regeln in einer Weise zusammenführt 
oder das Zusammenführen fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf Finanzinstrumente führt, die ge-
mäss den Regeln und/oder den Systemen des Marktes zum Handel zugelassen wurden, sowie eine 
Zulassung erhalten hat und ordnungsgemäss und gemäss den Bestimmungen des Titels III funktio-
niert.“ 
 
Diesbezüglich legt die FMA das Verzeichnis über geregelte Märkte zugrunde, welches von der EU-
Kommission einmal im Jahr im Amtsblatt der Europäischen Union sowie auf der Homepage der ESMA 
veröffentlicht wird (Regulated Markets). 
 

b) Die an einem anderen geregelten Markt eines EWR-Mitgliedstaats gehandelten Wertpapiere, der aner-
kannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist;  
 
Was ein anderer geregelter Markt ist, muss im Einzelfall bestimmt werden. Grundsätzlich kann festge-
halten werden, dass es sich um geregelte Märkte im Sinne der Ziffer 2 handelt, welche jedoch nicht auf 
der Liste der ESMA veröffentlicht sind. 
 

c) Die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notierten oder an einem anderen geregelten 
Markt eines Drittlandes gehandelten Wertpapiere, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäss ist, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes durch die FMA 
genehmigt wurde oder in den konstituierenden Dokumenten des OGAW vorgesehen ist; 
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Ziffer 3 räumt zu Gunsten der Fondsinitiatoren das Wahlrecht des Mitgliedstaates ein, wonach Gesetz 
oder Aufsichtsbehörde zustimmen oder die konstituierenden Dokumente die Nutzung von Drittmärkten 
vorsehen müssen. Anlegerschutzdefiziten ist im Rahmen der Genehmigung der konstituierenden Do-
kumente durch die FMA als Voraussetzung der Zulassung zu begegnen. Dies bedeutet, dass die FMA 
die Wertpapierbörse oder den geregelten Markt eines Drittstaates explizit genehmigen muss, oder aber 
diesen im Rahmen des Genehmigungsprozesses der konstituierenden Dokumente des OGAW implizit 
überprüft und im Nachgang genehmigt. 

 

2.1.4 Trash-Quoten-Regelung 

Ist ein zulässiges Wertpapier an keinem der in Art. 51 Abs. 1 Bst. a UCITSG aufgeführten Märkte gehan-
delt, besteht die Möglichkeit, das Wertpapier im Rahmen der 10% Trash-Quote zu erwerben, welche sich 
aus Art. 51 Abs. 2 Bst. a UCITSG ergibt. 

 

2.1.5 Durchblicksprinzip 

Für Wertpapiere gilt kein Durchblicksprinzip. Das heisst, ein OGAW kann Wertpapiere erwerben, welche 
sich an Vermögenswerte anlehnen, deren direkter Erwerb unzulässig wäre. Die Abkehr vom Durchblicks-
prinzip bei Wertpapieren lässt sich aus Erwägungsgrund 8 der Richtlinie 2007/16/EG herleiten: „Mehr 
Rechtssicherheit muss auch in Bezug auf die Einstufung jener Finanzinstrumente als Wertpapiere geschaf-
fen werden, die an die Entwicklung anderer, einschliesslich in der Richtlinie 85/611/EWG nicht aufgeführter 
Vermögenswerte gekoppelt oder durch derartige Vermögenswerte besichert sind.“  

 

2.2 Zulässige Anlagen in SPVs und Zertifikate  
2.2.1 Zweckgesellschaft („special purpose vehicle“ oder „SPV“)  
2.2.1.1 Zweckgesellschaften 

Die Definition einer Zweckgesellschaft ergibt sich aus Artikel 4 Abs. 44 der Richtlinie 2006/48/EG : "Eine 
Treuhandgesellschaft oder ein sonstiges Unternehmen, die kein Kreditinstitut ist und zur Durchführung 
einer oder mehrerer Verbriefungen1 errichtet wurde, deren Tätigkeit auf das zu diesem Zweck Notwendige 
beschränkt ist, deren Struktur darauf ausgelegt ist, die eigenen Verpflichtungen von denen des originieren-
den Kreditinstituts zu trennen, und deren wirtschaftliche Eigentümer die damit verbundenen Rechte unein-
geschränkt verpfänden oder veräussern können." definiert wird. 

Die in Art. 52 UCITSG vorgesehene Kompetenz der Regierung zum Erlass einer Verordnung, welche die 
Voraussetzungen für Originatoren von SPVs regelt, wurde bisher nicht ausgeschöpft. 

2.2.1.2 Voraussetzungen für die Erwerbbarkeit  

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Ziffer 1 Bst. a UCITSG darf ein OGAW nur in Wertpapiere und/oder anderen in  
Art. 51 UCITSG genannten liquide Anlagen investieren. 

                                                      
1 Artikel 4 Abs. 36 der Richtlinie 2006/48/EG definiert „Verbriefung“ als: Transaktion oder Struktur mit nachstehend genannten Cha-
rakteristika, bei dem das mit einer Forderung oder einem Pool von Forderungen verbundene Kreditrisiko in Tranchen unterteilt wird: 

a. die im Rahmen dieser Transaktion oder dieser Struktur getätigten Zahlungen hängen von der Erfüllung der Forderung oder 
der im Pool enthaltenen Forderungen ab, und 

b. die Rangfolge der Tranchen entscheidet über die Verteilung der Verluste während der Laufzeit der Transaktion oder der Struk-
tur; 
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Daraus ergibt sich, dass eine Zweckgesellschaft die Kriterien eines Wertpapieres nach Art. 2 Abs. 1 der 
Richtlinie 2007/16/EG zu erfüllen hat. Hierbei sei auf die Ausführungen zu Wertpapieren unter Ziffer 2.1 
verwiesen, was insofern als Auslegung des Art. 52 UCITSG zu verstehen ist. Ergänzend sei hier insbeson-
dere auf das Kriterium der Liquidität eines Wertpapieres hingewiesen.  

Für die Liquidität von SPVs emittierten Wertpapieren (als Kriterium eines Wertpapieres im Sinne der Richt-
linie 2009/65/EG) kommt es nicht auf die Liquidität des Underlyings des SPVs an, sondern auf die Liquidität 
des Wertpapieres selbst, welches durch das SPV ausgegeben wird. Hinreichende Liquidität im Hinblick auf 
die begebenen Wertpapiere ist immer dann zu vermuten, wenn diese an geregelten Märkten gehandelt 
werden (siehe dazu Ausführungen unter Ziffer 2.1.3). 

Im Hinblick auf die verlässliche Bewertbarkeit im Sinne der Eigenschaft eines Wertpapieres, ist zu beach-
ten, dass das Wertpapier, welches durch die Zweckgesellschaft emittiert ist, als Anlagegegenstand eines 
OGAW nur dann eine verlässliche Bewertbarkeit sicherstellt, wenn es zumindest genauso oft wie der 
OGAW und zu den gleichen Bewertungsterminen des Fonds die entsprechenden Bewertungen der Vermö-
gensgegenstände (Spiegelung des Underlyings) vornehmen kann. 

 

2.2.2 Zertifikate 
2.2.2.1 Was sind zulässige Zertifikate und deren Voraussetzungen  

Als Zertifikate werden Finanzinstrumente bezeichnet, die die Wertentwicklung eines Basiswertes nachvoll-
ziehen, so dass ihre Wertentwicklung von der Wertentwicklung anderer Finanzprodukte (Basiswert) ab-
hängt. Ein Zertifikat gilt dann als zulässige Anlage eines OGAW, wenn es den Basiswert 1:1 abbildet. Fi-
nanzinstrumente, die den Basiswert nicht 1:1 abbilden oder an ein derivatives Finanzinstrument als Basis-
wert anknüpfen, gelten als Derivate oder derivative Finanzinstrumente. 

Zertifikate müssen die Voraussetzungen nach Art. 2 Abs. 2 Bst. c Richtlinie 2007/16/EG (vgl. Ziffer 2.1. 
vorne) als Wertpapier erfüllen, um als zulässiges Anlageinstrument zu gelten. Wenn Sie diese Kriterien 
erfüllen, handelt es sich somit bei Zertifikaten um Wertpapiere im Sinne der Richtlinie. Da Art. 2 Abs. 2 Bst. 
c unter Bst. ii der Richtlinie 2007/16/EG explizit von der Kopplung an andere Vermögenswerte spricht, sind 
auch unzulässige Vermögensgegenstände im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG als Basiswert zulässig, so-
dass kein Durchblick auf die Basiswerte erfolgt. 

Zertifikate auf Edelmetalle gelten dann als zulässiges Anlageinstrument, wenn sie keine physische Liefe-
rung vorsehen oder kein Recht auf eine physische Lieferung gewähren. Das Verbot in Art. 51 Abs. 2 Bst. b 
UCITSG wird von der FMA dahingehend interpretiert, dass ausschliesslich Zertifikate erfasst sind, welche 
die physische Lieferung vorsehen. Dieses Verbot darf durch die Zulassung von 1:1 Zertifikaten nicht aus-
gehöhlt werden. 

Der Erwerb von 1:1 Zertifikaten auf Hedgefonds ist zulässig, wenn die Voraussetzungen gem. Art. 2 Abs. 2 
Bst. c Richtlinie 2007/16/EG vorliegen (siehe oben). Allerdings muss die Verwaltungsgesellschaft die Risi-
ken im Risikomanagement abbilden können. Darüber hinaus ist immer das Risikoprofil des Fonds zu be-
rücksichtigen. 

Wichtig ist, dass immer der Grundsatz der Risikomischung berücksichtigt wird. Die Zertifikate dürfen somit 
nicht alle das gleiche Referenz-Asset haben. 
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2.3 Zulässige Anlagen in Geldmarktinstrumente gemäss der Richtlinie 2009/65/EG 

Handelt es sich um ein zulässiges Geldmarktinstrument im Sinne der
2009/65/EG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Ziffer 18 UCITSG? 

Ist das 
Geldmarkt-

instrument  an 
einem geregelten 
Markt gehandelt?

(Art. 51 Abs. 1 
Bst. a Ziffer 1 

UCITSG)

Ja

Ja

Nein

Erwerb-
bar

Nein

Nicht 
erwerb-

bar

Erwerb-
bar

Erwerbbar in 
Trash-Quote *

Nein

Begeben oder 
garantiert durch 
einen Staat oder 
supranationalen 

Emittenten? (Art. 51 
Abs. 1 Bst. f Ziffer 1 

UCITSG)

Begeben durch 
einen Emittenten 

dessen Wertpapiere 
auf einem 

geregelten Markt 
gehandelt werden? 
(Art. 51 Abs. 1 Bst. f 

Ziffer 2 UCITSG)

Begeben oder 
garantiert durch 

einen Emittenten, 
welcher einer 
gleichwertigen 

Aufsicht untersteht?
(Art. 51 Abs. 1 Bst. f 

Ziffer 3 UCITSG)

Begeben oder 
garantiert durch 

einen Emittenten, 
welcher einer von 

der FMA 
zugelassenen 

Kategorie angehört? 
(Art. 51 Abs. 1 Bst. f 

Ziffer 4 UCITSG)

oder oder oder

Erwerb-
bar

Ja

Ja

Erwerb-
bar

Ja

Erwerbbar in 
Trash-Quote *Erwerbbar Erwerbbar in 

Trash-Quote *

Nein

 Üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt (Art. 3 Abs. 2 RL 2007/16/EG)
 Wert kann jederzeit genau bestimmt werden (Art. 4 Abs. 2 RL 2007/16/EG)
 Liquide (Art. 4 Abs. 1 RL 2007/16/EG)

Unterliegt die Emission oder der Emittent bereits den Vorschriften über den 
Einlagen- und Anlegerschutz? (Art. 51 Abs. 1 Bst. f UCITSG)

 Frei transferierbar (Art. 5 Abs. 1 Bst. c Richtlinie 2007/16/EG)
 Informationen vorhanden, welche eine angemessene Bewertung der 

Kreditrisiken erlaubt (Art. 5 Abs. 1 Bst. b Richtlinie 2007/16/EG)

Sind die Aufsichts-
bestimmungen genügend 
streng? (Art. 6 Richtlinie 
2007/16/EG)

 Sitz im EWR
 Sitz in einem zur 

Zehnergruppe 
gehörenden OECD-
Land

 Mindestens 
Investmentgrade-
Rating

 Nachweis mittels 
einer eingehenden 
Analyse im Einzelfall

 Anlegerschutz muss 
gleichwertig sein 
(Art. 51 Abs. 1 Bst. f 
Ziffer 4 UCITSG)

 Eigenkapital des 
Emittent mind. EUR 
10 Mio. (oder 
Gegenwert in CHF 
gem. Art. 51 Abs. 1 
Bst. f Ziffer 4 
UCITSG)

 Rechtsträger ist 
innerhalb einer oder 
mehrerer 
börsennotierter 
Gesellschaften für 
die Finanzierung 
dieser Gruppe 
zuständig.

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

* Erwerbbarkeit in der Trash-Quote (max. 10%; gem. Art. 51 Abs. 2 Bst. a UCITSG)   
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2.3.1 Zulässige Geldmarktinstrumente  

Nach Erwägungsgrund 36 der Richtlinie 2009/65/EG umfassen Geldmarktinstrumente übertragbare Instru-
mente, die üblicherweise eher auf dem Geldmarkt als auf geregelten Märkten gehandelt werden, wie 
Schatzwechsel, Kommunalobligationen, Einlagenzertifikate, Commercial Papers, Medium-Term-Notes und 
Bankakzepte. 

Keine Geldmarktinstrumente sind somit Wertpapiere, Sichteinlagen und Derivate. 

 
2.3.2 Voraussetzungen für die Erwerbbarkeit  

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Ziffer 18 UCITSG werden Geldmarktinstrumente als Instrumente bezeichnet, die 
üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt 
werden kann. 

Ein Geldmarktinstrument gilt dann als „üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt“, wenn eines der 
folgenden Kriterien erfüllt ist (Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2007/16/EG): 

 
 Es hat bei der Emission eine Laufzeit von bis zu 397 Tagen; oder 

 
 Es hat eine Restlaufzeit bei Erwerb von bis zu 397 Tagen; oder 

 
 Seine Rendite wird regelmässig, mindestens aber alle 397 Tage entsprechend der Geldmarktsituation 

angepasst; oder 
 

 Das Risikoprofil einschliesslich Kredit- und Zinsrisiko entspricht dem Risikoprofil der vorstehenden ge-
nannten Instrumente. 

 
Geldmarktinstrumente gelten gemäss Art. 4 Abs. 1 Richtlinie 2007/16/EG dann als „liquides Instrument“, 
wenn sie sich unter Berücksichtigung der Verpflichtung des OGAW, seine Anteile auf Verlangen des Anteil-
inhabers zurückzunehmen oder auszuzahlen, innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten 
veräussern lassen. 

Hinsichtlich der „jederzeitigen Wertbestimmung“ von Geldmarktinstrumenten führt Art. 4 Abs. 2 Richtlinie 
2007/16/EG aus, dass diese für Finanzinstrumente zu verstehen ist, für die es exakte und verlässliche Be-
wertungssysteme gibt, welche folgende Kriterien erfüllen: 

 
 Sie ermöglichen dem OGAW die Ermittlung eines Nettobestandswertes, der dem Wert entspricht, zu 

dem das im Portfolio gehaltene Finanzinstrument in einem Geschäft zwischen sachverständigen, ver-
tragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. 
 

 Sie basieren entweder auf Marktdaten oder Bewertungsmodellen einschliesslich Systemen, die auf den 
fortgeführten Anschaffungskosten beruhen. 

 
Auch Geldmarktinstrumente, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, können gemäss 
Art. 51 Abs. 1 Bst. f UCITSG als zulässige Anlagen verwendet werden. Die Verwendung ist möglich, wenn 
die Anlagen unter die Definition des Artikels 3 Abs. 1 Ziffer 18 UCITSG fallen und die Emission oder der 
Emittent dieser Instrumente bereits Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegen. 
Zugleich ist vorausgesetzt dass sie: 
 
a) Von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitglied-

staats, der Europäischen Zentralbank, der Gemeinschaft oder der Europäischen Investitionsbank, ei-
nem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer 
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internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat ange-
hört, begeben oder garantiert werden; 

 

b) Von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter den Bst. a des Art. 51 
Abs. 1 UCITSG bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden; 

 

c) Von einem Institut, das gemäss den im EWR-Recht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, 
oder von einem Institut ausgegeben oder garantiert werden, das Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die 
nach Auffassung der FMA mindestens so streng sind wie die des EWR-Rechtes, und diese auch ein-
hält; oder 

 

d) Von einem Emittenten begeben werden, der einer von der FMA zugelassenen Kategorie angehört, 
sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen der 
Buchstaben a) – b) gleichwertig sind, und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unter-
nehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Mio. EUR (oder Gegenwert in CHF und seinen Jah-
resabschluss nach den Vorschriften der Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder ein 
gruppenbezogener Rechtsträger, der für die Finanzierung der Unternehmensgruppe mit zumindest ei-
ner börsennotierten Gesellschaft zuständig ist, oder ein Rechtsträger ist, der die wertpapiermässige 
Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finan-
zieren soll. 

 

Geldmarktinstrumente, welche gemäss Art. 51 Abs. 1 Bst. f UCITSG nicht auf einem geregelten Markt ge-
handelt werden, müssen gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a – c Richtlinie 2007/16/EG gleichwohl die Kriterien:  

 üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt,  

 liquides Instrument und  

 jederzeitige Bestimmbarkeit des Wertes 

erfüllen.  

 

Zugleich müssen angemessene Informationen über sie vorliegen, einschliesslich Informationen, die eine 
angemessene Bewertung der mit der Anlage in solche Instrumente verbundenen Kreditrisiken ermöglichen, 
wobei die Absätze 2, 3 und 4 des Artikels 5 der Richtlinie 2007/16/EG zu berücksichtigen sind. Hinzu 
kommt, dass sie frei transferierbar sein müssen. 

Art. 5 Abs. 2 - 4 der Richtlinie 2007/16/EG regeln, was unter die „angemessenen Informationen“ nach 
Art. 5 Abs. 1 Bst. b der Richtlinie 2007/16/EG zu verstehen ist. 

 

Für Geldmarktinstrumente, die unter die genannten Ziffer 2 und 4 von Art. 51 Abs. 1 Bst. f UCITSG fallen 
oder von einer regionalen oder lokalen Körperschaft eines Mitgliedstaats oder von einer internationalen 
öffentlich-rechtlichen Einrichtung begeben, aber weder von einem Mitgliedstaat noch, sofern dieser ein 
Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation garantiert werden, umfassen die angemessenen Informa-
tionen Folgendes: 

a. Informationen sowohl über die Emission bzw. das Emissionsprogramm als auch über die rechtliche und 
finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des Geldmarktinstruments; 
 

b. Aktualisierungen der unter Buchstabe a. genannten Informationen in regelmässigen Abständen und bei 
signifikanten Begebenheiten; 
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c. Eine Prüfung der unter Buchstabe a. genannten Informationen durch entsprechend qualifizierte und 

von Weisungen des Emittenten unabhängige Dritte; 
 

d. Verfügbare und verlässliche Statistiken über die Emission bzw. das Emissionsprogramm. 

 

Bei Geldmarktinstrumenten im Sinne von Ziffer 3 gem. Art. 51 Abs. 1 Bst. f UCITSG umfassen die ange-
messenen Informationen Folgendes: 

a. Informationen über die Emission bzw. das Emissionsprogramm oder über die rechtliche und finanzielle 
Situation des Emittenten vor der Emission des Geldmarktinstruments; 
 

b. Aktualisierungen der unter Buchstabe a. genannten Informationen in regelmässigen Abständen und bei 
signifikanten Begebenheiten; 
 

c. Verfügbare und verlässliche Statistiken über die Emission bzw. das Emissionsprogramm oder anderer 
Daten, die eine angemessene Bewertung der mit der Anlage in derartige Instrumente verbundenen 
Kreditrisiken ermöglichen. 

 

Für sämtliche Geldmarktinstrumente welche in Ziffer 1 gem. Art. 51 Abs. 1 Bst. f UCITSG genannt werden, 
umfassen angemessene Informationen Angaben über die Emission bzw. das Emissionsprogramm oder 
über die rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des Geldmarktinstruments. 

 

2.3.3 Trash-Quoten-Regelung 

Sind die Voraussetzungen für ein zulässiges Geldmarktinstrument gemäss Art. 3 Abs. 1 Ziffer 18 i.V.m. Art. 
51 Abs. 1 Bst. f UCITSG nicht erfüllt, besteht dennoch die Möglichkeit, das Geldmarktinstrument im Rah-
men der 10% Trash-Quote gemäss Art. 51 Abs. 2 Bst. a UCITSG zu erwerben. 
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2.4 Zulässige Anlagen in geschlossene Fonds und ETF gemäss der Richtlinie 
2009/65/EG 

2.4.1 Geschlossene Fonds 

 

 

Können geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)
im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG erworben werden?

Sind geschlossene Fondsanteile als Wertpapier 
erwerbbar? (Art. 2 Abs. 2 Bst. a und Bst. b Richtlinie 
2007/16/EG)

 Erfüllen sie die Kriterien eines Wertpapiers? 
(siehe Abb. 2.1)

 Unterliegen sie einer Unternehmenskontrolle?
 Vermögensverwaltung wird von einem 

Rechtsträger vorgenommen oder die Tätigkeit 
der Vermögensverwaltung wird von einem 
anderen Rechtsträger im Auftrag des 
geschlossenen Fonds wahrgenommen, welcher 
den einzelstaatlichen Vorschriften für den 
Anlegerschutz unterliegt?

Erwerbbar

Ja

Nicht erwerbbar

Geschlossener OGA
als Fondsanteil nicht erwerbbar, da 
Rückgabekriterien eines mit OGAW 

vergleichbaren OGA nicht erfüllt.
(Art. 2 Abs. 3 Bst. a UCITSG)

Nein

Nein

Aber
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2.4.1.1 Geschlossene Fonds 

Geschlossene Fonds werden im liechtensteinischen Fondsrecht in Art. 2 Abs. 1 Bst. d des Gesetzes über 
Investmentunternehmen für andere Werte oder Immobilien (IUG) wie folgt definiert: 

„Investmentunternehmen, die nicht zur Rücknahme von Anteilen verpflichtet sind.“ 

Art. 2 Abs. 3 Bst. a UCITSG legt fest, dass das UCITSG nicht für Organismen für gemeinsame Anlagen 
des geschlossenen Typs gilt. Geschlossene Fonds werden auch nicht explizit als Eligible Assets im Rah-
men der Anlagegegenstände gem. Art. 51 ff. UCITSG aufgeführt. 

 

2.4.1.2 Voraussetzungen für die Erwerbbarkeit  

Erworben werden dürfen gem. Art. 51 Abs. 1 Bst. c UCITSG Anteile an OGAW sowie anderen mit einem 
OGAW vergleichbare Fondsanteile. Geschlossene Fonds erfüllen jedoch nicht die Rückgabe-Verpflichtung, 
die ein OGAW erfüllt und sind insofern auch keine OGAW vergleichbare Fondsanteile. Vielmehr werden bei 
geschlossenen Fonds die ausgegebenen Anteile in einem bestimmten Zeitraum nicht zurückgegeben. Ge-
schlossene Fondsanteile können somit nicht von einem OGAW-Fonds erworben werden. 

Die Richtlinie 2007/16/EG stellt jedoch gem. Art. 2 Abs. 2 Bst. a und b klar, dass geschlossene Fondsantei-
le unter gewissen Voraussetzungen trotzdem als Wertpapier erwerbbar sind: 

Demnach schliessen Wertpapiere, auf die in Art. 3 Abs. 1 Ziffer 16 UCITSG Bezug genommen wird, fol-
gendes ein: 

a) Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Investmentgesellschaft (AGmvK) oder eines In-
vestmentfonds, die folgende Kriterien erfüllen: 
 
 Sie erfüllen die Kriterien eines Wertpapiers (siehe dazu Ziffer 2.1.2 ff.);  

 
 Sie unterliegen einer Unternehmenskontrolle (Corporate Governance); 

 
 Wird die Tätigkeit der Vermögensverwaltung von einem anderen Rechtsträger im Auftrag des ge-

schlossenen Fonds wahrgenommen, so unterliegt dieser Rechtsträger den einzelstaatlichen Vor-
schriften für den Anlegerschutz. 

 
b) Anteile an geschlossenen Fonds in Vertragsform, die folgende Kriterien erfüllen: 

 
 Sie erfüllen die Kriterien eines Wertpapiers (siehe dazu Ziffer 2.1.2 ff.); 

 
 Sie unterliegen einer Unternehmenskontrolle (Corporate Governance); 

 
 Sie werden von einem Rechtsträger verwaltet, der den einzelstaatlichen Vorschriften für den Anle-

gerschutz unterliegt. 
 

2.4.1.3 Durchblicksprinzip 

Für den Erwerb von Anteilen an geschlossenen Fonds als Wertpapier gilt kein Durchblicksprinzip. Die As-
sets, in die der geschlossene Fonds investiert, müssen somit nicht UCITS kompatibel sein.  
 
Selbstverständlich müssen jedoch gem. Art. 2. Abs. 1 Bst. g der Richtlinie 2007/16/EG die Risiken durch 
das Risikomanagement entsprechend darstellbar sein. 
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2.4.2 Exchange-Traded Funds (ETF) im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG 

 

Handelt es sich um einen erwerbbaren ETF im Sinne der 
Richtlinie 2009/65/EG i.V.m. Art. 51 Abs. 1 Bst. c?

Ist die Voraussetzung als UCITS ETF gegeben? (Art. 51 
Abs. 1 Bst. c UCITSG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Ziffer 17 UCITSG)

Nicht erwerbbar

Handelt es sich um einen ETF des offenen 
oder des geschlossenen Typs?

Ja

Erwerbbar

Nein

Ist der geschlossene ETF als 
Wertpapier erwerbbar?

(siehe Abb. 2.4.1)

Geschlossener Typ

Erfüllt der offene ETF die 
Voraussetzungen von Art. 51 

Abs. 1 Bst. c UCITSG i.V.m. 
Art. 3 Abs. 1 Nr. 17 UCITSG?

Offener Typ

Nein

Erwerbbar

Ja

Nicht erwerbbar

Nein

Erwerbbar, max. 
30% (Art. 57 Abs. 2 

UCITSG)

Ja

 
 

2.4.2.1 Exchange Traded Funds (ETF) 

ETF sind börsengehandelte Fonds. Sie können Aktien-, Rohstoff-, Immobilienindizes, etc. nachbilden. ETF 
können wie Wertpapiere an einer Wertpapierbörse gehandelt werden, sie sind jedoch nicht als Wertpapiere 
zu behandeln. Das bedeutet, dass ETF grundsätzlich als Fondsanteile zu behandeln und zu bewerten sind.  

 

2.4.2.2 Voraussetzungen für die Erwerbbarkeit  

Um jedoch von einem OGAW als Fondsanteil erworben werden zu können, müssen die Voraussetzungen 
von Art. 51 Abs. 1 Bst. c UCITSG eingehalten werden.  

Für die Auflage eines ETF liegen die nationalen Fondsgesetze zu Grunde. Ein liechtensteinischer UCITS 
ETF unterliegt dem UCITSG und umgekehrt ein liechtensteinischer Non-UCITS ETF dem IUG oder AIFMG. 
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Diese Fonds durchlaufen den normalen Genehmigungsprozess bei der FMA. Um für einen OGAW erwerb-
bar zu sein, muss es sich um einen gemäss Richtlinie 2009/65/EG erwerbbaren ETF handeln. 

Ein geschlossener ETF kann nicht als Fondsanteil erworben werden, da die Anteilsrücknahme ausge-
schlossen ist. Ein geschlossener ETF kann jedoch als Wertpapier erworben werden, wenn er wie oben 
dargelegt die Kriterien für die Erwerbbarkeit eines geschlossenen Fonds als Wertpapier erfüllt. 

 

2.4.2.3 Trash-Quoten-Regelung 

Wie bereits in der Mitteilung 2013/02 der FMA zur Auslegung des Artikels 50 Abs. 2 Bst. a der Richtlinie 
2009/65/EG (Trash-Quoten Regelung gemäss Art. 51 Abs. 2 UCITSG) dargelegt, darf ein Liechtensteiner 
OGAW im Rahmen der Trash-Quote keine Fondsanteile erwerben. 

ETF-Zielfonds können daher auch nicht im Rahmen der Trash-Quote erworben werden. 
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2.5 Derivate im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG 

Handelt es sich um ein zulässiges derivatives Finanzinstrument im Sinne der 
Richtlinie 2009/65/EG i.V.m. Art. 51 Abs. 1 Bst. e UCITSG?

Nicht erwerbbar

Handelt es sich beim Basiswert um zulässige Anlagen?
(Art. 8 Abs. 1 Bst. a Richtlinie 2007/16/EG)

 Zulässige Anlage gemäss Art. 51 UCITSG

 Zinssätze

 Wechselkurse / Fremdwährungen

Nein

Ist der Finanzindex hinreichend 
diversifiziert? (Art. 55 Abs. 1 Bst. a UCITSG 
i.V.m. Art. 9 Abs. 1 Bst. a Richtlinie 2007/
16/EG)

 Gesamtentwicklungen des Index 
wird durch Preisbewegungen oder 
Handelstätigkeiten bei einer 
einzelnen Komponente nicht über 
Gebühr beeinfluss; Bst. i

 sich der Index aus Vermögens-
werten nach Art. 54 Abs. 1 und 2 
UCITSG zusammensetzt und der 
Wert eines Index Bestandteiles 
maximal 20% des Indexwertes 
beträgt; Bst. ii

 sich der Index aus 
Vermögenswerten zusammensetzt, 
die dem vorgehenden Bulletpoint  
gleichwertig diversifiziert sind; Bst. 
iii

Ja

Stellt der Finanzindex eine adäquate 
Bezugsgrundlage für den Markt dar? (Art. 
55 Abs. 1 Bst. b UCITSG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 
Bst. b  Richtlinie 2007/16/EG)

 Der Index misst die Entwicklung 
einer repräsentativen Gruppe von 
Basiswerten.

 Der Index wird regelmässig 
überprüft bzw. seine 
Zusammensetzung angepasst.

 Die Basiswerte sind hinreichend 
liquide (Möglichkeit den Index 
nachzubilden, falls erforderlich).

Ja

Wird der Finanzindex in angemessener 
Weise veröffentlicht? (Art. 55 Abs. 1 Bst. c 
UCITSG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 Bst. c Richtlinie 
2007/16/EG)

 Solide Verfahren für die Erhebung 
von Preisen und Kalkulationen und 
anschliessende Veröffentlichung des 
Indexwerts.

 Umfassende und unverzügliche zur 
Verfügungstellung wesentlicher 
Informationen.

Ja

Nicht erwerbbar

Nein

Handelt es sich beim derivativen Finanzinstrument um ein OTC-
Derivat? (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art.  8 Abs. 1 Bst. b 

Richtlinie 2007/16/EG)

Ja

Ja

Untersteht die Gegenpartei einer gleichwertigen Aufsicht? 
(Art. 51 Abs. 1 Bst. e UCITSG)

Ja

Unterliegt das derivative Finanzinstrument einer zuverlässigen 
und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis? Und kann dieses 
jederzeit zum angemessenen Zeitwert veräussert, liquidiert oder 
durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden? (Art. 51 Abs. 1 
Bst. e UCITSG i.V.m. Art. 8 Abs. 4 Richtlinie 2007/16/EG)

 Bewertung, die sich nicht ausschliesslich auf die 
Marktnotierung des Kontrahenten stützt.

 Entweder Marktwert oder Preismodell, das auf einer 
adäquaten Methodik beruht.

 Prüfung der Bewertung: Dritter, welcher von der 
Vermögensverwaltung unabhängig und entsprechend 
ausgerüstet ist.

Ja

Führen die derivativen Finanzinstrumente nicht zur Lieferung 
oder Übertragung von nicht zulässigen Anlagen (z.B. 

Bankdarlehen, Commodities)
(Art. 8 Abs. 2 Bst. b Richtlinie 2007/16/EG)

Ja

Werden Risiken durch das Risikomanagement des OGAW in 
angemessener Weise erfasst?

(Art. 8 Abs. 2 Bst. d Richtlinie 2007/16/EG)

Ja

Erwerbbar

Ja

Nein

Handelt es sich beim Basiswert um einen Finanzindex? 
(Art. 50 Abs. 1 Bst. g unter Bst. i Richtlinie 2009/65/EG 

i.V.m. Art. 9 Richtlinie 2007/16/EG)

Nein
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2.5.1 Derivate im Allgemeinen 

Beim Derivat handelt es sich um ein Termingeschäft auf der Grundlage von bestimmten Basiswerten. Deri-
vate sind damit abgeleitete Finanzinstrumente, deren Preis oder Wert von den künftigen Kursen oder Prei-
sen anderer Basiswerte wie Handelsgüter, Vermögensgegenstände oder von marktbezogenen Referenz-
grössen (Zinssätze, Indizes) abhängt. 

Gemäss Erwägungsgrund 43 der Richtlinie 2009/65/EG soll es: „Einem OGAW ... ausdrücklich gestattet 
sein, im Rahmen seiner allgemeinen Anlagepolitik oder zu Sicherungszwecken in abgeleitete Finanzin-
strumente („Derivate“) zu investieren, wenn damit ein in seinem Prospekt genanntes Finanzziel oder Risi-
koprofil verwirklicht werden soll. Um den Anlegerschutz zu gewährleisten, ist es erforderlich, das mit Deri-
vaten verbundene maximale Risiko zu begrenzen, damit es den Gesamtnettowert des Anlageportfolios des 
OGAW nicht überschreitet. Um die durchgehende Beachtung der Risiken und Engagements im Zusam-
menhang mit Derivategeschäften sicherzustellen und die Einhaltung der Anlagegrenzen zu überprüfen, 
sollten diese Risiken und Engagements kontinuierlich bewertet und überwacht werden. Schliesslich sollte 
ein OGAW zur Gewährleistung des Anlegerschutzes durch öffentliche Information seine Strategien, Tech-
niken und Anlagegrenzen in Bezug auf Derivategeschäfte beschreiben.“ 

Weiter heisst es in Erwägungsgrund 46 der Richtlinie 2009/65/EG: „Derivate-Geschäfte sollten niemals 
dazu verwendet werden, die Grundsätze und Bestimmungen dieser Richtlinie zu umgehen. […].“ 

 

2.5.2 Voraussetzungen für die Erwerbbarkeit von Derivaten im Allgemeinen  

Art. 51 Abs. 1 Bst. e UCITSG, sowie Art. 8 Abs. 1 Bst. a der Richtlinie 2007/16 EG legen fest, dass nur in 
Derivate investiert werden darf, deren Basiswert auf einem oder mehreren folgender Basiswerte beruhen: 

a) Auf den in Art. 51 Abs. 1 UCITSG bezeichneten Vermögenswerten einschliesslich Finanzinstrumenten, 
die eines oder mehrerer Merkmale dieser Vermögenswerte aufweisen;  

Somit kommen als Basiswerte für ein Derivat ausschliesslich zulässige Vermögensgegenstände im 
Sinne des UCITSG in Betracht. Dies wird auch durch den Erwägungsgrund 46 der Richtlinie 
2009/65/EG gestützt, in dem es heisst: „Derivate-Geschäfte sollten niemals dazu verwendet werden, 
die Grundsätze und Bestimmungen dieser Richtlinie zu umgehen“. Insofern gilt hier das Durchblicks-
prinzip auf den Basiswert, welcher damit zulässiger Anlagegegenstand sein muss. Derivate z.B. auf 
Waren sind somit unzulässig, da Sie nicht zu den zulässigen Anlagen im Sinne des UCITSG gehören. 

b) Zinssätzen; 
 

c) Wechselkursen oder Währungen; 
 

d) Finanzindizes 

Das UCITSG sieht Finanzindizes als zulässige Basiswerte für Derivate vor. Art. 9 Abs. 1 Bst. a unter 
Bst. iii der Richtlinie 2007/16/EG legt fest, dass Finanzindexe auch aus Komponenten zusammenge-
setzt sein können, die nicht zu den zulässigen Vermögensgegenständen im Sinne von Art. 51 Abs. 1 
UCITSG gehören. Das führt dazu, dass das Derivat einen sich auf Edelmetalle beziehenden Index ha-
ben kann. Das Derivat selber kann jedoch keine Edelmetalle als Basiswert haben. Für Finanzindizes 
als Basiswerte gilt somit kein Durchblicksprinzip. 

Die weiteren Voraussetzungen, welche ein Finanzindex erfüllen muss sind in Art. 9 Abs. 1 der Richtli-
nie 2007/16/EG festgelegt. Diese lauten wie folgt: 

aa) Der Index muss hinreichend diversifiziert sein. Das ist er dann wenn: 
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 Er so zusammengesetzt ist, dass seine Gesamtentwicklung durch Preisbewegungen oder Handel-
stätigkeiten bei einer einzelnen Komponente nicht über Gebühr beeinflusst wird; 
 

 Sich der Index aus den in Art. 51 Abs. 1 UCITSG aufgeführten zulässigen Vermögenswerten zu-
sammensetzt. Dann muss seine Zusammensetzung wie ein OGAW diversifiziert sein. Das bedeu-
tet, dass der Wert eines Index-Bestandteiles maximal 20% des Indexwertes betragen darf (Aus-
nahme Art. 55 Abs. 2 UCITSG, dann 35% möglich); 
 

 Sich der Index aus anderen als den in Art. 51 Abs. 1 UCITSG bezeichneten Vermögenswerten zu-
sammensetzt, dann muss er einem OGAW gleichwertig diversifiziert sein. 

 
bb) Der Index muss eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den er sich be-

zieht. Das ist dann gegeben wenn: 
 
 Der Index die Entwicklung einer repräsentativen Gruppe von Basiswerten in aussagekräftiger und 

adäquater Weise misst; 
 

 Der Index regelmässig überprüft, bzw. seine Zusammensetzung angepasst wird, damit er die 
Märkte, auf die er sich bezieht, stets nach öffentlich zugänglichen Kriterien widerspiegelt; 
 

 Die Basiswerte hinreichend liquide sind, sodass die Nutzer den Index nachbilden können. 
 

cc) Der Index muss in angemessener Weise veröffentlicht werden. Das ist dann der Fall wenn: 
 
 Die Erhebung von Preisen, die Kalkulation von Preisen, sowie die anschliessende Veröffentli-

chung des Indexwertes, einschliesslich Preisermittlungsverfahren für die einzelnen Komponenten, 
falls kein Marktpreis verfügbar ist, auf soliden Verfahren beruhen; 
 

 Wesentliche Informationen über Indexregelungen umfassend und unverzüglich zur Verfügung ge-
stellt werden.  

 

Abschliessend lässt sich festhalten, dass Derivate unter anderem Instrumente sind, die folgende Kriterien 
erfüllen: 

 Sie ermöglichen die Übertragung des Kreditrisikos eines Vermögenswertes im Sinne der oben aufge-
führten Punkte 2.5.2 a) – d) unabhängig von den sonstigen Risiken, die mit diesem Vermögenswert 
verbunden sind (Art. 8 Abs. 2 Bst. a der Richtlinie 2007/16/EG); 

 Sie führen nicht zur Lieferung oder Übertragung, einschliesslich in Form von Bargeld, anderer Vermö-
genswerte als der in Art. 51 Abs. 1 und 2 UCITSG genannten Vermögenswerte (Art. 8 Abs. 2 Bst. b der 
Richtlinie 2007/16/EG);  

 Ihre Risiken werden durch das Risikomanagement und durch die internen Kontrollmechanismen des 
OGAW in angemessener Weise erfasst (Art. 8 Abs. 2 Bst. d Richtlinie 2007/16/EG). 

Die Bezugnahme in Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bst. a UCITSG sowie Art. 51 Abs. 1 Bst. e UCITSG auf liquide Fi-
nanzanlagen schliesst keine Warenderivate ein. 
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2.5.3 OTC-Derivate 

OTC-Derivate sind sog. „Over The Counter" gehandelte Derivate, die nicht an öffentlichen Wertpapierbör-
sen gehandelt werden.  

 

2.5.4 Voraussetzungen für die Erwerbbarkeit von OTC-Derivaten  

OTC-Derivate sind zulässige Anlagegegenstände im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Bst. e UCITSG. OTC-
Derivate sind somit zugelassen, wenn: 

a) es sich beim Basiswert um zulässige Anlagen im Sinne des UCITSG, Finanzindizes, Zinssätze, Wech-
selkurse oder Währungen handelt; 
 

b) die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten beaufsichtigte Institute einer von der FMA zuge-
lassenen Kategorie sind; 
 

c) sie die Übertragung des Kreditrisikos eines Vermögenswertes im Sinne von Punkt 2.5.4. Bst. a) ermög-
lichen, unabhängig von den sonstigen Risiken die mit diesem Vermögenswert verbunden sind (Art. 8 
Abs. 2 Bst. a der Richtlinie 2007/16/EG); 
 

d) sie nicht zur Lieferung oder Übertragung, einschliesslich in Form von Bargeld, anderer Vermögenswer-
te als der in Art. 51 Abs. 1 und 2 UCITSG genannten führen (Art. 8 Abs. 2 Bst. b der Richtlinie 
2007/16/EG);  
 

e) ihre Risiken durch das Risikomanagement des OGAW durch die internen Kontrollmechanismen in an-
gemessener Weise erfasst werden (Art. 8 Abs. 2 Bst. d der Richtlinie 2007/16/EG); 
 

f) die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen 
und jederzeit auf Initiative des OGAW zum angemessenen Zeitwert veräussert, liquidiert oder durch 
ein Gegengeschäft glattgestellt werden können.  
 
Unter einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung ist gem. Art. 8 Abs. 4 Bst. a und b der 
Richtlinie 2007/16/EG eine Bewertung durch den OGAW zu verstehen, die entsprechend dem ange-
messenen Zeitwert zu verstehen ist und die sich nicht ausschliesslich auf Marktnotierungen des Kon-
trahenten stützt und folgende Kriterien erfüllt: 
 

 Grundlage der Bewertung ist ein verlässlicher aktueller Marktwert des Instruments oder, falls nicht 
verfügbar, ein Preismodell, dass auf einer anerkannten adäquaten Methodik beruht; 

 

 Die Bewertung wird durch einen geeigneten vom Kontrahenten des OTC-Derivats unabhängigen 
Dritten in ausreichender Häufigkeit und einer durch den OGAW nachprüfbaren Weise oder von ei-
ner von der Vermögensverwaltung unabhängigen und entsprechend ausgerüsteten Stelle innerhalb 
des OGAW überprüft. 

 

Unter angemessenem Zeitwert ist gem. Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2007/16/EG der Betrag zu verste-
hen, zu dem ein Vermögenswert in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und 
unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht, bzw. eine Verbindlichkeit beglichen werden könnte. 
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2.5.5 Eingebettete Derivate im Sinne des UCITSG 

Gem. Art. 53 Abs. 1 UCITSG kann ein OGAW auch Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente erwerben, in 
die Derivate eingebettet sind. Eingebettete Derivate können gemäss Art. 10 der Richtlinie 2007/16/EG wie 
folgt definiert werden: 

Es handelt sich um eine in einem Wertpapier oder Geldmarktinstrument enthaltene Komponente, wenn 

a) Kraft dieser Komponente einige oder alle Cashflows, die bei dem als Basisvertrag fungierenden Wert-
papier andernfalls erforderlich wären, nach einem spezifischen Zinssatz, Finanzinstrumentenpreis, 
Wechselkurs, Preis- oder Kursindex, Kreditrating oder Kreditindex oder einer sonstigen Variablen ver-
ändert werden können und daher in ähnlicher Weise wie ein eigenständiges Derivat variieren; 
 

b) Die wirtschaftlichen Merkmale und Risiken der Komponente nicht eng mit den wirtschaftlichen Merkma-
len und Risiken des Basisvertrags verbunden sind; 
 

c) Die Komponente einen signifikanten Einfluss auf das Risikoprofil und die Preisgestaltung des Wertpa-
piers hat. 
 

2.5.6 Voraussetzungen für die Erwerbbarkeit eines eingebetteten Derivates  

Die eingebetteten Derivate können einen Basiswert haben, der für ein Derivat im Direkterwerb gem. Art. 51 
Abs. 1 Bst. e UCITSG unzulässig wäre. Dies lässt sich daraus herleiten, dass Art. 2 Abs. 2 Bst. c der Richt-
linie 2007/16/EG den Erwerb von Wertpapieren zulässt, die sich auf nicht zulässige Anlagen beziehen. Art. 
2 Abs. 3 der Richtlinie 2007/16/EG macht deutlich, dass auch für eingebettete Derivate dieselben Voraus-
setzungen wie in Art. 53 UCITSG gelten. Das bedeutet, dass die Risikogrenzen für den Derivateeinsatz zu 
berücksichtigen sind und somit auf das damit verbundene Gesamtrisikoprofil des OGAW Berücksichtigung 
finden müssen. Das Erfordernis für die Erwerbbarkeit von Derivaten gem. Art. 51 Abs. 1 Bst. e UCITSG ist 
nicht zu berücksichtigen und wird insofern auch nicht von Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 2007/16/EG verlangt. 
Jedoch kann es im Hinblick auf das Risikomanagement gem. Art. 53 Abs. 2 UCITSG notwendig sein, durch 
das Wertpapier auf das Derivat durchzublicken, um es entsprechend zu berücksichtigen.  

Enthält das eingebettete Derivat eine Komponente, die unabhängig von diesem Wertpapier oder Geld-
marktinstrument vertraglich transferierbar ist, so gilt es nicht als Wertpapier, in das ein Derivat eingebettet 
ist. Eine derartige Komponente wird vielmehr als eigenes Finanzinstrument betrachtet. (Art. 10 Abs. 3 der 
Richtlinie 2007/16/EG). 
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3. Inkrafttreten 
Die FMA Liechtenstein wird die obigen Angaben zu Eligible Assets in OGAW mit Veröffentlichung der Mit-
teilung als Auslegung der Anlagerichtlinien für OGAW zu Grunde legen. Alle OGAW, welche nach Erlass 
dieser Mitteilung aufgelegt werden, müssen diese Auslegung bei der Ausgestaltung der Anlagepolitik und 
der zu erwerbenden Assets zugrunde legen und umsetzen. Für bestehende Fonds gilt diese Mitteilung 
ebenfalls per sofort. Etwaige Abweichungen sind bis zum 31. Dezember 2013 zu bereinigen. 

 

Erlass am:  29.10.2013 
Inkraftsetzung am:  01.11.2013 
 
Für weitere Rückfragen steht die FMA zur Verfügung. 

 

Bereich Wertpapiere  
 

Telefon:  +423 236 73 73 
E-Mail:  fonds@fma-li.li 

Stand:  Oktober 2013 
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 Landstrasse 109 • Postfach 279 • 9490 Vaduz • Liechtenstein  
 Telefon +423 236 73 73 • Telefax +423 236 73 74 • www.fma -li.li • info@fma-li.li 

FMA-Mitteilung Nr. 2013/08  
 
betreffend die organisatorischen Anforderungen an Vermögensverwaltungsgesellschaften (VVGes).  
 
 
  
Publikation: Webseite FMA 

Betrifft: Gesetz vom 25. November 2005 über die Vermögensverwaltung  
(Vermögensverwaltungsgesetz; VVG) 
Verordnung zum Gesetz über die Vermögensverwaltung  
(Vermögensverwaltungsverordnung; VVO) 

  
 
 
I. Ziel und Zweck 
Diese Mitteilung konkretisiert die gesetzlichen Regelungen im Hinblick auf die organisatorischen Anforde-
rungen an bestehende und neu zu bewilligende VVGes.  

II. Anforderungen 

1. Anforderungen an Sitz und Hauptverwaltung der Vermögensverwaltungsgesellschaft  
(Art. 6 i.V.m. Art. 12 VVG) 

Der Sitz und die Hauptverwaltung der VVGes haben sich in Liechtenstein zu befinden. Ferner muss die 
VVGes in personeller und räumlicher Hinsicht über eine angemessene inländische Betriebsstätte verfügen. 
Liegen diese dauerhaft zu erfüllenden Bewilligungsvoraussetzungen nicht vor, stellt dies einen Grund für 
eine Nichterteilung der Bewilligung, resp. einen Bewilligungsentzug dar.  

Bei der Bestimmung der Hauptverwaltung ist nicht der statutarische Sitz der VVGes, sondern der Ort der 
Erbringung der tatsächlichen Geschäftstätigkeit massgeblich. Die tatsächlichen Geschäftstätigkeiten betref-
fen die nichtdelegierbaren Haupttätigkeiten der VVGes (Art. 12 Abs. 2 VVG). Darunter fallen alle im direk-
ten Kundenkontakt erbrachten Haupttätigkeiten des Art. 3 VVG. Hierzu zählt der Vertragsschluss, die Ent-
scheidfindung - welche Handlung im Rahmen der Portfolioverwaltung vorzunehmen ist, der Anlageent-
scheid selber, die Mitteilung der Finanzanalyse gegenüber dem Kunden und vor Allem die Anlageberatung. 
Folglich hat die Erbringung der Geschäftstätigkeit nach dem VVG hauptsächlich in oder von Liechtenstein 
aus zu erfolgen. Bei der Bestimmung des Ortes der Hauptverwaltung sind folgende, nicht abschliessende, 
Kriterien als Ganzes massgebend:  

 Ort der Kundenbetreuung; 
 Aufenthalt und Arbeitsort der Geschäftsführungsmitglieder am Ort der Hauptverwaltung; 
 Anzahl und Ort der Sitzungen der Generalversammlung, des Verwaltungsrats, der Geschäftsführung, 

des Anlageausschusses, etc.;  
 Ort der Auftragserteilung an die Depotbanken oder an andere Auftragsempfänger; 
 Ort der Aufbewahrung der Dokumente betreffend den Entscheid über Kauf und Verkauf von Finanzin-

strumenten; 
 Aufbewahrungsort der Kundendossiers mit den Originalunterlagen;  
 Ort der Entgegennahme der Telefonate;  
 Ort der Durchführung der allgemeinen betrieblichen Prozesse, wie Buchhaltung, Personalwesen, Mar-

keting, IT, Abwicklung der Korrespondenz;  
 Vereinbartes Recht in den Kundenverträgen.   

Das Outsourcing bzw. die Delegation von Tätigkeiten gemäss Art. 12 Abs. 1 VVG ist unter Berücksichti-
gung der obigen Ausführungen betreffend Art. 12 Abs. 2 VVG möglich. 
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2. Organisatorische Anforderungen (Art. 6 Abs. 1 Bst. c VVG i.V.m. Art. 10 VVO) 
Die Betriebsstätte einer VVGes hat in personeller und räumlicher Hinsicht entsprechend ausgestaltet zu 
sein, damit die Funktionsweise der Arbeitsabläufe jederzeit sichergestellt ist. Das heisst, die Organisation 
hat für die Erfüllung ihrer Aufgaben geeignet zu sein.  

Jede VVGes muss sich mit einem Organisationshandbuch1, unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs 
sowie der Komplexität ihrer Geschäfte, ausstatten, damit Mitarbeitende ihre Aufgaben und Funktionen so-
wie die zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Verfahren kennen (Art 10 Abs. 1 Bst h VVO). Dieses 
Organisationshandbuch muss zumindest eine Aufbau- und Ablauforganisation sowie die interne Berichter-
stattung beschreiben.  

3. Anforderungen an die personelle Ausstattung (Art. 6, 7 VVG und 10 VVO) 
Die VVGes muss unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs sowie der Komplexität ihrer Geschäfte dar-
legen, dass: 

 die Geschäftsführung aus mindestens zwei Personen besteht, die handlungsfähig und vertrauenswür-
dig sind. Mindestens ein Geschäftsführer muss tatsächlich und leitend in der Gesellschaft tätig sein 
und die Voraussetzungen gem. Art. 7 VVG erfüllen. Die Geschäftsführung kann in begründeten Aus-
nahmefällen aus nur einem Geschäftsführer bestehen, wenn nachgewiesen wird, dass der Geschäfts-
führer die Voraussetzungen des Art. 7 VVG erfüllt und die Gesellschaft nachweist, dass die solide und 
umsichtige Führung der VVGes sowie deren Fortbestand bei Verlust der Handlungsfähigkeit des Ge-
schäftsführers durch eine geeignete Stellvertretungs- bzw. Nachfolgeregelung ununterbrochen gesi-
chert ist. Wird in begründeten Ausnahmefällen nur ein Geschäftsführer installiert, hat dieser jedenfalls 
zu 100% am Sitz der Gesellschaft in Liechtenstein tätig zu sein;  

 sie über zahlenmässig ausreichendes Personal verfügt;  
 das Personal die notwendigen Qualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen hat, um die zugewiesenen 

Aufgaben zu erfüllen; 
 sie über Ressourcen und fachkundiges Personal verfügt, um eine wirksame Überwachung der von 

Dritten im Rahmen einer Vereinbarung mit der VVGes ausgeführten Tätigkeiten sicherzustellen, ins-
besondere unter Berücksichtigung der mit der Aufgabenübertragung verbundenen Risiken.  

 
4. Anforderungen an die Compliance- und Risikomanagement-Funktion sowie die Interne Revisi-

on und die Stelle für Kundenbeschwerden (Art. 10a VVO) 

a) Allgemeines 
 
Die VVGes muss mindestens einmal jährlich (Geschäftsjahr) schriftliche Berichte bezüglich der Einhaltung 
der derzeit gültigen Rechtsvorschriften, der Internen Revision und des Risikomanagements erstellen, in 
denen insbesondere anzugeben ist, ob zur Beseitigung etwaiger Mängel (welche) geeignete Abhilfemass-
nahmen (welche) getroffen wurden. Diese Berichte müssen am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt und jeder-
zeit einsehbar sein. 

b) Delegation von Tätigkeiten an Dritte (Art. 12 VVG und Art. 9 VVO) 
 
Verfügt eine VVGes über nicht ausreichend qualifiziertes Personal, kann auch ein sachkundiger und spezi-
alisierter Dritter mit der Ausführung von Tätigkeiten im Bereich des Compliance-, Risikomanagement-
und/oder Internen Revision beauftragt werden. Dies muss schriftlich zwischen den Parteien vereinbart wer-

                                                      
 
1 Unter dem Begriff „Organisationshandbuch“ versteht die FMA alle internen Weisungen und Reglemente, 
welche die Aufgaben der Funktionen definieren und regeln. 
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den. Die VVGes hat dabei sorgfältig, gewissenhaft und mit der gebotenen Sachkenntnis zu handeln (In-
struktion, Auswahl und Überwachung). Die Übertragung enthebt in keinem Falle die VVGes von der Ver-
antwortung für die delegierten Funktionen. Vor der Übertragung und vor Abschluss der Vereinbarung ver-
gewissert sich die VVGes deshalb über die Fähigkeiten und Kapazitäten des Dritten, die Tätigkeiten pro-
fessionell und wirksam ausführen zu können und legt Methoden fest, um den Dritten laufend zu kontrollie-
ren und die Leistung zu bewerten In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass gemäss Art. 9 VVO die 
Vorschriften des Anhangs 6 der Bankenverordnung sinngemäss anwendbar sind. 

c) Die Compliance-Funktion (Art. 10a Abs. 2 VVO) 
 
Die VVGes hat eine ständige Compliance-Funktion, deren Grundsätze im Organisationshandbuch festge-
legt sind, einzurichten und aufrechtzuerhalten. Das Organisationshandbuch hat insbesondere folgende 
Punkte zu enthalten: 

 Regelmässige Bewertung der Angemessenheit und Wirksamkeit der implementierten Verfahren, Vor-
kehrungen und Grundsätze der Behandlung des Missachtungsrisikos sowie die Beratung und Unter-
stützung der VVGes; 

 Festlegung der mindestens jährlichen Berichterstattung an die Geschäftsleitung; 
 Regelung der notwendigen Fachkenntnisse, Befugnisse sowie Regelung der organisatorischen Unab-

hängigkeit der mit der Compliance-Funktion betrauten Person. 

d) Risikomanagement-Funktion (Art. 10a Abs. 3 VVO) 
 
Die VVGes hat eine ständige Risikomanagement-Funktion, deren Grundsätze im Organisationshandbuch 
festgelegt sind, einzurichten und aufrechtzuerhalten. Diese ist von den operativen Abteilungen hierarchisch 
und funktionell unabhängig. Diese hat mindestens jährlich der Geschäftsleitung bezüglich Einhaltung der 
erlassenen Grundsätze sowie die installierten Verfahren, Abläufe und Mechanismen im Rahmen des Risi-
komanagements, Bericht zu erstatten. 

Grundsätzlich sind insbesondere die folgenden Risiken als wesentlich einzustufen: 
 
 Adressenausfallrisiken2 
 Länderrisiken 
 Kontrahentenrisiken 
 Marktrisiken 
 Liquiditätsrisiken  
 operationelle Risiken3  
 strategisches Risiko und Reputationsrisiko 

                                                      
 
2 Unter Adressenausfallrisiken wird die Gefahr verstanden, dass ein Kreditnehmer die ihm gewährten Kredite nicht oder 
nicht vollständig zurückzahlen kann. Dazu gehören Emittenten-, Beteiligungs- und Besicherungsrisiken. 
3 Operationelle Risiken werden definiert als die Gefahr von unmittelbaren oder mittelbaren Verlusten, die infolge der 
Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder von externen Ereignis-
sen eintreten.  

 

 
  4 / 5 

e) Interne Revision (Art. 10a Abs. 4 VVO) 
 

Jede VVGes muss über eine funktionsfähige Interne Revision verfügen. Diese kann auch einem Mitglied 
der Geschäftsführung, nach Möglichkeit dem Vorsitzenden, unterstellt sein. Unbeschadet dessen ist si-
cherzustellen, dass der Vorsitzende der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates  (je nach Ausgestal-
tung unter Einbeziehung der Geschäftsführung) direkt beim Leiter der Internen Revision Auskünfte einholen 
kann. In begründeten Ausnahmefällen kann im Rahmen des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes diese Funk-
tion auch an die Revisionsstelle der VVGes ausgelagert werden.  

Die Interne Revision hat mindestens jährlich der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat bezüglich Über-
prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit der Systeme sowie der internen Kontrollmechanismen Be-
richt zu erstatten. 

f) Stelle für Kundenbeschwerden (Art. 10a Abs. 5 VVO) 
 

Die VVGes muss wirksame und transparente Verfahren für die angemessene und prompte Bearbeitung 
von Anlegerbeschwerden schaffen, anwenden und aufrechterhalten. Diese sind im Organisationshandbuch 
zu regeln. 

5. Anforderungen an den Umgang mit Interessenkonflikten (Art. 20 VVG, Art. 12b VVO) 
Die VVGes muss eine wirksame Politik im Hinblick auf den Umgang mit Interessenkonflikten einführen, 
umsetzen und aufrechterhalten. Diese Politik muss schriftlich festgehalten, im Hinblick auf Organisation 
und Grösse der VVGes sowie Art, Umfang und Komplexität ihrer Geschäfte angemessen sein. Alle Bezie-
hungen der VVGes sind zu berücksichtigen und bei den Verfahren zur Vermeidung von Interessenkonflik-
ten einzubeziehen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass gemäss Art. 12b VVO die Vorschriften 
des Anhangs 7.1 der Bankenverordnung sinngemäss anwendbar sind.  

III. Verhältnismässigkeitsgrundsatz bei der Anwendung der Bestimmungen hinsichtlich Compli-
 ance, Risikomanagement und Interne Revision 
Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz zielt nicht allein auf die Grösse des Unternehmens gemessen an der 
reinen Zahl der Mitarbeitenden ab, sondern auch auf Art, Umfang und Komplexität der Geschäftstätigkeit. 
Solche Einstufungsfaktoren können beispielsweise sein:  

 Art der angebotenen Dienstleistungen und Finanzinstrumente;  
 Die Struktur und Vielfältigkeit der VVGes und deren Dienstleistungen wie z.B. Anzahl der Tätigkeitsbe-

reiche, Anzahl der GeschäftssteIlen, geografische Ausdehnung, Anzahl der ausgelagerten Tätigkeiten;  
 Das Volumen und die Grösse der Kundentransaktionen;  
 Die Anzahl der Kunden und das Verhältnis von professionellen zu nicht-professionellen Kunden; 
 Anzahl der für die VVGes tätigen Personen (Angestellte, vertraglich gebundene Vermittler) und Höhe 

der Umsatzerlöse.  
 

Erleichterungen im Hinblick auf eine unabhängige Errichtung von der Compliance-Funktion, des Risikoma-
nagements und der Internen Revision kann eine VVGes nur dann in Anspruch nehmen, wenn im Einzelfall 
dargelegt wird, dass diese gerechtfertigt sind und auf die Kriterien wie Selbstüberprüfung und Interessens-
konflikte Bedacht genommen wurde. 

Eine Beauftragung von Mitarbeitenden aus operativen Abteilungen mit Compliance, Risikomanagement 
oder der Internen Revision entspricht nicht den Intentionen des Gesetzgebers. Auch ist die Durchführung 
der Internen Revision von einer Person, die auch für Compliance oder Risikomanagement verantwortlich 
ist, nicht vereinbar. Es muss ausgeschlossen werden, dass Personen sich selbst überprüfen können.  
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Zur Illustration folgende zwei Beispiele:  

Ein Geschäftsführer kann im Hinblick auf den Verhältnismässigkeitsgrundsatz auch Verantwortlicher von 
Compliance oder Risikomanagement sein, jedoch nur unter der Prämisse, dass er seine weiteren Tätigkei-
ten nicht selbst überprüft und das Unternehmen über einen Verwaltungsrat verfügt, welchem gegenüber er 
seinen Berichtspflichten nachkommen kann. 

Bei Unternehmen, bei denen aus Gründen der Betriebsgrösse die Einrichtung einer Revisionseinheit un-
verhältnismässig ist, können die Aufgaben der Internen Revision ausnahmsweise von einem Verwaltungs-
ratsmitglied wahrgenommen werden, wenn dieser nicht gleichzeitig operationell tätiger Geschäftsführer ist. 
Dieses Verwaltungsratsmitglied berichtet an den Verwaltungsratsvorsitzenden. Auch eine Auslagerung der 
Tätigkeiten an einen Dritten ist möglich. Die Interne Revision kann jedoch von einem operationell tätigen 
Geschäftsführer selbst nicht durchgeführt werden. 

IV. Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Verwaltung von AIF 
 
Vermögensverwalter, welche Alternative Investment Fonds (AIF) verwalten, haben die erhöhten Anforde-
rungen gemäss dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) zu erfüllen. Dies hat 
insbesondere Auswirkungen auf die Ausgestaltung der oben erwähnten Funktionen Compliance, Risiko-
management und Interne Revision. 

V. Übergangsbestimmungen 
 
VVGes, welche von der FMA bis zum 31.12.2013 bewilligt wurden, haben die Vorschriften dieser Mitteilung 
bis zum 01.01.2016 umzusetzen.  

VI. Inkrafttreten 
 
Erlass am:  17.12.2013 
Inkraftsetzung am:  01.01.2014 
 
Für weitere Rückfragen steht die FMA zur Verfügung. 
 
Bereich Wertpapiere  
 
Telefon:  +423 236 73 73 
E-Mail:  vermoegensverwaltungsgesellschaft@fma-li.li 
 
Stand:  Dezember 2013 
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 Landstrasse 109 • Postfach 279 • 9490 Vaduz • Liechtenstein  
 Telefon +423 236 73 73 • Telefax +423 236 73 74 • www.fma -li.li • info@fma-li.li 

Wegleitung zur Umwandlung von IU (alt) in IU (neu), OGAW und AIF  
 
 
  
Publikation: Website FMA 

  
 
Diese Wegleitung legt den Ablauf und die notwendigen Anträge/Dokumente bei der Umwandlung von alten 
Investmentunternehmen (IU alt) gem. dem Gesetz über Investmentunternehmen für andere Werte oder 
Immobilien vom 19. Mai 2005 (IUG alt) in 
 

A) neue Investmentunternehmen (IU neu) gem. dem Investmentunternehmensgesetz vom 02. De-
zember 2015 (IUG neu), 

B) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) gem. dem Gesetz über bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vom 28. Juni 2011 (UCITSG) und 

C) Alternative Investmentfonds (AIF) gem. dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investment-
fonds vom 19. Dezember 2012 (AIFMG) 

 
dar. Im Folgenden werden der rechtliche Umwandlungsprozess, die Anträge und einzureichenden Unterla-
gen und der zeitliche Ablauf sowie die finanziellen Auswirkungen skizziert.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das IUG neu gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses betreffend die Übernahme der Richtlinie 2011/61/EU in Kraft tritt.  
 

A) Umwandlung von IU alt gem. dem IUG alt in IU neu gem. dem IUG neu 

1. Umwandlungsprozess, rechtliche Grundlagen 

Grundsätzlich gilt, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des IUG neu bereits bestehende IU alt ihre Tätig-
keit nach Massgabe des IUG alt, während eines Jahres nach Inkrafttreten des IUG neu, weiterhin ausüben 
dürfen (Art. 75 Abs. 1 IUG neu). Die Verwaltungsgesellschaft hat somit bis spätestens ein Jahr nach In-
krafttreten des IUG neu ihre IU alt umzubilden (Art. 75 Abs. 2 IUG neu). Die Bescheinigung der FMA muss 
bis dahin erfolgt sein. Sollen die bestehenden IU alt in IU neu umgebildet werden, muss die Verwaltungs-
gesellschaft die IU alt als IU neu bei der FMA bescheinigen lassen (gem. Art. 17 IUG neu). Ab dem Zeit-
punkt der Bescheinigung gilt für die IU neu das neue IUG (Art. 75 Abs. 2 IUG neu). Bei diesem Vorgehen 
können die ISIN und der Track Record beibehalten werden. 
 
IU alt, die binnen Jahresfrist nicht umgewandelt sind, sind nach Massgabe des IUG alt zu liquidieren (Art. 
75 Abs. 3 IUG neu).  

2. Anträge und einzureichende Unterlagen 

2.1 Anträge 

Für die Umbildung eines IU alt in ein IU neu ist ein Antrag auf Umbildung und Neu-Bescheinigung gem. Art. 
75 Abs. 2 IUG neu in Verbindung mit (i.V.m.) Art. 17 IUG neu zu stellen. Ob es sich beim bestehenden IU 
alt um ein Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger oder ein Investmentunternehmen für andere 
Werte handelt hat keine Auswirkung auf die Art des Antrages. Es ist immer ein Antrag auf Umbildung und 
Neu-Bescheinigung gem. Art. 75 Abs. 2 IUG i.V.m. Art. 17 IUG neu zu stellen. 

2.2 Einzureichende Unterlagen 

Einzureichende Unterlagen sind insbesondere: 
 

 ein schriftlicher Antrag an die FMA (Art. 75 Abs. 2 IUG i.V.m. Art. 17 IUG neu) 
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 ein Prospekt mit dem nach Art. 19 Abs. 1 IUG neu festgelegten Mindestinhalt, der von der Verwal-
tungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterzeichnet ist (Art. 17 Abs. 1 Bst. a) IUG neu) 

 eine Bestätigung der Verwaltungsgesellschaft, dass das IU alt nicht dem Anwendungsbereich des 
AIFMG unterfällt und daher in ein IU neu umgewandelt werden kann (Subsidiaritätsprinzip gemäss 
der AIFM-Richtlinie) 

 eine Bestätigung des Wirtschaftsprüfers, dass dieser die Prüfung nach Art. 51 IUG neu für das be-
treffende IU neu durchführt (Art. 17 Abs. 1 Bst. b) Nr. 1 IUG neu) 

 eine Bestätigung des Wirtschaftsprüfers, dass der Prospekt den Vorschriften des IUG neu und der 
dazu erlassenen Verordnung entspricht (Art. 17 Abs. 1 Bst. b Nr. 2 IUG neu) 

 eine Bestätigung der Verwahrstelle (Art. 17 Abs. 3 IUG neu), dass ihr für jeden Anleger des IU neu 
ein Zeichnungsschein vorliegt wonach bei  

o Investmentunternehmen für Einanleger alle Anteile nur von ein und demselben mit Verord-
nung für diese Kategorie festgelegten Anleger gezeichnet sind 

o Investmentunternehmen für eine Familie alle Anteile nur von mit Verordnung für diese Ka-
tegorie festgelegten Anlegern gezeichnet sind 

o Investmentunternehmen für eine Interessengemeinschaft alle Anteile von mit Verordnung 
für diese Kategorie festgelegten Anlegern gezeichnet sind 

o Investmentunternehmen für einen Konzern alle Anteile von mit Verordnung für diese Kate-
gorie festgelegten Anlegern gezeichnet sind  

 eine Bestätigung vom Wirtschaftsprüfer  
o dass die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt wird (Art. 17 Abs. 4 Bst. b) Nr. 1 IUG neu) 
o dass die Bewertung des Vermögens, die Berechnung der Ausgabe- und Rücknahmepreise 

sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen den Vorschriften des IUG neu und den 
der dazu erlassenen Verordnung sowie dem Prospekt entsprechen (Art. 17 Abs. 4 Bst. b) 
Nr. 3 IUG neu) 

o dass die das Vermögen bildenden Vermögenswerte vollständig erhalten sind (Art. 17 Abs. 
4 Bst. b) Nr. 4 IUG neu) 

o dass die Anlagevorschriften eingehalten werden (Art. 18 Abs. 4 Bst. b) Nr. 5 IUG neu) und 
o dass der Informationsfluss mit der Verwahrstelle und allfälligen Beauftragten ordnungsge-

mäss funktioniert. 
 eine Anlegermitteilung über die Umbildung und die daraus resultierenden Änderungen, welche in-

nerhalb von 20 Tagen nach der Bescheinigung zu publizieren ist 
 
Die FMA kann weitere Unterlagen verlangen, sollte dies für die ordnungsgemässe Bearbeitung und Ein-
schätzung der Sach- und Rechtslage erforderlich sein. 

3. finanzielle Auswirkungen bei Umwandlung 

Für die Umwandlung eines IU alt in ein IU neu fällt eine Gebühr in Höhe von 1000 CHF an.  
 
Dies ergibt sich aus Art. 60 IUG neu i.V.m. Art. 30 Abs. 1 FMAG und Anhang 1 zu Art. 30 FMAG Abschn. C 
Ziff. 2 Bst. b.  
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B) Umwandlung von IU alt gem. dem IUG alt in OGAW gem. dem UCITSG 

1. Umwandlungsprozess, rechtliche Grundlagen 

Für die Umwandlung eines bestehenden IU alt in einen OGAW gilt ebenfalls eine Übergangsfrist von einem 
Jahr nach Inkrafttreten des IUG neu gem. Art. 75 Abs. 1 und 2 IUG neu. Insofern gelten die im Hinblick auf 
die Übergangsfrist gemachten Ausführungen unter A) 1. auch hier.  
 
Die Umbildung eines IU alt in einen OGAW erfolgt gemäss Art. 75 Abs. 2 IUG neu i.V.m. 8 ff. UCITSG („Zu-
lassung von OGAW“). Dieser Grundsatz wurde auch schon mit Bescheid der Beschwerdekommission der 
Finanzmarktaufsicht (FMA-BK) vom 22. März 2013 FMA-BK 2013/3-5 so festgestellt und entschieden.  
 
Dies ist ebenfalls in der Mitteilung 2013/3 „Umwandlung eines IU gemäss dem IUG in einen OGAW ge-
mäss dem UCITSG“ dargestellt. Die Mitteilung wurde zwecks Information über den neuen Grundsatzent-
scheid der FMA-BK erlassen. Im Rahmen der vorliegenden Wegleitung wird die Mitteilung 2013/3 um einen 
praxisbezogenen Leitfaden ergänzt, indem die zustellenden Anträge, sowie die einzureichenden Unterla-
gen aufgelistet werden. Ebenfalls wird auf die neuen Zusammenhänge zum IUG neu Bezug genommen.  
 
Das Kapitel II „Zulassung von OGAW“ beinhaltet nicht nur die Zulassung von OGAW, sondern auch die 
Änderung der konstituierenden Dokumente. Ob die Dokumente gemäss dem Prozess einer Neuzulassung 
respektive einer Änderung der konstituierenden Dokumente einzureichen sind, hängt davon ab, was für 
eine Art von IU alt umgeändert werden soll.  
 
Es ist daher zu differenzieren, ob es sich um ein Investmentunternehmen für andere Werte (Investmentun-
ternehmen für andere Werte, Investmentunternehmen für Immobilien, Investmentunternehmen für andere 
Werte mit erhöhtem Risiko)(1.1) oder aber um ein Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger (1.2) 
handelt, welches in einen OGAW umzuwandeln ist. 
 

1.1 Umwandlung eines Investmentunternehmens für andere Werte in einen OGAW 

Ein Investmentunternehmen für andere Werte wurde bereits gemäss IUG alt genehmigt und ist insofern ein 
bestehendes Fondsvermögen, welches dem IUG alt unterliegt. Bei der Umwandlung in einen OGAW wer-
den insbesondere neue Rechtsgrundlagen zu Grunde gelegt, sowie damit einhergehend die Anlagepolitik 
im Rahmen der gesetzlich zulässigen Anlagegegenstände und -grenzen festgesetzt. Das Fondsvermögen 
als solches hat jedoch weiterhin Bestand und muss nur auf die neuen gesetzlichen Gegebenheiten vorab 
umgestellt werden. Hieraus folgt, dass die Umwandlung eines Investmentunternehmens für andere Werte 
in einen OGAW gemäss den Voraussetzungen einer Änderung der konstituierenden Dokumente gemäss 
Art. 11 i.V.m. Art. 8 ff. UCITSG zu erfolgen hat. Die Umwandlung ist somit gemäss Art. 75 Abs. IUG neu 
i.V.m. Art. 11 UCITSG i.V.m. Art. 8 ff. UCITSG zu beantragen.  
 
Die Umwandlung von Investmentunternehmen für andere Werte in einen OGAW ist im Wege der Pros-
pektänderung eines OGAW zu beantragen. Der FMA ist bei Antragseinreichung durch die Verwaltungsge-
sellschaft sowie die Verwahrstelle zu bestätigen, dass das Portfolio bei Umwandlung den zulässigen Anla-
gegegenständen und -grenzen eines UCITS-Fonds entspricht.  
 
Bei diesem Vorgehen bleiben die ISIN und der Track Record erhalten. 
 
IU alt, die binnen Jahresfrist nicht umgebildet sind, sind nach Massgabe des IUG alt zu liquidieren (s.o. Art. 
75 Abs. 3 IUG neu). 
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1.2 Umwandlung eines Investmentunternehmens für qualifizierte Anleger in einen OGAW 

Im Gegenzug ist festzuhalten, dass ein Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger bislang keiner 
behördlichen Genehmigung durch die FMA unterlag. Denn die Geschäftstätigkeit eines Investmentunter-
nehmens für qualifizierte Anleger kann aufgenommen werden, wenn die FMA der Verwaltungsgesellschaft 
den Empfang der Bestätigung der externen Revisionsstelle nach Art. 28 Abs. 2 Bst. d IUV alt bescheinigt 
hat.  
 
Insofern liegt der FMA zwar eine Bescheinigung vor, jedoch gerade keine erstmalige Genehmigung (mit der 
damit verbundenen Vollprüfung durch die FMA) eines Fondsvermögens vor. Diese erfolgt erst mit Unter-
stellung des IU alt unter das Regelungsregime des UCITSG. Eine Umbildung unterliegt daher der erstmali-
gen Genehmigung durch die FMA und ist insofern als Neuzulassung eines UCITS zu behandeln. Der An-
trag auf Umwandlung eines Investmentunternehmens für qualifizierte Anleger in einen OGAW ist daher 
gemäss Art. 75 Abs. 2 IUG neu i.V.m. Art. 8–10 UCITSG einzureichen. Der Antrag ist auf Umbildung sowie 
auf Neuzulassung des Fonds gem. UCITSG zu stellen.  
 
Bei diesem Vorgehen können die ISIN und der Track Record beibehalten werden, da Art. 8–10 UCITSG 
i.V.m. Art. 75 Abs. 2 IUG neu eine Umbildung eines Investmentunternehmens für qualifizierte Anleger vor-
sehen.  
 
IU alt, die binnen Jahresfrist nicht umgebildet sind, sind nach Massgabe des IUG alt zu liquidieren (s.o. Art. 
75 Abs. 3 IUG neu). 

2. Anträge und einzureichende Unterlagen 

2.1 Anträge 

Die Umbildung eines Investmentunternehmens für andere Werte ist gemäss Art. 75 Abs. 2 IUG neu i.V.m. 
Art. 11 UCITSG i.V.m. Art. 8 ff. UCITSG als Umbildung in Form einer Änderung der konstituierenden Do-
kumente zu beantragen.  
 
Für die Umbildung eines Investmentunternehmens für qualifizierte Anleger ist ein Antrag auf Umbildung 
eines Investmentunternehmens für qualifizierte Anleger in einen OGAW und Neuzulassung als OGAW 
gemäss Art. 75 Abs. 2 IUG neu i.V.m. Art. 8–10 UCITSG zu stellen. 
 

2.2 Einzureichende Unterlagen 

Einzureichende Unterlagen für die Umbildung eines IU alt in einen OGAW: 
 

 ein schriftlicher Antrag an die FMA gem. Art. 75 Abs. 2 IUG neu i.V.m.  
a) Art. 11 UCITSG i.V.m. Art. 8 ff. UCITSG (Umbildung eines Investmentunternehmens für andere 
Werte in einen OGAW) oder 
b) Art. 8-10 UCITSG (Umbildung eines Investmentunternehmens für qualifizierte Anleger in einen 
OGAW) 

 eine Bestätigung von mindestens einem Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft, dass kein 
Verweigerungsgrund nach Art. 9 Abs. 2 UCITSG vorliegt 

 Prospekt und konstituierende Dokumente gem. UCITSG 
 Nachweis über die Annahmeerklärung eines besonders qualifizierten Wirtschaftsprüfers 
 ein auf das UCITSG angepasster Verwahrstellenvertrag 
 auf das UCITSG angepasste Delegationsverträge, falls Delegationen vorliegen (hierunter sind auch 

Subdelegationen zu verstehen) 
 Anlageberatervertrag, falls ein Anlageberater eingesetzt wird  
 das/die Key Investor Information Document „KIID“ 
 Bestätigung der Verwaltungsgesellschaft, sowie der Verwahrstelle, dass das Portfolio bei Umwand-

lung der Anlagepolitik des eingereichten OGAW entspricht 
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 eine Anlegermitteilung über die Umbildung und die daraus resultierenden Änderungen, welche in-
nerhalb von 20 Tagen nach der Genehmigung zu publizieren ist 
 

Die FMA kann weitere Unterlagen verlangen, sollte dies für die ordnungsgemässe Bearbeitung und Ein-
schätzung der Sach- und Rechtslage erforderlich sein. 
 

3. finanzielle Auswirkungen bei Umwandlung 

3.1 finanzielle Auswirkungen bei Umwandlung eines Investmentunternehmens für andere Werte 

Die Umwandlung eines Investmentunternehmens für andere Werte ist eine Änderung der konstituierenden 
Dokumente, welche gemäss Art. 30 FMAG i.V.m. Anhang 1 Bst. C Nr. 2a) Bst. d Unterbst. ss kostenpflich-
tig ist. Es fällt bis 
 
einschliesslich 31. Dezember 2016 eine Gebühr in Höhe von 1000 CHF 
sowie ab dem 01. Januar 20171eine Gebühr in Höhe von 500 CHF an. 
 

3.2 finanzielle Auswirkungen bei Umwandlung eines Investmentunternehmens für qualifizierte An-
leger 

Die Umwandlung eines Investmentunternehmens für qualifizierte Anleger ist als Neuzulassung zu behan-
deln, so dass hier die Kostenfolge der Neuzulassung nach UCITSG gilt, welche gemäss Art. 30 FMAG 
i.V.m. Anhang 1 Bst. C. Nr. 2a) Bst. a Unterbst. bb bzw. cc FMAG berechnet wird.  
 
Danach fallen für: 
 
OGAW ohne Teilfonds einschliesslich 31. Dezember 2016 eine Gebühr in Höhe von 5000 CHF 
sowie ab dem 01. Januar 2017 eine Gebühr in Höhe von 2500 CHF an. 
 
OGAW mit Teilfonds einschliesslich 31. Dezember 2016 eine Gebühr in Höhe von: 5000 CHF zuzüglich 
1000 CHF pro weiterem Teilfonds 
sowie ab dem 01. Januar 2017 eine Gebühr in Höhe von 2500 CHF zuzüglich 500 CHF pro weiterem Teil-
fonds an. 
 
  

                                                      
1 die Gebühren ab dem 01. Januar 2017 basieren auf dem derzeit in Anpassung befindlichen FMAG-Entwurf, welcher ab dem 01. Januar 2017 in Kraft treten soll; die 

Gebühren ab dem 01. Januar 2017 hängen somit von der Verabschiedung dieser FMAG Anpassung ab; sollten sich noch Änderungen ergeben, wird die Wegleitung 

entsprechend angepasst; für alle folgenden Gebührentatbestände mit Geltung ab dem 01. Januar 2017 gelten die obigen Ausführungen 
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C) Umwandlung von IU alt gem. dem IUG alt in AIF gem. dem AIFMG 

1. Umwandlungsprozess, rechtliche Grundlagen 

Für die Umwandlung eines bestehenden IU alt in einen alternativen Investmentfonds nach dem AIFMG 
(AIF) gilt gleichermassen eine Übergangsfrist von einem Jahr nach Inkrafttreten des IUG neu gem. Art. 75 
Abs. 1 und 2 IUG neu.  
 
Die Umbildung eines IU alt in einen AIF erfolgt gemäss Art. 75 Abs. 2 IUG neu i.V.m. Art. 17 ff. AIFMG 
(Autorisierung von AIF) oder Art. 21 ff. AIFMG (Zulassung von AIF). Das IU alt muss sich zwecks Umbil-
dung in einen AIF als AIF zulassen oder autorisieren lassen. 
 
Sollte die bisherige Verwaltungsgesellschaft des IU alt über keine Zulassung als Verwalter alternativer In-
vestmentfonds nach dem AIFMG (AIFM) verfügen, sind die IU alt, welche zukünftig als AIF qualifizieren 
sollen, als IU alt an einen AIFM zu übertragen und dort in einen AIF umzubilden.  
Alternativ muss sich die Verwaltungsgesellschaft vor Ablauf der Jahresfrist als AIFM zugelassen haben und 
das IU nach Erhalt der AIFM Zulassung in einen AIF umgewandelt haben. Die genehmigte Umbildung hat 
vor Ablauf der Jahresfrist zu erfolgen. 
 
Bei diesem Vorgehen können ISIN und Track Record beibehalten werden.  
 
IU alt, die binnen Jahresfrist nicht umgebildet sind, sind nach Massgabe des IUG alt zu liquidieren (s.o. Art. 
75 Abs. 3 IUG neu). 
 

2. Anträge und einzureichende Unterlagen 

Ein IU alt, welcher in einen AIF umgebildet werden soll, muss zukünftig von einem AIFM verwaltet werden 
und vorgängig seitens der FMA autorisiert oder zugelassen werden.  
 
Grundsätzlich kann die Autorisierung dann gewählt werden, wenn sich der Vertrieb in Liechtenstein aus-
schliesslich an professionelle Anleger richtet.  
 
Die Zulassung ist dann zu wählen, wenn die Anteile des AIF in Liechtenstein an Privatanleger vertrieben 
werden, und einer der Fälle des Art. 16 Abs. 2 AIFMG vorliegt. Sollte keiner der Fälle des Art. 16 Abs. 2 
AIFMG vorliegen, kann auch mit einer Autorisierung an Privatanleger in Liechtenstein vertrieben werden. 
 
Die blosse Verwaltung eines AIF gem. Art. 16 Abs. 1a) AIFMG kommt für umzuwandelnde IU alt nicht in 
Betracht, da diese bereits innerhalb Liechtensteins vertrieben worden sind und insofern die Voraussetzun-
gen einer blossen Verwaltung nicht mehr einhaltbar sind. 

2.1 Anträge 
2.1.1 Autorisierung 
Ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein hat einen von ihm verwalteten EWR-AIF nach Massgabe der Art. 17 bis 
20 AIFMG anzuzeigen und autorisieren zu lassen, wenn er die Anteile des EWR-AIF in Liechtenstein aus-
schliesslich an professionelle Anleger vertreiben möchte; oder an professionelle Anleger und Privatanleger 
vertreiben möchte und keine Zulassungspflicht nach Art. 16 Abs. 2 AIFMG besteht. 
 
2.1.2 Zulassung 
Ein AIFM mit Sitz in Liechtenstein hat bei der FMA die Zulassung eines von ihm verwalteten EWR-AIF nach 
Massgabe von Art. 21 – 25 AIFMG zu beantragen, wenn er die Anteile des EWR-AIF in Liechtenstein an 
Privatanleger vertreiben möchte und:  
 

 es sich um einen hebelfinanzierten EWR-AIF nach Kapitel VI Abschnitt B handelt; oder  
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 der Schutz der Anleger und des öffentlichen Interesses eine Zulassung erfordert; die Regierung 
bestimmt die Fälle, in denen eine Zulassung erforderlich ist, mit Verordnung; oder  

 die Anlagestrategie des EWR-AIF keinem von der Regierung bestimmten Fondstypen nach Art. 91 
AIFMG entspricht. 

2.2 Einzureichende Unterlagen 

Für die Autorisierung sowie die Zulassung muss der AIFM eine Vertriebsanzeige gem. Art. 17 AIFMG (Au-
torisierung) erstatten, bzw. einen Zulassungsantrag gem. Art. 22 AIFMG stellen und die erforderlichen Be-
gleitdokumente wie folgt einreichen: 
 

 ein auf das AIFMG angepasster Verwahrstellenvertrag 
 auf das AIFMG angepasste Delegationsverträge, falls Delegationen vorliegen (hierunter sind auch 

Subdelegationen zu verstehen 
 Anlageberatervertrag, falls ein Anlageberater eingesetzt wird 
 ein Geschäftsplan mit Angaben zum AIF und dessen Sitz  

Ein Geschäftsplan meint hier den Geschäftsplan des AIFM, welcher in Art. 32 AIFMV i.V.m. An-
hang III a AIFM-Richtlinie aufgeführt ist. In der Richtlinie heisst es, dass der Geschäftsplan Anga-
ben zu den AIF, die der AIFM zu vertreiben beabsichtigt, sowie zu deren Sitz enthält 

 eine Zuordnung des konkreten AIF zu den ESMA-Fondstypen auf Oberkategorie-Ebene gemäss 
Anhang I der AIFMV. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der AIFM nach Anhang IV der dele-
gierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013, welche Art. 3 Abs. 3 Bst d und Art 24 AIFM-RL konkreti-
siert, bzw. Art. 107 Abs. 3 Bst. b AIFMG in Verbindung mit Anhang I AIFMV spätestens 3 Monate 
nach Auflegung des AIF zu den quartalsmässigen Reportings unter Typisierung des AIF auf Ober- 
und Unterkategorie-Ebene verpflichtet ist. Daraus folgt, dass jeder AIFM für jeden von ihm verwal-
teten bzw. vertriebenen AIF die Angaben entsprechend Anhang IV der delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 231/2013 bzw. Art. 107 Abs. 3 Bst. b AIFMG in Verbindung mit Anhang I AIFMV quartals-
mässig erstellt und entsprechend dokumentiert haben muss. Dies gilt selbst dann, wenn die FMA 
diesen, gestützt auf Vorgaben der ESMA in einer anderen Frequenz als Art. 157 Abs. 3 AIFMG o-
der ggf. rückwirkend für einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum (bezogen auf „ab Aufle-
gung des AIF“) einverlangen muss.  

 konstituierende Dokumente des AIF  
 Annahmeerklärung des besonders qualifizierten Wirtschaftsprüfers 
 Beschreibung des AIF oder die über den AIF verfügbaren Informationen (z.B.: Gutachten (Ankaufs- 

Folge- oder sonstige Wertgutachten), Analysen (Standortanalysen, Finanzanalysen, etc.), Hinter-
grundberichte oder Hintergrundinformationen)  

 Ergänzend dazu sind jedenfalls die Anlegerinformationen nach Art. 105 Abs. 1 AIFMG vorzulegen. 
Der Inhalt der Anlegerinformationen ist dort genau festgelegt. Für jeden AIF ist ein solches Doku-
ment respektive Bündel an Informationen zu erstellen. Anstelle eines separaten Dokuments kann 
auch der Prospekt als Anlegerinformation dienen, wenn zudem eine Konkordanztabelle eingereicht 
wird, welche darlegt, an welcher Stelle im Prospekt die jeweils erforderlichen Informationen zu fin-
den sind. Dies gilt gleichermassen für den Fall, dass die entsprechenden Angaben bereits in der 
Beschreibung des AIF, oder den über den AIF verfügbaren Informationen enthalten sind.  

 bei Feeder-AIF den Sitz des Master-AIF  
 Erklärung der Geschäftsleitung des AIFM, dass die Vorschriften der AIFM-Richtlinie vollumfänglich 

eingehalten wurden und alle auf den konkreten Fonds anwendbaren Weisungen mit Zulassung o-
der Autorisierung des Fonds vollumfänglich Inkraft gesetzt sind und Wirkung entfalten 

 eine Anlegermitteilung über die Umbildung und die daraus resultierenden Änderungen, welche in-
nerhalb von 20 Tagen ab der Autorisierung oder Zulassung zu publizieren ist 

 Angepasste Weisungen auf Ebene des AIF bzw. des konkreten Fonds, wenn und soweit erforder-
lich (Einzelfallbetrachtung). Diesbezüglich kommen insbesondere (nicht abschliessend) in Betracht: 

o Weisung Risikomanagement Bezug nehmend auf den konkreten AIF: Es sind die jeweili-
gen Risiken sowie die dafür vorgesehenen Massnahmen des beantragten AIF konkret zu 
behandeln. (Art. 39 AIFMG i.V.m. Art. 63 ff. AIFMV) 
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o Weisung Liquiditätsmanagement Bezug nehmend auf den konkreten AIF: Es ist darzule-
gen, wie das Liquiditätsmanagement unter Beachtung nach Art. 40 AIFMG i.V.m. Art. 65 
Abs. 3 und 4 sowie Art. 71 ff. AIFMV ausgestaltet ist. 

o Weisung Interessenkonflikte Bezug nehmend auf den konkreten AIF: Es ist darzulegen, 
welche absehbaren/denkbaren künftigen Interessenkonflikte für den konkreten AFI entste-
hen könnten. Das beinhaltet bspw. ebenfalls Vertragspartner und Delegationsnehmer (Art. 
37 AIFMG i.V.m. Art. 55 AIFMV) 

 
Die FMA kann weitere Unterlagen verlangen, sollte dies für die ordnungsgemässe Bearbeitung und Ein-
schätzung der Sach- und Rechtslage erforderlich sein. 
 
Im Falle des ausschliesslichen Vertriebs an professionelle Anleger ist der Anzeige zusätzlich zu den Anga-
ben eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Verhinderung eines Vertriebs von AIF an Privatanleger bei-
zufügen, die auch den Rückgriff auf vom AIFM unabhängige Unternehmen berücksichtigt (vgl. Art. 188 
AIMFV).  
 
Wenn die Anteile auch an Privatanleger vertrieben werden sollen und die Anforderungen an eine Privat-
platzierung i.S.d. Art. 187 AIFMV nicht erfüllt sind, ist der Anzeige zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 
2 beizufügen:  
 

 Eine Erklärung der Geschäftsleitung, dass der AIFM in Bezug auf den autorisierten AIF keine Zu-
lassungspflicht nach Art. 16 Abs. 2 AIFMG hat und dass für den AIF regelmässig ein Prospekt, eine 
aktuelle wesentliche Anlegerinformation (KIID analog der Kommissionverordnung 583/2010) sowie 
Jahres- und Halbjahresberichte erstellt und in Liechtenstein zugänglich gemacht werden. 

 Ein Prospekt mit Vertriebsinformationen für den Anleger (es wird darauf hingewiesen, dass hier 
auch die entsprechenden Informationen enthalten sein können, welche die Vertriebsinformationen 
in Art. 105 AIFMG vorsehen. Etwaige zusätzliche Dokumente wie der letzte Jahresbericht sind na-
türlich dennoch den Anlegern zur Verfügung zu stellen, um Art. 105 AIFMG zu erfüllen.) 

 Wesentliche Anlegerinformation zur Anlagestrategie des AIF (KIID) 
 
Die FMA prüft nach vollständigem Eingang der Unterlagen beim autorisierten AIF, ob der AIFM über die 
entsprechende Organisationsstruktur verfügt, diesen AIF zu verwalten und hierbei (gemäss AIFM und AIF 
Dokumentation) die Vorschriften der AIFM-Richtlinie einhält. Bei einem Verstoss gegen die Bestimmungen 
der AIFM-Richtlinie untersagt die FMA den Vertrieb (Art. 18 Abs. 1 AIFMG).  
 
Die FMA erteilt einem AIF die Zulassung nach vorheriger Genehmigung des Antrags des AIFM, den AIF zu 
verwalten, der Bestellung der Verwahrstelle und des Wirtschaftsprüfers und der konstituierenden Doku-
mente. Die FMA kann die Zulassung verweigern, wenn der AIF aus rechtlichen Gründen nicht zuzulassen 
ist (Art. 21 AIFMG). Die Zulassung bedeutet eine vollumfängliche materiell-rechtliche Prüfung des AIF.  

3. finanzielle Auswirkungen bei Umwandlung 

Für die Autorisierung und Zulassung ergeben sich unterschiedliche Kostenfolgen gem. FMAG.  
 

3.1 Autorisierung 

Für die Autorisierung fallen folgende Gebühren gemäss Art. 30 FMAG i.V.m. Anhang 1 Bst. C. Nr. 1 Bst. c 
an: 
 
AIF ohne Teilfonds: einschliesslich 31. Dezember 2016 eine Gebühr in Höhe von 1500 CHF  
sowie ab dem 01. Januar 2017 eine Gebühr in Höhe von 750 CHF 
 
AIF mit Teilfonds: einschliesslich 31. Dezember 2016 eine Gebühr in Höhe von 1500 CHF zuzüglich 750 
CHF pro Teilfonds  
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sowie ab dem 01. Januar 2017 eine Gebühr in Höhe von 750 CHF zuzüglich 375 CHF pro Teilfonds 

3.2 Zulassung:  

Für die Zulassung fallen folgende Gebühren gemäss Art. 30 FMAG i.V.m. Anhang 1 Bst. c. Nr. 1 Bst. a an:  
 
AIF ohne Teilfonds: einschliesslich 31. Dezember 2016 eine Gebühr in Höhe von 5000 CHF 
sowie ab dem 01. Januar 2017 eine Gebühr in Höhe von 2500 CHF 
 
AIF mit Teilfonds: einschliesslich 31. Dezember 2016 eine Gebühr in Höhe von 5000 CHF zuzüglich 1000 
CHF pro Teilfonds 
 
sowie ab dem 01. Januar 2017 eine Gebühr in Höhe von 2500 CHF zuzüglich 500 CHF pro Teilfonds 
 
 

D) Zeitlicher Ablauf 
 
Ab Inkrafttreten des IUG neu hat die Verwaltungsgesellschaft ein Jahr Zeit, ihre IU alt in einen Fonds nach 
dem IUG neu, UCITSG oder AIFMG umzustellen. Es gilt der Grundsatz, dass alle IU alt, die keine Umstel-
lung binnen Jahresfrist vorgenommen haben, zu liquidieren sind (Art. 75 Abs. 3 IUG neu). Die Verantwor-
tung für die rechtzeitige Umstellung liegt bei der entsprechenden Verwaltungsgesellschaft.  
 
Aufgrund der gesetzlichen Bearbeitungsfristen für OGAW und AIF bittet die FMA die Verwaltungsgesell-
schaften bis spätestens 3 Monate nach Inkrafttreten des IUG neu einen Umbildungs-Zeitplan für alle Um-
bildungen einzureichen. Der Umbildungs-Zeitplan soll den Fondsnamen, die zukünftige Fonds-Art (IU neu, 
OGAW oder AIF), sowie das Einreichungsdatum vorsehen. Nach Einreichung des Umbildungs-Zeitplanes 
wird dieser in einem Termin zwischen Verwaltungsgesellschaft und FMA kurz besprochen und abgestimmt.  
 
Für alle Fonds sollten die Anträge bis spätestens 4 Monate vor Ablauf der Umstellungsfrist bei der FMA 
eingegangen sein, damit diese durch die FMA beschieden werden können. Sollten die Anträge hingegen zu 
einem späteren Zeitpunkt bei der FMA eingehen, kann dies leider nicht mehr gewährleistet werden.  
 
 

E) Umbildung von IU alt in OGAW oder AIF vor Inkrafttreten des IUG neu 
 
Für Umbildungen in OGAW oder AIF, welche vor Inkrafttreten des IUG neu vorgenommen werden sollen, 
gelten die unter Punkt B 2.2 sowie C 2.2. gestellten Anforderungen an einzureichende Unterlagen bereits 
jetzt. 
 
 
Für Rückfragen steht die FMA zur Verfügung. 
 
Bereich Wertpapiere  
Abteilung Aufsicht 
 
Telefon: +423 236 73 73 
Fax:  +423 236 73 74 
E-Mail:  info@fma-li.li 
 
Stand: 02.06.2016 
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I. Übersicht über die wichtigsten bewilligungs-, genehmigungs- 

und meldepflichtigen Tatbestände für Investmentfonds und 
Verwaltungsgesellschaften in Liechtenstein 

1. Ziel 
Diese Aufstellung fasst die bewilligungs-, genehmigungs- und meldepflichtigen Tatbestände in übersicht-
licher Form zusammen. Sie soll den betroffenen Parteien die leichte Überwachung ihrer Pflichten 
ermöglichen 
 

2. OGAW resp. UCITS: Genehmigungspflichtige Tatbestände 

   Genehmigungspflichten 

2.1.1. Genehmigung bei Errichtung des Fondsvertrages 

                                                             
1 Ein Liechtensteiner Fonds kann in folgende Strukturen verwaltet werden: Investmentfonds (vertraglicher Anlagefonds), 
Kollektivtreuhänderschaft (Trust), Investmentgesellschaft (AG, SE, SICAV, SICAF) 

Inhalt Grund-
lage  

Frist Behandlungsdauer FMA 

Zulassung des 
Investmentfonds1 

Art. 5 
Ziff. 8 
UCITSG 
 

Vor Lancierung bzw. 
Erstemission 

 Eingangsbestätigung inner-
halb von drei Arbeitstagen 
nach Eingang des 
vollständigen Antrags 

Art. 10 
Ziff. 3 
UCITSG 
 
Art. 10 
Ziff. 4 
UCITSG 
 

  Innerhalb von zehn 
Arbeitstagen (im Falle der 
Erstzulassung einer 
selbstverwalteten 
Investmentgesellschaft 
innerhalb von einem 
Monat), nach Eingang der 
vollständigen Unterlagen 

Art. 10 
Ziff. 5 
UCITSG 

  Fristverlängerung 
höchstens zwei Monate (im 
Falle der Erstzulassung 
einer selbstverwalteten 
Investmentgesellschaft 
höchstens sechs Monate) 
nach Eingang der 
vollständigen Unterlagen 
verlängern 

 
2.1.2. Genehmigungs- und Meldepflichten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit 

Inhalt Grund-
lage 

Frist Behandlungsdauer FMA 

Änderung des 
Fondsvertrages mit/ ohne 
Teilvermögen 

Art. 5 
Ziff. 7 
UCITSG 
 
Art. 10 
Ziff. 4 
UCITSG 

Vor Änderung Innerhalb von zehn Arbeits-
tagen 

Namensänderung eines 
OGAW, einschliesslich 
Bezeichnung oder 
Abkürzung -> Anpassung 
der konstituierenden 
Dokumente 

Art. 12 
Ziff. 3 
UCITSG 
 
Art. 10 
Ziff. 4 
UCITSG 

Vor Änderung Innerhalb von zehn Arbeits-
tagen 

Änderung konstituierender 
Dokumente wie: 
 Inländische oder 

grenzüberschreitende 
Spaltungen von OGAW, 
Teilfonds oder Anteils-
klassen 

 Wechsel 
Verwaltungsgesellschaft 

 Wechsel Verwahrstelle 
 Wechsel von einer selbst-

verwalteten in eine 
fremdverwaltete 
Investmentgesellschaft 

 Umwandlung (Teilfonds, 
selbständiger OGAW) 

 Rechtsformwechsel und 
Sitzverlegung 

 Wechsel des 
Wirtschaftsprüfers 

 Wechsel des Geschäftslei-
ters der Verwahrstelle 

Art. 11 
Ziff. 2 
UCITSG 
 
Art. 10 
Ziff. 4 
UCITSG 

Änderungen werden nach 
Ende des 20. Tages nach der 
Veröffentlichung wirksam 

Innerhalb von zehn Arbeits-
tagen 

Verlängerung Erreichung 
Mindestvermögen 

Art. 13 
Ziff. 3 
UCITSV 

Bei Unterschreitung: zwei 
Mal bis zu jeweils sechs 
Monate 

 

Abweichung von der Ein-
haltung der definierten 
Anlagepolitik für neue 
OGAW 

Art. 59 
Ziff. 3 
UCITSG 

Binnen der ersten sechs 
Monate nach seiner 
Zulassung (dem Gebot der 
Risikostreuung ist weiterhin 
Folge zu leisten) 
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Verschmelzung  
mit Zustimmung der 
Anleger 

Art. 38 
UCITSG 

Vorgängig, soweit der über-
tragende OGAW seinen Sitz 
in Liechtenstein hat 
 

 

Ohne Zustimmung der 
Anleger 
 

Art. 47  
Abs. 1  
lit. a 
UCITSG 

Ist keine Zustimmung der 
Anleger zur Verschmelzung 
erforderlich, so wird diese 
frühestens zu Beginn des 45. 
Tages nach Beschluss 
wirksam 

 

Bestätigung der Ausführung 
von Zeichnungs- und 
Rücknahmeaufträgen 

Art. 27 
Ziff. 1 
UCITSV 

 Ausführung 
schnellstmöglich, 
spätestens jedoch am 
ersten Geschäftstag nach 
Auftragsausführung  

 Sofern Bestätigung von 
einem Dritten - spätestens 
am ersten Geschäftstag 
nach Eingang der 
Bestätigung des Dritten 

 

Art. 27 
Ziff. 3 
UCITSV 

Bei regelmässiger 
Auftragsausführung für einen 
Anleger verfährt die 
Verwaltungsgesellschaft 
entweder nach Abs. 1 oder 
übermittelt dem Anleger 
mindestens alle sechs 
Monate  

 

 Informationen über die  
betreffenden Geschäfte 
(gemäss Art. 27 Ziff. 2 
UCITSV) 

 

Antrag auf Genehmigung 
hinsichtlich geplanter 
Verschmelzung des Feeder 
OGAW 

Art. 85 
Ziff. 3 
UCITSV 

Spätestens drei Monate nach 
dem Zeitpunkt, nachdem alle 
Anleger und die zuständige 
Behörde des Feeder-OGAW 
über die verbindliche 
Entscheidung zur 
Liquidation informiert 
wurden 

 

Bereitstellung 
Anlegerinformationen 
hinsichtlich Verschmelzung 
oder Spaltung eines Master-
OGAW 

Art. 62 
Ziff. 8 
UCITSG 

Bis 60 Tage vor dem vorge-
schlagenen Datum des 
Wirksamwerdens der Ver-
schmelzung 

 

Umwandlung von OGAW in 
Feeder-OGAW und 
Änderung des Master-
OGAW 
 Information an die 

Anleger über 
Umwandlung 

Art. 66 
Ziff. 1 
UCITSG 

Spätestens 30 Tage vor 
ersten Anlage des Feeder  
 innerhalb von 30 Tagen  

 

Kostenlose 
Anteilsrücknahme nach 
Bereitstellung der 
Informationen 
Information Feeder-OGAW 
bezüglich erforderlicher 
Genehmigung 

Art. 84 
Ziff. 1 
UCITSV 
 
Art. 86 
Ziff. 1 
UCITSV 

 Innerhalb von 15  
Arbeitstagen 

 

2.1.3. Zusätzliche Meldepflichten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit 

 

2.1.4. Meldepflichten im Zusammenhang mit der Auflösung  

 
  

Inhalt Grund-
lage 

Frist  Behandlungsdauer 

Veröffentlichungspflicht der 
Ausgabe-, Verkaufs-, 
Rücknahme oder Auszah-
lungspreis 

Art. 78 
Ziff. 1 
UCITSG 

Veröffentlichung jedes Mal, 
wenn eine Ausgabe, ein 
Verkauf, eine Rücknahme 
oder Auszahlung der Anteile 
stattfindet, mindestens aber 
zweimal im Monat 

 

Art. 78 
Ziff. 2 
UCITSG 

Monatliche Veröffentlichung 
möglich, sofern mit dem 
Schutz der Anleger vereinbar 

 

Inhalt Grund-
lage 

Frist  Behandlungsdauer 

Möglichkeit der Liquidation 
eines Master-OGAW 

Art. 62 
Ziff. 6 
UCITSG 

Frühestens drei Monate nach 
dem Zeitpunkt, nachdem all 
seine Anleger und die 
zuständige Behörde des 
Feeder-OGAW über die 
verbindliche Entscheidung 
zur Liquidation informiert 
wurden 

 

Mitteilung Beschluss über 
die Auflösung eines OGAW 
bzw. Teilfonds 

Art. 11 
Abs. 1 
lit. a 
UCITSV 

Mindestens 30 Tage vor dem 
Wirksamwerden der 
Auflösung 
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2.1.5. Rechenschaftsablage 

 
  

Inhalt Grund-
lage 

Frist  Behandlungsdauer 

Jahresbericht Art. 70 
lit. d 
UCITSG 

Vier Monate nach dem Ende 
des Berichtszeitraumes 

 

Halbjahresbericht Art. 70 
lit. c 
UCITSG 

Zwei Monate nach dem Ende 
des Berichtszeitraumes 

 

3. Liechtensteinische Verwaltungsgesellschaften für UCITS 

   Genehmigungspflichtige Tatbestände bei Aufnahme der  
  Geschäftstätigkeit 

Inhalt Grund-
lage 

Frist Behandlungsdauer FMA 

Antrag und 
Zulassungsverfahren als 
Verwaltungsgesellschaft 
Eingangsbestätigung 
Entscheid Zulassung 

Art. 16 
Ziff. 3 
UCITSG 
 
Art. 16 
Ziff. 4 
UCITSG 
 
Art. 16 
Ziff. 5 
UCITSG: 

Vorgängig  Binnen drei Arbeitstagen 
 Innerhalb von einer Frist 

von einem Monat  
 Verlängerung bis auf 6 

Monate möglich 

Anschluss Zulassung 
System für die 
Entschädigung der Anleger 

Art. 15 
Ziff. 3 
UCITSG 

Innerhalb von zwei Monaten 
ab Zulassung 

 

 
 Genehmigungspflichtige Tatbestände bei laufender Tätigkeit 

Inhalt Grund-
lage 

Frist Behandlungsdauer FMA 

Beurteilung hinsichtlich 
mitteilungspflichtigen 
Änderungen betreffend 
 Kapitalausstattung 
 Geschäftsleiter der Ver-

waltungsgesellschaft 
 Geschäftsplan 
 Qualifiziert Beteiligte 
 Hauptverwaltung und der 

Sitz der Verwaltungs-
gesellschaft 

Art. 18 
Ziff. 2 
UCITSG 
 

Vorgängig  Binnen eines Monats 
 

Art. 18 
Ziff. 3 
UCITSG 

  Verlängerung um einen 
Monat möglich 

Pflichten der Verwaltungs-
gesellschaft bei Aufgaben-
übertragung 
 
 
Meldung Übertragung an 
Dritte mittels amtlichem 
Formular 

Art. 22 
Ziff. 1 lit. 
h 
UCITSG  
 
Art. 24 
Ziff. 1 
UCITSV 

Spätestens zehn Werktage 
vor der zivilrechtlichen Wirk-
samkeit und der 
tatsächlichen Aufnahme der 
Geschäfte 

 

Entzug der Zulassung bei 
Aufgabe der Geschäfts-
tätigkeit 

Art. 28 
Ziff. 1  
lit. b 
UCITSG 

Sechs Monate nach Aufgabe 
der Geschäftstätigkeit 
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4. Alternative Investmentfonds (AIF): Genehmigungspflichtige 
Tatbestände 

  Genehmigung bei Errichtung des Fondsvertrages (AIF) 
 

Inhalt Grund-
lage 

Frist Behandlungsdauer FMA 

Richtlinien der 
Anlagepolitik 
Abweichung der Anlage-
grenzen von der 
Anlagepolitik 

Art. 10 Ziff. 
4 AIFMV 

Binnen der ersten sechs 
Monate nach Liberierung 
des AIF 

 

 

  AIFs: Genehmigungspflichtige Tatbestände 
 

Inhalt Grund-
lage 

Frist Behandlungsdauer FMA 

Zulassungsvoraussetzungen 
 Antrag des zugelassenen 

AIFM oder des selbstver-
walteten AIF, den AIF zu 
verwalten 

 Bestellung der Verwahr-
stelle und des Wirt-
schaftsprüfers 

 Eingabe der 
konstituierenden 
Dokumente 

Art. 21 Ziff. 
1a – c 
AIFMG 
 
Art. 24 Ziff. 
2 AIFMG 

Vorgängig Entscheid der FMA binnen 20 
Arbeitstagen nach Eingang der 
vollständigen Unterlagen 

Änderungen, Wechsel  
 AIFM 
 Administrators 
 Risikomanagers 
 der Verwahrstelle 

Art. 25 Ziff. 
2 AIFMG 
 
Art. 24 Ziff. 
2 AIFMG 

Vorgängig Entscheid der FMA binnen 20 
Arbeitstagen nach Eingang der 
vollständigen Unterlagen 

Auflösung des AIF Art. 17 Ziff. 
1 lit. a 
AIFMV 

Mitteilung an die 
Anleger unverzüglich, 
mindestens aber 30 
Tage vor dem 
Wirksamwerden der 
Auflösung 

 

 
  

Liquidation, 
Sachwalterschaft, Konkurs 
Frist für Übertragung der 
Vermögenswerte an andere 
Verwaltungsgesellschaft 

Art. 31 
Ziff. 1 
UCITSG 

Drei Monate  (Verlängerung bis zwölf 
Monate möglich) 

 

 Zusätzliche Meldepflichten im Rahmen der laufenden  
  Geschäftstätigkeit 

Inhalt Grund-
lage 

Frist Behandlungsdauer FMA 

Wechsel des Wirtschafts-
prüfers 
 Ordentlicher Wechsel des 

Wirtschaftsprüfers 
 Entfall der Qualifikation 

des Wirtschaftsprüfers 
oder Entzug der 
Zulassung und Einsatz 
eines neuen Wirtschafts-
prüfers 

 Veröffentlichung Wechsel 

Art. 104 
Ziff.1 ff. 
UCITSV: 

Entfällt die Qualifikation 
des Wirtschaftsprüfers 
oder wird einem 
Wirtschaftsprüfer die 
Zulassung entzogen, hat 
die erwaltungsgesellschaft 
unverzüglich, spätestens 
binnen eines Monats, 
einen neuen Wirtschafts-
prüfer zu bestellen. In 
Ausnahmefällen kann die 
FMA auf Antrag diese Frist 
angemessen verlängern. 
Der FMA ist die Bestellung 
des neuen Wirtschaftsprüf-
ers binnen einer Woche 
nach Beauftragung mitzu-
teilen 
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 Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM): Genehmigungs 
  pflichtige Tatbestände bei Aufnahme der Geschäftstätigkeit 

 

Inhalt Grund-
lage 

Frist Behandlungsdauer FMA 

Generelle Zulassung als 
AIFM oder bei 
Überschreitung der 
Schwellenwerte 

Art. 3 Ziff. 8 
lit. b 
AIFMG 
 
Art, 19 Ziff. 
1 AIFMG 

Zulassung bei der FMA 
binnen 30 Kalendertagen 

FMA übermittelt dem AIFM 
binnen einer Frist von 
höchstens 20 Arbeitstagen 
nach Eingang der 
vollständigen Anzeige eine 
Autorisierung 

Antrag und Zulassungsver-
fahren 

Art. 31 Ziff. 
4 AIFMG 
 
Art. 31 Ziff. 
5 AIFMG 

Vorgängig  FMA übermittelt dem An-
tragsteller binnen zehn 
Arbeitstagen nach Eingang 
des vollständigen Antrags 
eine Eingangsbestätigung 

 Die FMA hat innerhalb 
von drei Monaten nach 
Eingang des vollständigen 
Antrags über diesen zu 
entscheiden. 

Aufnahme der Tätigkeit Art. 31 Ziff. 
9 AIFMG 

Sofort, frühestens jedoch 
einen Monat nach 
Einreichung etwaiger 
fehlender Angaben 

 

Eintragung in das Handels-
register 

Art. 18 
AIFMV 

Binnen 30 Tagen nach Zu-
stellung der Autorisierung 

 

Mindestvermögen 
 Erreichung resp. Unter-

schreiten des Mindestver-
mögens 

Art. 21 Ziff. 
2 AIFMV 

Binnen eines Jahres nach 
der Autorisierung oder 
Zulassung 
Frist kann bis zu zwei Mal 
auf bis zu jeweils sechs 
Monate verlängert werden 

 

 

 Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM): Mitteilungspflichtige  
  Tatbestände bei laufender Geschäftstätigkeit 

 

Inhalt Grund-
lage 

Frist Behandlungsdauer FMA 

Mitteilungspflichtige 
wesentliche Änderungen  
 Kapitalausstattung 
 Geschäftsleiter 
 Geschäftsplan 
 Qualifiziert Beteiligte 
 Hauptverwaltung 

Art. 33 Ziff. 
2 AIFMG 
 
Art. 33 Ziff. 
3 AIFMG 

Vorgängig  FMA kann den Änderungen 
nach Abs. 1 binnen eines 
Monats widersprechen 

 Die FMA kann die Frist 
nach Abs. 2 durch 
begründete Mitteilung an 
den AIFM jeweils um einen 
Monat verlängern 

 Vergütungspolitik 
 Übertragung und Un-

terübertragung von 
Aufgaben an Dritte 

Anzeigepflicht bei wesentli-
chen Änderungen 
(Vertriebsanzeige) 
 Geschäftsplan 
 konstituierenden 

Dokumente 
 Nachweise über die 

Bestellung der 
Verwahrstelle 

 Beschreibung des AIF 

Art. 20 Ziff. 
1 AIFMG 
 
Art. 17 Ziff. 
2 und 4 
AIFMG 

Mindestens einen Monat 
vor Durchführung der (ge-
planten) Änderung oder 
unverzüglich nach 
Eintreten einer 
ungeplanten Änderung 
schriftlich mit 

 

Anschluss System für die 
Entschädigung der Anleger 

Art. 30 Ziff. 
3 AIFMG 

Binnen zwei Monaten  

Entzug der Zulassung bei 
Nichtaufnahme der 
Geschäftstätigkeit 

Art. 51 Ziff. 
1 lit. b 
AIFMG 

Sobald die Geschäftstätig-
keit während mindestens 
sechs Monaten nicht mehr 
ausgeübt wird 

 

Anzeige des 
Kontrollerwerbs 

Art. 97 Ziff. 
1 AIFMG: 

Binnen zehn Arbeitstagen  

Grenzüberschreitende Ver-
waltung von EWR-AIF 
 Weiterleitung durch die 

FMA 

Art. 122 
Ziff. 1 
AIFMG 

 FMA übermittelt binnen zehn 
Arbeitstagen nach deren 
Erhalt die vollständigen 
Unterlagen nach Art. 120 Abs. 
2 und 3 in elektronischer 
Form an die aufnehmende 
Mitgliedstaatsbehörde 

Errichtung einer 
Zweigniederlassung 

Art. 122 
Ziff. 2 
AIFMG 

 Frist kann durch begründete 
Mitteilung höchstens einen 
Monat, im Fall der Errichtung 
einer Zweigniederlassung auf 
zwei Monate verlängert 
werden 

 

 AIFs: Mitteilungspflichtige Tatbestände bei laufender  
  Geschäftstätigkeit 

Inhalt Grund-
lage 

Frist Behandlungsdauer FMA 

Investmentfonds, 
Grundsatz 
 Zulassungspflicht und 

Änderung 

Art. 7 
Ziff. 7 
AIFMG 
 
Art. 7 
Ziff. 8 
AIFMG 

Vorgängig Die FMA übermittelt AIFM 
binnen 3 Arbeitstagen nach 
Eingang des vollständigen 
Antrags eine 
Eingangsbestätigung 
Die FMA entscheidet 
innerhalb von 20 
Arbeitstagen nach Eingang 
des vollständigen Antrags 
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AIF, welche nur an 
professionelle Anleger 
vertrieben werden 

  Die FMA erstattet dem 
beteiligten AIFM binnen 
zehn Arbeitstagen eine 
Vollständigkeitsbestätigung. 
Die FMA kann diese Fristen 
mit begründeter Mitteilung 
auf jeweils 20 Tage 
verlängern 

Strukturmassnahmen: Art. 76 ff 
AIFMG 

Mindestens einen Monat vor 
Durchführung der Änderung 
oder unverzüglich nach Ein-
treten einer ungeplanten 
Änderung 

 

Einwendung Qualifizierte 
Zustimmung zum Verzicht 
auf die Erstellung des Ver-
schmelzungsplans / 
Einwendung Qualifizierte 
Zustimmung zum Verzicht 
auf die Prüfung des Ver-
schmelzungsplans 

Art. 44 
AIFM 
 
Art. 45 
AIFMV 

Innerhalb von 30 
Arbeitstagen 

 

Anforderung Bericht der 
Verwahrstelle 

Art. 46 
AIFMV 

  

völliger oder teilweiser 
Verzicht auf die 
Anlegerinformationen 

Art. 47 
AIFMV 

  

Einwendung Qualifizierte 
Zustimmung zum Verzicht 
auf das Umtauschrecht 

Art. 53 
AIFMV 

Innerhalb von 30 
Arbeitstagen 

 

Einwendung Qualifizierte 
Zustimmung zum Verzicht 
auf das Verbot der 
Kostenzuweisung 

Art. 54 
AIFMV 

Innerhalb von 30 
Arbeitstagen 

 

Qualifizierte Zustimmung 
zur Fristverkürzung oder 
zum Verzicht auf die Frist 
für die Wirksamkeit der 
Verschmelzung 

Art. 55 
AIFMV 

Innerhalb von 30 
Arbeitstagen 

 

Prüfung der 
Anlegerinformationen bei 
Verschmelzung von 
Anteilen, welche an 
Privatanleger vertrieben 
werden 

Art. 79 
Ziff. 5 lit. 
c AIFMG 

 Mitteilung binnen 20 
Arbeitstagen 
(Vollständigkeitsbestätigung 
binnen zehn Arbeitstagen) 

Nachreichung von 
Unterlagen 

Art. 80 
Ziff. 4 
AIFMG 

Zehn Arbeitstage Binnen eines Monats nach 
Zugang der vollständigen 
Unterlagen 

Zulassung der 
Verschmelzung 

Art. 80 
Ziff. 5 
AIFMG 

 Anlegerinformation 
mindestens 30 Tage vor der 
letzten Frist für einen Antrag 
auf Anteilsrücknahme / 
gegebenenfalls Umwandlung 
ohne Zusatzkosten nach  

Anlegerinformation 
hinsichtlich der 
Verschmelzung 

Art. 84 
Ziff. 4 
AIFMG 

 

Art. 86 Abs. 2 / mindestens 
30 Tage vor der Wirksamkeit 
der Verschmelzung 

Wirksamkeit der 
Verschmelzung 
Ohne Zustimmung der 
Anleger 

Art. 88 
Ziff. 1 lit. 
a 
AIFMG 

  Zu Beginn des 30. Tages 
nach Übermittlung der 
Anlegerinformation 

 Verschmelzung mit Rechts-
kraft der Zustimmung der 
Hauptversammlungs-
beschlüsse, frühestens aber 
zu Beginn des 30. Tages 
nach Übermittlung der 
Anlegerinformation 
wirksam 

Mit Zustimmung der 
Anleger 

Art. 88 
Ziff. 1 lit. 
B 
AIFMG 

 

Begrenzung der 
Hebelfinanzierung zur 
Sicherung der Stabilität des 
Finanzsystems 

Art. 95 
Ziff. 3 
lit. b 
AIFMG 

 Unterrichtung der FMA 
spätestens zehn Tage vor 
dem geplanten 
Wirksamwerden 

Umtauschrecht Art. 86 
Ziff. 2 
AIFMG 

Bei der Übermittlung der 
Anlegerinformation und 
erlischt fünf Arbeitstage vor 
dem Zeitpunkt für die 
Berechnung des 
Umtauschverhältnisses 

 

 
 Rechenschaftsablage des AIF 

 

  

Inhalt Grund-
lage 

Frist  Behandlungsdauer FMA 

Jahresbericht Art. 100 
Ziff. 2 
AIFMG 
 
Art. 104 
Ziff. 1 
AIFMG 

Innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablauf des 
Geschäftsjahres 

 

Halbjahresbericht Art. 71 
Ziff. 4 
AIFMV 
 
Art. 105 
Ziff. 1 
AIFMV 

Zwei Monate nach dem Ende 
des Berichtszeitraums 
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5.   Verwaltungsgesellschaften und Fonds nach  
  Investmentunternehmensgesetz (IUG) 

   Genehmigungspflichtige Tatbestände 

Inhalt Grund-
lage 

Frist  Behandlungsdauer FMA 

Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit  
 Die Liberierung des 

Investmentunternehmens 
 

 Nachreichung Prospekt 
des Investmentunter-
nehmens, Bestätigung WP 

Art. 17 
Ziff. 3 
lit. a 
IUG 
 
Art. 17 
Ziff. 3 
lit. b 
IUG 
Art. 17 
Ziff. 3 
lit. c IUG 
Art. 17 
Ziff. 3 
lit. d 
IUG 

 Unverzüglich 
 Spätestens sechs Monate 

nach Liberierung  

 

Verwaltungsgesellschaft, 
Bewilligungsvoraussetzunge
n und –verfahren 
 
 
Die Bewilligung für die Ver-
waltungsgesellschaft 
(Organisation, Rechtsform, 
Kapitalausstattung, Gewähr 
für einwandfreie 
Geschäftstätigkeit) 

Art. 23 
Ziff. 1 lit. 
a – d 
IUG 
 
Art. 23 
Ziff. 4 
IUG 
 
Art. 23 
Ziff. 5 
IUG: 
 
Art. 23 
Ziff. 6 
IUG: 

 i.d.R. innerhalb von zehn 
Arbeitstagen ab Eingang  

 

 Meldepflichtige Tatbestände bei laufender Tätigkeit 

Inhalt Grund-
lage 

Frist  Behandlungsdauer der 
FMA 

Verwaltungsgesellschaft, 
Meldepflichten 
 Änderung in der Zu-

sammensetzung des 
Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung 

Art. 28 
Ziff. 1 lit. 
a – c 
IUG 

Unverzüglich  

 Wechsel des Wirtschafts-
prüfers; 

 Die Änderung der 
Besitzverhältnisse des 
stimmberechtigten 
Kapitals, insbesondere 
qualifizierte Beteiligungen 

Entzug der Bewilligung 

 Voraussetzungen für 
deren Erteilung nicht 
mehr erfüllt sind und eine 
Wiederherstellung des 
gesetzlichen Zustandes 
binnen angemessener 
Frist nicht zu erwarten 

 Die Verwaltungs-
gesellschaft die 
gesetzlichen Pflichten 
systematisch in 
schwerwiegender Weise 
verletzt und den 
Aufforderungen der FMA 
zur Wiederherstellung des 
gesetzlichen Zustandes 
nicht Folge leistet; 

 Die Verwaltungs-
gesellschaft die 
Bewilligung aufgrund 
falscher Erklärungen oder 
auf sonstige rechtswidrige 
Weise erhalten hat; 

 Die Kapitalausstattung 
der Verwaltungs-
gesellschaft den 
Voraussetzungen nach 
Art. 24 nicht mehr genügt 
und eine 
Wiederherstellung des 
gesetzlichen Zustandes 
binnen angemessener 
Frist nicht zu erwarten ist; 

 Die Fortsetzung der 
Geschäftstätigkeit der 
Verwaltungsgesellschaft 
voraussichtlich das 
Vertrauen in den 
liechtensteinischen 
Finanzplatz, die Stabilität 
des Finanzsystems oder 
den Anlegerschutz 
gefährdet 

Art. 37 
Ziff. 1 lit. 
a – c 
IUG 

 Unverzüglich oder wenn 
 Geschäftstätigkeit nicht 

innerhalb von zwölf 
Monaten aufgenommen 
wird; 

Gegen Entscheidungen und 
Verfügungen der FMA kann 
binnen 14 Tagen ab 
Zustellung Beschwerde bei 
der FMA-
Beschwerdekommission 
erhoben werden 

Art. 38 
Ziff. 1 lit. 
c – g 
IUG 

 Geschäftstätigkeit während 
mindestens sechs Monaten 
nicht mehr ausgeübt wird 
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Rechtsmittel und Verfahren 
 Beschwerde gegen 

Entscheidungen und 
Verfügungen der FMA 

 Antrag auf Bewilligung 
einer Verwaltungs-
gesellschaft oder eines 
selbstverwalteten 
Investmentunternehmens 

 Zustellung Beschwerde 
beim Verwaltungs-
gerichtshof 

Art. 68 
Ziff. 1 
IUG 
 
Art. 68 
Ziff. 2 
IUG 
 
 
Art. 68 
Ziff. 3 
IUG 

 14 Tage 
 Nicht binnen drei Monaten 

bzw. 6 Monaten nach 
Fristverlängerung 

 14 Tage 

 

 

 Rechenschaftsablage 

Inhalt Grund-
lage 

Frist  Behandlungsdauer der 
FMA 

Eingabe Jahresbericht bei 
der FMA 

Art. 20 
Ziff. 1 
IUG 

 Sechs Monate nach Ablauf 
des Geschäftsjahres 

 

 

  

6.  Gesetz über die Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgesetz;  
 VVG) 

Inhalt Grund-
lage 

Frist  Behandlungsdauer der 
FMA 

Einholung Bewilligung für 
Vermögensverwalter 

Art. 5 
VVG 
 
Art. 6 
Ziff. 3 
VVG 

Vorgängig Spätestens sechs Monate ab 
Eingang der vollständig 
eingereichten Unterlagen 

Bewilligungs- und 
meldepflichtige 
Änderungen wie: 
 Beabsichtigte personelle 

Änderung in der 
Geschäftsführung 

 Beabsichtigter Wechsel 
der Revisionsstelle 

 Beabsichtigte Änderung 
der Statuten und des 
Geschäftsreglements 

 Personelle Änderung des 
Verwaltungsrates 

Art. 10 
Ziff. 1 lit. 
a und b 
VVG 
 
Art. 10 
Ziff. 2 
VVG 

Vorgängig  

Meldung Wegfall einer 
Bewilligungsvoraussetzung 

Art. 10 
Ziff. 3a 
VVG 

Unverzüglich  

Änderung bei den 
qualifiziert Beteiligten 

Art. 10a 
Ziff. 1 
VVG 

Vorgängig  

Erlöschen von 
Bewilligungen 

Art. 30 
Ziff. 1 
VVG 

Wenn Geschäftstätigkeit 
nicht innert Jahresfrist 
aufgenommen wird 

 

Rechtsmittel 
 Einsprache gegen 

Entscheidungen und 
Verfügungen der FMA 

 Entscheidungen und 
Verfügungen der FMA-
Beschwerde-Kommission 

Art. 60 
Ziff. 1 
VVG 

Innerhalb von 14 Tagen  

 

   Genehmigungspflichtige Tatbestände 

Inhalt Grund-
lage 

Frist  Behandlungsdauer FMA 

Eingabe Geschäftsbericht 
bei der FMA 

Art. 28 
Ziff. 1 
VVG 

Vier Monate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres 
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Kontakte

Wirtschaftsprüfung Steuern und Recht Valuation Services

Claudio Tettamanti
Partner, Marktleiter Liechtenstein

claudio.tettamanti@ch.pwc.com 
+41 58 792 74 46 

linkedin.com/in/claudiotettamanti

Simon Bandi
Director, Leiter Asset Management 
Assurance Liechtenstein

simon.bandi@ch.pwc.com 
+41 58 792 23 93

linkedin.com/in/simonbandi

Patrick Frigo
Senior Manager, Asset Management 

patrick.frigo@ch.pwc.com 
+41 58 792 22 76 

linkedin.com/in/patrick-frigo

Michael Horvath
Manager, Asset Management 

michael.horvath@ch.pwc.com 
+41 58 792 74 26

Dominik Sochin
Manager, Asset Management 

dominik.sochin@ch.pwc.com 
+41 58 792 74 33

linkedin.com/in/dominiksochin

Dimitri Senik
Director, Head of Investment  
Performance Service

dimitri.senik@ch.pwc.com 
+41 58 792 23 72

linkedin.com/in/dimitrisenik

Günther Dobrauz
Leiter Legal FS Regulatory and  
Compliance Services  
Dr. iur., MBA 

guenther.dobrauz@ch.pwc.com  
+41 58 792 14 97

linkedin.com/in/dobrauz

Martin Meyer
Director, Leiter Private Wealth and Financial 
Services Liechtenstein

martin.meyer@ch.pwc.com 
+41 58 792 42 96

linkedin.com/in/martinmeyerpwc

Sabine Bartenschlager-Igel
Director, Tax and Legal Services

sabine.bartenschlager-igel@ch.pwc.com 
+41 58 792 28 73

linkedin.com/in/sabine-bartenschlager-igel
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